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I. 

Die Pflichten der Nächſtenliebe 

Hirtenschreihen uam 28. Jänner JS66. 

Per heilige Apoſtel Johannes wirkte bis in das höchſte Greiſen 
alter zur Ehre des göttlichen Herrn, an deſſen Bruſt er bei'm 
letzten Abendmahle lag. Er zählte mehr als neunzig Jahre 
als er von Epheſus nach Rom geſchleppt wurde. Es tobte 
damals die Verfolgung, welche der grauſame, argwöhniſche, 
unfläthige Domitian wider die Chriſten erregt hatte, und er 
ſtand zu hoch um vergeſſen zu werden. Durch Drohungen 
ungeſchreckt, durch Peinen ungebeugt bekannte er ſeinen Hei 
land. Das Todesurtheil ward ihm geſprochen und der Haß 
wider den großen Zeugen der Wahrheit machte die Feinde 
des Chriſtenthumes erfinderiſch; man beſchloß den Apoſtel in 
einem Gefäße voll ſiedendem Öle umkommen zu laſſen. Die 
Schergen haben ihre Vorbereitungen vollendet. Johannes wird 
herbeigeführt und gleich ſeinem Meiſter iſt er ein Lamm, wel 
ches ſeinen Mund nicht aufthut, es ſey denn um für ſeine 
Verfolger zu beten und ſeine Mörder zu ſegnen. Ruhig ſchreitet 
er dem qualmenden Becken entgegen; ganz nahe ſchon ſprüht 
es dampfend an ihn heran; die Diener des Tyrannen ergreifen 
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ihn. Er blickt zum Himmel empor, nicht weil er noch ein 
mal die irdiſche Sonne ſehen will, ſondern voll Sehnſucht nach 
ſeinem Jeſus, welchen er im nächſten Augenblicke zu ſchauen 
hofft; er bezeichnet ſich mit dem Zeichen des Kreuzes. Der 
Frevel ſcheint vollbracht, denn Johannes iſt in dem ziſchenden, 
wallenden Öle verſunken; aber wie einſt der Engel des Herrn 
zu den Jünglingen im Feuerofen niederſtieg und es in Mitte 
der Flammen wurde wie wenn zur Zeit des Thauens laue 
Lüfte wehen, ſo ſtrecket der Allmächtige, von welchem die Glu 
then ihre Macht zu zerſtören haben, über den geliebten Jünger 
ſeine Hand aus und unverſehrt, ja erquickt und gekräftiget 
geht er aus den flüſſigen Gluthen hervor. Die Heiden ſtaunten 
und an den wunderbaren Mann die Hand zu legen wagten 
ſie nicht mehr, doch er wurde nach Pathmos verbannt. Auf 
dieſer kleinen, felſigen Inſel lebte Johannes in Einſamkeit, 
in Armuth und harten Entbehrungen: aber ſein Auge ward 
aufgethan und er ſchaute Geſichte Gottes. Das Reich der 
ewigen Herrlichkeit, welches ruhig thronend über den Begierden 
und Wehen der Zeit ſich erhebt, die Kämpfe und Siege der 
Kirche, das Weltgericht, die neue Erde und der neue Himmel, 
wo Gottes Verheißungen ſich erfüllen, ward in geheimnißreichen 
Bildern ihm dargeſtellt und nach dem Gebote des Heilandes 
zeichnete er, was er geſehen, in dem Buche ſeiner Offenba 
rung auf. 

Johannes lebte in der Verbannung bis Domitian durch 
den Dolch ſeiner Vertrauten, die er nun auch zu ſchlachten 
gedachte, ſeine blutige Bahn beſchloſſen hatte. Dann war es 
dem letzten der Apoſtel gegönnt, zu ſeinem heiligen Werke zu 
rückzukehren und die Gemeinden zu ſehen, die ſeiner in Sehn 
ſucht harrten. Der hochbetagte Greis predigte, mahnte, tröſtete 
nun wieder mit voller Manneskraft. Allein die Gläubigen 
flehten ihn an, er möge ihnen über den Sohn Gottes, den 
er geſehen, den er gehört, den er mit ſeinen Armen umfaßt 



hatte, doch auch ſchriftliche Belehrungen hinterlaſſen. Johannes 
betete und faſtete und die chriſtliche Gemeinde betete und 
faſtete mit ihm; dann ſchrieb er ſein Evangelium. Gleich dem 
Adler, welchen man als das Sinnbild ſeines Wirkens ihm 
beigibt, ſchwang er ſich zum Himmel empor und verkündete 
das Wort, durch welches Alles gemacht iſt und ohne welches 
Nichts iſt von Allem, was gemacht iſt. Von dieſer Höhe herab 
ſchilderte er den irdiſchen Wandel des Sohnes Gottes mit dem 
Scharfblicke des Adlers, mit der Einfalt der Taube und mit 
der Liebe der Seraphine. Aber endlich nahte die Zeit, da 
Johannes den zur Rechten des Vaters ſitzenden Meiſter von 
Angeſicht zu Angeſicht ſchauen ſollte. Der Leib begann dem 
gewaltigen Geiſte, der ihn aufrecht gehalten, ſeine Dienſte zu 
verſagen. Dennoch pflog er auch jetzt noch der Ruhe nicht. 
Auſſer Stand zu gehen ließ er von ſeinen Jüngern ſich in 
die Verſammlung der Gläubigen tragen, unfähig zu längerer 
Rede richtete er an die Gemeinde doch einige herzliche Worte 
und häufig wiederholte er: „Kindlein liebet einander“. Eini 
gen kam dies zu oft und ſie fragten: Meiſter, warum ſagſt 
du denn immer dasſelbe? Er aber antwortete: „Weil es das 
Gebot des Herrn iſt und Wer es erfüllt, der hat genug 
gethan“. 

So ſprach der große Apoſtel, als er ſchon daran war 
ſeine ſegenreiche Laufbahn zu vollenden, und auch uns hat er 
in dieſem ſeiner würdigen Worte ein Vermächtniß hinterlaſſen. 
Es gibt Viele, ſehr Viele, an deren Handlungen von der 
Nächſtenliebe ſo wenig zu merken iſt als von dem Tageslichte 
tief unten in den Schachten des Bergwerkes. Aber die chriſt 
liche Wahrheit iſt zu gewaltig; wer in chriſtlichen Ländern auf 
wuchs, kann ſie haſſen, verſtümmeln, mißbrauchen; doch ihrem 
Einfluſſe ſich ganz zu entziehen, das vermag er nicht. Daher 
läugnet Niemand die Pflicht der Menſchenliebe, ja ſie wird 
ſogar von unreinen Lippen hoch geprieſen. Wohlan, wenn 
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wir die Pflicht der Menſchenliebe erfüllen, ſo haben wir genug 
gethan: denn es iſt unmöglich die Menſchen ſo wie wir ſollen 
zu lieben, wenn die ächte Gottesliebe unſerem Herzen fremd 
iſt. Darum ſpricht der heilige Johannes in ſeinem erſten 
Sendſchreiben: „Wenn Jemand ſagt: ich liebe Gott, doch ſei 
nen Bruder haßt, ſo iſt er ein Lügner: denn Wer ſeinen 
Bruder, den er ſieht, nicht liebet, wie kann er Gott lieben, 
den er nicht ſieht?“ Um uns aber anzudeuten, wie die Liebe, 
die wir unſeren Brüdern ſchulden, beſchaffen ſeyn müſſe, fügt 
er hinzu: „Daran erkennen wir, daß wir die Kinder Gottes 
lieben, wenn wir Gott lieben und ſeine Gebote halten“. 

Man ſagt von einem Menſchen, der ſein Glück im Trin 
ken ſucht, daß er den Wein liebe; doch er legt auf den Wein 
nur deswegen Werth, weil er durch den Genuß desſelben in 
einen Zuſtand verſetzt wird, in welchem zu ſeyn er Verlangen 
trägt; der Wein iſt ihm nur Mittel zum Zwecke. Nicht ſelten 
findet auch bei der Liebe zu den Menſchen etwas Ähnliches 
ſtatt. Ein junger Menſch hat einen großmüthigen Freund, 
von welchem er mannigfache Wohlthaten empfängt und noch 
größere erwartet. Er iſt ihm aufs innigſte zugethan, ſo glau 
ben wenigſtens Alle, ſo glaubt er ſelbſt. Aber der Freund 
verliert Vermögen und Einfluß und ſiehe da! er erkaltet gegen 
ihn, er wendet ihm den Rücken zu: denn die Wohlthat nicht 
den Wohlthäter hat er geliebt. Eine unreine Verbindung wird 
angeknüpft; aber die Leidenſchaft des Verführers ermattet und 
erliſcht, ſeine Neigung wendet ſich einem anderen Gegenſtande 
zu und das Opfer ſeiner Lüſte wird ihm gleichgiltig, wird 
ihm läſtig: denn es war ihm nur Mittel zum Zwecke. Auch 
die Gattenliebe verkehrt ſich leicht in Abneigung und Wider 
willen, wenn in derſelben nur die eigene Befriedigung geſucht 
wird. Solche Zuneigungen mögen noch ſo lebhaft ſeyn, mit 
der chriſtlichen Nächſtenliebe haben ſie nichts zu ſchaffen. Der 
heilige Paulus ermahnt die Philipper, bei ihren wechſelſeitigen 
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Beziehungen möge jeder nicht was ihn ſelbſt ſondern was das 
Heil des Anderen betrifft, im Auge haben: das iſt die Bruder 
liebe, zu welcher Johannes noch als ſein Geiſt den Fittig 
ſchon zum Scheiden regte, die Chriſten unabläſſig ermahnte. 

Aber dürfen wir denn nicht auch an uns ſelbſt denken? 
Der Herr gebietet uns ja nicht den Nächſten mehr als uns 
ſelbſt, er gebietet uns nur den Nächſten ſo wie uns ſelbſt zu 
lieben? Nicht nur wir dürfen, wir ſollen an uns ſelbſt den 
ken. Wir haben Verſtand und freien Willen; wir können die 
Neigungen und Abneigungen, welche in uns auftauchen, einer 
vernünftigen Beurtheilung unterziehen und der Begierde ge 
bieten: daher ſind wir berufen zu den Führungen der 
Barmherzigkeit, durch die der Herr uns und allen Menſchen 
den Weg bahnet in ſein ewiges Reich, unſere Mitwirkung 
zu leihen. Zunächſt ſollen wir an der Heiligung unſerer eige 
nen Seele arbeiten, und deswegen Alles, um was wir Gott an 
flehen, ſo oft wir das Gebet des Herrn beten, uns aus innerſtem 
Herzen wünſchen und es zu erlangen ernſtlich beſtrebt ſeyn. 
Doch der Heiland lehrt uns nicht ſprechen: Mein Vater, ſon 
dern unſer Vater, der du in dem Himmel biſt. Wir ſollen 
Gott als unſeren Vater und unſere Mitmenſchen als unſere 
Brüder lieben. Wir ſollen daher auch unſeren Mitmenſchen 
das, um was wir im Gebete des Herrn emporflehen, vom 
Herzen wünſchen und es ihnen zu verſchaffen nach Kräften 
beſtrebt ſeyn. Alles, was Tugend genannt zu werden ver 
dient, wurzelt in einer Geſinnung, kraft welcher der Menſch 
ſeine Pflicht auch dann erfüllt, wenn es ihm beſchwerlich fällt, 
und des Verbotenen ſich auch dann enthält, wenn es ihm an 
lockend erſcheint. Wird Jemand von ſeinen Neigungen um 
hergetrieben wie ein Schiff ohne Steuermann von den Win 
den, ſo kann es geſchehen, daß er manchmal thut, was er ſoll, 
wie ja auch das den Wellen preisgegebene Schiff eine Weile 
nach dem Hafen hin kann getrieben werden; er thut es aber 
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nicht weil er ſoll. Es iſt alſo auch möglich, daß er ſeinen 
Brüdern in Chriſtus gar manche gute Dienſte leiſtet; aber 
die Tugend der Nächſtenliebe wohnt nicht in ihm und ſeine 
dem Nächſten nützlichen Werke können, wenn ſein Vortheil es 
erheiſcht oder ſeine Neigung wechſelt, in das gerade Gegentheil 
umſchlagen. Es gibt keine Liebe des Erſchaffenen, zu welcher 
der Menſch durch eine in ſeiner Natur liegende Anregung 
mächtiger hingetrieben würde, als die Liebe der Mutter zu 
ihrem Kinde. Dennoch finden ſich Mütter, die ihre Kinder 
der Amme überlaſſen und ihren Vergnügungen nachgehen; 
werfen ſie Ein- oder zweimal im Tage einen Blick in die 
Kinderſtube, ſo glauben ſie mehr als genug gethan zu haben. 
Andere Mütter beſchäftigen mit dem Kinde ſich auf das 
Eifrigſte, ſie herzen und küſſen, ſie hüten und pflegen es; aber 
ſie denken nicht daran ſeinen erwachenden Neigungen die rechte 
Richtung zu geben; ſie putzen es wie das Mädchen die Puppe, 
ſie befriedigen alle ſeine Launen, ſie ermuthigen ſeinen Eigen 
ſinn, ſie lachen über ſeine Unarten. Dieſe Alle thun im 
Weſentlichen dasſelbe. Die Einen finden bei Geſellſchaften, 
Bällen und Schauſpielen größere Befriedigung als bei der 
Beſchäftigung mit ihren Kindern, die Anderen machen ſtatt 
der Karten das Söhnchen, das Töchterlein zu ihrem Spiel 
werke; aber ſie Alle ſuchen ihr eigenes Vergnügen und nicht 
das Heil des Kindes: deswegen vermag der Drang der Mutter 
liebe die Erfüllung der Mutterpflichten nicht zu ſichern. Mit 
Recht verlangt alſo der heilige Paulus, daß bei unſerem Ver 
halten gegen den Nächſten nicht. Das, was unſere eben 
vorwaltende Neigung heiſchet, ſondern das dem Bruder zum Heile 
Gereichende jederzeit das Entſcheidende ſey; doch eben deswegen 
iſt die chriſtliche Nächſtenliebe unmöglich, wenn das Wohlgefallen 
Gottes uns nicht höher ſteht als das eigene Wollen oder Nicht 
wollen. Darum iſt es ein tiefes und wahres Wort, wenn der 
heilige Johannes ſpricht: „Daran erkennen wir, daß wir die 
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Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und ſeine Ge 
bote halten“. Denn ohne die Liebe zu Gott gibt es keine 
wahre Nächſtenliebe ſondern nur eine verirrte Eigenliebe, welche 
den Nächſten zum Mittel ihrer Befriedigung gebraucht. Indem 
wir aber die Regungen des Augenblickes den Pflichten gegen 
Gottes Kinder unterordnen, erfüllen wir die höchſte Pflicht, 
welche uns gegen uns ſelbſt obliegt, nämlich die Pflicht uns 
fähig zu machen, mit Gott, der die Liebe iſt, ohne Aufhören 
vereinigt zu werden. Daher kann die berechtigte, die gebotene 
Liebe zu uns ſelbſt mit der chriſtlichen Nächſtenliebe niemals 
in Zuſammenſtoß gerathen. 

Ein guter Wirth geht in Geſchäften, bei denen er eine 
beträchtliche Geldſumme gewinnen oder verlieren kann, mit 
Vorſicht und Überlegung zu Werke. Doch von der Erfüllung 
der Pflichten, die uns gegen unſere Miterlösten obliegen, hängt 
nichts Geringeres ab als das ewige Leben; wir wären alſo 
unſere eigenen Feinde, wenn wir es mit dieſen Pflichten leicht 
nehmen wollten. Es gibt Verletzungen der Nächſtenliebe, von 
welchen es offenbar iſt, daß wenn ſie überhandnähmen, ein 
menſchliches Zuſammenleben nicht möglich wäre. Dieſe werden 
von dem Staate beſtraft und von Allen, deren ſittliches Gefühl 
noch nicht ganz erſtorben iſt, als etwas Verwerfliches betrachtet. 
Allein auch ohne zu ſtehlen, zu betrügen, zu rauben und zu 
morden kann man die dem Nächſten ſchuldige Liebe ſchwer 
verletzen. „Die Zunge, ſagt der heilige Jacob, iſt ein kleines 
Glied, verübt aber Großes. Wie klein iſt das Feuer, welches 
einen großen Wald anzündet! Auch die Zunge iſt ein Feuer, 
eine Welt von Ungerechtigkeit.“ Die Sprache iſt uns gegeben 
um unſere Gedanken und Geſinnungen auszudrücken und An 
deren kundzugeben; ſie iſt die Vermittlung eines geiſtigen Ver 
kehres, durch welchen die Menſchen auf einander eine mächtige, 
eine unberechenbare Einwirkung üben. Die Worte verhallen 
ſchnell und laſſen in den Lüften, die ihr Schall bewegt, keine 
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Spur zurück, aber in den Herzen Derer, die ſie hören, können 
ſie Eindrücke zurücklaſſen, welche für ihre zeitlichen und ewigen 
Geſchicke maßgebend werden. Dennoch pflegen die Menſchen 
nichts leichtſinniger zu handhaben als die Zunge. Wie häufig 
kömmt es in allen Ständen und Ländern vor, daß die Rede 
ſich um die Fehler Anderer bewegt! Aber wenn ich meinen 
Nebenmenſchen liebe, ſo wird es mir ja leid thun, daß er einen 
Fehler begangen hat. Nach Umſtänden kann es Pflicht ſeyn, 
Andere vor ihm zu warnen; doch wenn es mir leid thut, daß 
er gefehlt hat, ſo kann &quot;die Erfüllung dieſer Pflicht mir un 
möglich Vergnügen machen, vielmehr werd' ich ihr mit ſchwerem 
Herzen genügen. Ganz im Gegentheile fühlt man einen Drang, 
die Fehler und Sünden, die Mißgriffe und Thorheiten, welche 
man von ſeinen Mitbrüdern weiß oder zu wiſſen glaubt, 
Anderen mitzutheilen und offenbart ſie Leuten, welche die Sache 
nicht von ferne berührt. Die weibliche Zunge pflegt dabei eine 
große Geläufigkeit zu zeigen; aber auch bei Männern iſt es 
ein beliebter Gegenſtand des Geſpräches. Es iſt dem Menſchen 
als ſtiege er empor, wenn der Andere erniedrigt werde, und 
als ſeyen ſeine eigenen Sünden und Schwächen entſchuldigt, 
wenn Andere es nicht beſſer machen. Ja auch eine geheime 
Schadenfreude miſcht ſich ein. Freilich ſind die Wenigſten ſich 
hierüber vollkommen klar; aber wir müſſen unſer Herz bis in 
ſeine innerſten Falten hinein durchblicken, wenn wir es von 
Grund aus beſſern und läutern wollen. 

Wenn es uns zur Freude gereicht von den Schwächen 
und Vergehen des Nächſten zu reden, ſo beweist dies unwider 
ſprechlich, daß wir ihm nicht das wünſchen, was wir uns ſelbſt 
wünſchen, und eben ſo wenig thun wir ihm, wie wir wollen, 
daß uns geſchehe: denn Niemanden iſt es angenehm, wenn 
ſeine Fehler verbreitet werden. Es iſt alſo leicht einzuſehen, 
daß die üble Nachrede, das heißt die unberechtigte Verbreitung 
fremder Schwächen und Sünden, eine Verletzung und nach 
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Umſtänden eine ſchwere Verletzung der Nächſtenliebe ſey. Aber 
meiſtens bleibt es nicht bei der üblen Nachrede. Im Eifer der 
Erzählung malt man die Sache aus, ſetzt hinzu und vergrößert. 
Nicht ſelten thut man dies ſogar bei Dingen, die man ſelbſt 
geſehen hat, ſey es auch nur um den Bericht für die Hörer 
anziehender zu machen. Allein gewöhnlich war man nicht Zeuge 
des Vorganges, man hat ihn von einem Anderen, dieſer von 
einem Dritten, der Dritte von einem Vierten erzählen gehört. 
Vielleicht hat ſchon der eigentliche Gewährsmann eine unſchul 
dige Sache durch ſchlimme Deutung entſtellt, genau hat er 
ſelten berichtet, die Übrigen haben dann ihre Erläuterungen 
hinzugefügt und das, was man, ſey es auch ohne weitere Ent 
ſtellung, einem neugierigen Kreiſe erzählt, iſt nicht nur eine 
unbefugte Enthüllung der Wahrheit ſondern eine Verleumdung. 
Aber Unwahres zu ſagen, war ja nicht meine Abſicht! Mag 
ſeyn; doch du haſt gewußt wie es in der Welt zu gehen pflegt 
und hätteſt dich nicht der Gefahr ausſetzen ſollen eine Lüge zu 
verbreiten. Wer nun vollends aus vorbedachter Tücke die Fehler 
des Nächſten vergrößert, grundloſe Vermuthungen als That 
ſachen gibt oder ihm geradezu Schändliches andichtet, der offen 
bart ein Herz, aus welchem die Liebe zu dem Nächſten und 
eben deswegen die Liebe zu Gott völlig entwichen iſt. 

Wenn Jemand vom Fenſter herab auf einen Platz voll 
Menſchen das Gewehr abſchöſſe und Einen der dort Stehenden 
träfe, dann aber unter vielen Schwüren betheuerte, daß er 
nicht die Abſicht gehabt habe Jemanden zu tödten oder auch 
nur zu verwunden, würde man dies als Entſchuldigung gelten 
laſſen? Eben ſo werden wir vor Gottes Richterſtuhle nicht 
nur jene Folgen unſerer Handlungen, die wir geradezu beab 
ſichtigten, ſondern auch jene, die wir vorausſehen konnten und 
ſollten, verantworten müſſen. Darum wacht geliebte Chriſten, 
wacht ſorgſam über jedem Worte, welches die Ehre des Nächſten 
betrifft: denn es kann weit dringen und ihm großen Schaden 



bringen! Das Böſe wird ja leichter geglaubt und emſiger ver 
breitet als das Gute und weil dies Jedermann weiß, ſo ſoll 
auch Jedermann bei ſeinen Äußerungen über Andere ſich dar 
nach richten. Aber mit gleicher Sorgfalt hütet Euch vor jeder 
Rede, welche die böſe Begierde wecken oder ermuthigen kann. 
Dieſelben Leute, welche überall Unlauterkeit wittern und auf 
den leichteſten Schein hin ihren Nächſten einer Verletzung der 
Keuſchheit anklagen, erluſtigen ſich nicht ſelten durch ſchmutzige 
Scherze und ſchlüpfrige Erzählungen. Wie der Funke das 
Feuer, ſo erweckt das Wort die Gedankenbilder, welche die 
menſchliche Seele in Bewegung ſetzen. Eine unlautere Rede 
kann ein noch reines Herz zu böſen Begierden entzünden, es 
kann in einem Menſchen, welcher zwiſchen Tugend und Laſter 
ſchwankt, den Sieg des Laſters entſcheiden gleich dem letzten 
Tropfen, der den Becher überfließen macht; bei Jenen aber, 
die im Schlamme ſich zu wälzen gewohnt ſind, trägt es bei, 
das Gewiſſen im Schlummer zu erhalten. Eben ſo geht es 
mit jenen Reden, durch welche Gleichgiltigkeit gegen Gott und 
ſein Geſetz oder Geringſchätzung der Kirche und ihrer Gebote 
kundgegeben und das Heilige zum Gegenſtande des Spottes 
gemacht wird. Die Meiſten wiſſen nicht, was ſie ſagen; gleich 
Papageien ſprechen ſie nach, was ſie gehört haben ohne darüber 
zu denken oder jemals gedacht zu haben. Ein recht auffallen 
des Beiſpiel gibt das Concordat: denn noch immer iſt es in 
dem Munde von Vielen, die den Ruhm ein ächter Liberaler 
zu ſeyn ſich auf dem kürzeſten Wege verſchaffen wollen. Haſt 
du es geleſen, weiſer Mann? Wie viele von Allen, welche in 
Schenken, Kaffeehäuſern und Wahlverſammlungen darüber das 
Wort führen, können mit gutem Gewiſſen Ja ſagen? Und 
wenn hie und da ſich Einer findet, welcher einen Blick hinein 
zuwerfen ſich entſchloß, hat er es auch verſtanden? Iſt er mit 
dem Sinne der Kunſtwörter bekannt, welche bei Gegenſtänden 
dieſer Art nicht zu vermeiden ſind? Hat er einen Begriff von 
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der Natur und Tragweite der Fragen, um die es ſich handelt? 
Iſt er vertraut mit der Geſchichte, aus welcher man, in ſo 
weit ſie die Intereſſen der vorgeblichen Aufklärung berührt, 
einen Roman gemacht hat? Kennt er die wahre Beſchaffen 
heit der Thatſachen, deren Entſtellung noch bis zu dieſer Stunde 
zu Verleumdung der Kirche und des Chriſtenthumes mißbraucht 
wird? Hat er über dies Alles jemals gedacht und geforſcht? 
Und wenn man bereit iſt den wahren Stand der Dinge ihm 
gründlich darzulegen, iſt er wenigſtens geneigt, aufmerkſam zu 
zuhören? O nein! Das wäre viel zu langweilig! Aber nicht 
bei Allen handelt es ſich blos um die Langeweile; es gibt auch 
Solche, deren Gedanken, wenn man ſie in Worte umſetzen 
wollte, ungefähr ſo lauten würden: Ich will nun einmal für 
keinen Obſcuranten gelten, ſagt was ihr wollt, ich bleibe bei 
Dem, was ich in der Zeitung A, in dem Converſationslexicon 
B, in der Flugſchrift C geleſen habe. Dieſe müſſen ſich ſchon 
gefallen laſſen, etwas Schlimmeres als Papageien ſind, ge- . 
nannt zu werden. O Feigheit, welche Verwüſtungen bringſt 
du über die Pflanzungen Gottes und der Vernunft! 

Doch über die Kirche und ihre Rechte ſind die Aufge 
klärten ſchon weit hinaus. Sie verkünden eine Lehre, welche, 
wenn ſie der Wahrheit entſpräche, nicht nur das Concordat, 
ſondern auch den Papſt, die Biſchöfe, alle Geiſtlichen und 
Gotteshäuſer für den Menſchen eben ſo überflüſſig machen 
würde als die Akademien der Wiſſenſchaften es für die Bie 
nen und Ameiſen ſind. Man will die Menſchen den Thieren 
gleichſtellen mit dem einzigen Unterſchiede, daß ſie im Stande 
ſeyen, ihren Staat viel künſtlicher einzurichten als die Bienen 
ihr Zellenhaus und für die Befriedigung ihrer Bedürfniſſe 
noch betriebſamer ſorgen als die Ameiſen für die Vorräthe, 
von welchen ſie den Winter über zehren. Und was denken 
ſie dadurch zu gewinnen? Viel! Sie glauben dadurch des be 
denklichen Wortes: Lege Rechnung von deiner Haushaltung! 
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ſich entledigt zu haben. Das nennt man Wiſſenſchaft: denn 
bekanntlich ſind die Worte geduldig. Wer aber die Redens 
arten, welche aus dieſer vorgeblichen Wiſſenſchaft emporkeimen 
wie die Würmer aus der Fäulniß, im Munde führt, der zeigt, 
daß er des Denkens unkundig ſey. Dies läßt ſich leicht be 
weiſen. Irgend ein Profeſſor oder Privatdocent legt in wohl 
geſetzter Rede dar, daß die Menſchen in gerader Linie von 
den Affen herſtammen und Das, was man Denken und Wollen 
nenne, das nothwendige Ergebniß der Bewegungen des Stoffes 
ſey und ſich daher zu dem Leibe ſo verhalte, wie das Ge 
klapper, durch welches die Mühlen ſich anzukünden pflegen, 
zu dem Mühlrade, mit deſſen Umdrehungen es beginnt und 
endet. Dann mag es noch viel Angenehmes und Unangenehmes 
geben, aber Gutes und Böſes, Verdienſt und Schuld gibt es 
nicht mehr: denn für Das, was die unausbleibliche Folge 
einer unabwendbaren Nothwendigkeit iſt, kann Niemand ver 
antwortlich gemacht werden und es iſt eben ſo wenig ſchändlich 
oder lobenswerth als das Blühen und Verwelken der Pflanzen 
oder die Düfte einer Nelkenflur und der üble Geruch eines 
Sumpfes. Das iſt ſo klar als daß es einen viereckigen Kreis 
nicht geben könne. Dann iſt natürlich auch Tugend und Ge 
rechtigkeit ein leerer Schall. Nehmen wir aber an, dieſer 
Profeſſor erhalte wegen ſeines Vortrages eine Rüge oder die 
ſchon veranſtaltete Ausgabe werde mit Beſchlag belegt. Was 
wird der Mann thun ? Er wird dies ſchändlich finden, er 
wird über Ungerechtigkeit, über freche Verletzung des Rechtes 
der freien Wiſſenſchaft Klage führen. Welcher Unſinn ! Ge 
liebte Chriſten, das Denken hört auf, wo der Widerſpruch mit 
ſich ſelbſt beginnt: da Ihr nun Schüler der höchſten Vernunft 
ſeyd, ſo dürft Ihr nicht Behauptungen wiederholen, mit welchen 
Jene, die ſie aufſtellen, in grellen Widerſpruch gerathen, ſobald 
es vom Reden zum Handeln kömmt. 
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Aber nicht nur für unſere Worte, auch für unſere Bei 
ſpiele ſind wir Gott und dem Nächſten verantwortlich. Thut 
Dieſer und Jener es, warum ſoll nicht auch ich es thun? 
Das iſt kein bündiger, es iſt aber ein ſehr wirkſamer Schluß. 
Gewöhnlich braucht es nicht viel um ein Kind zu bewegen, 
die Fibel mit dem Steckenpferde zu vertauſchen. Auch bei 
Erwachſenen und in Dingen, bei welchen die Hoffnungen der 
Ewigkeit in Frage ſtehen, bedarf es oft ſehr wenig um die 
Wagſchale, in welche die Neigung ihr Gewicht legt, ſinken zu 
machen. Dieſer und Jener wird es ſich ja auch überlegt ha 
ben: warum ſoll denn ich allein mir verſagen, wozu das Herz 
mich hinzieht. Das iſt der Gedankengang, durch welchen man 
das Gewiſſen zurückdrängt, wenn es dem durch das Beiſpiel 
geweckten Anreize entgegentritt. So oft wir alſo ſey es durch 
Worte, ſey es durch Werke verkünden, daß Sinnengenuß, Be 
quemlichkeit, Geld, Ehre vor den Menſchen uns höher ſtehe 
als der Wille Gottes, vermehren wir die Gewalt der Ver 
ſuchungen, mit welchen unſere Mitmenſchen zu kämpfen haben. 
Nicht jedes Wort, das eine von Gott abgewandte Geſinnung 
kundgibt, nicht jedes Werk, das die Sünde mit ſtummer Be 
redſamkeit anempfiehlt, bringt für ſich genommen eine beträcht 
liche Wirkung hervor; aber jedes ſolche Wort und jedes ſolche 
Werk ſteigert die Fluth des böſen Beiſpieles, das um ſo mäch 
tiger wirkt, je mehr die wachſende Zahl der Übertreter den 
Schein erregt, als ſey die Übertretung eine ganz allgemeine 
Sache. 

Ihr ſeht alſo, theuere Chriſten, es thut noth, daß wir 
unſere Worte und Handlungen ſorgfältig nach dem göttlichen 
Geſetze abwägen. Sonſt könnte es geſchehen, daß dereinſt Je 
mand als Ankläger wider uns aufträte und ſpräche: Herr, du 
haſt ihm befohlen, mich wie ſich ſelbſt zu lieben und er hat 
mich verleitet dich zu beleidigen; durch die Sünde, bei der er 
mit Wort und Beiſpiel mir voranging, hab' ich die mir zu 



gedachte Krone verloren. Darauf dürft Ihr es nicht ankom 
men laſſen! Nein, theuere Chriſten, ſo wahr Ihr mit Euerem 
Nächſten und Euch ſelbſt es gut meint, Ihr dürft es nicht 
darauf ankommen laſſen! Vor Allem aber hütet Euch, daß 
nicht Jene, gegen die Euch beſondere Pflichten der Fürſorge 
obliegen, ſo ſchreckliche Worte ſprechen! Der König des Him 
mels und der Erde übergibt die Kinder den Ältern nicht nur 
deshalb, damit ſie ihren Leib pflegen und nähren, ſondern auch 
damit ſie den Geiſt, ſobald das Bewußtſeyn zu dämmern an 
fängt, auf Gott hinweiſen und ihn mit liebender Sorgfalt zu 
Frömmigkeit und Tugend heranbilden. Wo die chriſtliche Fa 
milie noch in ihrer Reinheit blüht, dort kömmt die Mutter 
dem Religionslehrer zuvor, und was durch die Stimme, die 
dem Kinde die ſüßeſte iſt, der erwachenden Seele eingeprägt 
wird, dringt tief hinab. Und nicht durch Worte allein wird 
gewirkt. Der Ausdruck der Andacht auf dem Geſichte der 
betenden Mutter, die Wichtigkeit, welche die Ältern auf die 
Pflichten der Religion legen, die Ehrfurcht, womit ſie von 
Gott ſprechen, eröffnet dem noch friſchen, bildſamen Herzen 
ein Verſtändniß des chriſtlichen Lebens, für welches die Sprache 
keine erſchöpfenden Worte hat. Wie aber wenn der Knabe, 
das Mädchen heranwächst faſt ohne die Kirche zu ſehen und 
im Älternhauſe kaum das Vaterunſer lernt, wofern nicht etwa 
eine alte Magd nachhilft; wenn ſie viel von Spielen und 
Trinken oder Theater und Bällen hören, von der Religion 
aber geſchwiegen oder nur mit Gleichgiltigkeit geſprochen wird; 
wenn ſie ſchon früh mit frechen Reden und lüſternen Scherzen 
vertraut gemacht werden und bald auch merken, daß unſaubere 
Dinge vorgehen; wenn der Unglaube ſich zu dem Laſter ge 
ſellt, wenn der Vater über die Geheimniſſe des Heiles ſpottet 
und die Mutter einſtimmt – welche ſchwere Kämpfe werden 
den Unglücklichen von Jenen bereitet, welche an ihnen die 
Stelle des Vaters im Himmel vertreten ſollten? Die göttliche 



Gnade iſt mächtig und der Schutzengel wacht; aber wie nah' 
iſt es ſolchen Kindern gelegt in Unglauben und Laſter zu ver 
ſinken! und wenn es geſchieht, werden die Ältern an jenem 
Tage nicht rufen müſſen: Ihr Berge fallet über uns, ihr 
Hügel bedecket uns? 

Als der Heiland im Tempel von Jeruſalem zum letzten 
Male lehrte, ſtellte er dieſen großen Tag einer ewigen Ent 
ſcheidung den Juden lebendig vor die Augen. Der Menſchen 
ſohn ſitzt auf dem Throne ſeiner Herrlichkeit und alle Völker 
ſind um ihn her verſammelt; doch er hat ſie abgeſondert, wie 
der Hirt die Schafe von den Böcken ſcheidet. Zu ſeiner Rech 
ten ſtehen die Geſegneten ſeines Vaters in ihrem verklärten 
Leibe glänzend wie die Sonne des Himmels und die Palme 
des Sieges in den Händen. Zu ſeiner Linken ſind die Un 
ſeligen, welchen das Licht der Hoffnung erloſchen iſt, in dunklen 
verzerrten Geſtalten und den Wurm, der nimmer ſtirbt, im 
Herzen. Und nach welcher Richtſchnur hat er die unwider 
rufliche Scheidung vorgenommen? Sie lautet: „Was ihr den 
Geringſten von dieſen gethan habt, das habt ihr mir gethan“. 
Der göttliche Meiſter lehrt uns dadurch dieſelbe Wahrheit, die 
der Jünger, welchen er lieb hatte, der chriſtlichen Gemeinde 
mit ſeiner letzten Kraft einprägte. Wer ſeine Brüder nicht 
liebt, der will Gott als ſeinen Vater nicht anerkennen oder 
er thut es nur mit dem Munde: denn er liebt ihn nicht als 
ſeinen Vater. Wer aber ſeinen Brüdern die rechte Liebe weiht, 
Der trägt in ſeinem Herzen auch die Gottesliebe, welcher die 
Pforten des Himmels ſich erſchließen. Der Heiland hebt unter 
den Pflichten der Nächſtenliebe die leiblichen Werke der Barm 
herzigkeit beſonders heraus: denn der König, der auf dem 
Throne ſitzt, beruft in ſein ewiges Reich Jene, welche die 
Hungrigen geſpeist, die Obdachloſen beherbergt, die Nackenden 
bekleidet, die Kranken beſucht haben. Da die unſterbliche Seele 
mehr werth iſt als ihre ſterbliche Hülle, die Staub iſt und in 
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den Staub zurückkehren wird, ſo ſind Wohlthaten, die der 
Seele frommen, ungleich mehr werth als jene, die zunächſt 
nur dem Leibe nützen. Wer aber an dem leiblichen Elende 
ſeines Bruders kalt vorüber geht, dem gebricht die Innigkeit 
der Antheilnahme, ohne die es keine ächte Nächſtenliebe gibt. 
Damit iſt nicht geſagt, daß es ihm auch an Verſtand und 
Thätigkeit fehle, und es iſt möglich, daß er ſeinen Neben 
menſchen treffliche und wirkſame Belehrungen ertheile. Allein 
ſo gut und heilſam dies an ſich betrachtet iſt, ihm ſelbſt ge 
reicht es vor Gott nicht zur Rechtfertigung. „Wer ein einziges 
Gebot übertritt, der verſündigt ſich am ganzen Geſetze“: denn 
die Geſinnung, ohne welche unſere Werke todt ſind, lebt nicht 
in ihm. - 

„Arme werdet ihr ſtets bei euch haben“ ſprach der Herr. 
Die Gelegenheit, Wohlthaten zu ſpenden, iſt niemals ferne; 
doch ſeit einiger Zeit bietet ſie ſich beſonders reichlich dar. 
Manches iſt zuſammengetroffen, um ſowol dem Landmanne als 
dem Gewerbetreibenden Verlegenheiten zu bereiten und ſchwer 
empfindet der Arbeit Suchende die zeitweilige Stockung, welche 
in einigen Zweigen der Betriebſamkeit eingetreten iſt. Nichts 
geſchieht ohne Gottes Fügung oder Zulaſſung; darum gereicht 
Denen, welche Gott lieben, Alles zum Nutzen. Der Reiche 
fühle ſich mehr als jemals gedrungen, dem Dürftigen von 
ſeinem Überfluſſe mitzutheilen und halte es nicht für zu viel, 
den Aufwand für Unterhaltungen zu beſchränken oder irgend 
ein koſtſpieliges Prunkgeräthe ſich zu verſagen. Wer wenig zu 
geben vermag, gebe das Wenige mit der liebevollen Bereit 
willigkeit, durch welche die kleinſte Gabe vor Gott koſtbar wird. 
Wer kein Geld zu bieten hat, kann vielleicht durch guten Rath 
helfen, doch jedenfalls durch freundlichen Zuſpruch den Muth 
des Darbenden heben. Der Nothleidende aber blicke nicht 
immer ſeitwärts auf Die, welche mehr beſitzen, ſondern auf 
wärts zu Gott und hinab in die Tiefen des eigenen Herzens. 
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Kann er ſich mit gutem Gewiſſen das Zeugniß geben, daß er 
ſtets ehrbar, fleißig und genügſam war? Würde er nicht einen 
nun ſehr willkommenen Sparpfennig haben, wenn er mehr an 
Gott und weniger an ſeine Unterhaltung gedacht hätte? 

Die Verklärten im Himmel ſind heilig und ſelig durch 
die Liebe. Wir, die wir nach dem Himmel pilgern, werden 
durch die Liebe geheiligt, werden durch ſie getröſtet: denn ihr 
reiner Hauch mildert alle Leiden, welche von dem menſchlichen 
Leben ſo unzertrennlich ſind wie der Schatten von dem Lichte, 
das die Erde beleuchtet. Dies erwägt, theuere Chriſten, in 
der wieder beginnenden Faſtenzeit mit großem Ernſte und 
bittet Gott, daß durch ſeine Gnade zum Wollen das Voll 
bringen hinzukomme. Wenn wir Gott nicht nur mit leeren 
Worten ſondern in der That über Alles lieben, ſo werden 
wir auch nach dem letzten Wunſche des heiligen Johannes 
Einer den Anderen in Wahrheit lieben. Dann haben wir 
genug gethan : denn wir haben Gottes Willen erfüllt. Amen. 

- II. 2 



II. 

Die Pfarrarmenanſtalt und das Recht 

Rede im Landtage am 3. Säuler JS66. 

#s iſt nicht genug ein Haus zu bauen, man muß es auch 
in gutem Bauſtande erhalten, ſonſt werden aus kleinen Schäden 
große. Damit iſt noch nicht Alles gethan. Der vorbeiſtrömende 
Fluß nimmt eine andere Richtung, man muß einen Damm 
aufwerfen; die Bewohner mehren ſich, man muß einen Zubau 
unternehmen; beträchtliche Grundſtücke werden urbar gemacht, 
die Scheunen müſſen erweitert werden. So geht es auch mit 
den Einrichtungen des Staates, als etwas ein für alle Male 
Fertiges laſſen ſie ſich nicht behandeln. Jede Änderung der 
Verhältniſſe, ſie mag zum Guten oder vom Übel ſeyn, bringt 
die Nothwendigkeit neuer Maßregeln mit ſich; auch ſoll dem 
Streben nach wirklicher Vervollkommnung der Staat ſich eben 
ſo wenig als der Einzelne verſchließen. Es gibt Zeiträume, in 
welchen man geneigt iſt, mit dieſen Fragen es leicht zu nehmen 
und ſie entweder zu verkennen oder bequem zu vertagen. Es 
kommen aber auch Zeiten, wo die Verhältniſſe in Fluß ge 
rathen und die Gemüther in Bewegung. Dann geſchieht es 
leicht, daß in der Hitze des Vorwärtsdrängens weder das Be 
ſtehende nach allen Seiten hin gewürdigt, noch die Lebens 
fähigkeit neuer Gründungen gehörig erwogen wird. Doch eben 
deswegen geſchieht es leicht, daß eine Änderung auf die andere 
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folgt wie Welle die Welle ſchlägt. Seit dem März 1848 – 
es ſind nun bald achtzehn Jahre – befinden wir uns in einer 
ſolchen Strömung. Dadurch iſt man unter Einwirkungen ver 
ſetzt, welchen der Einzelne ſich manchmal ſchwer entzieht; doch 
weil wir ſehnlich wünſchen für uns und das große Vaterland 
endlich einmal wieder feſten Boden zu gewinnen, ſo iſt es 
billig, daß wir in unſerem eigenen Bereiche den Anfang machen 
und nicht ohne allſeitige, unparteiiſche Erwägung für Ände 
rungen des Beſtehenden und Eingelebten uns entſcheiden. 

Im Jahre 1864 ward als Antwort auf den Nothſchrei 
der Landbevölkerung über die durch Landſtreicher herbeigeführte 
Unſicherheit die Aufhebung der Pfarrarmenanſtalt und die Zu 
weiſung ihres Vermögens an die Armenkaſſe der Gemeinde in 
Antrag gebracht. Es war dies nämlich der Mittelpunct des 
vorgelegten Geſetzentwurfes und derſelbe wurde zurückgezogen, 
als der hohe Landtag die Aufhebung der Pfarrarmenanſtalt 
ablehnte. Wir ſtehen nun wieder vor derſelben Frage. Da der 
Geſetzentwurf des Ausſchuſſes von dem Daſeyn des Pfarr 
armeninſtitutes gar keine Kunde nimmt, ſo enthält er auch 
keinen ausdrücklichen Antrag es aufzuheben; er überweist aber 
das ganze Vermögen desſelben und alle Zuflüſſe, aus welchen 
es ſeine Mittel bezieht, ſogar die in der Kirche geſammelten 
oder in dem Opferſtocke niedergelegten Beiträge, der Gemeinde 
zur Verwaltung und Verwendung. Alles, was im Jahre 1864 
für die angegriffene Einrichtung ſprach, gilt auch jetzt noch in 
ungeſchwächter Kraft: daher darf ich erwarten, die Entſcheidung 
werde nicht anders als damals fallen. Dennoch ſcheint es mir 
eine Pflicht auf die Gefahr hin mich zu wiederholen die Gründe 
darzulegen, aus welchen ich die Aufhebung des Pfarrarmen 
inſtitutes weder als zweckmäſſig und heilſam noch als rechtlich 
zuläſſig zu erkennen vermöchte. 

Die Pflicht der Gemeinde für ihre Armen zu ſorgen iſt 
nicht erſt in neueſter Zeit zur Rechtsverbindlichkeit geworden: 

2* 
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denn es iſt lange her, daß hierüber Verordnungen ergingen. 
Durch das Gemeindegeſetz wurde dieſe Verbindlichkeit weder 
ausgedehnt noch genauer beſtimmt; die neueſten ſie betreffenden 
Verfügungen ſind in dem Heimathgeſetze enthalten. Dagegen 
finden im Gemeindegeſetze ſich Beſtimmungen über die Rechte, 
welche der Gemeinde zum Zwecke der Erfüllung ihrer Verbind 
lichkeit zuſtehen; doch iſt der Sache nach auch hierin nicht viel 
Neues gegeben. Das Armenweſen wird als dem ſelbſtändigen 
Wirkungskreiſe der Gemeinde angehörig bezeichnet; dadurch iſt 
aber nicht geſagt, daß ſie ſelbſt zu beſtimmen habe, auf welche 
Dürftigen ſie ihre Unterſtützung ausdehnen wolle: denn hiebei 
hat ſie das Reichsgeſetz als Richtſchnur feſtzuhalten. Es iſt 
dadurch nur ausgeſprochen, daß die Umlagen, welche durch die 
Koſten der Armenpflege nothwendig werden, nicht etwa von der 
Staatsbehörde ausgeſchrieben ſondern von der Gemeindevertre 
tung feſtgeſetzt werden und der Ertrag inner den Gränzen des 
Zweckes von der Gemeinde nach eigenem Ermeſſen verwendet 
wird. Hieraus ergibt ſich auch das Recht der Gemeinde jene 
Wohlthätigkeitsanſtalten, welche ſie gegründet hat oder noch 
gründen wird, ſelbſtändig zu verwalten und deswegen wird von 
den Gemeinde-Wohlthätigkeitsanſtalten herausgehoben, daß die 
Sorge für dieſelben inner dem ſelbſtändigen Wirkungskreiſe der 
Gemeinden liege. Offenbar ſind aber hierunter nicht alle für 
die Gemeinde ſondern nur die von der Gemeinde gegründeten 
Anſtalten verſtanden. Die Staatsgewalt wird dadurch nicht 
verpflichtet, wenn ſie, etwa bei einem außerordentlichen Unglücks 
falle, ſich bewogen fände den Armen einer Gemeinde Unter 
ſtützung zu gewähren, die Vertheilung den Vertretern der Ge 
meinde anheimzuſtellen ſondern es verbleibt ihr das Recht den 
Betrag nach eigenem Ermeſſen zu verwenden. Eben ſo wenig 
ſind andere Wohlthäter dadurch gehindert ihr Almoſen nach 
Gutdünken zu vertheilen. Allein weil dies unwiderſprechlich iſt, 
ſo liegt es auch am Tage, daß durch das Gemeindegeſetz der 
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Staat nicht die Verpflichtung übernommen hat, die von ihm 
gegründeten Wohlthätigkeitsanſtalten der Gemeinde zur Ver 
waltung zu übergeben und daß wenn die Anſtalten ihre Ent 
ſtehung anderen Wohlthätern verdanken, er dies nicht einmal 
ohne Rechtsverletzung thun könnte. Soll etwa in Zukunft 
Niemand das Recht haben eine Wohlthätigkeitsanſtalt zu grün 
den, ohne der Ortsgemeinde die Verwaltung zu übertragen? 
Wer denkt daran, dem Geſetze eine ſolche Auslegung zu geben? 
Und dächte Jemand daran, ſo müßte auch er geſtehen, daß das 
Geſetz nicht zurückwirken könne. - 

Was die Gründung des Pfarrarmeninſtitutes betrifft, ſo 
trägt ſie das Gepräge der Zeit, welcher ſie angehört. Als 
Joſeph II. den Thron beſtieg, zählte Öſterreich wie alle 
katholiſchen Länder eine bedeutende Anzahl von Bruder 
ſchaften, das heißt, von kirchlich gut geheißenen Vereinen zu 
Andachtsübungen und guten Werken. Im Mai 1783 erklärte 
der Kaiſer die beſtehenden Bruderſchaften für aufgehoben und 
verordnete, ſie ſollten ſämmtlich zu der allgemeinen Bruder 
ſchaft der thätigen Liebe des Nächſten vereinigt werden. Aber 
die Bruderſchaften hatten im ſtillen Gange der Jahrhunderte 
ein Vermögen geſammelt, welches zuſammengenommen ein 
ſehr beträchtliches war. Als Joſeph II. viele Klöſter und 
faſt alle weltgeiſtlichen Collegiatſtifte aufhob, betheuerte er, die 
eingezogenen Güter derſelben würden ausſchließlich für kirch 
liche Zwecke verwendet werden. Nun war aber das Vermögen 
der Bruderſchaften nicht nur nach dem Kirchenrechte ſondern 
auch nach dem Staatsgeſetze, unter deſſen Herrſchaft es er 
worben ward, dem geiſtlichen Gute beizuzählen und es ſchien 
dem Kaiſer nothwendig, darauf einige Rückſicht zu nehmen. 
Hiezu kam, daß die neue Bruderſchaft ihm brauchbar dünkte, 
um die Armenpflege, mit deren Regelung er ſich beſchäftigte, 
weſentlich zu fördern. Er glaubte mit Recht, daß durch Lei 
ſtungen, welche aus dem öffentlichen Schatze gewährt oder den 
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Gemeinden anbefohlen würden, nichts Ausreichendes zu erzielen 
ſey, ſondern die freie Mildthätigkeit zu Hilfe müſſe gerufen 
werden. Wiewol Joſeph II. den Einfluß der Religion 
gewiß nicht überſchätzte, ſo ſah er doch ein, daß ohne Hinwei 
ſung auf Gott und die Gewiſſenspflicht die Werke der Barm 
herzigkeit nicht gedeihen würden und man deshalb der Mit 
wirkung des Seelſorgers nicht entbehren könne. Dies war der 
Gedankengang, welcher bei Gründung des Pfarrarmeninſtitutes 
obwaltete und für die Einrichtung desſelben maßgebend wurde. 
Was es ſeyn und leiſten ſollte, iſt in der Kundmachung vom 
1. Auguſt 1783 deutlich ausgedrückt. Es wird bemerkt, daß 
ſo viel auch Almoſen geſpendet werde, die Wirkung doch keine 
durchgreifende ſey, weil es dem Einzelnen ſchwer falle unter 
der großen Zahl Hilfeſuchender die Unwürdigen von den Wür 
digen zu unterſcheiden, und hierauf folgende Ankündigung ge 
geben: „Man erweist alſo ohne Zweifel dem Herzen aller 
gutthätigen Menſchen, dem Staate und der wahren Armuth 
einen weſentlichen Dienſt, wenn man die Privatwohlthätigkeit 
gewiſſermaſſen aufklärt und auf jene Gegenſtände leitet, denen 
ſie das Gute, ſo ſie erweist, ohnehin vorzüglich beſtimmt hat. 
Das iſt die eigentliche Abſicht des unter der Benennung der 
Vereinigung aus Liebe des Nächſten zu errichtenden Armen 
inſtitutes. – Jedermann, dem die Erfüllung der edelſten 
Menſchen- und Religionspflicht am Herzen liegt, der für die 
Noth ſeiner Mitgeſchöpfe Gefühl und für die Unterſtützung 
gemeinnütziger Einwichtungen Eifer und Theilnahme hat, wird 
dieſem Inſtitute beizutreten eingeladen“. 

Ein ſolches Inſtitut wurde für jede Pfarre errichtet und 
die Bruderſchaft der thätigen Liebe des Nächſten mit demſelben 
vereinigt, ſo daß jedes Mitglied des Inſtitutes auch als Mit 
glied der Bruderſchaft galt. Die Leitung ward in die Hände 
des Pfarrvorſtehers gelegt. Dieſem Inſtitute oder dieſer Bruder 
ſchaft überwies Kaiſer Joſeph die eine Hälfte des Vermögens 
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der unterdrückten Bruderſchaften (die andere erhielt der Nor 
malſchulfond) und die Zinſen des Vermögens der gleichfalls 
aufgehobenen Trinitarier, weil der Orden einem Werke der 
Nächſtenliebe, nämlich dem Loskaufe der von den Ungläubigen 
zu Sclaven gemachten Chriſten gewidmet war. Er hielt darauf, 
daß die neue Anſtalt als die rechtmäſſige Nachfolgerin der auf 
gehobenen frommen Genoſſenſchaften betrachtet werde. Da es 
noch immer geſchah, daß für die Bruderſchaften, auf deren 
Wiederbelebung man hoffte, Vermächtniſſe gemacht wurden, 
ſo erging im Jahre 1784 an die oberſte Juſtizſtelle die Er 
innerung „daß, da von Seiner Majeſtät die allgemeine Bruder 
ſchaft der Liebe des Nächſten den vorhin verſchiedenen Bruder 
ſchaften ſubſtituirt worden, alle den einzelnen Bruderſchaften 
zugedachten Vermächtniſſe der erſteren zuwachſen, welches auf 
ſämmtliche Länder, wo dieſes Inſtitut noch einzuführen iſt, 
ſich erſtreckt“. Weil eine Bruderſchaft im kirchlichen Sinne 
des Wortes ohne alle kirchliche Feierlichkeiten ſich nicht denken 
ließ, ſo wurden auch einige Andachtsübungen angeordnet. Von 
jener Zeit bis heute wird am Weihnachtstage, am Oſterſonn 
tage und am Namen-Maria-Feſte die ſogenannte Armen 
inſtitutspredigt und dann ein Opfergang gehalten; worauf 
Litanei und Segen folgt. Ein Bruderſchaftsbuch ward einge 
führt und den verſtorbenen Mitgliedern bei dem Leichenbegäng 
niſſe auf die Bahre gelegt: was nun an den meiſten Orten, 
aber nicht überall auſſer Übung gekommen iſt. 

Die Pfarrarmenanſtalt iſt alſo nicht mehr und nicht 
weniger als ein Verein zu Erfüllung der Pflichten der chriſt 
lichen Liebe gegen die Armen des Pfarrbezirkes, während für 
manche politiſche Gemeinden ſchon gegenwärtig Armenanſtalten 
beſtehen, welche dies Gepräge nicht oder doch nicht ſo unzwei 
deutig tragen. Will man ſagen, der Staat habe die Pfarr 
armenanſtalt gegründet, ſo iſt dies ganz richtig, aber nur in ge 
wiſſem Sinne. Die Staatsgewalt hat den Plan des Vereines 
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entworfen und Jedermann zum Beitritte eingeladen. Sie hat 
ſich die Oberaufſicht vorbehalten, doch im Ganzen nicht mehr 
eingegriffen als in manche andere Angelegenheit, welche ihrem 
eigentlichen Bereiche weit ferner ſteht als ein Verein zu Unter 
ſtützung der Armen. An die Kirche iſt der Verein durch ſeinen 
Zweck und ſeine durch den Zweck bedingte Einrichtung geknüpft 
und aus dem Kirchengute empfing er ſeine erſte Ausſtattung. 

Eine allerhöchſt verordnete Bruderſchaft iſt freilich eine 
ſehr ſonderbare Sache, aber man war damals gewohnt, daß 
die Staatsgewalt über alles Kirchliche, was nicht geradezu den 
Glauben betraf, Vorſchriften über Vorſchriften erließ. Auch 
iſt die Übung der Nächſtenliebe ein Zweck, welcher dem Geiſte 
katholiſcher Bruderſchaften vollkommen entſpricht, und unter 
anderen Umſtänden hätte der Verein wol das Leben gewonnen, 
welches durch landesfürſtliche Verordnungen nicht entzündet 
werden kann. Allein dazu wäre es vor Allem nöthig geweſen, 
daß man ſich frei bewegen und die Bruderſchafts-Mitglieder 
auch öfter als dreimal im Jahre hätte verſammeln können. 
Damals war es aber genau vorgezeichnet, wie oft der Geiſt 
liche die Kanzel beſteigen, an welchen Tagen er bei der heili 
gen Meſſe ſingen und wie lange der Katholik auſſer ſeinem 
Kämmerlein beten dürfe; für jede Ausnahme mußte eine Be 
willigung der hohen Landesſtelle erwirkt werden. Freilich nahm 
man ſich bald die Freiheit es damit nicht ſo genau zu halten; 
aber zu kraftvollen Neugeſtaltungen, und ohne eine ſolche konnte 
die Bruderſchaft der Nächſtenliebe nicht Geiſt und Leben wer 
den, war jene Zeit nicht angethan. Indeſſen ſtand das Pfarr 
armeninſtitut unter der Leitung des Pfarrers und einige wenn 
auch karg bemeſſene Andachtsübungen hielten in Erinnerung, 
daß es im Namen der Religion an die chriſtliche Liebe Be 
rufung einlege; es erſchien alſo ganz nach dem Willen des 
Gründers der Geiſtlichkeit und dem Volke ſtets als eine wenn 
auch abgeblaßte kirchliche Anſtalt. Dieſem Umſtande verdankt 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



es den bei weiten größten Theil ſeines beträchtlichen Vermögens. 
Wie eifrig insbeſondere die Geiſtlichen dazu beigeſteuert und 
daß viele Pfarrarmenanſtalten. Alles, was ſie beſitzen, durch 
Schenkungen oder Vermächtniſſe ihrer Seelſorger erhalten ha 
ben, iſt in dem Ausſchußberichte nicht unberührt geblieben. 

Niemand, welcher mit der Entſtehung des Pfarrarmen 
inſtitutes genau bekannt iſt, wird in Zweifel ziehen, daß ſein 
Vermögen zum mindeſten dieſelbe rechtliche Geltung habe wie 
das jedes anderen zu Recht beſtehenden Vereines. Aber bei 
dieſem Wohlthätigkeitsvereine kömmt noch hinzu, daß die 
Staatsgewalt ſeine Einrichtungen nicht nur für zuläſſig erklärt 
ſondern ſelbſt entworfen und unter Hindeutung auf dieſelben 
zum Beitritte dringend eingeladen hat. Dadurch übernahm 
ſie gegen jeden Beitragenden die Verpflichtung darüber zu 
wachen, daß die Anſtalt dem Zwecke, unter deſſen Voraus 
ſetzung er beiſteuerte, nicht entfremdet werde. Die Staats 
gewalt ſelbſt hat zu Wohlthaten um Gottes und der Pflicht 
willen aufgefordert und zu Wohlthaten um Gottes und der 
Pflicht willen muß das Vermögen beſtimmt bleiben; die Er 
füllung einer der politiſchen Gemeinde auferlegten Rechtsver 
bindlichkeit gehört in ein ganz anderes Gebiet, in ein Gebiet, 
auf welchem man leiſten muß, man möge wollen oder nicht. 

Aber die Pfarrarmenanſtalt beſteht nun doch ſchon zwei 
und achtzig Jahre und bei der wogenden, wechſelnden Gährung, 
welche zum Abſchluſſe nicht kommen will, iſt dies eine lange 
Zeit. Sind während derſelben etwa Änderungen vorgegangen, 
welche das Pfarrarmeninſtitut überflüſſig machen? Ohne Zweifel 
ſind Änderungen vorgegangen, aber ſolche, in Folge derer man 
es gründen müßte, wenn es nicht ſchon beſtünde. Man ſpricht 
nun ſehr viel von der Menſchenliebe und von der rechtver 
ſtandenen Menſchenliebe kann man nie zu viel ſprechen. Aber 
dieſe iſt ein chriſtlicher Gedanke. Als Hellas auf der Höhe 
ſeiner geiſtigen Bedeutung ſtand, als Phidias dem Steine Leben 



einhauchte, als Sophokles ſeine Heldengeſtalten über die Bühne 
ſchreiten ließ und Athen ſich rühmte über tauſend Städte zu 
gebieten, da kannte der Grieche Pflichten gegen ſeine Mitbürger, 
Pflichten gegen die Bürger von Staaten, mit welchen ſein 
Vaterland in Vertragsverhältniſſen ſtand, aber Pflichten gegen 
den Menſchen kannte er nicht und die Stoa, welche über die 
Tugend ſo hochtönende Vorträge hielt, verkündet durch Seneca's 
Mund, daß Barmherzigkeit ein Laſter ſey. Das iſt vorüber 
und auch nicht vorüber: denn eine Partei, welche die Zukunft 
für ſich zu haben behauptet, muthet der Menſchenliebe zu, das 
Unmögliche möglich zu machen und ermahnt zu Haß, zu tödt 
lichem Haſſe gegen Alle, die ihre Forderungen nicht gutheißen. 
Glauben Sie vielleicht, meine Herren, der Socialismus ſey 
ſchon begraben? Horchen Sie doch auf die Stimmen, welche 
von Lüttich herübertönen, und zwar nicht aus dem Munde 
blaſſer, hungernder Fabriksarbeiter, ſondern aus dem Munde 
des Geſchlechtes der Zukunft, der Jünger der Wiſſenſchaft, 
meiſtens auch der Söhne wohlhabender Väter: denn die Ver 
ſammlung war ein Studentencongreß und ſogar die ruſſiſche 
Jugend blieb nicht unvertreten. Atheismus findet ſich ſo viel 
man verlangen kann, aber nicht Atheismus allein. Ein Fran 
zoſe ſpricht: „Die Revolution iſt der Sieg der Arbeit über das 
Kapital, des Arbeiters über den Schmarotzer, des Menſchen 
über Gott“. Ein Belgier antwortet: „Das Volk muß die Ab 
ſchaffung des Eigenthumes verordnen und ſind die Pfahlbürger 
damit nicht zufrieden, ſo muß man ſie tödten“. Und Varia 
tionen dieſer Kraftworte waren die meiſten Reden, welche 
während vier Tagen gehalten wurden. Dieſe Geſellſchaft wurde 
von dem Bürgermeiſter und den Schöffen der reichen Stadt 
Lüttich feierlich empfangen und mit den Worten begrüßt: „Der 
Congreß wird der Eckſtein der Zukunft und des Fortſchrittes 
ſeyn“. Bei ſolchen Vorgängen iſt es ſchwer nicht an den Spruch 
zu denken: „Quem Deus vult perdere, dementat“. 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 27 – 

Das Mutterland dieſer Stimmungen und der Boden, 
wo ſie am beſten gedeihen, liegt allerdings weſtlich von uns. 
Aber die Eiſenbahnen haben die Räume nicht blos zum Be 
hufe von Unterhaltungsreiſen und Waarenverſendungen abge 
kürzt und in ganz Europa ſteigert mehr oder weniger ſich der 
Widerſpruch zwiſchen den Wünſchen und den Zuſtänden der 
großen Menge. Durch die Ausbildung der Behelfe des Genuſſes 
und der Bequemlichkeit und die erweiterte Bekanntſchaft mit 
denſelben mehren ſich die Anſprüche an das Leben und zugleich 
wächst die Zahl der Menſchen, deren tägliches Brot von den 
Speculationen der Beſitzenden abhängig iſt. Die gewaltigſte 
und jenſeits gewiſſer Gränzen die gefährlichſte Centraliſirung 
iſt die des Kapitales und mit jeder Staatsanleihe, mit jeder 
Actiengeſellſchaft und Eiſenbahn macht ſie einen Schritt vor 
wärts. Der Fabriksarbeiter wird gelehrt, ſich als freien Staats 
bürger zu fühlen und ohne Zweifel iſt er es; wo aber die 
Fabriksthätigkeit eine hohe Stufe erreicht hat, dort hat ſein 
Recht keine für ihn fühlbare Geltung als daß es ihm freiſteht 
zu verhungern, wenn er auf die von dem Arbeitgeber geſtellten 
Bedingungen nicht eingehen will. Im Verlaufe der Entwick 
lung werden zunächſt die kleinen Handwerker Taglöhner des 
Kapitales, dann beginnt auch der Landmann dieſem Looſe zu 
verfallen. „In Geldſachen hört alle Gemüthlichkeit auf.“ Das 
iſt Eines der wenigen Sprichwörter, welche die Neuzeit zu 
ſchaffen vermochte, und leider! iſt es gleich den alten ein Wahr 
wort. Das Recht auf Arbeit und Genuß erlag in der Straßen 
ſchlacht von Paris, doch in den weſtlichen Ländern wird es den 
Schauplatz der Thaten unfehlbar wieder betreten. Nicht ohne 
Grund hoffen wir mit ſolchen Zerrüttungen noch lange verſchont 
zu bleiben; aber bei großen Feuersbrünſten ereignet es ſich oft, 
daß ein Haus, welches von dem in Brand ſtehenden Stadt 
theile weit entfernt iſt, und für den Augenblick noch vollkommen 
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ſicher ſcheint, plötzlich emporlodert; hat das Feuer einen gewiſſen 
Grad erreicht, ſo iſt es als bekäme die Flamme Flügel. 

Auch bei uns verdient alſo die Sache, daß die Geſetz 
gebung ſie im Auge behalte und zwar nicht blos um der Ge 
fahr vorzubeugen; ohne Zweifel hat der Staat eine Pflicht der 
Obſorge für die Schichten der Bevölkerung, welche durch die 
an ſich wünſchenswerthen Fortſchritte der Induſtrie und die 
damit verbundene Centraliſirung des Kapitales jeder ſicheren 
Stelle im Leben beraubt werden. Je weniger man wartet, bis 
das Übel eine unleidliche Höhe erreicht hat, deſto mehr läßt 
ſich ausrichten. Hiezu die Steuerpflichtigen in Anſpruch zu 
nehmen iſt unvermeidlich; es iſt aber unmöglich, die Staats 
laſten ſo zu vertheilen, daß nicht der kleine Beſitz härter ge 
troffen würde als der mittlere und der mittlere härter als der 
große und es mit der gleitenden Scala zu verſuchen kann ein 
Parteigänger, doch kein Staatsmann anrathen. Deswegen iſt 
es nicht möglich, die Beſteuerung zu Gunſten der Nothleiden 
den mit dem wirklichen Bedürfniſſe in's Gleichgewicht zu ſetzen. 
Dies erfährt das reiche England bei Ausmeſſung der Armen 
taxe, mancher Beſteuerte hält ein kargeres Mal als der Be 
theilte und doch iſt dem Elende nicht zu wehren. Man muß 
alſo die geiſtigen Mächte zu Hilfe rufen, ſogar die kalte Klug 
heit wird damit einverſtanden ſeyn, wenn ſie richtig zu rechnen 
weiß. Schlechthin unmöglich wäre es nicht, daß die Leiden, 
deren Mutter die Armuth iſt, von der Erde verbannt würden; 
allein dazu bedürfte es der Geſinnung, wozu der heilige Paulus 
die Chriſten anleitet. Er ermahnt die Corinther, reichliches 
Almoſen zu geben; „doch nicht ſo, ſpricht er, daß die Anderen 
Erquickung hätten, und ihr in Noth geriethet, ſondern ſo, daß 
Gleichheit ſey“. Wenn aus Liebe zu Gott der Reiche das ihm 
Entbehrliche für die Armen hingäbe und der Arme jede ihm 
überflüſſige Gabe dem Ärmeren überlieſſe, dann hätten wir den 
allein ſegenreichen, den chriſtlichen Communismus. Das menſch 
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liche Herz iſt ein ſpröder Stoff und eine ſolche Kraft der 
Nächſtenliebe in weitem Bereiche und auf längere Zeit zur 
Herrſchaft zu bringen, iſt dem Chriſtenthume noch nicht ge 
lungen; doch überall, wo es mächtig waltet, ruft es unzählige 
Werke aufopfernder Liebe hervor und lehrt unzählige Nothlei 
dende ihr Elend mit Ergebung, ja mit Freudigkeit ertragen. 
Eines wie das Andere ſtellt auch im Hinblicke auf die öffentliche 
Wohlfahrt ſich als ſehr wichtig und wünſchenswerth dar. 

Wer die Entſtehung des Pfarrarmeninſtitutes und die 
Vorausſetzungen, unter welchen es die ihm gewordenen Bei 
träge erhielt, ernſtlich ins Auge faßt, wird von dem Staate 
kaum verlangen, daß er das Vermögen dieſer Anſtalt den Ge 
meinden unterſtelle: denn er würde ja dadurch der Regierung 
zumuthen, eine Handlung der Willkür zu vollziehen. Er würde 
aber der Regierung auch das Anſinnen machen, ihre eigene 
Aufgabe zu verkennen. Das Wohl der Geſellſchaft verlangt 
von ihr, daß ſie die Mitwirkung der chriſtlichen Liebe zu Werken 
der Wohlthätigkeit ſo viel ſie vermag, ermuthige, nicht aber, 
daß ſie Einrichtungen, welche dieſe Mitwirkung fördern, unter 
drücke. Allein auch die Gemeinden würden dadurch nicht ge 
winnen, ſondern verlieren. Je wohlhabender das Pfarrarmen 
inſtitut iſt, deſto weniger haben ſie ſelbſt für die Dürftigen 
beizuſteuern. Das Pfarrarmeninſtitut erwarb aber den bei wei 
tem größten Theil ſeines Vermögens in Folge ſeiner Verbin 
dung mit der Kirche; durch die Losreißung von der Kirche 
würde alſo die reichlichſte Quelle ſeiner Zuflüſſe verſiegen. 

Daß bei Vertheilung der Gaben die Wünſche der Ge 
meinde gehört werden, iſt billig und nützlich. Dies war aber 
im Weſentlichen ſtets der Fall und durch die in der Regierungs 
vorlage enthaltenen Beſtimmungen iſt dafür im vollſten Maße 
geſorgt. Auf dieſe Weiſe iſt jedem nicht unberechtigtem Wunſche 
volle Befriedigung geſichert; doch iſt alsdann auch das Äußerſte 
geſchehen, was ich noch als zuläſſig bezeichnen kann. Insbeſondere 
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wär' es mir nicht möglich zu geſtatten, daß ein Seelſorger 
meiner Erzdiöceſe die Stellung einnähme, welche der Geſetz 
entwurf unſeres Ausſchuſſes in dem von ihm beantragten Armen 
ausſchuſſe dem Pfarrvorſteher zugedacht hat; ſeine ämtliche 
Wirkſamkeit müßte leiden, wenn er für die Darbenden nichts 
thäte, als daß er die Beſchlüſſe der Stimmenmehrheit vollzöge 
und vor ſeinen Pfarrkindern die Verantwortlichkeit dafür über 
nähme. Die Pflicht für die Nothleidenden nach Kräften zu 
ſorgen, iſt der Kirche von Gott auferlegt und ſie wird ſich 
derſelben niemals entziehen. Ich bin weit entfernt zu beſorgen, 
das Vermögen der Pfarrarmenanſtalt werde ſeiner vom Staate 
anerkannten, ja vorgezeichneten Beſtimmung entzogen werden. 
Sollte es aber jemals geſchehen, daß die Thatſache über das 
Recht hinwegſchritte, wohlan, ſo würde man muthig von Vorne 
anfangen. Die Gläubigen in und auſſer der Kirche zu Gaben 
für die Nothleidenden einzuladen, iſt dem Seelſorger nirgends 
verboten, auch nicht in Belgien, wo doch die grimmigſten Feinde 
des Chriſtenthumes gegenwärtig im Beſitze der Gewalt ſind; 
es wird auch in Öſterreich nicht verboten werden. Wenn das 
Staatsgeſetz es unternähme, jeden Wohlthäter zu verpflichten 
Alles, was er um Gottes willen ſpendet, der politiſchen Ge 
meinde für die Erfüllung ihrer die Armenverſorgung betreffen 
den Rechtsverbindlichkeit zur Verfügung zu ſtellen, ſo würde 
es nicht nur mit einer Tyrannei, an welche höchſtens ein So 
cialiſt denken kann, in das Recht des Einzelnen eingreifen, 
ſondern ſich auch in einen Widerſpruch verwickeln. Es ginge 
von der Vorausſetzung aus, daß man aus Antrieb des Gewiſſens 
geben und zwar Bedeutendes geben werde: denn ſonſt wär' es 
nicht der Mühe werth ein ſolches Geſetz zu erlaſſen, und ver 
böte dem ungeachtet das Almoſen zu verwenden wie man im 
Gewiſſen ſich gedrungen fände. Eben weil die Staatsgewalt 
dies niemals unternehmen kann und wird, ſo überſchritte ſie 
auch die Gränze ihres Rechtes, wenn ſie das Vermögen eines 



Vereines, welchem die freie Liebe ihre Gaben deshalb zollte, 
weil die von ihr beabſichtigte Verwendung durch ſeine Einrich 
tung ihr geſichert ſchien, den Gewählten der politiſchen Ge 
meinde zur Verfügung anheimſtellen würde. Noch offenbarer 
wäre aber die Ungerechtigkeit, wenn eine Regierung den Seel 
ſorgern zumuthen würde entweder ihre pflichtmäſſige Thätigkeit 
für Linderung des Elendes gänzlich einzuſtellen oder Alles, was 
das Wort des Prieſters an heiliger Stätte und ſeine an die 
Einzelnen gerichtete Bitte vermag, für Beiträge, über welche 
die politiſche Gemeinde verfügt, aufzubieten. 
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III. 

Der Gründungſtag. 

Anrede im Teupoldstädter Gesellenvereine am 2. Februar JS66. 

He es dem Menſchen zu Muthe wäre, wenn er allein in 
Mitte des Weltmeeres auf einer unbewohnten Inſel ſich be 
fände, iſt in einem Buche zu leſen, welches von Kindern und 
Erwachſenen mit gleicher Freude begrüßt wurde, und ſeine 
Anziehungskraft noch nicht verloren hat. Ich meine den Ro 
binſon Cruſoe, welcher ſeit anderthalb Jahrhunderten noch 
immer neue Auflagen und Bearbeitungen erfährt. Aber dieſer 
unfreiwillige Einſiedler vermochte ſich nur deshalb ein kärg 
liches Hausweſen zu gründen, weil er unter Menſchen auf 
gewachſen war und von ihnen vielerlei gelernt hatte. Der 
Menſch bedarf des Menſchen; aber nicht nur für die Erhal 
tung und Verſchönerung des zeitlichen Daſeyns bedürfen wir 
einander, auch bei Erwerbung der Güter, welche nicht vorüber 
ziehen wie ein Nebelhauch, ſollen wir einander behilflich ſeyn. 
Die Kirche lehrt, ermahnt und ſpendet die Sacramente; doch 
je mehr die Chriſten würdig ſind, ſich nach Chriſtus dem Sohne 
Gottes zu nennen, deſto wirkſamer heben und tragen ſie durch 
die Bethätigung ihres Glaubens einander: denn um ſo mehr 
ſtärken ihre Worte und Handlungen die gemeinſame Überzeu 
gung, deren Ausdruck ſie ſind. 
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Vormals mußte der Geſelle, welcher Meiſter werden 
wollte, durch eine Probearbeit ſeine Geſchicklichkeit beweiſen, 
er mußte ſein Meiſterſtück liefern. Jetzt nimmt man es freilich 
leichter, es ſind aber auch die Waaren leichter geworden. Allein 
Gott hat uns Alle den Höchſten wie den Niedrigſten nur 
darum in die Welt geſetzt, damit wir das Meiſterſtück liefern, 
welches unter den vollendeten Meiſtern der chriſtlichen Kunſt, 
unter den Heiligen, uns einen Platz erwerbe. Wenn Alles 
gar ſo glatt und mühelos verliefe, ſo hätten wir keine Ge 
legenheit, unſere Tüchtigkeit zu bewähren. Gott ſchickt uns 
alſo mancherlei Anfechtungen und Wer darin ausharrt, der 
und kein Anderer wird von dem Worte Gottes ſelig geprieſen. 
Der Chriſt hat nun Anfechtungen zu beſtehen, wie ſie in 
früheren Zeiten ihm ſehr ferne lagen. Bei uns lebt der katho 
liſche Glaube überall, auch zu Wien, noch mächtig im Herzen 
des Volkes. Auf der Oberfläche ſieht es anders aus. Eine 
Menge Federn, von welchen freilich die meiſten nicht in der 
Hand von Chriſten ſind, ſetzt ſich täglich in Bewegung um 
jene vorgebliche Aufklärung, welche auf die Religion ſo vor 
nehm herabſieht, den Leſern mundgerecht zu machen. Eifrig 
wie der hungrige Vogel ein Weizenkorn, ſucht man einen An 
laß, die katholiſche Kirche zu ſchmähen, zu verdächtigen, lächer 
lich zu machen. Das kann auch nicht anders ſeyn: denn man 
will ja keinen Gott mehr dulden und das Gewiſſen nur in 
ſo weit, als man es eben braucht. Der fortgeſchrittene Geld 
mann verhöhnt alle Wahrheiten und Einrichtungen, die der 
Gewiſſenstreue zur Stütze dienen; aber ſeinen Beutel ſoll 
Niemand anrühren. Wo es, vielleicht unter thätiger Mit 
wirkung des Fabriksherrn gelungen iſt, die Arbeiter ins Netz 
zu ziehen, dort meinen dieſe, der größte Frevel ſey, daß der 
Fabriksherr nicht mit ihnen theile, und ihn zu plündern wäre 
etwas ſehr Löbliches, wenn nur die Polizei nicht im Wege 
ſtünde. Daneben tritt die Unſittlichkeit mit frecher Stirne 

II. Z 
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hervor und ſogar in den öffentlichen Auslagkäſten finden ſich 
die ſchändlichſten Bilder ſammt Vergrößerungsgläſern zum Ge 
brauche der Vorübergehenden. 

In Mitte ſolcher Einwirkungen müſſen die Freunde 
Gottes und der Tugend ſich gedrungen fühlen, einander näher 
zu treten und Kreiſe zu bilden, inner welchen ſie ſich wechſel 
ſeitig im Glauben ſtärken und zu Werken des Glaubens an 
eifern. So ſind die katholiſchen Vereine entſtanden, deren ge 
meinſame Aufgabe es iſt, die katholiſche Geſinnung in ihren 
Mitgliedern und Anderen zu kräftigen, während ſie die Be 
thätigung der Geſinnung durch gute Werke in verſchiedenen 
Richtungen fördern. Die Geſellen ſind nicht dahinten geblie 
ben; vielmehr iſt der Bund, zu welchem ſie ſich vereinigt ha 
ben, von ausgezeichnetem Erfolge begleitet. Ein Mann, dem 
eine von ihm ſelbſt gemachte Erfahrung zu Gebote ſtand und 
der aus ihr mit richtigem Blicke und warmen Herzen ſchöpfte, 
hat den Geſellenverein gegründet: darum greift er rüſtig in's 
Leben ein. Vom Rheine bis in die Wallachei hinab verbreitet 
er ſeine Zweige und übt eine Wirkſamkeit, auf die man nicht 
vergeſſen darf, wenn man die Bürgſchaften der Zukunft über 
ſchlagen will. Der fromme, thatkräftige Adolf Kolping iſt früh 
abgerufen worden; aber ſein Gedanke lebt und mit dem 
menſchenfreundlichen Werke, das er der Welt als ſein Ver 
mächtniß hinterlaſſen hat, iſt der Schutz des Herrn und der 
Segen der Kirche. 

Es ſind heute zehn Jahre, daß dieſe Abtheilung des 
Wiener Vereines gegründet wurde. Am Geburtstage pflegt 
ein denkender Menſch mit ſich Abrechnung zu halten und für 
das neu beginnende Lebensjahr gute Vorſätze zu machen. Eine 
ernſte Erwägung iſt alſo heute wol an ſeinem Platze. Mit 
Gottes Hilfe hat der Zweigverein durch den Eifer der Vor 
ſteher und das redliche Zuſammenwirken der Mitglieder be 
deutende, dankenswerthe Fortſchritte gemacht. So mög' es auch 
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künftig ſeyn und immer mehr erweitere ſich der Bereich, inner 
welchem Euer gutes Beiſpiel auf Geſellen und Nichtgeſellen 
Einfluß nimmt. Damit aber Euer Licht weithin vor den 
Menſchen leuchte, muß es recht hell und fröhlich brennen. 
Man lernt niemals aus, am wenigſten in der chriſtlichen Voll 
kommenheit; Wer es mit dem Geſetze der Heiligkeit ernſtlich 
nimmt, findet immer noch etwas nachzubeſſern. Dabei muß 
die göttliche Gnade das Beſte thun, aber ſie kömmt uns auch 
auf allen Stegen und Wegen einladend entgegen. In der 
heiligen Meſſe erneuert ſich das Sühnopfer, um deſſen hohen 
Preis uns Erlöſung geworden iſt; in dem Sacramente der 
Buſſe ſpricht der Herr zu uns wie einſt zu dem Gichtbrüchi 
gen: Sey getroſt mein Sohn, deine Sünden ſind dir ver 
geben, und in der heiligen Communion kehrt er bei uns ein 
und fragt: Meine Seele, was willſt du, daß ich dir thun 
ſoll? Überdies hat er in ſeinem Leben und Leiden uns einen 
Schatz der Belehrung hinterlaſſen, und wenn wir den Heiland 
alljährlich von der Krippe bis zum Kreuzeshügel andächtig 
begleiten, ſo werden wir von Jahr zu Jahr enger mit ihm 
vereinigt werden. Das iſt aber nicht ſchwer: denn die Kirche 
ſtellt jedes Jahr die Geheimniſſe ſeines Lebens und Leidens 
durch eine Reihe von Feſten uns vor Augen. Gerade heute 
feiern wir ein ſolches Feſt. Erinnern wir uns ein wenig, 
was am Tage der Opferung im Tempel vorging, und Ihr 
werdet ſehen, meine Freunde, daß Alles, was wir zu unſerer 
Aneiferung nöthig haben, darin zu finden iſt. 

Eine junge Mutter tritt in den Tempel von Jeruſalem 
ein Knäblein in den Armen tragend. Auf dem Angeſichte, 
welches ſie züchtig ſenkt, ruht der Abglanz einer Seele voll 
Größe und Lauterkeit und Wer vollends das Kind genau be 
ſähe, der würde finden, daß in den zarten Zügen eine wunder 
bare Hoheit ſich abſpiegle. Doch die Leute gehen gleichgiltig 
vorbei: denn die Mutter iſt reinlich, doch arm und einfach 
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gekleidet, auch hat ſie keine Diener und Mägde hinter ſich, 
nur ein in Jahren ſchon vorgerückter Mann würdig und 
freundlich doch gleichfalls in ärmlichem Gewande begleitet ſie 
dem Auge ſichtbar; aber dem Auge des Leibes unzugänglich 
umringen ſie Schaaren der Engel: denn es iſt die heilige 
Jungfrau und der göttliche Sohn, den ſie der Welt geboren 
hat. Chriſtus iſt unſer Herr und Erlöſer und Maria unſere 
Zuflucht und Fürſprecherin; ſollte man alſo meinen, daß es 
einem Chriſten einfallen könnte, ſich auf Kleider gar ſo viel 
einzubilden? Man bedarf der Kleidung, und wenn man ſie 
der Sitte und dem Stande gemäß einrichtet, ſo iſt dagegen 
nichts einzuwenden; aber zur Ehre gereicht ſie eigentlich nur 
dem feinwolligen Schafe, der Seidenraupe, dem Weber und 
dem Schneider. Indeſſen das Sprichwort ſagt, das Kleid 
macht den Mann, und wie es in der Welt nun einmal geht, 
ſo iſt etwas Wahres daran. Die Meinung der Menſchen iſt 
es, um die es ſich bei ſchönen Kleidern handelt. Nun iſt der 
Chriſt keineswegs verpflichtet auf die Meinung ſeiner Mit 
menſchen gar keine Rückſicht zu nehmen. Im Gegentheile, 
er ſoll ſich bemühen, ſeine Pflichten getreu zu erfüllen; doch 
auch den Schein der Sünde meiden und dem freventlichen 
Urtheile jeden Vorwand entziehen: denn er ſoll für ſeinen 
guten Namen Sorge tragen. Aber niemals dürfen wir ver 
geſſen, daß nicht die Menſchen allein uns ſehen und daß die 
Menſchen von uns gerade das Wenigſte ſehen. Gott, durch 
welchen Alles iſt, weiß um Alles, was iſt, um Großes und 
Kleines, Gutes und Schlechtes, Himmliſches und Irdiſches. 
Darum wandeln wir ſtets in Gottes Gegenwart, wir mögen 
daran denken oder nicht. Und Gott ſieht nicht nur unſeren 
Leib, ſondern auch die innerſten Bewegungen unſerer Seele; 
er weiß nicht nur, was wir thun und reden, ſondern auch 
was wir denken und wollen. Das iſt ein großer Gedanke, 
und wollte er in unſerem Herzen recht zünden, ſo wäre er 
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mehr als hinreichend, um uns in neue Menſchen zu ver 
wandeln. 

Wir ſtehen zwiſchen zwei Welten, deren eine man be 
taſten kann, und die andere nicht. Von der einen haben wir 
ein kleines Stück geſehen und ein größeres iſt uns aus Er 
zählungen und Büchern bekannt. Man hat nun die Ober 
fläche unſerer Erde ſo ziemlich durchforſcht und dürfte wol 
auch bald zu den Quellen des Niles gelangen; doch wenn 
man die Dinge nach dem Maße und Gewichte ſchätzt, ſo iſt 
unſere ganze Erdkugel ein verſchwindend kleiner Theil dieſer 
Welt; kaum ein Tropfen am Eimer. Die andere Welt kündet 
ſich eben ſo unwiderſprechlich an wie die greifbare, nur in 
anderer Weiſe. Wenn Jemand von einem weithin tönenden 
Geruche oder von einem himmelblauen Schalle ſpräche, ſo 
müßte man glauben, er ſey verrückt. Warum? Weil man 
den Geruch nicht hören, und weder den Geruch noch den 
Schall ſehen kann. Aber wer wird deshalb glauben, es gebe 
keinen Geruch, es gebe keinen Schall? Welcher Menſch mit 
geſunden Sinnen darf alſo behaupten, daß es keine Geiſter 
welt gebe, weil man ſie weder ſehen noch betaſten kann? Es 
iſt auch Niemandem Ernſt damit: denn daß ſeine Seele weder 
blau noch roth und dennoch vorhanden ſey, das weiß jeder 
Menſch, auch wenn er es ſich aus dem Sinne ſchlagen möchte, 
und daß es Gutes und Böſes gebe, weiß er eben ſo ſicher: 
denn das Gewiſſen läßt ſich einſchläfern, aber nicht austilgen, 
und durch das Geſetz, welches Gott in unſer Herz geſchrieben 
hat, kündet der Geſetzgeber ſich an. Sehen können wir Gott 
freilich nicht, ſo lange wir in dieſem ſterblichen Leibe wandeln; 
aber es gibt ja Menſchen, welche die Sonne weder ſehen noch 
jemals geſehen haben, das ſind die Blindgebornen; doch welchem 
Blindgebornen fällt es ein, das Daſeyn der Sonne zu läug 
nen? Jeder Vernünftige nimmt auf die Beſchaffenheit der 
ſichtbaren Welt bei ſeinen Handlungen Rückſicht. Er weicht 
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einem Abgrunde aus, und wenn er ans andere Ufer der 
Donau gelangen will, ſo geht er nicht gerade aus ins Waſſer 
hinein, ſondern ſucht die Brücke auf, oder gibt einen Neu 
kreuzer und läßt ſich hinüberführen. Auch die unſichtbare 
Welt und ihre Geſetze ſollte jeder Vernünftige ſtets vor Augen 
haben; ſonſt kann es ihm begegnen, daß er ſich ein noch 
größeres Unglück zuzieht als der, welcher aus Unachtſamkeit 
in einen Abgrund fällt oder im Waſſer verſinkt. Was ſollen 
wir thun damit dies Unglück uns nicht begegne? Liebe Freunde! 
blicket hin in den Tempel von Jeruſalem und ſeht, was dort 
vorgeht; dadurch werdet Ihr auf dieſe Frage eine kurze, doch 
ſehr gute Antwort erhalten. 

Warum die heilige Jungfrau das göttliche Kind in den 
Tempel brachte, brauche ich Euch nicht zu ſagen; Ihr wißt, 
durch das Geſetz des alten Bundes war vorgeſchrieben, daß 
jeder erſtgeborne Sohn dem Herrn dargeſtellt werden und die 
Mutter ein Opfer bringen ſolle. Aber was ging denn das 
den Sohn Gottes an? Unſer Herr und Meiſter kam nicht 
um zu gebieten, ſondern um zu dienen und wollte durch Alles, 
was er auf Erden that, uns ein Beiſpiel des Gehorſames, 
der Langmuth, der Ergebung in Gottes Führungen hinter 
laſſen. Er fügte ſich in die bürgerliche Ordnung und befahl, 
dem heidniſchen Kaiſer, was des Kaiſers ſey, zu geben; nicht 
durch ein Eingreifen ſeiner Allmacht ſondern durch den Geiſt, 
welchen er in ſeinen Jüngern erweckte, wollte er den Staat 
und den Wahnglauben des Heidenthumes umſtalten. Das 
Geſetz des alten Bundes war nur ein Schatten der Wahrheit, 
welche in Jeſus Chriſtus tagte; dennoch ließ er es in Gel 
tung, bis er ſein Werk auf Erden vollbracht und zur Rechten 
des Vaters thronend den heiligen Geiſt geſendet hatte. Des 
halb geſchah mit ihm wie mit allen Erſtgebornen der Juden. 
Seht, gleich den Kindern der Sünder wird unſer Heiland 
im Tempel dargeſtellt, und zwar in der demüthigen Geſtalt 
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des armen Sohnes einer armen Mutter: denn Maria ver 
mag es nicht das Lamm zu opfern, welches für die Bemittel 
ten vorgeſchrieben war, wie die Gattinen der Ärmſten hat 
ſie nichts zu geben als zwei junge Tauben. Unſere Laſten 
auf ſich nehmend und unſere Schulden tragend erſcheint er 
vor ſeinen himmliſchen Vater, in Armuth und Dunkelheit 
macht er den erſten Schritt auf dem Wege nach Golgatha 
und weiht ſich zu Schmach und Pein um unſeres Heiles 
willen. Die Engel ſtaunen, und wir, was werden wir thun ? 
Wär' es etwa zu viel, wenn wir ihm Alles, was wir ſind 
und haben, zum Opfer darbrächten? Jeſus dir leb' ich, Jeſus 
dir ſterb' ich, Jeſus dein bin ich todt und lebendig! Dieſe 
Geſinnung walte in Euch, walte in mir, dann haben wir 
Alles, deſſen wir bedürfen: denn es wird dann das Jeſuskind 
uns freundlich lächelnd unter die Geliebten ſeines Herzens 
aufnehmen. Das Leben ſammt allen Kräften und Gütern 
des Leibes und der Seele haben wir von dem Heilande: denn 
er iſt der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters und trägt Alles 
durch das Wort ſeiner Kraft; und wenn die Stunde kömmt, 
an die wir gemahnt werden, ſo oft wir den engliſchen Gruß 
andächtig ſprechen, ſo iſt es ja der Heiland allein, auf wel 
chem unſere Hoffnung beruht. Um ſeiner Verdienſte willen 
iſt der Himmel uns offen, um ſeiner Verdienſte willen hoffen 
wir zu ſiegen in dem letzten Streit und einzugehen in die 
ewige Seligkeit. Für Jeſus zu leben iſt alſo an ſich ge 
nommen gar nichts Großes und Beſonderes; es ſcheint viel 
mehr als verſtünde ſich das von ſelbſt und könnte gar nicht 
anders gedacht werden. Allein wir ſind ſchwache Menſchen, 
und was ſich als etwas ganz Natürliches darſtellt, wenn man 
es in ruhiger Sammlung erwägt, das ändert ſeine Geſtalt, 
wenn man wieder in das Getriebe der Sorgen und Geſchäfte 
hineinkömmt oder Begierden erwachen, in deren trügeriſchem 
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Lichte der Genuß auch dann, wenn er nicht unſchuldig iſt, ſich 
als reizend darſtellt. 

Deswegen iſt es mit den ewigen Wahrheiten nicht ſo 
wie mit dem Einmaleins. Hat der Knabe ſich eingeprägt, 
daß fünfmal acht vierzig und ſiebenmal ſieben neunund 
vierzig ſey, ſo iſt es überflüſſig, ihm dies ſtets zu wiederholen, 
er würde mit Recht antworten: Das weiß ich ohnehin ſchon. 
Aber bei dem Heiligſten und Wichtigſten, was der Menſch 
lernen kann, genügt das bloße Wiſſen bei Weitem nicht; die 
Hauptſache iſt, daß unſer Wiſſen im Stande ſey, unſer Wollen 
und Trachten zu beherrſchen. Darum iſt es nothwendig den 
Chriſten Vieles, was ſie ſehr gut wiſſen, zu wiederholen und 
ſtets von Neuem ans Herz zu legen. Aber die heilſamſten 
Ermahnungen ſind fruchtlos, wenn wir uns nicht entſchließen 
unſerer Seele einen Liebesdienſt zu erzeigen, den kein Anderer 
für uns verrichten kann. Denkt Euch, es ſey ein ſchöner 
Frühlingstag; die Sonne ſcheint hell und warm, aber im 
Zimmer iſt noch die ganze Winterkälte. Wer im Zimmer 
ſitzt, weiß ſehr wohl, daß die Sonne ſcheint, das ſieht er ja 
durchs Fenſter; aber dem ungeachtet friert ihn, will er ſich 
erwärmen, ſo muß er hinaus in die Sonne gehen und ihre 
Strahlen eine Weile wirken laſſen. So müſſen wir es auch 
mit den ewigen Wahrheiten machen; wir müſſen uns in ihrem 
Lichte ſonnen und ihren himmliſchen Strahl auf uns wirken 
laſſen. Dies geſchieht, indem wir unſeren Geiſt zu Gott er 
heben und das, was wir von ihm und ſeinem Reiche wiſſen, 
aufmerkſam erwägen: denn dadurch wird es hell und warm 
in unſerem Herzen, wir fangen an zu thun wie wir glauben 
und erkennen, wir lernen dem Herrn Jeſus im Leben und 
Sterben anzugehören. Ich weiß recht wohl, daß ein Geſelle 
nicht Zeit hat, täglich Stunden lang zu beten, aber das iſt 
auch nicht nothwendig. Der Zöllner, von welchem der Hei 
land uns erzählt, war mit ſeinem Gebete bald fertig und 
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dennoch ging er gerechtfertigt in ſein Haus hinab, während 
dem Phariſäer die langen und ſchönen Gebete, die er ſprach, 
ſehr wenig halfen. Alles kömmt darauf an, daß wir mit 
Sammlung und aus dem innerſten Herzen beten; dann richtet 
man in einer Viertelſtunde mehr aus als ſonſt in einer 
Stunde. Auch bin ich weit entfernt viele außerordentliche 
Andachtsübungen zu verlangen; das Nächſte und Wichtigſte 
iſt, daß das, was ohnehin geſchieht, recht geſchieht. 

Ihr betet täglich das Morgengebet, Ihr leget Euch nicht 
ohne ein Gebet zu verrichten ſchlafen. Nun, ein gutes Morgen 
und Abendgebet iſt auf der Wage der Ewigkeit gewogen keine 
Kleinigkeit. Hat man es einmal dahingebracht, den Tag gut 
anzufangen und gut zu beſchließen, ſo wird es auch in der 
Mitte täglich beſſer werden. Es iſt leicht ein Abend- und 
Morgengebet zu finden, welches ohne lang zu ſeyn alles Noth 
wendige enthält. Vielleicht habt Ihr ein ſolches auswendig 
gelernt und dann fehlt es ja nicht an Gebetbüchern, wo der 
Chriſt Alles findet, was er braucht und die obendrein wohlfeil 
ſind. Es gibt kein katholiſches Morgengebet, welches nicht die 
Anweiſung enthielte Gott den Tag aufzuopfern. Wenn Ihr 
nun Euer Morgengebet verrichtet, ſo ſprechet nicht blos die 
Worte der Aufopferung, begnügt Euch nicht, den Sinn mit 
dem Gedanken aufzufaſſen, ſondern erwecket das Verlangen 
und den Entſchluß, während dieſes ganzen Tages für Jeſus 
zu leben. Sagt mit dem Herzen noch mehr als mit dem 
Munde: Herr, ich opfere dieſen Tag dir auf, mit allen ſeinen 
Stunden und Augenblicken; du verleihſt mir ihn und dir 
ſey er geweiht. Herr, ich opfere dir auf alle meine Worte 
und Werke, Gedanken und Begierden; ich will im Großen 
und Kleinen dir zu gefallen, dich zu verherrlichen ſuchen und 
alles dir Mißfällige ſorgfältig vermeiden. Aber die guten 
Vorſätze bleiben oft nur darum ohne Erfolg, weil ſie zu all 
gemein gehalten ſind; wenn die Netze zu weit geſchlungen 
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ſind, ſo können die Fiſche leicht entwiſchen. Man muß in 
das Einzelne eingehen; man muß etwas Beſtimmtes heraus 
heben und darüber einen kraftvollen Entſchluß faſſen; das iſt 
das beſte Mittel um weiter zu kommen. Dies gilt nun auch 
von dem Morgengebete. Wenn wir nicht das, was wir wäh 
rend des beginnenden Tages für unſer Heil zu thun haben, 
einzeln ins Auge faſſen, ſo iſt ſehr zu beſorgen, daß es heute 
nicht anders gehen werde als geſtern und vorgeſtern. Zu einer 
guten Morgenandacht gehört alſo, daß man die Fehler, welche 
zu begehen man geneigt iſt, ſich vorhalte und den feſten 
Vorſatz faſſe, ſie zu meiden. Am Abende wirft man dann 
einen Blick auf den vergangenen Tag, und fragt ſich, ob 
man die am Morgen gemachten Vorſätze getreulich erfüllt 
habe. Ein Tag iſt nicht lang und was zwiſchen dem Morgen 
und Abende geſchah, blickt aus der Erinnerung in der Friſche 
des Neuen uns entgegen. Eine ſolche Gewiſſenserforſchung 
bedarf alſo weder langer Zeit noch großer Anſtrengung. Da 
durch hält man ſich aber auch gegenwärtig, welche gute Vor 
ſätze man am nächſten Morgen faſſen müſſe. So reichen 
Morgen- und Abendgebet einander die Hände, und je länger 
man die fromme Übung fortſetzt, deſto weiter verbreitet ſie 
ihre Wirkungen; allmälig erſtrecken ſie ſich auf den ganzen 
Tag und machen. Alles, was wir reden, thun und denken, 
zu einer dem Herrn geheiligten Opfergabe. Verſucht es, meine 
Freunde, und Ihr werdet ſehen, daß ich Euch die Wahrheit 
geſagt habe. Ungeachtet eines redlichen Vorſatzes kann es ge 
ſchehen, daß man ein paar Tage lang darauf vergißt oder es 
doch bei Worten läßt, die man ohne viel zu denken herſagt. 
Allein ſo geht es bei Allem, was man zur Gottes Ehre ſich 
vornimmt. Wenn man um ein Handwerk zu erlernen Geduld 
und zwar viele Geduld haben muß, wie ſollte es möglich ſeyn, 
mit dem Werke unſeres Heiles ohne Geduld zu Stande zu 
kommen? Wer aber ausharrt, der wird erfahren, daß wir bei 

ewersm90
Hervorheben



– 43 – 

unſeren Bemühungen täglich beſſer zu werden, nicht auf unſere 
eigene Kraft beſchränkt ſind, ſondern einen mächtigen Helfer 
haben, nämlich das Licht der Herzen, den huldreichen Gnaden 
bringer, den heiligen Geiſt. 

Der fromme Simeon wartete lange auf den Heiland. 
Ein Jahr um das andere verfloß, und der verheißene Erlöſer 
kam nicht während unter dem gottloſen, grauſamen König 
Herodes im Judenlande Alles ſchlimmer wurde; doch der 
heilige Geiſt hatte ihm verſprochen, er werde nicht ſterben, 
bevor er den Geſalbten des Herrn geſehen habe und ſeine Zu 
verſicht blieb unerſchüttert. Die Erfüllung kam; er ſah das 
Jeſukind mit ſeinen Augen, er hielt es in ſeinen Armen. 
Da hob er an und ſprach: „Nun laß, o Herr, deinen Diener 
in Frieden ziehen, denn meine Augen haben dein Heil ge 
ſehen, das du vor dem Angeſichte aller Völker bereitet haſt 
als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Ruhme 
deines Volkes Iſrael“. Der Herr, welchen Simeon in ſeinen 
Armen hielt, iſt nicht ferne von uns: denn er iſt auf dem 
Altare des neuen Bundes als Gott und Menſch gegenwärtig. 
Er hat uns Allen verſprochen, daß wir dorthin, wo er von 
Ewigkeit zu Ewigkeit regiert, kommen werden, wenn wir ſeine 
Gebote halten. Er hat ſeiner Kirche unbedingt verheißen, 
daß er bei ihr bleiben werde bis ans Ende der Welt. Er 
iſt das Licht, welches die Ungläubigen erleuchtet und die Gläu 
bigen leitet, damit ſie den höchſten Ruhm, den Ruhm ſeine 
Miterben zu ſeyn, unangetaſtet bewahren; doch er erleuchtet 
und leitet ſie durch den Dienſt der Kirche. Benützen wir die 
dahin eilenden Jahre, wie wir es gethan zu haben wünſchen 
werden, wenn wir am Rande der Ewigkeit ſtehen. Leben wir 
für Jeſus und wirken wir nach Vermögen mit, daß auch un 
ſere Miterlösten für ihn leben und Gott als ihren Vater, 
die Kirche als ihre Mutter ehren. Nicht Alle ſind berufen, 
dies durch mahnende Worte zu thun; Alle ſind berufen, es 
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durch die mächtige Mahnung zu thun, welche in dem Bei 
ſpiele der Glaubenstreue und gewiſſenhaften Beobachtung der 
Gebote Gottes und der Kirche enthalten iſt. Dann werden 
wir auch für Jeſus ſterben und zu ihm, der eine ewige Stätte 
uns bereitet hat, in Frieden hinziehen. 

–-G-8-D-– 



IV. 

Öſterreich ein katholiſcher Staat, 

Rede im Landtage am J5. Februar JS66. 

liewo es nicht zu erwarten iſt, daß die Religion bei Jeder 
mann volle Würdigung finde, ſo kann doch ihre Bedeutſamkeit 
für Staat und Geſellſchaft von keinem Manne des Denkens 
verkannt werden und hier bin ich alſo der Zuſtimmung ſicher, 
wenn ich ſage: Es ſey die Pflicht politiſcher Verſammlungen 
alles die Religion Betreffende nicht anders als mit großer 
Vorſicht und reiflicher Erwägung zu behandeln. Ich muß daher 
bedauern, daß Fragen, welche die wichtigſten Angelegenheiten 
des menſchlichen Lebens berühren, und entweder gar nicht oder 
mit der gewiſſenhafteſten Gründlichkeit zur öffentlichen Beſpre 
chung kommen ſollten, in einer Zeit, da die Tage unſerer 
Seſſion gezählt ſind, und auf Anlaß von Verwaltungsvorſchriften 
für das Gebärhaus in Anregung gebracht werden. Indeſſen 
hat, ſobald der Gegenſtand auf der Tagesordnung erſchien, wol 
Jedermann erwartet, daß ich darüber das Wort ergreifen würde, 
und meine Pflicht verbietet mir dieſe Erwartung zu täuſchen. 

Der Ausſchuß beantragt, es möge der Landesausſchuß an 
gewieſen werden zu verfügen, daß auch den in die Gebäranſtalt 
unentgeltlich aufgenommenen akatholiſchen Frauensperſonen ge 
ſtattet werde, die Taufe an ihren Kindern nach akatholiſchem 
Ritus vornehmen zu laſſen. Allein die Landtage können Ver 
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fügungen, welche die Religion berühren, nur inner den Gränzen 
der allgemeinen Geſetze treffen; über die religiöſe Erziehung 
jener unehlichen Kinder, die auf öffentliche Koſten verpflegt 
werden, beſtehen aber Geſetze, die für alle weſtlichen Länder 
des Kaiſerthumes in gleicher Weiſe gelten. Auch kann man von 
denſelben nicht behaupten, ſie ſeyen etwas Neues, eingelebten 
Zuſtänden und Einrichtungen Widerſtreitendes: denn ſie be 
ruhen auf dem Hofdecrete vom 30. Auguſt 1782 und haben 
ihre letzte Näherbeſtimmung vor mehr als vierunddreißig Jahren, 
nämlich durch die Verordnung vom 21. Junius 1831 erhalten. 
Dieſe Geſetze würden aber unausführbar und wären ſomit 
als beſtänden ſie nicht, wenn die Staatsgewalt zugäbe, daß 
jene unehlichen Kinder nicht katholiſcher Frauensperſonen, für 
welche die Mutter die Verpflegung auf öffentliche Koſten in 
Anſpruch nimmt, von dem nicht katholiſchen Seelſorger getauft 
und dadurch in eine nicht katholiſche Religionsgemeinde auf 
genommen würden. Dies erlauben und das Kind unmittelbar 
darauf in eine Anſtalt aufnehmen, nach deren Vorſchriften es 
im katholiſchen Glauben zu erziehen wäre, hieße mit der Re 
ligion ein Spiel treiben und den nicht katholiſchen Bekennt 
niſſen einen gerechten Grund zur Beſchwerde geben. Deswegen 
ward in der Verordnung vom 24. Auguſt 1864 ausdrücklich 
hervorgehoben, daß es einer in die Gebäranſtalt aufgenommenen 
akatholiſchen Frauensperſon nur dann frei ſtehe, ihr Kind durch 
einen Seelſorger ihres Bekenntniſſes taufen zu laſſen, wenn 
dasſelbe nicht auf öffentliche Koſten zu erziehen ſey. 

Dadurch erhält die von dem Ausſchuſſe vorgeſchlagene 
Verfügung eine Tragweite, die man ſich vergegenwärtigen muß, 
wenn man den Gegenſtand unſerer Berathung richtig würdigen 
will. Es handelt ſich nicht blos um die Erziehung einiger un 
ehlicher Kinder, nein, es handelt ſich um das Verhältniß der 
Landesvertretungen zu dem Staatsgeſetze und den Rechten, die 
durch das Staatsgeſetz begründet oder anerkannt ſind. Der 
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Antrag, nicht katholiſchen Müttern zu erlauben, ihre Kinder 
von dem Seelſorger ihres Bekenntniſſes taufen zu laſſen, klingt 
ohne Zweifel ſehr unverfänglich. Betrachtet man aber die vor 
geſchlagene Maßnahme in dem Zuſammenhange, welchem ſie 
angehört, ſo gewinnt ſie ein ganz anderes Anſehen: denn es 
wird dem Landtage zugemuthet, eine Verfügung der Staats 
gewalt, durch welche die Ausführung eines Staatsgeſetzes be 
dingt iſt, aus eigener Macht aufzuheben und ſomit die Ver 
hältniſſe, die Rückſichten und die Rechte, welche für den Geſetz 
geber beſtimmend waren, von ſeinen Beſchlüſſen abhängig zu 
erklären. Das Geſetz ward erlaſſen, weil Öſterreich eben ſo 
gut ein katholiſcher als England ein proteſtantiſcher Staat iſt 
und deswegen zwar von keiner nicht katholiſchen Mutter ver 
langt, ihr Kind dem Findelhauſe zu übergeben, wenn ſie dies 
aber aus eigenem Antriebe thut, die katholiſche Erziehung des 
ſelben anordnet. Das Geſetz iſt eine Anerkennung der Stellung 
der katholiſchen Kirche in Öſterreich. Haben aber die Landes 
vertretungen das Recht, von dieſem Geſetze keine Kunde zu 
nehmen, ſo ſind alle kirchlichen Rechte, auf deren Ausübung 
ſie Einfluß nehmen können, in ihrer Geltung für das Kron 
land von den Verfügungen des Landtages abhängig. Natürlich 
gälte dies nicht von der katholiſchen Kirche allein und wiewol 
ſie am meiſten Grund hätte, dagegen Verwahrung einzulegen, 
ſo könnten doch auch andere Religionsgeſellſchaften in die Lage 
kommen, die dadurch herbeigeführte Unſicherheit ihrer Rechte 
ſchwer zu empfinden. 

Die Frage wird weder zum erſten Male angeregt, noch 
kann über die Stellung, welche die kaiſerliche Regierung zu 
derſelben einnimmt, ein Zweifel übrig bleiben. Schon im Jahre 
1863 wurde ſie zur Sprache gebracht, und zwar von dem 
ſelben Kronlande aus, wo noch vor Kurzem darüber Verhand 
lungen ſtattfanden; aber das k. k. Staatsminiſterium hielt durch 
ſeine Verordnung vom 24. Auguſt 1864 die beſtehenden Geſetze 
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aufrecht. Auch die gegenwärtige Regierung Seiner Majeſtät hat 
ſich bereits darüber ausgeſprochen; wir haben ſo eben die Äuße 
rung Seiner Excellenz des Herrn Statthalters vernommen, 
und dem Landtage ob der Enns wurde erklärt, daß die Sache 
auſſer ſeinem Bereiche liege. Eine Regierung aber, die andere 
Grundſätze verträte, können nicht einmal Jene wünſchen, von 
welchen die Rechte der Kirche keine Theilnahme zu erwarten 
haben, wenn nicht etwa auch der kraftvolle Fortbeſtand des 
Kaiſerthumes ihnen gleichgiltig iſt. Mit der Wirkſamkeit des 
Reichsgeſetzes iſt das Band zerriſſen, welches die Theile zum 
Ganzen verbindet. Hat man dem einen Landtage das Recht 
zugeſtanden, was immer für ein Reichsgeſetz durch ſeine Ver 
fügungen wirkungslos zu machen, ſo kann man es auch dem 
anderen nicht verweigern, und ſind die Reichsgeſetze, welche 
kirchliche Verhältniſſe betreffen, preisgegeben, ſo hat die Re 
gierung auch für alle übrigen den Rechtsboden aufgeopfert. 
Will ſie Einhalt thun, weil es ſich um Dinge handelt, welche 
allzu tief eingreifen, ſo wird man ihr antworten, man handle 
nur nach dem von ihr ſelbſt zugegebenen Grundſatze und auf 
dieſe Gegenrede gibt es keine Einrede als das Bekenntniß, 
man habe ſich geirrt oder die Hinweiſung auf die Gewalt. Sey 
alſo die Sache, um die es ſich unmittelbar handelt, groß oder 
klein, ſehr groß iſt die Wichtigkeit des Grundſatzes, welcher 
dabei in Frage geſtellt wird. 

Der Antrag des Ausſchuſſes wäre daher nicht einmal 
dann gerechtfertigt, wenn zu Abſchaffung des Geſetzes über die 
Erziehung unehelicher Kinder hinreichende Gründe vorlägen, 
was keineswegs der Fall iſt. Man fordert für die Mutter die 
unbedingte Freiheit über die Religion des Kindes zu entſchei 
den im Namen des öſterreichiſchen Geſetzes, welches den nicht 
katholiſchen Staatsbürgern die Gleichberechtigung ausdrücklich 
zuerkannt habe; ja im Namen der Vernunft, vor welcher die 
Verſchiedenheit der Religion eine Verſchiedenheit der im Staate 
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anzuſprechenden Rechte nicht begründen könne. Bei der Berufung 
auf das öſterreichiſche Geſetz waltet ein Mißverſtändniß ob, 
welches ſich unſchwer heben läßt. Aber die Berufung auf die 
Vernunft hängt mit einer Weltauffaſſung zuſammen, die ſich 
auf allen Gebieten des geiſtigen Lebens bemerklich macht und 
keine wohlthätige, doch eine tief eingreifende Macht geworden 
iſt. Ihre Schwäche liegt in den Widerſprüchen, welche ſie trotz 
der Zuverſicht, womit ſie die Vernunft voranſtellt, zu ihrer 
Grundlage hat. Allein eben deswegen wären zu Anbahnung 
des Verſtändniſſes ſcharfe Gedankenbeſtimmungen nothwendig. 
Dazu fehlt offenbar die Zeit; auch müßte man auf Dinge 
eingehen, die in einer politiſchen Verſammlung ſonderbar klän 
gen, obſchon ſich antworten lieſſe: Wolle man von ſolchen 
Dingen nichts hören, ſo möge man Fragen, deren richtige 
Beurtheilung von denſelben abhänge, auſſer Spiel laſſen. Sie 
Alle, meine Herren, ſehen die Schwierigkeiten, unter welche ich 
dadurch verſetzt bin. Wem ſein Standpunct erlaubt, das der 
Berichtigung und Unterſcheidung Bedürftige einfach zu wieder 
holen, als ſey damit etwas Unbeſtreitbares geſagt, der hat frei 
lich eine leichtere Aufgabe. Indeſſen will ich der meinigen in 
ſo weit genügen, als es ohne tieferes Eingehen mir möglich iſt. 

Lange bevor England die Katholiken emancipirte, das 
heißt aus Geknechteten zu Freien machte, hatten Öſterreichs 
proteſtantiſche Staatsbürger in allem Weſentlichen ganz die 
ſelben bürgerlichen und politiſchen Rechte wie die katholiſchen. 
Es iſt ihnen nun die Gleichheit dieſer Rechte ausdrücklich zu 
geſichert und was die Hauptſache iſt, es bleibt nicht bei der 
Theorie, von welcher man oft wenig Nutzen hat. Die öſter 
reichiſche Regierung wacht über der Ausführung mit einer 
Sorgfalt, welcher die Katholiken von einer nicht katholiſchen 
Regierung ſich nirgends zu erfreuen haben. Man erkundige 
ſich darüber nur in Preußen, wo doch die Katholiken den Pro 
teſtanten an Zahl nicht ſehr weit nachſtehen und da ſie in der 
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reichſten Provinz, in Rheinpreußen, die große Mehrzahl bilden, 
an Steuern gewiß eine gute Hälfte beitragen. Aber die zuge 
ſicherte Gleichheit iſt keine andere als die der Bundesacte, 
welche man ſo oft, ſo laut angerufen hat und aus welcher 
eben jene Stelle des Patentes vom 8. April 1861, auf die 
man ſich am meiſten beruft, von Wort zu Wort entlehnt iſt); 
daher dehnt ſie auf die Religionsübung ſich keineswegs aus: 
denn in Betreff der Religionsübung verbürgt die Bundesacte 
nicht einmal das Recht, den häuslichen Gottesdienſt mit Bei 
ziehung eines Geiſtlichen zu halten. Ein Prieſter, welcher die 
Kinder des Herrn v. Kettenburg unterrichtete und für ihn und 
ſeine Hausgenoſſen die heilige Meſſe las, wurde von der meck 
lenburgiſchen Regierung über die Gränze geſchafft. Der Bundes 
tag aber erklärte am 9. Junius 1853, die Verfügung der mecklen 
burgiſchen Regierung beruhe auf ihrer Staatshoheit über die im 
Lande beſtehenden chriſtlichen Confeſſionen und die Gleichheit der 
bürgerlichen und politiſchen Rechte ſey dadurch nicht verletzt ''). 

*) Der 16. Artikel der Bundesacte lautet: „Die Verſchieden 
heit der chriſtlichen Religionsparteien kann in den Ländern und Gebieten 
des deutſchen Bundes keinen Unterſchied in dem Genuſſe der bür 
gerlichen und politiſchen Rechte begründen“. 

In dem 17. §. des angeführten Patentes heißt es: „Die Ver 
ſchiedenheit des chriſtlichen Glaubensbekenntniſſes kann in jenen Ländern, 
für welche dieſes Patent erlaſſen iſt, keinen Unterſchied in dem Ge 
nuſſe der bürgerlichen und politiſchen Rechte begründen“. 

*) Der Antrag, welchem die Stimmenmehrheit der Bundesverſamm 
lung beitrat, lautete wörtlich wie folgt: „Hohe Bundesverſammlung wolle, 
weil aus dem Vortrage des Reclamanten ſich ergibt, daß die von der 
großherzoglich mecklenburg-ſchweriniſchen Regierung an denſelben ergangenen 
Verfügungen auf dem Grunde der ſtaatshoheitlichen Berechtigung gedachter 
Regierung den im Lande beſtehenden chriſtlichen Confeſſionen gegenüber 
beruhen, der Artikel XVI der Bundesacte aber nicht dieſe Berechtigung, 
ſondern nur die Gleichſtellung der verſchiedenen Confeſſionsverwandten in 
bürgerlicher und politiſcher Hinſicht zum Gegenſtande hat, ſich für nicht 
ermächtigt erklären, auf die Beſchwerde einzugehen“ 



Allein auch in dieſer Beziehung haben die nicht katholiſchen 
Chriſten alle Urſache der öſterreichiſchen Regierung Dankbarkeit 
zu zollen. Sie hat die beſonderen Rechte, welche denſelben in 
einigen Reichstheilen zuſtehen, jederzeit geachtet, ſie gewährt 
auch abgeſehen von beſonderen Rechten ihnen ſeit achtzig Jahren 
freie und öffentliche Religionsübung und die dem Gottesdienſte 
unſchädlichen Beſchränkungen, welche in Betreff der Außenſeite 
ihrer Kirchen oder Bethäuſer beſtanden, ſind ſeit geraumer 
Zeit aufgehoben. Sie hat ihnen im Jahre 1849 die ſelbſtän 
dige Verwaltung ihrer Religionsangelegenheiten zuerkannt und 
auch hierin es nicht bei ſchönen Worten gelaſſen. Was nament 
lich die Chriſten des augsburgiſchen und helvetiſchen Bekennt 
niſſes betrifft, ſo bezeugt ein Actenſtück, welches erſt vor weni 
gen Tagen kundgemacht wurde, daß ſie bei uns in Sachen 
ihrer Religion ſich einer Selbſtändigkeit erfreuen, welche ſie 
unter der Herrſchaft ihrer Glaubensgenoſſen kaum irgendwo 
finden. 

Damit iſt aber Alles, was ein Gegenſtand billiger Wünſche 
ſeyn kann, in vollem Maße geſchehen und es gibt Gränzen, 
welche zu überſchreiten weder die Klugheit anräth noch die 
Gerechtigkeit verſtattet. Der Staat iſt kein leerer Begriff, er 
beſteht aus wirklichen, lebendigen Menſchen, welche als das, 
was ſie ſind, behandelt ſeyn wollen. Der Menſch hat Güter, 
die ſich nach Gulden und Kreuzer ausrechnen laſſen, er hat 
auch ſolche, bei welchen dies nicht angeht und zwar ſind dieſe 
nicht die letzten ſeiner Güter. Der Menſch richtet über ein 
Leben, das mit dem Schlage ſeines Pulſes aufhört, den Blick 
hinaus: denn er fühlt, daß er keine Eintagsfliege ſey, und 
das Pflichtgefühl, welches auch der Staat in Anſpruch nehmen 
muß, gehört in einen Zuſammenhang, über welchen Newtons 
große Entdeckung keine Aufſchlüſſe gebracht hat. Ein Staat 
kann alſo nicht ungeſtraft die Religion als Sache des Privat 
vergnügens für Liebhaber behandeln und dies geſchieht, wenn 
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das Staatsgeſetz von der Vorausſetzung ausgeht, alle Religionen 
ſeyen gleich: denn dadurch wird nichts Anderes behauptet als 
alle Religionen ſeyen gleich falſch. Daß entweder gar keine 
oder nur Eine Religion wahr ſey, das wußte man ſchon vor 
Chriſti Geburt, man könnte es alſo auch im neunzehnten Jahr 
hunderte wiſſen. 

Niemand berufe ſich auf Nordamerika. Jene Staaten der 
Union, deren Töchter alle anderen ſind, wurden nicht durch 
die Gleichgiltigkeit gegen die Religion, ſondern durch den Eifer 
für die Grundſätze und Lehren einer Religionsgemeinde ge 
gründet. Noch vor hundert Jahren herrſchte in Neu-England 
der Puritanismus, in Virginien die Hochkirche mit ſtrenger 
Ausſchließlichkeit und dieſer Gegenſatz, der auf alle ſpäteren 
Entwicklungen nachwirkte, iſt der eigentliche Grund des vier 
jährigen Kampfes, in welchem Nordamerika ſeine Einheit durch 
ſo große Opfer erkaufte. Erſt als man ſich gedrungen fühlte, 
alle Kräfte gegen das Mutterland zu einigen, trat eine Wen 
dung ein. Indeſſen geſchah auf dem Congreſſe, welcher der 
Union ihre Geſtaltung gab, denn doch nicht mehr als daß 
ſämmtlichen proteſtantiſchen Religionsparteien der Vollgenuß 
aller bürgerlichen Rechte zugeſichert wurde; die Katholiken blie 
ben damals gleich den Heiden ausgeſchloſſen und erhielten ihre 
gegenwärtige Stellung erſt im Laufe der Zeit, vorzüglich durch 
die Geſetzgebung der einzelnen Staaten. Auch jetzt iſt im Be 
reiche des Sternenbanners nicht Alles ſo, wie es von der Ferne 
geſehen ſich darſtellt. Es gibt noch mehrere Staaten, deren 
Geſetze Diejenigen, welche nicht an Gott und die Unſterblich 
keit glauben, von öffentlichen Ämtern ausſchließen. In Mitte 
eines mit äußerſter Anſtrengung geführten Bürgerkrieges erließ 
der Präſident Lincoln eine Verordnung über die Sonntags 
feier bei Heer und Flotte, welche, wenn ſie von einem katho 
liſchen Herrſcher ausgegangen wäre, als ein erſchrecklicher Frevel 
wider den Fortſchritt gegolten hätte. Dann darf man nie 
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vergeſſen, daß wir in Europa ſind, nicht in einem Lande, wo 
vor zwei Jahrhunderten die Geſellſchaft von vorn anfing 
und noch gegenwärtig ungeheuere Länderſtrecken des erſten Be 
bauers harren. Frankreich hat als Erbſtück aus den Zeiten der 
Guillotine das Geſetz ohne Gott beibehalten; es iſt aber damit 
nicht ſo ernſtlich gemeint. Der Franzoſe iſt furchtbarer Paro 
xismen fähig, aber ſobald der Sturmeswirbel vorüber iſt, tritt 
ſein richtiger Sinn für Das, was im Leben noth thut, ſo 
gleich wieder hervor. Er liebt ein geiſtreiches Spiel mit allge 
meinen Sätzen; doch alle Folgerungen, die dem Aufſchwunge 
ſeines Vaterlandes nicht förderlich ſind, weist er kurzweg von 
der Hand. In Frankreich geſchah Alles, was menſchliche Ge 
walt vermag, um das Programm des Atheismus durchzuführen; 
allein Napoleon, der Kriegesfürſt, blickte ſogleich wieder auf 
Ludwig den Heiligen, ja auf Karl den Großen zurück, er 
wollte der älteſte Sohn und oberſte Schutzherr der katholiſchen 
Kirche ſeyn. Im Jahre 1830 wurden zu Paris die Kreuze 
noch einmal zertrümmert; ſobald aber der Bürgerkönig feſten 
Fuß gefaßt hatte, ſuchte er ſogleich der Kirche gegenüber die 
Stellung des allerchriſtlichſten Königes einzunehmen. Die Be 
wegung, aus welcher die Arbeiterrepublik hervorging, reichte 
bis zur katholiſchen Kirche nicht hinan und das zweite Kaiſer 
thum läßt nichts unverſucht, um Frankreich in und auſſer 
Europa als die erſte katholiſche Macht erſcheinen zu laſſen. 

Aber das iſt vielleicht nur eine noch nicht überwundene 
Nachwirkung des alten katholiſchen Sauerteiges? Darüber wer 
den wir ſogleich im Reinen ſeyn, wenn wir auf die proteſtan 
tiſchen Großmächte hinblicken. Dem Engländer wäre es ſehr 
willkommen, wenn kein Staat mehr den Muth hätte, ſich einen 
katholiſchen zu nennen und Alles, was darauf abzielt, belobt 
er mit höhniſchem Lächeln; aber er findet es ganz in der Ord 
nung, daß ſeine Regierung bei jeder Gelegenheit betont, Eng 
land ſey ein proteſtantiſcher Staat, wiewol die Katholiken in 
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Irland die große Mehrzahl der Bevölkerung ausmachen und 
auch in England weit über eine Million betragen. Wenn es 
einer Katholikin einfiele, mit Berufung auf die Gleichheit vor 
dem Geſetze von der engliſchen Regierung zu fordern, ſie ſolle 
das Kind, für welches ſie Verpflegung auf öffentliche Koſten in 
Anſpruch nimmt, katholiſch erziehen laſſen, welche Antwort be 
käme ſie? Und brächte man die Sache vor das engliſche Par 
lament, wie viele Stimmen würden für die Forderung ſich 
erheben? Doch auf das engliſche Parlament wird ja von allen 
Seiten als auf den Hort der Freiſinnigkeit hingewieſen! Seit 
Preußen politiſche Bedeutung gewann, nahm es hierin ſich 
England zum Muſter und denkt nicht von ferne daran, ſein 
Vorgehen zu ändern; wiewol die Katholiken nun zwei Fünf 
theile der Bevölkerung ausmachen, tritt der proteſtantiſche Staat 
ihnen überall in ſcharfer Ausprägung entgegen. Ich ſchweige 
von Rußland, wo die Regierung gegen ihre katholiſchen Unter 
thanen noch ganz dieſelbe Stellung einnimmt wie vor hundert 
Jahren die engliſche. Wie, und Öſterreich ſollte ſich ſchämen 
ein katholiſcher Staat zu ſeyn ? Ich berufe mich nicht auf das 
katholiſche Gefühl: denn das regt ſich von ſelbſt bei einem 
ſolchen Gedanken; aber ich berufe mich auf die verſtändige 
Würdigung unlängbarer Verhältniſſe. Wer von Öſterreich ver 
langen würde, aus der Reihe der katholiſchen Staaten aus 
zuſcheiden, verſtünde entweder die großen Fragen des Staats 
lebens nicht zu beurtheilen oder er wäre ein Feind des Kaiſer 
thumes: denn einen willkommeneren Triumph könnte man den 
Feinden des Kaiſerthumes nicht bereiten; namentlich würde 
man darüber in Preußen aus innerſter Seele frohlocken. Öſter 
reich bräche dadurch mit ſeiner ganzen Vergangenheit; ſeine 
Stellung wäre verrückt und zerreißen würden die Fäden von 
Sympathien, deren Wichtigkeit deshalb, weil ſie geräuſchlos 
wirken, nicht unterſchätzt werden darf. Und was bekämen wir 
als Gegenleiſtung? Ein paar Lobartikel der Times und für 
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einige Wochen das herablaſſende Zulächeln der Partei, welche 
auf der Karte der Zukunft für Öſterreich keinen Platz übrig 
läßt. Deswegen vermögen ſogar Männer, die es mit unſerem 
Vaterlande nicht gut meinen, doch einen weiteren Umblick be 
ſitzen, der politiſchen Nothwendigkeit, durch welche Oſterreich 
auf die katholiſche Kirche hingewieſen wird, die Anerkennung 
nicht zu verſagen. Der bekannte Geſchichtſchreiber Heinrich von 
Sybel iſt kein Katholik und ein unermüdlicher Wortführer des 
preußiſchen Kaiſerthumes. Dennoch ſagt er von den Verlegen 
heiten, in welche Joſeph II. am Ende ſeiner Regierung 
ſich verſetzt ſah: „Gerade in dieſer Widerwärtigkeit bewährte 
die Kirche wie unerſetzlich ihre Wirkſamkeit damals für eine 
öſterreichiſche Regierung bei der bunten Zuſammenſetzung des 
Reiches war. Als ſie in ein feindſeliges Verhältniß zur Reichs 
gewalt gedrängt wurde, verſagten dieſer plötzlich die Mittel 
zur Vereinigung der verſchiedenen Nationalitäten“). Seit 
1790 hat ſich Vieles geändert, aber die Wichtigkeit der katho 
liſchen Kirche für Öſterreich iſt unverändert geblieben. 

Unſer Landtag ſteht zu den Fragen, welche die Macht 
und Würde des Kaiſerthumes berühren, in einem eigenthüm 
lichen Verhältniſſe. Er vertritt die beſonderen Intereſſen von 
Uröſterreich, nämlich von Öſterreich, wie es war, bevor noch 
die drei Grafſchaften hinzukamen, von welchen ſchon Otto von 
Freiſingen, der Sohn Leopold des Heiligen ſagt, daß ſie von 
Alters her zu Öſterreich gehörten und die nun das Land ob 
der Enns ausmachen. Ringsher um dieſe uralte Mark der 
germaniſchen Welt bildete unter dem Walten der Vorſehung 
ſich ein großes Reich und ihre Hauptſtadt wurde die Haupt 
ſtadt eines Kaiſerthumes. Die Vertreter dieſer Landſchaft 
haben alſo eine beſondere Verpflichtung den Blick auf das 
große Ganze zu richten und in Allem, wobei es ſeine Lebenskraft 

*) Geſch. der Revolutionszeit. I. S. 167. 
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und europäiſche Stellung gilt, keinem Anderen den Vortritt 
zu laſſen. Zudem iſt wenn irgend ein Land, ſo doch gewiß 
das Erzherzogthum ein katholiſches Land: denn es zählt unter 
ſeinen Bewohnern mehr als dritthalb Millionen Katholiken 
und kaum 30.000 Proteſtanten, von welchen nahezu die Hälfte 
auf Öſterreich ob der Enns entfällt. Jede Kundgebung, aus 
der man folgern könnte, dem Landtage von Uröſterreich ſey 
Oſterreich kein katholiſcher Staat mehr, würde in den Kreiſen, 
wo die Einheit des Reiches keine Sachwalter findet, mit Be 
friedigung aufgenommen und bei Gelegenheit ausgenützt werden; 
auch von Solchen, deren katholiſcher Eifer nichts weniger als 
lebhaft iſt. 

Allein auch jenen Proteſtanten, welche Chriſten ſind und 
bleiben wollen, wäre ein ſchlechter Dienſt erzeigt, wenn das 
Staatsgeſetz die Gleichgiltigkeit gegen die Religion zum Aus 
gangspuncte nähme. Der Sieg dieſer Richtung iſt immer 
ein Sieg der Partei, welcher die Offenbarung ein Märchen 
und Gott ein leeres Wort iſt. Der Angriff wendet ſich 
zwar zuerſt gegen die katholiſche Kirche; bald aber ſieht auch 
der Proteſtant, welcher noch in Chriſtus den Heiland der 
Welt und in dem Evangelium eine göttliche Offenbarung er 
kennt, ſeine heiligſten Güter gefährdet. In Baden wird die 
Heranbildung der Candidaten des Predigeramtes von einem 
Manne geleitet, welcher den Glauben an den Sohn Gottes 
kälter, aber noch entſchiedener als der Franzoſe Renan be 
fehdet, und der badiſche Oberkirchenrath findet, daß ihm dies 
nicht verargt werden könne. Wird ein Chriſt des augsburgi 
ſchen oder helvetiſchen Bekenntniſſes nicht eine Regierung 
vorziehen, welche katholiſch heißt und iſt, ihm aber alle 
ſtaatsbürgerlichen Rechte und die freie Übung ſeiner Religion 
gewährt? 

Toleranz iſt lange ſchon ein Feldruf der Partei, welche 
der Religion ein Ende machen möchte: daher iſt die Gedanken 
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verwirrung, welche an dies Wort ſich knüpft, zu einem Knäuel 
geworden, der ſich nicht in zwei Minuten entwirren läßt; ich 
beſchränke mich alſo auf wenige Andeutungen. Tolerare 
heißt nicht mehr und nicht weniger als dulden. Von Dul 
dung kann man nur dann ſprechen, wenn Jemand etwas 
ihm nicht Willkommenes ungeſtört läßt, da er doch die Macht 
hätte einzugreifen. So verhält es ſich auch mit der die Re 
ligion betreffenden Duldung. Niemanden wird einfallen zu 
ſagen, die Königin von Spanien dulde die katholiſche Reli 
gion: denn ſie bekennt ſich ja mit ihrem ganzen Volke zu 
derſelben. Es wäre lächerlich zu behaupten, der Kaiſer von 
Rußland dulde die Mormonen: denn ſein Arm reicht bis 
Kamtſchatka, aber nicht bis an den Utah-See. Wer ſich über 
zeugt hält, daß die Religion, zu der er ſich bekennt, über 
Gott und ſeinen Willen die Wahrheit lehre, und ſeinen Neben 
menſchen. Alles wünſcht, was er ſich ſelbſt wünſchen ſoll, 
kann nicht umhin den Wunſch zu hegen, daß alle Menſchen 
ſich zu derſelben Religion wie er bekennen möchten; er wünſcht 
es um ſo mehr von Jenen, die mit ihm in Verhältniſſen des 
Zuſammenlebens ſtehen. Aber ein Wunſch, der von der Liebe 
kömmt, iſt mit keiner Bethätigung der Nächſtenliebe unver 
träglich. Noch immer gibt es in Deutſchland und namentlich 
am Rheine Gegenden, wo Katholiken, die ihrem Glauben 
treu ergeben ſind, mit Proteſtanten, die ihrem Bekenntniſſe 
ernſtlich anhängen, in den freundlichſten Beziehungen ſtehen. 
Man vermeidet im Geſpräche ſorgfältig alle religiöſen Fragen, 
bei welchen man durch den Ausdruck ſeiner Geſinnung den 
anderen Theil unangenehm berühren könnte: was überhaupt 
in Deutſchland vom Ende des dreißigjährigen Krieges bis 
zum Beginne der ſogenannten Aufklärung als ein unverbrüch 
liches Geſetz der Höflichkeit galt. Man hält ſich an Das, 
worin man einig iſt, und während man auf dem Wege zur 
Kirche eine verſchiedene Richtung einſchlägt, wirkt man als 
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und der unter a) geſtellte Antrag durch die von Seiner Ex 
cellenz dem Herrn Statthalter ertheilten Aufklärungen über 
flüſſig gemacht wird, ſo beantrage ich hiemit, es möge über 
Abſatz VIII des Ausſchußantrages zur Tagesordnung über 
gegangen werden. 

– =&gt;&gt;&gt;&lt;TAS&gt;&gt;=––- 



V. 

Aus dem ſpaniſchen Rothbuche. 

Rede in der §t. Richaelsbruderschaft am 18. Februar 1S66. 

Zwei Weltauffaſſungen ſtehen einander gegenüber und kämpfen 
um die Herrſchaft. Das iſt eine Thatſache, welche in alle Zu 
ſtände und Beſtrebungen der Gegenwart eingreift. Es mag 
noch Gebirgsthäler geben, wo man davon keine Kunde hat; 
doch Wer auch nur Zeitungen liest – und Wer liest ſie 
nicht? – der kann darüber nicht im Zweifel ſeyn. Aber iſt 
das etwas Neues? Es gibt einen Kampf, welcher auf Erden 
anhob, als Adam und Eva mit der Schlange unterhandelten, 
und nicht enden wird, bevor der Tod vom Siege verſchlungen 
iſt. Auch wir haben ihn täglich zu beſtehen; es iſt der Kampf 
zwiſchen dem Bewußtſeyn, daß man Gott allein dienen ſolle 
und der Lockung, welche die vergänglichen Güter ausüben. 
Es gibt noch einen anderen Kampf, welcher den Anfang nahm, 
ſobald der verzweifelnde Kain von dem Angeſichte des Herrn 
entwich und die Erkenntniß Gottes, welche ſein Vater als ein 
Erbe aus beſſeren Tagen in das Land der Verbannung mit 
ſich brachte, in ihm und ſeinem Geſchlechte verfinſtert wurde. 
Es iſt der Kampf zwiſchen der Lehre, die über Gott und die 
menſchlichen Pflichten Wahrheit verkündet, und dem Irrthume, 
der ſie entſtellt, vielleicht bis zur Unkenntlichkeit entſtellt. Als 
der Heiland aus dem ſtillen Hauſe von Nazareth hervortrat, 
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war der Schatz der Offenbarung bei den Juden allein zu 
finden und nur wenige, vereinzelte Heiden erkannten die ewige 
Kraft und Gottheit des Herrn in der Schöpfung, durch welche 
ſie ſichtbar geworden iſt. Aber auch nachdem die Apoſtel in 
alle Welt ausgegangen waren und eine Wirkſamkeit des heili 
gen Geiſtes, welche das Wunder der Wunder iſt, das Ange 
ſicht der Erde erneuert hatte, fand die wahre Religion denn 
doch nur bei der kleineren Hälfte des Menſchengeſchlechtes Ein 
gang und ſelbſt unter Jenen, die ſich nach Chriſtus nannten, 
hatte ſie ſtets mehr oder weniger mit dem Irrthume zu kämpfen. 
Noch mehr, von je her geſchah es, daß die Religion der Be 
gierde beſchwerlich fiel, und die Luſt von der unwillkommenen 
Zuchtmeiſterin ſich loszumachen regte ſich ſchon in frühen Zei 
ten; ſchon in den Pſalmen ſteht geſchrieben: Der Thor ſpricht 
in ſeinem Herzen: Es iſt kein Gott. Bleibt noch etwas übrig, 
das nicht ſeit Jahrtauſenden geſchehen wäre? Ja. 

Die Läugnung der Religion ſteht der Religon als eine 
das Völkerleben bewegende Macht entgegen; das iſt etwas 
Neues, wenigſtens, wenn man die Zeiträume nach dem Maß 
ſtabe der Weltgeſchichte mißt: denn von geſtern her iſt auch 
dieſes nicht. Für den Augenblick tritt dieſer Gegenſatz am 
ausgeprägteſten in Belgien hervor; das Bündniß, kraft deſſen 
die Solidaires ſich gegenſeitig verpflichten, ohne Religion zu 
leben und zu ſterben, iſt der unverhüllte Ausdruck der Welt 
auffaſſung, welche wider das Chriſtenthum den Schlachtruf 
erhebt. Wir wären aber ſehr glücklich, wenn wir nur mit 
Gegnern, die ſich einer ſo dankenswerthen Offenheit befleißen, 
zu ſchaffen hätten. Leider iſt dies nicht der Fall. „Wir wollen 
uns mit Roſen bekränzen, bevor ſie verwelken: denn das iſt 
unſer Antheil.“ Auch das iſt kein neues Wort: denn es iſt 
im Buche der Weisheit zu leſen. Man kann in dieſem Sinne 
handeln, ohne deswegen mit der Religion gänzlich brechen zu 
wollen: denn die Folgerichtigkeit des Handelns wird zwar bei 
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Jenen, welchen ihr Seelenheil am Herzen liegt, ſehr oft ver 
mißt, aber auch bei den Menſchen, welche ihre Begierden zum 
Maßſtabe nehmen, iſt ſie nicht immer zu finden. Häufig iſt 
jedoch nicht viel dadurch gewonnen. Sie ſcheuen ſich zwar, der 
Läugnung der Religion in ihrer grellen Nacktheit beizuſtimmen; 
doch mit großem Beifalle begrüßen ſie die Anwendung des 
Grundſatzes auf das Leben des Einzelnen und die Einrichtun 
gen der Geſellſchaft, weil ſie ſich dadurch vieler ihnen läſtiger 
Schranken entledigt fühlen. Daß der Staat nur das zeitliche 
Wohlergehen ſeiner Bürger im Auge haben und bei ſeinen 
Geſetzen auf die Religion keine Rückſicht nehmen dürfe, das 
erkennen ſie mit größter Bereitwilligkeit als das offenbare Ge 
bot der Vernunft. Die Civilehe und Alles, was die Eman 
cipation des Fleiſches fördert, gilt ihnen als ein unläugbarer 
Fortſchritt. Sie haben nichts dagegen einzuwenden, wenn die 
Hochſchule zum Hauptquartiere der Heeresfahrt wider das 
Chriſtenthum gemacht, die Läugnung des wiſſenden Geiſtes für 
den Probierſtein ächter Wiſſenſchaft erklärt und ſogar die 
Kinderſchule den Sendlingen des Unglaubens aufgethan wird: 
es iſt ja das Licht der Vernunft, in deſſen Namen man es 
fordert, und nur ein Finſterling kann dagegen Einſprache er 
heben. Die Furcht, ein Zurückgebliebener, ein Finſterling zu 
heißen, erſchüttert auch anſtändige Männer und bewegt ſie, 
die Gefühle und Überzeugungen ihres Innerſten durch ihre 
Kundgebungen zu verläugnen. Auf dieſe Weiſe verquickt der 
irdiſche Sinn, welcher den vergänglichen Gütern ohne Störung 
nachjagen will oder dem menſchlichen Urtheile nicht zu trotzen 
wagt, mit der ihrer ſelbſt ſich bewußten Läugnung der Reli 
gion ſich in den verſchiedenſten Richtungen und ringsher um 
die Wiſſenden und ihre feſtgeſchloſſene Schaar wogt ein un 
geheuerer Troß von blinden Nachtretern, demüthig Schweigen 
den und gelegentlichen Mitarbeitern. Dadurch verfügt die 
dem Chriſtenthume feindliche Partei über eine Macht, welche 
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nicht gering anzuſchlagen iſt. Ohne Zweifel hält man ſie für 
größer als ſie wirklich iſt; aber ſo lange dieſe Meinung ſich 
behauptet, iſt ſie ſelbſt eine nicht zu unterſchätzende Macht, 
und wie weit ſie verbreitet iſt, erhellt aus einer überraſchen 
den und beklagenswerthen Huldigung, welche der Partei in 
der Stille eines Pariſer Cabinetes dargebracht wurde, und 
über die uns vor nicht vielen Tagen das ſpaniſche Rothbuch 
belehrt hat. Sie iſt überraſchend, weil ſie aus dem Munde 
eines Staatsmannes kömmt, deſſen hervorragende Begabung 
keinem Zweifel unterliegt und deſſen Gebieter von dem Siege 
jener Partei nur Unheil und Untergang zu erwarten hätte. 
Sie iſt beklagenswerth, weil ſie einen düſteren Schatten auf 
die Berechnungen wirft, von welchen wenigſtens für die nächſte 
Zukunft die Geſchicke des Kirchenſtaates abhängig ſind. 

Zu den wirkſamſten Kunſtgriffen, die man im Kampfe 
gegen die Wahrheit handhabt, gehört die unerſchütterliche Ruhe, 
womit man die offenbarſten Unwahrheiten ſtets von Neuem 
wiederholt und die unwiderleglichſten Gegenbeweiſe als ein 
nicht Vorhandenes behandelt: denn auf Unwiſſende und Ge 
dankenloſe bringt man dadurch den Eindruck hervor, als werde 
das Behauptete von keinem Urtheilsfähigen bezweifelt. Es iſt 
augenſcheinlich, daß die Männer der widerchriſtlichen Weltauf 
faſſung die politiſche Freiheit nur als Mittel zum Zwecke 
ſchätzen, daß der willkürlichſte Alleinherrſcher ihres Beifalles 
ſicher iſt, wenn er ſich herbeiläßt, das Volk für ihre Zwecke 
einzuſchulen, und die politiſchen Einrichtungen ihrer Anempfeh 
lung ſich nur in ſo weit erfreuen, als ſie darnach zugeſchnitten 
ſind um ihnen den Weg zur Herrſchaft zu bahnen. Dennoch 
ſtellen ſie ſich mit gleichbleibender Zuverſicht als die Helden 
der politiſchen Freiheit hin und man geräth dadurch in die 
Nothwendigkeit, ſtets von Neuem zu wiederholen, daß ſie Nie 
manden als ihren Bundesgenoſſen oder Werkzeugen die Frei 
heit gönnen und als wahre Vertretung des Volkes nur Kammern 
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anerkennen, welche ſich von ihnen leiten laſſen wie die Mario 
nette von der Hand, die den zuſchauenden Kindern unſichtbar 
ſie in Bewegung ſetzt. 

In dieſem und nur in dieſem Sinne verlangen die Ge 
ſchäftsführer des Fortſchrittes für den Kirchenſtaat politiſche 
Freiheit. Nicht um Verminderung der Ausgaben iſt es ihnen 
zu thun, denn Jedermann weiß, daß die moderne Conſtitution 
keine wohlfeile Regierung ſey; auch nicht um ſchnelle und 
unparteiiſche Rechtsverwaltung: denn im Grunde des Herzens 
hätten ſie nichts dagegen, daß über die ſogenannten gemeinen 
Verbrechen, unter welchen ſie ſelbſt leiden könnten, von rechts 
kundigen Richtern entſchieden würde, nur um der Preßver 
gehen und des Hochverrathes willen fordern ſie das Geſchwornen 
gericht. Daß die Gemeinden und Provinzen ihre Angelegen 
heiten frei verwalten, hat für ſie geringen Werth, ſo lange 
dies inner der Gränze von Geſetzen geſchieht, welche ihren 
Beſtrebungen nicht günſtig ſind. Was wollen ſie alſo? Einſt 
wollten ſie die fürſtliche Macht des Papſtes zu einem Schatten 
bilde machen, welches den Namen habe zu herrſchen, dem aber 
zu regieren verboten ſey. Man dachte dann alle Reichskleinodien 
des Liberalismus Stück für Stück auf dem Capitole einzu 
bürgern. Aber wie kann denn der Papſt in einem Staate, 
deſſen Oberhaupt er iſt, die Gleichgiltigkeit gegen die Religion 
als Grundſatz anerkennen, der Civilehe die Weihe des Geſetzes 
geben und den auf öffentliche Koſten beſtellten Lehrern die 
Freiheit zuſichern der Jugend jeden beliebigen Irrthum vor 
zutragen? Bei Jenen, deren Blick weiter reichte, waltete wol 
ſchon damals der Hintergedanke ob: Weil dies nicht angehe, 
werde ſich ſchließlich herausſtellen, daß die weltliche Herrſchaft 
des Papſtes nicht mehr haltbar ſey. Allein wie die Dinge 
gegenwärtig ſtehen, denkt keiner der Parteiführer mehr daran 
auf Umwegen vorzugehen und der päpſtlichen Fürſtenmacht durch 
Kammerbeſchlüſſe ein Recht nach dem anderen zu entziehen, 
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bis ſie zu einem eitlen Namen geworden ſey; über die Ent 
wicklungsſtufe, welcher derlei Pläne angehörten, iſt das Unheil 
längſt hinausgeſchritten. 

Durch die im October 1861 verübten Gewaltthaten iſt in 
der Stellung des Kirchenſtaates eine Veränderung vorgegangen, 
welche zwar jedem Urtheilsfähigen ohnehin in die Augen ſpringt, 
die man aber deshalb betonen muß, weil die Wortführer des 
September-Vertrages für die Schwierigkeiten und Gefahren, an 
welchen die Urheber jener Gewaltthaten Schuld tragen, die 
päpſtliche Regierung verantwortlich machen. Der ſchmale Strei 
fen Landes, welcher dem heiligen Stuhle noch übrig bleibt, iſt 
überall, wo ihn nicht das Meer beſpült, von übermächtigen, 
ungeduldig harrenden Feinden umgeben. Zudem darf ſich Jung 
Italien rühmen, daß es die Wühlerkünſte zur höchſten Voll 
kommenheit gebracht habe und das Geld, mit welchem ſich 
überall viel machen läßt, hat die ſardiniſche Regierung bei 
ihrem hinterliſtigen Kampfe wider die italieniſchen Fürſtenſitze 
niemals geſpart; käme es nun darauf an den letzten Schritt 
zum Ziele zu thun, ſo würde trotz aller Staatsſchulden ein 
goldener Regen ſich ergießen, um ächte Römerſeelen zu einem 
tüchtigen Putſche zu begeiſtern. Dann iſt ja die Einheit Ita 
liens zu einer Gattung Religion geworden, freilich für eine 
verhältnißmäſſig kleine Zahl; aber alle Pläne der Welterneuerer 
ſind auf die Herrſchaft der Minderheiten gebaut. Dazu kömmt 
noch, daß in den Tagen der Bewegung die anſtändigen Leute 
daheim zu bleiben pflegen. Endlich iſt es den Piemonteſen 
zwar durch den September-Vertrag unterſagt Soldaten in Uni 
form wider Rom abzuſchicken; doch wie, wenn ſie Soldaten 
in der Blouſe die Gränze einzeln oder in ganz kleinen Ab 
theilungen überſchreiten laſſen, dieſe ſich an beſtimmten Orten 
ſammeln und für die ſchon in Sold genommenen Freiheits 
helden einen feſten Kern bilden? Was vermögen dagegen einige 
tauſend Mann päpſtlicher Truppen, welchen die Wahl bleibt 

II. 5 



– 66 – 

ſich ſo zu zerſplittern, daß ſie nirgends ausreichen oder ſich 
auf die Vertheidigung von Rom zu beſchränken, welches dann 
wie ein Schiff von der ſturmbewegten Meeresfluth ringsher ſich 
von feindlich gewordenen Ländern umgeben ſähe und wenn auch 
kein einziges Geſchütz wider Aurelian's alte Mauern abgefeuert 
würde, ſchon wegen der gänzlichen Hemmung jedes Verkehres 
und dem Mangel an Lebensmitteln, der ſich ſchnell ſteigern 
würde, unmöglich lange zu halten wäre. Dies und nichts An 
deres ſtünde zu erwarten, ſobald die Franzoſen den Kirchen 
ſtaat geräumt hätten, wofern man nicht etwa ſicher wäre, ſie 
würden in gewiſſen Fällen von Civitavecchia aus ſchnell wieder 
bei der Hand ſeyn: denn wider eine ſolche Übermacht reichen 
Muth und Klugheit nicht aus. Allein man könnte doch einen 
ehrenvollen Widerſtand leiſten; man könnte es recht deutlich 
machen, daß man nur der Einmiſchung des feindſeligen Nach 
bars unterliege. Endlich würde Zeit gewonnen und iſt eine 
dem Kirchenſtaate günſtige Änderung der Sachlage unmöglich? 
Hätten aber die lauernden Widerſacher noch dazu die Bequem 
lichkeit ihre Vorbereitungen unter dem Schutze der von Seiner 
Heiligkeit erlaſſenen Geſetze zu treffen, müßte man warten, 
bis die Partei es für gut fände den Angriff zu eröffnen, weil 
man ohne Belagerungszuſtand ohnmächtig wäre und ein geſetz 
licher Grund zu Erklärung desſelben noch nicht vorläge, würde 
wol gar in Volksverſammlungen oder Kammern durch eine 
Stimmenmehrheit von Zitternden und Erkauften die Einver 
leibung beſchloſſen: dann nähme der Kirchenſtaat ein wahrhaft 
erbärmliches Ende und die Zugeſtändniſſe hätten nur dazu 
gedient den Thaten des Verrathes und der Gewalt einige 
heuchleriſche Formen der Geſetzlichkeit zu leihen und den Unter 
gang nicht nur zu beſchleunigen ſondern ihn auch der Achtung 
zu entkleiden, die ein das gemeine Maß überſchreitendes Un 
glück ſogar dem Feinde einzuflößen pflegt. Aus dieſem Grunde 
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und zu dieſem Zwecke wird von dem Papſte gegenwärtig die 
politiſche Freiheit gefordert. 

Dies Alles wiſſen in Italien die Feinde und die Freunde, 
letztere mit Ausnahme einiger guter Leute, welche, weil ſie der 
traurigen Wirklichkeit in's Angeſicht nicht zu blicken wagen, 
die Augen freiwillig ſchließen. Allein eben ſo gut wie in 
Italien weiß man in Frankreich, daß wofern der heilige Vater 
zugeſtände, was der moderne Fortſchritt von ihm begehrt, dies 
einer Abdankung gleichkäme. Man weiß, daß dadurch kein 
einziger Gegner der päpſtlichen Herrſchaft verſöhnt oder be 
friediget, ſondern ihr nur jeder Widerſtand gegen die Annexion 
unmöglich gemacht wäre; man weiß, daß dann nach einigen 
reichlich bezahlten und geſchickt ausgeführten Schauſpielen auf 
der Gaſſe und anderswo der Überreſt des Kirchenſtaates von 
Jung-Italien verſchlungen würde und Victor Emanuel durch 
das flaminiſche Thor ſeinen Einzug hielte. Dieſe Zugeſtänd 
niſſe machen wäre alſo ein politiſcher Selbſtmord. Der Kirchen 
ſtaat iſt ſchon Einmal auf vier Jahre lang von der Erde 
verſchwunden; doch den Beuteluſtigen alle Wege und Stege 
zu ebnen, dazu iſt Niemand weniger als der Papſt berufen 
und er würde bei Denſelben, die es verlangen, dafür nur 
Hohn ernten. Unter dieſen Umſtänden ſcheint es unglaublich 
und iſt doch vollkommen richtig, daß in dem Cabinete, deſſen 
Heimlichkeiten das Rothbuch der Welt erſchloß, geſagt wurde: 
Frankreich werde auch nach der Räumung von Rom nicht ge 
ſtatten, daß eine andere katholiſche Macht dem Papſte Beiſtand 
leiſte, ſeine eigenen Bajonnette aber ihm nicht wieder zur Ver 
fügung ſtellen, wenn der heilige Stuhl anſtatt Reformen ein 
zuführen fortfahre den modernen Fortſchritt unter allen For 
men zu verfolgen. Nun wahrlich die Partei, welche auch in 
Frankreich noch ihres Tages harrt, wiewol es dort ſechsmal 
hunderttauſend Bajonnette gibt und eine Schule harter Ereig 
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niſſe nicht erfolglos geblieben iſt, ſie kann eine ſchmeichelhaftere 
Huldigung nicht verlangen ! 

Aber was will denn die franzöſiſche Regierung? Will ſie 
durch die Gründung eines mächtigen Königreiches, das mit 
England ſich verbünden und in der Noth auch Deutſchlands 
Hilfe nicht verſchmähen würde, den Franzoſen die Thore von 
Italien verſchließen, an welche ſie ſeit Karl dem Achten mehr 
als Einmal gepocht haben? Will ſie den heiligen Stuhl von 
einem Nachbarn abhängig machen, welcher ſobald ſeine Macht 
auf feſtem Grunde ſtünde, aus einem demüthigen Schützlinge 
ſich in einen argwöhniſchen Nebenbuhler verwandeln würde? 
Das iſt ſchwer zu glauben und könnte in Frankreich nur bei 
den grimmigſten Feinden des zweiten Kaiſerthumes Beifall 
finden. Iſt aber dem alſo, welchen Sinn hat es dann, daß 
man nicht nur die Räumung Roms in Ausſicht ſtellt ſondern 
zugleich jede Hoffnung auf ferneren Schutz an Bedingungen 
knüpfet, durch deren Erfüllung der heilige Vater ſich ſeinen 
Feinden wehrlos überliefern würde? Auch hierüber iſt in dem 
Rothbuche eine Andeutung enthalten. Es wird nämlich dem 
heiligen Stuhle nicht allein vorgeworfen, daß er den modernen 
Fortſchritt unter allen Formen verfolge, ſondern auch daß er 
jede Gelegenheit zu einer Verſtändigung mit Italien voll Un 
willen von ſich weiſe. Was ſoll das bedeuten? 

Möglich daß die ſardiniſche Regierung geneigt wäre, ſich 
vor der Hand mit dem ſchon vollzogenen Raube zu begnügen; 
hinter ihr ſteht aber die Partei, durch welche ſie den Raub 
vollzog, ſobald Frankreich ſich zwiſchen die katholiſchen Mächte 
und die bedrohten Fürſten geſtellt hatte, und dieſe will und 
kann Roms nicht entbehren. Was alſo der heilige Vater 
immer zugeſtehen möchte, man nähme Alles nur als eine Ab 
ſchlagzahlung hin und die Verſtändigung bliebe unerreicht, ſo 
lang er ſich nicht der ſardiniſchen Herrſchaft unterworfen hätte, 
wenn auch für den Anfang unter Wahrung gewiſſer Äußerlich 



keiten. Die Formel iſt bereits gefunden; er ſoll ſich ſtatt von 
den Franzoſen, von den Sardiniern beſchützen laſſen. Wo bleibt 
aber der Kirchenſtaat, wenn auf dem Capitole und der Engels 
burg die Fahne des Königreiches Italien flattert? Er hat zu 
ſeyn aufgehört. Nun, dann hat ja die Forderung, ſich mit 
Sardinien zu verſtändigen ganz dieſelbe Tragweite wie die 
gebieteriſche Zumuthung, dem modernen Fortſchritte gerecht zu 
werden? Eine wie die andere lautet: Danke ab! – Für 
den Augenblick iſt dies nun allerdings nicht ganz ſo gemeint: 
denn unter der Verſtändigung, deren Ablehnen dem Papſte 
zum Vorwurfe gemacht wird, iſt keine ſolche zu verſtehen, durch 
welche Jung-Italien ſich vollkommen befriedigt fände. Der 
heilige Vater ſoll das Königreich Italien in dem vollen Um 
fange, den es thatſächlich hat, als zu Recht beſtehend anerken 
nen; er ſoll die Aufhebung der Klöſter und die Einziehung 
des Kirchenvermögens ohne Einſpruch vor ſich gehen laſſen 
und ſobald die Gewaltthat vollzogen iſt, den dadurch geſchaffe 
nen Verhältniſſen ſeine Anerkennung zollen; er ſoll gegen eine 
Geſetzgebung, welche die Ehe und die Schule von der Kirche 
losreißt, wenigſtens in ehrerbietigem Stillſchweigen beharren 
und dem Könige Victor Emanuel für ſeine Großthaten den 
apoſtoliſchen Segen ertheilen; kurz er ſoll vor dem Staate 
ohne Gott ſich in Demuth beugen. Dann werden die fran 
zöſiſchen Truppen trotz des September-Vertrages ihn zu beſchützen 
fortfahren und auch über die Einrichtungen, welche gegenwärtig 
als Verfolgung des modernen Fortſchrittes gelten, wird bis 
auf Weiteres geſchwiegen werden. Aber dann gewänne es ja 
den Anſchein, der heilige Stuhl hätte einer Weltauffaſſung, 
die mit dem Chriſtenthume auf Tod und Leben kämpft, als 
einer unwiderſtehlichen Macht gehuldigt? Und was wäre für 
den Kirchenſtaat dadurch gewonnen? Würde nicht der dem 
Papſte noch verbleibenden Fürſtenmacht der Rechtsboden ent 
zogen? Wenn die Einheit Italiens ſo heilig iſt, daß dem 
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Papſte die Pflicht obliegt, ihr drei Viertheile des Kirchenſtaates 
aufzuopfern, wie darf er ihr das letzte Viertel weigern, ohne 
welches der Zweck denn doch nicht erreicht iſt, weil die 
Einheit noch ihrer Vollendung harret? – Schadet nicht: denn 
dann wird Brennus wie zu alter Zeit das Schwert in die 
Wagſchale werfen. Und für wie lange? Das wird von Be 
rechnungen und Zwiſchenfällen abhängen, die man zufrieden 
mit der augenblicklichen Windſtille in Geduld abwarten muß. 
Zu Ehren des Fortſchrittes und zu gänzlicher Auflöſung des 
europäiſchen Völkerrechtes ſucht man dem heiligen Vater Zu 
geſtändniſſe abzudringen, welche über ſeine Stellung als welt 
licher Fürſt hinausreichen würden, und gewährleiſtet ihm nicht 
einmal, daß es die letzten ſeyen. So ſtehen die Dinge. 

Aber Gott mißt die Erde und unter ſeinem ewigen Gange 
beugen ſich die Höhen der Welt. Das iſt die einzige Bürg 
ſchaft, welche der heilige Stuhl gegenwärtig für die Unabhän 
gigkeit ſeiner äußeren Stellung hat, das iſt aber eine Bürg 
ſchaft, welche mächtiger iſt als alle Heerſchaaren der Gewalti 
gen. Die Hoffnung auf Erhaltung, auf Wiederherſtellung des 
Kirchenſtaates aufzugeben, wäre alſo Kleinmuth: ja gegenüber 
einer Vergangenheit, die uns noch nicht ſo ferne liegt, wär' 
es ein unverzeihlicher Kleinmuth. Konnte man jemals glau 
ben, das Erbgut Petri ſey der Übermacht eines Eroberers un 
widerruflich verfallen, ſo war dies in der Zeit vom Auguſt 
1809 bis zum November 1812. Wenn an der Wiege des 
neugebornen Königes von Rom, wenn da der Weſten und 
Süden von Europa ſich in Bewegung ſetzte, um unter dem 
Vater des Königes von Rom den Niemen zu überſchreiten, 
eine ſtill vertrauende Seele geflüſtert hätte: und doch ſey noch 
nicht aller Tage Abend und doch werde noch ein Papſt vom 
Po bis Terracina fürſtlich walten, was würden die Verſtandes 
menſchen ihr erwiedert haben? Aber auch von Jenen, deren 
Herz warm für die Kirche ſchlug, hätten wol nur Wenige 
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darin mehr als einen ſchönen Traum geſehen. Und wär' es 
ihnen ſehr zu verargen geweſen? Eine Hoffnung, welche ſich 
auf die Berechnung des Wahrſcheinlichen ſtützt und daher Er 
eigniſſe, die ſich dem menſchlichen Fernblicke gänzlich entziehen, 
auſſer Spiel läßt, war damals nicht vorhanden. Jetzt aber iſt 
ſie es. Um ſo muthiger ſey das Vertrauen, womit wir der 
Hilfe von oben entgegenblicken. Allein Gott, der unſer nicht 
bedarf, will uns dennoch zu Mitarbeitern an den Werken 
ſeiner Barmherzigkeit haben. Mit dem wachſenden Andrange 
der Gefahr ſoll alſo auch der Eifer wachſen, womit die Gläu 
bigen ihre Theilnahme für die Aufrechthaltung des Kirchen 
ſtaates bethätigen. Gewaffnete Schaaren können wir nicht zu 
ſeiner Vertheidigung abſchicken; aber wir können beitragen, 
daß nicht etwa das Verſiegen der Geldmittel Verlegenheiten 
bereite, welche, wenn ſie eine gewiſſe Stufe erreicht hätten, 
den frohlockenden Feinden die Anwendung von Waffengewalt 
erſparen würden. Einmüthiges Zuſammenwirken iſt mächtig. 
Hievon ſind die Mitglieder der St. Michaelsbruderſchaft durch 
drungen und täglich erweitere ſich der Kreis, in welchem ihr 
Beſtreben Nachahmung findet ! 
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VI. 

ÜÜlien und ſeine Gotteshäuſer. 

Ansprache bei Tegung des Grundsteines der Kirche unter den 
Beissgärbern am J7. Rai JS66. 

Fºlie Wirkung einer richtig zuſammengefügten Maſchine ent 
ſpricht, wenn nicht in ihrer Handhabung etwas verfehlt wird, 
der Berechnung genau und unfehlbar. Aber der Menſch iſt 
keine Maſchine. Man kann ihm gewiſſe Auffaſſungen nahe 
legen, auf ſeine Angewöhnungen einwirken, ſeine Leidenſchaften 
wecken; doch in ſeinem Innerſten bleibt immer noch etwas 
Unberechenbares zurück. Denn der Sterbliche, welcher von der 
ihn umgebenden Natur ſo vielfach abhängig iſt, den eine kleine 
Verkühlung auf das Krankenlager werfen und ein fallender 
Ziegel tödten kann, ſchaltet frei und unerreichbar in der in 
nerſten Werkſtätte ſeiner Geſchicke und ſeine äußere Thätigkeit 
wird durch ſeine Entſchlüſſe beherrſcht. Deswegen iſt es un 
möglich, der Geſellſchaft Einrichtungen zu geben, welche das 
Pflichtgefühl überflüſſig machen. Man möge die Einflüſſe von 
Furcht und Hoffnung noch ſo künſtlich abwägen, durch die 
bloße Rückſicht auf den eigenen Vortheil läßt auf die Dauer 
ſich der Menſch nicht leiten. Wollte Gott, der Staat könnte 
es dahin bringen, Allen, die zu fleißiger Arbeit erbötig ſind, 
hinreichende Nahrung, geſunde Wohnung und angemeſſene 
Kleidung ſicher zu ſtellen! Doch wenn er es vermöchte, ſo 
würden ſich Viele finden, welchen die Sicherſtellung des Noth 
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dürftigen um den Preis einer regelmäſſigen, täglich wieder 
kehrenden Arbeit zu theuer erkauft ſchiene. Und der Beſitz des 
Nothdürftigen pflegt dem Menſchen nur ſo lang als er mit 
dem Hunger kämpft, als ein Gut zu erſcheinen; die Begierden 
Derer, welche die Sorge um das tägliche Brot nicht beirrt, 
ſchweifen am weiteſten und durchbrechen am kühnſten die 
Schranken des Rechtes und des Gewiſſens. 

Des Menſchen Beruf, des Menſchen Verantwortlichkeit 
und Hoffnung iſt nicht auf die Erde beſchränkt. Dies Bewußt 
ſeyn erliſcht niemals ganz und gar; Jeder, der ſich auf Pflicht 
und Gerechtigkeit beruft, gibt auch ohne zu wollen ihm Zeug 
niß; doch die Kraft das Leben nachhaltig zu beherrſchen, em 
pfängt es von dem Glauben, welcher ſich himmelan ſchwingt. 
Wenn alſo die ſchlanken Schornſteine der Fabriken zahlreich 
emporſteigen, ſo iſt es inner Gränzen, die man in Öſterreich 
noch keineswegs erreicht hat, gut und erfreulich: denn ſie kün 
den an, daß für die Bedürfniſſe des zeitlichen Lebens rüſtig 
vorgeſorgt wird; aber auch die Thürme der Gotteshäuſer dürfen 
nicht fehlen. Mit vielen und geräumigen Kirchen iſt freilich 
noch nicht Alles gethan: der Schwerpunct liegt auf den Ge 
ſinnungen Derer, welche ſich dort verſammeln. Wenn aber die 
Kirchen ſo gering an Zahl und von ſo beſchränktem Umfange 
ſind, daß ſie nicht für den dritten, ja nicht einmal für den 
fünften Theil der Bevölkerung genügen und Hunderttauſende 
ſich dadurch von dem Gottesdienſte ausgeſchloſſen ſehen, ſo iſt 
dies ein großes Übel: denn ohne Theilnahme an der Feier 
der göttlichen Geheimniſſe, an der gemeinſamen Belehrung, 
an dem gemeinſamen Gebete gleicht der Chriſt einer Pflanze, 
die von dem nährenden Boden losgeriſſen iſt und je fremder 
ihm das Haus Gottes wird, deſto ſeltener meldet ſich die Er 
innerung an ſeine ewige Beſtimmung, deſto kraftloſer wird ſie. 
So und nicht anders verhält es ſich aber in der äußeren Stadt 
Wien und in den großen Ortſchaften, die ihre Häuſerreihen 
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bis hart an den Linienwall verbreiten. Man meint, die Leute 
könnten ja, wenn ihnen an dem Gottesdienſte gelegen ſey, ſich 
in die Kirchen der inneren Stadt verfügen. Viele thun dies 
auch, aber die Mehrzahl Derer, welche durch Mangel an Raum 
von ihrer Pfarrkirche ſich ausgeſchloſſen ſehen, wohnen in be 
trächtlicher Entfernung von dem alten Wien, um deſſen nun 
verſchwundene Mauern her die Vorſtädte ſich in weitem Kreiſe 
verbreitet haben, und wiewol es in der Babenbergerſtadt an 
Gotteshäuſern nicht gebricht, ſo ſtehen ſie doch zu der Menge 
der Bevölkerung, die man auf ſie hinweist, auſſer allem 
Verhältniſſe. 

Ich wäre kein Hirt, ſondern ein Miethling, wenn ich 
ohne Kummer ſehen könnte, daß Hunderttauſenden gegenüber 
für die ſeelſorgerliche Thätigkeit nicht einmal die räumliche 
Vorbedingung einer kraftvollen Einwirkung verwirklicht iſt, daß 
ein ſo großer Theil der mir anvertrauten Gläubigen den Seg 
nungen der Religion ſich deshalb entfremdet, weil es zu Wien 
der Feier des katholiſchen Gottesdienſtes an Obdach gebricht. 
Mit Recht darf ich erwarten, daß alle Wohlgeſinnten meine 
Gefühle verſtehen und theilen und das Bedrohliche, welches die 
Sache für die Geſellſchaft hat, keinem Weiterblickenden entgehe. 
Sollte Jemand geneigt ſeyn, es damit leichter zu nehmen, ſo 
gebe er ſich die Mühe auf Erſcheinungen, welche Niemanden 
unbekannt ſind, einen ernſt wägenden Blick zu werfen. 

Es geht manches Bedenkliche in unſerer Mitte vor. Das 
größte Opfer, welches der Menſch ſeiner Pflicht bringen kann, 
iſt das des Lebens: darüber ſind alle Völker und Zeiten ein 
verſtanden. Warum das? Weil es dem Menſchen natürlich iſt 
das Leben zu lieben, ja es höher als alle irdiſchen Güter zu 
ſchätzen. Und die Scheu vor dem Tode, welche ihm einwohnt, 
iſt mehr als der blinde Trieb des Wildes, das dem Jäger zu 
entrinnen ſucht; er fühlt auch dann, wenn er ſich nicht darüber 
klar iſt, daß das Leben ihm zu einem wichtigen Zwecke gegeben 
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ſey. Nicht einmal das Heidenthum verſchloß in ſeinen beſſeren 
Tagen ſich dieſer Anerkennung. Bis über das alte Griechen 
land Entartung, Zerfall und verdiente Knechtſchaft hereinbrach, 
lehrte man dort, daß die Gottheit den Menſchen an einen 
Poſten geſtellt habe, den er nicht verlaſſen dürfe, und das 
Geſetz brandmarkte den Selbſtmord. Es entzog dem Selbſt 
mörder alle Ehren der Leichenbeſtattung, in Athen ward ihm 
überdies die rechte Hand abgehauen. Der Chriſt aber über 
blickt den Zuſammenhang ſeines Daſeyns und weiß, daß von 
der rechten Benützung des Lebens, das am Grabe endet, die 
Geſchicke einer Ewigkeit abhängen. Bei Einzelnen wird es ſtets 
vorkommen, daß Laſter und Leidenſchaft mächtiger ſind als 
Vernunft und Gewiſſen und überall, wo der Selbſtmord auf 
hört eine vereinzelte Erſcheinung zu ſeyn, iſt dies ein höchſt be 
drohliches Anzeichen; nach dem Zeugniſſe der Weltgeſchichte iſt es, 
wenn kein Umſchwung erneuernd dazwiſchentritt, der Vorläufer, 
von Auflöſung und Untergang. Am bedenklichſten ſind aber 
ſolche Zuſtände, wenn ſie in chriſtlichen Ländern ſich offen 
baren: denn hier verbünden ſich Religion, Vernunft und natür 
liches Gefühl um dem hoffnungsloſeſten aller Frevel, dem an 
ſich ſelbſt verübten Morde entgegenzutreten; um ſo entſchie 
dener deutet alſo ſein Überhandnehmen auf ſchlimme Störungen 
des geiſtigen Lebens. 

Indem wir dieſer traurigen Dinge gedenken, ſprechen wir 
leider! von Etwas, das für Wien nicht mehr ein Fremdes 
und ferne Liegendes iſt: denn mit wachſender Schnelligkeit 
ziehen an uns Thaten vorüber, welche verkünden, daß nicht 
nur der Hinblick auf die Ewigkeit entkräftet, ſondern auch das 
natürliche Gefühl abgeſtumpft, krankhafte Aufreizung an die 
Stelle der Kraft und Eitelkeit an die Stelle der Ehre getreten 
iſt. Mit blinder Begierde wirft man ſich in den Strudel des 
Vergnügens und um hiezu die Mittel zu erlangen, ſchämt man 
ſich nicht zu veruntreuen, zu betrügen und zu ſtehlen. Läßt 
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die Sache ſich nicht länger bemänteln, ſo ſcheidet man von 
dem mißbrauchten Leben wie die faulende Frucht vom Baume 
abfällt. Man hat verlernt zu entſagen und zu ertragen, ein 
Mißgeſchick, eine getäuſchte Hoffnung überwältigt leicht die 
haltlos gewordene Seele und das Verlangen des Schmerz 
gefühles entledigt zu ſeyn, drängt jede Erwägung und Scheu 
in den Hintergrund. Wir haben es ſogar erlebt, daß Knaben 
um der Strafe eines Fehltrittes zu entgehen, ſich tödteten. 

Und wie kömmt es, daß ſolche Vorgänge Wien betrüben 
und entehren? Die Antwort braucht man nicht weit zu ſuchen. 
Es wird im Namen des Fortſchrittes gefordert, der Menſch 
ſolle, wenn er kein Finſterling ſeyn wolle, ſich um nichts be 
kümmern als von den Freuden und Gütern der Erde ſo viel 
als möglich an ſich zu raffen; im Namen der Wiſſenſchaft 
ergeht der Befehl demüthig zu glauben, der Gedanke ſey eine 
Bewegung des Stoffes, eine Phosphorentwicklung in der grau 
lichen Gehirnmaſſe und der Menſch ein Affe, deſſen Gehirn 
im Laufe von einigen Millionen Jahren zu größerer Aus 
bildung gelangt ſey. Dergleichen geſchieht anderswo auch; aber 
wiewol die Rückwirkungen auf das Leben nirgends ausbleiben, 
ſo machen ſie ſich doch nicht überall mit gleicher Schnelligkeit 
geltend. Bei kälteren Naturen begibt es ſich leichter, daß die 
Erwägung des eigenen Vortheiles ſie inner gewiſſen Schranken 
hält. Wo eine größere Innigkeit des Gemüthes, wo ein regerer 
Schwung der Einbildungskraft waltet, dort iſt für Edles und 
Hohes ein empfänglicher Boden; doch er muß von dem Thaue 
des Himmels getränkt werden, ſonſt wuchert ſchlimmes Unkraut 
hervor. 

Daß der Materialismus die Vorderſätze, von welchen er 
ausgeht, nicht zu beweiſen vermöge, geſtehen auch ſeine Gönner, 
in ſo weit ſie ſich nicht entſchließen können mit dem vernünf 
tigen Denken offen zu brechen; aber ſie ſagen: Die Lehre des 
Herrn Vogt und Genoſſen fördert die Freiheit und den Wohl 
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ſtand der Völker, weil der von ihr geleitete Menſch ſeine ganze 
Thätigkeit daran wendet, es ſich auf Erden ſo bequem als 
möglich einzurichten und dabei von keinerlei Gewiſſenszweifel 
geſtört wird: daher verdient ſie die Achtung und wohlwollende 
Unterſtützung aller Aufgeklärten. Die dadurch geſtellte Zu 
muthung lautet alſo wie folgt: Du mußt glauben, daß du 
keine Seele habeſt und wenn du es nicht glauben kannſt, 
wenigſtens handeln als hätteſt du keine, weil dadurch das Wohl 
der Menſchheit befördert wird. Robespierre, welcher ganz in 
der Lage war, die Folgen der Gottesläugnung gründlich kennen 
zu lernen, gebot den Franzoſen an Gott und Unſterblichkeit 
zu glauben, weil dies für die öffentliche Wohlfahrt nothwendig 
ſey. Umwillen des Völkerglückes wird nun verordnet, Gott und 
Unſterblichkeit für Hirngeſpinnſte zu halten. Wer hat Recht? 
Beide Theile haben Unrecht. Nicht um den Nutzen, ſondern 
um die Wahrheit fragt es ſich. Was aber den Einfluß auf 
den Staat betrifft, ſo ſah der kaltblütige Würger richtiger als 
die Partei, welche durch die Verläugnung des Geiſtes und der 
ſittlichen Freiheit den Völkerfrühling heraufzuführen gedenkt, 
und nicht blos deswegen, weil mit Geld und Gut noch nicht 
Alles gethan iſt, erweist ihre Rechnung ſich als falſch. Während 
die Kraft des chriſtlichen Glaubens ſinkt, können Handel und 
Betriebſamkeit ſteigen; aber ſie blühen nicht durch ſondern trotz 
der Gleichgiltigkeit gegen die Religion. Zu Wien nehmen die 
Gläubigen des Materialismus es mit ihrem Glaubensbekennt 
niſſe ernſtlicher. Sie denken: Gibt es keinen Gott, keine Seele, 
keine Verantwortlichkeit, ſo kömmt Alles, kraft deſſen man mir 
das Opfer meines eigenen Beliebens zumuthet, auf ein bloßes 
Vorurtheil hinaus, auch das Wohl der Menſchheit macht keine 
Ausnahme. Der Schluß iſt unantaſtbar; er führt aber nicht 
nur zu dem Selbſtmorde als der Thüre, durch die man den 
ſchlimmen Folgen ſchlimmer Thaten zu entrinnen vermeint, 
er führt auch zu leichtſinniger Vergeudung der Darlehen, welche 
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man für irgend eine Unternehmung erhalten hat, ja zu Ge 
ſchäften, bei welchen die fünfzig bis ſechzig Procente, um die 
man ſeine Gläubiger durch Hilfe des Vergleichverfahrens zu 
betrügen hofft, ſchon vom Anfange her in Anſchlag gebracht 
werden; er erſchüttert das Vertrauen auf das gegebene Wort; 
er entzieht dem Handel und der Betriebſamkeit das Kapital, 
weil es auf Sicherheit nicht zählen kann. Durch die Auffor 
derung, nur für den Augenblick und ſeine Güter zu leben, 
wird alſo in demſelben Maße als ſie volles Gehör findet, der 
Wohlſtand nicht gehoben ſondern gefährdet. Das Gewiſſen läßt 
ſich nicht wie der Wächter des Hofes, der Hund behandeln, 
man kann es nicht blos zu den Zwecken, für die man ſeine 
Hilfe nicht verſchmäht, in Bewegung ſetzen; iſt es entſchlum 
mert, ſo ſchweigt es auch dann, wenn man nach ſeinem mahnen 
den Rufe großes Verlangen trüge. 

Leute, welche ſich für Freunde des Volkes ausgeben, ſind 
eifrig beſtrebt, die Loſungsworte des Unglaubens und der Ab 
ſtumpfung in den Schenken, auf den Arbeitsplätzen, in den 
Fabriken durch Schrift und Rede zu verbreiten. Und wenn 
dieſelben, denen Genuß und Freiheit als die Religion der Zu 
kunft gepredigt wird, von der Verkündigung des göttlichen 
Wortes und dem Opfer des neuen Bundes thatſächlich aus 
geſchloſſen ſind, iſt dies etwas Gleichgiltiges, iſt es Etwas, 
worüber nur Geiſtliche ſich zu betrüben haben? Bis jetzt hat 
die Propaganda der ſittlichen Auflöſung zu Wien bei der Maſſe 
der Bevölkerung keine großen Fortſchritte gemacht, noch lebt 
in ihr die Empfänglichkeit für das Wahre und Gute; auch wo 
Roheit und Leichtſinn in bedauerlicher Weiſe ſich kundgibt, 
glimmt unter der Aſche wüſten Treibens gewöhnlich noch ein 
Funke beſſerer Gefühle. Iſt ihn anzufachen nicht ein Dienſt, 
welchen man dem Menſchen, der Familie, der Geſellſchaft er 
zeigt? Iſt es nicht das Werk einer erleuchteten, ihrer Aufgabe 
ſich bewußten Nächſtenliebe? Weil es dies ohne Zweifel iſt, ſo 
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wird jeder Freund ſeiner Mitbürger den Beginn eines Kirchen 
baues für die äußere Stadt freudig begrüßen: denn er kündet 
an, daß für die heiligſten Bedürfniſſe von Tauſenden Vorſorge 
getroffen wird. Sonſt hörten ſie am Sonntagsmorgen die Glocke 
rufen, aber ſie dachten: Ich finde ja doch in der Kirche keinen 
Platz und gingen vielleicht in das Wirthshaus. Nun aber 
machen ſie ſich auf, ſie treten ein in das Heiligthum des 
Herrn, ſie vernehmen Worte der Belehrung und des Troſtes; 
die Orgel tönt, das Opfer des neuen Bundes wird gefeiert; 
ſie ſind wieder in lebendigem Verkehre mit der chriſtlichen Ge 
meinde und mit Gott, welcher, wenn Drei in ſeinen Namen 
verſammelt ſind, unter ihnen iſt. 

Durch die Fürſorge des löblichen Gemeinderathes und 
die rege Thätigkeit der Bezirksgemeinde Weißgärber ſind die 
Mittel der Bauführung geſichert und der erprobte Künſtler, 
welcher ſie leitet, wird ſeine Meiſterſchaft auch diesmal be 
währen. Aber ſegenlos iſt, was der Herr nicht ſegnet. Der 
Allmächtige, der Allerbarmer blicke huldvoll auf dies Werk, 
durch welches ſeinem Namen ein Heiligthum und den Miterben 
ſeines Sohnes eine Stätte der Andacht, des Troſtes und der 
Gnade bereitet wird; wohlgefällig nehme er die Gebete an, 
durch die wir den beginnenden Bau nun ſeinem Schutze 
empfehlen werden und auf den ſtarken Grundfeſten ſteige der 
ihm geweihte Tempel raſch und freudig empor ! 

–-OSOXS2G 



VII. 

Die Kriegſgefahr. 

Ansprache bei der Eidesleistung der freiwilligen Tiroler Scharfschützen 
in der Retropolitankirche bei St. Stephan an J2. Sunins JS66. 

Gott unſer Herr iſt ein Gott des Friedens und der Liebe: 
dennoch umzieht er den Himmel, den er ausgeſpannt hat wie 
ein Zelt, manchmal mit finſteren Wolken und ſein Donner 
rollt und zuckend fahren die Blitze nieder. Der Allmächtige 
zeigt in der Sinnenwelt, durch welche ſeine Herrlichkeit ſicht 
bar wird, zu Zeiten ſich furchtbar, um uns zu ermahnen, daß 
er den Böſen ſchrecklich ſey: denn an Jenen, die ſein Erbar 
men zurückweiſen, offenbart ſich ſeine Gerechtigkeit; oft ſchon 
hienieden, ſtets und unfehlbar im Lande, wo man nicht mehr 
ſtirbt. Die von Gott gewollte Ordnung iſt das Vorbild, nach 
welchem die menſchliche Geſellſchaft ſich geſtalten ſoll. Für den 
Einzelnen kann es ein Beweis hoher Tugend ſeyn, wenn er 
das Unrecht geduldig erträgt; doch der Staat iſt berufen für 
die Gerechtigkeit einzuſtehen und dem Feinde, welcher ſie ge 
fährdet, er möge von Innen oder von Auſſen kommen, that 
kräftig entgegen zu treten. Dadurch erhält der Krieger eine 
ruhmvolle Stelle im chriſtlichen Leben. Er ſoll Wache halten 
vor dem Heiligthume des Friedens und der Gerechtigkeit und 
die Gelüſte, welche des Gewiſſens und der Ehre ſpotten, durch 
die Schärfe ſeines Schwertes Sitte lehren. 
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In den Tagen der Gefahr ehrt es aber den Mann, wenn 
er dem Rufe des Vaterlandes zuvorkömmt und freiwillig her 
vortritt um ſein Leben einzuſetzen für die Pflicht. Ernſte Ge 
fahren bedrohen Öſterreich, bedrohen die Bürgſchaft des Völker 
friedens, das Völkerrecht. Schon lange wird von einer neuen 
Karte Europas geſprochen; es ſcheint nun, als ſolle keine That 
des Unrechtes geſpart werden um ſie herzuſtellen. Man verlangt 
von dem Kaiſerthume, es ſolle auf wichtige, rechtmäſſig erwor 
bene Länder Verzicht leiſten. Warum? Weil man nach frem 
dem Gute lüſtern iſt. Und es gibt Kreiſe, in welchen man 
ſich nicht ſchämt Öſterreich der Friedensſtörung anzuklagen, 
weil es die auf ſein Eigenthum gerichteten Wünſche nicht 
demüthig befriediget! Das heißt ſo viel als: Wenn der Wan 
dersmann ſich gegen den Räuber vertheidigt, ſo trägt er, nicht 
der Räuber die Schuld des Gefechtes, das ſich daraus ent 
ſpinnt. Was Anderes behaupten aber Jene, denen das Eigen 
thum als Diebſtahl gilt? 

Wir leben in Tagen, welche der dumpfen Stille gleichen, 
die vor dem Gewitter herzugehen pflegt. Gott kann das un 
möglich Scheinende wirklich machen; doch nach menſchlicher Be 
rechnung iſt der Krieg unvermeidlich. Brechen aber ſeine Stürme 
los, ſo iſt es doch augenſcheinlich, daß Jene, die unter Öſter 
reichs Banner ſtreiten, Kämpfer ſind für die Gerechtigkeit, 
Kämpfer für die Wohlfahrt nicht Öſterreichs allein, nein der 
Völker Europas. Sollten ſo freche Gelüſte des Ehrgeizes ſiegen, 
wo bliebe dem Frieden, wo dem Rechte noch eine Freiſtätte? 
Könnten die Grundſätze triumphiren, in deren Namen man 
ein neues Europa ſchaffen will, wo fände die Gewaltthat, 
welche der Erfolg ermuthigt hätte, ihr Ziel und ihre Gränze? 
Überdies entſcheidet der herandrohende Kampf auch über die 
Geſchicke des Kirchenſtaates; Jung-Italien betheuert, daß es 
Venetiens und Tirols bis an den Brenner bedürfe; aber es 
hat niemals verhehlt, daß es Roms eben ſo wenig entbehren 

II. 6 
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könne und ſein Werk nicht für vollendet halte, bevor es auf 
dem Capitolium throne und das Erbgut des heiligen Petrus 
nicht mehr ſey. 

Ruhmvoll, heilig iſt alſo der Kampf, zu welchem Ihr 
das Schwert umgürtet und den nimmer fehlenden Stutzen er 
greift, tapfere Tiroler, und unter Euerem bewährten Führer 
werdet Ihr dem Heimathlande, deſſen Muth und Treue die 
Feuerprobe ſo oft beſtanden hat, Euch als würdige Söhne be 
weiſen! Gott verabſcheut die Hoffart und Hartherzigkeit des 
Ländergierigen, der das Blut von Hunderttauſenden ſeinem 
Götzen zu opfern bereit iſt; doch die Bereitwilligkeit, für Altar, 
Gerechtigkeit und Vaterland dem Tod ins Auge zu blicken, 
empfängt er huldvoll als eine ihm dargebrachte Opfergabe. Zu 
dem Herrn, ohne deſſen Willen kein Haar von unſerem Haupte 
fällt, erhebt vertrauensvoll die Seele, Streiter für Altar, Ge 
rechtigkeit und Vaterland! Vor ſeinem heiligen Angeſichte ge 
lobt bei Enerer Fahne auszuharren im Gedräng' der Schlacht; 
ſchwört, muthig in jeder Gefahr, ſtandhaft in allen Wechſel 
fällen des Gefechtes Eueren Poſten zu behaupten und dem 
räuberiſchen Fremdlinge den Eingang in Tirols Thäler nicht 
zu geſtatten! Gott und ſeine Engel werden mit Euch ſeyn! 



VIII. 

Der Kampf für das Völkerrecht. 

Hirtenschreiben unm JS. Sunins JS66. 

ºn einem ernſten Augenblicke richt' ich an Euch das Wort, 
theuere Mitarbeiter im Herrn und geliebte Chriſten: denn es 
hat Gott gefallen, uns Tage der Prüfung zu ſenden. Wir 
ſtehen am Beginn eines Krieges, und zwar eines Krieges, wie 
man noch vor wenigen Jahren ihn für ganz unmöglich ge 
halten hätte. Jung-Italien handelt als ob der Zweck das 
Mittel heilige; es thut aber noch mehr, es ſchreibt die Heili 
gung des Mittels durch den Zweck auf ſein Banner: denn 
ſeit Jahren verkünden ſeine Stimmführer, das Schändliche 
werde ruhmvoll und der Frevel zur Tugend, ſo er der Her 
ſtellung eines einigen Italiens fromme. Das iſt eine Kriegs 
erklärung gegen die menſchliche Geſellſchaft. Thatſachen recht 
loſer Gewalt ſind ein Gewitterſturm, welcher große Verwü 
ſtungen anrichten kann; Wer aber behauptet, das Unrecht 
verwandle ſich in ein heiliges Recht, wenn es für die Macht 
erhöhung eines Staates oder Volkes nützlich ſey, der verfälſcht 
Gewiſſen, Ehre und Rechtsgefühl, und untergräbt ſo viel an 
ihm iſt, die Grundfeſte des Völkerlebens. Das Unglaubliche 
iſt geſchehen; Jung-Italien hat in Deutſchland Nachahmung 
gefunden und der zweite deutſche Staat überläßt ſich der Lei 
tung eines Mannes, welcher Mazzini und Genoſſen zum Vor 
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bilde auserkoren hat. Er kann nicht läugnen, daß Preußen 
auf Schleswig- Holſtein keine anderen Anſprüche habe als 
Oſterreich: aber Preußen braucht die Herzogthümer, alſo hat 
es ein Recht ſie zu beſitzen. Allein Preußen braucht noch 
weit mehr. 

Tauſend Jahre nachdem Karl der Große die Kaiſerkrone 
empfangen hatte, wurde das deutſche Reich zertrümmert. Die 
Jahre der Erniedrigung, welche nun über die getrennten 
Bruderſtämme ergingen, ſind aus der Erinnerung der Leben 
den noch nicht entſchwunden. Über die deutſchen Länder ver 
fügte ein fremder Zwingherr als ſeyen ſie ſeine Kammergüter 
und für die Pläne ſeines unerſättlichen Ehrgeizes vergoſſen 
von Spanien bis Rußland die deutſchen Krieger ihr Blut. 
Preußen theilte das Elend, an welchem es nicht ohne Schuld 
war: denn es förderte die Pläne des Eroberers durch ſeine 
ehrgeizigen Berechnungen, die der Tag von Jena durchkreuzte, 
und die Reihe dreiundzwanzigjähriger Kriege ward erſt dann 
geſchloſſen, Friede und Gefühl der Sicherheit kehrte erſt dann 
in Europa wieder ein, als an die Stelle des deutſchen Reiches 
der deutſche Bund getreten war. Er ließ manche auf ihn 
geſetzte Hoffnungen unerfüllt, auch ſolche, welchen edle Herzen 
ſich zugewandt hatten. Aber es wäre ungerecht darüber das, 
was er geleiſtet hat, zu vergeſſen. Fünfzig Jahre lang kam 
es keinem äußeren Feinde in den Sinn, den Fuß auf Deutſch 
lands Boden ſetzen zu wollen; fünfzig Jahre lang galt es 
für etwas Unmögliches, Undenkbares, daß der Deutſche wider 
den Deutſchen zu brudermörderiſchem Kampfe die Hand aus 
ſtrecken könne. Aber der deutſche Bund beruft ſich nicht auf 
den lügneriſchen Wahn, kraft deſſen man die Sprachgenoſſen 
für befugt erklärt, mit Verhöhnung aller Rechte und Pflichten, 
durch rohe Gewalt, Wühlerei, Verrath und Meuchelmord ſich 
zu einem mächtigen Staate zu vereinigen. Will er die Ver 
gangenheit für ſich anrufen, ſo braucht er nicht durch die Weite 
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der Jahrhunderte ſuchend zu irren um einen Anhalt zu finden. 
Es ſteht für ihn eine Thatſache der Zuſammengehörigkeit, 
welche ſeit den Zeiten, da Karl der Große die Avaren aus 
Öſterreich hinaustrieb, bis zur Gegenwart nur während weni 
ger von Schmach und Elend bezeichneter Jahre eine Unter 
brechung erfuhr, wogegen Jung-Italien bis zu Theoderich dem 
Oſtgothen zurückkehren muß um Italien, jedoch unter deutſcher 
Herrſchaft, als ein politiſches Ganzes zu finden. Ja Venedig 
behauptete ſogar, es ſey den Oſtgothen niemals unterthänig 
geweſen. Aber die Thatſache einer tauſendjährigen Vereini 
gung iſt eben ſo wenig als das Wohlwollen gegen Stamm 
genoſſen das einzige Band, welches den deutſchen Bund um 
ſchlingt. Er beruht auf einem feierlichen Vertrage, und ſeine 
Mitglieder haben gegen einander Rechtsanſprüche und Rechts 
verbindlichkeiten. Sie haben überdies Pflichten gegen Europa 
und die Menſchheit. Wir haben oft betonen gehört, daß der 
Krieg mit unſerer vorgeſchrittenen Geſittung unverträglich ſey. 
Nicht immer war es damit aufrichtig gemeint; es iſt vorge 
kommen, daß die Lobpreiſungen des Friedens um die Ent 
würfe der Herrſchbegier ſich wie ein dünner Schleier woben. 
Aber unwiderſprechlich iſt es, daß Völker, bei welchen die wahre 
Geſittung zur Herrſchaft gelangt iſt, nur um der Rechtsver 
letzung ſich zu erwehren, zum Schwerte greifen können, und 
daß der Ehrgeiz, welcher in Blut und Eiſen Geſchäfte macht, 
von Religion, Vernunft und menſchlichem Gefühle in gleicher 
Weiſe verdammt werde. Je größer aber die Kräfte ſind, welche 
der deutſche Bund vereinigt, deſto mächtiger ſind die Bürg 
ſchaften, die er dem Frieden Europas gewährt: denn nicht 
Angriff, ſondern Abwehr iſt ſein Zweck. 

Allein Preußen will wachſen und der Bund beſchränkt 
es auf das, was ihm von Rechtswegen gehört. Das Recht iſt 
nicht mehr Recht und die Pflicht nicht mehr Pflicht, wenn es 
Italiens Einheit gilt, ſo ruft die trefflich eingeſchulte Partei, 
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welche Italien unter dem Joche hält, und von Berlin aus 
antwortet gelehrig der Wiederhall: Das Recht iſt nicht mehr 
Recht und die Pflicht iſt nicht mehr Pflicht, wenn es Preußens 
Vergrößerung gilt! So ohnmächtig aber die Geſittung, deren 
wir uns rühmen, gegenüber von Eroberungsgelüſten ſich er 
weist, ſie fordert, daß man für ſchlimme Dinge einen anſtän 
digen Namen ſuche. Ohne Zweifel hat Preußen einen deutſchen 
Beruf: es iſt ja die zweite Großmacht im Bunde und findet 
inner dem Bereiche der Bundespflicht hinlänglichen Spielraum 
um für das gemeinſame Vaterland Dankenswerthes, Großes 
zu wirken. Doch im Namen dieſes deutſchen Berufes verur 
theilt der herrſchende Miniſter Preußens zu einem Rückſchritte 
von hundertzehn Jahren; ſo lange nämlich iſt es her, daß 
Sachſen zum vorletzten Male von preußiſchen Truppen über 
fallen wurde. Das ſchönſte Blatt der preußiſchen Geſchichte 
löſcht er aus; die Begeiſterung des Jahres 1813 ſtraft er Lügen. 
Er verbündet ſich mit der Regierung, deren Getreue: Tod 
den Deutſchen ! im Munde führen; er will ihr nicht nur die 
ſtarke Vormauer preisgeben, welche mit Öſterreich Deutſchland 
auf italiſchem Boden noch beſitzt; auch das ſüdliche Tirol und 
die Bundesländer am adriatiſchen Meere will er ihr zuwen 
den, damit ſie ihm den deutſchen Bund zertrümmern helfe. 
Weiß er nicht, daß wenn es ihm gelänge, er die Trümmer 
mit einem mächtigen Nachbar theilen müßte? Er weiß es und 
es läßt ihn gleichgültig. 

Der Mann, welcher ſein Vaterland in einen frevelhaften 
Bruderkrieg ſtürzt, hat bei Jung Italien noch Anderes gelernt 
als die Verhöhnung des Rechtes durch freche Gewaltthat. Die 
gemeinen Ränke, die boshaften Kunſtgriffe, die ſchamloſen 
Lügen, durch die er ſeit Monaten das Ausland zu täuſchen, 
Preußens Bevölkerung aufzuſtacheln und Öſterreichs Geduld 
zu erſchöpfen ſucht, haben nichts Deutſches an ſich. Was den An 
ſtand des Ausdruckes betrifft, ſo gelang es ihm ſeine Lehrmeiſter 
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zu überbieten; ſein letztes an die öſterreichiſche Regierung gerich 
tetes Schriftſtück trägt das Gepräge einer Roheit, welche Europa 
in Staunen geſetzt hat. Durch dies Alles erreichte er nichts 
als ſich ſelbſt und die Sache, die er vertritt, zu beſchimpfen. 
Die öſterreichiſche Regierung ſtand ihm in ruhigem Bewußt 
ſeyn ihrer Würde gegenüber und nicht einmal der herausfor 
dernde Schlag, welcher in Holſtein geführt wurde, konnte ſie 
bewegen, von dem Bundesrechte ein Haarbreit abzuweichen. 
Da forderte er geradezu, Öſterreich ſolle aus Deutſchland hin 
ausgewieſen und Preußen vor der Hand unter dem Namen 
eines Bundesfeldherrn zum Gebieter von Sachſen, Hannover, 
Churheſſen, Mecklenburg und einer Reihe kleinerer Bundes 
ſtaaten gemacht werden. Daß dies ein kurzes Vorſpiel wäre, 
welchem die Einverleibung alsbald nachfolgen würde, verſteht 
ſich von ſelbſt. Aber der deutſche Bund wahrte ſein Recht 
und ſeine Pflicht. Da ereigneten ſich ſeltſame Dinge. Wäh 
rend es nach den Geſetzen des Bundes keinem Mitgliede des 
ſelben geſtattet iſt, von der für Deutſchland und Europa hoch 
wichtigen Verbindung ſich loszuſagen, verkündigte der preußiſche 
Miniſter nicht nur Preußens Austritt aus dem Bunde, er 
vermaß ſich den Bund für aufgelöst zu erklären. Nur verein 
zelten Staaten will er fortan gegenüber ſtehen und droht den 
ſelben Züchtigung für die Verwegenheit ihre Bundespflichten 
erfüllen zu wollen. Wahrlich, er muß glauben, erloſchen ſey 
der menſchliche Gedanke und nur der hohle Klang des Wortes 
übrig geblieben: ſonſt müßte er einſehen, daß eine Anmaßung, 
welche in das Gebiet des Unſinnes hinüberſtreift, ſeine Pläne 
nicht fördern könne. Die Thaten haben den Worten entſpro 
chen; die preußiſchen Truppen ſtehen in Sachſen, Churheſſen 
und Hannover. Öſterreich iſt verpflichtet ſeine Bundesgenoſſen 
zu vertheidigen und beeilt ſich ſeine Pflicht zu erfüllen. Der 
Krieg hat begonnen. 
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Nicht in Deutſchland allein wird er toben. Der Zürcher 
Friede wurde gebrochen, als er kaum geſchloſſen war. Wäre 
über Öſterreichs Stellung zu Jung Italien dennoch eine Täu 
ſchung möglich geweſen, ſo hätten die Handlungen der piemon 
teſiſchen Regierung und die Prahlereien ihrer Wortführer ſie 
zerſtören müſſen. Die piemonteſiſche Regierung erſchöpfte die 
Länder, die ſie durch Gewalt und Verrath ſich unterworfen 
hatte, um in voller Waffenrüſtung des Augenblickes zu harren, 
in welchem ſie mit einiger Ausſicht auf Erfolg den Angriff 
wagen könnte. Ihre Wortführer wurden nicht müde zu be 
theuern, daß man Rom und Venetien haben müſſe und ſchleu 
derten wider die Verwegenen, welche keine Luſt bezeigten, zu 
Italiens Gunſten ihrem Eigenthume zu entſagen, Verwün 
ſchungen und Schimpfereien. Sie waren hierin mit den Maz 
ziniſten ſtets einverſtanden; ſie ſuchten nur die Ungeduld der 
ſelben zu zügeln. Die zweite deutſche Macht ſteht nun zu 
Piemont und der Schutzherr gibt ſeine Erlaubniß. Jede Stunde 
kann die Nachricht bringen, daß der Mincio oder der Po (das 
Feſtungsviereck wird man wol klüglich vermeiden?) über 
ſchritten ſey. 

Den Völkern, wie den Einzelnen, iſt ihre Aufgabe an 
gewieſen: denn über Allen waltet die göttliche Weltregierung, 
von deren Führungen wir jetzt nur Bruchſtücke ſehen gleich 
einzelnen Sternen in umwölkter Nacht; die aber in hellem 
Lichte ſich uns zeigen wird, wenn der Todtenrichter auf dem 
Throne ſitzt. Öſterreich hat ſchon oft die Sendung erhalten 
für die Gerechtigkeit einzuſtehen; es erhält ſie auch jetzt. Wenn 
die Annexion und das Gaukelſpiel der Volksabſtimmung die 
Geſchicke der Staaten beherrſchen, ſo iſt für das Recht auf 
Erden keine Stätte mehr; doch auch der Friede iſt dann aus 
ihr verbannt. Die neue Karte von Europa, auf die es ab 
geſehen iſt, würde die Gränzlinien, welche ſie mit Blut und 
Thränen zöge, bald durch neue Ströme Blutes ausgelöſcht 
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ſehen. Wäre etwa dem Straßenraube gewehrt, wenn man 
den Wegelagerer für vollberechtigt erklärte, in ſo fern er die 
Redensarten eingelernt hätte, die eine nun verſchollene Zeit 
den edelmüthigen Räubern in den Mund legte? Wie ſollte 
alſo die Anerkennung der Grundſätze, in deren Namen die 
neue Karte Europas gefordert wird, dem Länderraube ein Ziel 
zu ſetzen vermögen! Die Verwirrung des Rechtsbegriffes, 
welcher dieſe Grundſätze ihre Macht verdanken, iſt aber un 
gleich ſchlimmer als jene, in Folge derer man einſt die Ban 
diten in Romanen und Dramen feierte: denn es iſt damit 
weit ernſtlicher gemeint und ſie dringt in das Herz des 
ſittlichen Lebens viel tiefer ein. Durch ein ſolches Zerrbild 
des Völkerrechtes wäre von dem Verkehre der Staaten alle 
ſittliche Weihe hinweggenommen; die Wühlerei als Wegmacherin 
der Gewalt wäre zum Geſetze des Völkerlebens geſtempelt. 
Hofft man, die förmliche Losſagung von der Gerechtigkeit 
werde den Gewaltigen der Erde als ihr Vorrecht verbleiben? 
Nicht ſie haben ja dies neue Licht entdeckt; ſie ſind um es zu 
finden bei den Todfeinden der Throne in die Schule gegan 
gen. Die vorgeſchrittenſten Parteien haben nichts gelehrt, wo 
von ſie nicht behaupten dürften, es ſey von einer Staats 
gewalt, die dem neuen Völkerrechte huldige, im Grundſatze 
ſchon anerkannt. Das heißt die Welt der modernen Bildung 
zum Kriege Aller gegen Alle einſchulen, in der Hoffnung, 
man werde die Trümmer nicht mehr ſehen, weil die aus alter 
Zeit verbleibenden Stützen noch eine gute Weile vorhalten 
würden. 

Oſterreich ſtreitet alſo nicht nur für ſein und Deutſch 
lands ſonnenklares Recht; es geht zugleich für Europa und 
die ächte Menſchlichkeit in den Kampf: denn es will nicht 
dulden, daß die Gerechtigkeit aus dem Völkerverkehre offen 
hinausgewieſen und der ſittlichen Auflöſung, die ohnehin ſchon 
rings herandroht, alle Schleuſen geöffnet werden. Allein die 
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Völker wie die Einzelnen können zwar durch eigene Schuld 
der von Gott ihnen geſtellten Aufgabe ungetreu werden; aber 
nur durch Gottes Gnade vermögen ſie dieſelbe zu erfüllen. 
In dieſer Zeit einer großen Entſcheidung erhebt alſo, geliebte 
Chriſten, Euer Herz zu Gott: denn in ſeiner allmächtigen 
Hand ſtehen die Geſchicke der Staaten wie der Einzelnen; 
fleht zu dem Allerbarmer in Vertrauen und Demuth, er möge 
huldvoll auf Öſterreichs tapfere Krieger niederblicken. Sie ſind 
Kämpfer für die Gerechtigkeit; Wem die Sachlage bekannt 
und das Gefühl für Wahrheit und Recht nicht abhanden ge 
kommen iſt, der kann dies nicht läugnen. Aber der Geiſt 
Gottes lehrt uns beten: „Nicht uns, Herr, nicht uns ſondern 
Deinem Namen gib die Ehre!“ Von ihm kömmt alle gute 
Gabe, und er will, daß wir dies im Innerſten anerkennen. 
Seine Majeſtät der Kaiſer iſt dabei ſeinen Völkern mit einem 
großen Beiſpiele vorangegangen. Siebenmalhunderttauſend Ge 
waffnete harren ſeiner Befehle und er ſpricht: „Auf unſerer 
Einigkeit, unſerer Kraft ruhe nicht allein unſer Vertrauen, 
unſere Hoffnung; Ich ſetze ſie zugleich noch auf einen Höhe 
ren, den allmächtigen, gerechten Gott, dem Mein Haus vom 
Urſprunge an gedient, der die nicht verläßt, die in Gerechtig 
keit auf ihn vertrauen. Zu ihm will Jch um Beiſtand und 
Sieg flehen und fordere Meine Völker auf es mit Mir zu 
thun“. Schaart geliebte Chriſten, Euch einmüthig und ent 
ſchloſſen um Eueren Kaiſer und bringt mit bereitwilligem 
Herzen die Opfer, welche der ihm aufgezwungene Krieg er 
heiſcht: denn nicht nur dem Vaterlande, ſondern auch dem 
höchſten Herrn, dem ewigen Hüter der Gerechtigkeit ſind ſie 
dargebracht; doch vereinigt zugleich aus innerſtem Herzen Euer 
Gebet mit deut Eueres Kaiſers. Der heilige Auguſtinus 
ſpricht: „Das Gebet Deſſen, der ſich demüthiget, durchdringt 
die Wolken und ſteigt nicht herab, bevor der Allmächtige es 
angeblickt hat“. So lange die Engel das vereinigte Flehen 
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des Kaiſers und ſeiner Völker vor den Thron Gottes brin 
gen, kann Öſterreich nicht untergehen. 

Durch große Prüfungen ladet Gott den Menſchen ein, 
ſich näher an ihn anzuſchließen und inniger nach ihm zu ver 
langen, lebhafter auf ſeine Hilfe zu vertrauen. Erhebt mehr 
mals im Tage die Seele zum Herrn und empfehlt ihm die 
Sache des Vaterlandes, ruft ihn voll Vertrauen an zu ſeiner 
Ehre Öſterreichs Heerſchaaren den Sieg zu verleihen. Begegnet 
Euch etwas Widerwärtiges, ſo vereinigt es mit dem Leiden 
des Heilandes, durch welches allein unſer Dulden und Thun 
Kraft erhält und ſprecht: Ich opfere es dir auf, damit du 
unſerer Sünden nicht gedenkeſt ſondern uns gnädig ſeyeſt in 
dieſen Tagen der Prüfung! Gebt nach Vermögen Almoſen, 
nach Vermögen und den Blick zu Gott gewendet ſteuert bei, 
um die Bedürfniſſe des Krieges zu decken und die Leiden, 
die er in ſeinem Gefolge hat, zu lindern: denn je wirkſamer 
und aufrichtiger Euere Nächſtenliebe ſich bethätigt, deſto wirk 
ſamer wird das Flehen ſeyn, das Ihr zum Himmel ſendet. 
Aber wie dort oben die Chöre der Engel ſich vereinigen, um 
heilig, heilig, heilig! emporzurufen, ſo ſoll auch die Gemeinde 
Chriſti zuſammenſtehen, um Lob und Bitte dem Allerhöchſten 
darzubringen und groß ſind die Verheißungen, welche der Hei 
land dem vereinigten Gebete ſeiner getreuen Diener ertheilet 
hat. Daher bleibe Euer Gebet nicht vereinzelt; wie zur 
Flamme geſellt die Flamme gewaltig emporlodert, ſo erhebe 
ſich Euer Flehen aus dem Hauſe des Herrn, vom Altare 
des Lammes Gottes bis hinauf in das Reich des ewigen 
Lichtes. 

In jeder dem öffentlichen Gottesdienſte gewidmeten Kirche 
iſt dies Hirtenſchreiben an dem auf den Empfang desſelben 
zunächſt folgenden Sonn- oder Feiertag zu verleſen; die Er 
läuterungen und Ermahnungen beizufügen, welche den beſon 
deren Bedürfniſſen der verſammelten Gemeinde entſprechen, 
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bleibt dem Ermeſſen des Seelſorgers vorbehalten. Hierauf 
wird das heilige Meßopfer vor dem ausgeſetzten allerheiligſten 
Sacramente dargebracht und nach demſelben der fünfzigſte 
Pſalm ſammt den beiden in der Beilage enthaltenen Gebeten“) 
andächtig geſprochen. Die Gläubigen ſind zu ermahnen, 
während des Bußpſalmes aus tiefſter Seele Reue und Leid 
zu erwecken: denn der Herr nimmt das Gebet um ſo wohl 
gefälliger an, je reiner das Herz des Betenden iſt. Am Nach 
mittage iſt eine Betſtunde zu halten. Ferner hat jeder Prie 
ſter an allen Tagen mit Ausnahme der Feſte erſter und 
zweiter Claſſe, an welchen die Vorſchriften des Ritus es nicht 
geſtatten, bei der heiligen Meſſe das für die Zeit des Krieges 
beſtimmte Gebet zu verrichten. In jeder Pfarrkirche iſt täg 
lich nach der Pfarrmeſſe und bei dem nachmittägigen Gottes 
dienſte vor dem zweiten Segen der fünfzigſte Pſalm ſammt 
den beiden Gebeten im Geiſte der Buſſe und Andacht zu 
beten. Endlich iſt binnen vierzehn Tagen nach Empfang 
dieſes Hirtenſchreibens von jeder Pfarrkirche aus nach einem 
Gotteshauſe, deſſen Beſtimmung dem Pfarrvorſteher überlaſſen 
iſt, ein feierlicher Bittgang zu halten. Ausgenommen ſind 
die inner den Linien Wiens gelegenen Pfarren, welche ich zu 
einem von der Metropolitankirche ausgehenden Bittgange zu 
vereinigen gedenke. 

Ich bin überzeugt, daß insbeſondere die Ausſpender der 
Geheimniſſe Gottes, die mir zu Gehilfen gegeben ſind, und 

*) O Gott, der du über dem Kriege walteſt und die Widerſacher 
Derer, die auf dich hoffen, als ein mächtiger Vertheidiger bekämpfeſt, hilf 
deinen Dienern, welche deine Barmherzigkeit anflehen, damit wir, nachdem die 
Wuth unſerer Feinde bezähmet iſt, dich mit unabläſſiger Dankſagung preiſen. 

Gott, unſere Zuflucht und Kraft, neige du, von welchem alle Gnade 
ausgeht, zu den frommen Gebeten deiner Kirche dich nieder und laß 
Dasjenige, um was wir mit Vertrauen bitten, uns vollſtändig erhalten. 
Amen. 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 93 – 

die geiſtlichen Gemeinden über das hiemit Vorgeſchriebene weit 
hinausgehen und während dem Opfer des neuen Bundes, 
bei Anbetung des Heilandes im hochheiligen Sacramente und 
zu anderer Zeit mit anhaltendem Gebete in der Kraft des 
Glaubens und dem Eifer der Liebe zum Herrn flehen werden. 
Wenn der Herr mit uns iſt, Wer iſt wider uns? Demuth 
und Vertrauen nahen dem Vater der Barmherzigkeit ſich 
nicht vergebens. Durch Demuth und Vertrauen dürfen wir 
zu erlangen hoffen, daß unſer Bitten Erhörung finde und 
der Schutz des Allerhöchſten über Öſterreich walte, wie der 
Adler die Fittige ausbreitet über ſeinen Jungen. So ſey es 
jetzt und immerdar. Amen. 

–.(SF-FL-ERG --- 



IX. 

Itlaria unſere Hilfe. 

Predigt bei den Rittgange in Erfiehung des göttlichen Reistandes 
am 2. Julius JS66 in der Kirche Rariahilf. 

Jber der heiligen Erinnerung, welcher das Feſt des heutigen 
Tages gewidmet iſt, waltet ſtill und freundlich der Hauch des 
Friedens. Die heilige Jungfrau hat Gabriels Gruß empfangen 
und es iſt geſchehen wie der Bote des Herrn verkündigte; das 
Wort iſt Fleiſch geworden. Maria hat aber von dem Erzengel 
vernommen, daß Gottes Allmacht auch an Eliſabeth ihrer Ver 
wandten ſich verherrlicht habe: darum macht ſie ſich auf und 
eilt in die Stadt auf dem Gebirge Juda, wo Zacharias und 
Eliſabeth wohnen. Das Thor eines beſcheidenen Hauſes öffnet 
ſich und Mariens Gruß erſchallt. Doch Eliſabeth iſt durch 
himmliſche Offenbarung eingeweiht in das Geheimniß, welches 
die Barmherzigkeit Gottes vollbracht hat. Daher ruft ſie: Du 
biſt gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit iſt die Frucht 
deines Leibes! Maria aber ſpricht: „Hochpreiſet meine Seele 
den Herrn und mein Geiſt frohlockt in Gott, der mir Heil 
verlieh: denn er hat ſeine niedrige Magd angeblickt. Siehe 
von nun an werden mich ſelig nennen alle Geſchlechter, weil 
Großes an mir gethan hat, der mächtig und deſſen Namen 
heilig iſt“. Ja Wahrheit ſprach die Gnadenvolle, deren Blick 
vom Herrn erhellt in die Fernen der Zukunft drang. Es iſt 
kein Land ſo wild, ſo fern, daß Eliſabeths Worte nicht den 
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Weg dorthin gefunden hätten und in den Sprachen aller Ge 
ſchlechter tönt es empor zu der demüthigen Jungfrau: Du 
biſt gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit iſt die Frucht 
deines Leibes! Doch eben deswegen gibt es auch kein Geſchlecht, 
das nicht zu ihr riefe: O du unſere Fürſprecherin wende mit 
leidig uns das Auge zu! und um dieſe Bitte an Maria zu 
richten, ſind wir nach dieſem Gotteshauſe gezogen, welches ihr 
der Hilfe der Chriſten geweihet iſt. 

Im Norden und im Süden iſt Öſterreichs Gränze von 
feindlichen Heeren überſchritten worden: denn zwei Regierungen, 
welchen die Herrſchbegier das höchſte Geſetz des Staatslebens 
iſt, haben ſich die Hand zum Bunde gereicht. Jung-Italien 
hält ſein Daſeyn nicht für geſichert, ſo lang es noch ein 
Oſterreich gibt; auch in den letzten Tagen hat man dies laut 
betont. Jene, die Preußen zum Bruderkriege fortriſſen, ſehen 
in Öſterreich den Damm, welcher ſich der Unterjochung Deutſch 
lands entgegenſtellt. Das öſterreichiſche Heer hat den Ruhm 
ſeiner Tapferkeit bereits von Neuem bewährt: allein das Loos 
der Schlachten ſteht in Gottes Hand: darum ſind wir ge 
kommen um bei der Mutter unſeres Erlöſers Hilfe zu ſuchen. 
Aber wie, wir verlangen von der ſanften Jungfrau, die unter 
Eliſabeths Dach einging, daß ſie auf das Waffengetümmel ihr 
Auge wende? die demüthige Magd des Herrn ſoll wider die 
Entwürfe von Feinden, die mit dem Eiſen und dem irdiſchen 
Donner kämpfen, unſere Beſchirmerin ſeyn? Um dies und 
nichts Anderes bitten wir ſie und haben dazu guten Grund. 
Die Kirche grüßt Marien am Tage ihrer Himmelfahrt mit 
den Worten des hohen Liedes: „Wer iſt dieſe, die emporſteigt 
gleich der anbrechenden Morgenröthe, ſchön wie der Mond, 
herrlich wie die Sonne, furchtbar wie ein zur Schlacht geſtelltes 
Heer?“ Schön und lieblich iſt Maria in ihrer Milde, in ihrer 
Demuth, in ihrer ſtillen jungfräulichen Hoheit und was bei 
Engeln und Menſchen lieblich, anmuthig genannt zu werden 



verdient, es neigt ſich vor ihr wie vor der Lilie das Veilchen. 
Herrlich und erhaben iſt Maria: denn die Sonne der Gerech 
tigkeit, Chriſtus unſer Gott, ging auf aus ihrem reinen Schooſe 
und überſtrahlt ſie mit einem Wiederſcheine, an welchen kein 
Glanz der Engel und Heiligen hinanreicht. Doch wie des 
Lichtes Helle ein krankes Auge peinigt, ſo iſt die Herrlichkeit 
der Gerechten den Ungerechten furchtbar. Schon hienieden iſt 
Jenen, welche die Sünde zu ihrem Antheile wählen, jede kraft 
volle Ankündigung der Liebe, die ihren Schatz im Himmel hat, 
läſtig und peinlich: denn ſie fühlen, daß dadurch über ihre 
Werke ein ſtummes Urtheil der Verwerfung ergehe. Doch die 
ganze, zerſchmetternde Macht dieſes Gefühles bricht über die 
Feinde des Reiches Gottes herein, wenn die Hülle weggenommen 
iſt und man nicht mehr glaubt ſondern ſchaut. Und Maria 
ſtrahlt herrlicher als die Heiligen, deren Königin ſie iſt, weil 
ſie das höchſte Gut noch mehr als ſie erkennt und liebt. Doch 
eben deswegen verlangt ſie noch inniger als die Heiligen, daß 
Alles, was wahrhaft ein Übel iſt, von den Miterben ihres 
Sohnes ferne bleibe, vermag ſie durch ihre Fürbitte den Sieg 
des Lichtes über die Finſterniß noch mächtiger zu fördern als 
die verklärten Freunde des Herrn und es zittert vor ihr der 
Lügner von Anbeginn, der Löwe, welcher umhergeht und ſuchet, 
Wen er verſchlingen könne. Darum nennen wir Marien die 
mächtige Jungfrau und mächtig erweist ſie ſich Allen, die auf 
ſie vertrauen, wenn die Bitten, die ſie ihr vortragen, Gott 
wohlgefällig ſind. 

Wir bitten aber um nichts, was der Gott der Heiligkeit 
und Wahrheit nicht gnädig aufnehmen könnte. Der Krieg iſt 
gleich der Sturmesfluth, wenn ſie ſchäumend daherbrauſt und 
ihren Weg mit Unheil und Verwüſtung bezeichnet. Doch den 
Verheerungen des Krieges wie dem Andrange der tobenden 
Gewäſſer ſetzt der Allwaltende nach Wohlgefallen Gränzen und 
die Leiden, welche ſie verbreiten, ſind eine Fügung oder Zulaſſung 
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des Allerhöchſten. Es möge alſo Der, welcher die Wuth des 
Krieges entzügelt hat, vor Gottes Richterſtuhl gerechtfertigt 
ſeyn oder nicht, der Chriſt wirft ſich vor dem Vater der Barm 
herzigkeit nieder und fleht um Abwendung der Übel, womit 
er ſelbſt, ſeine Angehörigen, ſeine Mitbürger bedroht ſind; der 
Chriſt ruft zu Marien, und bittet ſie, bei ihm, dem alle Macht 
gegeben iſt, zu erwirken, daß die Tage der Trübſal ferne ge 
halten oder abgekürzt werden. Allein uns iſt es überdies ver 
gönnt, der Jungfrau voll der Gnaden die Sache Öſterreichs 
mit aller Zuverſicht des guten Gewiſſens anzuempfehlen. Es 
wird zwar um Länder und politiſche Rechte, es wird aber auch 
um Grundſätze geſtritten. Die preußiſche wie die piemonteſiſche 
Regierung wollen erobern, nichts als erobern; doch die eine 
wie die andere ſucht den Schein der Berechtigung bei einer 
Fälſchung des Rechtes, an welche die Herrſchbegier früherer 
Zeit nicht gedacht hat, und die keineswegs zu Gunſten der 
Herrſchbegier eines Fürſten, ſondern von der Partei, die im 
Namen des Volkes herrſchen will, und zu Gunſten ihrer eigenen 
Zwecke erfunden ward. Der Ehrgeizige, welchem Gott über die 
Kräfte von Ländern zu verfügen geſtattete, wartete früher wie 
jetzt eine ihm günſtige Gelegenheit ab und ſchien ſie ihm ge 
kommen, ſo ergriff er ſie ohne um Recht oder Unrecht ſich zu 
kümmern. Die Rechtsgelehrten wurden erſt berufen, wenn das 
Heer ſchon zum Ausmarſche bereit ſtand und ihre Sorge war 
lediglich die ſchlimme Sache ſo gut es anging, in anſtändige 
Worte zu kleiden. Nun erſchienen Kundmachungen und Staats 
ſchriften, in welchen die Kronjuriſten die äußerſten Anſtren 
gungen machten, um das Klare zu trüben, um das Augen 
ſcheinliche zu läugnen. Doch es gab eine Gränze, welche ſie 
nicht überſchritten. Es lag ihnen wenig daran mit der Wahr 
heit ja auch mit den Geſetzen des Denkens in Widerſpruch zu 
gerathen; aber ſie hüteten ſich die Grundſätze anzutaſten, auf 
deren Anerkennung das Völkerrecht beruht. Was Spitzfindigkeit 

II. 7 
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und Rechtsverdrehung vermag, ward ohne Scham und Scheu 
aufgeboten, aber nur in ſo weit es ſich um die Anwendung 
des Grundſatzes auf den gegebenen Fall handelte. Allein die 
preußiſche wie die ſardiniſche Regierung ſucht ihre Rechtferti 
gung bei Grundſätzen, unter deren Herrſchaft das Völkerrecht 
zu ſeyn aufhört. Das iſt ein Erkühnen, deſſen Tragweite un 
gleich größer iſt als Machiavell's neueſte Nacheiferer ſich träu 
men laſſen. Das Recht geht genau ſo weit als die Pflicht 
Desjenigen, an welchen man einen Anſpruch zu haben be 
hauptet. Jenſeits dieſer Gränze wird die Gewalt, durch welche 
man den Anſpruch durchzuſetzen ſucht, zu Rechtsverletzung und 
Frevel. Das Völkerrecht iſt aber nichts Anderes als die An 
wendung der Grundſätze, die für die Pflichten und Anſprüche 
der Menſchen gelten, auf die Pflichten und Anſprüche, welche 
die zu Staaten vereinigten Geſammtheiten von Menſchen gegen 
einander haben. Es verhält ſich damit gerade wie mit dem 
Einmaleins. Mag man mit Einheiten oder mit Millionen und 
Billionen rechnen, daß zweimal zwei vier iſt, muß man aner 
kennen, ſonſt iſt die Rechnung falſch. Die Achtung vor Eigen 
thum und Vertrag iſt für die Staaten wie für die Einzelnen 
die Vorbedingung eines Zuſammenlebens, wie Gewiſſen und 
Vernunft es fordert und der gewaltſame Eingriff, welcher an 
der Spitze von Kriegsheeren verübt wird, unterſcheidet ſich von 
dem, welchen die ſtarke Fauſt des Einzelnen wagt, nur durch 
die Größe des Unheiles, das er anrichtet. Was man nicht 
thun darf um ſeine leiblichen Kinder und Brüder zu bereichern 
oder vorwärts zu bringen, das darf man auch nicht thun um 
ſeinen Stamm- und Sprachgenoſſen eine größere politiſche 
Geltung zu verſchaffen. Das Unrecht wird nicht zum Rechte, 
wenn man eine Anzahl Menſchen zuſammentreibt, welche zum 
Theile nicht wiſſen, worum es ſich handelt, zum Theile zittern 
und beben, und ſie dahin bringt nach dem Wunſche des Ge 
walthabers zu ſtimmen. 
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Aber iſt denn an dem Völkerrechte ſo viel verloren? Die 
Schranken, die es zog, ehrte der Schwache; doch der Starke 
durchbrach ſie. Wie nun, wenn man fragen wollte: Wär' es 
denn ein Unglück, wenn man aufhörte Diebſtahl und Verun 
treuung für etwas Schlechtes zu halten? So ſehr man auch 
darüber einig iſt die Annexionen im Kleinen für eine Rechts 
verletzung zu erklären, dennoch wird genug veruntreut und 
geſtohlen. Die böſe Begierde ſcheut das Licht gleich den Vögeln 
der Nacht. Der von ihr beherrſchte Menſch ſucht die Wahr 
heit zu vergeſſen oder umzudeuten um der Gewiſſensmahnung 
zu entrinnen. So thut der Wilde, ſo thut der Zögling einer 
vielſeitigen, vielwiſſenden Bildung. Aber der Wilde macht die 
Sache kurz ab, der Gebildete nicht. Eine Wahrheit, welcher 
Niemand, auch Der nicht, dem ſie ſehr unbequem iſt, zu 
widerſprechen wagt, kann in vielen Fällen unfähig ſeyn die 
Handlungen zu beſtimmen. Demungeachtet iſt die ihr gezollte 
Anerkennung eine große Macht und ſo lange ſie aufrecht bleibt, 
ſind die entgegengeſetzten Beſtrebungen auf vereinzelte Erfolge 
beſchränkt. Dies gilt von der Achtung des Völkerrechtes wie 
von der des Privateigenthumes, daher wird der Wahrheit ſelbſt 
der Krieg erklärt und ein Gewebe von Trugſchlüſſen wider 
ſie in's Feld geführt. Was man wünſcht, das glaubt man 
gern; daraus erklären ſich die Erfolge von Behauptungen, 
denen man unſchwer nachweiſen kann, daß ſie der Vernunft 
Hohn ſprechen. Aber man irrt ſich, wenn man der Meinung 
iſt, ſie könnten im Völkerverkehre als maßgebend erkannt werden 
und für die inneren Zuſtände der Staaten ohne Einfluß blei 
ben. Durch das neue Völkerrecht, welches ſeit ſieben Jahren 
offen als Gebot des Fortſchrittes verkündet wird, iſt Dem, 
welcher die Macht zu erobern hat, ſtets auch das Recht zuge 
ſichert, wofern er die Worte mit einiger Geſchicklichkeit zu 
ſtellen verſteht. Die Nationalität, der Wunſch des Volkes, die 
Geſchichte im Nothfalle mit einem Rückgriffe von anderthalb 
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tauſend Jahren, dies Alles ſteht ihm zu Gebot. Wird nun 
dies im Grundſatze von Europa als rechtmäſſig anerkannt, 
welche Waffe hat man dann noch wider Jene, die für den 
Bereich des Privatlebens die Begierde zu einem Rechte ſtem 
peln, das höher ſtehe als Vertrag und Eigenthum? Die Ge 
walt. Aber das Schwert, von welchem der Apoſtel ſagt, daß 
die Obrigkeit es zum Schrecken der Übelthäter trage, heißt 
das Schwert der Gerechtigkeit und ſeine Schneide wird ſtumpf, 
wenn man von der Gerechtigkeit ſich losgeſagt hat. Mit 
muthigem Vertrauen dürfen wir uns alſo an ſie wenden, die 
wir als den Spiegel der Gerechtigkeit grüßen, dürfen wir die 
heilige Jungfrau anflehen, ſie möge die Erſchütterung der ſitt 
lichen Ordnung, welche die Herrſchaft eines ſolchen Völker 
rechtes bringen würde, durch ihre Fürbitte abwenden. Die 
Kirche, welche ihr Sohn gegründet hat, iſt ja geſendet, um 
das Geſetz der Liebe eben ſo wie den Glauben zu vertreten. 

Aber auch von einer anderen Seite her iſt die Kirche 
Chriſti bei dem Ausgange des Kampfes betheiligt. Während 
eilfhundert wechſelvoller Jahre hat die göttliche Fürſehung den 
Kirchenſtaat bewahrt. Kaum hatten im Jahre 1859 die Ver 
hältniſſe es nothwendig gemacht, daß die öſterreichiſchen Truppen 
Bologna verließen, als dort unter dem Feldrufe der Einheit 
Italiens die Revolution ihren Einzug hielt. Ein Jahr ſpäter 
drang die Kriegsmacht des Königes von Sardinien in die 
dem Papſte noch verbleibenden Landſchaften und hielt erſt ein, 
als dazu von Paris aus der Befehl kam. Seit ſechs Jahren 
iſt der heilige Vater von ungeduldig harrenden Feinden rings 
umgeben und wie lang ihnen noch Stillſtand werde geboten 
werden, entzieht ſich jeder Berechnung. Durch den Sieg der 
Grundſätze, in deren Namen Jung-Italien und Preußen ſich 
verbündeten, würde aber dem Kirchenſtaate das Urtheil der 
Vernichtung geſprochen und der Papſt zum Unterthane einer 
Regierung gemacht, die zu dem Staate ohne Gott ſich laut 
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und ungeſcheut bekennt. Als Vorbereitung auf den Kampf, 
von welchem ſie Venetiens Eroberung erwartet, vollzog ſie 
einen anderen, freilich viel leichteren Raub und eignete ſich zu, 
was im Bereiche ihrer Macht von Kloſtergütern noch übrig iſt. 
Vor wenigen Tagen haben wir das Feſt der Apoſtel Petrus 
und Paulus gefeiert. Simon, welchen der Heiland erkor, daß 
er ſeiner Kirche Felſengrund ſey und in ſeinen Nachfolgern 
bleibe, begann zu Jeruſalem das ihm aufgetragene Werk mit 
wunderbarer Kraft. An der Spitze der Apoſtel ſprach er voll 
des heiligen Geiſtes zu dem ſtaunenden Volke und Tauſende 
bekannten den Auferſtandenen; man trug die Kranken heraus, 
damit nur ſein Schatten, wenn er vorüber ginge, auf ſie fiele, 
und ſie wurden geſund. Jeruſalem und das Judenland ſahen 
nur den Anfang ſeiner heilbringenden Wirkſamkeit; er gründete, 
er leitete zu Antiochien, der erſten Stadt des römiſchen Aſiens, 
eine zahlreiche Gemeinde. Allein für den Fürſten der Apoſtel 
war auch dieſer Schauplatz zu enge. Gott rief ihn nach Rom, 
damals der Gebieterin des Erdkreiſes, den ſie bezwungen hatte 
bis an den Rhein, die Donau und den Euphrat. Dort ward 
erfüllt, was ſein Meiſter ihm verkündet hatte und da er alt 
geworden war, gürtete ihn ein Anderer und führte ihn, wohin 
zu gehen die Natur ſich ſträubt; doch er folgte ſtark im Geiſte 
dem Heilande nach, er verherrlichte den Gekreuzigten durch 
den Kreuzestod. Der Auserwählte des Herrn, welcher die 
Stimme vom Himmel vernahm: Saulus, warum verfolgſt du 
mich? arbeitete mehr als alle anderen Apoſtel. Von Antiochien 
anhebend ging ſeine Bahn durch Aſien und Europa hell wie 
der Morgenſtern und Gemeinden, die in Glauben und Eifer 
leuchteten, ließ ſie als ihr Wahrzeichen hinter ſich; aber zu 
Rom war die Stätte der letzten Thätigkeit des Apoſtels der 
Völker und ſeines letzten Kampfes. Die Stadt, welcher die 
Fülle irdiſcher Größe für lange Zeit beſchieden war, erwählte 
Gott zum Mittelpuncte ſeines Reiches auf Erden, bis die Zeit 
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der Völker wird abgelaufen ſeyn. Doch das neue Recht, in 
deſſen Namen man gegen Öſterreich kämpft, beſtimmt Rom 
zum Herrſcherſitze eines neuen Italiens, das die Kirche verfolgt 
und von dem Papſte das Opfer ſeiner Unabhängigkeit fordert. 
Und Maria iſt nächſt ihm, der allein unſer Retter iſt, die 
Hoffnung der Kirche im Kampfe wider die Pforten der Hölle: 
wie ſollten wir nicht mit aller Zuverſicht zu ihr flehen dürfen, 
ſie wolle durch ihre Fürbitte den Sieg dieſes neuen Rechtes 
abwenden ? 

So huldvoll aber Gott uns einladet ihn Vater zu nennen, 
er kann doch nicht umhin auch Strafgerichte zu verhängen, 
weil er in unſerem Herzen die Geſinnung von Kindern nicht 
findet. Wollen wir alſo, daß in dieſer entſcheidungsvollen Zeit 
dem Flehen, das wir gen Himmel ſenden, Erhörung werde, 
ſo achten wir auf das Wort des großen Apoſtels, welchen Rom 
nächſt Petrus als ſeinen Ruhm und ſeinen Schirmherrn preiſet. 
„Es iſt nun Zeit vom Schlummer aufzuſtehen“ ſpricht der 
heilige Paulus. Erhebe das Haupt, o Chriſt: denn droben iſt, 
was ewig bleibt. Du brauchſt es nicht weit zu ſuchen: denn 
in jeder Regung des Gewiſſens, in jedem Bewußtſeyn eines 
Höheren, dem man das Begehren des Augenblickes unterordnen 
ſolle, wird der Menſch über das, was ſich greifen läßt, hin 
ausgeführt. Aber ſo unwillkürlich eine höhere Welt dem Geiſte, 
der ihr angehört, ſich bemerklich macht, ihre Ankündigung richtig 
zu deuten iſt der Offenbarung vorbehalten, welche zu Gott 
führt, weil ſie von Gott gekommen iſt. In ihrem reinen Lichte 
zeigt ſich uns der ewige Vater, welcher ſpricht: Es werde! 
und der Geſtirne Lauf hebt an, die Erde grünt, es blüht das 
Paradies. Aber der Verſucher tritt an den Menſchen heran 
und der Menſch neigt ihm das Ohr. Da gibt der Sohn 
Gottes ſich hin für die Sünden der Welt. Er wird Menſch 
um für uns ſterben zu können, er ſtirbt um uns dorthin zu 
führen, wo er nun zur Rechten des Vaters ſitzt. Dadurch iſt 
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unſerem Leben auf Erden ſeine Aufgabe vorgezeichnet, dadurch 
erhält es ſeinen Werth. Das Thier weidet, käut wieder und 
ſchläft; das iſt ſein Glück; dem Menſchen iſt etwas Beſſeres 
beſchieden. Die Zeit eilt vorüber, mit ihr entflieht, was ihr 
gehört. Die ſtärkſte Geſundheit nimmt zuletzt ab und das 
längſte Leben endet. Wer über den Gütern dieſer Welt das 
Ewige vergißt, haſcht nach dem Schatten und verliert darüber 
das Wirkliche. Nicht Blumen allein ſproſſen auf dem Lebens 
wege, die Diſteln und Dörner ſind häufiger; doch wie das 
Kreuz, an welchem der Menſchenſohn den alten Feind bezwang, 
nun nicht mehr ein Zeichen der Schmach ſondern herrlich im 
Himmel und auf Erden und der Hölle furchtbar iſt, ſo haben 
auch die Leiden und Entbehrungen ihre Geſtalt geändert: denn 
das Blut des Herrn hat ſie geheiliget; ſie mahnen den Sün 
der in ſich zu gehen, ſie läutern den Reuigen, ſie bewähren 
den Getreuen, ſie hinterlegen für den Gerechten Schätze, die 
niemals modern. Das Alles wiſſen und bekennen wir; be 
ginnen wir damit bei unſerem Thun und Wollen Ernſt zu 
machen. Beginnen wir nicht morgen ſondern heute, nicht heute 
Abends ſondern jetzt in dieſer Stunde. 

Ich will dich lieben, ich will dich verherrlichen! Das iſt 
die Geſinnung, welche Gott von uns verlangt und nur, was 
ihr Gepräge trägt, iſt ein Opfer, auf das er wohlgefällig 
niederblickt. Dieſe Geſinnung durchdringe das Bittgebet, welches 
wir für Öſterreichs gute Sache am Throne des Allerhöchſten 
niederlegen. Als der glänzende Engel, welcher zum Satan wurde, 
wegen der ihm verliehenen Macht und Schönheit ſich ſtolz er 
hob und ſeinem Schöpfer den Zoll des Gehorſames verweigerte, 
konnte er nicht verhindern, daß Gott durch ihn verherrlicht 
wurde: denn in dem Abgrunde, der ihm zum Reiche ward, 
muß er der Gerechtigkeit des Allerhöchſten die Ehre geben ohne 
Aufhören und Ende, in Ewigkeit. Dasſelbe begibt ſich mit 
jedem Sünder, welcher nicht umkehrt, da es noch Zeit iſt. 
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Aber Gott, welcher die Liebe iſt, will daß Alle, die er nach 
ſeinem Ebenbilde ſchuf, ſeine Liebe und Barmherzigkeit ver 
herrlichen. Er will von uns, von Deutſchland, von Europa, 
von der Kirche die harten Prüfungen abwenden, welche unaus 
bleiblich hereinbrächen, wenn in dieſem Kampfe nicht zwiſchen 
Heer und Heer ſondern zwiſchen Recht und Unrecht, dem Un 
rechte der Sieg verbliebe; aber er will, daß wir durch die 
drohende Gefahr uns aus dem Schlummer der Läſſigkeit er 
wecken laſſen, er will, daß wir ihn von Herzen ſuchen und 
dadurch die Strafgerichte, auf die er warnend uns hinweist, 
überflüſſig machen. 

Es wird nun dem Herrn das hochheilige, geheimnißvolle 
Opfer dargebracht werden. Am Kreuze hat der milde Erlöſer 
für uns und Alle, die vom Weibe geboren ſind, Verzeihung 
und Sühne, Heil, Gnade und ewiges Leben errungen; nichts, 
was des Wunſches würdig wäre, geht ab, Alles iſt uns Allen 
im Überfluſſe dargeboten. Aber Eines bleibt noch zu thun 
übrig, wir müſſen uns hüten die göttlich große Gabe zurück 
zuweiſen, wir müſſen ſie uns freithätig aneignen. Um uns 
hiebei Hilfe zu leihen erneuert der Herr das Opfer, welches 
die Welt gerettet hat, indem er auf das Wort des ſterblichen 
Prieſters ſeine göttliche Herrlichkeit mit den Geſtalten des 
Brotes und des Weines bedecket und wie einſt auf dem Kreuze 
ſo jetzt auf dem Altare ſich dem Vater darbringt für Alles, 
was die Miterben ſeines Reiches verſchuldet haben, für Alles, 
deſſen ſie im Leben und Sterben bedürfen. Sprechen wir alſo 
zu dem Herrn in der Kraft des Glaubens, welcher die Welt 
bezwingt : Ich bin nicht würdig, daß du meinem Gebete dich 
zuwendeſt, aber blicke Vater auf den geliebten Sohn, an welchem 
du Wohlgefallen haſt! Gleicher Gott herrſcht er mit dir und 
dem heiligen Geiſte in Ewigkeit und er geſtattet mir, daß ich 
Alles, was er im Tode ſiegend errang, dir darbringe als ſey 
es meine eigene Gabe! Um deines Sohnes willen hilf, Herr 
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der Kriegesheere, hilf! Erhebe dich Gott unſer Beſchirmer 
wegen des Heilandes, der für uns einſteht, ſchütze, vertheidige 
uns, Allmächtiger, damit Barmherzigkeit und Wahrheit ein 
ander begegne und unter deiner ſtarken Hut Gerechtigkeit und 
Friede ſich küſſe! 

Gedenket theuere Chriſten bei dem Opfer des neuen 
Bundes auch der tapferen Krieger, welche Öſterreichs Sache 
führen. Auf dem Schlachtfelde den Frieden beſchirmen und das 
Recht vertreten iſt ein edler, ruhmvoller, gottgefälliger Beruf. 
Das zeitliche Leben iſt uns gegeben um in demſelben unſere 
Pflichttreue zu erproben. Wer es um der Pflicht willen hin 
gibt, macht einen guten Tauſch; er gleicht dem Manne des 
evangeliſchen Gleichniſſes, welcher ſeine Habe veräußert um die 
köſtliche Perle zu gewinnen. Aber der Herr beſchirme die 
Kämpfer für Thron, Vaterland und Wahrheit und ſeine all 
mächtige Hand bahne ihnen den Weg zum Siege! Und bei 
Jenen, welche hingeſchieden ſind oder noch hinſcheiden werden, 
blicke er auf das Blut ſeines Sohnes, das für ſie gefloſſen 
iſt, und das Opfer des Lebens, das ſie der Pflicht gebracht 
haben und nehme ſie erbarmend auf in ſeine ewigen Wohnungen. 

Allein nicht nur bei dieſem Bittgange, bei dieſer heiligen 
Meſſe, täglich wollen wir zum Herrn unſer anhaltendes Flehen 
emporſenden. Und dem Gebete voll Vertrauen und Eifer ſollen 
die Werke ſich beigeſellen. Wer nicht berufen iſt, ſein Blut für 
das Vaterland zu geben, der gebe mit bereitwilligem Herzen 
von ſeinem Einkommen, in ſo weit es nicht durch die Be 
ſtreitung unumgänglicher Bedürfniſſe in Anſpruch genommen 
wird. Er widme es für die Verſtärkung des Heeres, für die 
Pflege der Verwundeten, für die Linderung der Noth, welche 
das Stocken mancher Geſchäfte und ein verſengender Froſt über 
mehrere Gegenden gebracht hat. Und ſein Herz bleibe dabei 
auf unſeren Gott und Heiland gerichtet. Er bitte ihn nach 
ſeinem Worte die Gabe aufzunehmen als ſey ſie ihm ſelbſt 
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dargebracht, er bitte ihn Huld und Erbarmen über Öſterreich 
ergehen zu laſſen! 

Was wir zu erlangen unwürdig ſind, das erwirb du für 
uns Mutter der Barmherzigkeit! Mit Eliſabeth rufen wir zu 
dir: Du biſt gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit iſt 
die Frucht deines Leibes! Wie zu Eliſabeth wende dich huld 
voll zu uns, Herrin, welche ſelig preiſen alle Geſchlechter! 
Bitte für Öſterreich, ſeinen Kaiſer, ſeine Streiter! Bitte für 
die Kirche und Alle, welchen ſie das Brot des Lebens bricht. 
Ein Blick deines Auges falle mitleidig auf die Gefahren, die 
uns bedrohen, und ſie werden weichen wie die tobende Stur 
mesfluth vor dem Sonnenſtrahle niederſinkt. Auf dich hoffen 
wir, laß uns nicht zu Schanden werden! Amen. 

– OS-S&gt;G –– 
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X. 

Nach der Schlacht bei Königgrätz. 

Pirtenschreiben unm A. Snlius JS66. 

m Sturm erprobt ſich der Schiffer und im Unglücke der 
Chriſt. Es iſt Unglück, großes Unglück über Öſterreich herein 
gebrochen; aber es iſt nicht das erſte Mal, daß dies durch 
Gottes Zulaſſung geſchieht. Im Laufe der Jahrhunderte hat 
Oſterreich ſchon viel Schlimmeres erfahren, mehr als Einmal 
ſchien es am Rande des Unterganges zu ſtehen; doch bald er 
hob es ſich neugekräftigt wieder und ſeine Unfälle waren wie 
der Schatten, welcher manchmal verfinſternd die Sonnenſcheibe 
bedeckt, doch bald vorüberzieht und dem Tageslichte Raum gibt. 
Nicht ſelten wird deshalb von dem öſterreichiſchen Glücke ge 
ſprochen; allein Öſterreichs Glück beſteht in nichts Anderem 
als in der Treue ſeiner Kinder und dem Schutze Gottes. 
Wer ausharrt, wird gekrönt und ein Vertrauen, welches durch 
jede Widerwärtigkeit erſchüttert wird, wie das Rohr vom Winde, 
iſt vor Gott ohne Werth. Wir wollen daher bei dem ſtei 
genden Drange der Gefahr unſer Rufen zum Herrn verdoppeln 
und Ich verordne, daß in allen dem öffentlichen Gottesdienſte 
gewidmeten Kirchen zu Wien und in den Vorſtädten während 
der neun auf den Empfang dieſes Schreibens folgenden Tage, 
und dann an jedem Sonnabende und Sonntage, auſſer den 
Linien aber wenigſtens an jedem Sonntage eine Betſtunde bis 
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auf weitere Verfügung gehalten werde. Mit den bereits an 
geordneten Gebeten iſt fortzufahren. Ruft geliebte Chriſten 
in demüthigem, innigem Flehen ausharrend zu dem Herrn 
der Heerſchaaren empor und er wird Troſt, er wird Hilfe 
ſenden. Aber nur, wenn wir ſelbſt thun, was an uns iſt. 

Hilf dir ſelbſt ſo wird Gott dir helfen, ſagt das Sprich 
wort. Ich und die Gnade des Herrn mit dir, ſagt der heilige 
Paulus. Muth, Chriſten und Mitbürger, Muth! Es gibt 
Gebirgswege, welche jeder Menſch, der Ruhe und Beſonnen 
heit behält, ohne Schwierigkeit zurücklegt; wer aber den 
Schwindel bekömmt, der ſtürzt in die Tiefe hinab. So geht 
es auch in Zeiten der Gefahr. Iſt der Muth verloren, ſo 
iſt Alles verloren. Wenn man aber die Sachlage mit Faſſung 
überblickt und das Schlimme weder ſich verhehlt noch über 
treibt, ſo iſt der erſte Schritt zur Abwendung der Gefahr 
ſchon gethan: denn der Entſchloſſene findet Mittel der Ab 
wehr und Hilfe, welche weder der Verzweifelnde noch der 
Furchtſame ſieht. Eintracht, Chriſten und Mitbürger, Ein 
tracht! Jede Meinungsverſchiedenheit ſchweige, jeder Hader 
verſtumme, jeder Wunſch, mög' er begründet ſeyn oder nicht, 
werde vertagt. Im Angeſichte der Feindesgefahr gebe es keine 
Parteien mehr ſondern nur Oſterreicher! Ein Verräther iſt 
an Gott, Thron und Vaterland, wer jetzt an etwas Anderes 
denkt als an Öſterreichs Rettung mit Gottes Beiſtand und 
Segen! Chriſten und Mitbürger, betet eifrig, handelt muthig 
und ſetzt Euere Hoffnung auf den Herrn; die Hilfe von oben 
wird nicht ausbleiben. Amen. 

&lt;OcO) OsQ – – – – 
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XI. 

Die Kriegesfahne. 

Nurede an die unn den Herrn Hauptmanne unn Pufer angeführten 
Tiroler Scharfschützen unr der Beihe ihrer Fahne und dem Fahnen 
eide in der Retrºpolitankirche St. Stephan am 7. Julius JS66. 

Henn eine Feuersbrunſt ausbricht, ſo darf man weder die 
Hände mit rathloſem Jammer in den Schoos legen noch mit 
Vermuthungen, wie und durch weſſen Schuld der Brand wol 
entſtanden ſey, die koſtbare Zeit verſplittern; ſoll die rothe 
Flamme nicht nach Belieben wüthen, ſo muß man ohne einen 
Augenblick zu verlieren. Alles aufbieten, um ihr Einhalt zu 
thun. Und wirklich, wenn die Glocke des Kirchthurmes dumpf 
ertönt und es „Feuer“ in den Gaſſen ſchallt, beginnt es ſich 
ſogleich zu regen, von allen Seiten eilt Hilfe herbei. Allein 
wiewol eine Feuersbrunſt großes Unheil anrichten kann, weit 
größeres noch bringt die Kriegesflamme über Länder und 
Völker, und entzündet von gewiſſenloſem, verblendetem Ehr 
geize dringt ſie drohend wider uns heran. Daher iſt es nun 
Zeit ſich raſch und mit Entſchloſſenheit zu erheben; nicht zu 
reden, zu handeln gilt es jetzt, Europa ſoll ſehen, daß Öſter 
reich vom Unglücke zwar getroffen, aber nicht gebeugt werden 
könne. So denkt Ihr, tapfere Tiroler, und ſo thut Ihr 
auch: denn Ihr habt die Waffen ergriffen, um den Feinden 
des Vaterlandes die Spitze zu bieten. Das Volk von Tirol 
erprobte den Geiſt, der es beſeelt, ſchon mehr als Einmal 
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durch Thaten, welche in die Gedenktafeln der Geſchichte ein 
gezeichnet bleiben. Im Jahre 1703 drang ein feindliches 
Heer in Tirol ein. Man glaubte das ſchwach beſetzte Land 
ohne Mühe zu erobern und dann den Öſterreichern, welche 
in Italien wider an Zahl weit überlegene Streitkräfte kämpf 
ten, in den Rücken fallen zu können. Dies wäre wie damals 
die Dinge ſtanden ein entſcheidender Schlag geweſen. Aber 
die Rechnung war ohne Wirth gemacht. Die Landleute von 
Nord- und Südtirol ſchaarten ſich zuſammen; mit ihren Kugel 
büchſen, von welchen kein Schuß fehl ging, und mit Kanonen, 
die größtentheils ausgehöhlte von eiſernen Klammern um 
ſchloſſene Baumſtämme waren, trieben ſie am Brenner die 
wohlgerüſteten Feinde zurück und brachten ihnen ſo große Ver 
luſte bei, daß ſie das Land in aller Eile räumten. Die Er 
innerungen aus dem Jahre 1809 werden jedem Freunde 
von Tirol, von Öſterreich, von Deutſchland immerdar theuer 
bleiben und von Allen ohne Unterſchied, die eine aufrichtige, 
thatkräftige Begeiſterung zu würdigen wiſſen, mit Achtung 
genannt werden. Die Thaten, welche die einfachen Landleute 
durch Muth und Glauben ſtark verrichteten, waren ſammt 
der Schlacht bei Aſpern die Morgenröthe des neuen Tages, 
der nach nicht langer Friſt für Öſterreich und Deutſchland 
anbrach. Der heldenmüthige Sandwirth, deſſen Enkel an 
Euerer Spitze ſteht, hat ohne Zweifel von Gott dem getreuen 
Vergelter die Krone erhalten, welche ihm mehr galt als alles 
Lob der Menſchen; aber auch auf Erden wird ſein Lorbeer 
nicht verwelken. 

Nach dem Beiſpiele ſolcher Väter eilt Ihr nun hin an 
der Gränze der Heimath Wache zu halten. Allein deswegen 
vergeßt Ihr keineswegs auf den Feind, der von Norden her 
das große Geſammtvaterland bedroht, und ſeyd bereit an den 
Kämpfen theilzunehmen, welche, ſo hoffen wir auf Gott un 
ſeren Helfer vertrauend, die erlittenen Unfälle durch ruhmvolle 
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Siege auslöſchen werden. Wie die Theile des Leibes zuſammen 
wirken und das Auge unſeren Weg beleuchtet, der Fuß uns 
trägt, die Hand unſerer Wirkſamkeit dient, ſo müſſen in 
jedem Heere und jeder Heerſchaar die Streiter mit und für 
einander wirken: daher wird die Fahne in ihrer Mitte ge 
tragen. Sie iſt das Zeichen ihrer Einheit und ihr Wegweiſer 
im Getümmel der Schlacht, ſie iſt das offene Bekenntniß der 
Sache, welche ſie vertreten; deswegen zeigt auf Euerer Fahne 
ſich der kaiſerliche Doppeladler, den Öſterreich als das Erbe 
großer Zeiten und das Sinnbild großer Thaten empfing, und 
der flinke tiroliſche Aar. Beide gehören zuſammen und Ihr 
kämpfet für das Kaiſerthum, indem Ihr die Heimath ver 
theidiget, Ihr kämpfet für die Heimath, indem Ihr für das 
Kaiſerthum fechtet. 

Die Kirche auf Erden wird die ſtreitende genannt: denn 
ſie ſtreitet gegen den Irrthum durch Verkündigung der Wahr 
heit und gegen die Sünde durch Anleitung zur Tugend, und 
Jedes ihrer Kinder ſoll nach Maßgabe ſeines Berufes an 
dieſem Streite ſich betheiligen, aber ſtets bei ſich ſelbſt und 
ſeinen eigenen Fehlern den Anfang machen. Allein die 
Schranken des Rechtes, ohne welche kein menſchliches und 
darum auch kein chriſtliches Leben möglich wäre, laſſen ſich 
leider! durch Unterricht und Ermahnung allein nicht bewahren 
und durch die Gewalt, welche das Recht gegen das Unrecht 
vertheidigt, wird eine ernſte, doch heilige Pflicht erfüllt. Des 
halb ehrt die Kirche den Krieger, der für die Gerechtigkeit 
das Schwert umgürtet und weiht durch ihre Segnungen die 
Fahne, die ihn leiten ſoll. Tapfere Söhne Tirols, um eine 
freche Friedensſtörung abzuwehren betretet Ihr die Bahn, auf 
welcher Euere muthigen Vorfahren Euch oft, doch vorzüglich 
in den Jahren 1703 und 1809 vorangegangen ſind. Ver 
theidiger des Vaterlandes, für Euere Pflicht und darum für 
Gott geht Ihr in's Gefecht. Daher wird Gott die Segnungen 
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beſtätigen, die ich nun über dieſe Euere Fahne ſprechen werde. 
Er, der Herrſcher der Herrſchenden, der Gebieter des Himmels 
und der Erde, die er geſchaffen hat, blicke huldvoll auf Euch 
herab, ſein Segen geleite, ſeine Hand beſchütze Euch und dieſe 
Fahne führe Euch zum Siege für die gute, reine Sache, um 
deren willen Ihr Euer Leben einſetzet! 

– – – OcCO2G- - - 
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XII. 

Gefahr und Rettung. 

Pirtenschreiben unin 9. September S66. 

r feiern heute das Feſt des hochheiligen Namens, deſſen 
milde Laute die größte That des göttlichen Erbarmens uns 
verkünden, wir feiern das Feſt des Namens der Jungfrau, 
die den Erlöſer uns gebar. Auch in Auſtralien wird es be 
gangen; allein für Wien und Öſterreich hat es eine ganz be 
ſondere Bedeutung: denn es ward eingeſetzt, um das immer 
währende Denkmal eines Sieges zu ſeyn, der Wien und 
Oſterreich gerettet hat. Leopold I. trat in bedrängter Zeit 
die Regierung an. Der weſtfäliſche Friede hatte die kaiſer 
liche Macht faſt gänzlich gelähmt; Frankreich aber einigte 
und entwickelte ſeine Kräfte immer mehr und Ludwig XIV. 
beſchritt die Bahn der Eroberung mit einem Erfolge, der 
ſeinen überlegenen Hilfsmitteln entſprach. Von Oſten her 
drohte die noch immer furchtbare Macht der Türken; Raab 
war die Gränzfeſtung gegen ein Reich, das ſich bis zu den 
Ländern ausdehnte, wo Babylon die alte Welt durch ſeine 
Pracht und Üppigkeit in Staunen ſetzte, wo einſt Ninive's 
Paläſte groß wie Städte ſich erhoben. Die Wolken zogen 
über Öſterreich ſich dichter und dichter zuſammen. Der zu 
Nimwegen geſchloſſene Friede war kein erfreulicher und 
brachte keine Sicherheit: denn Ludwig XIV. verübte mitten 

II. 8 
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im Frieden die Gewaltthaten, welche man heut' zu Tage 
Annexionen nennt. Die Peſt drang verheerend in die öſter 
reichiſchen Länder ein, in Wien wüthete ſie zehn Monate lang 
und faſt die Hälfte der Bevölkerung wurde dahin gerafft. Ein 
Theil des Bodens blieb unbebaut, der Verkehr war gehemmt 
und der Mangel geſellte ſich zur Seuche. Die Türken boten 
ihre ganze Macht zu einem entſcheidenden Schlage auf, an 
der Spitze von 250.000 Mann rückte der Großvezier Kara 
Muſtafa heran. Die Rüſtungen der Pforte waren der öſter 
reichiſchen Regierung nicht unbekannt geblieben; aber man hielt 
die Gefahr nicht für ſo groß, als ſie wirklich war, und noch 
im letzten Augenblicke ſchmeichelte man ſich mit der Hoffnung, 
der feindliche Heerführer werde durch die Belagerung von Raab 
und Komorn ſo lange aufgehalten werden, daß noch Zeit bliebe 
das ſehr ſchwache Heer zu verſtärken und die Hilfstruppen 
aus Deutſchland und Polen an ſich zu ziehen. Allein Kara 
Muſtafa ließ Raab und Komorn bei Seite liegen und rückte 
geradezu auf Wien los. Hier war man vollkommen überraſcht. 
Tauſend Mann bildeten die ganze inner den Mauern befind 
liche Kriegsmacht, nicht einmal die Palliſaden waren einge 
ſchlagen und kaum hatte der Herzog von Lothringen alles 
Fußvolk, welches ihm nach Beſetzung der Gränzfeſtungen noch 
verblieb, in die des Äußerſten harrende Stadt geworfen, als 
die türkiſchen Roßſchweife ſich zeigten. Die ſchon ſehr bedeu 
tenden Vorſtädte mußten, da ſie unbefeſtigt waren, preisgegeben 
werden; man zündete ſie an, als die Tartaren bereits heran 
ſprengten; der Wind trug die Flamme in die innere Stadt. 
Die Feuersbrunſt näherte ſich dem Zeughauſe, wo ungeheuere 
Vorräthe an Schießbedarf aufgehäuft waren; ſchon begann ſie 
es zu ergreifen, im nächſten Augenblicke konnten die nahen 
Feſtungswerke bis zu den Grundfeſten hinab umgeſtürzt und 
ein großer Theil der Stadt in rauchenden Schutt verwandelt 
ſeyn. Dem Brande wurde gewehrt; aber die ganze Macht 
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der Türken umſchloß nun Wien mit einem Gürtel von Eiſen 
und Feuer. Zahlreiche Streifſchaaren trugen weithin Verder 
ben, Tod und Verödung. Emerich Tökely huldigte dem Sul 
tane als ſeinem Oberherrn und ließ ſich zum Könige von 
Ungarn ausrufen; ſeine Anhänger ſtritten an der Seite der 
Ungläubigen. 

Und dennoch hat der Herr der Heerſchaaren Sieg und 
Heil verliehen. Dieſe Tage der äußerſten Noth, welche des 
Unterganges Vorabend zu ſeyn ſchienen, waren ein lichter 
Wendepunct in den Geſchicken von Habsburg und Öſterreich. 
Vergebens zertrümmerten die Türken, deren Annäherung die 
nur halb zerſtörten Vorſtädte begünſtigten, durch Geſchütz und 
Minen die ſtarken Mauern; vergebens ſtürmten ſie ohne 
Unterlaß, meiſtens täglich zweimal. Unterſtützt von der Bürger 
ſchaft trieb die Beſatzung ſie unzählige Male zurück und ver 
kaufte jeden Fußbreit der geſunkenen Bollwerke um hohen 
Preis. Die Trümmer des Ravelines der Löwelbaſtei trotzten 
zwanzig Tage lang der ganzen Macht und Wuth der Feinde, 
die man mit Säbeln und eiſernen Ruthen vorwärts trieb und 
wurde endlich nicht erſtürmt ſondern geräumt. Als zuletzt der 
Heldenmuth vor der Übermacht zu erliegen ſchien und man 
ſich ſchon fertig machte die Gaſſen Schritt für Schritt zu 
vertheidigen, da verkündeten Feuerzeichen, daß die Hilfe 
nahe ſey. 

Der Herzog von Lothringen hatte den Verräther Tökely 
gedemüthigt und den türkiſchen Heerhaufen, welcher das Land 
jenſeits der Donau angriff, bei Stammersdorf beſiegt. Aus 
Polen kamen, den König an der Spitze, anſehnliche Streit 
kräfte, noch größere aus Sachſen, Baiern und dem fränkiſchen 
Kreiſe. Nun war es möglich den Großvezier im offenen Felde 
zu beſtehen. Am Sonntage in der Octave der Geburt unſerer 
lieben Frau (er fiel im Jahre 1683 auf den 12. September) 
machte das chriſtliche Heer ſich zum Kampfe fertig. Früh 
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morgens wurde die heilige Meſſe gefeiert. Johann Sobiesky 
diente dabei. Er ſelbſt, der Herzog von Lothringen, der Chur 
fürſt von Baiern und viele Andere empfingen andächtig den 
Leib des Herrn. Hierauf wurde Anführern und Kriegern die 
Losſprechung von allen Sünden ertheilt, wenn ſie ihre Schuld 
aufrichtig bereuen und um Gottes willen ihr Leben für die 
Pflicht einſetzen würden. Dann erhob ſich tauſendſtimmig der 
Feldruf: Maria, reine Jungfrau! Und von Mund zu Mund 
getragen ſcholl es an den Abhängen des Kahlenberges hin: 
Maria, reine Jungfrau! Die Geſchütze donnerten, das Ge 
fecht begann und bevor die Sonne hinter die Berge ſank, be 
leuchtete ſie noch die ordnungsloſe Flucht der Osmanen. Man 
verfolgte ſie, man ſchritt zum Angriffe, in einer Reihe ruhm 
voller Feldzüge drängte das öſterreichiſche Heer die Kämpfer 
des Islams über die Save und pflanzte ſeine Fahnen auf 
Belgrads Mauern auf. Zwar nöthigte Ludwig XIV. den 
Kaiſer, den größten Theil ſeiner Streitkräfte gegen Weſten 
zu wenden; dennoch wurden über den gemeinſamen Feind der 
Chriſten neue Siege erfochten und der Friede von Karlowitz 
befreite Ungarn und Siebenbürgen von dem türkiſchen Joche. 

Es liegt zwar ſehr nahe, daß am Feſte des heiligſten 
Namens Maria jeder Öſterreicher an den Tag der Rettung 
denke, um deſſen willen es eingeſetzt iſt; allein wir haben 
einen ganz beſonderen Grund, die Wohlthaten, durch welche 
Gott Öſterreich in den Zeiten der Vergangenheit aufrechthielt, 
dankbar zu beherzigen: denn wenn wir dies aus voller Seele 
thun, ſo werden wir die Freiheit des Blickes und die muthige 
Hoffnung gewinnen, welcher es gegenwärtig mehr als jemals 
bedarf. Der Friede iſt wiedergekehrt. Er iſt ſo wie die Sach 
lage es mit ſich brachte, nicht ſo wie wir es wünſchen. Was 
ſoll alſo geſchehen? Sollen wir das Unglück des Vaterlandes 
uns, ſo gut es gehen will, aus dem Sinne ſchlagen? Das 
wäre unverzeihlicher Leichtſinn. Oder ſollen wir jammern und 
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klagen? Bei Ereigniſſen, wie wir ſie erlebt haben, iſt es 
menſchlich, daß das Gefühl des Schmerzes nicht verſchloſſen 
bleibe in den Tiefen der Seele, ſondern durch Worte ſich 
kundgebe. Aber das iſt ein Zoll, welchen man der Macht 
des erſten Eindruckes darbringt; dabei ſich lange aufzuhalten 
iſt ein Verluſt an Zeit und Kraft. Was ſollen wir alſo? 
Wir ſollen Jeder an ſeinem Orte handeln. Es gibt Worte, 
die Thaten ſind, mit Worten, die es nicht ſind, iſt wenig ge 
U)OTTEIN. 

Die menſchlichen Geſchicke ſind aus Licht und Finſterniß 
gewoben; neben der Hoffnung ſtehet die Furcht, mit dem 
Glücke wechſelt das Unglück. Allein ſo wie nicht ohne Gottes 
Willen die Sonne ſcheint, die der Erde Gaben zur Reife 
bringt, und der Hagel fällt, der die Blüthen knickt, ſo be 
gegnet nichts von Allem, was man Glück oder Unglück nennt, 
uns ohne Gottes Willen. Nicht Alles, was geſchieht, geſchieht 
weil Gott will und ſo wie er es will. Der Menſch iſt frei. 
Das wird ſehr gerne gehört und oft wiederholt. Die Sache 
hat aber ihre Kehrſeite. Die Verantwortlichkeit des Menſchen 
reicht genau ſo weit als ſeine Freiheit. Wenn es kein Wirken 
gäbe, bei welchem der Menſch nicht mit vollem Rechte ſagen 
könnte: ich that wie ich mußte, ſo gäbe es für ihn keine Ver 
antwortlichkeit, aber auch kein Verhältniß, das man Freiheit 
nennen könnte, in Fragen des Staatslebens eben ſo wenig 
als in anderen. Unterdrücker und Unterdrückter ſtünden ein 
ander wie Wolf und Schaf oder wie Tiger und Hyäne 
gegenüber, das wäre der ganze Rechnungsabſchluß der Welt 
geſchichte. Aber wiewol der Herr die Abirrung des Herzens 
zuläßt, weil er dem Menſchen die Macht verlieh ſein höchſtes 
Gut ſich ſelbſt zu wählen, ſo waltet er doch über den Wir 
kungen, durch welche die Sünde den Bereich der menſchlichen 
Selbſtbeſtimmung überſchreitet. Viele Meuchelmörder haben 
ſchon Liſt und Kühnheit vergebens aufgeboten, ihr Anſchlag 
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mißglückte. In gleicher Weiſe könnte der Allmächtige allen 
äußeren Folgen der böſen Geſinnung Einhalt gebieten. Wel 
chen Antheil alſo an Ereigniſſen, die wir beklagen, der menſch 
liche Wille auch haben möge, wir können und ſollen ſagen: 
Herr, dein Wille geſchehe! 

„Sieh, ich bin eine Dienerin des Herrn, mir geſchehe 
nach deinem Worte“, ſo ſprach die heilige Jungfrau als der 
Erzengel ihr die Botſchaft brachte, um derer willen wir den 
Namen Maria feiern, und derer, die es ausſprach, würdig 
war das Wort. Sie weihte ſich dadurch dem erhabenen Be 
rufe, um deſſen willen Engel und Menſchen ſie ſelig preiſen, 
und je durchgreifender das Verlangen daß Gottes Wille ge 
ſchehe uns beherrſcht, deſto vollkommener werden wir der von 
Gott uns zugetheilten Aufgabe genügen. Wo dies heilige 
Verlangen waltet, dort iſt unthätiges Hinſtarren eben ſo wenig 
als Murren und Mißtrauen zu finden. Weil ſich der Menſch 
für oder gegen ſeine Pflicht entſcheiden kann und nicht das 
Recht hat ſich dabei auf jemand Anderen auszureden, ſo iſt 
er berufen bei den Entwicklungen, durch welche die Geſchichte 
der Menſchheit ſich vollzieht, Gottes Mitarbeiter zu ſeyn. Der 
Herr will, daß wir als getreue Diener zu Erfüllung ſeines 
Willens mitwirken. Verſchmähen wir es mit und für ihn zu 
wirken, ſo werden die göttlichen Rathſchlüſſe dem ungeachtet 
vollzogen, aber durch andere Vermittlungen als wenn wir 
uns getreu und lenkſam erwieſen hätten. Dadurch ſind uns 
die Pflichten vorgezeichnet, die wir in dieſer ernſten Zeit gegen 
Gott und das Vaterland zu erfüllen haben. 

Will ein Feldherr das Recht haben auf den Sieg zu 
hoffen, ſo muß er den Boden, wo er die Schlacht liefert, ge 
nau kennen, ſo muß er die Wirkſamkeit jeder ihm zu Gebot 
ſtehenden Waffe richtig berechnen und darf hierüber ſich keinen 
Täuſchungen hingeben. Dies Alles thut zwar um ſo drin 
gender noth, je mehr ſich der Antheil ſteigert, welchen fernhin 
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treffende Geſchoſſe an der Entſcheidung nehmen, aber auch als 
der Römer den ſchweren Wurfſpieß ſchleuderte und der Ritter 
in Eiſen gehüllt anſprengte, war es keineswegs überflüſſig; 
dies beweiſen die Schlachtfelder der Vergangenheit. Der heilige 
Paulus ermahnt die Gläubigen ſich als tapfere Krieger Jeſu 
Chriſti zu erweiſen und wie im Kampfe mit irdiſchen Waffen 
iſt hiezu Muth und Standhaftigkeit unentbehrlich, aber nicht 
ausreichend; es muß die richtig wägende Einſicht hinzukommen. 
Wir müſſen unſere irdiſche Lebensaufgabe, die Verhältniſſe, 
unter welchen wir ſie zu erfüllen haben, und die Hilfsmittel, 
über die wir dabei verfügen, ſo auffaſſen wie ſie in Wahrheit 
ſind und dürfen uns darüber keinen Täuſchungen hingeben. 
Genau dieſelbe Regel gilt für die Erfüllung der Pflichten gegen 
das Vaterland. Dem Chriſten iſt des Vaterlandes Macht und 
Größe nicht das Höchſte, und daß ſie durch ein glückliches Er 
kühnen rechtloſer Gewalt vermehrt werde, kann er weder wün 
ſchen noch gutheißen. Allein deshalb iſt die Würde und Wohl 
fahrt des Reiches, dem er durch Gottes Fügung angehört, ihm 
nichts weniger als gleichgiltig und indem er ſie durch gott 
gefällige Mittel fördert, erfüllt er eine Pflicht wahrer Menſchen 
liebe gegen Alle, welche im ſelben Staate mit ihm vereinigt 
ſind. Doch mit dem Willen ſeinen Mitbürgern nützlich zu 
ſeyn, iſt noch nicht Alles gethan; man muß die Tragweite 
der Maßnahmen, für die man in engerem oder weiterem 
Kreiſe einſteht, richtig zu beurtheilen, man muß das, was 
Heil und was Unheil bringt, zu unterſcheiden wiſſen. 

Es iſt lange her, daß es Männer gibt, die über den 
Staat und die Bedingungen ſeines Gedeihens nachdenken, und 
bis vor etwa hundert Jahren waren alle dieſe Männer dar 
über einig, daß Üppigkeit und Schwelgerei, Verſunkenheit in 
ſinnliche Lüſte und Abſtumpfung der ſittlichen Scheu dem 
Staate Unheil bringe und werde nicht noch zur rechten Zeit 
gewehrt, die Wolke ſey, die donnerſchwanger vor dem Sturze 
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der Reiche einherzieht. Nun wird ganz im Gegentheile be 
hauptet, die Begierde nach Genuß und den Mitteln desſelben 
ſey der kräftigſte Hebel, um die dem Staate nützlichen Thätig 
keiten in Bewegung zu ſetzen und die Völker reich, mächtig 
und glücklich zu machen; die Staatsklugheit wie die Achtung 
vor der menſchlichen Freiheit gebiete alſo den Staatsbürgern 
für ſolche Beſtrebungen den weiteſten Spielraum zu gewähren 
und Alles, was ſie dabei ſtören könnte, zu beſeitigen. Ohne 
Zweifel iſt die Einfachheit, womit man ſich nährt und be 
kleidet, kein Maßſtab für die Vollkommenheit des Staates, 
ſonſt müßte man ſein Urbild bei den Negern des inneren 
Africa ſuchen. Das Entſcheidende liegt ganz wo anders. Was 
für die Körperwelt Licht und Wärme iſt, das iſt für den 
Geiſt Erkenntniß und Pflichtgefühl. Jeder Fortſchritt in der 
Erkenntniß iſt erfreulich; was aber unwahr iſt, das iſt keine 
Kenntniß ſondern ein Wahn. Je mehr der Menſch den 
Zuſammenhang des Räumlichen durchblicken und die Wirkun 
gen desſelben berechnen lernt, deſto eingreifender vermag er 
die Sinnenwelt ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen. Wenn 
die Strohhütte zu einem Hauſe von Ziegeln wird, reinliche 
Dielen ſich über den ſchmutzigen Lehmboden legen und die 
Sonne heiter durch das Glasfenſter hereinblickt, ſo iſt dies 
nicht nur ein Beweis, daß für Geſundheit und Bequemlichkeit 
beſſer geſorgt iſt, ſondern auch daß die Kenntniſſe vorgeſchritten 
ſind. Und wenn Dome, Königsburgen, Paläſte emporſteigen, 
deren gewaltige Maſſen durch den Ausdruck des Schönen be 
herrſcht ſind, ſo beweist dies nicht nur das Vorhandenſeyn 
von Kenntniſſen ſondern auch die Macht eines ſchaffenden Ge 
dankens und das Obwalten höherer Bedürfniſſe: denn zwi 
ſchen „es ſchmeckt mir“ und „es gefällt mir“ iſt eine große 
Kluft, es iſt die Kluft, welche den Menſchen von dem Thiere 
trennt, und dies iſt der Grund, warum großartige Bauten ſo 
wirkſam ſind, um das Selbſtgefühl eines Volkes zu heben und 
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bei Nahen und Fernen ihm Achtung zu erwerben. Die Natur 
der menſchlichen Dinge bringt es mit ſich, daß die Kenntniß 
der Sinnenwelt und die Fertigkeiten, welche die Ausbeutung 
derſelben abkürzen, auch für die Behelfe des Genuſſes ver 
wendet werden, daß die Vervielfältigung derſelben für Erwerb 
und Verkehr große Wichtigkeit erlangt und eben deswegen mit 
ſteigendem Eifer betrieben wird. Allein nicht deswegen iſt das 
alte Rom groß geworden, weil der Römer von einem Brei 
aus Spelt oder Gerſte lebte und ein Stück groben Wollen 
zeuges ſeine ganze Kleidung ausmachte, ſondern deshalb weil 
er Etwas hatte, das ihm höher ſtand als der Genuß des 
Augenblickes, weil obgleich Wahn und Aberglauben ihm die 
Ahnung Gottes umwölkte, dennoch die Scheu vor dem Über 
irdiſchen und das Pflichtgefühl gegen das Vaterland ihn mächtig 
beherrſchte und die Abhärtung, zu der ſein rauhes, arbeit 
ſames Leben ihn einſchulte, durch Gehorſam und Todesverach 
tung den Feinden furchtbar wurde. Dem Wilden kann halb 
rohes Fleiſch einen eben ſo lebhaften Genuß verſchaffen als 
dem europäiſchen Feinſchmecker ein ſchwelgeriſches Mahl; aber 
nicht die Geſchmacksempfindung ſondern der Werth, den man 
darauf legt, iſt das Maßgebende. Dasſelbe gilt auch von dem 
Gewande, womit man ſich bedeckt, der Neger kann auf die 
Farben, die er ſeinem Leibe eingeätzt hat, ſich eben ſo viel 
und mehr einbilden als eine gefallſüchtige Frau auf das zier 
lichſte, koſtſpieligſte Seidenkleid. Dasſelbe gilt von allen Er 
zeugniſſen, welche die Betriebſamkeit dem Glanze, der Be 
quemlichkeit und der Verfeinerung des Lebens widmet; ſie 
lähmen und entwürdigen den Geiſt nur dann, wenn ſie als 
Gegenſtand ſeines Verlangens einen ungehörigen Platz ein 
nehmen. - 

Ohne Licht verkümmern und verbleichen die Pflanzen, 
ohne Wärme erſterben ſie. Die Kenntniß iſt dem Geiſte Licht, 
in ſo weit ſie wirklich Kenntniß und ſomit von aller Bei 
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miſchung des Unwahren frei iſt; aber ſie genügt ihm nicht, 
er bedarf auch der belebenden Wärme des Pflichtgefühles. Gott 
ſieht das Herz, der Menſch ſieht es nicht. Auf der Wage 
des ewigen Richters wird Alles, was nicht auf ihn als den 
letzten Zweck gerichtet iſt, zu leicht befunden. Der Menſch 
achtet jede Thätigkeit, welche Zwecken, die des Strebens wür 
dig ſind, als Mittel dient; die Abſicht hinab zu verfolgen bis 
zu der bewegenden Selbſtbeſtimmung des Herzens überläßt er 
dem höchſten Herrn, und wenn die Lenker des Staates die 
menſchlichen Thätigkeiten in dieſem Sinne beurtheilen, ſo thun 
ſie nichts als was ihre Sendung ihnen gebietet. Allein Gott 
verlangt Selbſtbeherrſchung und auch der Staat muß ſie ver 
langen. In irgend einem Grade macht ſie ſich geltend, ſo oft 
ein Antrieb des Augenblickes der Rückſicht auf die Zukunft 
unterordnet wird. Wenige Felder würden beſtellt werden, wenn 
der Landmann von der Arbeit ablieſſe, ſobald er Ermüdung 
empfände oder Hitze, Regen, Froſt ihm beſchwerlich fiele. Aber 
mit ſo viel Selbſtbeherrſchung als jeder nicht eben Blödſinnige 
hat, kann der Staat ſich eben ſo wenig zufrieden ſtellen als 
Gott. Der feſte Grund, auf welchem der Wohlſtand der 
Völker ruht, iſt die Bodenpflege. Ausdauernder Fleiß kann 
Länder von mittlerer Fruchtbarkeit in einen Garten verwan 
deln. Doch zu der unverdroſſenen, nimmer müden Thätigkeit, 
welche jedes auch noch ſo kleine Stück Landes ausbeutet, kann 
die Hoffnung reich zu werden nicht auslangen. Ein Einzelner 
mag ſich in Träume wiegen, im Großen und Ganzen weiß 
der kleine Landwirth ſehr wohl, daß er, abgeſehen von unbe 
rechenbaren Zwiſchenfällen, es zu Reichthum nicht bringen 
werde. Die Ausſicht auf ein ehrliches Auskommen für ſich 
und die Seinigen muß alſo über ihn Macht genug üben, um 
nicht nur Unmäſſigkeit und Trägheit fern zu halten ſondern 
auch dem Aufwande für das Übe flüſſige ſtrenge Gränzen zu 
ziehen; ſie muß ihn beſtimmen können nach einer reichen Ernte 
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oder Weinleſe ſich einen Sparpfennig zurückzulegen ſtatt zu 
trinken und zu ſpielen, der Gattin und der Tochter einige 
Flitter anzukaufen und dem Sohne die Koſten des Tanzbodens 
zu bezahlen, bis von dem Segen Gottes nichts mehr übrig iſt. 
Doch was man dem Boden abgewinnt, muß, wenn man nicht 
dem Auslande zinsbar bleiben will, vielfach umgeſtaltet und für 
Zwecke, denen es vollkommen fremd ſchien, verfügbar gemacht 
werden. Dieſe Leiſtung fällt mehr und mehr Arbeitern an 
heim, die im Dienſte des großen Kapitales ſtehen. Je mehr 
die Maſchine regiert, deſto tiefer ſinkt der Anſpruch an die 
Geiſtesthätigkeit des Arbeiters; aber die Menſchenliebe wünſcht, 
daß dieſe täglich wachſende Menge nicht verkümmere ſondern 
in Zufriedenheit und verhältnißmäſſigem Wohlſtande lebe, und 
wie ſehr die bürgerliche Ordnung bei der Erfüllung dieſes 
Wunſches betheiligt ſey, kann dem Staatsmanne nicht ver 
borgen bleiben. Es liegt aber am Tage, daß Zufriedenheit und 
Sicherſtellung des Nothwendigen für den Arbeiter nur durch 
freiwillige Beſchränkung ſeiner Hoffnungen und Genüſſe mög 
lich ſey. Nur Träumer können dies im Ernſte läugnen. 

Aber wie oft ſind Unternehmungen, die für den allge 
meinen Wohlſtand von Bedeutung waren, durch die Hoffnung 
reich zu werden ſchon angeregt worden! Das iſt ganz richtig; 
allein nicht ohne lange und eingreifende Selbſtbeherrſchung ſind 
ſie gelungen. „O Eitelkeit über Eitelkeit und eitel iſt Alles, 
was unter der Sonne iſt!“ So tönt es aus ſehr alter Zeit 
uns entgegen. Die irdiſchen Güter können die Seele mit großer 
Gewalt ergreifen, in zauberhaftem Glanze winken ſie, es iſt 
dem Menſchen als böten ſie eine Befriedigung, gegen welche 
nichts in die Wage zu legen ſey; doch nur ſo lange man ſie 
nicht erlangt hat: denn die Verheißung, welche die fröhlich 
leuchtende Hoffnung gab, wird durch den Beſitz nicht erfüllt. 
Aber ſo groß und mächtig iſt das allein wahre Gut, daß ſo 
gar ſein täuſchender Wiederſchein die Welt zu bewegen hinreicht, 
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Männer, die von dem Gedanken reich und geehrt zu wer 
den getragen wurden, die aber dem lockend ſie anblickenden 
Ziele ohne Mühe zu ſcheuen und die Beſchwerden zu zählen 
nachjagten und ſchon in dieſem Ringen und Wagen eine Be 
friedigung fanden, haben zur Förderung von Betriebſamkeit 
und Handel unſtreitig ſehr viel beigetragen; aber mit Männern 
dieſer Art darf man nicht die Leute vergleichen, welche nur 
Geld gewinnen wollen, um es ſogleich an Tand und Sinnen 
genuß zu vergeuden. Dieſe lockt kein glänzendes Luftbild, ſon 
dern nur die gemeinſte Begierde, und deswegen ſind ſie keine 
Beförderer ſondern der Hemmſchuh des Vorſchrittes von Han 
del und Betriebſamkeit. Man borgt für ein übel berechnetes 
Unternehmen zwanzig, dreißig und mehr tauſend Gulden, lebt 
in Saus und Braus und ſagt dann das Vergleichsverfahren 
an, um ſo bald als möglich dasſelbe Spiel zu wiederholen. 

Eng iſt das Herz, deſſen Götze das Geld iſt; aber das 
Geld zu verachten kann man den Menſchen nur in ſo weit 
verpflichten, als er die Dinge und Leiſtungen, die man für 
Geld ſich verſchaffen kann, zu verachten ſchuldig iſt. Deswegen 
iſt die Steuerfrage jene, welche die Gemüther in dem weiteſten 
Kreiſe anregt, und ob die geheiſchten Summen unmittelbar an 
die Staatsgewalt oder an das Land und die Gemeinde zu be 
zahlen ſeyen, macht keinen Unterſchied. Für die Blume iſt es 
nicht genug, daß das Waſſer, deſſen ſie bedarf, aus der Gieß 
kanne ſtröme, es muß auch in das Blumenbeet fließen. So 
geht es auch mit den Beiträgen, welche die Geſellſchaft für 
die Beſorgung ihrer gemeinſamen Angelegenheiten zollt. Wenn 
man nun den Menſchen einprägt, daß der erhöhte Sinnen 
genuß und die Befriedigung der armſeligen Eitelkeit, welche 
mit farbigem Papier an den Wänden, mit ſeidenen Überzügen 
der Stühle, mit Verbeugungen und Titeln zu ſchaffen hat, 
das wahre, vernunftmäſſige Ziel des menſchlichen Strebens ſey, 
mit welcher Stirne darf man dann von den Beauftragten des 
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Staates und der Gemeinde verlangen, daß ſie nicht nur nicht 
geradezu veruntreuen ſondern auch für ſich und Andere gewiſſe 
Vortheile verſchmähen, welche die Koſten zum Schaden der 
Steuerpflichtigen erhöhen, wiewol eine gerichtliche Unterſuchung 
ſich darüber nicht einleiten läßt? Wie will man vollends ihnen 
zumuthen, die für die gemeinſamen Bedürfniſſe dargebrachten 
Summen mit der unermüdlichen Sorgfalt und der weiſen 
Sparſamkeit zu verwenden, womit ein verſtändiger Hausvater 
ſein eigenes Hab und Gut verwaltet? Wie viel Größeres 
lieſſe ſich mit beträchtlich geringeren Summen bewirken, wenn 
man allen Beauftragten des Staates und der Gemeinden dieſen 
Geiſt edler Vaterlandsliebe und zarter Gewiſſenhaftigkeit ein 
flößen könnte! Aber auf dem Boden der Weltauffaſſung, welche 
die Freiheit der Begierde verkündet, wär' es thöricht eine ſolche 
Geſinnung von ihnen zu erwarten und ungerecht ſie zu for 
dern. Die meiſten Beamten haben auf eine glänzende und 
hochbezahlte Stelle keine Ausſicht und viele kommen in häufige 
Berührung mit Leuten, welchen die vorgeſchrittenen Mittel des 
Genuſſes und der Bequemlichkeit in vollem Maße zu Gebote 
ſtehen. Dazu nun daß ſie nicht nur vor Rüge und Strafe 
ſich hüten ſondern auch aus voller Seele für ihr Amt leben 
und jede Gelegenheit ergreifen, um ihren Mitbürgern nützlich 
zu werden, gehört freithätige Beſchränkung der Wünſche und 
Ziele, gehört Selbſtbeherrſchung und das, worauf ſie als auf 
ihrem Grunde ruht. Nicht ſelten gehört auch Muth dazu, zu 
nächſt in Dingen, welche die Gebahrung mit dem Staatsver 
mögen betreffen, aber nicht in dieſen allein. „Ich mag mich 
nicht ſcheren; ich mag ihm nicht ſchaden“. Das ſind ganz 
harmlos klingende Worte, allein ſie koſten den Steuerpflichtigen 
viel Geld und lähmen oder verzögern viel Gutes und Heil 
ſames. Doch ein Muth der Pflichterfüllung, der Tag für Tag 
ohne Lob und Vortheil, ja mit Ausſicht auf Unannehmlich 
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keiten ſeine Spannkraft behält, iſt gleichfalls eine Pflanze, 
welche ohne Anhauch von oben nicht gedeiht. 

Man hat über die Schmeichler der Fürſten viel Böſes 
geſagt und nicht mit Unrecht; die Wahrheit Dem verhüllen, 
der ihrer bedarf um für Millionen ſegenreich zu wirken, heißt 
wider den Fürſten und das Volk ſündigen und geſchieht es 
um für ſich ſelbſt Vortheile zu erſchleichen, ſo iſt es einer der 
ſchändlichſten Auswüchſe des Eigennutzes. Aber auch das Volk 
findet Schmeichler, ſobald dabei etwas zu gewinnen iſt, und ſie 
verdienen kein milderes Urtheil als die der Fürſten. Ein 
Menſch, an welchem ſich keine hervorſtechende Untugend be 
merklich macht, iſt darum nicht ſchon der beſte, auch ein Volk 
iſt es nicht; um ein richtiges Urtheil zu fällen, muß man 
neben dem nicht Lobenswerthen auch das Lobenswerthe in An 
ſchlag bringen. Aber jeder Menſch ſoll ernſtlich daran gehen, 
was an ihm Übles iſt, zu beſſern, was an ihm Gutes iſt, 
zu mehren und auch jedes Volk ſoll es. Die Wiener haben 
ſich ſchon in alter Zeit durch ihren Hang zum Vergnügen be 
merklich gemacht und die furchtbarſten Bedrängniſſe trübten 
nur für eine kurze Weile ihren frohen Sinn. Fünfzehn Jahre 
nachdem Öſterreich binnen vier Jahren zum zweiten Male von 
Soliman war verwüſtet worden, ſprach ein fahrender Sänger 
von Wien: 

„Hier ſind viel Singer, Saitenſpiel, 
Allerlei Geſellſchaft, Freuden viel; 
Mehr Muſikos und Inſtrument' 
Find't man gewiß an keinem End'.“ 

David, der größte von Israels Königen, der Stamm 
vater des Heilandes, der Prophet, deſſen Auge Gott aufſchloß, 
war ein Mann des Liedes. Als er hervortrat um Goliath's 
Herausforderung anzunehmen, wußte man von ihm nichts als 
daß er ein trefflicher Harfenſpieler ſey; dennoch beſiegte er den 
Rieſen, vor welchem der kriegeriſche Saul und ſeine tapferſten 
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Kämpfer zitterten. Der Geſang, welcher Lob, Dank und An 
betung wie auf Adlersfittigen hinauf zum Himmel trägt, kann 
auch für das, was dem zeitlichen Leben frommt, den Geiſt 
heben und ſtärken und die Völker haben Entwicklungsſtufen, 
auf welchen ein großer Dichter für ihren Aufſchwung mehr 
vermag als der gewaltigſte Kriegsheld. Allein die redende Kunſt 
verliert Werth und Weihe, wenn ſie den Lüſten ſchmeichelt 
und verläugnet die Lüfte, die ſie athmet, wenn ſie bei Par 
teien, denen das Greifbare das Höchſte iſt, in Dienſte tritt. 
Ihre eigentliche Wirkſamkeit iſt aber gelähmt und ihre Ent 
artung angebahnt, ſobald ſie zum bloßen Zeitvertreibe wird. 
Das Vergnügen muß wie der Zucker behandelt, es darf nicht 
verſchwendet, ſondern muß zwiſchen den Ernſt des Lebens mit 
weiſer Sparſamkeit vertheilt werden, ſonſt entadelt und ent 
kräftet es den Geiſt und verliert überdies die Macht den 
Funken der Freude aus dem Herzen hervorzulocken. Wie der 
abgeſtumpfte Schlemmer nach neuen Reizmitteln ſucht und 
Alles, was dem ſchlaff gewordenen Gaumen eine Empfindung 
abzwingt, willkommen heißt, ohne um ſeine Geſundheit ſich viel 
zu kümmern, ſo geht es auch mit dem Vergnügen, das man 
im Schauſpielhauſe und im Ballſaale ſucht. Jene, die von 
den Unterhaltungen Anderer leben, raffen. Alles zuſammen um 
Neues zu bieten und rufen die ſchändlichſten Lüſte zu Hilfe, 
um den trägen Sumpf des verkommenen Herzens in Bewegung 
zu ſetzen. Die Vergnügungen werden immer koſtſpieliger, ſie 
werden immer ſchmutziger und immer mehr entweicht die lichte 
Freude; krankhafte Überreizung und wüſter Taumel nimmt 
ihre Stelle ein. 

Nicht Alles, was man Glück zu nennen pflegt, bewährt 
jenſeits der Gräber ſich als ächte Münze. Aber auch für unſere 
irdiſchen Hoffnungen und Entwürfe iſt das Unglück nicht ſelten 
gleich einem Gewitterſturme, welcher zwar empfindlichen Schaden 
anrichtet, doch die Lüfte reinigt und den Boden befruchtet. 
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Mit Recht trauern wir über die Unfälle, welche durch Gottes 
Zulaſſung Öſterreich getroffen haben; allein je beklagenswerther 
die Ereigniſſe ſind, die an uns vorübergingen, deſto eindring 
licher iſt der Mahnruf, den ſie an alle Freunde des Vater 
landes erlaſſen. Durch jede Veränderung, welche in den Öſter 
reich umringenden Ländern vorgeht, wird die Einigung der 
Kräfte ſtraffer gemacht und die Entwürfe des Ehrgeizes, die 
der Erfolg ermuthigt hat, haben ihren Bogen noch nicht ab 
geſpannt. Zerfahrenheit der Zuſtände und Zerſplitterung der 
Kräfte wäre nun nicht mehr blos Gefahr, ſie wäre Untergang; 
aber Muth, Ernſt der Geſinnung und richtige Würdigung 
deſſen, was noth thut, kann die Tage des Unglückes zu dem 
Anfange eines höheren Aufſchwunges machen. 

Unwürdiges und Sündhaftes wird es immer geben; Leute, 
die für den Genuß des Augenblickes leben und alles Andere 
an den zweiten Platz ſetzen, werden niemals fehlen. Wo man 
aber auf Gottes Segen und eine glückliche Zukunft hoffen 
will, dort muß das Schlechte als ſchlecht und das Verwerf 
liche als verwerflich anerkannt werden. Dieſen wichtigen Dienſt 
leiſtet der Geſellſchaft die öffentliche Sitte, ſo lange ſie noch 
lebenskräftig iſt. Ohne Abſcheu vor dem Böſen gibt es keine 
Liebe zu dem Guten. Pflicht und Klugheit gebieten der Re 
gierung den Regierten hiebei mit ihrem Beiſpiele voranzugehen 
und die Hochachtung vor dem Hohen und Reinen unzweideutig 
darzulegen; doch kann ſie nach Umſtänden es nicht ohne Grund 
für nöthig halten, manches ſchlimme Unkraut ſich ſelbſt zu über 
laſſen; ſchon darum, weil ſie ſich hüten muß nicht etwa mit 
dem Unkraute auch den Weizen auszujäten. Aber die Macht 
der öffentlichen Sitte, ohne welche die beſtgemeinten Verord 
nungen ohnmächtig ſind, reicht auch dorthin, wo die Staats 
gewalt nichts vermag oder nichts zu vermögen glaubt. Die 
Unſittlichkeit muß ſicher ſeyn, wenn ſie unverhüllt hervorzu 
treten wagt, mit Verachtung empfangen zu werden. Dadurch 
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wird ſie genöthigt ſich in dunkle Winkel zu verſtecken und daß 
ſich das Laſter des Lichtes unwürdig bekennen muß, iſt ein 
Sieg der Tugend, iſt eine ihrem Rechte bezeigte Huldigung. 
Freche Schamloſigkeit und Verhöhnung des Heiligen bei Luſt 
barkeiten, zu welchen alle Welt durch Anſchlagzettel eingeladen 
wird, und die Ausbeutung aller ſchmählichen Lüſte durch die 
Schauſpielhäuſer iſt eine der Geſellſchaft zugefügte Beſchimpfung: 
denn es wird dabei durch die That behauptet, den Kreiſen, 
von welchen aus man auf Zuſpruch hofft, ſey das Scham 
gefühl abhanden gekommen. Man laſſe ſolche Speculanten 
fühlen, daß ſie geirrt haben; man beflecke ſich nicht durch die 
Theilnahme an derlei Erluſtigungen und wecke auch bei An 
deren das ſchlummernde Zartgefühl durch den entſchloſſenen 
Ausdruck der eigenen Geſinnung. Niemand laſſe ſich durch die 
Berufung auf das Ausland einſchüchtern, ſchon darum nicht 
weil man dadurch der Ehre Öſterreichs zu nahe träte. Es gibt 
ein Selbſtgefühl, das von der Selbſtüberſchätzung des Prahlers 
und des Barbaren gleich weit entfernt iſt und nur Völkern 
gebricht, die den Anſpruch auf eine Zukunft verloren haben. 
Es finden ſich gar manche Länder, von welchen wir noch ler 
nen können. Das Gute wollen wir nachahmen und uns an 
eignen, wo immer es keimt und blüht; das Schlechte wollen 
wir dort laſſen, wo es heimiſch iſt. Wer aber bei allen Völkern 
nur das Schlimme aufſuchen und daheim zur Nachahmung 
empfehlen würde, der wäre die Schande und der Feind ſeines 
Vaterlandes. - 

Damit die Hochſchätzung der Kraft, die den Begierden 
gebietet, die Achtung vor dem Guten und Edlen, die Scheu 
vor dem Unwürdigen und Schmutzigen im öffentlichen Leben 
die Macht gewinne, die ihr gebührt, muß ſie dem heranreifen 
den Geſchlechte durch Wort und Beiſpiel eingeflößt werden; 
ſonſt wäre an keine Erhebung zu denken, vielmehr ſtünde Sinken, 
Sinken mit beſchleunigter Schnelligkeit uns in Ausſicht. Unter 

II. 9 
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allen Freveln, die das verworrene Jahr 1848 verüben ſah, 
war keiner größer und keiner ſo häßlich als der Mißbrauch, 
den man mit der Unerfahrenheit der Jugend planmäſſig trieb. 
Sie ſollte regieren ſtatt zu lernen, weil man wußte, daß ſie 
die hochtönenden Worte nicht auf ihre wahre Geltung zurück 
zuführen und die Tragweite der Beſtrebungen, für die man 
ſie ausnützte, nicht zu überblicken vermöge. Dinge wie damals 
vorgingen, pflegen ſich nicht zu wiederholen; aber noch immer 
ſchämt man ſich nicht im Namen des Fortſchrittes zu fordern, 
daß der Unterricht zum Verderben der Jugend und deshalb 
des Staates, der Gemeinde und der Familie mißbraucht werde. 
Die Meiſten, welche dazu beiſtimmen, wiſſen freilich nicht, 
was ſie thun. Die Kinderſeele iſt etwas Ehrwürdiges und 
Heiliges. Fleckenlos iſt das Gewand der Unſchuld, das ſie in 
der Taufe empfing und die Engeln lächeln auf die Geſpielin 
nieder. Aber noch ſchlummert ſie. Die Anregungen, durch 
welche ſie im Laufe der Jahre zum Selbſtbewußtſeyn erweckt 
wird, ſind anfangs ſchwach und flüchtig wie der Klang einer 
Harfe, über welche die Lüfte hinſtreichen. Die Ankündigung 
des Geſetzes der Geiſterwelt wird nach und nach kräftiger, doch 
auch die dem Geſetze widerſtrebenden Neigungen melden ſich. 
Es beginnt der geheimnißvolle Kampf, von deſſen Ausgange 
des Menſchen endgiltige Geſchicke abhängen und nicht ſelten wird 
eine Entſcheidung, welche für das Leben nachwirkt, ſchon ſehr 
früh vorbereitet. Wer, der ſich einen Chriſten nennt, darf es 
für etwas Gleichgiltiges halten, den Keim des Böſen in die 
noch unbefleckte Seele zu ſenken? Die nächſte, heiligſte Pflicht 
liegt den Ältern ob und nicht nur Gott ſondern auch der 
menſchlichen Geſellſchaft ſind ſie für die Erfüllung derſelben 
verantwortlich. Es gibt keinen Einfluß, ſey es zum Guten 
oder zum Böſen, der den Menſchen unwiderſtehlich mit ſich 
fortriſſe; doch meiſtens empfängt der Staat den Menſchen ſo 
wie die Familie ihn gemacht hat. Aber der Lehrer theilt dieſe 
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Verantwortlichkeit und zwar um ſo mehr, je zarter das Alter 
der ihm Anvertrauten, je empfänglicher daher ihr Gemüth für 
die noch neuen Eindrücke der ſich ihnen erſchließenden Welt iſt. 
Gewiß muß der Lehrer die nöthigen Kenntniſſe beſitzen; er 
würde ja ſonſt den Namen, den er führt, nicht verdienen. 
Allein Ehrfurcht vor der Religion und Reinheit des Wandels 
iſt für ihn nicht nur eine Pflicht des Menſchen ſondern auch 
eine Pflicht des Berufes, dem er ſich gewidmet hat; fehlt ihm 
Glauben und Ehrbarkeit, ſo wird er niederreißen ſtatt auf 
zubauen. Der Schule iſt eine ſchwere, iſt manchmal eine un 
lösbare Aufgabe geſtellt, wenn das Älternhaus mit ihr nicht 
Hand in Hand geht oder ſogar ihr entgegenwirkt. Aber es iſt 
leichter den Stein abwärts als aufwärts zu rollen und wäre 
die Schule das wozu jene Partei, die in Belgien unverlarvt 
hervortritt, ſie machen will, ſo könnte ſie allerdings zerſtören, 
was Vaterſorge und Muttertreue gepflanzt hat. Allein dadurch 
wäre am Staate wie an der Familie ein Frevel verübt und 
wollte man vollends die Ältern zwingen, ihre Kinder in ſolche 
Schulen zu ſchicken, ſo hätte die Tyrannei, welche die Seelen 
knechten will, ihr Schlimmſtes gethan. 

Die Wiſſenſchaft iſt ein Ganzes von Kenntniſſen, die 
man auf ihren Grund zurückgeführt und dadurch als wahrhaft 
nachgewieſen hat. Die Wiſſenſchaft iſt alſo von hohem Werthe, 
natürlich nur in ſo weit als ſie leiſtet, was ſie verſpricht. 
Ihre Wichtigkeit wächst nach allen Seiten hin: denn um 
faſſende Kenntniſſe ſich anzueignen wird für alle Aufgaben 
des Lebens faſt mit jedem Jahre nothwendiger, ſogar im Ge 
tümmel der Schlacht darf die Tapferkeit den Siegeskranz nicht 
mehr hoffen, wenn ſie die Errungenſchaft des ruhig ſinnenden 
Geiſtes nicht zur Gehilfin hat. Weil aber die Wiſſenſchaft das 
was ſie ſeyn ſoll dadurch iſt, daß ſie nicht nur behauptet, 
ſondern für die Behauptung auch hinreichende Gründe gibt, 
ſo iſt Gründlichkeit das Kennzeichen der Wiſſenſchaftlichkeit. 

9* 

ewersm90
Hervorheben



– 132 – 

Zur Gründlichkeit des Wiſſens gelangt man nicht ohne Ge 
duld und ausharrende Anſtrengung; ſie auf ſich zu nehmen 
muß ſich entſchließen, wer ein Jünger der Wiſſenſchaft heißen 
will. Es fragt ſich alſo nicht darum, wie viele Schüler bei 
einem ausgezeichneten Lehrer eingeſchrieben ſind und das Col 
legiengeld richtig erlegt haben, ſondern wie viele bei den Vor 
trägen erſcheinen und das in denſelben Dargebotene zu ihrem 
geiſtigen Eigenthume machen? Die Jugend hat ein Recht auf 
Leitung und Belehrung; nicht für ſich allein hat das reifere 
Alter die Erfahrung erlangt, kraft welcher es die Verknüpfung 
von Urſache und Wirkung richtiger beurtheilt. Der Menſch 
hat nichts, was er nicht von dem Vater Aller empfangen 
hätte, und ſoll was er empfing zum Heile Aller verwerthen, 
darauf beruht der Bruderbund, der die Welt umfaſſen ſoll. 
Doch ſeinen Schülern gegenüber verpflichtet den Lehrer hiezu 
überdies das ihm übertragene Amt. Wenn man der akademi 
ſchen Jugend ſtets nur von der Freiheit ſpricht und nicht ein 
mal den Beſuch der Vorleſungen aufrecht zu halten wagt, ſo 
mag dies manchem leichtſinnigen Jünglinge ſehr wohl gefallen, 
aber nur zu leicht kann es geſchehen, daß er das Lebehoch, 
welches er ſeinen Schmeichlern darbringt, durch die bitteren 
Folgen vergeudeter Jugendjahre bezahlen muß. 

Es gibt bei uns gar Manches zu beſſern; aber deshalb 
verzage Niemand. Der heilige Johannes, vor welchem die Ge 
heimniſſe Gottes und der Welt auf Pathmos ſich enthüllten, 
verkündet nicht nur von den Gottloſen und Unzüchtigen, er 
verkündet auch von den Feigen, daß ſie keinen Theil am 
Himmelreiche haben werden. Jedermann habe den Muth, das, 
was er im innerſten Herzen als recht und gut erkennt, laut 
auszuſprechen. Iſt dies zu viel verlangt? Haben wir dabei 
etwa zu beſorgen dem ſcharfen Meſſer der Guillotine preis 
gegeben zu werden? O nein, wir haben dabei nichts Schlim 
meres zu befahren als den Spott von Leichtſinnigen und Thoren 
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und dieſe werden weichen, ſo wie wir vorwärts gehen. Die 
blinde Wuth, welche in Frankreich gleich einem Vulcane tobte, 
durch deſſen Mündung die unterirdiſchen Gewalten herauf 
dringen um die Erde zu verwüſten, iſt nur bei Einzelnen noch 
zu finden. Worte aus jener Zeit haben die Parteien, auf deren 
Zuſtimmung wir nicht rechnen dürfen, ſich nach Bedürfniß 
zurechtgerichtet; doch ihr eigentlicher Grundſatz iſt denn doch: 
Fürchte dich oder ich fürchte mich, und anbetend ſinken ſie vor 
dem Erfolge in den Staub. Macht den Anfang, Chriſten und 
Mitbürger! Fürchtet Euch nicht, es werden von allen Seiten 
her Euch viele Andere nachfolgen. Wer will nicht, daß reg 
ſamer ausdauernder Fleiß, Nüchternheit und Ehrbarkeit, häus 
licher Sinn und Redlichkeit den Wohlſtand erhalte und mehre 
und ſogar in die kahle Hütte Zufriedenheit einführe? daß die 
Tugend der Achtung und das Laſter der Verachtung gewiß 
ſey ? daß die Jugend zu gründlichen Kenntniſſen und treuer 
Pflichterfüllung herangebildet werde? daß mit zarter Gewiſſen 
haftigkeit der richtige von Theorien ungetrübte Blick ſich paare 
und die Verwaltung wohlfeiler und doch wirkſamer mache? Ich 
ſage mehr. Wer will denn nicht, daß das Kaiſerthum Öſter 
reich aufrecht bleibe? So gut als Alle wollen es. Wenige, 
vereinzelt daſtehende Verräther zählen nicht, und ſogar die Zahl 
der Schwärmer, welche Öſterreich erhalten, doch die Bedin 
gungen ſeines Daſeyns aufheben wollen, iſt bei Weitem nicht 
ſo groß als es den Anſchein hat. Im innerſten Herzen wiſſen 
die Meiſten das Mögliche von dem Unmöglichen zu unter 
ſcheiden und haben nichts dagegen, daß das Nothwendige ver 
wirklicht werde; aber ſie ſcheuen ſich dies auszuſprechen und 
Verhältniſſe, unter welche ſie ohne ihre Schuld geſtellt ſind, 
dienen ihnen zur Entſchuldigung. Wird die Wahrheit mit der 
Ruhe, mit der Kraft und Standhaftigkeit einer feſtbegründeten 
Überzeugung ausgeſprochen, ſo iſt nicht zu beſorgen, daß ſie 
eine Stimme in der Wüſte bleibe; weithin und in allen Kreiſen 
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wird ſie Wiederhall finden. Nichts Wünſchenswerthes ſoll des 
halb vergeſſen oder verſäumt, aber es ſoll die rechte Ordnung 
beobachtet werden. In einem Hauſe, wider das die Waſſer 
fluth anſtürmt, müſſen die Bewohner ohne viel Fragen und 
Sinnen ſich zuſammenthun, um vorerſt die drohende Strömung 
zu brechen und dann die Mauern, die ſie erſchüttert hat, aus 
zubeſſern, die Grundfeſte zu verſtärken. Wenn dies geſchehen 
iſt, ſo möge man mit bequemerer Einrichtung der Zimmer 
und Kammern ſich beſchäftigen. Vertrauen wir auf Gott, 
geben wir der Wahrheit das Zeugniß und machen wir in Allem, 
was es zu beſſern gilt, bei uns ſelbſt den Anfang. Dadurch 
werden wir zugleich gegen Gott und gegen Thron und Vater 
land eine heilige Pflicht erfüllen und der anbrechende Sonnen 
blick beſſerer Tage wird uns das Unterpfand der Vergeltung 
ſeyn, welche dem redlichen Willen bei dem Allſchauenden hinter 
legt iſt. Amen. 

–E&gt;S&gt;S&gt;&lt;S-S – 
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XIII. 

Einladung zu Beiträgen für Erbauung einer Pfarr 
kirche in der Brigittenau, 

Erlassen am 27. 'uneinher JSG6. 

Yor dreißig Jahren war die Brigittenau noch das, was ihr 
Name bedeutet, eine Au, und nur Einmal im Jahre belebte 
ſie ſich: denn in Folge der geſchichtlichen Erinnerung, die an 
das Brigittenkirchlein ſich knüpfte, war der Gedächtnißtag ſeiner 
Weihe zum Volksfeſte geworden und viele Tauſende bewegten 
ſich bis tief in die Nacht hinein auf dem ſonſt einſamen 
Wieſengrunde. Jetzt hat ſich dort eine Gemeinde gebildet, die 
vor zwei Jahren ſchon gegen 7000 Seelen zählte. Seit dieſer 
Zeit wurde das Bauverbot aufgehoben, das den Fortſchritten 
der Anſiedelung im Wege ſtand, und die Gebühr erlaſſen, 
welche Jene, die bei'm Strohecke über den Donaucanal ſetzten, 
bis vor Kurzem zu entrichten hatten. Sie war ſehr gering 
und für den Armen dennoch empfindlich. Daher haben die 
Bauführungen ſchon im vorigen Jahre ſich vermehrt, ein be 
ſchleunigtes Wachſen der Bevölkerung ſteht in Ausſicht. Doch 
legen ſich nicht trübe Wolken um die Zukunft des Kaiſer 
thumes, von deſſen unverkümmertem Beſtande die Blüthe der 
Hauptſtadt abhängt? Wir wollen auf Gott vertrauen und 
keinen kleinmüthigen Beſorgniſſen Raum geben. Als man die 
Kugel abſchoß, die den Anlaß gab, daß die Wolfsau nach der 
heiligen Brigitte genannt wurde, ſtand es um Öſterreich noch 
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viel ſchlimmer. Bei Jankau erfochten die Schweden über Feld 
herren, die mit einander haderten, einen vollſtändigen Sieg. 
Torſtenſohn rückte raſch vor Wien und erſtürmte die Wolfs 
brückenſchanze; nur die Donau trennte ihn von dem Sitze des 
Kaiſers. Sein Bundesgenoſſe Ragoczy ſtand bei Preßburg. 
Dieſem warf man einen Heerhaufen entgegen; was für die 
Vertheidigung der Hauptſtadt übrig blieb, beſtand größtentheils 
aus neu ausgehobenem, ungeübtem Volke. Der Erzherzog 
Leopold Wilhelm, welcher den Oberbefehl führte, ſchlug am 
Rande der Au, den Schweden gegenüber, ſein Lager auf. Da 
begab es ſich, daß, als er am 8. October 1645 eben betend 
auf den Knieen lag, eine ſchwediſche Kanonenkugel mitten durch 
ſein Zelt fuhr, ohne ihn oder ſonſt Jemanden zu beſchädigen. 
Wie die Gefahr, welche das feindliche Geſchoß dem Heerführer 
brachte, ſo ging die größere vorüber, mit der zwei feindliche 
Heere das Reich bedrohten; Torſtenſohn und Ragoczy zogen 
unverrichteter Dinge ab. An der Stelle, wo das Gezelt des 
Erzherzoges ſtand, wurde zu dankbarer Erinnerung an den 
Schutz des Allmächtigen, in deſſen Hand Tod und Leben ſteht, 
ein kleines Gotteshaus erbaut, und da am 8. October die 
Kirche das Gedächtniß der heiligen Brigitte feiert, ſo war es 
dieſe große Dienerin Gottes, die man zur Schutzheiligen der 
Kapelle erkor und die Wolfsau wurde zur Brigittenau. Dieſer 
Name verſetzt uns alſo in die Mitte von Ereigniſſen, die uns 
zum Vertrauen auf Oſterreichs Zukunft kräftig ermahnen. 
Noch lebt der alte Gott. 

Aber wollte man auch von dem Zuwachſe abſehen, den 
das nächſte Jahrzehent bringen wird, ſchon die gegenwärtige 
Bevölkerung iſt groß genug um eine anſehnliche Pfarrgemeinde 
zu bilden, und die örtlichen Verhältniſſe machen es ihr doppelt 
empfindlich, daß ſie weder einen Seelſorger noch ein ihrem 
Bedürfniſſe entſprechendes Gotteshaus in ihrer Mitte hat. 
Sie gehört zur Pfarre St. Leopold. Dieſer Pfarrbezirk zählt 
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23.000 Seelen und hat ein Gotteshaus, welches nicht viel 
über 1700 Menſchen faßt. In anderen Pfarren der Vor 
ſtädte tritt ein weit größeres Mißverhältniß hervor; demunge 
achtet iſt es, wiewol an jedem Sonn- und Feiertage zwei 
Predigten gehalten werden, doch nur für den ſechsten Theil 
der Eingepfarrten möglich, das Wort Gottes anzuhören. Über 
dies iſt der Raum, der die Brigittenau von der Kirche 
St. Leopold trennt, kein unbedeutender, und ihre Bewohner 
beſtehen größtentheils aus Menſchen, welche die Woche hindurch 
ſchwer arbeiten. Es ſteht ihnen alſo die Verſuchung nahe am 
Sonntage lieber zu raſten als den Weg nach der fernen Kirche 
anzutreten und oft iſt die Bequemlichkeit ſtärker als das Pflicht 
gefühl. Das ſollte freilich anders ſeyn; aber der Arme, der 
mit der Sorge für das tägliche Brot zu kämpfen hat, iſt 
unter Verhältniſſe geſtellt, die ihn leicht erdenwärts nieder 
drücken, wenn er keine ungewöhnliche Schwungkraft des Geiſtes 
hat. Er verdient daher mehr als irgend Jemand, daß die 
Religion ſich nicht von ihm ſuchen laſſe, ſondern wie eine 
milde Mutter ihn aufſuche und ſucht man ihn, ſo wird er 
einige Verkommene abgerechnet leicht gefunden; ſein Herz, das 
Müh' und Sorge unter ihrem Drucke halten und welches von 
der dumpfen Wirthshausfreude mehr betäubt als befriedigt 
wird, erſchließt ſich höheren Anklängen und dankbar ergreift 
er das Unterpfand der Hoffnung, welche Troſt für jedes irdiſche 
Elend hat, weil ſie über die Erde hinausreicht. 

Aber es handelt ſich nicht um die Erwachſenen allein. 
Brigittenau hat eine Schule, die ſchon gegenwärtig von nah' 
an 700 Kindern beſucht wird. Sie werden in die Anfangs 
gründe des menſchlichen Wiſſens eingeführt, ſie erhalten Unter 
richt in der Religion. Allein das Chriſtenthum iſt die Reli 
gion der That; das von der ächten Liebe beherrſchte Wirken 
iſt das Vorbild, auf welches ſie hindeutet, und die Pflicht, 
welche ſie predigt. Das Chriſtenthum verkündet die thatkräftige 
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Menſchenliebe, es verkündet aber auch die thatkräftige Gottes 
liebe. In der Kirche vereinigt ſich die chriſtliche Gemeinde, 
um ihrem Erſchaffer, Erlöſer und Heiligmacher dankbare An 
betung darzubringen, in der Kirche erneuert ſich die höchſte 
That der Barmherzigkeit: denn in dem Geheimniſſe der heili 
gen Meſſe opfert der Sohn Gottes ſich von Neuem auf für 
die Sünden der Welt. Deswegen gehört zur Schule nicht 
nur der Religionsunterricht ſondern auch die Kirche. Doch die 
Schule der Brigittenau iſt ohne Gottesdienſt: denn die Pfarr 
kirche iſt zu weit entfernt, als daß man die Kinder zum täg 
lichen oder auch nur zum ſonntäglichen Gottesdienſte dorthin 
führen könnte. Man kann aber dem Menſchen für den oft 
rauhen Lebensweg keinen beſſeren Zehrpfennig mitgeben als einen 
Schatz heiliger Erinnerungen geſammelt in den harmloſen Ta 
gen der Jugendzeit. 

Dies Alles fühlt die Gemeinde Brigittenau auf's Leb 
hafteſte und hegt den dringenden Wunſch, daß durch die Er 
bauung eines entſprechenden Gotteshauſes Abhilfe geſchafft 
werde. Die Bezirksgemeinde Leopoldſtadt erkennt die Noth 
wendigkeit des Baues, ſie iſt bereit nach Kräften mitzuwirken 
und hat an ihrer Spitze Männer, deren Einſicht und Thätig 
keit ganz geeignet iſt, die Angelegenheit zu fördern. Allein das 
Werk überſteigt die Mittel, welche der Bezirksgemeinde zu 
Gebote ſtehen. Schon im Frühlinge war ich alſo daran, die 
menſchenfreundliche Theilnahme Wiens und meines ganzen 
Kirchenſprengels für die Brigittenau in Anſpruch zu nehmen. 
Ich hielt ein, weil die Kriegsbeſorgniſſe wie das Rollen eines 
fernen Donners ſich meldeten. Ich ſchweige von den Begeb 
niſſen, die mir einen langen Aufſchub geboten. Nun ruhen 
die Waffen. Über den Verwicklungen der inneren Zuſtände 
walte die Fürſehung des Herrn, von deſſen Huld Öſterreich 
ſchon oft und auch in den Zeiten, an welche die Brigittenau 
uns erinnert, ein Unterpfand erhalten hat. Gerüſtet mit Gott 
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vertrauen und entſchloſſenem Muthe darf Oſterreich getroſt auf 
die noch hochgehenden Wellen blicken. Ich erſuche daher Alle, 
welche an den Wünſchen und Bedürfniſſen von ſiebentauſend 
Mitbürgern wohlwollenden Antheil nehmen, zu Erbauung der 
für die Brigittenau nothwendigen Kirche einen Beitrag zu 
geben. Es wäre Verſchwendung, für eine Gemeinde, auf 
deren Zunahme man zählen darf, eine Kirche zu bauen, deren 
Umfang nicht einmal für die gegenwärtige Zahl der Einzu 
pfarrenden hinreichenden Raum darböte. Das Gotteshaus 
wird alſo von beträchtlichem Umfange ſeyn. In allem Übrigen 
muß die ſtrengſte Sparſamkeit obwalten und es möglich ma 
chen, das Werk mit einer verhältniſmäſſig geringen Summe 
zu vollenden. Stets hat die Kirche es geliebt, die Kunſt zu 
Hilfe zu rufen; doch dem Unentbehrlichen muß das Wünſchens 
werthe weichen. Das Nothwendigſte aber iſt dem Gottesdienſte 
ein Obdach zu bereiten. Würdige Formen ſind durch Einfach 
heit nicht ausgeſchloſſen ). 

*) Die Kirche kam mit Gottes Hilfe zu Stande und als ſie am 
31. Mai 1874 geweiht wurde, zählte die Gemeinde Brigittenau bereits 
20.000 Katholiken. 
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XIV. 

D a 5 J. a hr 1866. 

Hirtenschreiben unm 16. Deremher JS66. 

Faſt bei allen Völkern und in allen Zungen wird von dem 
Strome der Zeit geſprochen: denn es iſt ein Sinnbild, das 
ſich gleichſam von ſelbſt darbietet. Wie die Fluthen des Stromes 
unaufhaltſam, ununterbrochen dahineilen und die Welle, bevor 
das Auge auf ihr zu ruhen vermag, der ihr folgenden ſchon 
Raum gegeben hat, ſo ziehen die Augenblicke unaufhaltſam 
dahin; bevor wir das Jetzt als ſolches uns zu vergegenwärti 
gen im Stande ſind, iſt es ſchon zum Vergangenen geworden 
und was noch nicht war, iſt da um ſogleich nicht mehr zu 
ſeyn. Aus dieſen unfaßbaren Augenblicken werden Stunden, 
aus den Stunden Tage, aus den Tagen Jahre. Das iſt 
unſer Leben. Der Augenblick der Gegenwart iſt der uns zu 
gewieſene Antheil. So verſchwindend klein er iſt, er hat Raum 
genug für die Selbſtbeſtimmung, von welcher unſer Werth und 
die Erfüllung unſerer Lebensaufgabe abhängt; er drückt der 
Vergangenheit ſein Siegel auf, durch ihn und von ihm aus 
beherrſchen wir die Weiten der Ewigkeit. Allein die Vergangen 
heit, welche unbeweglich hinter uns liegt, iſt reich an Lehren 
für die Zukunft, der wir unaufhaltſam entgegengeführt werden. 
Es iſt alſo billig, daß wir manchmal den Sorgen und Hoff 
nungen der vorwärts eilenden Stunde Einhalt gebieten und 
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auf Das, was geweſen iſt, den Blick erwägend zurückwenden. 
Ein Jahr iſt ein beträchtlicher Abſchnitt der uns zugetheilten 
Lebenszeit: deswegen fühlt am Schluſſe des Jahres wol auch 
der Leichtſinnige einen Anhauch ernſterer Stimmung. Und das 
zu Ende eilende Jahr iſt überdies durch Ereigniſſe bezeichnet, 
welche ſich nicht vergeſſen und von deren Nachwirkungen wir 
rings umgeben ſind: denn es hat uns mannigfache und harte 
Prüfungen gebracht. In reichem Blüthenſchmucke prangte Gar 
ten und Weinberg, die Saaten des Ackerfeldes ſproßten in Fülle 
und vorüber war die Zeit, wo eine Rückkehr des Winters zu 
befürchten ſteht. Dennoch kam ein ſengender Froſt; in wenigen 
Gegenden vermochten die Blüthen des Weinſtockes und Obſt 
baumes ihm zu widerſtehen, an vielen Orten litt auch das 
Getreide. Schlimmeres folgte nach. Entwürfe zu deren Aus 
führung man ſich Jahre lang gerüſtet hatte, traten plötzlich 
an's Tageslicht hervor. Vom Norden und vom Süden dran 
gen Feinde heran und die Siege, welche Heer und Flotte im 
Süden erfocht, wurden durch die Unfälle im Norden unnütz 
gemacht. Ein wichtiges Gränzland mußte dem beſiegten Feinde 
preisgegeben werden und Öſterreich ſchied aus Deutſchland, 
mit deſſen Geſchicken und Entwicklungen es innig verbunden 
war, ſeit vor dem großen Karl die Avaren flohen, als deſſen 
Schild und Vorkämpfer es ſich ſo oft und in ſo ſchlimmen 
Tagen erprobt hatte. Mit dem Kriege kam die Seuche. Die 
fahle Brechruhr folgte den Fußſtapfen der Heere, welche Öſter 
reich überflutheten und dehnte weiter als ſie ihre Verheerungen 
aus. Bis in's vorige Monat hinein heiſchte ſie Opfer. Allein 
mit Mißwachs, Krieg und Seuche iſt das Unheil, welches dies 
Jahr gebracht hat, noch nicht abgeſchloſſen. Es gibt kein 
europäiſches Völkerrecht mehr, das Fauſtrecht iſt zurückgekehrt, 
doch ausgerüſtet mit Hilfsmitteln, von deren Umfange und 
planmäſſiger Verwendung man gar keinen Begriff hatte als 
trotzige Ritter einander die Burgen brachen und die Maierhöfe 
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plünderten. Der Fortſchritt und die Menſchlichkeit, wie er ſie 
verſteht, weiß ſich damit abzufinden; jedoch unter dem Vor 
behalte, daß das neue Recht, welches von Fürſten verkündet 
wird, auch für Jene gelte, welche die Throne dem Boden 
gleich zu machen gedenken. Je offener die Gerechtigkeit im 
Verkehre der Völker verläugnet wird, deſto unaufhaltſamer 
dringt die Gefahr heran, welche Rom und den Überreſt des 
Kirchenſtaates ſchon längſt bedroht: denn es iſt die Gerechtig 
keit, auf welche der heilige Stuhl ſich beruft; jene Waffen, 
die nun allein noch Geltung haben, beſitzt er nicht. 

Der heilige Geiſt, deſſen himmliſcher Strahl für die Seelen 
mehr iſt als für die Erde der Sonnenſchein, unter deſſen be 
lebendem Walten ſie blüht und Früchte trägt, hat der mit 
Elend und Sünde bedeckten Erde Erneuerung gebracht. Er 
hat ſie ihr gebracht, indem er Jenen, die ihm Eingang in 
ihr Herz vergönnten, die Dinge zeigte, wie ſie vor Gott und 
ſeinen Heiligen ſind, und ihnen die Kraft verlieh der erkannten 
Wahrheit bei ihrem Verlangen und Vollbringen getreu zu 
bleiben. Nicht ohne Grund nennen wir die Stätte unſerer 
Pilgerſchaft ein Thal der Thränen. Das Kind begrüßt das 
irdiſche Licht, dem ſein Auge ſich erſchließt, mit der Stimme 
des Weinens und dies wird zur Vorbedeutung für die Geſchicke 
des Jünglinges, des Jünglinges und des Mannes, wenn ſie 
nicht lernen ihren Blick über die Thalesgründe zu erheben. 
Der Menſch wendet der Freude ſich ſehnend zu und ſucht dem 
Leiden zu entrinnen; doch es folgt ihm auf allen ſeinen 
Schritten nach. Je tiefer er den Reiz der vergänglichen Güter 
fühlt, deſto ſchmerzlicher iſt der Stachel, den ihr Verluſt, den 
die Vergeblichkeit des ihnen zugewandten Strebens, den die 
Enttäuſchung, die nicht ſelten am Ziele eintritt, ihm in das 
Herz drücken. In dies verworrene Ringen und Bangen fällt 
beſänftigend das Licht, welches vom Kreuze niederſtrahlt. Der 
Sohn Gottes ſitzt zur Rechten des Vaters, aber auf Erden 
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hat er das Kreuz getragen. Er ladet uns ein ihn nachzuahmen, 
ja er gibt dem Widerſtrebenden die ernſte Warnung, daß wer 
ſein Kreuz nicht auf ſich nehme, ſein Jünger nicht ſeyn könne. 
Aber zugleich ſpricht er tröſtend zu dem Furchtſamen: „Mein 
Joch iſt ſanft und meine Bürde iſt leicht“. Die Bürde iſt 
leicht, weil Der, welcher das Kreuz aus des Heilandes Händen 
empfängt, nicht allein iſt in der Stunde des Leidens, ſondern 
die göttliche Gnade ihm mächtig zur Seite ſteht. Die Bürde 
iſt leicht, weil dem Jünger des Sohnes Gottes das Auge ge 
öffnet iſt und er hinaus blickt über die Welt, in der man 
ſieht, wenn das zurückgeworfene Licht ein Bild auf dem Augen 
ſterne malt, und ſonſt nicht. Der König von Syrien ſandte 
eine große Menge von Streitwagen und auserleſenen Kriegern, 
um den Propheten Eliſäus gefangen zu nehmen und ſie um 
ringten während der Nacht die Stadt Dathan, wo der Mann 
Gottes ſich aufhielt. Als nun bei Tagesanbruch ſein Diener 
ringsher bewaffnete Feinde ſah, ward er von großer Angſt be 
fallen. Doch Eliſäus ſprach: Fürchte dich nicht! denn mehr 
ſind mit uns als mit ihnen. Und er flehte zu dem Allmäch 
tigen: Herr öffne ſeine Augen! Da ſah der Zitternde den 
Berg, auf welchem Dathan lag, mit feurigen Roſſen und 
Wagen bedeckt. Das Flammen ſprühende Heer, welchem die 
Kriegsmacht des ſyriſchen Königes wie ein dunkles, ohnmäch 
tiges Häuflein gegenüberſtand, war ein Sinnbild der Helfer, 
die von Keinem, der auf Gott vertraut, ferne ſind. Ohne den 
Willen unſeres Vaters im Himmel fällt kein Haar von unſerem 
Haupte und er hat ſeinen Engeln befohlen, daß ſie ſeine Ge 
treuen behüten auf allen ihren Wegen. Gott liebt uns mehr 
als die zärtlichſte Mutter ihr Kind: allein eben deshalb hat 
er bei ſeinen Leitungen vor Allem unſer ewiges Heil vor 
Augen. Es geht mit der Seele wie mit dem Leibe. Will der 
Kranke geſund werden, ſo muß er fragen, ob die Arzenei wirk 
ſam ſey, nicht ob ſie gut ſchmecke. Manchmal kann ein krankes 
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Kind ſich nicht entſchließen, einen bitteren Trank zu nehmen; 
es ſträubt ſich, es bittet, es weint; doch je wahrhafter die 
Mutter es liebt, deſto weniger wird ſie nachgeben. So thut 
auch Gott mit uns. - 

Der Froſt hat viele Hausväter um ſo ſchwerer getroffen, 
da auch die zunächſt vorhergegangenen Jahre in vielen Gegen 
den die Hoffnungen des Landmannes unerfüllt lieſſen. Die 
Feinde ſind eingedrungen und haben die noch übrigen Vorräthe 
aufgezehrt. Bleich, mit eingefallenen Wangen kehrte der Hunger 
in manchem ſonſt wohlhabenden Dorfe ein. Das iſt traurig 
und innigen Mitleides würdig. Allein blicken wir auf die 
guten Jahre zurück, mit welchen ja der Herr, bevor die Zeit 
der Prüfungen begann, unſer Land reichlich geſegnet hat. Haben 
Alle, die nun mit Noth und Elend kämpfen, Gottes Gaben 
nach Gottes Willen verwendet? Könnten nicht Viele einen an 
ſehnlichen Sparpfennig haben, wenn ſie zu rechter Zeit gut 
gewirthſchaftet hätten? Sind nicht Summen, die für ihr Ein 
kommen ſehr beträchtlich waren, an unnütze Flitter gewendet 
worden oder bei Spiel und Trunk ſchnell verflogen? Wurde 
nicht viel mehr Geld als gut war, auf dem Tanzboden ver 
geudet? Und ging bei dieſen Luſtbarkeiten das Geld allein ver 
loren? Wurde nicht auch die Lilie der Jungfräulichkeit geknickt? 
Die Jugend iſt die Hoffnung der Ältern, des Vaterlandes 
und der Kirche. Wenn aber der Burſche ſich daran gewöhnt 
das Geld ſeiner Ältern in die Schenke zu tragen, bei den 
Tanzunterhaltungen, deren Vervielfältigung jeder Freund des 
Landmannes beklagt, niemals zu fehlen; bis der Morgen graut 
herumzuſchwärmen, zu zechen und ſich durch Unlauterkeit zu 
beflecken: wie darf man hoffen, daß er einſt ein fleißiger Haus 
wirth, ein gewiſſenhafter Vater und Gatte, ein ehrbarer, 
frommer Mann ſeyn werde? Doch auch die Gewerbetreibenden 
und Fabriksarbeiter, welche über die Ungunſt der Zeiten mit 
Recht klagen, mögen an ſich ſelbſt die Frage richten, ob ſie in 
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beſſeren Tagen ihre Ausgaben mit ihrem Einkommen in Ein 
klang geſetzt haben und ob ihre Vergnügungen inner den Gränzen 
des Anſtändigen und Erlaubten geblieben ſeyen ? Wer mit 
Nein antworten muß, der ſchlage reumüthig an ſeine Bruſt 
und ſchließe ſo bald als möglich mit Gott ſeine Rechnung ab. 
Dann aber blicke er nicht mehr rückwärts ſondern vorwärts 
und fange ein neues Leben an. Nicht ohne Grund ſagt man: 
Nur der erſte Schritt fällt ſchwer. Das bewährt leider! ſich 
ſehr oft bei dem Laſter. Anfangs regt das Gewiſſen ſich mäch 
tig; man macht ſich verdiente Vorwürfe, die Scham und das 
Bewußtſeyn der Verantwortlichkeit kämpft mit dem Reize der 
Sünde. Gibt man aber der unerlaubten Befriedigung ſich 
dennoch hin, ſo gewinnen ihre Lockungen die Oberhand und 
endlich reichen die ſchalſten Vorwände hin um die innere Stimme 
zum Schweigen zu bringen. Man blickt auf Genoſſen, die es 
nicht beſſer machen und jede Äußerung von Bedenklichkeiten 
als Thorheit verſpotten. „Soll ich allein der Narr ſeyn, der 
ſein Leben nicht genießt?“ Dabei haſt du nur vergeſſen, daß 
du vor Gottes Gerichte ganz allein ſtehen wirſt und daß am 
beſten lacht, wer zuletzt lacht. Aber auch bei der Rückkehr auf 
den Weg des göttlichen Geſetzes iſt es nur der Anfang, welcher 
große Schwierigkeiten darbietet. Das Wort Gottes ſagt: „Ver 
ſucht es und fühlet, wie lieblich der Herr iſt“. Mit Nüchtern 
heit, Lauterkeit und verſtändiger Wirthſchaft kehrt der Friede 
in die Seele und in das Haus ein. Man erwirbt die Achtung 
der Rechtſchaffenen; eine Ergötzlichkeit, die ſeltener kömmt, ge 
winnt an Werth und ein unſchuldiges, mit Maß und Ziel 
genoſſenes Vergnügen erfriſcht Leib und Seele, während der 
Reiz des Sinnentaumels, den man um Sünde und Verſchwen 
dung erkauft, ſchnell vorübergeht und Geldverlegenheiten, Selbſt 
vorwürfe, oft auch Krankheiten zurückläßt. Tage des Leidens 
kommen freilich: denn ſie bleiben unter dem Monde für 
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Niemanden aus; doch für die Freunde Gottes iſt eine unver 
ſiegbare Quelle des Troſtes aufgethan. 

Vergebens ſucht der Menſch dem Thiere gleich zu werden 
um jede Begierde ſo gut es geht, befriedigen zu können, ohne 
einer Verantwortlichkeit zu unterliegen: denn ſeine geiſtige 
Natur läßt ſich zwar mißbrauchen und beſchmutzen, aber ſie 
auszulöſchen iſt ſchlechthin unmöglich. Bei jeder Regung des 
Gewiſſens, bei jedem Innewerden des Guten und Schönen 
ragt die Welt der Geiſter in unſer Leben hinein und um ſie 
mit dem Munde läugnen zu können, muß man ſich entſchließen 
auf das Denken zu verzichten, man muß ſich nämlich mit 
Redensarten begnügen, welche eben ſo wenig einen Sinn ha 
ben, als wenn Jemand von einem viereckigen Kreiſe ſpräche. 
Um aber Schmerz und Widerwärtigkeit nach Gottes Willen 
zu ertragen, nach Gottes Willen zu benützen, iſt es nicht 
genug, daß man den Herrn und ſein ewiges Reich gelten laſſe, 
etwa wie ein Ungelehrter gelten läßt, daß die Erde ſich um 
die Sonne drehe, ohne ſich zu kümmern, woraus dies folge, 
und was daraus folge; man muß zu ihm, durch den wir ſind 
und leben, den Geiſt erheben und mit dem Herzen ſprechen: 
Geheiligt werde dein Name, zukomme uns dein Reich; man 
muß das Verlangen fühlen, Gott durch treue Erfüllung ſeines 
Willens zu ehren und ſeinem Reiche in Zeit und Ewigkeit 
anzugehören. Wer dies Verlangen kennt, wird das Morgen 
und Abendgebet nicht unterlaſſen und unter Tags mehrmals 
an ſeinen Schöpfer ſich erinnern, er wird an Sonn- und 
Feiertagen bei dem Gottesdienſte nicht fehlen und es für ein 
Glück achten, wenn es auch unter der Woche ihm möglich iſt, 
der heiligen Meſſe beizuwohnen: denn niemals ſteht die gött 
liche Gnade uns ſo nahe, als wenn wir unſeren Erlöſer in 
der heiligen Communion empfangen oder in Glauben und 
Andacht gegenwärtig ſind, während er dem Vater ſich für uns 
von Neuem zum Opfer darbringt. Dann iſt dem Menſchen 
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nicht nur Troſt im Leiden und Kraft in den Prüfungen des 
Lebens geſichert, ſondern es ſind auch Ehrbarkeit, Fleiß und 
Rechtſchaffenheit auf den Felſengrund gebaut, wider den Sturm 
und Waſſerfluth nichts vermögen. Wen die Unfälle der jüng 
ſten Zeit zu einer ſolchen Erneuerung des Lebens anleiten, 
der wird in der Ewigkeit dies Jahr der Trauer als ein Jahr 
des Heiles und des Glückes preiſen. 

Auch gute, fromme Seelen haben durch die Ereigniſſe 
dieſes Jahres gelitten, zum Theile ſchwer gelitten. Aber je 
frömmer ſie ſind, deſto mehr werden ſie erfahren, daß Denen, 
die Gott lieben, Alles zum Heile gereiche. Niemand iſt ohne 
Mängel und Unvollkommenheiten, und das Unkraut auszujäten 
bleibt für Junge und Alte, für Geiſtliche und Weltliche die 
tägliche Aufgabe ihres Lebens. Schickt der Herr uns Bitteres 
zu, ſo wollen wir es ihm aufopfern in Vereinigung mit dem 
Thun und Leiden ſeines göttlichen Sohnes, der mild ſich 
niederneigend uns ſeine fünf Wunden und die Dornenkrone 
auf ſeinem Haupte zeigt. Was wir dadurch erwerben, bleibt 
hinterlegt bei dem getreuen Vergelter und je beſſer wir die 
Anhänglichkeit an das Zeitliche zu beherrſchen wiſſen, deſto 
ſorgſamer werden wir, wenn Gott uns wieder ſegnet, die zeit 
lichen Güter zu unſerem und des Nächſten Heile gebrauchen. 

In jedem Jahre zerreißt der Tod theuere, heilige Bande: 
denn wir haben hienieden keine bleibende Wohnſtätte. Wo 
aber der Brechruhr zu wüthen geſtattet war, ſind die friſchen 
Gräber zahlreicher als ſeit Langem und reichlicher als ſeit 
Langem fließen auch die Thränen, welche dem Andenken der 
Hingeſchiedenen geweiht ſind. In dem Kirchengebete für die 
Altern bitten wir Gott, er möge ſie uns in der Wonne des 
ewigen Lichtes wiederſehen laſſen; mit Recht richten wir für 
Kinder, Gatten, Freunde dieſelbe Bitte an den Herrn der 
Lebenden und der Verſtorbenen. Die Macht des Glaubens, 
der uns berechtigt dieſe Bitte zu ſtellen, lindert den Gram 
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des am Grabe Trauernden; von der Erde, die ihm wie ver 
ödet erſcheint, wendet er den Blick ab und richtet ihn dorthin, 
wo die Todten leben. Die guten Kinder Gottes kommen zum 
Vater und werden dort einander wiederfinden; aber auch wäh 
rend wir hienieden wandeln, iſt unſere Gemeinſchaft mit den 
Abgeſchiedenen nicht gänzlich zerriſſen. Zwar ſtellen ſie unſe 
rem Auge ſich nicht mehr dar, aber wir können hier für ſie 
mehr thun als wenn wir zu ihnen hinübergegangen ſind. Nur 
der Reine kann das Angeſicht des Heiligen der Heiligen 
ſchauen. Für Jene, die zwar umwillen des Lammes Gottes 
von der Schuld und ewigen Strafe der Sünde befreit ſind, 
doch im irdiſchen Leben nicht gelernt haben, Alles nur in Gott 
und um Gottes willen zu lieben, hat die ewige Barmherzig 
keit eine Stätte der Läuterung bereitet; ſie hat ihnen das 
Fegefeuer aufgethan. Allein dort glauben ſie nicht mehr, ſie 
ſchauen und darum iſt ihnen nicht mehr geſtattet der göttlichen 
Gerechtigkeit für das, was ſie ihr noch ſchulden, die Verdienſte 
Jeſu Chriſti als Erſatz und Sühne darzubieten. Deswegen 
ſind ihre Leiden groß, ſie ſind größer als der Sinn des Men 
ſchen faſſen kann. Doch was ſie nicht mehr vermögen, das iſt 
in unſere, der Pilger, Macht noch gegeben. Wir dürfen voll 
Vertrauen vor den Thron des Richters hintreten und ſprechen: 
Herr, nicht makellos ſind die Seelen, für die ich bitte, doch 
was ſind die Schulden, die ſie dir noch abzuzahlen haben, 
gegen den Werth des Blutes, das auf Golgatha gefloſſen iſt? 
Und dies koſtbare Blut, und alle Schmerzen, alle Verſpottun 
gen, alle Angſt und Qual deines Sohnes bring' ich dir für 
die Seele dar, die in heißer Sehnſucht nach deinem Angeſichte 
verlangt. Wenn wir dies mit feſtem Glauben und dem Eifer 
der Liebe thun, vorzüglich wenn wir es während der heiligen 
Meſſe thun und die Erneuerung des großen Sühnopfers dem 
Herrn für die Hingeſchiedenen darbringen, ſo werden wir nicht 
vergeblich flehen. Wie milder Thau dem Wanderer, der in 
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glühender Sandwüſte ſchmachtet, wird unſer Gebet den leiden 
den Seelen ſeyn; umwillen der Verdienſte Jeſu Chriſti wird 
ihnen Troſt und Linderung werden, wird ein lichter Engel 
herabſteigen zu den Stätten der Buſſe und ihnen das frohe 
Wort der Begnadigung verkünden. 

Aber nicht nur für einzelne Familien und Ortſchaften 
war das Jahr 1866 eine Zeit ernſter Heimſuchung; über ganz 
Oſterreich hat es Unglück gebracht, ein Unglück ſo groß und 
ſchwer, daß es die bangſten Erwartungen des Schwarzſehers 
übertraf. Und noch iſt uns nicht vergönnt frei aufzuathmen. 
Die äußeren Verhältniſſe haben ſich noch nicht vollkommen 
geklärt und für Öſterreichs getreue Kinder iſt es unmöglich, 
die Verwicklung der inneren Zuſtände mit Gleichgiltigkeit zu 
betrachten; es ſtehen ja Veränderungen in Frage, durch deren 
Vollzug die Kaiſerkrone zum leeren Namen gemacht und Öſter 
reich unter dem Beifallklatſchen ſeiner Feinde zur Ohnmacht 
verurtheilt würde. Die Pflichten gegen den Staat, welchem 
man durch Gottes Fügung angehört, ſind hochwichtige: denn 
die Wohlfahrt von zwanzig, dreißig und mehr Millionen hängt 
davon ab, daß Jedermann ſeine Schuldigkeit thue. Weil ſich 
dies höchſtens annäherungsweiſe erreichen läßt, ſind die Staa 
ten unvollkommen. Dem Chriſten iſt der Staat eben ſo wenig 
als der Stamm das Höchſte; allein gerade weil Gottes Wille 
ihm höher ſteht, erhält ſein Pflichtgefühl eine Heiligung, durch 
die es der Begierde gebietet, und weil dem folgerichtigen Chriſten 
das Große des Zuſammenhanges der menſchlichen Aufgaben 
und Geſchicke erſchloſſen iſt, ſo ragt ſeine Würdigung der 
Pflichten gegen Thron und Mitbürger über die Springfluth 
wandelnder Meinungen hinaus; die Wolken der Leidenſchaft 
ſind unter ihm und das Gewebe der Trugſchlüſſe verflüchtigt 
ſich vor dem reinen Blicke, der Alles nach der Liebe Gottes 
und des Nächſten abwägt. Nach Öſterreichs Untergange ver 
langen Jene, die ſich in ſeine Trümmertheilen möchten ſammt 
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Allen, deren Augenmerk auf eine Geſellſchaft ohne Gott und 
König gerichtet iſt. Wie, und Denen, welchen die Fürſehung 
ihren Standort und ihre Bürgerpflicht im Kaiſerthume Öſter 
reich angewieſen hat, ſollte es vor Gott und der Vernunft 
geſtattet ſeyn, Das, was nur durch Öſterreichs Untergang zu 
erreichen iſt, zum Ziele ihres Strebens zu machen? Zwar 
kann es auch dem Redlichſten begegnen, daß er in Anſichten 
und Pläne, die nur durch Überſchreitung des richtigen Maßes 
verderblich werden, im Laufe der Jahre und unter Einfluß 
ſeiner Umgebung ſich ganz und gar hineinlebt, ſo daß die 
richtige Schätzung der Wirklichkeit ihm abhanden kömmt. Allein 
diesmal ſind die Verhältniſſe gar zu ſcharf ausgeprägt. Man 
blicke doch auf Europas Zuſtände! Wer, der nicht gänzlich un 
fähig iſt über Fragen des Staatslebens zu urtheilen, darf ſich 
entblöden zu behaupten, Öſterreich könne beſtehen ohne daß die 
Einheit des Heerweſens und der Finanzen aufrecht bleibe und 
deshalb darüber nicht nur durch einen einheitlichen Beſchluß 
verfügt werde, ſondern auch die Ausführung des Beſchloſſenen 
geſichert ſey! So wahr als Oſterreich ein Recht hat auf das 
Daſeyn, hat die Regierung auch das Recht und die Pflicht für 
ſeine Lebensbedingungen einzuſtehen. Der Muth der Überzeu 
gung vermag viel: denn er wirkt auf die Geiſter; er theilt 
ſeine Kraft dem Wohlgeſinnten mit, befeſtigt die Schwankenden, 
reißt die Unklaren mit ſich fort und flößt Allen Achtung ein: 
darum ebnet er Schwierigkeiten, die unüberſteiglich ſcheinen und 
ohne ihn unüberſteiglich ſind. 

Über dieſen folgenſchweren Entſcheidungen möge der König 
der Könige, der Herrſcher der Herrſchenden gnadenreich walten; 
er helfe auch diesmal und der Doppelaar trete glänzend hervor 
aus den Wolken, die ihn verdunkeln. Um aber auf die Er 
barmungen des Herrn hoffen zu dürfen, müſſen wir durch 
feſten Glauben und gewiſſenhafte Pflichterfüllung uns als wür 
dige Erben der Verheißungen bewähren. Noth, ſagt man, lehrt 
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beten und manches Mißgeſchick läßt Gott zu, damit der Menſch 
ſeiner Ohnmacht inne werde und zu ihm ſich erhebe, der helfen 
kann und wenn es uns zum Heile gereicht, helfen will. Das 
Wort Gottes mahnt: „Es gibt keine Weisheit, keine Klugheit, 
keinen Rath wider den Herrn; das Roß wird gerüſtet für den 
Tag des Streites, doch der Herr gibt den Sieg“. Er verleiht 
ihn der Gerechtigkeit, wenn es ihm gefällt ſeine Barmherzigkeit 
zu verherrlichen; er geſtattet, daß die Ungerechtigkeit ihn er 
ringe, wenn er zu ſtrafen, zu warnen, zu prüfen beſchließt 

Niemals war die Bedeutung der probehältigen Gottesfurcht 
größer als jetzt. Durch thatkräftigen Glauben erfüllt man 
ſtets eine Pflicht gegen die eigene Seele, die mit Gott zu ſeyn 
berufen iſt; jetzt erfüllt man dadurch zugleich eine Pflicht 
gegen das Vaterland, gegen die Menſchheit. Das Licht und 
die Gnade, die unſer göttlicher Heiland gebracht hat, wirkt 
nur in Jenen, welche die himmliſche Gabe nicht zurückweiſen; 
daher hat das Chriſtenthum niemals alle Herzen beherrſcht, 
ſondern Sünde und Leidenſchaft fanden ſtets noch einen Tummel 
platz. Allein ſo lange der chriſtliche Glaube unerſchüttert da 
ſtand und wenn vereinzelte Thoren bis zu ihm hinauf den 
Pfeil der Läſterung ſandten, ſie ſich zum Gegenſtande des all 
gemeinen Abſcheues machten, wurden die höchſten, die leitenden 
Pflichten des Menſchen zwar mehr oder weniger verletzt, aber 
nicht geläugnet und ihre Anerkennung bot der Geſellſchaft einen 
ſicheren Ankergrund dar. Das iſt anders geworden; es iſt 
anders geworden, ſeit man ohne verlacht zu werden, ja unter 
Lobeserhebungen Gottes Ebenbild für ein Thier oder eine Ma 
ſchine erklären kann: denn die Feindſchaft wider das Chriſten 
thum hat ſchnell zur Verläugnung der Menſchheit geführt und 
war bei derſelben ſchon angelangt, als ſie im öffentlichen Leben 
ſich bemerklich machte. Die unbedingte Forderung des Pflicht 
gebotes dringt ſich dem Menſchen freilich unwiderſtehlich auf, 
wenn ſie aber in der unbedingten Vollkommenheit des Schöpfers 
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und dem Geſetze der wahren Liebe nicht mehr Grund, Maß 
und Deutung findet, ſo wird ſie zum Werkzeuge der Parteien; 
zum Zerrbilde entſtellt muß ſie den Zwecken des Unglaubens, 
des Ehrgeizes, der Umwälzung dienen. Geſtern ſprach der 
Jacobiner: Die höchſte Pflicht iſt Alles zu thun und zu wa 
gen um das Menſchengeſchlecht zu beglücken und der Freiheit 
und Gleichheit den Weg zu ebnen, bis alle Völker in eine 
weltbürgerliche Gemeinde verſchmolzen ſind. Mähe Geſchlechter 
nieder mit blutiger Senſe, ſie ſind des Todes würdig, weil 
ſie die Revolution nicht lieben. Heute ſagen Mazzini und 
ſeine Nacheiferer: es herrſche und glänze der Stamm, die 
Sprache; dies zu fördern iſt deine höchſte Lebensaufgabe. Nimmſt 
du Anſtand Gut und Blut, Ehre und Gewiſſen daran zu 
ſetzen, ſo biſt du ein Niederträchtiger, ein Verräther; wenn 
dich der Dolch erreicht, ſo hat er ein heiliges Werk vollbracht. 
Bedeckt von dem Schilde eines mächtigen Nachbars errang 
Jung-Italien Erfolge, welche die Welt in Staunen ſetzten: 
darum blieb es nicht ohne Nachahmer und weithin verpflanzten 
ſich ſeine Loſungsworte, wenn auch nicht ohne landesgemäße 
Umbildung. Was wird morgen kommen? Der unternehmende 
Parteimann findet eine Auswahl von Redensarten, welche die 
Probe ihrer Wirkſamkeit ſchon abgelegt haben; es kömmt nur 
darauf an, ſie nach Zeit und Umſtänden an einander zu rei 
hen und die Leidenſchaften zu erhitzen. Nimmt Glauben und 
Pflichtgefühl nicht einen nachhaltigen Aufſchwung, ſo wird das 
Geſchäft mit jedem Jahre leichter und was jetzt noch als der 
wache Traum eines Schwärmers erſcheint, kann, bevor Europa um 
zwanzig Jahre älter wird, leibhaftig in die Wirklichkeit treten: 
denn je länger die Zerrüttung der Gedankenwelt dauert, deſto 
tiefer greift die Erſchütterung der ſittlichen Gewalten ein. 

Die erleuchteten und entſchloſſenen Chriſten vertreten alſo 
die Sache der Menſchheit und der europäiſchen Geſittung. Nach 
dem Chriſtenthume gibt es keine Religion, ohne Religion gibt 
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es keine Geſellſchaft. Aber aus Geſellſchaften, deren Säugamme 
das Chriſtenthum war und wo es bis in das zweite Jahr 
tauſend hinein als Mutter und Lehrerin ohne Widerſpruch 
geehrt wurde, läßt die Macht des chriſtlichen Gedankens ſich 
nicht in der Eile wegdecretiren, er waltet nicht nur im Volke 
noch ſondern auch die Zwingherren, welche die Geiſter zu ver 
giften ſuchen, vermögen von ſeinem Einfluſſe ſich nicht gänzlich 
loszumachen. Von dieſen unwillkürlichen Rückwirkungen leben 
die chriſtlichen Staaten, welche das Chriſtenthum durch ihre 
Geſetzgebung verläugnen. Wenn es der Aufklärung jemals 
gelingt, in einem größeren, ſelbſtändigen Bereiche ihren Grund 
ſätzen auch nur bei einer ſtarken Minderzahl wirkliche An 
erkennung zu verſchaffen, ſo erfolgt dort ſo nothwendig als der 
Giebel ſtürzt, wenn die ihn tragende Säule zerbrochen iſt, 
Auflöſung und Zerfall mit den Gräueln, die ihn begleiten. 
Eine ſiegreiche Partei hält dann um ihres Sieges genießen zu 
können, die äußere Ordnung mit eiſernen Banden zuſammen, 
bis nach neuen Erſchütterungen ſich Stärkere der Gewalt be 
mächtigen. In Frankreich haben ſolche Zuſtände ſich nur wie 
ein vorüberziehendes Schreckbild gezeigt; die Entwicklung der 
ſelben ward abgebrochen: denn die geiſtige Krankheit hatte nicht 
lange genug gewährt, um die Kraft zu einem Gegenſtoß er 
tödten zu können, und auch unter den tonangebenden Ständen, 
iſt das Chriſtenthum dort wieder eine Macht. Dennoch zittert 
Frankreich noch heutigen Tages vor der rothen Republik und 
es beruht hierauf die Macht des zweiten Kaiſerreiches. 

Parteien, deren planmäſſige Thätigkeit Europa und 
Amerika umfaßt, können auf Öſterreich nicht ohne Einfluß 
bleiben und es fehlt bei uns nicht an Verſuchen, die chriſtliche 
Überzeugung zu erſchüttern und die Vernunft ohne Gott als 
die alleinberechtigte geltend zu machen. Der große Haufe der 
Mitwirkenden gehört freilich zu Denen, für welche der Heiland 
betete: Vater vergib ihnen, denn ſie wiſſen nicht, was ſie 
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thun; aber die Sache wird dadurch nicht gebeſſert, der Feuer 
brand, den ein leichtſinniger Knabe ſchleudert, kann eben ſo 
gut zünden als der des Brandlegers. Öſterreichs Unglück und 
Gefahr hat dieſe Beſtrebungen ermuthigt; doch um ſo größer 
iſt der Frevel der Wiſſenden und die Thorheit der gedanken 
loſen Nachtreter. Jetzt muß Öſterreich alle ſeine Kräfte zu 
ſammen nehmen, jetzt braucht es Muth und Begeiſterung; 
jeder Freund des Vaterlandes, auch der, deſſen Frömmigkeit 
keinen hohen Schwung nimmt, ſollte ſich jetzt doppelt hüten, 
die Religion anzutaſten, wäre es auch nur, weil ſie die Kraft 
des Pflichtgefühles ſtählt. 

Sobald durch die Länder eine Bewegung geht, von wel 
cher man glaubt, ſie ſchüchtere die Staatsgewalt ein, beginnt 
der Weheruf gegen die Jeſuiten zu erſchallen. Er iſt alſo 
auch diesmal nicht ausgeblieben. Es gehört zu den ſchlimmen 
Zeichen der Zeit, daß man, wo die Intereſſen des Fortſchrittes 
in's Spiel kommen, die Scham vor der Lüge verloren hat 
und tauſendmal widerlegte Mährchen mit frecher Stirne vor 
bringt gleich als ſeyen ſie unbeſtrittene Wahrheiten. Dieſe 
ſchmähliche Waffe wird nicht gegen die Jeſuiten allein, ſie 
wird aber auch gegen die Jeſuiten gebraucht. Sollte Jemand 
einwenden: Ich habe mit der Geſchichte der Jeſuiten mich 
niemals befaßt, ſo verurtheilt er dadurch ſich ſelbſt: denn von 
Dingen, welche man nicht zu wiſſen bekennt, muß man 
ſchweigen. „Aber die Jeſuiten ſind fehlbare Menſchen!“ Ohne 
Zweifel: denn wir Alle ſind es; haſt du alſo wider einen 
Prieſter der Geſellſchaft Jeſu Beſchwerden vorzubringen, ſo 
tritt hervor wie ein ehrlicher Mann, drücke deine Anklage 
deutlich aus und beweiſe ſie. „Doch die Jeſuiten ſind un 
verbeſſerliche Wortführer der ultramontanen Grundſätze.“ Nun 
ſind wir auf der rechten Fährte; allein eben weil dies ihr 
wahres Verbrechen iſt, nennt man zwar Niemanden als die 
Jeſuiten, doch eigentlich iſt das Toben und Schimpfen wider 
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die katholiſche Kirche gerichtet. Es kömmt vor, daß Jemand 
gegen den Ultramontanismus die herkömmlichen Schmähungen 
ausſtößt; aber dabei verſichert, daß er vor dem ächten Katho 
licismus die größte Achtung hege. Dies iſt eben ſo wie wenn 
Jemand das engliſche Parlament als eine ſchädliche und thö 
richte Einrichtung verdammen aber betheuern wollte, daß die 
wahre engliſche Verfaſſung der Gegenſtand ſeiner Bewunderung 
ſey. Seit Simon von Montfort die Ritter der Grafſchaften 
und die Stadtgemeinden zur Theilnahme an dem Parlamente 
berief, gründet ja die engliſche Verfaſſung ſich darauf, daß 
die Staatsangelegenheiten vor einem Ober- und Unterhauſe 
verhandelt werden und zugleich mit dieſem Parlamente wäre 
die ganze engliſche Verfaſſung aufgehoben. Nun iſt das Wort 
Ultramontanismus freilich ſo unklar wie die Leute, die es als 
Schmähung brauchen, zu ſeyn pflegen. Allein ſo viel iſt ge 
wiß, des Ultramontanismus macht ſich ſchuldig, wer den 
römiſchen Papſt als das Oberhaupt der Kirche und die von 
ihm erlaſſenen oder gutgeheißenen Anordnungen als eine be 
rechtigte Richtſchnur des kirchlichen Lebens anerkennt. Indeſſen gilt 
es dabei durchaus nicht dem Papſte allein; ſich den Beſchlüſſen 
des Concils von Trient zu unterwerfen iſt ebenfalls ultramontan. 
Offenbar iſt es alſo die katholiſche Kirche, welche man des Ultra 
montanismus anklagt und ohne ſie gibt es keinen Katholicismus. 
Der Angriff bleibt jedoch bei dem Katholicismus nicht ſtehen. 

Was der Kirche von dem Fortſchritte am meiſten ver 
übelt wird, iſt, daß ſie den Menſchen auf ein unſterbliches 
Daſeyn hinweist und ihm einprägt, er werde für all ſein 
Thun und Laſſen dem Allſchauenden Rechenſchaft geben müſſen. 
Dadurch ſtellt ſich das Leben auf Erden in einem Lichte dar, 
welches der ſogenannten Aufklärung durchaus unerträglich iſt. 
Die Zeit iſt kurz und lang die Ewigkeit! Iſt nun der Menſch 
überzeugt, daß von dem, was er hienieden thut oder nicht 
thut, die Geſchicke eines endloſen Daſeyns abhängen, ſo kann 
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er nicht läugnen, daß das Wort Gottes Wahrheit ſpricht, in 
dem es verkündet: „Die, welche Sünde und Ungerechtigkeit 
üben, ſind Feinde ihrer eigenen Seele“; er kann nicht läng 
nen, daß es Thorheit ſey ſich dies aus dem Sinne zu ſchlagen 
und Stumpfſinnigkeit, dabei kalt und gleichgiltig zu bleiben. 
Demungeachtet kann ihm begegnen, daß er von Leidenſchaft 
und Leichtſinn fortgeriſſen wird: denn zwiſchen der Überzeugung 
und dem Handeln ſteht die Begierde und von ihr geknechtet 
wendet der Menſch das Auge ab, um das Licht nicht zu ſehen 
und der Finſterniß, die ihm bequemer iſt, fröhnen zu können; 
aber ſo lange ſein Glaube feſt ſteht, mag er Gott beleidigen, 
ihn verläugnen wird er nicht und deshalb bleibt der Stachel 
in ſeinem Herzen und treibt zur Rückkehr auf die Bahn der 
Gerechten an. Wo man alſo weder ſo albern iſt, die Frage 
über die Gerichte Gottes auf die Zeit jenſeits des Grabes zu 
verſchieben, noch auch jener Wiſſenſchaft beipflichtet, die Alles 
mit Ausnahme der Ortsveränderung und ihrer naturnothwen 
digen Rückwirkung aus dem Reiche der Dinge hinausweiſet, 
dort machen die Herolde des Fortſchrittes ſehr ſchlechte Ge 
ſchäfte: denn ſogar bei Leuten, welche ihrem Glauben durch 
ihre Werke wenig Ehre machen, ſtoßen ſie bei jedem Schritte 
auf Bedenklichkeit und Widerſtreben. Deswegen lautet der erſte 
und vorzüglichſte Glaubensartikel in dem neueſten Geſetzbuche 
des Fortſchrittes: Sich durch die Religion hindern zu laſſen 
das Leben ſo gut als möglich zu genießen iſt ein Frevel an 
der Vernunft. Freilich ſieht man ſich genöthigt den Gläubigen 
nicht ſelten zuzumuthen, die Parteizwecke höher als das eigene 
Wohlergehen zu ſtellen; aber die dumpfſinnigen Nachtreter 
fühlen derlei Widerſprüche nicht und die Meiſter vom Stuhle 
ſind an dieſelben gewohnt: denn es iſt unmöglich im Namen 
der Vernunft ein dem Chriſtenthume feindliches Syſtem auf 
zuſtellen, ohne gegen den Widerſpruch mit ſich ſelbſt abgehärtet 
zu ſeyn. Daß aber das Leben auf Erden die Zeit ſey, welche 
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über das Loos eines unſterblichen Daſeyns unwiderruflich ent 
ſcheidet und wer nicht in der Gnade Gottes ſtirbt, nimmer 
endenden Peinen anheimfalle, dies behaupten nicht die Jeſuiten 
allein, es iſt dies auch keine der katholiſchen Kirche eigenthüm 
liche Lehre; alle chriſtlichen Glaubensbekenntniſſe ohne Unter 
ſchied und Ausnahme verkünden die Verantwortlichkeit des 
Menſchen, die Gerichte Gottes und die ewige Vergeltung. Den 
Socinianern kann man den Namen von Chriſten ſtreitig 
machen: denn ſie verſagen dem Geheimniſſe der heiligſten Drei 
einigkeit die Anerkennung und der Heiland iſt ihnen nur in 
uneigentlichem Sinne Gottes Sohn; aber den Richter, der 
auf den Wolken des Himmels kommen wird, und die end 
giltige Scheidung der Geiſterwelt haben ſie in ihren Bekennt 
nißſchriften nicht geläugnet. Gerade jene Lehre, welche der 
Aufklärung am unerträglichſten iſt, verkünden alſo nicht blos 
die Jeſuiten, auch nicht blos die katholiſchen Prieſter; der 
proteſtantiſche Prediger muß ſie gleichfalls ſeiner Gemeinde an's 
Herz legen, wenn er ein Lehrer des Chriſtenthumes ſeyn will; 
ja er müßte es, wenn er von der ganzen heiligen Schrift 
nichts als die vier Evangelien oder auch nur ein einziges der 
ſelben als Gottes Wort annähme. Will er aber von der gött 
lichen Offenbarung gar nichts mehr wiſſen, ſo iſt er den 
Chriſten nicht mehr beizuzählen. 

Die Partei, welche gegen die Jeſuiten tobt, weil ſie das 
Chriſtenthum geradezu anzugreifen noch nicht wagt, hat aber 
ein Anliegen, das ihr wichtiger iſt als die Jeſuiten und ſie 
hält dieſe trübe Zeit für ganz geeignet, um damit vorwärts 
zu kommen. Wie wichtig der Jugendunterricht für das geiſtige 
Gepräge der kommenden Geſchlechter ſey, liegt am Tage. Kaum 
war alſo das Bündniß der Encyklopädiſten geſchloſſen, ſo 
wurden ſchon mehrere Schullehrer gedungen, den Knaben und 
Mädchen Voltaire's Schriften vorzuleſen. Dies war verfrüht. 
Die frechen Witzeleien des Chriſtusſpötters (ſo nannte der 
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Mann ſich ſelbſt) erfreuten ſich zwar ſchon des Beifalles der 
Vornehmen und Feingebildeten und ihrer Lakaien; doch wenn 
ſie über dieſe Kreiſe ſich hinauswagten, erregten ſie damals 
noch Abſcheu und die Strafgewalt ſchritt ein. Es war aber 
damit ein Programm ausgegeben, welches die geiſtige Nach 
kommenſchaft der Encyklopädiſten in allen Ländern unabänder 
lich feſthält. Natürlich ſtürmt man nicht ſo blindlings vor 
wärts, wie dies in der erſten Hitze geſchah. Man ſpricht mit 
vieler Salbung von dem unglücklichen, vernachläſſigten Volke 
und will es durch höhere Bildung zu einem menſchenwürdigen 
Daſeyn erheben. Was ſoll alſo geſchehen? In Öſterreich unter 
der Enns, aber auch in anderen Kronländern iſt der Bruch 
theil der Bevölkerung, welcher des Leſens und Schreibens un 
kundig iſt, ein weit kleinerer als in Frankreich und England 
und das Verhältniß derer, welche die Anfangsgründe des Rech 
nens in der Schule erlernt haben, wird wol dasſelbe ſeyn. 
Aber ſind die Franzoſen und Engländer nicht gebildete Völker, 
haben ſie nicht gerade jene Bildung, durch welche die Reiche 
groß und mächtig werden, in ganz vorzüglichem Maße? Auf 
halbverſtandene Bruchſtücke aus der Geſchichte, Erdbeſchreibung 
und Naturkunde iſt kein großer Werth zu legen, dadurch wird 
ein Volk weder klüger noch glücklicher. Jede gründliche Kennt 
niß iſt ehrenwerth und am rechten Orte von Wichtigkeit, Ober 
flächlichkeiten bringen niemals viel Nutzen und häufig ernſt 
lichen Schaden, weil es leicht geſchieht, daß ſie der gründlichen 
Aneignung des Nothwendigen Zeit und Kraft entziehen. Dann 
beſchäftigt ja die Regierung ſeit achtzehn Jahren ſich ange 
legentlich mit Vervollkommnung des Schulunterrichtes, neue 
Lehrweiſen und Lehrbücher ſind in Fülle, ſind im Übermaße 
aufgetaucht. Weiß man beſſere, ſo mache man ſie namhaft; 
erſt wenn dies geſchehen iſt, die neue Entdeckung ſich bewährt 
hat und dennoch abgelehnt wird, iſt ein Grund zur Klage 
geboten. Aber das Wehgeſchrei über die Vernachläſſigung der 
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Volksbildung hält ſich in den neblichen Höhen des Allgemeinen, 
weil man es bedenklich findet, mit der Sprache offen heraus 
zurücken. Die Verachtung der Religion iſt noch kein Lehrgegen 
ſtand der Kinderſchulen; das iſt die Lücke, die ausgefüllt wer 
den ſoll, und da man Lehrbücher im Sinne von Voltaire und 
Vogt nicht vorſchreiben kann, ſo läßt man nichts unverſucht 
um durch geſinnungstüchtige Lehrer nachzuhelfen. Können ſie 
auch mit ausführlichen Angriffen auf die Kirche und den 
menſchlichen Geiſt nicht ſogleich hervortreten, ein Wort, ein 
Scherz, eine Geberde, ein Achſelzucken vermag viel, wenn es 
zur rechten Zeit angebracht und mit zweckmäſſigen Abwechs 
lungen fleißig wiederholt wird. Sollte es gelingen ſolche Jugend 
verführer einzudrängen, dann würde das Lob der Volksſchule 
hoch erſchallen, wenn auch der Unterricht in nützlichen Kennt 
niſſen nicht das Geringſte gewänne ſondern in offenbarem 
Rückſchritte begriffen wäre. Der Hauptzweck der Schule iſt die 
widerchriſtliche Propaganda, das Andere iſt Nebenſache. Dieſer 
Maßſtab wird an die höchſten und niederſten Schulen in gleicher 
Weiſe angelegt. Iſt es an einer Hochſchule dahin gekommen, 
daß von Denen, deren Geſchrei die Oberfläche beherrſcht, der 
verdummende Wahn des Materialismus gläubig angebetet wird 
und in der Aula die Vernunft ihre Stimme nicht erheben 
darf ohne von der Aufklärung mit dem Banne belegt zu 
werden, ſo mag es immerhin ein öffentliches Geheimniß ſeyn, 
daß die Hörſäle niemals ſo leer und bei den Prüfungen, durch 
welche die Befähigung zu akademiſchen Graden und für Staats 
ämter erforſcht wird, die Leiſtungen noch zu keiner Zeit ſo 
unzureichend waren; man geht hierüber ſtillſchweigend hinaus, 
in der Hauptſache hat die Hochſchule ihre Schuldigkeit gethan. 

Nicht ohne Kampf ſiegte das Chriſtenthum über die Götzen, 
durch welche die alte Welt ihre Neigungen und Wünſche mit 
der Ahnung Gottes auszugleichen ſuchte. Es war ein Kampf 
mit ungleichen Waffen, die Heiden folterten und würgten, die 



– 160 – 

Chriſten duldeten und ſtarben; aber die Kraft der chriſtlichen 
Geſinnung war ſtärker als der eingelebte Wahn und die Lockung 
von Gelüſten, deren Befriedigung dem Kinde der heidniſchen 
Bildung als ein Menſchenrecht erſchien. Das Opferblut der 
Unſchuld ward eine Macht, vor welcher die tauſendjährigen 
Götzenbilder ſich beugen mußten. Doch ſo grell die Gegenſätze 
waren, die Heiden beteten zu übermenſchlichen, erkennenden 
und wollenden Weſen; darin war ein Anknüpfungspunct 
gegeben. Nun ſteht das Chriſtenthum dem geiſtigen Nichts ent 
gegen: denn die Läugnung Gottes und des Geiſtes iſt der 
Kern der Wiſſenſchaft, unter deren Banner die heutigen Feinde 
der Wahrheit ſtreiten. Weil aber die bloße Verneinung nir 
gends hinreicht, ſo führen ſie Schlagwörter, denen auf den 
Grund zu ſehen verboten iſt, und die an die Leidenſchaft ein 
gelegte Berufung in das Gefecht. Auch in dieſem Kampfe iſt 
ohne Muth kein Sieg. Was einſt die eiſernen Krallen, die 
glühenden Bleche, die Zähne der Tiger und Löwen, das Hen 
kersſchwert und der Scheiterhaufen nicht vermochten, das ver 
mag nun die falſche Scham. Man kann es nicht ertragen, 
ein Illiberaler, ein Finſterling, ein Zurückgebliebener geſcholten 
zu werden; deshalb muß das Gewiſſen ſchweigen. Aber die 
Tage dieſer Schmach ſollen gezählt ſeyn; möge der Matroſe 
bei heiterem Wetter noch ſo fahrläſſig ſeyn, wenn die See 
unruhig wird und der Himmel trüb, ſo rafft er ſich auf. 
So geh' es auch mit jenen Chriſten, welche bis jetzt mit der 
Meinung, die in den Tagesblättern und Kaffeehäuſern die 
Oberhand hat, um jeden Preis in Frieden leben wollten. 

Das ſcheidende Jahr läßt Oſterreich in einer ernſten Lage 
zurück. Auch der Kirche hat es keine Freuden gebracht und 
noch in ſeinen letzten Wochen iſt Rom ſammt dem Überreſte 
des Kirchenſtaates ſchutzlos geworden.) Die Gaukelſpiele, unter 

*) Anfangs December räumten die franzöſiſchen Truppen Rom. 
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welchen die Annexionen ſich vollziehen, ſind längſt vorbereitet 
und wir müſſen uns nun darauf gefaßt machen, daß der 
Frevel vollendet wird, daß die frohlockenden Feinde in Rom 
eindringen und die Hauptſtadt der Chriſtenheit für gute Beute 
erklären, daß Pius IX. in die Verbannung geht, weil er 
weder dem vollzogenen Raube ſeine Anerkennung zollen noch 
es gutheißen kann, daß in ganz Italien alle Rechte der 
Kirche mit Füßen getreten werden. Das iſt eine ſchwere 
Prüfung und wollte man die Ereigniſſe auf irdiſcher Wage 
wägen, ſo müßte man ſagen, es ſey eine große Gefahr. Aber 
die Kirche hat eine Verheißung, unter deren Schilde ſie der 
Zukunft ruhig entgegenblicken kann. In milder Hoheit wandelt 
ſie über den dahingleitenden Waſſern der Zeit, ſie ſinket 
nicht: denn ihr Vertrauen wanket nicht und die Wogen, 
welche drohend emporbrauſen, benetzen nur den Saum ihres 
Gewandes. So war es von Anbeginn, ſo wird es bleiben 
bis die Poſaune des Engels ruft. Ohne Zweifel iſt die 
Unabhängigkeit, welche dem Papſte ſeine landesfürſtliche Ge 
walt ſeit eilf Jahrhunderten gewährt, für die Kirche von der 
größten Wichtigkeit; allein der Kirchenſtaat ſah den begehr 
lichen Feinden ſich nur deshalb preisgegeben, weil das un 
möglich Scheinende zur Wirklichkeit wurde. Frankreichs Heeres 
macht und Einfluß ward aufgeboten, um Italien in ein poli 
tiſches Ganzes zu vereinigen und noch vor wenigen Jahren 
hielt in und auſſer Frankreich jeder Denkende ſich überzeugt, 
dies könne höchſtens in einem Romane geſchehen. Aber auch 
daß die preußiſchen Waffen Venetien für den König Victor 
Emanuel eroberten, lag in nicht ferner Zeit auſſer aller ver 
nünftigen Berechnung und für die Ausführung des ſehr un 
beſtimmt gehaltenen September-Vertrages iſt es von großer 
Bedeutung. Wir verehren ſchweigend die unerforſchlichen Rath 
ſchlüſſe der Vorſehung. Wenn aber der Herr zuließ, daß 
jede begründete Erwartung getäuſcht, ja die Gewalt der Dinge 

II. 11 
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verläugnet wurde, damit die Feinde des Kirchenſtaates die 
Unterſtützung fänden, ohne welche ſie ohnmächtig geblieben 
wären, ſo dürfen wir auch hoffen, daß er wider alle menſch 
liche Berechnung Hilfe bringen werde. Wann? Das iſt vor 
unſeren Augen verhüllt. Vielleicht wird unſere Geduld und 
unſer Vertrauen lange geprüft, vielleicht tritt mit unerwarteter 
Schnelligkeit ein Umſchwung hervor. 

Oſterreich hat keine göttliche Verheißung; doch der Hei 
land hat allen ſeinen Dienern verheißen: Bittet, ſo werdet 
ihr empfangen, ſuchet, ſo werdet ihr finden, klopfet an, ſo 
wird euch aufgethan werden. Wir wollen daher täglich mit 
feſtem Vertrauen für das Vaterland wie für die Kirche zum 
Himmel emporrufen; aber der letzte Tag eines Jahres voll 
Drangſal ſey der Erfüllung dieſer heiligen Pflicht in beſon 
derer Weiſe gewidmet und weil das gemeinſame Gebet mäch 
tig iſt vor dem Throne Gottes, ſo verordne ich hiemit, daß 
bei der nachmittägigen Andacht, mit der wir das Jahr be 
ſchließen, vor der Litanei der engliſche Roſenkranz gebetet, 
und der Vater, der Sohn und der heilige Geiſt, dem wir 
heilig, heilig, heilig! mit den Engeln zurufen, in Demuth 
angefleht werde, er möge die Widerwärtigkeiten des endenden 
Jahres als Opfer der Buſſe für unſere Sünden annehmen 
und ſein Angeſicht gnadenvoll leuchten laſſen über uns und 
dem Vaterlande! Der Allerhöchſte verherrliche an uns ſeine 
Barmherzigkeit und wie das Jahr, ſo verjünge ſich Oſterreichs 
Hoffnung, Kraft und Glück! Herr du biſt meine Hoffnung! 
Mit dieſer Geſinnung im Herzen wollen wir das Jahr 1867 
beginnen. Amen. 
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XV. 

Iklaria unſer Vorbild. 

Pirtenschreiben unm J7. Februar S67. 
eine Sirac ſpricht: „Ein ſchweres Joch liegt auf den in 

dern Adams von dem Tage, da ſie aus dem Mutterleibe kom 
men bis zum Tage ihres Begräbniſſes“. Doch die Unannehm 
lichkeiten, Leiden und Trübſale, mit welchen wir zu kämpfen 
haben, gleichen Nebeln, die ſich ſchwer und dumpf über die 
Erde legen, aber nicht hoch hinaufreichen; würde man einen 
Bergesgipfel beſteigen, ſo ſähe man ſie unter ſich und rings 
her wäre der Himmel hell und blau. Hier unten iſt es 
manchmal ſehr bang und trüb; allein wir ſind nicht berufen 
hier unten zu bleiben ſondern hinauf zu gelangen, wo ewige 
Klarheit herrſcht. Der Geiſt, welcher die Räume und Zeiten 
durcheilt, während der Leib an die Scholle gebunden iſt, kann 
ſich auch emporſchwingen zu dem Lande, wo jede Thräne ge 
trocknet . und der Schmerz nicht mehr iſt. Wir werden, wenn 
wir in den Tagen der Prüfung ausharren, Gott von Ange 
ſicht zu Angeſicht ſchauen und ſchon jetzt finden wir den Ab 
glanz ſeiner Herrlichkeit in den Werken ſeiner Schöpfermacht 
und ſind wir reinen Herzens in uns ſelbſt: denn das Siegel 
des göttlichen Ebenbildes iſt uns aufgedrückt und der heilige 
Geiſt macht uns zu ſeinem Tempel, wenn wir ihn aufzuneh 
men nicht verſchmähen. Der Gottheit unerſchaffenes Licht 

11* 
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können wir freilich mit dem Auge des Leibes nicht erreichen 
und auch die Vorſtellung kann es nur in ſchwach andeutenden 
Sinnbildern erfaſſen. Aber zur Rechten des ewigen Vaters 
thront ja der Sohn als wahrer Menſch wie wahrer Gott. 
Der Heiland hat uns nicht nur erlöst, in ihm iſt die menſch 
liche Natur zu einer Hoheit verklärt, die alle gewordene Voll 
kommenheit und Würde hoch überragt wie der Adler, der in 
die Sonne blickt, die Heerde im Thalesgrunde. Das Wort, 
ohne welches Nichts iſt von Allem, was geſchaffen ward, der 
König der Ewigkeit, der Gebieter des Himmels und der Erde 
iſt wahrhaft Menſch wie ich wahrhaft Menſch bin. Sucht 
dieſen Gedanken auszudenken, geliebte Chriſten, und er wird 
Euch aufwärts tragen, ſo daß die Leiden und Freuden des 
wechſelnden Tages unter Euch liegen und das Herz nicht mehr 
zu feſſeln vermögen. 

Dort oben iſt aber nicht nur er, welcher in der Einheit 
der göttlichen Perſon die menſchliche Natur mit der göttlichen 
verbunden hat; es ſind dort auch die Heiligen, die nach voll 
brachtem Kampfe die Krone der Gerechtigkeit empfangen haben 
und die Vollkommenheit, zu welcher der Menſch ſich erſchwin 
gen kann, in tauſendfacher Strahlenbrechung darſtellen. Bei 
der heiligen Meſſe betet der Prieſter, indem er dem Weine 
ein wenig Waſſer beimiſcht: „O Gott, der du das Men 
ſchengeſchlecht wunderbar geſchaffen und wunderbarer erneuert 
haſt, verleihe uns durch dies Geheimniß des Waſſers und 
Weines, daß wir der Gottheit Deſſen theilhaftig werden, der 
an unſerer Menſchheit theilzunehmen ſich gewürdiget hat“. 
Dieſe wenigen Worte verkünden kraftvoller als eine lange Rede 
vermöchte, zu welcher Ehre und Seligkeit der Menſch erhoben 
wird, wenn er Eingang findet durch die enge Pforte; die 
Herrlichkeit. Deſſen, dem alle Macht gegeben iſt im Himmel 
und auf Erden, ſpiegelt in ihm ſich ab: denn er iſt ſein Mit 
erbe. Doch alle Strahlen, die der geſchaffene Geiſt in ſeiner 
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Verklärung werfen kann, ſind in einer einzigen Lichtgeſtalt 
vereinigt. Es war billig, daß der Sohn Gottes eine ſeiner 
würdige Mutter habe: darum iſt Maria aller Gnaden voll. 
Mit Recht begrüßen wir ſie als die Königin der Engel und 
Heiligen: denn ſie iſt in Mitte der Heiligen wie für unſer 
Auge der Mond in Mitte der Sterne erſcheint und kein Stern 
der Ewigkeit iſt ihr vergleichbar. 

In die Gemeinſchaft der Heiligen einzutreten iſt gewiß 
ein hohes Ziel, es iſt aber das Ziel, welches Gott Jedem von 
uns geſetzt hat. Die Wege, die dorthin führen, ſind mannig 
fach. Man kann im Palaſte und in der Hütte, in der Fabrik 
und im Kloſter, in dem Studirzimmer und hinter dem Pfluge 
das empfangene Talent ſo verwerthen, daß dereinſt das huld 
volle Wort ertönt: Wohlan denn du guter und getreuer Knecht, 
geh' ein in die Freude deines Herrn! Deswegen gibt es unter 
den Heiligen, die wir als Vorbilder chriſtlicher Tugend ver 
ehren, Biſchöfe, Prieſter, Ordensmänner, aber auch Könige, 
Krieger, Dienſtmägde. 

Die den Heiligen gezollte Bewunderung iſt nur dann 
eine ächte, wenn ſie keine müſſige bleibt ſondern uns antreibt, 
die Geſinnung, durch welche ſie ihren Mitchriſten vorleuchten, 
in uns zu erwecken. In der Offenbarung des heiligen Jo 
hannes wird den Dienern der göttlichen Strafgerechtigkeit ge 
boten, nur Jene zu treffen, die das Zeichen des lebendigen 
Gottes nicht auf ihren Stirnen haben. Dies heilbringende 
Zeichen verſinnbildet aber den Gehorſam aus Liebe, welcher 
das Einzige iſt, was Gott von uns verlangt. Wenn wir dem 
Richter der Lebendigen und Todten unſere Werke vorzeigen, 
ſo wird er nicht auf das ſehen, was vor den Augen der Men 
ſchen offen daliegt, ſondern auf die Geſinnung, welche darin 
bethätigt iſt. Hat Jemand hienieden Reichthümer beſeſſen, ſo 
muß er über die Verwendung derſelben genaue Rechnung ab 
legen. Den Menſchen gegenüber ſind wir Eigenthümer unſerer 
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Güter: denn ſie haben nicht das Recht uns zu hindern über 
das ehrlich Erworbene nach eigenem Ermeſſen zu verfügen; 
aber vor Gott, der uns und Alles, was wir beſitzen, geſchaffen 
hat und erhält, ſind wir bloße Verwalter und das Geſetz der 
Liebe iſt die Richtſchnur, an die wir uns dabei zu halten ha 
ben. Allein wenn der Reiche ſeinen Überfluß zu Erquickung 
der Nothleidenden und Beförderung aller guten Werke anwen 
det, ſo iſt es zwar billig, daß die Menſchen ihn deshalb loben, 
thut er es aber nur um von den Menſchen gelobt zu werden, 
ſo hat er ſeinen Lohn ſchon dahin. Vergebens zeigt er dem 
Richter ſeine Almoſen vor: denn nur die Eigenliebe, nicht die 
Liebe zu Gott und dem Nächſten hat denſelben ihr Wahrzeichen 
aufgedrückt. Eben ſo geht es mit Jenen, die durch Gottes 
Anordnung oder Zulaſſung zu einer Stellung gelangen, in 
welcher ſie ihren Mitbrüdern viel nützen oder ſchaden können. 
Für das Böſe, was ſie verüben und das Gute, was ſie unter 
laſſen, ſind ſie verantwortlich; es genügt aber nicht, daß ſie 
das Rechte thun, ſie müſſen es auch im rechten Geiſte thun, 
ſonſt werden ihre Werke auf der Wage des Allſchauenden zu 
leicht befunden und mit leeren Händen ſtehen ſie vor ſeinem 
Throne. Viele dagegen, von welchen die Welt nichts weiß, 
als daß ſie das Feld emſig beſtellt, die Hauswirthſchaft gut in 
Ordnung gehalten und Niemanden gekränkt oder übervortheilt 
haben, werden zu Jenen gehören, von welchen die heilige 
Schrift verkündet: „Die mit Thränen ſäen, werden mit Froh 
locken ernten; weinend gehen ſie einher, da ſie den Samen 
ſtreuen, doch voll Jubel kommen ſie, da ſie die Garben brin 
gen“. Vor den Menſchen ſcheinen ihre Werke unbedeutend 
und verächtlich, vor Gott ſind ſie groß, weil ſie das Siegel 
treuen Pflichtgefühles tragen. 

Weil es alſo nur auf die Geſinnung ankömmt, ſo gibt 
es keinen Heiligen, an welchem nicht alle Menſchen ohne Un 
terſchied ihres Standes und Berufes ſich ein Beiſpiel nehmen 
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könnten. Der Prophet Elias war von Gott erkoren, um in 
Zeiten des Zerfalles und Unglaubens einen erſchütternden Ruf 
der Mahnung zu erheben. Israel kniete vor dem goldenen 
Kalbe, verehrte den Baal durch Unzucht und verbrannte dem 
Moloch ſeine Kinder; doch der Mann Gottes bezeugte ihnen 
den Herrn, den ſie verlaſſen hatten, durch gewaltige Worte, 
durch gewaltige Thaten und es gehorchte ihm die Natur, da 
mit Niemand bezweifeln könne, er ſey der Sendbote des All 
mächtigen. Keiner von uns kann wie Elias auf dem Berge 
Feuer vom Himmel fallen laſſen, doch Jeder von uns kann 
ſeinen Eifer für Gottes Ehre und ſeine Treue in Erfüllung 
der ihm auferlegten Pflichten nachzuahmen ſtreben und gerade 
dieſer Eifer und dieſe Treue war es, wodurch Elias dem 
Herrn wohlgefällig wurde. Allein wenn wir die Heiligen in 
einer Lebensſtellung, die der unſrigen ähnlich iſt, wirken ſehen, 
ſo gewährt dies ohne Zweifel eine ganz beſondere Aufmunte 
rung und Gott beachtet bei ſeinen Führungen alle Bedürf 
niſſe ſeiner Kinder mit väterlicher Sorgfalt. Maria iſt Allen, 
die der Heiland als ſeine Brüder erkennt, zur Mutter gege 
ben: darum ſoll ſie Allen in gleicher Weiſe nahe ſtehen und 
Keinem, der ſie nachzuahmen nicht beſtrebt iſt, ſoll eine Ent 
ſchuldigung bleiben. Dieſer Gedanke göttlicher Milde waltete 
über Mariens äußerer Erſcheinung während ihres Wandels 
auf Erden. Sie tritt den Armen und Kleinen wie eine von 
ihnen entgegen: denn von den Dingen, welche die Welt als 
ihre Güter preist, beſaß ſie nichts. Die ſeligſte Jungfrau 
ſtammte zwar von Nathan einem Sohne David's und Bruder 
Salomon's; doch ihr Vater hatte weder großes Vermögen, 
noch Anſehen und Einfluß bei den Menſchen. Der heilige 
Joſeph war ein Nachkomme David's und Salomon's und der 
ganzen Reihe der Könige von Juda; aber ſchon ſeit Jahr 
hunderten war ſein Geſchlecht ohne Macht und Herrſchaft. 
Maria lebte mit ihm ſtill und einfach in einem kleinen Hauſe 
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der kleinen Stadt Nazareth und die Leute wußten von ihr 
nichts als daß ſie die Gattin des Zimmermannes Joſeph ſey. 
Maria beſaß aber nicht nur keine zeitlichen Reichthümer und 
keine weltliche Macht, auch nicht durch Thaten, die das Reich 
Gottes angehen, zog ſie die Augen der Welt auf ſich; ſie hat 
keine Völker bekehrt, keine Todten auferweckt, ſie hat dem 
Meere und den Winden nicht geboten. Aber die Hoheit der 
Mutter des Herrn leuchtete durch den Schleier der Niedrigkeit, 
der auf Erden ſie bedeckte wie das Angeſicht Moſis, das glän 
zend geworden war von der Nähe des Allerhöchſten, durch die 
verhüllende Decke und jedes Wort, das die heilige Schrift von 
ihr berichtet, eröffnet uns einen Blick in das von Gott er 
füllte Herz, wo das Geheimniß ihrer Größe war; Alles, was 
ſie thut und ſpricht, zeigt uns hocherhaben und doch von 
ſanftem Glanz umfloſſen ein Vorbild jeder Tugend und Voll 
kommenheit. 

Klein und arm iſt Mariens Gemach; doch der Himmels 
bote verklärt es. Er verkündet der Gnadenvollen, mit welcher 
der Herr iſt, der heilige Geiſt werde ſie überſchatten und der 
Sohn des Allerhöchſten aus ihr geboren werden. Sie aber 
ſpricht: „Sieh ich bin eine Magd des Herrn, mir geſchehe 
nach deinem Worte“. Die Antwort iſt kurz; doch die ganze 
menſchliche Weisheit und Heiligkeit iſt in ihr zuſammengefaßt. 
Der Herr hat uns an einen hohen Ort geſtellt: denn zu 
lieben, was Gott liebt und zu wollen, was Gott will, iſt der 
uns angewieſene Beruf. Wir können ihn erfüllen oder nicht, 
dafür gibt jedem Menſchen das Gewiſſen Zeugniß. Doch 
weigern wir uns ihn zu erfüllen, ſo ſind wir wie ein von 
ſeiner Bahn abgeirrter Stern. Die Himmelskörper haben keine 
Wahl; ſeit das Gebot: werde! an ſie erging, folgen ſie genau 
der Bahn, die des Schöpfers Hand ihnen vorgezeichnet hat, 
und werden ihr pünctlich folgen, bis Himmel und Erde ver 
geht und Der auf dem ewigen Throne ſitzet, das Wort aus 



– 169 – 

ſpricht, das ihm allein gebührt: „Siehe, ich mache Alles neu!“ 
Wär' es aber möglich, daß ein Geſtirn die ihm angewieſene 
Bahn verlieſſe, ſo geriethe das ganze Weltgebäude in Unord 
nung. Die Zerſtörung, welche daraus entſtünde, iſt ein Sinn 
bild der Zerrüttung, die der Sünder in ſeine eigene Seele 
bringt und in die Seelen Aller, die er durch ſein Beiſpiel 
zum Ungehorſam gegen Gott verleitet. So lange wir leben, 
können wir auf den Weg der göttlichen Gebote noch zurück 
kehren und das iſt ein großes Glück; aber ſo lange wir leben, 
täuſchen wir nur allzu leicht uns über die volle Bedeutung 
der inneren That, kraft welcher wir zu unſerem Schöpfer 
ſagen: nicht wie du willſt ſondern wie ich will, und das iſt 
eine große Gefahr. Die Sache iſt ganz einfach. Haſt du dich 
etwa ſelbſt gemacht? Nein. Alſo hat der Pſalm recht, wenn 
er ſpricht: „Er hat uns gemacht und nicht wir ſelbſt“. Wenn 
ein geſchickter Sattler einen Wagen verfertigt, ſo fährt ſich 
gut damit und ſind Pferde und Straße nicht ſchlecht, ſo kömmt 
man ſchnell weiter: hätte aber Jemand den verrückten Einfall 
mit dieſem Wagen in's Waſſer zu fahren, ſo käme er nicht 
weiter ſondern ſänke unter. Und warum geſchähe dies? Weil 
der Wagen die Einrichtung hat, deren er bedarf um auf dem 
feſten Boden als Fuhrwerk zu dienen und auf dem Waſſer 
kein feſter Boden zu finden iſt. Aller Verſtand der erſchaffe 
nen Geiſter verhält ſich zu Gott, wie das Sonnenſtäubchen, 
das im Tageslichte glänzt, zu der Sonne, die uns den Tag 
bringt. Wie, und Gott der Herr ſollte nicht einmal vermö 
gen, was der Menſch vermag, er ſollte nicht ſeine Werke ſo 
einrichten, daß ſie zu dem, wozu er ſie beſtimmt, tauglich ſind? 
Sind ſie dies aber, ſo taugen ſie zu dem Entgegengeſetzten 
eben ſo wenig als der Wagen zu brauchen iſt, um auf dem 
Waſſer zu fahren. Weil alſo der Menſch gemacht iſt um 
Gott über Alles zu lieben und ſeinen Willen aus Liebe zu 
erfüllen, ſo iſt er, wenn er dem Willen Gottes widerſtrebt, 
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ein zerrüttetes Weſen, mit ſich zerfallen und der Welt. Er iſt 
und wirkt nicht was er ſoll, deshalb kann er auch nicht haben, 
was in Folge ſeiner Natur für ihn ein unauslöſchliches Be 
dürfniß iſt. Hienieden kann durch Sinnesänderung und Buſſe 
noch geholfen werden; bringt er ſeine Zerrüttung über das 
Grab hinüber, ſo iſt ſie unheilbar. Daher bleibt er für 
immer abtrünnig von der ihm geſetzten Beſtimmung und un 
fähig der ihm zugedachten Seligkeit, er iſt alſo unglücklich ohne 
Aufhören und Ende, er iſt der ewigen Verdammniß verfallen. 
Überdenket das, geliebte Chriſten! Nehmt Euch noch heute die 
Zeit, die Rechnung Eueres Gewiſſens richtig zu ſtellen, und 
findet Ihr, es ſey nicht Alles wie es ſeyn ſollte, ſo beeilt 
Euch durch das Sacrament der Buſſe die Makeln auszutilgen 
und lernt von der heiligſten Jungfrau das wirkſame Verlan 
gen, daß Gottes Wille an Euch und durch Euch im Großen 
und Kleinen vollkommen erfüllt werde. Das iſt die wahre 
Frömmigkeit, das iſt auch die wahre Weisheit: denn was nützt 
es dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewinnt, doch an 
ſeiner Seele Schaden leidet? 

Allein ſo folgerichtig dies Alles zuſammenhängt, ſich 
mitten im Drange des Lebens, unter allen Einflüſſen des 
Wunſches und Widerwillens dadurch ausharrend beſtimmen zu 
laſſen, iſt nichts Leichtes; vielmehr gilt hievon das Wort des 
Heilandes: „Bei dem Menſchen iſt es nicht möglich, doch bei 
Gott iſt nichts unmöglich“. Der Geiſt des Lichtes und der 
Kraft iſt uns nahe; aber dennoch will Finſterniß und Schwäche 
aus unſerem Herzen nicht weichen. Wie ſollen wir es dahin 
bringen, daß der Helfer mächtig in uns walte? Wollt Ihr es 
wiſſen, ſo höret Marien. 

Nachdem der Engel geſchieden und das Geheimniß der 
Menſchwerdung vollbracht iſt, eilt Maria zu Eliſabeth ihrer 
Verwandten, von welcher der Himmelsbote ihr verkündet hatte, 
daß ſie daran ſey Mutter zu werden. Eliſabeth grüßet ſie 
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als die Gebenedeite unter den Weibern; ſie aber lobet Gott, 
daß er ſeine niedrige Magd angeblickt habe. Sie iſt ſich deſſen, 
was an ihr geſchehen iſt, wohl bewußt und in die Fernen der 
Zukunft blickend ſieht ſie ſich ſelig geprieſen von allen Ge 
ſchlechtern, aber vor Gott fühlt ſie ſich als ſeine niedrige 
Magd und mehr nicht. Man ſollte glauben für ein Geſchöpf 
ſey es nichts Beſonderes demüthig zu ſeyn. Es hat ja Alles, 
was es beſitzt empfangen, und läßt es die Vernunft walten, 
ſo findet es nichts, deſſen es ſich rühmen könnte als die Huld 
ſeines Erſchaffers und allmächtigen Gebieters. Über Gottes 
Huld hat auch Maria frohlockt, doch je inniger wir ſeiner 
Güte die Ehre geben, deſto tiefer erkennen wir, daß wir aus 
uns nichts ſind und haben. Dennoch lockt es den Menſchen 
ſich dem Gefühle hinzugeben als habe er etwas, wofür ihm 
ſelbſt die Ehre gebühre und weshalb er auf die Anderen wie 
ein aus eigener Kraft Erhöhter herabblicken dürfe, und es fällt 
ihm ſehr ſchwer auf die ſchmeichelnde Täuſchung vollkommenen 
Verzicht zu leiſten. Der Hoffärtige ſpricht ſich ſelbſt das Ur 
theil: denn der Stolz, womit Andere ihm entgegentreten, dünkt 
ihm unerträglich; von Anderen verlangt er Beſcheidenheit, an 
Anderen lobt er die Demuth und will für ſich allein eine 
Ausnahme machen. Doch die Hoffart iſt darum unvernünftig, 
weil ſie der Wahrheit widerſtrebt; ſie widerſtrebt ihr, weil ſie 
den Schöpfer nicht anerkennen will, wenigſtens nicht durch die 
That: da nun Gott die Wahrheit iſt und ſeine Ehre keinem 
Anderen gibt, ſo hat der Hoffärtige von ihm Beiſtand nicht 
zu erwarten, nur dem Demüthigen gibt er ſeine Gnade. Darum 
ermahnt uns die heilige Jungfrau in ihrem Lobgeſange: „Er 
(der Herr) vereitelt die Anſchläge Derer, die hoffärtigen Her 
zens ſind; die Gewaltigen ſtürzt er vom Throne und erhöht 
die Niedrigen, die Hungernden erfüllt er mit Gütern und 
leer entläßt er die Reichen“. 
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Die rechte, die chriſtliche Demuth adelt den Menſchen, 
weil ſie ihn von der Lüge zur Wahrheit führt, ſie erhebt den 
Menſchen, weil ſie ihn dem Herrn frei und freudig dienen 
lehrt. Gott dienen heißt herrſchen, das iſt ein großes Wort. 
Jedermann fühlt, daß über ihm ein Höheres ſey, dem er ſich 
unterordnen müſſe; ſagt er Gott den Gehorſam auf, ſo ver 
fällt er in die Dienſtbarkeit des Wahnes. Wollen Jene, welche 
die Freiheit ſtets im Munde führen, den Anderen etwa ver 
ſtatten, über Gutes und Böſes, über Wahres und Falſches 
ſich nach eigenem Ermeſſen zu entſcheiden? Nicht im Gering 
ſten. Je ernſtlicher der Menſch nachdenkt, deſto ſchneller fühlt 
er, daß ſein Wiſſen Gränzen habe, die er aus eigener Kraft 
nicht zu überſchreiten vermöge: mit Recht verlangt alſo das 
Chriſtenthum, er ſolle anerkennen, daß es Dinge gebe, die 
ſeine Faſſungskraft überſchreiten; die ſogenannte Aufklärung 
fordert aber noch mehr, ſie ſetzt ihre Orakelſprüche an die 
Stelle des göttlichen Wortes und befiehlt, daß vor dem Wider 
ſinne, den ſie enthalten, Jung und Alt die Augen in demüthi 
gem Gehorſame ſchließe. Die ſich dazu nicht entſchließen können, 
haben heut zu Tage freilich nicht zu fürchten, daß ihnen die 
Köpfe kurzweg abgeſchnitten werden; doch alle Künſte der Lüge 
und Verhetzung handhabt man wider ſie mit großer Rührig 
keit, ſie gelten den Lobrednern der modernen Freiheit für Ge 
ächtete, die kein Recht haben, in den Angelegenheiten der bür 
gerlichen Geſellſchaft und der Menſchheit mitzureden. An Gott 
glauben und der Kirche gehorchen iſt Knechtſchaft, durch die 
abgenützten Schlagwörter des Liberalismus ſich wie eine Schaf 
heerde forttreiben laſſen iſt die ächte, vollkommene Freiheit; 
darauf kömmt die Sache hinaus. Freilich wird das Joch da 
durch verſüßt, daß der angebliche Fortſchritt viele Dinge, die 
Gottes Geſetz verdammt, für erlaubt erklärt oder doch als eine 
ſehr verzeihliche Schwäche belächelt. Aber die Früchte beweiſen, 
welcher Natur der Same ſey. Verſchwendung und Liederlichkeit 
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greift um ſich; faſt noch ſchneller mehren ſich die Beiſpiele 
des Betruges und der Veruntreuung. Kaum vergeht eine 
Woche, ohne daß man große Summen nennen hört, die ein 
pflichtvergeſſener Verwalter fremden Eigenthumes ſich zugeeignet 
hat. „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ ſpricht der heilige 
Johannes. Die glatten Redensarten, durch die man ſittliche 
Erſchlaffung empfiehlt und das Laſter privilegirt, haben frei 
lich ihr Bequemes; aber ſie bringen Zerrüttung in alle menſch 
lichen Verhältniſſe und erweiſen dadurch auch dem Wohlſtande, 
von deſſen Förderung ſo viel geſprochen wird, ſich als ein 
lähmender Hemmſchuh. Das ſind die Gaſtgeſchenke, durch welche 
die Auflehnung gegen Gott ſich einzuſchmeicheln ſucht. 

Nur die göttliche Gnade kann uns die Kraft verleihen, 
in guten und böſen Tagen unbeirrt von Wunſch und Wahn 
zu wollen, was Gott will, nicht weniger und nicht mehr. Nur 
die Demuth ſchließt das Herz der Gnade auf. Scheint es dir 
wünſchenswerth zu ſeyn wie Gott will, daß wir ſeyen, ſo lerne 
Demuth. Sie iſt nichts als die wirkſam gewordene Erkenntniß 
der Stellung des Geſchöpfes zu ſeinem Schöpfer, des Sünders 
zu ſeinem Richter; darum wird ſie von Gott und der Ver 
nunft in gleicher Weiſe gefordert. Allein nicht mit Einem 
Schritte gelangt der Menſch zu der Vollkommenheit, die er 
anſtreben ſoll. Der Gärtner darf niemals die Hände in den 
Schoos legen; er muß ſtets pflanzen und ausjäten, begießen 
und beſchneiden. Wir dürfen niemals müde werden, das Un 
kraut böſer Neigungen wo es ſich zeigt, ſchnell auszurotten und 
die Blume der reinen Liebe zu pflegen, damit ſie ihren Blüthen 
kelch entfalte und unſer Thun und Laſſen mit ihrem Dufte 
durchdringe. Dazu bedürfen wir Tag für Tag, Stunde für 
Stunde der Hilfe von oben und der heilige Geiſt läßt es 
nicht daran fehlen; aber nur zu oft wollen wir uns nicht 
helfen laſſen. Er ſendet uns gute Gedanken und wir ſchlagen 
ſie uns aus dem Sinne, er erweckt in uns heilſame Antriebe 
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und wir verſchmähen es ihnen zu folgen oder weichen doch von 
dem Wege, auf den ſie uns leiten, bei der geringſten Schwie 
rigkeit wieder zurück. Oft handelt es ſich um anſcheinende 
Kleinigkeiten; aber nichts iſt unbedeutend, das Gottes Willen 
und des Menſchen Pflicht berührt, und Wer das Kleine nicht 
ehrt, iſt des Größeren nicht werth. Alles hängt alſo davon ab, 
daß wir die Gaben des heiligen Geiſtes dankbar annehmen 
und getreu benützen. Auch hierin leuchtet die Mutter des Herrn 
uns mit ihrem Beiſpiele voran. 

Der Erlöſer iſt geboren. Armuth und Entbehrung empfängt 
ihn. Wenn er umringt von den Zeugniſſen ſeiner göttlichen 
Macht das Reich Gottes verkündet, wird Israel ihn verläug 
nen und Jeruſalem rufen: Kreuzige ihn! Dem Kinde verſagt 
Betlehem eine Wohnſtätte; es liegt in einer Krippe auf Heu 
gebettet. Aber die Engel geben ihm die Ehre; ſie verkünden 
den Hirten ſeine Geburt und die Hirten kommen den Heiland 
der Welt anzubeten. Nachdem ſie ihm gehuldigt haben, erzählen 
ſie alles Wunderbare, das ſie geſchaut und vernommen. Maria 
hatte über den Sohn, den ſie geboren, ſchon größere Offen 
barungen erhalten, als den Hirten zu Theil geworden; aber 
ſie bewahrte alle Worte derſelben und überlegte ſie in ihrem 
Herzen. Ohne Zweifel ließen die Hirten es nicht dabei be 
wenden, ſondern erzählten auch ihren Freunden und Bekannten 
die himmliſche Erſcheinung, die Botſchaft des Engels und ihren 
Beſuch bei dem göttlichen Kinde. Dieſe wunderten ſich, redeten 
eine Weile davon und dachten dann nicht mehr daran. Machen 
nicht auch wir es ſo? Wenn der Geiſt Gottes einer Erleuch 
tung, einer Einſprechung uns würdiget, bewahren wir ſie auf 
wie einen theueren Schatz? Denken wir öfters darüber nach, 
und geben wir uns Mühe unſere Worte und Handlungen 
nach ihr zu beſtimmen? Es wird dir klar, du ſollteſt über 
deine Zunge wachen. Machſt du aber auch Ernſt damit? Haſt 
du nicht auf die Vorſätze, die du etwa faſſeſt, ſchon am nächſten 



– 175 – 

Tage vergeſſen? Dann dürfen wir uns aber nicht wundern, 
wenn wir ohne Eifer zum Guten, ohne Kraft in der Ver 
ſuchung, ohne Troſt im Leiden ſind. 

Gott iſt ein getreuer Führer; doch wir müſſen uns von 
ihm führen laſſen. Das thun wir nicht immer, wir geberden 
uns häufig wie ein eigenſinniges Kind, das ſich von der Mutter 
losreißt, weil es allein gehen zu können glaubt oder weil es 
der Meinung iſt, das Grüne dort ſey eine ſchöne Wieſe, 
während es ein Sumpf iſt. Warum hat Gott dies zugelaſſen? 
Das iſt ein Gedanke, welcher vielen Menſchen die Ruhe der 
Seele, die Ergebung in den Willen des Herrn und darum 
die höhere Hilfe entzieht. Warum Gott zugelaſſen hat, was 
mit oder ohne Grund dir mißfällt, wirſt du jedenfalls im 
anderen Leben erfahren; aber wenn du dich mit Vertrauen in 
die Hände des himmliſchen Vaters legeſt und die Worte, die 
ſein Geiſt in deinem Herzen ſpricht, aufmerkſam anhöreſt, ſo 
wirſt du ſehr oft ſchon hienieden darüber Aufſchluß erhalten. 
Auch hierin können wir keine beſſere Lehrmeiſterin finden als 
die Jungfrau der Jungfrauen. Der zwölfjährige Jeſus begab 
mit Maria und Joſeph ſich nach Jeruſalem um das Oſter 
lamm, das ihn vorbedeutete, dem Geſetze gemäß zu eſſen; als 
ſie aber heimkehrten, blieb er zurück. Wiewol noch achtzehn 
Jahre verfließen werden, bevor er in Mitte des Volkes ſeine 
Herrlichkeit leuchten läßt als die des Eingebornen vom Vater 
voll der Gnade und Wahrheit, ſo will er doch ſchon jetzt den 
Schriftgelehrten eine zurechtweiſende Mahnung ertheilen. Sie 
huldigen den Vorurtheilen der Menge und erwarten in dem 
großen Retter, auf welchen Israel harrt, einen irdiſchen König, 
der die Römer mit Schwert und Speer vertreiben und einen 
glänzenden Hofſtaat einrichten werde. Er ſtellt an ſie Fragen; 
ſie fragen wieder und er antwortet; er ſchließt ihnen den Sinn 
der Prophezeiungen auf und eröffnet in Gottes Verheißungen 
ihnen den Einblick. Sie ſtaunen; Alles ſtrömt herbei um den 
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wunderbaren Knaben zu ſehen und ſo gewinnen ſeine Be 
lehrungen einen weiteren Kreis. Aber indeſſen verleben ſeine 
jungfräuliche Mutter und ihr treuer Lebensgefährte ſchwere 
ſchmerzvolle Tage. Als der Heiland mit dem Pilgerzuge, bei 
dem ſie ihn glaubten, nicht ankam, ſind ſie eilig nach Jeru 
ſalem zurückgekehrt und hier ſuchen ſie ihn bis zum dritten 
Tage mit ſteigender Angſt. Endlich leitet die Vorſehung ihren 
Weg nach der Stätte, wo der göttliche Knabe Worte der Weis 
heit verkündet und die Schriftgelehrten in Verwunderung ſetzt. 
Da ſpricht Maria: „Kind, warum haſt du uns dies gethan, 
ſiehe dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen ge 
ſucht“. Jeſus aber antwortet ihr, jetzt nicht der Jungfrau 
ſondern Gottes Sohn: „Warum habt ihr mich geſucht? 
Wußtet ihr nicht, daß ich mich mit Dem befaſſen muß, was 
meinen Vater angeht?“ Maria wußte ſehr wohl, daß ihr 
Sohn die Welt erlöſen, daß er dabei Widerſpruch finden, daß 
er und ſie mit ihm Vieles leiden werde; doch genau war ihr, 
wie er das große Werk vollbringen werde, noch nicht bekannt 
und wie er ſchon als Knabe damit beginnen könne, blieb ihr 
verborgen. Alles, was das vielgeliebte Kind und die Rettung 
der Menſchheit betraf, ergriff ſie in tiefſter Seele, dennoch 
ſchwieg ſie voll Ehrfurcht; ſie bewahrte aber alle Worte, die 
Jeſus geſprochen, getreu in ihrem Herzen, ruhig vertrauend, 
was jetzt noch dunkel ſey, werde ſeiner Zeit tagen. Es hat 
getagt und der Sohn hat die Mutter in alle Geheimniſſe des 
Reiches Gottes eingeweiht. Streben wir Marien nach, ſo wird 
der Herr mit uns ſeyn und uns ſo viel Licht und Kraft ver 
leihen als wir bedürfen um den uns angewieſenen Beruf voll 
kommen zu erfüllen; iſt er erfüllt, ſo haben wir genug gethan 
für Zeit und Ewigkeit. 

Unzählbar wie die Blüthen an einem Baume voll Kraft 
und Leben ſind die guten Lehren und frommen Gedanken, die 
man gewinnen kann, wenn man was das Evangelium von 
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Marien berichtet, nach allen Seiten hin erwägt. Aber die chriſt 
liche Weisheit iſt unerſchöpflich und läßt ſich doch wieder in 
wenige Worte zuſammenfaſſen. Will was Gott will! Da wir 
das Willensvermögen wie alles Andere von Gott haben, ſo iſt 
dies gewiß eine ſehr billige Forderung und dennoch iſt es die 
höchſte, die man an das Geſchöpf ſtellen kann. Macht es, ge 
liebte Chriſten, Euch zum Geſetze während dieſer Faſtenzeit ſo 
oft Ihr das Vater unſer betet, den Worten: Dein Wille ge 
ſchehe wie im Himmel ſo auf Erden, eine beſondere Aufmerk 
ſamkeit zu widmen. Im Himmel iſt ſie, welche geſprochen: 
Mir geſchehe nach deinem Worte. Wollt Ihr ſie nicht zur Mutter 
haben? Aber dann müßt Ihr ſie nachahmen. Das Verlangen, 
daß Gottes Wille geſchehe iſt das Band, welches die Pilger 
auf Erden mit den Seligen im Himmel vereinigt. Wer von 
dieſem Verlangen ſich losſagt, gehört nicht mehr zur Gemein 
ſchaft der Heiligen. Wenn dann das Kreuz auf dem Altare 
wieder verhüllt wird und Euch ermahnt, daß die Leidenswoche 
herannaht, ſo wendet den Blick voll Andacht und Wehmuth 
auf die Mutter, die mit dem Sohne leidet. Was ſie war, als 
ſie den neugebornen Heiland in ihre Arme ſchloß und ein Licht 
ſtrahl aus der Seligkeit des Himmels auf ſie herabkam, das 
iſt ſie, da ſie unter dem Kreuze des verwundeten, mit Dornen 
gekrönten Erlöſers ſteht und das Schwert der Schmerzen in 
ihrer Seele Tiefen dringt; ſie lebt nicht für ſich ſondern für 
Gott. Dein Wille geſchehe! Dieſer innerſte Drang ihres 
Herzens bleibt wandellos in Licht und Finſterniß und die 
Freude an der Krippe wie die Pein am Kreuze empfängt von 
ihm ihre Weihe. Lernt von ihr leiden! Der Trübſal und dem 
Schmerze zu entfliehen iſt unmöglich; wie ſollten wir es nicht 
für ein Glück achten, in Vereinigung mit Jeſus und Maria 
zu leiden und unſeres Herzens Bitterkeit in ein Gott wohl 
gefälliges Opfer zu verwandeln? 

II. 12 
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In dieſem Jahre wird bald nach dem Feſte der Auf 
erſtehung ſchon der Mai beginnen. An das Wort Mai knüpft 
ſich ein Gefühl des Anmuthigen und Lieblichen. Gott iſt ſchön 
in der Natur und wenn ſie nach der Verödung, die der Win 
ter ihr gebracht hat, wieder in vollem Schmucke prangt, der 
Wald, die Wieſe, der Garten wie neugeſchaffen daſtehen, die 
Vögel ſingen und die Blumen blühen, ſo finden die Zierden, 
die Gott der Erde verlieh, im Gemüthe einen tieferen Wieder 
klang. Der Chriſt wird dadurch an die Jungfrau gemahnt, 
deren Schönheit die der Engel überſtrahlt, an die Königin, 
welche im milden Schimmer der Anmuth leuchtet. Daher 
wurde durch eine Gewohnheit, in welcher ſich zarte, ſinnige 
Frömmigkeit bethätigt, der Maimonat zur beſonderen Verehrung 
Mariens ausgeſondert. Verſäumt es nicht, geliebte Chriſten, 
an den gemeinſamen, dieſem Zwecke gewidmeten Andachts 
übungen heilzunehmen. Fehlt Euch aber hiezu Gelegenheit 
oder Zeit, ſo legt daheim in Gemeinſchaft mit Kindern und 
Hausgenoſſen oder wenigſtens Jedes für ſich den Zoll der Liebe 
und Verehrung zu den Füßen der Himmelskönigin nieder. 
Die Andacht zu ihr iſt reich an Segen. Maria iſt nicht gleich 
einem Menſchen, der durch Ehrenbezeugungen ſich geſchmeichelt 
fühlt und dadurch bewogen wird, die ihm dargebrachten Bitten 
willfährig aufzunehmen, ſie ſucht nicht ihre ſondern Gottes 
Ehre; doch eben deswegen freut es ſie, wenn wir das Unſrige 
thun um der Verheißungen Chriſti heilhaftig zu werden. In 
der Mutter ehren wir aber den Sohn, vor welchem ſich alle 
Kniee beugen im Himmel, auf Erden und unter der Erde. 
Indem wir ihre Größe und Reinheit in frommer Sammlung 
erwägen, entzündet ſich in uns das Verlangen, frei zu werden 
von den Makeln, die uns beflecken und Gott mit reinem Her 
zen zu dienen. Durch die Betrachtung der Geheimniſſe, bei 
welchen ſie mitwirkte, wird das Bewußtſeyn unſerer Lebens 
aufgabe lebhaft angefacht, unſere Stellung im Weltalle uns 
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klar gemacht; die Begierden, die uns von Gott ableiten können, 
treten zurück, die Wünſche, die uns zum Heile ſind, werden 
auf unſere Lippen gelegt. - - 

Dies Alles findet ſich in einem Gebete beiſammen, welches 
kurz, ſehr kurz und jedem Kinde geläufig iſt. Der engliſche 
Gruß führt dieſen Namen, weil wir in demſelben die Worte 
wiederholen, mit welchen Gabriel die auserkorene Jungfrau 
begrüßte. Folgt der Gedanke den Lauten, die wir mit der 
Lippe bilden, ſo belebt ſich die Erinnerung an das Geheimniß 
der Menſchwerdung. Die zweite göttliche Perſon iſt Menſch 
geworden, um mich zu retten, um mir den Himmel aufzu 
ſchließen. Wie und ich ſollte meinem Heilande nicht mit Freu 
den dienen? Eine Luſt, die wie Rauch zerfließt, ſollte mir 
höher gelten als ſeine Liebe und die Krone, die er mir an 
bietet? Wir ſprechen dann mit dem Erzengel und Eliſabeth: 
Du biſt gebenedeit unter den Weibern; wir preiſen ſie, die 
voll der Gnaden iſt und alles Schöne, Erhabene, Heilige, 
Herrliche, das ein gewordenes Weſen ſchmücken kann, umwoben 
vom Hauche zarter Jungfräulichkeit in ſich trägt. Wir fügen 
hinzu: und gebenedeit ſey die Frucht Deines Leibes; wir prei 
ſen den Sohn, den ſie uns geboren hat: denn er iſt die Sonne 
des Heiles, die erneuernd über Adam's Kindern aufging; auch 
Maria empfing alles Große, was der Herr an ihr that, um 
willen des Lammes, das ſich für uns zum Opfer geweiht hat. 
Zuletzt flehen wir die Mutter Gottes an, für uns jetzt und 
in der Stunde unſeres Todes zu bitten. Im Augenblicke der 
Gegenwart müſſen wir uns für oder gegen Gott entſcheiden. 
In der Todesſtunde fällt unſer Loos für die Ewigkeit. Hilft 
Maria durch ihre Fürbitte jetzt und wenn wir den Spalt des 
Grabes überſchreiten, ſo iſt alles unſerer Sehnſucht Würdige 
ſichergeſtellt: denn hienieden bleibt bei uns der heilige Geiſt, 
der ſie, unſere Herrin und Fürſprecherin, überſchattet hat, dort 

12“ 
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werden wir ihren göttlichen Sohn ohne Ende anbeten und ihr 
ohne Ende danken. 

Ihr ſeht, theuere Chriſten, würdet Ihr Euch auf den 
engliſchen Gruß beſchränken aber die Gedanken entwickeln, die 
er in Jedem anregt, der den Sinn der Worte in ſich auf 
nimmt, ſo wäre ſchon dies genug um Euch erfahren zu laſſen, 
wie fruchtbringend, wie ſegenreich die Andacht zur Mutter 
Gottes ſey. Kein Tag vergehe ohne daß Ihr ſie in Demuth 
verehrt und mit Vertrauen anrufet. Empfehlt ihr Leib und 
Seele und alle Euere Anliegen große und kleine; ſprecht mit 
ihr wie ein Kind mit der Mutter. Sie iſt das treueſte Ab 
bild der Liebe des Heilandes; ihr Herz iſt dem Herzen Jeſu 
am ähnlichſten und je mehr ſie ihren Sohn liebt, deſto mehr 
liebt ſie Alle, um deren willen er ſie zu ſeiner Mutter erkor. 
Bei Allem, was nicht Sünde iſt, dürfen wir ſie um ihre Für 
ſprache bitten. Ob es uns zum Heile gereiche, weiß ſie beſſer 
als wir ſelbſt: denn ſie durchblickt den uns noch verhüllten 
Gang der göttlichen Weltregierung. Empfehlt ihr Ältern und 
Kinder, Brüder und Schweſtern, Freunde und Feinde, Lebende 
und Abgeſtorbene, Alle, für die Ihr zu beten ſchuldig ſeyd. 
Sie war Mutter, Tochter und Schweſter; ſie war auch Gattin: 
denn das Band einer wahrhaften jedoch jungfräulich reinen 
Ehe knüpfte ſie an den heiligen Joſeph. Sie weiß mit Eueren 
Sorgen Mitleid, mit Euerem Kummer Erbarmen zu tragen: 
denn wiewol keine Sünde ſie jemals berührte, waren Seelen 
leiden und Herzensangſt ihr doch ſo wenig fremd als dem 
Heilande ſelbſt. Empfehlt ihr die Kirche und den heiligen 
Stuhl, den die Feinde lauernd umringen; ſie haben zwar von 
maßgebender Seite her die Weiſung erhalten ſich zu gedulden, 
dadurch wird aber, wenn die Sachlage keine weſentliche An 
derung erfährt, nur ein kurzer Aufſchub erzielt werden. Jeſus 
Chriſtus hat die Kirche gegründet um ſo viel es an ihm iſt 
alle Menſchen ſelig zu machen: daher liebt Maria ſie umwillen 
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des Herrn und Derer, für die er ſein Blut vergoß. Kein 
Gebet, welches für das Reich Gottes auf Erden ſtreitet, wird 
ihr vergebens empfohlen; ohne Aufſchub und unterſtützt von 
ihrer Fürbitte bringt ſie es vdr den Thron des Allerhöchſten. 
Empfehlt der Mutter der Barmherzigkeit unſer Vaterland. Das 
Gebet, welches für Oſterreich emporſteigt, wird für fünfund 
dreißig Millionen Erlöster dargebracht; Jene darunter, die des 
Reiches Zukunft unmöglich machen wollen, wiſſen nicht, was 
ſie thun und würden, wenn ihre Pläne gelängen, zu ſpät er 
fahren, was ſie gethan haben. Bittet, daß der Herr Öſterreich 
nicht verwerfen, ſondern als ein Werkzeug zu Förderung ſeiner 
Ehre gebrauchen wolle. Bittet im Geiſte der Liebe, bittet mit 
feſtem Vertrauen und die Zuflucht der Chriſten wird Euch 
das milde Auge zuwenden. 

Je mehr unſere Andacht zu Marien an Innigkeit ge 
winnt, deſto inniger werden wir den Herrn Jeſus lieben und 
von ihm, der nichts unvergolten läßt, geliebt werden. Dann 
mag der Pfad, auf welchen der Heiland uns hinweiſet, immer 
hin enge und itanchmal auch uneben ſeyn; es verſüßen ihn 
Seelenfrieden und Hoffnung und ſchlägt die Stunde, derer 
wir bei jedem engliſchen Gruße gedenken, ſo empfängt an der 
Schwelle des neuen Lebens der Jungfrau hoher Sohn uns mit 
den Segensblicke des Erbarmens. Amen. 

–. 2 - Cº2-&gt;&gt;--– 
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die Stimme des Herrn Biſchofes als die eines Großgrund 
beſitzers, der ihn zum Bevollmächtigten gewählt hatte, wurde 
für ungiltig erklärt. Allein auch von Anderen, die bei der 
ſelben Wahlhandlung geſtimmt hatten, ward angezeigt, daß 
der Beſitz, auf welchem ihr Wahlrecht beruhte, in die Land 
tafel nicht eingetragen ſey und der Beweis durch Auszüge aus 
der Landtafel lag vor. Die Stimmen dieſer Wähler eben ſo 
wie die des Biſchofes von St. Pölten und ſeines Machtgebers 
für ungiltig zu erklären, war nicht nur eine Forderung der 
Gerechtigkeit, ſondern es konnte auch, daß ſie es ſey, von 
Niemanden in Frage geſtellt werden. Niemand kann behaupten, 
es ſtehe der Stimmenmehrheit frei, das, was ſie als geſetz 
liche Beſtimmung geltend macht, nur in ſo weit als es ihren 
Parteizwecken entſpricht in Anwendung zu bringen: denn durch 
eine ſolche Behauptung würde man ſich zu Grundſätzen be 
kennen, deren Vertheidigung nur die Schamloſigkeit unter 
nehmen könnte. 

Allerdings iſt durch die Landtags-Ordnung feſtgeſetzt, daß 
dem Landtage die Entſcheidung über die Zuläſſigkeit der Ge 
wählten zuſtehe. Dadurch iſt ihm aber nur das Recht über 
tragen die allgemeinen, für die Giltigkeit der Wahl maß 
gebenden Beſtimmungen auf den einzelnen Fall anzuwenden. 
Der Landtag übt hiebei nicht geſetzgebende, ſondern richterliche 
Befugniſſe. Nicht Gunſt oder Ungunſt, ſondern das beſtehende 
Geſetz hat zu entſcheiden. Wenn es der Stimmenmehrheit 
freiſtünde die Gewählten deshalb, weil ſie von denſelben keine 
Unterſtützung erwartet, auszuſchließen, ſo wär' es ihr auch 
anheimgegeben, Wahlen, deren Ungiltigkeit am Tage läge, 
deshalb zuzulaſſen, weil ſie auf Einen der Ihrigen fielen. 
Damit wäre aber mit Geſetz und Recht gebrochen und die 
Willkür der jeweiligen Stimmenmehrheit geböte über die ent 
würdigte Verſammlung. Daß man alſo die Vorausſetzung, 
nur der in die Landtafel eingetragene Beſitz gewähre das 
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Wahlrecht, einzig und allein auf die von dem Herrn Biſchofe 
von St. Pölten abgegebenen Stimmen anwandte und ſich 
weigerte, das Gleiche in Betreff anderer Stimmen zu thun, 
von welchen der Beweis vorlag, daß der Beſitz, kraft deſſen 
man ſie anſprach, in die Landtafel nicht eingetragen ſey: dies 
war eine offene, unläugbare Rechtsverletzung. 

Es iſt traurig, dies ausſprechen zu müſſen; aber kein 
Freund des Rechtes kann bei ruhiger Überlegung es in Ab 
rede ſtellen. Sehr Viele, die durch ihre Abſtimmung dazu 
mitwirkten, haben wol bald bedauert, daß ſie in der Schnelle 
des Augenblickes die Tragweite der Sache nicht gehörig er 
wogen: um ſo mehr iſt es ein Dienſt, welchen man der Zu 
kunft des Landtages erzeigt, wenn die Natur der eingeſchla 
genen Richtung ohne Rückhalt blosgelegt wird. Die Rechte 
des Landtages beruhen auf der Landesordnung, aber nicht ihm 
allein hat ſie Rechte eingeräumt, und die Achtung, die er für 
die ſeinigen anzuſprechen hat, ſchuldet er denen der Anderen. 
Es liegt inner ſeinem Bereiche, Anträge auf Abänderung der 
Landesordnung und ſomit der auf ſie gegründeten Rechte 
zu ſtellen; doch bedarf es hiezu eines ordnungsmäſſigen Be 
ſchluſſes und erſt nach erfolgter kaiſerlicher Sanction übt die 
Beſtimmung, für welche die Mehrzahl ſich entſchieden hat, 
eine rechtliche Wirkung. In gewiſſer Hinſicht iſt Jeder, welchem 
die Anwendung eines Geſetzes obliegt, auch es auszulegen be 
rufen: denn es iſt nicht leicht, in menſchlicher Rede Ver 
fügungen zu treffen, die eine verſchiedene Auffaſſung gänzlich 
und in jeder Beziehung ausſchlößen; doch einer Auslegung 
Geſetzeskraft zu verleihen, bleibt dem Geſetzgeber vorbehalten. 
Unſtreitig iſt es überflüſſig, ſich an denſelben zu wenden, wo 
fern der Sinn keinem vernünftigen Zweifel unterliegt oder 
eine Übung, wider die Niemand Einſprache thut, denſelben 
feſtgeſtellt hat. Allein noch gewiſſer iſt es, daß eine Aus 
legung, welche dem Sinne der in ihrem Zuſammenhange 
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ſich lediglich um die Frage, ob die Thatſache des Beſitzes ver 
bunden mit dem vollſtändigen Beweiſe des Rechtsgrundes, auch 
vor erfolgter Eintragung in die Landtafel das dem Beſitzer 
zugeſprochene Stimmrecht begründe oder nicht? Daß der Biſchof 
von St. Pölten, wenn ſein Beſitz in die Landtafel eingetragen 
wäre, das Recht zu ſtimmen beſäße, war bei der Frageſtellung 
als etwas Unzweifelhaftes vorausgeſetzt; es wäre ja ſonſt die 
ganze Erörterung überflüſſig geweſen. Dennoch unternahm der 
Berichterſtatter des Landesausſchuſſes bei ſeinem Schlußworte 
zu behaupten, der Hochwürdigſte Biſchof habe ſchon deshalb 
kein Stimmrecht anzuſprechen, weil er bloßer Nutznießer des 
Gutes Ochſenburg ſey. Es war dies ein Angriff auf alle Be 
ſitzer geiſtlicher Güter, welchen durch die im Jahre 1861 er 
laſſenen Landesordnungen ein Stimmrecht eingeräumt iſt. Aber 
nach dem Schlußworte des Berichterſtatters hat nur der Ver 
treter der kaiſerlichen Regierung das Recht zu ſprechen. Die 
Zeit war alſo gut gewählt, um vor jeder Entgegnung ſicher 
zu ſeyn ). Alles, was er vorbrachte, bewies ſeine gänzliche 
Unbekanntſchaft mit dem Rechtsverhältniſſe, über das er ſich 
zum Richter aufwarf. Indeſſen ſind die ihm fehlenden Kennt 
niſſe allerdings nicht ſolche, die man bei Jedermann voraus 
ſetzen könnte: im Angeſichte von Beſtrebungen, welche durch die 
That beweiſen, daß Recht und Anſtand ihnen nicht als Gränze 
gelte, iſt es alſo nicht überflüſſig, die Sache durch einige Worte 
zu beleuchten. 

Die Geſetze aller Völker, die nicht auf der unterſten 
Stufe der Geſittung ſtehen, geſtatten die rechtskräftige Widmung 

*) Es blieb daher nichts übrig, als auf dem Wege der Preſſe zu 
antworten und der Aufſatz, durch den es geſchah, ward in dieſe Sammlung 
um ſo mehr aufgenommen, da das Abgeordnetenhaus die von dem nieder 
öſterreichiſchen Landtage und dem Berichterſtatter vor acht Jahren ver 
tretenen Grundſätze in der Sitzung vom 18. December 1874 ſich ange 
eignet hat; allerdings mit einer Mehrheit von nur vier Stimmen. 
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unbeweglicher und beweglicher Güter zur Verwirklichung von 
beſtimmten dauernden Zwecken. Wenn in dem vereinigten 
Nordamerika dieſer Zweig der Geſetzgebung noch wenig ent 
wickelt iſt, ſo erklärt ſich dies aus den Eigenheiten der dorti 
gen Staatenbildung. In Folge ſolcher Widmungen können 
Geſammtheiten, es können aber auch Einzelne ein durch den 
Zweck bedingtes Beſitzrecht erhalten. Das Erſtere findet bei 
Ordensgemeinden ſtatt; die nach den Ordensgeſetzen ſich er 
gänzende Körperſchaft iſt Beſitzer des Ordensvermögens, wenn 
gleich die Perſonen, aus welchen ſie beſteht, jede für ſich un 
fähig ſind, Eigenthum zu erwerben und zu beſitzen, weil ſie 
das feierliche Gelübde der Armuth abgelegt haben. Das Zweite 
iſt der Fall bei den Inhabern geiſtlicher Ämter, mit welchen 
der Beſitz unbeweglicher Güter verbunden iſt. Die das Amt 
bekleidenden Perſonen verhalten ſich zu einander als Mitbeſitzer, 
die ihr Recht. Einer nach dem Anderen üben und deren Jeder 
auf ſeinen Nachfolger die durch den Zweck und das Kirchen 
geſetz gebotene Rückſicht zu nehmen hat. Nach dem älteſten 
Kirchenrechte übte der Biſchof über die geiſtlichen Güter ſeines 
ganzen Kirchenſprengels alle Rechte des Eigenthümers. Die 
gegenwärtig obwaltenden Beſchränkungen haben ſich langſam 
im Laufe der Jahrhunderte feſtgeſtellt und mehrere derſelben 
waren die nothwendige Folge der Theilung des Kirchengutes. 
Ohne Zweifel ſind ſie ſehr zweckmäſſig, doch der Hinblick auf 
die Entwicklung des Rechtsverhältniſſes iſt dem Verſtändniſſe 
ſeiner Tragweite förderlich. Auch jetzt hat der Biſchof 
und jeder Pfründenbeſitzer die mit dem rechtmäſſigen Beſitze 
verbundenen Befugniſſe. Er iſt keineswegs unfähig, das Pfrün 
dengut zu veräußern, ſonſt wäre jeder Vertrag, den er 
hierüber abſchlöße, ſchon an und für ſich ungiltig; er hat ſich 
aber dabei inner den Gränzen des Geſetzes zu halten, und 
die Überſchreitung derſelben iſt es, was den Verkauf der Rechts 
kraft beraubt. 
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Der Unterſchied zwiſchen dem Beſitze der mit geiſtlichen 
Amtern verbundenen Güter und der bloßen Nutznießung ſpringt 
alſo in die Augen. Die Nutznießung iſt nach dem bürgerlichen 
Geſetzbuche, welches ſie Fruchtnießung nennt, das Recht eine 
fremde Sache mit Schonung der Subſtanz ohne alle Ein 
ſchränkung zu genießen und gehört unter die perſönlichen Dienſt 
barkeiten. Wenn der Beſitz geiſtlicher Güter ſeine Berechtigung 
aus einer perſönlichen Dienſtbarkeit herleitet, Wem iſt denn 
dieſe auferlegt? Etwa dem perſonificirten Zwecke? Aber das 
Verhältniſ des Mittels zum Zwecke, dem es dient, iſt ja ein 
ganz anderes als das der Beſchränkung des Eigenthumes zu 
dem Rechte des Eigenthümers. Überdies iſt das Kirchengut, in 
deſſen rechtmäſſigem Beſitze der Geiſtliche ſich befindet, für ihn 
kein fremdes Gut, es iſt ſein Gut, wie es das ſeines Vor 
gängers war und das ſeines Nachfolgers ſeyn wird. Er ſteht 
hierin den rechtmäſſigen Beſitzern von Fideicommiß- und Lehens 
gütern vollkommen gleich; ja ſo lange nicht im Wandel der 
Zeiten die urſprüngliche Stellung des Belehnten ſich weſentlich 
geändert hatte, ſtanden über ſeinen kirchlichen Beſitz, in ſo weit 
derſelbe kein Lehen war, ihm größere Rechte zu als dem Va 
ſallen über das Lehen, welches er damals unter keiner Bedin 
gung verkaufen konnte. Will man etwa dem Fürſten von 
Liechtenſtein auferlegen ſeine Fideicommiß-Beſitzungen als frem 
des Gut anzuſehen? Nun dann darf man es auch nicht dem 
Erzbiſchofe von Olmütz in Betreff der erzbiſchöflichen Beſitzungen 
zumuthen, doch eben ſo wenig dem ärmſten Pfarrer, mit deſſen 
Seelſorgeramte der Beſitz einiger weniger Äcker verbunden iſt. 
Weil dies unwiderſprechlich iſt, haben, ſeit der Beſitz gewiſſer 
Güter politiſche Rechte mit ſich bringt, die Beſitzer geiſtlicher 
Güter dieſe Rechte in gleicher Weiſe geübt wie die Beſitzer von 
Fideicommiſ- und Lehensgütern. So war und iſt es im Erz 
herzogthume Öſterreich, ſo war und iſt es in allen Ländern 
des Kaiſerthumes, ſeit das Kreuz dort erhöht wurde. 
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Das bürgerliche Geſetzbuch hat mit politiſchen Gegen 
ſtänden gar nichts zu ſchaffen, ſie ſind vielmehr von der Rück 
wirkung desſelben durch das Einführungspatent ausdrücklich 
ausgenommen. Doch überdies enthält es nicht das Geringſte, 
wodurch das Beſitzrecht von Pfründeninhabern zweifelhaft ge 
macht würde. Es ſagt § 309: „Hat der Inhaber einer Sache 
den Willen ſie als die ſeinige zu behalten, ſo iſt er ihr Be 
ſitzer&quot;. Dieſen Willen hat aber der, welcher in den Beſitz eines 
geiſtlichen Gutes eingeführt worden iſt, eben ſo gut, wie der, 
welcher ein Gut gekauft hat. Aufhören kann das Beſitzrecht 
des Einen wie des Andern und zwar weil er es will und auch 
ohne daß er es will. Wenn der Beſitzer geiſtlicher Güter mit 
denſelben nur inner gewiſſen Schranken verfügen kann, ſo be 
findet der Beſitzer von Fideicommiß- und Lehensgütern ſich ganz 
in derſelben Lage. Deswegen iſt während fünfundfünfzig Jahren 
– denn ſo lange iſt das bürgerliche Geſetzbuch in Kraft – 
Niemanden in den Sinn gekommen, zu behaupten, es mache 
den Beſitzern geiſtlicher Güter die Rechte des Beſitzes ſtreitig. 
Daß ihnen die politiſchen mit dem Beſitze verbundenen Befug 
niſſe zuſtehen, iſt etwas Selbſtverſtändliches. Auch wurde nicht 
nur in Öſterreich unter der Enns, ſondern in allen Ländern, 
welche im Jahre 1861 Landtags-Ordnungen erhielten, das Stimm 
recht der Beſitzer geiſtlicher Güter ohne irgend einen Anſtand 
anerkannt. Übrigens gibt in den Beſtimmungen der Wahlord 
nung ſich deutlich die Abſicht kund, keinen Beſitzer, auf welchen 
der feſtgeſetzte Steuerbetrag entfällt, er ſey eine natürliche oder 
juriſtiſche Perſon, von dem Wahlrechte auszuſchließen. Gemein 
den, welche landtäfliche Güter beſitzen, dürfen zwar das den 
ſelben entſprechende Wahlrecht nicht üben; dieſe Beſchränkung 
wird ihnen aber nicht darum auferlegt, weil ſie juriſtiſche Per 
ſonen ſind, ſondern ſie ergibt ſich folgerichtig aus dem Grund 
ſatze, von welchem die Geſetzgebung geleitet wurde, als ſie laut 
§ 15 der Landesordnung vorſchrieb, daß jeder Wähler ſein 
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Wahlrecht nur in Einem Wahlbezirke ausüben könne. Die 
Intereſſen der Gemeinden ſind durch eine entſprechende Anzahl 
von Abgeordneten berückſichtigt, und jede Gemeinde übt bei 
Auswahl derſelben eine ihrer Größe entſprechende Mitwirkung. 
Deswegen haben ſie in ihrer allfälligen Eigenſchaft als Groß 
grundbeſitzer eben ſo wenig ein Stimmrecht als der Großgrund 
beſitzer in allen Wahlbezirken, wo er begütert iſt, abſtimmen kann. 

– TC =– 
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XVII. 

Es gilt dem Chriſtenthume 

Rede in der Generaluersammlung der §t. Richaelsbruderschaft am 
25. Rlär JS67. 

ZBekanntlich überließen unſere Urältern ſich dem Verlangen 
gleich Göttern zu ſeyn und es war dies der große Wendepunct, 
durch welchen die Geſchichte der Menſchheit ihr Gepräge er 
hielt. Ein Gelüſten, welches ſchon im Paradieſe einen ſo 
verführeriſchen Reiz übte, blieb in der Weltauffaſſung des 
Heidenthumes nicht ohne mannigfachen Ausdruck. Die Götter 
der Griechen vermählen ſich mit den Töchtern der Menſchen; 
ihre Helden rühmen ſich göttlicher Abkunft und beſtehen wider 
die Götter Kämpfe, bei welchen ſie nicht ſelten als die Stär 
keren erfunden werden. Dies liegt weit hinter uns; doch 
nach der Lehre der Braminen, welche noch gegenwärtig bei 
hundert Millionen Bekenner zählt, kann der Menſch durch 
Büſſungen und Opfer Gewalt über die Götter erlangen; vor 
züglich fürchten dieſe die Macht des Pferdeopfers und der 
Gebeteskundige iſt ein Gegenſtand ihrer Verehrung. Der 
Buddhaismus, welchem mehr als der vierte Theil der Adams 
kinder huldiget, ſtellt einen Menſchen über alle Götter; für 
dreihundert Millionen iſt Buddha Sakjamuni der höchſte Ge 
genſtand ihrer Verehrung. Die hegelianiſche Wiſſenſchaft ver 
ſtand die Aſiaten zu überbieten. Als ſie den höchſten Gipfel 
erklommen zu haben verſicherte, erklärte ſie den Staat für den 

II. 13 
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präſenten Gott. Mit einer leiſen, faſt unmerklichen Wendung 
glitt man aus dem Nebelmeere der Abſtractionen auf den 
Boden der Wirklichkeit herab und begrüßte den Menſchen als 
präſenten Gott. Ein Überreſt von Schamgefühl hielt näm 
lich die Leute ab deutſch zu reden und ſich den gegenwärtigen 
Gott zu nennen. Unſere Zeit verbraucht die Syſteme ſo 
ſchnell wie die Berühmtheiten des Tages und dieſe Weisheit 
tönt wie aus weiter Ferne zu uns herüber, wiewol ſie vor 
weniger als zwanzig Jahren noch das große Wort mit vielem 
Geräuſche führte. Die allerneueſte Aufklärung predigt dem 
Menſchen Beſcheidenheit; er ſoll, ſo gebietet ſie, nichts dagegen 
haben, den Affen für ſeinen Ahnherrn und die Schweine und 
Gänſe als Seitenverwandte anzuerkennen; aber das Recht 
ſich an Gottes Stelle zu ſetzen, will ſie ihm ſtrenge gewahrt 
wiſſen. 

Allein ſo thöricht dieſe Wahngebilde ſind, ein entſtelltes, 
mißbrauchtes Bewußtſeyn der Wahrheit ſpiegelt ſich in ihnen 
ab. Gewiß, ſo lange der Menſch ſich gegenwärtig hält, daß 
er ein gewordenes Weſen ſey – und iſt es leicht dies zu 
vergeſſen? – kann er von der ihm verliehenen Würde nicht 
zu hoch denken. Dies bezeugt das Geheimniß, deſſen dank 
barer Feier der heutige Tag gewidmet iſt. „Das Wort iſt 
Fleiſch geworden.“ Die zweite göttliche Perſon hat die menſch 
liche Natur angenommen; der Sohn, welcher gleicher Gott 
mit dem Vater und dem heiligen Geiſte das Schöpfungswort 
ſprach, gehört durch die Seele und den Leib, der in der Ein 
heit der Perſon mit ihm vereinigt iſt, demſelben Geſchlechte 
an wie wir und menſchliches Wirken, menſchliches Leiden iſt 
das ſeinige geworden, ſo daß der heilige Petrus das Recht 
hatte zu den Juden zu ſprechen: „Den Urheber des Lebens 
habt ihr getödtet“. In ihm thront die Menſchheit zur Rechten 
des ewigen Vaters und kein Engel iſt ſo hehr und glänzend, 
daß er vor ihr ſich nicht in Demuth neige. Das Heidenthum 
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zieht ſeine Götter herab um den Menſchen zu erhöhen; der 
Unglaube will Gott auslöſchen um für den Menſchen den 
erſten Platz frei zu machen. Das Chriſtenthum verkündet den 
Ewigen, deſſen Ahnung wir in uns tragen, in ſeiner vollen 
Herrlichkeit und Größe und hebt die Menſchen zu ihm empor; 
an ihrer Spitze ſteht Gottes eingeborner Sohn, als ſeine 
Brüder ſind ſie ſeine Miterben, ſind ſie zur Theilnahme an 
göttlicher Hoheit und Seligkeit auserkoren. 

Durch die Erlöſung haben wir nicht nur den Menſchen 
ſohn, der Gott von Gott iſt, zum Bruder erhalten, wir ver 
danken ihr auch das Daſeyn. Unſeren Urältern wurde ver 
kündet, an dem Tage, an welchem ſie von der verbotenen 
Frucht äßen, würden ſie ſterben. Dies war keine eitle Dro 
hung und ohne den Erlöſer wäre der Tag ihrer Sünde der 
letzte ihres Lebens auf Erden und der erſte ihrer ewigen Ver 
dammniß geweſen. Die Zeit zu büſſen wie die Gnade zu 
bereuen erhielten ſie nur durch das Lamm, welches der gött 
lichen Gerechtigkeit ſich als Sühnopfer darſtellte, und nur 
weil ihnen Zeit zur Buſſe gegönnt wurde, konnten ſie ihres 
Falles ungeachtet Stammältern des Menſchengeſchlechtes wer 
den. Indem ſie es wurden, ging auf ihre Nachkommen auch 
die Sünde über. In ſo weit wir Adams Kinder ſind, liegt 
auf uns der Fluch der Mißfallenswürdigkeit: denn durch 
Adams Ungehorſam ſind gleich ihm auch wir unfähig gewor 
den, den ſchöpferiſchen Gedanken, welcher dem Menſchen 
geſchlechte ſeine Aufgabe ſtellte, zu verwirklichen. Aber der 
neue Weg zum Heile, welchen der Erlöſer dem erſten Men 
ſchen erſchloß, iſt auch für uns aufgethan. Er iſt mit Diſteln 
beſä't; dagegen führt er zu einer Höhe, die weit hinausragt 
über den erhabenen Ort, auf welchen die Schöpfung den 
Menſchen berief. Groß iſt die Würde jedes Weſens, das er 
ſchaffen iſt um Gott zu lieben und von ihm geliebt zu wer 
den. Doch nun ſind wir desſelben Geſchlechtes wie des Vaters 

13* 
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Eingeborner Sohn und haben die Aufgabe, Gott ſo zu ver 
herrlichen, wie er es gethan hat. Durch das, was er ſeiner 
menſchlichen Natur nach litt und wirkte, iſt Genugthuung 
für die Sünde und Erſatz für die Verherrlichung, die ſie dem 
Schöpfer entzog, in überfließendem Maße dargebracht. Seine 
Verdienſte ſind aber die unſerigen, wenn wir im Geiſte mit 
ihm vereinigt ſind und durch die Erleuchtung und Kraft, die 
der von ihm geſandte Tröſter bringt, unſere Liebe in der 
Prüfung bewähren. 

Es hat lange Zeit gedauert, bis man die Bewegung der 
Erde kennen und berechnen lernte; aber dadurch wurde der 
Erdball nicht gehindert ſeine Bahn zu beſchreiben. So geht 
es auch mit den großen Thatſachen des geiſtigen Lebens, die 
uns weit näher berühren als die Umdrehungen der Himmels 
körper. Durch Jeſus Chriſtus iſt dem Menſchengeſchlechte die 
Bahn, die es zu gehen hat, vorgezeichnet: denn die Verhält 
niſſe, unter welchen wir die Freiheitsprobe zu beſtehen haben, 
ſind nur durch den Erlöſer möglich geworden und die Hilfe, 
ohne welche wir unterliegen müßten, iſt uns um ſeinetwillen 
verliehen. Mag man hievon Kunde nehmen oder nicht, es 
bleibt ſo wie es iſt und die menſchliche Verblendung kann 
nichts daran ändern. Jeſus Chriſtus iſt die Vorausſetzung 
der Bedürfniſſe und Anforderungen, unter deren Gewalt das 
Herz ſich geſtellt findet und ohne ihn iſt der Menſch ſich ſelbſt 
das größte aller Räthſel. Sobald man auſſer dem Bereiche 
der Offenbarung es verſuchte über das eigene Denken, Wollen 
und Sollen ſich Rechenſchaft zu geben, begannen die Klagen 
über das undurchdringliche Dunkel und die unauflöslichen 
Widerſprüche, die dem Forſcher entgegenträten; ſchon die elea 
tiſche Schule tönt von denſelben wieder. Die Herolde der 
Unwahrheit, denen das Chriſtenthum ein überwundener Stand 
punct iſt, haben dieſelbe Erfahrung gemacht und kraft der 
neueſten Errungenſchaft des Fortſchrittes wird dem Menſchen 
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ohne Umſchweife zugemuthet, auf die Einſicht in ſein inneres 
Leben gänzlich zu verzichten. Jeſus Chriſtus iſt der Mittel 
punct der Weltgeſchichte; Wer ſie nicht von ihm aus be 
trachtet, iſt unfähig ſie zu verſtehen. Indeſſen liegt es in der 
Natur der vernünftigen Seele, daß die Hauptumriſſe der Ver 
hältniſſe, unter die ihr Seyn und Wirken geſtellt iſt, für ſie 
nicht ohne Bezeugung bleiben; eine freilich ſchwache, zerſplitterte 
Ahnung derſelben iſt die Mitgift jedes zum Selbſtbewußtſeyn 
Gekommenen. Wird nun ſogar dieſe Ankündigung, die nicht 
einmal in den verderbteſten Zeiten des Heidenthumes ohne 
alle Rückwirkung blieb, künſtlich erſtickt oder was noch ſchlim 
mer iſt, planmäſſig verfälſcht, ſo iſt der Menſch in allen 
Fragen des geiſtigen Lebens mit vollſtändiger Blindheit ge 
ſchlagen. Nach Beiſpielen brauchen wir nicht weit zu ſuchen, 
wir ſind von denſelben rings umgeben. 

Der Wahnglauben der römiſch-griechiſchen Welt vermochte 
dem Chriſtenthume nicht zu widerſtehen. Über den capitolini 
ſchen Göttern ſchwebte die Erinnerung an die größten politi 
ſchen Erfolge, die auf Erden bis jetzt errungen wurden; als 
Rom ihnen huldigte, bezwang es die Welt. Venus und Bac 
chus verſchafften jenen ſinnlichen Lüſten, deren Herrſchaft am 
weiteſten reicht, eine große Bequemlichkeit: denn durch ſie er 
hielt Unlauterkeit und Trunkenheit unter den Göttern Sitz 
und Stimme und das Laſter galt für eine Huldigung, die 
von überirdiſchen Mächten gefordert werde. Aber wie ein 
Fiebertraum vor dem Morgenlichte ſchwindet, ſo wichen ſie 
der Lehre des Glaubens, der den Himmel erfaßt und der 
Selbſtverläugnung, die den Begierden gebietet. Die trotzigen 
Krieger, welchen das weſtliche Römerreich erlag, lernten ſich 
vor der Wahrheit beugen. Den Deutſchen jener Zeiten war 
Kriegsruhm und Sieg das Höchſte und auf Walhalla hatte 
nur Anſpruch, wer mit den Waffen in den Händen ſtarb. 
Dennoch nahmen ſie die Botſchaft des Friedens und der 
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Demuth an und es verſchwand Odin ſammt ſeiner kriegeri 
ſchen Götterſchaar. Darauf geſchah, wie der Apoſtel Johannes 
auf Pathmos ſchaute: der Engel fuhr vom Himmel nieder, 
und faßte den Drachen und feſſelte ihn und warf ihn in 
den Abgrund, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis 
tauſend Jahre vollendet ſeyen. Das Chriſtenthum herrſchte 
und was im Oſten der Islam zerſtörte, wurde reichlich 
durch die Völker erſetzt, die im Weſten und Norden ſich vor 
dem Kreuze beugten. Dem ungeachtet blieb es wahr, daß das 
Leben ein immerwährender Streit ſey: denn der Erlöſer hat 
nicht gelitten um ſeinen Bekennern den Kampf zu erſparen, 
ſondern um ihnen den Sieg zu verleihen. Die Leidenſchaften 
tobten, nicht ſelten tobten ſie furchtbar. Irrthum und Be 
gierde verbündeten ſich und richteten im Garten Gottes arge 
Verwüſtungen an. Allein die Anerkennung Gottes und des 
Menſchenſohnes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden 
gegeben iſt, waltete ohne Erſchütterung; daß der Menſch 
unſterblich ſey und dies Leben über die Geſchicke ſeiner 
Ewigkeit entſcheide, ward unverrückt als leitender Grund 
ſatz feſtgehalten, ſo viel auch die Anwendung zu wünſchen 
übrig ließ. 

Dies iſt nun nicht mehr ſo; aber nur darum, weil es 
gelang Feuer vom Altare des Heiligthumes zu entwenden und 
daran eine Brandesfackel zu entzünden. Wie Jedermann 
weiß, geſchah es zuerſt in Frankreich, daß das Chriſtenthum 
mit der vollen Wuth des Haſſes und allen Waffen des 
Spottes und der Lüge angegriffen wurde. Unſtreitig waren 
die Zuſtände der höheren Geſellſchaft dort ſo geſtaltet, daß ſie 
dieſem Erfrechen eine ganz beſondere Förderung gewährten. 
Aber Jene, deren Werke böſe ſind, haben ſtets für die Fin 
ſterniß größere Neigung gefühlt als für das Licht; wäre das 
rohe Anſtürmen wider Religion und Sittlichkeit für ſich allein 
dageſtanden und dem Gewiſſen gar kein Schein der Beſchöni 
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gung, dem Geiſte gar nichts, was über den Schlamm empor 
ragte, dargeboten worden, ſo hätte die Verhöhnung des Wahren 
und Hohen das Laſter ermuthigen und dadurch viel Schänd 
liches und Eckelhaftes zu Tage fördern können; doch den 
Glauben eines Volkes würde ſie nicht erſchüttert, Blätter der 
Weltgeſchichte nicht ausgefüllt haben. Ein ächt chriſtlicher 
Gedanke ward alſo aus dem Zuſammenhange, der ihm ſeine 
volle Bedeutung gibt, herausgeriſſen und als Wegmacher der 
Lüge mißbraucht. Jeder Menſch iſt unvollkommen; am mei 
ſten der, welcher es am wenigſten einſieht. Jeder Menſch 
ſoll täglich vollkommener werden und mit Gottes Hilfe kann 
er es. Wer es aufgibt beſſer zu werden, wird ſchlechter. 
Eben ſo iſt jeder Staat unvollkommen; er iſt es um ſo mehr, 
da bei den vielfach ſich kreuzenden Intereſſen jede Einrichtung 
auch die beſte mögliche ihre Schattenſeiten hat. Durch ver 
ſtändige und unabläſſige Fürſorge werden die Schatten ge 
mildert, legt man die Hände in den Schoos, ſo treten ſie 
ſchärfer hervor; wird die Sache am verkehrten Ende ange 
faßt, ſo zerſtört man ſtatt zu bauen. Um die Mitte des 
achtzehnten Jahrhundertes hatten die geſelligen Zuſtände 
Schattenſeiten, welche, in ſo weit ſie von den Einrichtungen 
abhingen, nicht ſchlimmer waren als die der vorausgegangenen 
Zeit, aber tiefer gefühlt wurden. Das Unheil, welches das 
Fauſtrecht angerichtet hatte, war vergeſſen; die Übel und 
Mißſtände, welche die unbeſchränkte Fürſtenmacht hervorrief 
oder nicht heben konnte, wirkten mit der Gewalt des Gegen 
wärtigen. Aber das Streben nach Verbeſſerung war bereits 
erwacht; man bedauerte den Druck, welcher in mehrfacher 
Beziehung auf dem Volke laſtete, man mißbilligte die Härten 
der Rechtsverwaltung und die Vorrechte, welche bei Verthei 
lung der Staatslaſten die Reichen auf Koſten der Armen 
begünſtigten; man erkannte die Nothwendigkeit einer Abhilfe, 
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man ſuchte ſie herbeizuführen. Und dies Alles war nichts 
Neues mehr. 

Die Einſprache gegen die Übelſtände der politiſchen Ge 
ſtaltung, welche durch Ludwig den Vierzehnten zum Abſchluſſe 
kam, begann ſchon im ſiebenzehnten Jahrhunderte und zwar 
in einem eifrig katholiſchen Kreiſe, deſſen Mittelpunct Fenelon 
und ſeine Freunde, die Herzoge von Chevreuſe und Beau 
villiers bildeten. Dieſer Einſprache iſt der noch jetzt allbe 
kannte Telemach gewidmet und er vollzieht ſie nicht immer 
mit der Klarheit ſtaatsmänniſchen Blickes, doch immer mit 
warmem Gefühle für das Glück der Völker; ſie wurde von 
Maſſillon und vielen Kanzelrednern geringeren Ranges mit 
großem Nachdrucke erhoben. Der Kardinal Fleury, welcher 
achtzehn Jahre lang an der Spitze der Geſchäfte ſtand, war 
von dem Verlangen die Laſten des Volkes zu erleichtern ganz 
durchdrungen und ſeine Bemühungen wurden durch namhafte 
Erfolge belohnt, bis der öſterreichiſche Erbfolgekrieg ſtörend 
dazwiſchen trat. Die Partei des Unglaubens verſtand es 
aber, eine Richtung, welche ohne ſie und ganz auſſer ihrem 
Bereiche entſtanden war, zu ihren Gunſten auszubeuten. Die 
Leute, welche dem Chriſtenthume offen den Krieg ankündeten, 
ſtellten ſich an, als ſeyen ſie Menſchenfreunde um jeden Preis. 
Während die Regierung weniger als das Mögliche that, ver 
langten ſie von ihr mehr, als irgend eine Regierung leiſten 
kann und machten das Chriſtenthum und die Monarchie für 
alle Leiden der Menſchheit verantwortlich. Sie behaupteten 
mit Keckheit, daß über den Trümmern der Altäre und Throne 
die allgemeine Glückſeligkeit aufblühen werde, und befehdeten 
Jeden, der es nicht glauben wollte, mit dem Stachel des 
Spottes. Die Wüſtlinge, welche die Religion haßten, weil 
ſie ihre Werke verdammte, erfuhren nicht ohne Überraſchung, 
daß man durch die Gottesläugnung ſich große Verdienſte um 
die Menſchheit erwerbe, deren Glück das Chriſtenthum hindere, 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 201 – 

und vorbehaltlich des Rechtes ihren eigenen Bauern ſo viel 
Geld als möglich abzupreſſen, ließen ſie ſich gerne gefallen, 
als Wortführer der unterdrückten Menſchheit aufzutreten. 

Im Heidenthume waren durch die Berufung auf die 
Nächſtenliebe keine Geſchäfte zu machen. Der Gedanke, durch 
welchen die Gottesläugnung ſich zu adeln ſtrebt, iſt einer 
von den Lichtſtrahlen, welche die chriſtliche Wahrheit uns brachte 
und die Gewalt, welche ſein Zerrbild über die Gemüther zu 
üben vermag, iſt ein Zeugniß der Macht, womit das Chriſten 
thum die Welt der Gedanken erneuert hat. Man ſollte 
meinen, das Trugbild, welches der Frevel heraufbeſchwor um 
die Albernheit zu gängeln, hätte ſpäteſtens im Jahre 1794 
wie Rauch im Winde zerſtieben müſſen. Das Fallbeil that 
ja ſein Äußerſtes, um die jacobiniſche Menſchenliebe in ihrer 
wahren Geſtalt zu zeigen. Allein wenn der Wahn den Leiden 
ſchaften recht eindringlich zu ſchmeicheln verſteht, ſo findet er 
einen Glauben, welcher dem Augenſcheine Trotz bietet und 
die Vernunft als Thörin verlacht. Daher thut die Berufung 
auf die Nächſtenliebe ohne Gott noch immer gute Dienſte. 
Es iſt dies um ſo unverzeihlicher, da es ja ſchon bis zur 
Handgreiflichkeit bewieſen iſt, daß dieſe Nächſtenliebe nur ſo 
lange als Banner dient, als man mit der Gottesliebe noch 
im Kampfe liegt. Glaubt man mit der Religion fertig zu 
ſeyn, ſo wird die Larve abgelegt und wo die Schwärmerei 
für Menſchenglück zu walten ſchien, ſtiert die eiskalte Eigen 
liebe hervor und höhnt des Menſchen wie ſie früher den 
Herrn läſterte. Deine Begierden zu befriedigen iſt dein höch 
ſtes Gut und dein höchſtes Recht! So ſchließt das Sirenen 
lied, wenn man dem Haſſe Gottes Zeit läßt es zu vollenden. 
Wer wird ſich aber um Andere kümmern, wenn ſein höchſtes 
Gut und ſein höchſtes Recht auf dem Spiele ſteht? 

Leider! iſt es uns nicht gegönnt, von dieſen Ausgeburten 
menſchlicher Verkehrtheit wie von Dingen zu reden, die in 
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weiter Ferne vorgehen: denn ſie ſtehen uns in nächſter Nähe 
gegenüber. Es ſind heute gerade drei Monate her, daß die 
Chriſten wieder an der Krippe beteten, die ihre Hoffnung und 
Freude, die das göttliche Kind ihnen zeigt. An dieſem Tage 
durfte man der Wahrheit und dem Geſetze zum Trotze das 
Chriſtenthum öffentlich als ein Märchen verſpotten. Lehrer 
der Wiſſenſchaft, welche das chriſtliche Volk zu bezahlen hat, 
verkünden die Läugnung des Geiſtes als das wahre Licht und 
die chriſtliche Jugend durch volltönende Worte täuſchend ma 
chen ſie den Hörſaal zur Schule der Geringſchätzung des 
Glaubens, der Fälſchung des Gewiſſens, der Abſtumpfung 
der ſittlichen Scheu. Die Kraftworte der heuchleriſchen Men 
ſchenliebe, welche mit dem Haſſe Gottes Hand in Hand geht, 
nehmen ſogar auf Beſſergeſinnte Einfluß; weil dieſe nicht 
den Muth haben zu widerſprechen, ſo verhehlen ſie ſich die 
Tragweite der Forderungen, die durch den Schild des Huma 
nismus bedeckt werden, und vermehren durch ſtillſchweigende 
oder auch ausdrückliche Zuſtimmung die Fluth, welche gegen 
die Grundfeſten des chriſtlichen Lebens heranbraust. Das 
Anrecht auf die Befriedigung der Begierden als Loſungswort 
einer Partei zu brauchen findet man noch verfrüht; doch die 
Vorarbeiten ſind ſchon im Zuge: denn die Herrſchaft der 
Lüſte und die Entkräftung des Pflichtgefühles wird unter dem 
Volke durch Wort und Beiſpiel gefördert. 

So ſtehen die Sachen; ſich darüber täuſchen zu wollen 
wäre Feigheit und Thorheit zugleich, man räumt dem Feinde 
einen großen Vortheil ein, wenn man ihn nicht ins Auge 
zu faſſen wagt. Es gilt dem Chriſtenthume. Was ſonſt noch 
Zielſcheibe der Wühler iſt, z. B. das Concordat und der 
Einfluß der Kirche auf die Schule, wird nur angegriffen, 
weil es der chriſtlichen Überzeugung als ſtarke Schutzwehr 
dient. Genau genommen könnte dies Jedermann wiſſen: denn 
es wird ja oft und laut genug wiederholt; dennoch gibt es 
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Unzählige, welche ſich aufraffen würden, wenn ſie es wüßten. 
Gegen dieſe erfüllt man eine heilige Pflicht, indem man ſie 
nicht im Unklaren läßt, ſondern den Stand der Dinge un 
verholen kennzeichnet. Allein den Anfang müſſen wir hier 
wie überall bei uns ſelbſt machen. Wir haben die Ver 
heißung, daß die Kirche den Mächten der Hölle nicht erliegen 
und wenn es einſt den Anſchein haben wird, als ſey ihr 
Einſturz unvermeidlich, der Menſchenſohn auf den Wolken 
des Himmels erſcheinen werde. Daß aber dieſem oder jenem 
Lande das Licht des Chriſtenthums werde bewahrt bleiben, 
bis das Reich Gottes auf Erden in das himmliſche übergeht, 
darüber iſt keine Verheißung gegeben. Wo ſind die Gemein 
den, welche Paulus gründete, wo ſind die Kirchen, deren 
Biſchöfe auf dem erſten Concilium von Nicäa verſammelt 
waren? Gerade von den Ländern, wo das Chriſtenthum ſeine 
erſten Siege feierte und Heiligkeit im Bunde mit hoher Be 
gabung ſo herrlich glänzte, hat der Heiland ſein ſegenreiches 
Angeſicht abgewendet oder es gleichet doch, was dort noch 
Chriſtliches zu finden iſt, den Trümmern Palmyras, welche 
durch eine weite Öde hin zerſtreut und halb in den Sand 
verſunken dem Wandersmanne entgegenblicken. Sollen wir 
deshalb uns etwa ſchon auf den Untergang der Kirche in 
Öſterreich gefaßt machen? Ferne ſey ſolch eine Zaghaftigkeit! 
Aber wir ſollen uns erinnern, daß Gott bei der Vertheidi 
gung, bei dem Siege, bei dem Aufſchwunge der Kirche in 
Oſterreich uns zu Mitkämpfern haben wolle. Aufwärts das 
Herz! So hieß die Kirche ſchon zur Römerzeit ihre Diener 
ſagen. Den künſtlich genährten Vorurtheilen, der planmäſſi 
gen Aufreizung der Begierde gegenüber bedarf es der Begei 
ſterung; mit kühler Berechnung reicht man nicht mehr aus. 

Die Länder ſind einander näher gerückt und jeder Sieg 
wie jede Niederlage auf den Wahlſtätten der Geiſter wird in 
weite Ferne hin gefühlt. Indem wir für das Chriſtenthum 
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in unſerem nächſten Bereiche kraftvoll einſtehen, vertheidigen 
wir zugleich den heiligen Stuhl. Die Beraubung desſelben 
war unmöglich, ſo lange der chriſtliche Gedanke die Politik 
wenigſtens in ſo weit durchdrang, daß dem gänzlichen Zu 
ſammenbrechen des Völkerrechtes gewehrt wurde. Der chriſt 
liche Gedanke muß ſeine Macht zurück erobern; dies iſt die 
beſte Bürgſchaft für die Sicherheit des heiligen Stuhles, es 
iſt zugleich für Alles, wobei der wahre Menſchenfreund ſich 
betheiligt fühlt, von unberechenbarer Wichtigkeit. Geht es in 
der bisherigen Weiſe fort, ſo wird jenes Decret des National 
conventes, durch welches ganz Frankreich für ein Heereslager 
erklärt wurde, bald in ganz Europa zur Ausführung gelan 
gen. Dies wird zur nothwendigen Folge haben, daß die den 
Völkern auferlegten Bürden eine neue Steigerung erfahren, 
ohne daß Sicherheit und Vertrauen dadurch erkauft werden: 
denn da die Politik das Fauſtrecht im vergrößerten Maßſtabe 
als eine Forderung des Fortſchrittes anerkannt hat, ſo muß 
man ſtets gewärtig ſeyn, daß irgend eine Nationalität ihre 
Rechte noch nicht nach Gebühr gewürdigt, ein Staat ſeinen 
weltgeſchichtlichen Beruf noch nicht gehörig erfüllt findet und 
Alles, was einen Hinterlader zu handhaben im Stande iſt, 
über des Nachbars Gränze führt. Denkt man die geplagten 
Völker durch erweiterte Theilnahme an der Staatsgewalt zu 
tröſten, ſo vergißt man, daß Jene, welchen daraus eine wirk 
liche Befriedigung erwächst die kleine Minderzahl bilden. Will 
man die Bewegungsmänner durch Preisgebung von Religion 
und Sittlichkeit beſchwichtigen, ſo beſchleunigt man nur den 
Verlauf: denn je mehr dies geſchieht, deſto ſchneller dringt 
die Zerſetzung bis zum tiefſten Grunde des Völkerlebens hinab. 
Wenn nun das Heer einen ſo großen Theil des Volkes aus 
macht, doch dafür der Mehrzahl nach die Beſchäftigungen 
ſeiner Mitbürger in Friedenszeiten theilt, wird es dieſen Ein 
flüſſen auf die Länge widerſtehen? Dann muß man ſich 
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erinnern, daß ja die römiſchen Legionen, welche bis tief in 
die Kaiſerzeit hinein tapfer und wohlgeſchult waren, Impera 
toren ausriefen und abſetzten. Die Mutter des Gehorſames, 
welchen die europäiſchen Heere der Staatsgewalt zollen, iſt die 
germaniſche Treue veredelt durch das chriſtliche Pflichtgefühl. 
Hat ſolch eine geiſtige Atmoſphäre ſich kraftvoll entwickelt, ſo 
kann ſie eine Zeitlang ſich durch ſich ſelbſt erhalten. Wenn 
die Sonne hinter die Berge ſinkt, ſo erkaltet der Boden, den 
ſie erwärmt hat, nicht im Augenblicke; allein Dauer hat 
dies nicht. Lieſſe Gott zu, daß die chriſtliche Überzeugung 
bis zu einem gewiſſen Grade erſchüttert würde, ſo könnten 
die Prätorianer wieder aufleben. Ohne Zweifel mit zeitge 
mäſſen Abänderungen; doch wenn die Kriegsmacht der Zukunft 
anſtatt für Thronanmaſſer für die Pläne des Umſturzes 
Partei nähme, ſo hätte die Welt keinen Grund ſich darüber 
zu freuen. 

Die Gefahr, welche den Überreſt des Kirchenſtaates be 
droht, iſt groß, die Mäſſigung, welche ſeinen Feinden anem 
pfohlen wurde, wird eine lange Probe nicht aushalten; um 
ſo weniger, da man den Schutzherrn nicht mehr für unent 
behrlich hält. Für die Hoffnung auf ein rettendes Ereigniß 
iſt ein Anhalt, der inner den Gränzen wahrſcheinlicher Be 
rechnung läge, nicht vorhanden. Wie die Zukunft ſich dem 
menſchlichen Auge darſtellt, iſt ſie mit Wolken bedeckt, welche 
jedem Lichtblicke den Weg verſchließen. Doch gerade in ſolchen 
Lagen muß das Vertrauen, das die Wolken durchdringt, ſich 
erproben. „Der im Himmel wohnt, ſpottet ihrer“ ſpricht der 
zweite Pſalm von den Vermeſſenen, die wider Gott und ſeinen 
Eingebornen Sohn ſich erheben. Das wird ſich bewähren, 
früher oder ſpäter. Doch Öſterreich bleibe im Kampfe für 
das Chriſtenthum und die Kirche nicht zurück! Jedes Reich, 
deſſen Lenker mit der Partei des Unglaubens Bruderſchaft 
ſchloſſen, hat dafür ſchwer gebüßt; Oſterreich würde dafür 
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durch den Untergang büſſen. Bei Chriſti Feinden hat es 
nichts zu ſuchen: denn ſie erklären ſeine Vernichtung für eine 
europäiſche Nothwendigkeit. Alles für den Herrn, der Einer 
der Unſrigen ward, um uns bis zu ſeinem Thron emporzu 
heben! Dadurch dienen wir Gott, der Kirche, der Menſchheit 
und dem Vaterlande. 

« 
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XVIII. 

Die Sachlage und die Aufgabe des Herrenhauſes, 

Rede im Herrenhause am 3. Suuins JS67. 

dan braucht kein Gelehrter zu ſeyn um zu wiſſen, daß 
ſchon zur Zeit der Griechen und Römer der Staat mit einem 
Schiffe verglichen wurde, und das Bild hat ſo viel Treffendes, 
daß man noch immer darauf zurückkommen muß. Das Meer 
ſchiff mit hundertzwanzig Geſchützen zieht hoch und ſtolz durch 
die Gewäſſer, welche ſich zertheilend ihm Raum geben. Allein 
der Sturm und die wild aufbrauſenden Wogen ſind manchmal 
ſtärker als die ſchwimmende Burg, und ſelbſt während die 
Winde ſchweigen, muß ſie vor Klippen und Sandbänken ſich 
in Acht nehmen, ſonſt könnte ſie trotz ihren Feuerſchlünden 
zertrümmert werden. Man verlangt alſo von den Lenkern des 
Schiffes, daß ſie das Auge offen halten und nichts, was die 
Fahrt hemmen oder fördern könne, überſehen; man verlangt 
von ihnen, daß ſie die hereinbrechenden Gefahren mit richtigem 
Blicke beurtheilen und die Maßnahmen, welche Rettung zu 
bringen geeignet ſind, mit Entſchloſſenheit durchführen. Dieſelbe 
Forderung ergeht an die Lenker des Staates und Alle, die auf 
ſeine Angelegenheiten Einfluß zu nehmen berufen ſind. Man 
muß den Stand der Dinge auffaſſen wie er in der Wirklich 
keit iſt, und darf dem Wunſche daß es anders ſey keinen ſtören 
den Einfluß geſtatten. Grundloſen Befürchtungen ſich zu über 
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laſſen wäre unmännlich und lähmend; je mehr aber Grund 
zu Beſorgniſſen obwaltet, deſto nothwendiger iſt es die Sach 
lage ſo ſcharf und kaltblütig ins Auge zu faſſen, wie ein er 
fahrener Steuermann die Klippen, nach denen das Schiff hin 
getrieben wird: denn nur dadurch iſt es möglich den Weg zu 
finden, der etwa um die Klippen herum oder mitten durch ſie 
hin führt. 

Kaum hat das Herrenhaus ſeine unterbrochenen Be 
rathungen wieder aufgenommen, ſo ſtehen wir ſchon vor einer 
Aufgabe, bei welcher wir das Gewicht der Thatſachen uns in 
keiner Beziehung verhehlen dürfen, wenn unſer Verlangen für 
Thron und Vaterland einzuſtehen nicht des Erfolges entbehren 
ſoll. Zwar iſt der Reichsrath berufen zu der tiefeingreifenden 
Veränderung im Innern des Kaiſerthumes durch ſeine Zuſtim 
mung mitzuwirken; doch er findet ſich dabei der Thatſache 
eines ſchon getroffenen Abkommens gegenüber. Seit vierthalb 
ereigniſvollen Jahrhunderten ſtehen Weſt-Öſterreich und die 
Länder der ungariſchen Krone in einer Verbindung von euro 
päiſcher Bedeutung und ihre Intereſſen ſind vielfach in ein 
ander verflochten; das getroffene Abkommen hat den ausge 
ſprochenen Zweck ihre Zuſammengehörigkeit zu ſichern und die 
Machtſtellung des Kaiſerthumes gegen auſſen zu wahren; auch 
in Zukunft ſollen ſie Theile desſelben Ganzen bleiben, von 
demſelben Miniſter des Auswärtigen vertreten, durch dasſelbe 
Heer vertheidigt werden. Deswegen haben Weſt Öſterreich und 
die Länder der ungariſchen Krone gegen einander Pflichten und 
Anſprüche, welchen jeder Theil in gleicher Weiſe gerecht werden 
muß: denn würden ſie verkannt, ſo wäre die Macht des Kaiſer 
thumes gebrochen, Handel und Gewerbe mit Lähmung bedroht, 
die Verzinſung der öffentlichen Schuld unmöglich gemacht. Die 
wahrhafte, durch keine Sonderſtellung getrübte Einheit des 
Heeres iſt für das Reich eine Bedingung des Daſeyns. Die 
Behandlung der Finanzfragen auf der Grundlage billiger 
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Vertheilung der Laſten iſt eine Forderung der Gerechtigkeit. 
Wenn die weſtlichen Reichsländer für die ihnen gebührenden 
Rückſichten die Bürgſchaften wünſchen, welche ſie ſelbſt zu 
geben bereitet ſind, ſo bleiben ſie vollkommen inner den Grän 
zen ihrer unläugbaren Anſprüche. Daß dieſer Wunſch eben ſo 
allgemein und lebhaft als berechtigt ſey, weiß das hohe Haus, 
wir Alle theilen ihn, und für eine Erfüllung desſelben können 
die über die gemeinſamen Angelegenheiten gemachten Feſt 
ſetzungen keineswegs angeſehen werden. Dennoch entſprechen 
wir einer Pflicht gegen Weſt-Öſterreich und das ganze Kaiſer 
thum, indem wir dieſen Feſtſetzungen unſere vorläufige Bei 
ſtimmung nicht verſagen. Die Hoffnung, des Reiches Wohl 
fahrt und Zukunft werde gewahrt bleiben, beruht auf der in 
Ausſicht geſtellten Vereinbarung und ſie abzulehnen iſt uns 
nicht erlaubt; doch wie die Sachlage ſich geſtaltet hat ohne 
daß wir hiefür die geringſte Verantwortlichkeit tragen, unter 
bleiben die Verhandlungen, aus welchen eine billige Verein 
barung erwachſen kann und ſoll, wenn wir jene Feſtſetzungen 
zurückweiſen. Wir müſſen uns darauf gefaßt machen, daß 
mancher redliche Freund des Vaterlandes der Meinung iſt, 
wir hätten zu wenig gethan; allein Wer das Mögliche thut, 
hat immer genug gethan und durch den Verſuch das nun 
Unmögliche zu erlangen könnten wir uns dem Vorwurfe aus 
ſetzen, wir ſeyen es, die Oſterreich zerriſſen hätten. 

Die Thronrede Seiner Majeſtät hat die Vorlage eines 
Geſetzentwurfes über die Miniſterverantwortlichkeit und die 
Umſtaltung des § 13 des Grundgeſetzes über die Reichsver 
tretung angekündet. Das Zweite iſt die unabweisliche Folge 
des Erſten. Die Verantwortlichkeit der oberſten Räthe der 
Krone iſt ſeit vier Jahren im Grundſatze ausgeſprochen und 
ſeit drei Monaten hat Ungarn ein verantwortliches Miniſterium. 
Unter dieſen Umſtänden liegen trifftige Gründe vor für die 
weſtlichen Länder die Sache nicht länger in der Schwebe zu 

14 
II. 
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laſſen und ſoll ſie eine gedeihliche, der Dauer fähige Rege 
lung finden, ſo muß man ihr vorerſt einen feſten, klaren 
Ausdruck geben. Die Klarheit iſt der erſte Schritt zur Wahr 
heit. Die Regierungsvorlage wird erſichtlich machen, wegen 
welcher im Strafgeſetze nicht vorgeſehenen Handlungen, von 
Wem, in welchen Formen und mit welcher Wirkung die Räthe 
der Krone gerichtet werden können. Iſt dies geſchehen, ſo hört 
die Miniſterverantwortlichkeit auf das unanfaßbare Loſungs 
wort einer Partei zu ſeyn und wird zum Gegenſtande poli 
tiſcher und juridiſcher Erörterung. 

Das zwanzigſte Jahr hat begonnen ſeit Öſterreichs innere 
Zuſtände in ſtetem Schwanken begriffen ſind, und wir ſtehen 
nun am Eingange eines neuen Verſuches zu feſten Geſtaltungen 
zu gelangen. Während dieſer Zeit haben alle uns umgebenden 
Länder die ſtraffe Einigung der Kräfte entweder feſtgehalten 
oder mit Erfolg angeſtrebt und ihre inneren Einrichtungen ſind 
ganz darauf berechnet, alle Hilfsmittel des Landes zu Plänen 
der Vergrößerung verfügbar zu halten. Ein Völkerrecht gibt es 
nicht mehr, für den Augenblick gilt in dem europäiſchen Völker 
verkehre der Stärkere für den Berechtigten, nur wird zu Ehren 
der Civiliſation ihm auferlegt auf einige anſtändig klingende 
Redensarten Bedacht zu nehmen. So iſt es, und auch hierüber 
dürfen wir uns nicht täuſchen, wir müſſen der unverſchleierten 
Wirklichkeit ins Auge blicken; aber nicht um muthlos zurück 
zuweichen, ſondern um für Thron und Vaterland zu erreichen, 
was zu erreichen iſt. An dem Gelingen der bevorſtehenden 
Verhandlungen haben alle Theile und Parteien von Weſt 
Öſterreich dasſelbe Intereſſe, und wenn ſie in der Zeit der 
Entſcheidung. Alles, worin ihre Wünſche und Anſichten abweichen, 
in den Hintergrund ſtellen um in dieſer Lebensfrage Hand in 
Hand zu gehen, ſo folgen ſie den Mahnungen der Klugheit 
wie der Pflicht. Möchte der geſammte Reichsrath von dieſer 
Überzeugung beherrſcht ſeyn und Alles ferne halten, was 
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zwiſchen Denjenigen, die auf ein gemeinſames Zuſammen 
wirkeſ dringend angewieſen ſind, ein Gefühl der Entfremdung 
erwecken kann! Daß das hohe Herrenhaus ſtets in dieſem 
Geiſte wirken werde, iſt wol über jeden Zweifel erhaben. 

Indem wir unſere Kräfte vereinigen um vorerſt für das 
große Ganze zu ſorgen, dienen wir nicht nur den Ländern, 
auf deren Vertretung der Reichsrath künftig beſchränkt ſeyn 
wird, wir dienen auch dem öſtlichen Theile des Reiches. Welche 
gewaltigen Erſchütterungen, welche tiefgehenden Schwankungen, 
welche harten Unfälle hat Öſterreich im Laufe von neunzehn 
vollen Jahren Schlag auf Schlag erfahren! Wäre es möglich 
daß es noch aufrecht ſtände, wenn das Gefühl der Zuſammen 
gehörigkeit und das Bewußtſeyn, daß ſie einander wechſelſeitig 
bedürfen nicht im Herzen ſeiner Völker ſtarke Wurzeln hätte? 
Dieſe Regungen in der Tiefe des Völkerlebens ſind von hoher 
Wichtigkeit und gehen ſelten irre. Auch diesmal treffen ſie das 
Richtige. Würde Öſterreich zertrümmert, ſo wäre keine der 
Gruppen, in die es zerfiele, mächtig genug um den rings har 
renden Anwärtern widerſtehen zu können. Aber nicht in der 
jüngſten Zeit allein hat Öſterreich ſchwere Prüfungen erduldet; 
ſeit es durch Ferdinand den Erſten unter die Großmächte ein 
trat, geſchah es zu wiederholten Malen, daß Gefahr an Gefahr 
ſich reihte, ja daß das Äußerſte ſchon nahe ſchien. Schlimm 
waren die Zeiten unter Rudolf dem Zweiten und Mathias; 
der Untergang ſchien nahe als Thurn vor Wien ſtand und 
die proteſtantiſchen Landſtände in des Kaiſers Gemach drangen; 
auf das Höchſte ſtieg die Noth als die Türken zum zweiten 
Male Wien belagerten; bei Maria Thereſia's Regierungsan 
tritte drohte der Zerfall heran, die Kämpfe wider die Revolu 
tion und Napoleon dem Erſten brachten große Bedrängniſſe 
und ſehr empfindliche Verluſte. Dennoch ſtand Oeſterreich bald 
wieder ſtark und mächtig vor den Augen des ſtaunenden 
Europa. Daher iſt häufig von Öſterreichs Glücke die Rede 
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und mancher brave Mann wehrt dadurch in ſchlimmen Tagen 
die trüben Gedanken ab. Doch über den Geſchicken der Staaten 
wie der Einzelnen waltet eine höhere Hand und Wer mit 
Oſterreichs Vergangenheit genau bekannt iſt und ſie in ernſter 
Erwägung an ſeinem Geiſte vorübergehen läßt, kann Gottes 
Führungen nicht verkennen. Vertrauen wir alſo auf Gott: 
denn er iſt und bleibt der Allmächtige. Und wie das Licht, 
das unſerem Auge leuchtet, die Gaben des Ackers und Wein 
berges reifen macht, ſo verleiht das Licht des Glaubens und 
Vertrauens, wenn es der Seele ſtrahlt, jeder pflichtmäſſigen 
Thätigkeit Weihe und nachhaltige Kraft. 

--(SF-F.-ÄG) -– 
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XIX. 

Achtzehnhundert Jahre nach dem Tode des heiligen 
Petruſ, 

Wirteschreihen unm 20. Julius JS67. 

Padem der auferſtandene Heiland ſchon zu wiederholten 
Malen den Apoſteln, den Jüngern, den heiligen Frauen er 
ſchienen war und ſie belehrt und getröſtet hatte, gefiel es ihm 
auf einem Berge in Galiläa, vermuthlich auf dem Tabor, 
mehr als fünfhundert dort verſammelte Menſchen die Herrlich 
keit ſeines verklärten Leibes ſchauen zu laſſen und ſie dadurch 
zu Zeugen ſeiner Auferſtehung zu machen. Damals ſprach er 
zu ſeinen Jüngern und in ihnen zu der Kirche, die ſie zu 
gründen erkoren waren: „Sehet, ich bleibe bei euch bis 
an's Ende der Welt!“ Wenn von dieſer Verheißung den 
Phariſäern und Schriftgelehrten etwas zu Ohren kam, ſo 
ſpotteten ſie ohne Zweifel darüber: denn auf ihre Macht und 
Gelehrſamkeit pochend hielten ſie ſich feſt überzeugt, mit den 
Chriſten, deren Wortführer ja nichts als unwiſſende Fiſcher 
ſeyen, würden ſie bald fertig werden. Ihr Unglaube entbehrte 
jeder Entſchuldigung: denn der Heiland hatte durch unzählige 
öffentlich vollbrachte Wunderwerke dargethan, daß ihm wahrhaft 
alle Macht im Himmel und auf Erden verliehen ſey. Und 
dennoch ſind Jene, welche gegenwärtig vor der Wahrheit das 
Auge verſchließen, noch weniger zu entſchuldigen als die Un 
ſeligen, welche ſchrieen: Sein Blut komme über uns und 
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unſere Kinder! Dieſe blinden Führer der Blinden läugneten 
nicht, daß Jeſus von Nazareth Dinge thue, die der Menſch 
aus eigener Macht zu vollbringen unfähig ſey; weil ſie aber 
nicht glauben wollten überredeten ſie ſich, der Lehrer himm 
liſcher Weisheit ſtehe mit den böſen Geiſtern in Verbindung 
und durch ihre Hilfe heile er die Kranken und gebiete dem 
Meere. Sobald ſie dieſem frevelhaften Wahne ſich hingegeben 
hatten, konnten die Vorherſagungen des Herrn auf ſie keinen 
Eindruck machen; am wenigſten jene, welche weit vorwärts 
in die Ferne der Jahrtauſende reichten. Solche Prophezeiungen 
leiten und tröſten den Gläubigen, lange bevor ſie durch die 
Ereigniſſe bewährt worden ſind; aber dem Unglauben gegen 
über iſt ihre überzeugende Kraft gleich einem Strome, der als 
ein unſcheinbares Bächlein beginnt, doch um ſo größer wird, 
je weiter der Raum iſt, der zwiſchen ihm und ſeiner Quelle 
liegt, ſo daß er in jedem neuen Lande, das ſeine Wellen 
durchziehen, gewaltiger erſcheint. 

Mehr als achtzehn Jahrhunderte ſind verfloſſen, ſeit die 
Verheißung der Heiland werde bei uns bleiben bis ans Ende 
der Welt, von dem heiligen Matthäus aufgezeichnet ward und 
den Feinden des Chriſtenthumes eben ſo wie den Chriſten zur 
Einſicht vorliegt. Während dieſer langen Zeit bewährte ſich 
das Wort des heiligen Paulus: „Alle, die gottſelig in Chriſtus 
Jeſus leben wollen, werden Verfolgung erleiden“. Welcher 
Katholik weiß nicht von dem heiligen Laurentius, der auf den 
glühenden Roſt gelegt, von dem heiligen Sebaſtian, der mit 
Pfeilen erſchoſſen, von der heiligen Agnes, die ungeachtet ihres 
zarten Alters dem Henker überliefert wurde? Aber nicht ſie 
allein erfuhren die Wuth der Heiden: denn tauſendmal tauſend 
iſt die Zahl der Chriſten, welche während dreihundert Jahren 
um ihres Glaubens willen eingekerkert, gefoltert, den wilden 
Thieren vorgeworfen, unter ſinnreichen Qualen getödtet wur 
den. Die Götzen, zu deren Anbetung man ſie zwingen wollte, 
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erlagen vor der Macht der Wahrheit; doch andere Drangſale 
folgten nach. Zwar kam es nun ſelten vor, daß wider die 
Diener des Heilandes ſo grauſam gewüthet wurde wie in den 
Zeiten des römiſchen Heidenthumes; geſchah es, ſo erging der 
Sturm nur über einzelne Länder. Aber die Verfolgungen, 
welche das furchtbarſte Ausſehen haben, ſind deshalb nicht ſchon 
die gefährlichſten; planmäſſig fortgeſetzte Bedrückung und liſtig 
angelegte Verführung kann erreichen, was das Henkerbeil nicht 
vermag. In allen dieſen Gefahren und Bedrängniſſen hielten 
die wahren Gläubigen ſtets an der Überzeugung feſt, daß der 
Herr bei ſeiner Kirche bleiben werde; ſie thaten es als vor 
achtzehnhundert Jahren Nero die Chriſten foltern ließ wie ſie 
jetzt es thun. Allein zu jener Zeit konnte, Wer an den Sohn 
Gottes nicht glaubte, den Chriſten einwenden, ihr Vertrauen 
ſey ohne Bürgſchaft, weil die Verheißung, auf die es ſich 
ſtütze, die Probe der Zeit noch nicht ausgehalten habe. Iſt 
gegenwärtig dies ihm möglich? Wer von der Wahrheit nichts 
wiſſen will, weil ſie ihn bei Befriedigung ſeiner Begierden 
ſtört, iſt für Gründe unzugänglich und hat deshalb mit der 
Vernunft gebrochen: denn ihr Reich iſt zu Ende, wo Gründe 
nichts vermögen. Aber man kann mit der Religion es leichter 
nehmen als gut iſt, und doch einer billigen Schätzung der 
Dinge und Ereigniſſe fähig ſeyn. An Solche wende ich mich 
und frage: Wenn eine Verheißung nicht etwa fünfzig, nicht 
etwa hundert, nein achtzehnhundert Jahre lang unter den 
mannigfachſten Wechſelfällen und oft wider jede auf Wahr 
ſcheinlichkeit gegründete Berechnung erfüllt worden iſt, läßt ſich 
dann läugnen, daß ihr das Siegel der Göttlichkeit unzwei 
deutig aufgeprägt iſt? 

Das Feſt des heutigen Tages iſt einer Erinnerung ge 
weiht, die über die Erfüllung der göttlichen Zuſage ein helles 
Licht verbreitet. Es ſind nun achtzehnhundert Jahre verfloſſen, 
ſeit der heilige Petrus und mit ihm der Apoſtel der Völker 
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für den Heiland ſtarben. Als ein unſcheinbarer Fremdling 
kam Simon Petrus nach Rom, wie ein Miſſethäter ward er 
dort hingerichtet; aber ſeit mehr als vierzehn Jahrhunderten 
iſt das glänzende Reich zerfallen, deſſen Hauptſtadt Rom da 
mals war, doch unerſchüttert ſteht die Kirche, welche Petrus 
dort gegründet hat, und das geiſtige Reich, deſſen Mittelpunct 
die römiſche Kirche durch ihn geworden iſt; den Tag, an 
welchem er in die Freude ſeines Herrn einging, feiert heute 
der zweihundertſechsundfünfzigſte ſeiner Nachfolger, umgeben 
von den Biſchöfen aller Länder, welche die Sonne auf ihrer 
weiten Bahn beſtrahlt. 

Während Pius IX., während Rom und die Chriſtenheit 
den Tod und Sieg des Apoſtelfürſten begeht, iſt die Hand 
der Verfolger über der Kirche von Italien. Aus den Wohn 
ſtätten der Andacht und Buſſe ziehen den Blick gegen Himmel 
gerichtet ſtill trauernde Schaaren. Es ſind ihre gottgeweihten 
Bewohner, welche die rohe Gewalt hinaustreibt. Nicht die 
Klöſter allein werden für rechtlos erklärt; man greift nach 
allen Beſitzungen, welche die Kirche erworben und aus den 
Stürmen, die über ſie hingingen, gerettet hat, und es ergeht 
der Befehl ſie als Staatseigenthum anzuſehen. In gewiſſem 
Sinne werden dadurch ſogar die heidniſchen Verfolger über 
boten. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß, wenn das Blut der 
Märtyrer in Strömen floß, auch die Kirchengüter nicht ver 
ſchont wurden; allein die Heiden bewahrten wenigſtens ſo viel 
Rechtsgefühl um einzuſehen, daß die Kirche plündern ſie ver 
folgen heiße, und deshalb fanden ſie es natürlich, daß, wofern 
die Übung der chriſtlichen Religion geſtattet werde, man dem 
kirchlichen Eigenthume die Anerkennung nicht verſagen könne. 
Es blieb nicht bei bloßen Worten. Wurde den Henkern Ein 
halt gethan, ſo gab man auch das eingezogene Kirchengut zurück. 
So geſchah es, als nach langen Jahren einer erbarmungsloſen 
Verfolgung der heidniſche Kaiſer Gallienus der Kirche den 
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Frieden wiedergab. So ging man im Oſten und Weſten vor, 
als die Verfolgung endete, durch welche Diocletian den chriſt 
lichen Namen auszurotten gedachte. In Italien aber wird 
von Denſelben, die der Kirche volle Freiheit verſprechen, das 
Kirchengut gründlicher geplündert als die Türken thaten, da 
der Halbmond in Europa eindrang. Dieſe Gewaltthaten ſind 
ſchlimm, doch die Grundſätze, durch welche man ſie zu beſchö 
nigen ſucht, ſind noch ſchlimmer und ſie verkörpern ſich in 
allen Einrichtungen des bürgerlichen Lebens. Dies nennt man 
die freie Kirche im freien Staate; durch Hohn will man den 
Stachel der Verfolgung ſchärfen. Dies iſt nicht Alles. Die 
Rothhemden zeigen ſich an den Gränzen des Gebietes, welches 
vom Erbgute des heiligen Petrus noch übrig bleibt, und lüſtern 
blicken ſie nach dem im Feſtesglanze prangenden Vatican. 

- Und dennoch, Wer darf an dem heutigen Tage von 
Kleinmuth ſich beſchleichen laſſen? Die Kaiſer des heidniſchen 
Roms lieſſen die Päpſte feſſeln und ſprachen ihnen das Todes 
urtheil. Wo ſind ſie nun? Aber der Papſt iſt noch immer 
zu Rom, und ſeit eilfhundert Jahren führt er auch die welt 
liche Herrſchaft der Stadt, welche ſeine Vorgänger den Tod 
der Blutzeugen ſterben ſah. Die byzantiniſchen Kaiſer be 
gnügten ſich nicht mit dem, was des Kaiſers iſt, und mehr 
als Einmal übten ſie wider die Päpſte Gewalt, weil dieſe in 
Fragen des Glaubens nur Gott und die Wahrheit vor Augen 
hatten; zwei Nachfolger des heiligen Petrus ſtarben in der 
Verbannung unter Entbehrungen und Leiden, die ihren Tod 
beſchleunigten. Das byzantiniſche Reich iſt untergegangen, in 
ſeiner Hauptſtadt herrſchet der Sultan; doch zu Rom bleibt 
der heilige Stuhl erhöht und die vormalige Gebieterin der 
Welt verdankt ihm einen höheren, reineren Glanz, weil ſie 
durch ihn die Hauptſtadt der Chriſtenheit geworden iſt. Auch 
die weltliche Fürſtenmacht des Papſtes erfuhr Gefahren und 
Bedrängniſſe jeder Art. Ehrgeizige Fürſten ſtreckten ihre Hand 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 218 – 

nach den Landſchaften aus, welche die göttliche Fürſehung aus 
geſondert hat um die Unabhängigkeit des Hirten der Hirten 
durch einen äußeren Machtbereich ſicher zu ſtellen. Unbot 
mäſſigkeit und Aufruhr trat auch den Päpſten entgegen; Ver 
ſuche der Losreißung fehlten nicht. Schon in früheren Jahr 
hunderten konnte man mehrmals glauben, der Kirchenſtaat ſey 
dem Zerfalle nahe, doch ſtets erhob er neu geſtärkt ſich wieder. 
In den letzten Zeiten geſchah es zweimal binnen zwölf Jahren, 
daß der Kirchenſtaat verloren ſchien. Pius VI. ſtarb als Ge 
fangener der franzöſiſchen Republik, für eine Papſtwahl war 
zu Rom keine Stätte, ſie wurde zu Venedig unter dem Schutze 
Oſterreichs gehalten; doch die franzöſiſche Republik ging 
vorüber und der Papſt nahm wieder zu Rom ſeinen Sitz. 
Pius VII. war vier Jahre lang der Gefangene des Kaiſers 
der Franzoſen; doch es zerfiel das gewaltige Reich, dem zur 
Herrſchaft über Europa nur noch ein Schritt zu fehlen ſchien, 
und das Erbgut des heiligen Petrus ſtand wie vor Alters da. 
Dies iſt es, was eine achtzehnhundertjährige Gedächtnißfeier 
uns heute vor Augen ſtellt: wie, und wir ſollten nicht muthig 
auf den Herrn unſeren großen Helfer vertrauen? 

Weil aber dieſer Tag die Großthaten des göttlichen 
Schirmherrn der Kirche ſo nachdrücklich verkündet, ſo ſey er 
zugleich ein Feſt des Dankes, welchen wir unſerem gnaden 
reichen Erlöſer ſchulden. Doch was ſollen wir Dem geben, 
von welchem wir Alles haben? Ein Herz voll Gehorſam und 
Liebe. Dies iſt das Dankesopfer, welches er von uns er 
wartet, dies iſt das Dankesopfer, welches Keinem gebricht, der 
es darzubrigen aufrichtig verlangt. Dafür ſorgt der Herr 
durch ſie, von der er niemals weicht, durch ſeine heilige Kirche. 
So weit ihre Stimme dringt, wird die Wahrheit verkündet, 
die der Sohn Gottes auf die Erde gebracht hat. Der Geiſt 
iſt ſeines Urhebers ſich bewußt: denn durch ihn iſt und lebt 
er ja; der höchſte Geſetzgeber kündet im Gewiſſen ſich an: 
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denn Niemanden iſt es möglich das Bewußtſeyn der Verant 
wortlichkeit gänzlich zu erſticken. Deswegen gibt es eine Reli 
gion überall, wo es Menſchen gibt. Doch ohne das Licht, 
das in den Finſterniſſen leuchtet, mißlingt der Verſuch die 
Ankündigung Gottes zu deuten und zu entwickeln und der 
Glaube wird zum Wahn entſtellt. So geht es Völkern, ſo 
geht es Einzelnen. Darum ſprach der Herr zu ſeinen Send 
boten: Gehet hin in alle Welt und prediget allen Völkern, 
taufet ſie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heili 
gen Geiſtes und lehret ſie Alles halten, was ich euch geſagt 
habe. Dann kam die Zeit, von welcher der heilige Geiſt durch 
den Mund der Propheten vorhergeſagt hatte, erneuert werde 
das Angeſicht der Erde werden. Es ward erneuert, weil das 
Menſchenherz erneuert ward. Dem Chriſten fallen die Schuppen 
von den Augen, er ſieht auf ſeinem Throne Gott den all 
mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, er erkennt 
in den Geſchöpfen die Hoheit und Güte deſſen, der ihnen zu 
ſeyn gebot. Das, was er ſehen und greifen kann, verſchmilzt 
mit Dem, was im Innerſten ſeiner Seele ſich bezeugt, zu 
einem großen Ganzen, welches den Ruhm des Urhebers ver 
kündet. Aber zur Rechten des Vaters ſitzet der Sohn ihm 
gleich in unerſchaffener Herrlichkeit und dennoch wahrer Menſch. 
In ihm werden wir unſerer wahren Würde uns bewußt, durch 
ihn verklärt ſich das menſchliche Leben und die Leiden, die es 
bringt, ändern ihre Geſtalt; ſie ſind Prüfungen, die wir zu 
beſtehen haben, ein Übel ſind ſie nur dann, wenn wir ſie ſelbſt 
dazu machen weil wir ſie nicht nach Gottes Willen ertragen. 
Der Sohn Gottes iſt für uns am Kreuze geſtorben! Dieſe 
Botſchaft hat die Götzen der Heidenwelt geſtürzt, dieſe Bot 
ſchaft duldet nicht, daß wir aus den Gütern der Vergänglich 
keit uns Götzen nach modernem Zuſchnitte machen. Dankbar 
keit heilige die Freuden, welche der Vater im Himmel ſchon 
hienieden uns gewährt; Vertrauen und Geduld mache die 
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Leiden, die er uns zuſendet, zum Unterpfande der nimmer 
welkenden Krone. Das iſt die ächte Lebensweisheit; ſie iſt 
Weisheit für die Zeit, ſie bleibt Weisheit für die Ewigkeit. 
Aber iſt das nicht leicht geſagt und ſchwer gethan? Ja freilich 
wär' es ſchwer und überſchwer, wenn wir dabei auf die eigene 
Kraft angewieſen wären. Aber mit uns iſt ein mächtiger 
Tröſter, bereit zu uns einzugehen, bereit uns zu ſeinem 
Tempel zu machen. Mit dem Vater und dem Sohne lebt 
und regiert gleicher Gott der heilige Geiſt und ihn das Licht 
der Herzen, den ſüßen Gaſt der Seele hat der Heiland uns 
nach ſeinem Worte geſendet. Durch ihn iſt die Kirche über 
reich geworden. Nicht Lehre und Ermahnung allein iſt ihr 
anvertraut, auch den Schatz der heiligen Sacramente hat ſie 
empfangen. Niemand darf ihr antworten: Was du verlangeſt, 
bin ich zu thun nicht im Stande: denn von der Wiege bis 
an den Rand des Grabes begleitet ſie den Menſchen durch 
die Geheimniſſe der Gnade, die ſie ihm ausſpendet. Läßt er 
den Geiſt Gottes wirken, ſo möge der Löwe umhergehen und 
ſuchen Wen er verſchlinge, mit ihm iſt ein Stärkerer. 

Wir wollen den Geiſt des Herrn in uns wirken laſſen; 
wir wollen mit der Treue gegen Gott von heute an Ernſt 
machen. Was ſind Gold und Edelſteine gegen die Gnaden, 
durch die der heilige Geiſt uns erleuchten und ſtärken will? 
Sollte dies Jemanden zu viel ſcheinen, ſo verſetze er ſich in 
die Zeit, zu welcher an ihn der Ruf ergehen wird: Lege 
Rechnung ab von deiner Haushaltung! und wenn er alles 
Gold Californiens beſäſſe, es unfähig wäre ihm einen Tag, 
ihm nur eine Stunde Lebensfriſt zu erkaufen; was wird ihm 
zu dieſer Zeit werthvoller erſcheinen: die Gnade Gottes oder 
Geld und Gut? Nein, wir wollen fortan die himmliſche 
Gabe nicht vergeuden, ſondern ſie dankbar annehmen und ge 
treu benützen. Dann werden wir zu Jenen gehören, für 
welche die Kirche Chriſti nicht vergeblich gegründet iſt, dann 
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werden wir aber auch im Stande ſeyn, dem Herrn das Opfer 
darzubringen, welches er für ſo viele Wunder ſeiner Huld als 
den einzigen Entgelt verlangt, das Opfer des Gehorſames 
und der Liebe. 

Heiliger Petrus blicke von den ſeligen Stätten, wo dein 
Meiſter herrlicher glänzet als auf dem Tabor, hernieder auf 
die Kirche, welcher du zum Felſen gegeben biſt und deren Fels 
du in deinen Nachfolgern bleiben wirſt bis ans Ende der 
Zeiten! Als du um deines Heilandes willen an's Kreuz ge 
ſchlagen wurdeſt, klagte man die Chriſten an, ſie ſeyen Feinde 
des Menſchengeſchlechtes, weil ſie von den ſündhaften Lüſten, 
in welchen die Heiden ihre höchſten Güter fanden, nichts wiſſen 
wollten. Die längſt verſchollene Lüge hat neue Kraft gewon 
nen; man beſchuldigt das Chriſtenthum, es hindere die Men 
ſchen auf Erden glücklich zu ſeyn und im Namen der Ver 
nunft, im Namen des menſchlichen Glückes verlangt man eine 
Geſellſchaft ohne Gott und Chriſtus. Fürſt der Apoſtel an 
dieſem Gedächtnißtage deines Sieges über den Tod und die 
Welt laß uns die Macht deiner Fürbitte erfahren! Dies neue 
Heidenthum zerfalle wie das alte in Schutt und Moder und 
in verjüngtem Glanze ſtrahle die Kirche, für die du geſtorben 
biſt! Bitte für deinen Nachfolger Pius, der von den An 
ſchlägen der Ungerechten umringt iſt; bitte für die Kirche in 
Italien, die unter hartem Drucke ſeufzet; bitte für die Kirche 
in Öſterreich, wo eine Anzahl Bethörter noch immer Verſuche 
macht, dem Throne und dem Volke zum Trotze die heiligſten 
Güter des chriſtlichen Lebens zu zerſtören! Du aber Fürſt der 
Hirten, Hort der Kirche, ewiger Sohn des ewigen Vaters 
erhebe dich in deiner Macht! Gebiete und die Feinde deines 
Reiches ſinken in den Staub! Amen. 
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XX. 

Die Verantwortlichkeit der Itliniſter. 

Rede im Herrenhause am JS Sulins S67. 

Bei der Verhandlung über die Adreſſe, durch welche dies 
hohe Haus die Thronrede Seiner Majeſtät beantwortete, er 
klärte ich, daß unter den obwaltenden Umſtänden die Vorlage 
eines Geſetzes über die Verantwortlichkeit der Miniſter mir 
unvermeidlich ſcheine und ich habe meine Anſicht nicht geändert. 
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ich dabei eine Verantwortlich 
keit, die mit dem Weſen der Monarchie vereinbar ſey, im 
Auge hatte und habe. Die Verantwortlichkeit ſoll kein eitles 
Scheinbild ſeyn: denn Komödien ſind bei Fragen von ſolcher 
Wichtigkeit nicht an ihrem Platze; ſie ſoll vielmehr wirkliche 
Bürgſchaften für die Pflichterfüllung der Räthe der Krone be 
gründen, aber ſie ſoll eben ſo wenig die oberſte Herrſchermacht 
zu einem eitlen Scheinbilde machen. Dadurch iſt eine Aufgabe 
geſtellt, welche von dem Buchſtaben des Geſetzes niemals voll 
ſtändig gelöst werden kann: denn es wird niemals möglich 
ſeyn für die Unerſchöpflichkeit der Fälle, welche dabei in An 
betracht kommen, eine ſolche allgemeine Regel zu finden, daß 
nach beiden Seiten hin jede Beſorgniß ausgeſchloſſen würde; 
möge man noch ſo aufrichtig bemüht ſeyn die richtige Mitte 
zu wahren und die Beſtimmungen noch ſo ſcharfſinnig ab 
wägen, ſtets wird die Möglichkeit übrig bleiben, daß durch eine 
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Anwendung des Geſetzes, welche den Buchſtaben desſelben 
nicht verletzet, entweder die Wirkſamkeit der beabſichtigten 
Bürgſchaften oder das Herrſcherrecht eine ſchwere Beeinträch 
tigung erfahre. 

Die kaiſerliche Regierung empfiehlt uns das Geſetz in 
einer Faſſung, bei welcher der Schwerpunct ausſchließlich auf 
die Bürgſchaften für die Pflichterfüllung der Miniſter fällt. 
Die ernſten Bedenken, welche ſich dagegen erheben laſſen, 
liegen ſehr nahe. Dennoch enthalte ich mich einer Darlegung 
derſelben. Unſere Commiſſion beantragt die Annahme des 
Geſetzentwurfes, wie er an uns gelangt iſt, mit wenigen Än 
derungen, die ohne Zweifel eine Verbeſſerung ſind, und auch 
ich bin der Meinung, daß wir in Mitte der ſich kreuzenden 
Verwicklungen am beſten thun, wenn wir der Regierung die 
Verantwortlichkeit für die von ihr bevorwortete Faſſung über 
laſſen, und das Geſetz annehmen ohne auf den weſentlichen 
Änderungen zu beſtehen, für welche ſehr trifftige Gründe ſich 
anführen lieſſen. Ich halte mich aber verpflichtet einen Vor 
behalt zu machen und bin überzeugt dabei einen Gedanken 
auszuſprechen, der nicht fürchten darf in dem Herrenhauſe ver 
einſamt zu bleiben. Wenn ich dem Commiſſionsantrage bei 
trete, ſo geſchieht es in der Erwartung und unter der Vor 
ausſetzung, die Regierung werde mit aller Entſchloſſenheit 
dahin wirken, daß der Geiſt, ohne welchen dieſer Buchſtabe 
tödtend wäre, ſeine Macht behalte und den ihm gebührenden 
Einfluß übe. 

Seit die franzöſiſche Nationalverſammlung das Loſungs 
zeichen der politiſchen Neugeſtaltungen gab, iſt es diesſeits 
und jenſeits des Weltmeeres vorgekommen, daß neue Ver 
faſſungen mit der Feder in der Hand gegeben und nicht ſelten 
aus mancherlei vorliegenden Büchern in großer Eile zuſammen 
geſchrieben wurden. Das Mißliche eines ſolchen Vorgehens 
liegt am Tage; indeſſen kann es durch die Nothwendigkeit 
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entſchuldigt, ja geboten ſeyn und daß eine lebensvolle Ent 
wicklung daraus hervorgehe, iſt nicht gerade unmöglich; davon 
aber ob dies geſchieht oder nicht, hängt Alles ab. Durch 
Papier und Tinte oder Buchdruckerſchwärze können Länder 
weder geordnet noch regiert werden; die Lebenskraft kömmt 
von dem die Form beſeelenden Geiſte und während ohne ihn 
die weiſeſten Feſtſetzungen ohnmächtig bleiben, vermag ſein 
Walten zu ergänzen, was mangelhaft iſt, und in der rechten 
Bahn feſtzuhalten, was Heil wie Unheil bringen kann. Es 
gibt Bedürfniſſe des Völkerlebens, welche niemals und nirgends 
ungeſtraft verkannt werden. Eine durchgreifende Achtung vor 
der Staatsgewalt gehört dazu; doch über die Gränzen, inner 
welchen die Formen der Staatsgewalt Änderungen erfahren 
können, ohne daß die wichtigſten Intereſſen geſchädigt werden, 
entſcheidet die Eigenthümlichkeit gegebener Zuſtände. Das Kaiſer 
thum Öſterreich hat den Thron des Hauſes Habsburg zum 
Mittelpuncte und verlöre allen Anſpruch auf Zukunft, wenn 
dieſer Thron nicht groß und mächtig bliebe. Das uns vor 
liegende Geſetz lieſſe ſich ohne dem Buchſtaben Gewalt anzu 
thun ſo erklären und ausführen, daß das Recht Seiner Majeſtät 
die Miniſter zu ernennen und den beantragten Geſetzen die 
Sanction zu ertheilen oder nicht, zu einem weſenloſen Scheine 
würde. In Frankreich iſt es dahin gekommen; es war der 
Preis, um welchen Ludwig Philipp die Krone erkaufte. Aber 
die Herrſchaft der zweiten Kammer führte zur Arbeiterrepublik 
und zwar geſchah dies zu einer Zeit, als die Regierung der 
Stimmenmehrheit in beiden Kammern vollkommen ſicher war; 
der unverantwortliche König ging in die Verbannung. Die 
Arbeiterrepublik führte zur Straßenſchlacht von Paris. Die 
Sehnſucht nach Frieden und Sicherheit brach dem zweiten 
Kaiſerreiche Bahn. In Oſterreich würde der Verlauf ein weit 
ſchnellerer und viel ſchlimmerer ſeyn. Wäre die kaiſerliche Macht 
in die dem Bürgerkönige zugewieſene Stellung herabgedrückt, 
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ſo zerfiele das Kaiſerthum und die Trümmer müßten ſich 
gefallen laſſen zur Vergrößerung eines Eroberers zu dienen 
oder als Preis der Abfindung mit den Nebenbuhlern und als 
Entſchädigung fügſamer Bundesgenoſſen verwendet zu werden. 

Soll daher das beantragte Geſetz eine Wirkſamkeit äußern, 
über welche nicht die Feinde ſondern die Freunde Öſterreichs 
ſich zu freuen haben, ſo dürfen bei Anwendung desſelben 
Parteileidenſchaft, theoretiſche Klügelei und ehrgeizige Berech 
nung nicht das Entſcheidende ſeyn, ſondern es muß dieſen 
ſchwer vermeidlichen Einflüſſen das Gefühl der Anhänglichkeit 
an Thron und Herrſcherhaus und das Bewußtſeyn der Noth 
wendigkeit einer ſtarken Regentenmacht die Wage halten. Eines 
wie das Andere findet bei Öſterreichs Völkern ſich noch in 
Fülle vor und wenn die Regierung Seiner Majeſtät dies hoch 
in Anſchlag bringt, ſo thut ſie ganz recht daran. Es iſt wol 
dieſe Geſinnung, worauf ſie die Hoffnung gründet, daß die 
Anwendung des von ihr empfohlenen Geſetzes im richtigen 
Geleiſe werde erhalten werden. Ich will mit ihr hoffen, natür 
lich nicht ſo daß alle Beſorgniß ausgeſchloſſen würde; aber das 
irdiſche Licht hat ja ſtets den Schatten zum Begleiter. Doch 
die kaiſerliche Regierung wirke mit Entſchloſſenheit dahin, daß 
die Geſinnung, durch welche das Geſetz über die Miniſter 
verantwortlichkeit heilbringend werden kann, ihre Kraft bewahre 
und des ihr gebührenden Spielraumes nicht entbehre. Von 
dieſer Hoffnung werde ich bei meiner Abſtimmung geleitet 
werden. 

E-FZ-FZ 

II. 15 
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XXI. 

Adreſſe der zu ÜÖlien verſammelten Erzbiſchöfe und 
Biſchöfe an Seine k. k. apoſtoliſche Iflajeſtät, 

Allergnädigster Herr 

Öſterrei ſteht vor Fragen, welche ſich nicht vertagen laſſen 
und deren glückliche Löſung von maßgebender Wichtigkeit iſt. 
Es handelt ſich um jenes Zuſammenwirken der Theile des 
Kaiſerthumes, ohne welches der Fortbeſtand des Ganzen ge 
fährdet wäre; es handelt ſich um eine Regelung des Staats 
haushaltes, von welcher es abhängt, ob das Reich der ihm 
unentbehrlichen Hilfsmittel ſicher ſeyn und der Wohlſtand des 
Volkes vor einer bedenklichen Erſchütterung werde bewahrt 
bleiben. Überdies liegt es am Tage, wie ſehr Eintracht uns 
noth thue und wie dringend es geboten ſey, die Anläſſe zu 
Zwieſpalt und Beſchwerde nicht zu mehren. Dennoch findet 
ſich eine Partei, welche dieſe Zeit des Dranges auserwählt 
um die Religion, zu welcher Euere Majeſtät, Ihr erlauchtes 
Haus und eine ſo große Mehrzahl der Bevölkerung ſich be 
kennt, zum Gegenſtande ihrer Angriffe zu machen. Wol mögen 
ſogar von Jenen, welche in den Vorderreihen ſtehen, nur 
Wenige die ganze Tragweite ihrer Beſtrebungen kennen; doch 
wenn dies ihnen ſelbſt zur Entſchuldigung gereicht, ſo wird 
doch in der Sache nichts dadurch geändert. Indem alſo die 
treugehorſamſt Unterzeichneten in dieſem ernſten Augenblicke 
ihre Stimme erheben, erfüllen ſie eine Pflicht gegen Gott und 
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die Millionen, denen ſie die Fürſorge treuer Hirten ſchulden, 
eine Pflicht gegen Euere Majeſtät und das Vaterland, eine 
Pflicht auch gegen Jene, welche an die ſittlichen Grundlagen 
des Reiches Hand anlegen. 

Der lange, tiefeingreifende Inveſtiturſtreit ward im Jahre 
1122 durch einen Vertrag beendigt, welchen Papſt Calixtus II. 
mit Kaiſer Heinrich dem Fünften zu Worms einging. Man 
nannte ihn concordatum, das iſt Vereinbarung und ſeit 
dieſer Zeit pflegte man die Verträge, durch welche Staat und 
Kirche ſich über ihre gegenſeitigen Anſprüche verſtändigen, Con 
cordate zu nennen. Das Wort iſt alſo ein ſehr altes, die 
Sache iſt noch älter. Kein Jahrhundert hat ſo viele Concor 
date geſehen wie das neunzehnte; Frankreich machte den An 
fang, faſt alle Staaten Europas und mehrere Republiken 
Amerikas folgten nach. So verſchieden die Oberhäupter dieſer 
Länder in Betreff ihrer Stellung und perſönlichen Anſichten 
waren, ſie alle hielten es für unbeſtreitbar, daß der Papſt 
durch den eingegangenen Vertrag für ſich und ſeine Nachfolger 
eine Verpflichtung übernehme, von welcher er ſich nicht nach 
Belieben losmachen könne; ſonſt wäre ja die ganze Verhand 
lung zwecklos geweſen. Sie gingen von der Vorausſetzung 
aus, daß für ſie und ihre Rechtsnachfolger dasſelbe gelte: denn 
wie hätten ſie ſonſt dem heiligen Stuhle zumuthen können, 
ſich die von ihnen geforderte Verpflichtung aufzulegen? Jeder 
mann gab alſo zu, daß das Concordat ein von einem Staate 
geſchloſſener zweiſeitiger Vertrag ſey, durch welchen von beiden 
Theilen Rechte erworben und Rechtsverbindlichkeiten übernom 
men würden. Um dies läugnen zu können muß man ſeine 
Zuflucht zu Theorien nehmen, durch welche das Vertragsrecht 
in ſeinen Grundfeſten erſchüttert wird, aber auf Vertrag und 
Eigenthum beruht die Geſellſchaft. 

Es erging den Concordaten wie allen Staatsverträgen, 
wie allen wichtigen Maßnahmen überhaupt, nicht immer war 
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Jedermann mit dem Inhalte derſelben zufrieden. Allein das 
uralte, unſchuldige Wort Concordat als eine Handhabe der 
Wühlerei zu gebrauchen, iſt bis vor ungefähr eilf Jahren Nie 
manden in den Sinn gekommen. Als Karl Albert Öſterreichs 
innere Verlegenheiten benützen wollte um lange gehegte Pläne 
auszuführen, wurde zur Rechtfertigung des Friedensbruches 
unter Anderen auch vorgebracht, in Oſterreich ſchmachte die 
Kirche unter dem Drucke eines ſchmählichen Joches und ſie zu 
befreien ſey ein edles, heiliges Werk. Als im Jahre 1855 
das Concordat erſchien, überblickten die Leiter der italieniſchen 
Revolution die ganze Tragweite desſelben; ſie ſahen ſich nicht 
nur eine Waffe entriſſen, welche ſie bisher eifrig gehandhabt 
hatten, ſondern hegten auch die Beſorgniß, das katholiſche Ge 
fühl werde dem Haſſe gegen Oſterreich, den ſie künſtlich an 
gefacht hatten, nun mächtig entgegentreten. Doch als Meiſter 
in den Wühlerkünſten machten ſie ſchnell eine Schwenkung 
und alle Eingeweihten wurden befehligt, das Concordat zu 
verdächtigen und zu ſchmähen. Wer es lobe, ſey ein öſterrei 
chiſch Geſinnter und helfe die Knechtſchaft des Landes voll 
enden. Im Jahre 1857 ſtieg die Revolution wieder auf die 
Gaſſe herab und ſiegte zu Brüſſel über die Regierung und 
die verfaſſungsmäſſigen Vertreter des Volkes. Der Aufruhr 
war aber, wie ganz Europa weiß, das Werk eines Bundes, 
der in Belgien kein geheimer iſt und zur Feindſchaft gegen 
das Chriſtenthum ſich dort laut und offen bekennt. Die Gleich 
geſinnten in Deutſchland faßten neuen Muth; ſie fingen nun 
an die Mazziniſten zum Muſter zu nehmen und wie jene im 
Namen des Patriotismus ſo erlieſſen ſie im Namen des Libera 
lismus die Forderung, einen Weheruf gegen das Concordat 
zu erheben. Noch waren dieſe Stimmen vereinzelt und ſchwach, 
als das Jahr 1859 neue Verwicklungen brachte. Die ſehr 
große Mehrzahl der Deutſchen erkannte mit richtigem Gefühle, 
Pflicht, Ehre und Klugheit verbiete den Staaten des deutſchen 
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Bundes, Oſterreich in dem bevorſtehenden Kampfe allein zu 
laſſen. Die Wortführer der politiſchen und ſittlichen Umwäl 
zung waren nur theilweiſe dieſer Anſicht, doch einmüthig be 
ſtrebten ſie ſich den Ausdruck der wahrhaft öffentlichen Mei 
nung für ihre Zwecke auszunützen und forderten mit lautem 
Geſchrei zum Entgelte für eine wohlwollende Geſinnung, welche 
durch Thaten ſich nicht bewährte, ſolle Oſterreich ſeine Ein 
richtungen, vor Allem aber die Stellung des Staates zu Re 
ligion und Sittlichkeit nach den Befehlen einiger ſüddeutſcher 
Tagesblätter und Vereine umſtalten. Damals wurde das 
Wort Concordat unter die Loſungsworte eingereiht, hinter 
welchen ein ganzes Syſtem ſteht. Daß Jedermann dies Syſtem 
kenne, wird keineswegs verlangt; nach Umſtänden hüllt man 
es vielmehr in Dunkel oder läugnet es mit frecher Stirne 
ab; doch Jedermann, der nicht für einen Zurückgebliebenen 
gelten will, wird aufgefordert, die Loſungsworte gelehrig nach 
zuſagen oder wenigſtens jedes Widerſpruches ſich zu enthalten. 
Man ſollte meinen, die Kunſtgriffe, die man braucht, ſeyen 
längſt abgenützt; aber die Erfahrung lehrt das Gegentheil. 
Die treugehorſamſt unterzeichneten Erzbiſchöfe und Biſchöfe 
ſind den Fälſchungen der Wahrheit, mit welchen jene Partei 
Geſchäfte macht, ſtets jeder in ſeinem Kreiſe entgegengetreten; 
ſie halten durch die Sachlage ſich aufgefordert, dies nun ver 
einigt und vor dem Throne Euerer Majeſtät zu thun. 

Warum hat das neunzehnte Jahrhundert ſo viele Con 
cordate geſehen? Weil das achtzehnte ihm ein ſchlimmes Erbe 
der Zerrüttung hinterließ. In Frankreich ſchien der Staat 
ohne Gott verwirklichet und Alles, was an das Chriſtenthum 
erinnern konnte, war aus dem öffentlichen Leben verbannt. 
Nicht einmal des Kalenders hatte man vergeſſen; die Woche 
war durch die Decade, der Sonntag durch den Decadentag 
verdrängt, anſtatt der Heiligen erſchienen die rothe und weiße 
Rübe. Allein die Erfahrung bewies unwiderſprechlich, daß 
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geordnete Zuſtände unmöglich ſeyen, ſo lange der Religion 
nicht wieder einige Rückſicht gezollt werde: deswegen ſchloß der 
erſte Conſul mit Pius dem Siebenten eine Vereinbarung. 
Spanien gerieth unter die Herrſchaft einer Partei, welche alle 
Wünſche der Aufklärerei bereitwillig erfüllte; die Klöſter wur 
den aufgehoben und die Kirchengüter eingezogen; verhetzte Pöbel 
haufen plünderten die Gotteshäuſer. Als aber die Verwirrung, 
welche dieſer Politik zur Seite ging, Jahr für Jahr höher 
ſtieg und die Größe des Unheiles den Verſuch, feſten Boden 
zu gewinnen, hervorrief, ſah man ein, vor Allem müſſe für 
die kirchlichen Verhältniſſe der Boden des Rechtes wieder ge 
funden werden und ſchloß ein Concordat. Noch immer büßt 
dies beklagenswerthe Land die Experimente, welche der Libera 
lismus mit demſelben anſtellte, ohne auch nur zu fragen, ob 
die Bedingungen der Ausführbarkeit vorhanden ſeyen; doch an 
der Religion und dem Concordate wagen die Herren des Tages 
nicht mehr zu rühren; ſie fühlen, dann könnte ſtatt einer 
Partei das wirkliche ſpaniſche Volk wider ſie aufſtehen. Auch 
in den Republiken von Amerika kam es vor, daß man der 
Gräuel der Geſetzloſigkeit müde war und ernſtlich daran ging, 
eine feſte Ordnung zu begründen; dann wurden Concordate 
geſchloſſen. Doch die franzöſiſche Revolution war nicht wie ein 
Wetterſtrahl am heiteren Himmel erſchienen und die geiſtige 
Gährung, deren Tochter ſie war, verbreitete ihre Rückwir 
kungen weit über Frankreich hinaus. Zudem tobten mehr als 
zwanzig Jahre lang Kriege, welche nicht nur die Gränzen 
änderten, ſondern auch die eingelebten Ordnungen des Staates 
und der Kirche zertrümmerten. Als daher die Zeit der Stürme 
zum Abſchluſſe kam und man der Zukunft wieder mit Ver 
trauen entgegenblickte, tauchten aller Orten kirchliche Fragen 
auf, von welchen ſogar proteſtantiſche Fürſten einſahen, daß 
ſie durch einen Machtſpruch nicht gelöst werden könnten, und 
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hiedurch wurde zu Vereinbarungen mit dem heiligen Stuhle 
reichlicher Stoff geboten. 

Auch die öſterreichiſche Regierung befand ſich in dieſem 
Falle. In dem Jahrzehente, welches der europäiſchen Kriſe 
vorausging, erſchienen in Öſterreich nur zu viele Verordnungen, 
welche mit den Rechten der Kirche ſich nicht vereinbaren ließen. 
Hiezu kam noch, daß man bei dieſem Einſchreiten von Grund 
ſätzen ausging, welche ihre Erfolge einer verworrenen Zeit des 
Überganges verdankten, und als die Scheidung der Geiſter 
vollzogen war, ſich als unhaltbar erwieſen. Es gehört zu den 
Pflichten des Liberalen die Geſetzgebung Joſeph des Zweiten 
zu preiſen; allein im Munde der Reihenführer hat dies Lob 
einen Sinn, in welchem Kaiſer Joſeph es abgelehnt hätte. 
Das nach ihm genannte Syſtem wollte trotz aller Worte von 
der Unabhängigkeit der Kirche auf ihrem eigenen Gebiete die 
Kirche zum Werkzeuge des Staates machen, doch eben des 
wegen ſie beſtehen laſſen und nach Umſtänden beſchirmen. Was 
alſo Joſeph II. in geiſtlichen Dingen verordnete, ſcheint dem 
Liberalismus bei Weitem nicht hinreichend, er ſchätzt es nur 
als einen Anfang, der wenig hälfe, wenn das Werk nicht fort 
geſetzt würde. Schon bei Lebzeiten des Kaiſers war es ſo. 
Spartacus Weißhaupt hatte auch in Öſterreich Adepten, und 
Staatsbeamte von Rang und Einfluß zählten darunter. Am 
Ende ſeiner Tage bemerkte Joſeph mit Befremden und Un 
willen, daß man weit über ſeine Ziele hinausdränge. Zu 
ſeinen letzten Regierungshandlungen gehört die Rüge von 
Theſen, welche der Präſes der Studienhofcommiſſion, Gottfried 
van Swieten in Schutz nahm, das Verbot das Kirchenrecht 
aus der Reihe der Lehrfächer auszuſtreichen und der ſeinen 
Behörden gemachte Vorwurf, „daß ein weſentlicher Punct in 
Erziehung und Bildung der Jugend, Religion und Moralität 
viel zu leichtſinnig behandelt werde“. Gerhard van Swieten 
war ein Katholik mit janſeniſtiſcher Färbung, ſein Sohn war 
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ein Kampfgenoſſe der Encyklopädiſten und Illuminaten. So 
ſchnell ging es vorwärts, nachdem die Folgerichtigkeit der katho 
liſchen Überzeugung erſchüttert war. 

Die Verhandlungen über Umſtaltung der die Kirche be 
rührenden Geſetze und Vorſchriften begannen bald, nachdem 
Seine Majeſtät Kaiſer Franz I. von Rom zurückgekehrt war, 
alſo vor nahezu fünfzig Jahren. Ihren Mittelpunct bildete 
die Ehefrage: denn ſie war es, wodurch die Geſetzgebung Joſeph 
des Zweiten mit der katholiſchen Glaubenslehre in unaus 
gleichbaren Widerſpruch gerieth. Euer Majeſtät erlauchter Groß 
vater ſchied von dieſem Leben, ohne daß ſein ſehnlicher Wunſch 
dieſe Angelegenheit zu ordnen in Erfüllung ging. Die Ver 
handlungen wurden zu wiederholten Malen aufgenommen, aber 
noch hatten ſie zu einem Ergebniſſe nicht geführt, als das Jahr 
1848 die ganze Sachlage änderte. Der künſtlich gefügte Bau 
der öſterreichiſchen Verwaltung ſtürzte zuſammen; die Revo 
lution erhob ihr Haupt. Euere Majeſtät beſtiegen den Thron 
und es ſank die Sturmesfluth, welche das Kaiſerthum bedrohte. 
Die Auflöſung der Rechtsordnung war nahe geſtanden und 
die abgelenkte Gefahr zuckte in den Gemüthern nach. Die 
Anerkennung, daß man die ſittlichen Mächte zu Hilfe rufen 
müſſe, war damals allgemein; ſogar Männer, von denen man 
es nicht erwarten durfte, zeigten ſich davon durchdrungen, viele 
freilich nur ſo lange als die Erinnerung an das Erlebte friſch 
blieb. Zudem war es augenfällig, daß man zu den kirchlichen 
Fragen eine Stellung nehmen müſſe. Den Standpunct der 
joſephiniſchen Geſetzgebung feſtzuhalten war unmöglich. Die 
willkürlichen Annahmen, bei welchen ſie den Rechtsgrund für 
das in Anſpruch genommene Schalten ſuchte, hatten die Wahr 
heit wider ſich und dünkten den entſchiedenen Feinden der 
Wahrheit nicht mehr brauchbar: denn ſie hatten nun auch in 
Oſterreich ihr letztes Wort öffentlich herausgeſagt; die Rückkehr 
zu dem Kirchenrechte, welches fünfzig Jahre lang das ämtliche 
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geweſen war, würde allgemeines Lächeln erweckt haben. Man 
mußte alſo entweder den Rechten der katholiſchen Kirche die 
gebührende Beachtung ſchenken, oder ſich ihr gegenüber zu den 
Grundſätzen der Revolution bekennen. Damals war über dieſe 
Wahl Niemand zweifelhaft, der an der Erhaltung der Geſell 
ſchaft ein Intereſſe hatte. Die Regierung Euer Majeſtät deutete 
die Richtung, welche ſie zu nehmen gedachte, ſchon am 4. März 
1849 an: denn der zweite Artikel der an dieſem Tage kund 
gemachten Verfaſſung erklärte, daß jede geſetzlich anerkannte 
Kirche und Religionsgeſellſchaft ihre Angelegenheiten ſelbſtändig 
zu ordnen und zu verwalten habe. Dieſe Urkunde hat zwar 
ſchon ſeit dem December 1851 nur noch eine geſchichtliche 
Bedeutung; allein der zweite Artikel macht eine Ausnahme: 
denn er iſt durch die Allerhöchſte Entſchließung vom 30. Decem 
ber 1851 ſeinem vollen Inhalte nach beſtätigt worden. Die 
Regierung Euer Majeſtät that mehr. Sie ſah ein, daß man 
bei der Regelung ſo zarter und tiefgehender Fragen den Weg 
der Verſtändigung betreten müſſe, daher wandte ſie ſich an 
ſämmtliche Biſchöfe von Galizien, Dalmatien und den Ländern, 
die damals zum deutſchen Bund gehörten, dann an mehrere 
Biſchöfe von Ungarn, Kroatien und dem Königreiche Lombar 
dei und Venedig, und richtete an ſie die Einladung, ſich bis 
zum 29. April in der Hauptſtadt einzufinden um nach gepflo 
gener Berathung ihre Wünſche und Erklärungen kund zu geben. 
Die große Aufgabe nahm die verſammelten Biſchöfe bis Ende 
Junius in Anſpruch und je gründlicher man in dieſelbe ein 
ging, deſto deutlicher ſtellte ſich heraus, daß eine feſte, end 
giltige Geſtaltung der kirchlichen Verhältniſſe ohne Vereinbarung 
mit dem heiligen Stuhle unmöglich ſey. 

Dies war für keinen öſterreichiſchen Staatsmann etwas 
Überraſchendes; Euer Majeſtät erhabene Vorgänger hatten ja 
die Nothwendigkeit einer ſolchen Vereinbarung längſt gefühlt, 
ſie war oft vertagt, aber niemals aufgegeben worden, noch im 
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Jahre 1847 wurde darüber verhandelt. Und nun war allen 
geſetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgeſellſchaften die 
ſelbſtändige Regelung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten 
feierlich zugeſichert. Wollte man die Sache auch nur vom 
Standpuncte der Klugheit betrachten, ſo lag es am Tage, die 
katholiſche Kirche durfte man in einem Staate, wo ſie mit 
ſolcher Entſchiedenheit vorherrſcht, am allerwenigſten zu der 
Klage veranlaſſen, ihr habe man das gegebene Verſprechen 
nicht erfüllt. Nun war aber das Recht der Kirche ihre Ange 
legenheiten ſelbſtändig zu regeln und zu verwalten in Öſter 
reich nicht ohne vielfache Beeinträchtigung geblieben. Das Ge 
ſchehene konnte man nicht ungeſchehen machen, die Änderung, 
welche manche Verhältniſſe mittlerweile erfahren hatten, durfte 
nicht unbeachtet bleiben, und die Regierung legte hohen Werth 
darauf, daß die Rechte Euerer Majeſtät nicht nur bewahrt 
blieben, ſondern auch jede Einwendung, die man an die That 
ſache der Erwerbung knüpfen könnte, abgeſchnitten würde. Hiezu 
kam die hochwichtige Ehefrage. Wenn man der Kirche das Recht 
zuerkannte, ihre eigenen Angelegenheiten ſelbſtändig zu regeln, 
wie durfte man ſie hindern die Beſchlüſſe des Conciliums von 
Trient als das ſie bindende Geſetz anzuerkennen? Allein das 
Concilium von Trient hatte ausgeſprochen, daß die Eheſachen 
vor den geiſtlichen Richter gehören. Es that dies im Einklange 
mit den Grundſätzen, zu welchen ſchon die älteſte chriſtliche 
Zeit ſich bekannte, es wahrte dadurch die Stellung, welche der 
ehelichen Geſellſchaft durch ihre Erhebung zum Sacramente 
des neuen Bundes gegeben iſt. Überdies ergibt für jeden Staat, 
welcher die Rechte des Gewiſſens redlich und ernſtlich beach 
tet, ſich ein folgenſchwerer Unterſchied zwiſchen den Chriſten, 
welchen die Ehe ein Sacrament iſt, und denen, welchen ſie 
es nicht iſt. Man fühlte alſo die Nothwendigkeit, in Betreff 
der Ehe die öſterreichiſche Geſetzgebung umzuſtalten und ſah 
darin zugleich eine Beſiegelung der engeren Verbindung, in 
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welche Ungarn und ſeine Nebenlünder mit den übrigen Theilen 
des Kaiſerthumes getreten waren: denn in Ungarn und ſeinen 
Nebenländern wurde die Wirkſamkeit der kirchlichen Ehegerichte 
niemals beirrt. Allein die ehliche Geſellſchaft iſt für den Staat 
von hoher Bedeutung und es ſtehen ihm gegen ſie wichtige 
Rechte zu. Er ſichert der Ehe ihren Ort im bürgerlichen 
Rechtsverbande, denn er verordnet und entſcheidet über die 
bürgerlichen Wirkungen derſelben. Doch eine Regelung der 
Eheſachen, bei welcher dem Gewiſſen und dem Kirchengeſetze 
genug gethan und doch auch der rechtmäſſige Einfluß des 
Staates gewahrt wurde, war ohne Vereinbarung mit dem 
heiligen Stuhle ſchlechthin unmöglich. 

Für eine Vereinbarung mit dem heiligen Stuhle lagen 
alſo Gründe vor, deren Gewicht kein Unparteiiſcher verkennen 
konnte, und ſie ward unter Bedingungen abgeſchloſſen, deren 
Billigkeit ſich Jedem nachweiſen läßt, welcher zugibt, daß die 
Kirche Rechte zu erwerben fähig ſey. Mit Jenen, welchen ſie 
als rechtlos gilt, iſt eine Verſtändigung allerdings unmöglich. 
Das Concordat hat der Kirche zugeſtanden, über die Giltigkeit 
der Ehe vor Gott und dem Gewiſſen zu entſcheiden, dagegen 
blieb das Recht des Staates über die bürgerlichen Wirkungen 
der Ehe zu verfügen und Verbindungen, die ſeinen Intereſſen 
widerſtreiten, durch Eheverbote und Strafen hintanzuhalten, 
vollkommen gewahrt. Der Verkehr mit dem heiligen Stuhle 
ward in geiſtlichen Angelegenheiten frei gegeben, doch prote 
ſtantiſche Mächte waren dabei mit ihrem Beiſpiele vorange 
gangen; man hatte nämlich aller Orten ſich überzeugt, daß 
die Gefahren, die man von dem Verkehre mit dem Papſte 
beſorgte, nichtige Schreckbilder ſeyen, überdies iſt es bei dem 
gegenwärtigen Stande der Verkehrsmittel durchaus unmöglich, 
zu hindern, daß ein Schreiben nach Rom geſchickt und eine 
Antwort erhalten werde. Die Biſchöfe wurden ermächtigt, ihre 
Hirtenbriefe und Anordnungen zu veröffentlichen, ohne die 
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vorläufige Genehmigung der Staatsgewalt zu erwirken. Doch 
wenn es Jedermann freiſteht, Alles, was ihm beliebt, ohne 
Cenſur drucken zu laſſen, wie kann man die Belehrungen und 
Vorſchriften, welche zu erlaſſen der Biſchof durch ſein Hirten 
amt verpflichtet iſt, von einer Cenſurbewilligung abhängig 
machen? Übrigens iſt jeder Biſchof verbunden, ſeine Erläſſe 
zur ſelben Zeit als die Kundmachung erfolgt, dem Statthalter 
mitzutheilen; die Regierung bleibt alſo in der Lage, von allem 
Verfügten Kenntniß zu nehmen. Den Biſchöfen iſt freigeſtellt, 
den Gottesdienſt und alle geiſtlichen Handlungen nach Vor 
ſchrift der Kirchengeſetze zu ordnen. Wer wird aber beklagen, 
daß die Staatsgewalt auf Feſtſetzung der Gottesdienſtordnung 
verzichtet hat? Dieſe Einmiſchungen, deren Kleinlichkeit oft 
genug herausgehoben wurde, tragen das Gepräge einer abge 
laufenen Zeit, und durch ein Hochamt, das an einem Werk 
tage ohne Regierungsbewilligung gehalten wird, glaubt wol 
Niemand mehr das öffentliche Wohl bedroht. Auch iſt die 
thatſächliche Verſchiedenheit, welche dadurch herbeigeführt wurde, 
nicht eben groß: denn die meiſten dieſer Verordnungen waren 
längſt auſſer Übung gekommen. 

über den Unterricht hat das Concordat nichts in Öſter 
reich Neues feſtgeſetzt. Die Zuſicherungen, welche die religiöſe 
Erziehung der katholiſchen Jugend betreffen, gingen über das 
zu Recht Beſtehende nicht hinaus; die Leitung und Überwa 
chung der Volksſchule war ſtets der Pfarrgeiſtlichkeit anvertraut. 
Die Rechte Euerer Majeſtät haben eine Schmälerung nicht 
erfahren. Allerhöchſtdieſelben ernennen faſt alle Erzbiſchöfe und 
Biſchöfe Ihres weiten Reiches, die meiſten Domherren, ſehr 
viele Pfarrer und die Profeſſoren der theologiſchen Facultäten; 
das Concordat hat vorgeſorgt, daß aus den Vorgängen der 
Zeit von 1780 bis 1790 wider die landesfürſtlichen Patro 
natsrechte, wie Euere Majeſtät ſie überkamen, eine Einwen 
dung nicht könne abgeleitet werden. Einer Euer Majeſtät 
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mißfälligen Perſon darf weder ein Pfarramt noch die Erthei 
lung des Unterrichtes an den biſchöflichen Lehranſtalten über 
tragen werden. Das Kirchenvermögen kann ohne Euer Ma 
jeſtät Genehmigung weder veräußert noch mit einer beträchtlichen 
Laſt beſchwert werden: denn die landesfürſtliche Bewilligung 
gehört zu den Bedingungen der Giltigkeit eines ſolchen Ver 
trages. Wiewol der Religions- und Studienfond Kirchengut 
iſt, ſo bleibt die Verwaltung desſelben dennoch der Regierung 
überlaſſen, nur iſt ausbedungen, daß ſie unter Aufſicht und 
Mitwirkung der Biſchöfe geführt werde. 

Die der Perſon des Monarchen zuſtändigen Rechte ſind 
alſo durch das Concordat nicht beeinträchtigt, ſondern beſiegelt 
worden; die Einflußnahme der Staatsgewalt auf die kirchlichen 
Angelegenheiten wurde mit ſorgfältiger Beachtung des thatſäch 
lich Beſtehenden feſtgeſetzt und bis zu jener Gränze ausgedehnt, 
durch deren Überſchreitung die ſelbſtändige Regelung und Ver 
waltung der kirchlichen Angelegenheiten zu einem leeren Worte 
würde. Dies war nur deshalb möglich, weil der heilige Stuhl 
nicht nur auf Euerer Majeſtät Überzeugungstreue und Ge 
rechtigkeit das vollſte Vertrauen ſetzt ſondern auch für unmög 
lich hält, daß jemals ein Sohn des erhabenen Hauſes, das 
Gott zur Herrſchaft über Öſterreich berufen hat, ſeiner Sen 
dung und des Beiſpieles ſeiner Ahnherren vergeſſe und die ihm 
eingeräumten Rechte wider die Kirche Gottes wende. 

Warum tobt man alſo wider das Concordat? Jeder 
Weiterblickende wußte dies von jeher; in der letzten Zeit wird 
Alles aufgeboten um Niemanden hierüber im Unklaren zu laſſen. 
Man ſtürmt wider das Concordat an wie der Feind wider 
die Bollwerke der Feſtung, nicht um das Vergnügen zu haben 
ſie in Trümmer ſinken zu ſehen, ſondern um in die Stadt 
einzudringen und dort nach Belieben zu ſchalten. Der Krieg 
wider das Chriſtenthum iſt nichts Neues und man ſollte von 
jedem nicht ganz Unwiſſenden erwarten, daß er mit den Kunſt 
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griffen und Loſungsworten der Himmelsſtürmer vertraut ſey; 
es kehrt ja ſtets dasſelbe wieder. Die Gleichheit aller Reli 
gionen wird im Namen der Vernunft verkündet und unter 
Anrufung der Toleranz in Ausübung gebracht. Allein die 
Eingeweihten haben ſchon längſt bekannt und drucken laſſen, 
daß die Toleranz, welche ſie fordern, mit der Aufhebung der 
Religion gleichbedeutend ſey. Nur die Sinnlichkeit hat Wahr 
heit und Wirklichkeit; das iſt der Kern der Geheimlehre. 
Jede Religion iſt ein Wahn und die Behandlung derſelben 
hat ſich lediglich nach der Macht zu richten, mit welcher ſie 
dem Triumphe einer Vernunft ohne Gott und Geiſt ſich ent 
gegenſtellt. Die katholiſche Religion muß alſo jeder anderen 
nachgeſetzt werden, weil ſie die einzige iſt, die man noch zu 
fürchten hat. Das iſt es, was man Toleranz nennt und kraft 
dieſer Toleranz wird in dem katholiſchen Öſterreich die katho 
liſche Kirche täglich durch Lügen und Verhetzungen angegriffen, 
deren hundertſten Theil gegen Proteſtanten oder Juden vor 
zubringen. Niemand wagen dürfte. Allein die Freiheit von der 
Religion hätte wenig Werth ohne die Freiheit von der Pflicht. 
Man will die Ehe dem Spiele der Laune preisgeben, die Auf 
löslichkeit derſelben ſoll decretirt werden. Um ein Volk zu be 
kommen wie man es wünſchet, muß man früh anfangen. Man 
will ſich der Kinderſchule bemächtigen, die katholiſche Jugend 
ſoll nicht mehr katholiſch, ſoll nicht mehr chriſtlich erzogen 
werden. Dies Alles ſteht zwar auch mit den öſterreichiſchen 
Geſetzen, wie ſie vor dem Concordate waren, in grellſtem 
Widerſpruche: doch mit dem Geſetze glaubt man fertig werden 
zu können, der Staatsvertrag ſteht im Wege, daher dies künſt 
lich in Scene geſetzte Toben. 

Man entblödet ſich nicht die öſterreichiſche Geſetzgebung 
der Unduldſamkeit gegen die nicht katholiſchen Chriſten anzu 
klagen; doch kein redlicher Mann, welcher mit den Verhält 
niſſen genau bekannt iſt, kann dies ohne Entrüſtung ver 
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nehmen. Es gab eine Zeit, zu welcher Öſterreich den Prote 
ſtanten die Duldung verſagte; aber damals hatte es eine Pflicht 
der Selbſterhaltung zu erfüllen. Im Jahre 1529 auf dem 
Reichstage zu Speier legten die zu Luther ſtehenden Fürſten 
Verwahrung gegen die Zumuthung ein den Katholiken ihres 
Gebietes Duldung zu gewähren, bis das Concilium über die 
obſchwebenden Fragen werde entſchieden haben, und wie dieſe 
ſprachen und handelten alle Landesherren, welche der neuen 
Lehre beitraten; ſo weit ihre Macht reichte, ließen ſie den 
Katholiken nur die Wahl zwiſchen Auswanderung und Ver 
läugnung ihres Glaubens. Sogar der landſäſſige Adel machte 
wiederholte Verſuche über die Religion ſeiner Gutsunterthanen 
gleich den Reichsfürſten zu verfügen und wo die Proteſtanten 
die Oberhand gewannen, war der katholiſche Landesfürſt kaum 
noch für ſeine Perſon der Religionsfreiheit ſicher. Hätten die 
Katholiken etwa ſich ſelbſt für vogelfrei erklären und die Geg 
ner, welche ſie von Haus und Hof trieben, als unverletzlich 
behandeln ſollen? Aber auch in jenen Zeiten haben Öſterreichs 
Herrſcher die vertragsmäſſigen Rechte der Proteſtanten ſtets 
geachtet. Ein Beiſpiel bietet Siebenbürgen dar. Die proteſtan 
tiſchen Fürſten, welche ſich dieſes Landes bemächtigten, ſicherten 
zwar den Katholiken dieſelben Rechte zu wie dem augsburgi 
ſchen, helvetiſchen und unitariſchen Bekenntniſſe; doch ſie dul 
deten im Lande keinen Biſchof, keinen Generalvicar, kein Dom 
capitel und nahmen die Disciplinargewalt über die katholiſche 
Geiſtlichkeit für ſich ſelbſt in Anſpruch. Als aber Siebenbürgen 
unter Öſterreichs Herrſchaft zurückkehrte, wurden die Zuſiche 
rungen, welche Leopold I. für ſich und ſeine Nachfolger gegeben 
hatte, redlich erfüllt und die drei nicht katholiſchen Bekenntniſſe 
blieben im Beſitze der Rechte, die nach der Landesverfaſſung 
ihnen zukamen. 

Die Katholiken ſchmachteten in Großbritannien und Ir 
land noch unter dem härteſten Joche, auch im proteſtantiſchen 
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Deutſchland waren ſie, wo nicht das Normaljahr 1624 ihnen 
zu Gute kam, kümmerlich oder gar nicht geduldet, da er 
hielten die Proteſtanten des augsburgiſchen und helvetiſchen 
Bekenntniſſes wie auch die von der katholiſchen Kirche getrenn 
ten Griechen in Öſterreich die Freiheit gemeinſamer Religions 
übung und alle bürgerlichen und politiſchen Rechte. In der 
jüngſten Zeit gewährte der zweite, in Kraft erhaltene Artikel 
der Verfaſſung vom Jahre 1849 ihnen auch die ſelbſtändige 
Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten. Dennoch 
vermaß man ſich die Klage zu erheben, den öſterreichiſchen 
Proteſtanten würden die Rechte vorenthalten, die ihnen nach 
dem ſechzehnten Artikel der Bundesacte zuſtünden. Man zählte 
auf die Unbekanntſchaft mit dem Bundesrechte und doch hätte 
Jeder, welcher Zeitungen liest, wiſſen ſollen, daß der ſechzehnte 
Artikel mit der Religion gar nichts zu ſchaffen habe und dem 
Katholiken nicht einmal das Recht gewährleiſte für ſich und 
ſeine Familie in einer Hauscapelle die heilige Meſſe leſen zu 
laſſen. Offenbar war daher in ganz Öſterreich allen nicht 
katholiſchen Chriſten ſchon längſt weit Größeres gewährt als 
ſie in den Ländern, die damals zum deutſchen Bunde gehörten, 
kraft des Bundesrechtes fordern konnten. Um jenen ungerechten 
Klagen Stillſchweigen aufzulegen, nahm das Allerhöchſte Patent 
vom 8. April 1861 im ſiebenzehnten Artikel die Zuſicherungen 
der Bundesacte Wort für Wort auf. Auch hiebei blieb die 
Regierung Euerer Majeſtät nicht ſtehen und durch das Patent 
vom 23. Jänner 1866 wurde den Chriſten des augsburgiſchen 
und helvetiſchen Bekenntniſſes in allen ihre Religion berüh 
renden Angelegenheiten mit Inbegriff der Schule eine Selb 
ſtändigkeit zuerkannt, deren ſie unter der Herrſchaft ihrer 
Glaubensgenoſſen ſich nirgends erfreuen. Die denſelben einge 
räumte Freiheit der Bewegung reicht viel weiter als jene, 
welche das Concordat für die Katholiken in Anſpruch nimmt. 
In Betreff der Beiträge, welche der öffentliche Schatz für ihre 
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Cultuszwecke gibt, werden ſie mit ſolcher Großmuth behandelt, 
daß die dafür ausgelegte Summe im Verhältniſſe zur Kopf 
zahl größer iſt als die den Katholiken zugewandte Unterſtützung. 
Ähnliche Rückſichten trägt man für die nicht katholiſchen Griechen. 
Ihre Knabenſeminare werden in Dalmatien viel reichlicher 
bedacht als die katholiſchen. 

Kein Kundiger kann alſo läugnen, daß Oſterreich den nicht 
katholiſchen Chriſten weit mehr gewährt, als irgend eine nicht 
katholiſche Regierung den Katholiken; doch es gibt Gränzen, welche 
zu ehren die Gerechtigkeit, die Billigkeit, die Klugheit in gleicher 
Weiſe gebietet. Schon am 6. Mai 1861 haben die dem da 
maligen Reichsrathe angehörenden Metropoliten und Biſchöfe 
vor Euer Majeſtät ſich hierüber ausgeſprochen; ) Mehrere der 
treugehorſamſt Unterzeichneten befanden ſich unter denſelben, 
alle erkennen in jener ehrfurchtsvollen Adreſſe den Ausdruck 
von Überzeugungen, für welche ſie einzuſtehen verpflichtet ſind. 

In Betreff der Änderung des Religionsbekenntniſſes be 
ſteht noch immer die proviſoriſche Verordnung vom 30. Jänner 
1849, über welche bereits im Jahre 1856 die verſammelten 
Biſchöfe des geſammten Kaiſerthumes gegen Euer Majeſtät 
Miniſterium für Cultus und Unterricht ſich ausgeſprochen 
haben. In der Zwiſchenzeit ward aber mit dem heiligen Stuhle 
ein Einvernehmen erzielt, in Folge deſſen es der Regierung 
Euerer Majeſtät frei ſteht, die Angelegenheit ſo zu ordnen, 
daß zwar der Katholik nicht gehindert iſt von ſeinem Glauben 
ſich loszuſagen, ohne bei ſeinem Seelſorger Belehrung zu ſuchen, 
oder ihm auch nur davon Meldung zu machen; dagegen jedoch 
der nicht katholiſche Chriſt zur Kirche zurückkehren kann, ohne 
ſeinen bisherigen oft weit entfernten Seelſorger aufſuchen zu 
müſſen. Sobald eine ſolche Feſtſetzung erfolgt iſt, läßt ſich 
nicht abſehen, welcher Wunſch in dieſer Beziehung den nicht 

*) Siehe I. Bd. S. 191. 
II. 16 
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katholiſchen Religionsgemeinden noch verbleiben könnte, und die 
kirchliche Autorität hat auf die eingetretene Verzögerung nicht 
den geringſten Einfluß genommen. 
- In den Geſetzen über die Kindererziehung bei gemiſchten 
Ehen iſt durch das Concordat und die mit demſelben zuſammen 
hängenden Verträge nicht das Geringſte verändert worden. 
Die Beſtimmungen, welche Joſeph II. hierüber erließ, wurden 
überall, wo ſie Geſetzeskraft erlangt hatten, aufrecht erhalten; 
aber auch die Kindererziehung nach dem Geſchlechte blieb dort, 
wo ſie zu Recht beſtand, als Richtſchnur anerkannt. Es geſchah 
dies alſo nicht blos in Siebenbürgen, ſondern auch in dem 
kleinen Theile von Schleſien, für welchen in Folge des Altran 
ſtädter Vertrages vom 22. Auguſt 1707 und im Einklang 
mit dem Executions Receſſe vom 8. Februar 1709 die Ver 
ordnung Kaiſer Karl des Sechſten vom 27. Julius 1716 
erlaſſen wurde. Wenn widerrechtlicher Zwang die Beſchlüſſe 
einer politiſchen Verſammlung ungiltig machen kann, ſo iſt der 
Warſchauer Vertrag vom 24. Februar 1768 null und nichtig: 
denn Katharina II. erzwang ihn mitten im Frieden durch 
Aufwiegelung und offene Gewalt. Wer ihn aber für giltig 
hält, kann doch unmöglich läugnen, daß er für die Katholiken 
wie gegen ſie gelte. Nun macht zwar dieſer Vertrag den Pro 
teſtanten und nichtunirten Griechen bedeutende Zugeſtändniſſe, 
doch andererſeits wird die katholiſche Kirche nicht nur als die 
herrſchende anerkannt, ſondern es wird auch auf den Abfall von 
derſelben die Strafe der Landesverweiſung geſetzt. Wollte man 
behaupten dieſe Beſtimmung ſey durch das Toleranzpatent auf 
gehoben, ſo müßte man zugeben, daß auch die den Akatholiken 
gewährten Begünſtigungen, in ſo weit ſie das Toleranzpatent 
überſchreiten, aufgehoben ſeyen. Dennoch wurde keiner nicht 
katholiſchen Gemeinde ein Recht entzogen, in deſſen Übung 
ſie bei der Beſitznahme von Galizien ſich befand und namentlich 
wurden der proteſtantiſchen Gemeinde von Biala, weil ſie zur 
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Zeit der Beſitznahme der von Bielitz einverleibt war, alle 
Befugniſſe zugeſtanden, welche die letztere in Folge des Altran 
ſtädter Vertrages erwarb. Da nun die öſterreichiſche Regierung 
alle Anſprüche nicht katholiſcher Gemeinden, für welche ſich ein 
Rechtsgrund auffinden ließ, mit ſo gewiſſenhafter Pünctlichkeit 
aufrechthielt, ſo kann es nicht überraſchen, daß ſie auch den 
Rechten der Katholiken Achtung zollte; vielmehr hätte das 
Gegentheil die Verwunderung aller Unparteiiſchen erregen 
müſſen. Die Grundſätze, nach welchen man in Betreff der 
Kindererziehung vorging, ſind alſo unantaſtbar und Jene, 
welche für die Anſprüche der Proteſtanten ſich auf Verträge 
und vieljährige Übung berufen, kämen mit ſich ſelbſt in Wider 
ſpruch, wenn ſie nicht Eines wie das Andere auch für die 
Katholiken gelten lieſſen. Zudem hat der heilige Stuhl über 
die Aufrechthaltung der Geſetze zum Schutze der katholiſchen 
Kindererziehung bindende Zuſagen erhalten. 

In gewiſſer Beziehung ſind die Anordnungen, welche 
gegenwärtig über die Eheſchließung beſtehen, nicht viel jünger 
als das Chriſtenthum. Schon in der älteſten Zeit forderte 
man, daß die Ehe vor der chriſtlichen Gemeinde eingegangen 
werde, ſie empfing die Einſegnung und wurde durch das heilige 
Meßopfer beſiegelt. Die Öffentlichkeit und die kirchliche Weihe 
der Ehe wurde durch eine lange Reihe von zum Theil ſehr 
ſtrengen Verfügungen eingeſchärft. Es war aber unmöglich 
dieſe Anordnungen zu einem allgemein und unbedingt lauten 
den Kirchengeſetze zu erheben, ja noch jetzt iſt dies der Fall. 
Auch jetzt gibt es noch Hunderttauſende von Katholiken, welche 
unter Andersgläubigen zerſtreut wohnen und bei dem beſten 
Willen ihre Ehen nicht immer vor einem Prieſter ſchließen 
können, und bevor das Chriſtenthum in ganz Europa zur 
vollen Herrſchaft gelangte, fanden ſolche Zuſtände ſich auch in 
Gegenden vor, welche dem Mittelpuncte des kirchlichen Lebens 
nicht ferne waren. Daraus erklärt es ſich, warum bis in das 
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ſechzehnte Jahrhundert die Verordnungen über die Öffentlich 
keit und kirchliche Weihe der Ehe nur die Geltung von Ver 
boten hatten und eine unter vier Augen gegebene Willens 
erklärung, wofern kein Hinderniß der Giltigkeit im Wege ſtand, 
eine wahrhafte, kirchlich giltige Ehe und ſomit alle mit der 
ſelben verbundenen Pflichten begründete. 

Allein dieſe Ordnung der Dinge war nicht ohne beklagens 
werthe Übelſtände. Hatte Jemand weder Ehre noch Gewiſſen, 
ſo konnte er mit einer Frauensperſon heimlich eine vollkommen 
giltige Ehe eingehen: dann aber die gegebene Willenserklärung 
abläugnen und mit einem anderen Weibe ſich trauen laſſen. 
Dieſe zweite Verbindung mochte aber noch ſo feierlich geſchloſſen 
und geſegnet werden, ſie war ungiltig und der Treuloſe lebte 
im Ehebruche. Daher entſchloſſen die Väter von Trient ſich 
nach langen Berathungen das Hinderniß der Heimlichkeit feſt 
zuſetzen und zu erklären, daß die Ehe ungiltig ſey, wenn ſie 
nicht vor dem Pfarrer Eines der beiden Brautleute oder einem 
von dem Biſchofe ermächtigten Prieſter und zwei Zeugen ge 
ſchloſſen werde. Das Concil zog jedoch dem Hinderniſſe 
ſo enge Schranken als mit dem Zwecke verträglich war. Es 
verſteht ſich von ſelbſt, daß die Brautleute, welche vor dem 
Prieſter ihre Willenserklärung abgeben, die Einſegnung an 
dächtig zu empfangen verpflichtet ſind, auch wurde die Erthei 
lung derſelben ausdrücklich vorgeſchrieben. Doch aus welchem 
Grunde immer ſie unterbleiben möge, dieſer Mangel iſt für 
ſich allein unzureichend die Giltigkeit der Ehe zu hindern. 
Ferner behielt das Concil die Möglichkeit im Auge, daß 
die Beobachtung der vorgeſchriebenen Form der Eheſchließung 
Schwierigkeiten finden könne, die von dem guten Willen der 
Ehewerber unabhängig ſeyen. Daher wurde verordnet, daß 
das Hinderniß der Heimlichkeit in jeder Pfarre erſt dreißig 
Tage nach Verkündigung der diesfälligen Anordnung in 
Kraft trete. 
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Im Jahre 1840 wurde an den heiligen Stuhl das An 
ſuchen geſtellt, er möge in Ungarn und ſeinen Nebenländern 
für die gemiſchten Ehen das Hinderniß der Heimlichkeit auf 
heben. Die oberſten Räthe der Krone glaubten die politiſche 
Sachlage mache dieſe Änderung nothwendig; auch deutete man 
darauf hin, daß zur Zeit des Concils von Trient und 
noch lange darnach Siebenbürgen unter proteſtantiſcher Herr 
ſchaft ſtand, und ein großer Theil von Ungarn den Türken 
unterworfen war, und folgerte daraus, daß nicht nur in Sie 
benbürgen ſondern auch in vielen Gegenden von Ungarn die 
vorgeſchriebene Verkündigung des zu Trient gefaßten Beſchluſſes 
nicht ſtattgefunden habe. Seine Heiligkeit Papſt Gregor XVI. 
entſprach durch die Anweiſung vom 30. April 1841 der ihm 
vorgelegten Bitte. Schon vor mehreren Jahren ſchien es der 
Regierung Euerer Majeſtät wünſchenswerth, daß für die übri 
gen Theile des Kaiſerthumes dasſelbe Zugeſtändniß erlangt 
werde. Daß das Concil hier ordnungsmäſſig ſey verkündet 
worden, unterliegt nicht dem leiſeſten Zweifel; auch bilden hier 
die nicht katholiſchen Chriſten eine kleine Minderzahl. Wollte 
Jemand geltend machen es ſey zweckmäſſig, daß die Eingehung 
der gemiſchten Ehen im ganzen Reiche unter gleiche Bedin 
gungen geſtellt werde, ſo möge er ſich daran erinnern, daß in 
Ungarn über die Kindererziehung bei gemiſchten Ehen dasſelbe 
Geſetz beſteht wie in den anderen Reichsländern. Legt er auf 
die Gleichförmigkeit Werth, ſo darf er wenigſtens bevorworten, 
daß hier die Beſtimmungen über die Kindererziehung geändert 
werden. In der Frage des Übertrittes ward auf die Gleich 
förmigkeit mit Ungarn kein Gewicht gelegt: denn in Ungarn 
hat der Katholik, welcher aus ſeiner Kirche ſcheiden will, ſich 
zweimal bei ſeinem Pfarrer zu melden, allein die Rückkehr zur 
Kirche unterliegt keiner ſolchen Förmlichkeit. Doch der heilige 
Stuhl iſt es, der über die Sache zu entſcheiden hat. 
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Aus dem Rechte ſeine Religion frei und öffentlich zu 
bekennen, ergibt ſich ohne Zweifel der Anſpruch in den die Re 
ligion betreffenden Angelegenheiten nach den Grundſätzen der 
ſelben behandelt zu werden; doch über die Gränze des Mög 
lichen reicht er nicht hinaus. Der Staat hat die Macht einer 
Verbindung die bürgerlichen Wirkungen der Ehe zu gewähren 
oder nicht zu gewähren; allein die Macht ſie zugleich zu ge 
währen und nicht zu gewähren beſitzt er nicht. Der Katholik 
iſt überzeugt, daß kraft göttlicher Anordnung das Band einer 
vollzogenen Ehe unauflöslich ſey und vor Gott und dem Ge 
wiſſen auch dann in Kraft verbleibe, wenn ein menſchlicher 
Richter es für getrennt erkläre; der Proteſtant hält aber die 
Ehe für auflöslich. Der nicht katholiſche Grieche glaubt, ſie 
könne wegen des Ehebruches getrennt werden; nach der Strenge 
des Geſetzes ſollte nur dem unſchuldigen Theile die Eingehung 
einer neuen Ehe geſtattet werden, doch iſt die Unterſcheidung 
längſt aufgegeben. Für Ehen zwiſchen einer katholiſchen und 
nicht katholiſchen Perſon muß alſo die Geſetzgebung den Fall 
im Auge behalten, daß der nicht katholiſche Theil die Tren 
nung wünſcht und durch die Grundſätze ſeiner Religion ſie zu 
verlangen nicht gehindert iſt, und ſie muß entweder feſtſetzen, 
daß die bürgerlichen Wirkungen einer gemiſchten Ehe nur durch 
den Tod können aufgehoben werden oder die Fortdauer der 
ſelben von dem Spruche eines Gerichtes, das nach den Grund 
ſätzen des nicht katholiſchen Theiles urtheilet, abhängig machen. 
Die öſterreichiſche Geſetzgebung hat ſich für Erſteres entſchieden, 
ſie hat die gemiſchten Ehen für unauflöslich erklärt, und da 
durch entſprach ſie ſowol den Forderungen des Rechtes als der 
Rückſicht, welche den Grundlagen des ſittlichen Lebens gebührt. 

Dem Katholiken iſt die Ehe eine Verbindung, welche nur 
der Tod löſen kann; behält der nicht katholiſche Gatte ſich vor 
den Bund zu brechen, wenn der Zug der Neigung wechſelt, 
ſo ergibt ſich eine grelle Ungleichheit des Rechtes zwiſchen zwei 
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Perſonen, von welchen ſchon das heidniſche Rom vorausſetzte, 
alles Göttliche und Menſchliche ſolle ihnen gemeinſam ſeyn. 
Träfe hiebei Pflicht auf Pflicht, ſo wäre die Schwierigkeit 
freilich groß; dies iſt aber nicht der Fall. Dem nicht katho 
liſchen Griechen gebietet ſeine Religion keineswegs, wenn ſein 
Gatte einen Ehebruch begeht, zu einer neuen Ehe zu ſchreiten, 
ſie erlaubt ihm nur es zu thun. Macht er ſelbſt ſich des Ehe 
bruches ſchuldig, ſo iſt die Freiheit bei Lebzeiten des gekränkten 
Gatten ſich zu verehlichen, ihm nur durch die Erſchlaffung 
ſeiner eigenen Kirchendisciplin möglich geworden und es wäre 
wahrhaft empörend, wenn er durch einen Ehebruch das Recht 
erwärbe, das Band, welches ihn an eine katholiſche Perſon 
knüpft, zu zerreißen. Zwiſchen Katholiken und Proteſtanten iſt 
in Auffaſſung der Ehe ein tiefgehender Unterſchied. Alle Katho 
liken und gleich ihnen die nicht katholiſchen Griechen, Armenier 
und Syrier ſo wie die Monophyſiten und Neſtorianer, welche 
ſchon im fünften Jahrhunderte aus der Kirche ſchieden, erkennen 
die Ehe als ein Sacrament des neuen Bundes. Martin Luther 
nennt die Ehe ein äußerlich weltlich Ding wie Speiſe, Kleider, 
Haus und Hof. Demungeachtet blieb das chriſtliche Gefühl bei 
den Gemeinden ſeines Bekenntniſſes, ja auch bei ihm ſelbſt 
nicht ohne Bezeugung. So läugneten alſo die Proteſtanten 
das Sacrament der Ehe, unterſtellten die Ehe dem Staats 
geſetze und behaupteten die Trennbarkeit derſelben; aber die 
Heiligkeit der ehlichen Pflichten wurde zugegeben, wurde geehrt, 
und wo dies mit nachhaltiger Kraft geſchah, behandelten Geſetz 
und Übung die Ehetrennung mit Ungunſt und ſchränkten ſie 
in enge Gränzen ein. Dies iſt nun anders geworden. Schon 
ſeit dem Anfange des Jahrhundertes hat in Preußen die pro 
teſtantiſche Ehe alle Feſtigkeit verloren: denn der Gatte, welchen 
nach einer anderen Verbindung gelüſtet, erlangt den Spruch 
der Auflöſung ohne viele Schwierigkeit. Die löblichen Verſuche 
dem Unheile zu ſteuern ſind ohne namhaften Erfolg geblieben 
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und Preußens Beiſpiel wirkt auf die übrigen Theile des pro 
teſtantiſchen Deutſchlands. Aber die Entkräftung des chriſtlichen 
Glaubens hält damit gleichen Schritt und kein Proteſtant, der 
es mit dem Chriſtenthume noch ernſtlich meint, ſtellt in Ab 
rede, daß ſeine Religion zwar in gewiſſen Fällen die Ehe 
trennung geſtatte, doch es ſehr ſchön und löblich finde, wenn 
die Gatten einander Treue halten bis in den Tod. Der Pro 
teſtant, welcher bei der Vermählung mit einer katholiſchen 
Perſon ſich zur Eingehung einer unauflöslichen Verbindung 
anheiſchig macht, erfüllt alſo eine Pflicht der Gerechtigkeit, an 
welcher ſeine Religion ihn keineswegs hindert. Der Staat, 
welcher an ihn dieſe Forderung ſtellt, achtet das Recht des 
Katholiken ohne dem anderen Theile ein Unrecht zuzufügen, 
und handelt nach Maßgabe eines Grundſatzes, welcher ſo alt 
iſt als die wiſſenſchaftliche Entwicklung des Rechtsgedankens. 
Bei dem Gewichte dieſer Gründe ſtehen doch die Wagſchalen 
gewiß nicht gleich und deshalb liegt in der Feſtſetzung der Auf 
löslichkeit für den proteſtantiſchen Theil die Bevorzugung des 
Grundſatzes der Auflöslichkeit vor dem der Unauflöslichkeit. 
Eine proteſtantiſche Regierung folgt dabei den durch ihre Re 
ligion bedingten Anſichten; die öſterreichiſche hätte eine ſolche 
Entſchuldigung nicht. Umwillen der Unantaſtbarkeit eines großen 
Grundſatzes müſſen in Frankreich die Proteſtanten ſich ſogar 
gefallen laſſen, auch unter ſich keine anderen als untrennbare 
Ehen zu ſchließen. 

Man geht noch weiter. Wenn Einer von zwei katholiſchen 
Gatten die Kirche verläßt, ſo ſoll er dadurch das Recht er 
werben, die Trennung ſeiner Ehe zu verlangen. Die Ehe iſt 
mehr als ein Vertrag, aber ſie kann nicht anders als durch 
einen Vertrag zu Stande kommen. Bei der Ehe kömmt Höheres 
als die bloße Rechtsverbindlichkeit in Anbetracht; aber die Rechts 
verbindlichkeit, welche der Vertrag begründet, wird dadurch weder 
aufgehoben noch geſchwächt. Schließt der Proteſtant eine gemiſchte 
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Ehe unter einer Geſetzgebung, welche die Trennung derſelben 
geſtattet, ſo hat er nicht die Abſicht, eine unauflösliche Ver 
bindung einzugehen. Allein jeder Katholik verpflichtet in dem 
Vertrage, durch welchen er die Ehe ſchließt, ſich zur Eingehung 
einer unauflöslichen Verbindung; wenn nun zwei Katholiken 
ſich verheirathen, ſo übernehmen beide Theile, ſo wahr ſie eine 
Ehe zu ſchließen beabſichtigen, gegen einander eine Rechtsver 
bindlichkeit, die erſt am Grabe aufhört, und wenn Eines von 
ihnen mit Berufung auf das proteſtantiſche Bekenntniß, dem 
es ſich zugewandt habe, zu einer anderen Ehe ſchreitet, ſo wird 
dadurch ein rechtmäſſig eingegangener Vertrag gebrochen. Daß 
proteſtantiſche Geſetzgeber ſolche Ehen erlauben, iſt leicht zu 
erklären; der Übertritt zum Proteſtantismus wird dadurch be 
günſtigt. Zudem iſt der proteſtantiſche Chriſt der Meinung, 
das göttliche Geſetz erlaube die Auflöſung der Ehe, Wer von 
der Lehre der Unauflöslichkeit ſich losſage, gelange zu einer 
beſſeren Einſicht und könne ſeiner chriſtlichen Freiheit ſich be 
dienen. Er ertheilt alſo dem abgefallenen Katholiken das Recht 
ſich zu verehlichen mit Berufung auf den Willen Gottes, von 
welchem er in den Lehren ſeines Bekenntniſſes eine gegenſtänd 
lich begründete Kenntniß zu haben glaubt. Aber ganz anders 
ſtellt die Sache ſich, wenn Jemand behauptet, weil der Katholik 
über Gottes Willen anderen Sinnes geworden ſey, ſo ſey er 
berechtigt einen eingegangenen Vertrag als unverbindlich an 
zuſehen. Wenn die Pflichten gegen Andere von den Anſichten 
abhängen, die man über den ſittlichen Grund der Verbindlich 
keit hat oder zu haben vorgibt, ſo bleibt der Communiſt, in 
dem er das Eigenthum als Diebſtahl behandelt, ganz inner 
dem Bereiche ſeines Rechtes. Soll etwa der öſterreichiſche Geſetz 
geber die Rechtsverbindlichkeiten, die aus der katholiſchen Ehe 
hervorgehen, vom Standpuncte der proteſtantiſchen Religion 
beurtheilen, ſoll er dabei von der Vorausſetzung ausgehen, die 
Lehre von der Würde und Unauflöslichkeit der Ehe ſey Menſchen 
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wahn? Behauptet er aber, der proteſtantiſch gewordene Katholik 
ſey an den Vertrag nicht mehr gebunden, weil er ihn nicht 
mehr für verbindlich erachte, ſo wird der Grund des Vertrags 
rechtes und Alles, was darauf gebaut iſt, erſchüttert. 

Der Gatte übernimmt durch Eingehung der Ehe Pflichten 
gegen den Gatten; der Prieſter übernimmt durch Empfang der 
Prieſterweihe Pflichten gegen die Kirche und die chriſtliche 
Gemeinde. Eine beſondere Ausprägung erhalten ſie, wenn er 
zu Ausſpendung des heiligen Sacramentes der Buſſe ermäch 
tigt wird. Die Gläubigen erſchließen ihm die Tiefen ihres 
inneren Lebens und die Geheimniſſe ihrer Herzen werden ihm 
offenbar. Auch er wird dadurch, daß er den katholiſchen Glau 
ben verläugnet, ſeiner freiwillig übernommenen Verbindlichkeiten 
nicht entledigt. Wenn der proteſtantiſche Geſetzgeber ihn als 
frei von jeder Prieſterpflicht behandelt, ſo thut er es, weil er 
die Lehre ſeines Bekenntniſſes als Wahrheit anſieht, und hält 
er ſich davon ernſtlich überzeugt, ſo kann die Folgerichtigkeit 
ſeines Verfahrens nicht angeſtritten werden. Die Schuldbarkeit 
ſeines Irrthumes richtet Gott. Bei Beſtimmungen, welche für 
Öſterreich erlaſſen werden, von der proteſtantiſchen Auffaſſung 
des Chriſtenthumes auszugehen, wird wol Niemanden beikom 
men, und der Grundſatz, daß die Fortdauer übernommener 
Verbindlichkeiten von den Meinungen des Verpflichteten ab 
hänge, iſt verderblich und verwerflich, möge, der auf denſelben 
ſich beruft, ein Geiſtlicher oder ein Weltlicher ſeyn. Es iſt 
daher der Staatsgewalt nicht erlaubt einen abtrünnigen Prie 
ſter ſo zu behandeln als ſey er jeder Verbindlichkeit gegen die 
Kirche und die Gläubigen entledigt. Die grellſte Verhöhnung 
der prieſterlichen Pflicht iſt die Eingehung einer Verbindung, 
welche den Anſpruch macht eine Ehe zu ſeyn. Die Staats 
gewalt darf durch ihre Anordnungen über die bürgerlichen 
Wirkungen nicht hiezu die Hände bieten. Napoleon I. war 
kein eifriger Katholik, doch ſein richtiger Blick ließ ihn erkennen, 
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man dürfe nicht um einiger Verkommener willen dulden, daß 
die heiligſten Überzeugungen der großen Mehrzahl der Fran 
zoſen ſo frech und offen verletzt würden. Sein eigenes Geſetz 
bereitete ihm dabei Schwierigkeiten: denn es verfügte über die 
Ehe als eine blos weltliche Angelegenheit. Doch er half im 
Verordnungswege nach; es wurde den Beamten des Civil 
ſtandes unterſagt die Erklärung eine Ehe ſchließen zu wollen, 
von einem Prieſter anzunehmen. Dies Verbot beſteht jetzt wie 
vor ſechzig Jahren; ſo mannigfache Regierungsformen Frank 
reich mittlerweile erlebte, keine hat daran gerüttelt. Aber es 
kann geſchehen, daß der Beamte die ihm ertheilte Weiſung 
übertritt; dann pflegen die Gerichte einzuſchreiten und die 
Verbindung für ungiltig zu erklären. Vor dem Ausſchuſſe der 
Arbeiterrepublik ward auf das unauslöſchliche Merkmal hin 
gewieſen, welches die Prieſterweihe den für Gott Ausgeſonder 
ten eindrücke, und es geſchah dies nicht vergebens. Die treu 
gehorſamſt Unterzeichneten halten es für unmöglich, daß in 
Oſterreich die Sache jemals im Sinne des Proteſtantismus 
könne geregelt werden. 

Auch über das Verfahren, welches die Kirche bei Be 
gräbniſſen beobachtet, hat man Klagen vorgebracht und ſie 
werden von Zeit zu Zeit wieder hervorgeſucht; aber die Un 
gerechtigkeit derſelben iſt augenſcheinlich. Die katholiſche Kirche 
hat niemals irgendwelche Religionsgemeinde gehindert, über 
ihre eigenen Friedhöfe nach ihren eigenen Grundſätzen zu ver 
fügen und ſie verlangt von Niemanden etwas Anderes als daß 
man auch ſie über ihre Gottesäcker nach ihren Grundſätzen 
verfügen laſſe. Bei der Begräbnißordnung kommen auch Ge 
ſundheitsrückſichten in Anbetracht und die Staatsgewalt iſt be 
rechtigt in dieſer Beziehung Verfügungen zu treffen; über die 
Vornahme gottesdienſtlicher Handlungen zu entſcheiden liegt 
jenſeits ihres Gebietes. Zudem hat der katholiſche Freithof die 
Rechte einer geweihten Stätte: denn er wird für die Leiber 
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der Gläubigen, welche der Auferſtehung harren, durch Gebet 
und Segnung ausgeſondert. Wenn eine Erweiterung oder Ver 
legung des Gottesackers nothwendig wird und die Pfarrkirche 
die dadurch hervorgerufenen Ausgaben nicht zu beſtreiten ver 
mag, ſo kann der, welcher die Koſten trägt, durch einen An 
theil an den Grabgebühren entſchädigt werden; doch ein Ver 
fügungsrecht über den Gottesacker ſteht ihm nicht zu. 

Bei Anwendung dieſer Grundſätze auf das Begräbniß 
von Andersgläubigen, die einen eigenen Friedhof nicht haben, 
werden alle Rückſichten des Anſtandes und menſchlichen Wohl 
wollens beobachtet. Wo ſich das Bedürfniß zeigt, hiefür eine 
Stätte zu bereiten, wird der Freithof getheilt oder ein Anbau 
vorgenommen und hier kann der Seelſorger des Verſtorbenen, 
wenn er berufen wird, die Beſtattung mit den ſeinem Bekennt 
niſſe entſprechenden Feierlichkeiten vornehmen. Doch in ſehr 
vielen Gegenden iſt die Beerdigung eines nicht katholiſchen 
Chriſten etwas ſo Seltenes, daß man Niemanden zumuthen 
kann, dafür durch Herſtellungen vorzuſorgen. Dann wird die 
Leiche inner der Einfriedung des katholiſchen Gottesackers an 
ſtändig begraben. In dieſem Falle mag der nicht katholiſche 
Seelſorger im Sterbehauſe ſeines Amtes walten; doch er hat 
kein Recht auf den katholiſchen Gottesacker ſich einzudrängen. 
Über die Bemühung gegen Andersgläubige billig zu ſeyn, darf 
man weder auf das Kirchengeſetz vergeſſen noch die Gewiſſens 
freiheit des Katholiken kränken; gekränkt wird ſie aber, wenn 
er nicht einmal auf einer geweihten Stätte vor Verletzung 
ſeiner heiligſten Gefühle ſicher iſt. Als die Regierung noch 
wie über die Gottesdienſtordnung ſo über die Feierlichkeiten 
der Begräbniſſe Geſetze gab, wurde wenigſtens ſtreng darauf 
gehalten, daß der nicht katholiſche Seelſorger es vermied auf 
dem katholiſchen Gottesacker den Glauben und die Gefühle des 
Katholiken zu verletzen. Leichenreden zu halten und akatholiſche 
Lieder zu ſingen war damals auſſer Ungarn im Freien nicht 
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geſtattet, um ſo weniger ward es auf einem katholiſchen Freit 
hofe geduldet; auch war es nicht erlaubt in die Form eines 
Gebetes zu kleiden, was man als Rede nicht vortragen durfte. 
Jetzt iſt die katholiſche Gemeinde wider ſolche Ausſchreitungen 
ohne Schutz und ſie ſind ſchon in der grellſten Weiſe vorge 
kommen. Während aber die Kirche auf den von ihr geweihten 
Stätten ihre Geſetze und den Anſtand wahrt, iſt ſie weit ent 
fernt zu verlangen, daß ihren Prieſtern geſtattet werde, auf 
nicht katholiſchen Friedhöfen eine gottesdienſtliche Handlung 
vorzunehmen. In katholiſchen Familiengrüften oder Erbbegräb 
niſſen können einzelne nicht katholiſche Familienglieder auf 
Verlangen ihrer Verwandten beigeſetzt werden; doch vermag 
die Kirche nicht zu erlauben, daß Katholiken, welche in der 
Gemeinſchaft ihrer Kirche geſtorben ſind, auf nicht katholiſchen 
Friedhöfen begraben werden. Scheint es den Vorſtehern nicht 
katholiſcher Religionsgemeinden unzuläſſig, daß der Leib eines 
ihrer Glaubensgenoſſen in einer katholiſchen Familiengruft be 
ſtattet werde, ſo bleibt es ihnen unbenommen dagegen Ein 
ſprache zu erheben. Dies betrifft ihr Verhältniß zu ihren 
eigenen Gemeindegliedern und berührt die katholiſche Kirche in 
keiner Weiſe. 

Seit 1859 hat man Alles, was die Künſte der Wühlerei 
vermögen, wider das Concordat und die katholiſche Kirche auf 
geboten; dennoch wurde bis vor Kurzem die Ehefrage ſelten 
berührt. Man hält es nun an der Zeit, auch hier den An 
griff zu eröffnen und ſtellt die Behauptung voran, durch die 
Gerichtsbarkeit, welche das Concordat der Kirche eingeräumt 
habe, ſeyen die Rechte des Staates verletzt. Aber das gerade 
Gegentheil iſt wahr; die Rechte des Staates ſind unverletzt 
geblieben und er hat zu Wahrung ſeiner wohlverſtandenen 
Intereſſen eine mächtige Hilfe erhalten. Die Verſtümmelung, 
welche der Rechtsbegriff durch eine verirrte Wiſſenſchaft erfuhr, 
hat auch die Auffaſſung der Ehe gefälſcht und ſogar für 
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verſtändige und kenntnißreiche Männer das richtige Verſtändniſ 
erſchwert; doch jedem Tage iſt ſeine Plage genug. Die Theorie, 
mit welcher man nun wieder Geſchäfte macht, knüpft ſich 
großentheils an Mißgriffe der Forſchung, welche hinter uns 
liegen und auch in dieſer Frage hat die Scheidung der Geiſter 
begonnen. Macht und Recht fällt nicht zuſammen; damit iſt 
die Partei der Bewegung einverſtanden, wenn die Macht wider 
ſie gerichtet iſt, aber nicht wenn ſie der Macht ſich ſicher glaubt. 
Nur zu oft kann das Recht ohne Macht nicht durchgeführt 
werden; aber ohne eine Verpflichtung deſſen, an welchen der 
Anſpruch lautet, iſt das Recht nicht vorhanden. Die Staats 
gewalt kann nur deshalb Rechte verleihen, weil ſie inner ihrem 
Bereiche Pflichten auflegen kann; doch weder alle noch die 
höchſten Pflichten der im Staate Vereinigten ſind von Ver 
fügungen der Staatsgewalt abhängig. Aus der Pflicht des 
Einen gegen den Anderen kann ſich der Anſpruch auf eine 
erzwingbare Leiſtung ergeben. Die Zwanganwendung ſteht 
von Nothfällen abgeſehen der Staatsgewalt zu; indem ſie aber 
einem begründeten Anſpruche Achtung verſchafft, übt ſie nicht 
nur ihr Recht, ſondern erfüllt auch ihre Pflicht. Die Ehe iſt 
keine Einrichtung des Staates, ſondern die ſittliche Grundlage 
der häuslichen Geſellſchaft, welche der Staat zur Vorausſetzung 
hat. Die Ehe bringt Anſprüche auf erzwingbare Leiſtungen 
mit ſich, aber die Pflichten, durch deren Erfüllung ſie heilig 
und ſegenreich wird, ſtehen über dem Bereiche der Nöthigung. 
Dieſe unbeachtet zu laſſen iſt der Staatsgewalt nicht erlaubt; 
der Staat iſt ja keine bloße Zwangsanſtalt, er bedarf des 
Einfluſſes jener Pflichten, zu welchen die harte Hand des 
Zwanges nicht emporreicht und wenn die Wirkſamkeit derſelben 
abnimmt und ſchwindet, ſo verflüchtigen ſich ſeine Kräfte. 
Daraus ergibt ſich die Stellung des Staates zu der chriſt 
lichen Ehe. 
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Wie alle bürgerlichen Rechte ſo ſind auch die der Ehe 
von dem Staatsgeſetze abhängig; doch ſollen bei Feſtſetzung 
derſelben die Anſprüche und Pflichten, die aus der Natur der 
Verbindung hervorgehen, ſorgfältig beachtet werden. Dies gilt 
nicht allein von den Pflichten, die ſich auf erzwingbare Leiſtun 
gen beziehen: denn je richtiger der Geſetzgeber die Bedeutung 
der Ehe würdiget, deſto höheren Werth muß er auf die Liebe 
und Treue legen, über welche ſein Befehl und Richterſpruch 
ſo wenig vermag als über den Zug der Winde, die das Meer 
bewegen. Zwei Perſonen, die im Gewiſſen ſich nicht berechtigt 
fühlen mit einander als Gatten zu leben, können ſich unmöglich 
verpflichtet halten einander zu thun und zu halten, was 
nur Ehegatten einander ſchulden. Ein erleuchteter Geſetzgeber 
muß alſo durch den Zweck, welchen er anzuſtreben hat, ſich 
gedrungen fühlen, die bürgerlichen Rechte der Ehe keiner Ver 
bindung zu gewähren, welche nicht nach den Grundſätzen der 
Religion, zu welcher die Ehewerber ſich bekennen, vor Gott 
und dem Gewiſſen giltig iſt. Die Proteſtanten erkennen in 
Eheſachen die Gerichtsbarkeit des Staates; ihre ſymboliſchen 
Bücher ſetzen dies ausdrücklich feſt und ſtellen deshalb keine 
Ehehinderniſſe auf; aber man dachte ſich dabei einen Staat, 
der inner den Gränzen des chriſtlichen Gedankens bliebe. Käme 
man irgendwo kraft des Fortſchrittes dahin, die Ehe zwiſchen 
Geſchwiſtern zu erlauben, ſo würde ein proteſtantiſcher Chriſt 
ſie eben ſo wenig als ein katholiſcher für giltig erkennen. Man 
findet es ganz natürlich, daß ein chriſtlicher Regent ſeinen 
mohamedaniſchen Unterthanen vier Weiber geſtattet: denn es 
entſpricht den Vorſchriften des Korans. Wollte aber irgend 
ein mohamedaniſcher Fürſt ſeinen chriſtlichen Unterthanen die 
Vielweiberei erlauben, ſo würden wol die Chriſten aller Be 
kenntniſſe ſich weigern, ſolche Verbindungen den Ehen beizu 
zählen. Der Katholik iſt überzeugt, daß die Geſellſchaft, unter 
deren Obhut die heranreifenden Bürger des Staates und der 
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Kirche geſtellt ſind, die Weihe des Sacramentes erhalten hat: 
um ſo mehr geräth er mit ſeinem Gewiſſen in Widerſpruch, 
wenn er die Geſetze mißachtet, welche ſeine Kirche über die 
Giltigkeit der Ehe erlaſſen hat und ſtatt dem Bunde, welcher 
die Geſchlechter in Chriſtus einiget, eine ſündhafte, ſegenloſe 
Verbindung wählt. Jede Regierung, welche die ſittliche Weihe 
des Familienlebens zu ſchätzen weiß, muß ſich alſo gedrungen 
fühlen in Allem, was die Giltigkeit der Ehe betrifft, der katho 
liſchen Überzeugung die ſorgſamſte Beachtung zu ſchenken. 

Dadurch wird dem Staate keineswegs zugemuthet auf die 
ihm zuſtehenden Rechte zu verzichten. Durch ſein Geſetz erhält 
die Ehe ihre Stelle im bürgerlichen Leben: denn durch ſein 
Geſetz und in der von demſelben ausgehenden Näherbeſtimmung 
werden die aus der Ehe ſich ergebenden Anſprüche zu Rechten, 
die unter den Schutz der Staatsgewalt geſtellt ſind; durch 
ſein Geſetz werden die Bedingungen feſtgeſetzt, unter welchen 
man die bürgerlichen Rechte der Ehe erwerben kann. Bei dem 
Einfluſſe, welchen die Geſtaltung der Ehe auf die Wohlfahrt 
der Völker nimmt, hat ferner die Staatsgewalt ohne Zweifel 
das Recht, Ehen, die nach ihrem Ermeſſen der bürgerlichen 
Geſellſchaft Nachtheil bringen, zu verbieten und die Eingehung 
derſelben durch ſtrenge Strafen zu ahnden. Ja ſie kann auch 
einer ihrem Geſetze widerſtreitenden Verbindung die bürger 
lichen Rechte der Ehe verweigern; nur darf ſie das Zuſammen 
leben von Perſonen, die eine vor der Kirche giltige Ehe wenn 
auch in ſtrafbarer Weiſe geſchloſſen haben, nicht den ſchmutzigen 
Verbindungen gleichſtellen, in welchen jede Übung des durch 
die Ehe bedingten Rechtes Unzucht iſt. Dieſe Gränze ergibt 
ſich aus der Natur des bürgerlichen Geſetzes. Die Bedingungen, 
unter welchen die Verbindung der Geſchlechter ſittlich möglich 
iſt, hat es nicht feſtzuſetzen, ſonſt wären in den Tagen der 
Märtyrer für die Chriſten hierüber die heidniſchen Grundſätze 
maßgebend geweſen: denn die Chriſten waren damals Unter 
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thanen heidniſcher Kaiſer und erfüllten ihre Unterthanenpflichten 
weit beſſer als die Heiden. Wiewol alſo das Recht des Staates 
den Übertretern ſeines Geſetzes die bürgerlichen Rechte der 
Ehe zu verſagen unbeſtreitbar iſt, ſo lehrt doch eine nähere 
Betrachtung, daß es auf kirchlich giltige Ehen nur unter großen 
Beſchränkungen angewendet werden könne. 

In Übung dieſer Rechte iſt die Regierung Euerer Ma 
jeſtät durch die Gerichtsbarkeit, welche Allerhöchſtdieſelben der 
Kirche zurückgegeben haben, nicht im Geringſten beirrt; viel 
mehr wird ſie dabei von der geiſtlichen Gewalt nachdrücklich 
unterſtützt. Die Anweiſung für die Ehegerichte, welche die 
verſammelten Biſchöfe des Kaiſerthumes im Jahre 1856 als 
Richtſchnur angenommen haben, weist zum Gehorſame gegen 
die Vorſchriften an, welche das öſterreichiſche Geſetz über die 
bürgerlichen Wirkungen der Ehe aufſtellt. Die Ehe der Katho 
liken iſt aber, wo das Concil von Trient verkündet wurde, 
ungiltig, wenn ſie nicht vor dem Pfarrer Eines der Braut 
leute und zwei Zeugen geſchloſſen wird. Der Prieſter, welcher 
die Eingehung einer vom Staate verbotenen Ehe zulieſſe, 
würde ſeine Pflicht verletzen, er würde überdies ſowol kirch 
lichen als weltlichen Strafen verfallen. Daß hiedurch die Wirk 
ſamkeit der bürgerlichen Eheverbote hinlänglich gewahrt wird, 
beweist die Erfahrung von eilf Jahren. Wenn man die Fälle 
zählt, in welchen eine Übertretung derſelben vorkam, ſo wird 
ſich zeigen, daß es weder in noch auſſer Öſterreich ein Geſetz 
gibt, welches ſo genau beobachtet wird, wie die Eheverbote, 
welche Euer Majeſtät durch das Geſetz vom 8. October 1856 
aufgeſtellt haben. Überdies hat die Anweiſung für die Ehe 
gerichte vorgeſorgt, daß die kirchlichen Anordnungen mit allen 
Bedürfniſſen und billigen Wünſchen der Bevölkerung in Ein 
klang geſetzt werden. Niemand kann ſich beklagen, daß die 
Eingehung der Ehe den Katholiken erſchwert worden ſey, und 
Niemand beklagt ſich darüber. Welchen Grund hat man alſo 

II. 17 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 258 – 

zu verlangen, daß das zweite Hauptſtück des bürgerlichen Geſetz 
buches auch für die Ehen der Katholiken wieder als Richtſchnur 
betrachtet werde? Aber man iſt auch gar nicht gewillt ſich 
damit zu begnügen; das Kirchengeſetz ſoll weichen, damit die 
Civilehe Raum finde. 

Die Civilehe iſt die Läugnung des Zuſammenhanges zwi 
ſchen Zeit und Ewigkeit. Jede Verbindung, welche die bürger 
lichen Rechte der Ehe genießt, kann eine bürgerliche Ehe ge 
nannt werden und die Kirche wünſcht, daß jede von ihr an 
erkannte Ehe eine bürgerliche im bezeichneten Sinne ſey. Das 
aber, was man Civilehe nennt, iſt dann vorhanden, wenn die 
Staatsgewalt bei ihrer Geſetzgebung über die Ehe es als 
Grundſatz aufſtellt, daß bei Feſtſetzung der bürgerlichen Rechte 
der Ehe und der Bedingungen, unter welchen ſie erlangt werden, 
auf Religion und Gewiſſen keine Rückſicht zu nehmen ſey. 
Den Feinden des Chriſtenthumes gilt dies als ein großer Vor 
zug der Civilehe; aber die meiſten ſuchen bei derſelben noch 
etwas Anderes, ſie erwarten von ihr die Auflöslichkeit des 
Ehebandes. 

Die Fälſchungen der Wahrheit, welche den Parteien der 
Bewegung als Waffe dienen, ſind der Sache nach alle aus 
Frankreich entlehnt, nur in den Worten und der Gruppirung 
liegt der Unterſchied. Sie ſind aber gegenwärtig weit ſchuld 
barer als da ſie zuerſt gleich Meteoren aufblitzten. Frankreich 
hat an ſich ſelbſt Erfahrungen gemacht, welche der ganzen Welt 
zu Gute kommen und nur Jener kann ſie abweiſen, der die 
Augen ſchließt, weil er nicht ſehen will. Als der Unglaube in 
Frankreich offen hervortrat, bekannte er ſich ungeſcheut zu der 
Liederlichkeit als ſeiner Geſellſchafterin und an ihrer Hand 
machte er den Weg durch Europa. Der Ehebruch gehörte zum 
guten Tone und daß die Umwälzung, der man voll Sehnſucht 
entgegenſah, die Ketten der Ehe brechen werde, betrachtete man 
als ſelbſtverſtändlich. Die Revolution erfüllte dieſe Erwartung: 
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denn ſie brachte eine Civilehe, deren Beſtand von jedem Ge 
lüſten, von jeder eigennützigen Berechnung abhängig war. Die 
Schranken, welche Napoleon's bürgerliches Geſetzbuch aufſtellte, 
zeigten ſich als unzureichend und die Zerrüttung, der das 
Familienleben anheimfiel, war furchtbar. Allein die Lehre, 
welche ſich hieraus ergab, wurde verſtanden und angewendet. 
Die Regierung erkannte, daß die Wiedergeſtaltung der Geſell 
ſchaft unmöglich ſey, ſo lange der Lockerung des Ehebandes 
nicht gewehrt werde. Als aber dieſe Überzeugung ſich Raum 
verſchaffte, beſtand noch ein großer Theil der Bevölkerung von 
Paris aus Ungetauften: deshalb trug man Bedenken, bei der 
kirchlichen Ehe Hilfe zu ſuchen. Aus dieſer Verlegenheit be 
freite die franzöſiſche Regierung ſich durch einen Schritt, der 
in der Geſchichte der Geſetzgebung bemerkt zu werden verdient; 
durch vier Worte änderte ſie die Stellung, welche die Civilehe 
zum ſittlichen Leben einnahm: „Le divorce estaboli“ ver 
ordnete ſie. Die geprieſene Civilehe wandte ſich nun gegen ihre 
Verehrer: denn nur vom Standpuncte derſelben war es mög 
lich, die Unauflöslichkeit der Ehe für alle Franzoſen ohne 
Unterſchied der Religion feſtzuſetzen. Die Zahl derer, welche 
durch dies Geſetz ſich höchſt unangenehm berührt fühlten, war 
überaus groß; aber alle zur Macht gelangenden Parteien wür 
digten, wenn nicht den ſittlichen Zweck, ſo doch die politiſche 
Nothwendigkeit der Maßnahme. Es kam die Julius-Monarchie 
und die Herrſchaft der Mehrheit der zweiten Kammer; es kam 
die Arbeiterrepublik, aber die Unauflöslichkeit der Civilehe blieb 
aufrecht und wurde mit wandelloſer Feſtigkeit durchgeführt. 
Übrigens kann die Kirche die Civilehe niemals billigen; aber 
die Unauflöslichkeit derſelben iſt doch offenbar ein katholiſcher 
Gedanke. Ein proteſtantiſcher Geſetzgeber mag die Verfügung 
über die Ehe noch ſo entſchieden in Anſpruch nehmen, die Ehe 
der Proteſtanten für unauflöslich zu erklären wird ihm niemals 
in den Sinn kommen. 

17* 
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Solchen Erfahrungen und Beiſpielen gegenüber wagt man 
wider die Unauflöslichkeit der Ehe aufzutreten! Denn dies iſt 
es, was der Ruf nach Civilehe bedeutet; von Allen, die ihn 
erheben, denkt kein Einziger daran ſie als untrennbar zu be 
antragen: ſie verlöre dadurch für Jene, welche die Freiheit 
von den ehlichen Pflichten ſuchen, allen Werth; die Prote 
ſtanten aber würden dagegen die lebhafteſte Einſprache erheben 
und der beſtehenden Geſetzgebung weithin den Vorzug geben. 
Man will eine Civilehe, deren Band ſo leicht gelöst werden 
kann wie das der proteſtantiſchen nun faſt überall. Man ver 
langt ein Staatsgeſetz, das durch ſeine Verfügungen über die 
bürgerlichen Rechte der Ehe die Katholiken einlade, wider Gott 
zu freveln und dem Gatten die gelobte Treue zu brechen. 
Zeigt es ſich nicht möglich dies mit Einem Sprunge zu er 
reichen, ſo würde man es als einen Gewinn anſehen, das 
bürgerliche Geſetzbuch als Geſetz für die katholiſche Ehe aner 
kannt zu wiſſen; aber nur weil es als Brücke zur Eivilehe 
hinüber dienen könnte. Sehr Wenige denken wol daran in 
der Ehefrage auf den Standpunct, der im Jahre 1855 auf 
gegeben wurde, dauernd zurückzukehren: denn er genügt weder 
dem folgerichtigen Katholiken noch der Gegenſeite. Aber die 
Rückkehr zum bürgerlichen Geſetzbuche iſt eben ſo unmöglich 
als die Civilehe, ſo lange das Concordat als zu Recht beſtehend 
erkannt iſt. Es beſchützt die Ehe und die Familie; deswegen 
ſoll es fallen. 

Ohne alle Hülle erſcheint das Ziel des wider das Con 
cordat gerichteten Angriffes in den Kundgebungen, welche über 
die Schule veranſtaltet werden. Man will die Religion aus 
der Schule hinausweiſen, man will es, weil man die Religion 
im Leben nicht mehr dulden will. Als der Socialismus keck 
hervortrat und die Zukunft für ſein Erbe erklärte, ſprach er 
vor dem erſtaunten Europa: Gott iſt das Übel; es war dies 
der oberſte Satz der Lehre, durch die er die Welt zu beglücken 
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verhieß. Die Worte hat man in Öſterreich ſich noch nicht an 
zueignen gewagt, die Sache wird ſeit acht Jahren in den man 
nigfachſten Wendungen gepredigt, und zwar im Namen des 
Liberalismus. Menſchen, die um das Zeitliche ſich viel und 
um das Ewige wenig kümmerten, hat es ſtets gegeben, nur 
rühmten ſie ſich deſſen nicht; der neueſte Fortſchritt rühmt 
ſich deſſen. Das Irdiſche allein verlangen und ſuchen iſt ihm 
die höchſte Weisheit; Wer ihr zu huldigen verſchmäht, ſündigt, 
behauptet er, an dem Glücke der Einzelnen und der Staaten. 
Je mehr der Menſch ſein ganzes Sinnen und Trachten auf 
die Erwerbung zeitlicher Güter richtet, deſto glücklicher wird er, 
je weiter dieſe Geſinnung ſich verbreitet, deſto höher ſteigt des 
Volkes Macht und Wohlfahrt. Daraus ergibt ſich aber ganz 
folgerecht, daß die Religion, welche den Menſchen aufwärts 
blicken heißt, für den Einzelnen und den Staat nachtheilig ſey. 
Doch mit bloßen Verneinungen reicht man zu Beherrſchung 
der Gemüther niemals aus: denn der Menſch fühlt unwill 
kürlich ſich gedrungen über den Zuſammenhang der Dinge eine 
Anſicht zu haben. Kaum war alſo der Haß des Chriſtenthumes 
zum Feldrufe einer Partei geworden, ſo trat ſchon der blöde 
Wahn hervor, daß das Sinnenfällige Alles in Allem ſey. 
Dann iſt man freilich Gottes und des Geiſtes ledig, aber der 
Pflicht und des Rechtes ebenfalls; von der Verantwortlichkeit 
iſt dann keine Rede mehr, doch von der Freiheit eben ſo wenig. 
Damit iſt jeder politiſchen Partei der Mund geſchloſſen: denn 
ſie muß ohne Unterlaß Worte brauchen, die ohne das Bewußt 
ſeyn von Pflicht und Recht, von gut und böſe ein leerer 
Schall wären. Der Liberalismus läßt durch die Widerſprüche, 
denen er dadurch anheimfällt, ſich nicht beirren. Zwar fordert 
er nicht geradezu, daß man den Gedanken als Secretion des 
Gehirnes bekenne, dies wagt er nicht; doch er fordert, daß 
man die Männer dieſes Bekenntniſſes als Freunde des Fort 
ſchrittes und Prieſter der Wiſſenſchaft verehre, Jene aber, 
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welche ihre groben Trugſchlüſſe aufdecken, Vertheidiger des 
Aberglaubens ſchelte. Die Wiſſenſchaft mag noch über Vieles 
im Unklaren ſeyn, mit der Religion iſt ſie fertig: ſo ſpricht 
der Fortſchritt und dadurch rechtfertigt er ſeine Zumuthung 
für das Irdiſche allein zu leben. Dieſe Geſinnung ſoll nun 
der Jugend zugleich mit den erſten und unentbehrlichſten Kennt 
niſſen eingeflößt werden. Es iſt ein Frevel an Reich und Volk 
und das Concordat tritt ihm entgegen; aber nicht das Con 
cordat allein. Der Staat hat ſehr gute Gründe die Jugend 
bildung als Etwas, das für ihn von Belang iſt, zu behandeln, 
und die unterſte Stufe des Unterrichtes iſt nicht jene, die ihn 
am mindeſten berührt. Die Schulen, wo die Anfangsgründe 
menſchlichen Wiſſens gelehrt werden, beſchränken ſich zwar auf 
ein ſehr beſcheidenes Maß von Kenntniſſen; doch der Kreis, 
auf den ihr Einfluß ſich erſtreckt, iſt ein ſo weiter, daß die 
Einrichtung und Leitung derſelben für die öffentliche Wohlfahrt 
große Bedeutung hat, und indem ihnen die Staatsgewalt Auf 
merkſamkeit und Fürſorge zuwendet, entſpricht ſie ihrer Sen 
dung zum Heile der Geſellſchaft. Allein nicht nur der Staat, 
auch die Familie, auch die Kirche hat ein Recht auf die Volks 
ſchule. Die Aufgabe der Jugendbildung iſt eine doppelte, die 
Entwicklung der rechten Geſinnung und die Mittheilung ent 
ſprechender Kenntniſſe. Niemals darf Eines über dem Anderen 
vergeſſen werden; am wenigſten bei dem erſten Unterrichte, 
Die Ältern ſind verpflichtet ihre Kinder nicht nur zu nähren, 
ſondern ſie auch zu Gottesfurcht und Gewiſſenstreue durch die 
Lehre des Wortes und des Beiſpieles anzuleiten, und ſie dür 
fen, ſie ſollen fordern, daß die Schule ſie dabei unterſtütze. 
Die Kirche hat das Wort: Laſſet die Kleinen zu mir kommen! 
nie vergeſſen, die Heranbildung der Kinder zur Erkenntniß 
und Liebe war ſtets ein Gegenſtand ihrer Sorgfalt; es war 
unter ihrer Obhut, daß die Schule ſich entwickelte und er 
ſtarkte; darum wird nirgends, wo chriſtliche Erinnerungen noch 
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lebendig ſind, die Schule als etwas der Kirche Fremdes an 
geſehen; auch den Proteſtanten iſt ſie ein Zubehör der Reli 
gion. Wo die Staatsgewalt den Schulbeſuch durch ihre Ge 
ſetze vorſchreibt, übernimmt ſie gegen Kirche und Familie 
eine ganz beſondere Verpflichtung: denn für die Schule, in 
welche ſie die Kinder durch Befehle und Strafen hinweist, iſt 
ſie verantwortlich. Daraus ergeben ſich zugleich die Forderun 
gen, die an den Lehrer der Volksſchule geſtellt werden müſſen. 
Ohne Zweifel ſoll er die nöthigen Kenntniſſe beſitzen und da 
mit das Geſchick verbinden ſie mitzutheilen und einzuprägen; 
allein Gottesfurcht und Reinheit des Wandels ſind für ihn 
nicht nur eine Menſchenpflicht ſondern auch eine Berufspflicht. 

Nach Maßgabe dieſer Grundſätze iſt die Schule in Öſter 
reich geordnet und die Staatsgewalt hat alle ihr zuſtehenden, 
alle für ſie wünſchenswerthen Rechte ſtets im vollen Umfange 
geübt. Die Kirche urtheilt über den Religionsunterricht und 
die Grundſätze der Sittlichkeit; für alles Übrige ſind die Be 
ſtimmungen der Staatsgewalt entſcheidend und ſie hat nach 
wie vor dem Concordate darüber zahlreiche Verordnungen er 
laſſen; vorzüglich ſeit achtzehn Jahren hat ſie ohne Aufhören 
mit neuen Lehrbüchern und neuen Lehrweiſen Verſuche ange 
ſtellt. Weiß Jemand etwas Beſſeres, ſo bring' er es vor; 
aber er mache genaue, in's Einzelne gehende Vorſchläge und 
weiſe die Ausführbarkeit derſelben nach. Kein Vernünftiger 
hat jemals bezweifelt, daß alle menſchlichen Einrichtungen der 
Vervollkommnung fähig ſeyen und auch dann wenn ſie ſo gut 
ſind als unter den gegebenen Umſtänden möglich iſt, bleibt 
dem Streben nach Vollkommenheit ſein Werth: denn es erhält 
den belebenden Geiſt, deſſen man nirgends entbehren kann, 
und duldet nicht, daß die Bequemlichkeit gedankenlos in den 
breitgetretenen Geleiſen ſich fortbewege. Doch der fieberhafte 
Drang zu ändern und neuern iſt der Feind jeder wahren, 
dauernden Verbeſſerung. Er rafft Gutes und Schlechtes un 
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geduldig zuſammen und das Gute kann nicht gedeihen, weil 
man ihm nicht Zeit läßt Wurzel zu ſchlagen. 

Allein bei den Klagen, welche man über die beſtehende 
Einrichtung der Volksſchule erhebt, handelt es ſich nicht um 
Verbeſſerung des Unterrichtes. Wer dies nicht wüßte, müßte 
ein Fremdling ſeyn in der Geſchichte des Tages, und gerade 
von jenen Stimmen, die am lauteſten ſchallen, gar keine 
Kenntniß genommen haben. Es ſind die Grundſätze der Re 
ligion und Sittlichkeit, auf die man es abgeſehen hat. Die 
Schule ſoll zur Propaganda des Unglaubens umgeſtaltet wer 
den; das iſt die Hauptſache. Der Lehrer muß hiezu brauchbar 
ſeyn, das iſt ſein erſtes, wichtigſtes Verdienſt; je frecher er 
Religion und ſittliche Scheu verhöhnt, deſto würdiger iſt er 
der Beförderung. Um ſolche Werkzeuge in hinreichender Anzahl 
zur Verfügung zu haben, ſollen Lehrerbildungsanſtalten ge 
gründet und darauf berechnet werden, ihre Zöglinge zu Gering 
ſchätzung alles Heiligen und Hohen einzuſchulen. Man weiß 
ſehr wohl, daß es unmöglich iſt ſolche Pläne im ganzen Um 
fange eines großen Reiches mit Einem Schlage auszuführen. 
Man will aber die Berechtigung ſie durchzuführen anerkannt 
wiſſen und dort, wo die Umſtände günſtig ſind, ſogleich den 
Anfang machen. 

Doch der Verwirklichung dieſer Entwürfe ſteht das Con 
cordat entgegen. Es unterſtellt die Lehrer der katholiſchen 
Volksſchule der kirchlichen Beaufſichtigung; es verlangt, daß 
der Glaube und die Sittlichkeit des als Lehrer Anzuſtellenden 
tadellos ſey, wodurch die Zöglinge einer der katholiſchen Ge 
ſinnung fremden Anſtalt ausgeſchloſſen werden; es verfügt die 
Entfernung derer, welche vom Wege der Pflicht abirren. Da 
durch wurde nichts Neues feſtgeſetzt, es entſprach den vorhan 
denen Einrichtungen wie der Natur der Sache, und den pro 
teſtantiſchen Religionsgemeinden iſt auf die Schulen ihres 
Bekenntniſſes der entſchiedenſte Einfluß gewährt. Allein der 
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Jugend und mit ihr der Zukunft ſich zu bemächtigen begehren 
die Leiter der Bewegung mit noch größerer Ungeduld als der 
Ehe ihre Weihe und Feſtigkeit zu entziehen. Es iſt alſo leicht be 
greiflich, warum ſie wider die Beſtimmungen des Concordates 
über den Unterricht ihr Toben ganz beſonders richten. Doch 
nirgends iſt es klarer als gerade bei dieſer Frage, daß das 
Concordat ein Schild iſt wider Ungerechtigkeit und Unvernunft. 
Der Staat ſoll die ganze Macht über die Schule in die Hände 
von Körperſchaften legen, wo die Feinde der ſittlichen Ordnung 
die Stimmenmehrheit zu haben hoffen, und ſo lang ihre Er 
wartungen ſich erfüllen, ſie ungeſtört ſchalten laſſen; für den 
Fall jedoch, daß ſie ſich getäuſcht fänden, wäre es ſeine Pflicht 
durch neue Octroyirungen nachzuhelfen. Der Staat ſoll dieſen 
Körperſchaften das Recht zuſprechen, die katholiſchen Altern 
zum Zwecke ſolcher Schulen zu beſteuern und ſie durch Strafen 
zwingen, ihre Kinder in dieſelben zu ſchicken. Welcher Regie 
rung hat man jemals eine ſolche Zumuthung gemacht! 

Die prahleriſche Anpreiſung der Erfolge, welche die von 
der Kirche getrennte Schule bringen werde, kann nur Unwiſſende 
täuſchen. Die Einflüſſe, welche überall herrſchen möchten, be 
ginnen an manchen Orten dem Geſetze zum Trotze ſich ein 
zudrängen. Im ſelben Maße als dies geſchieht, wird die 
Eintracht und das Zuſammenwirken der Lehrer geſtört, die 
Schulzucht lockert ſich, Roheit und Unfleiß treten hervor, die 
Erfolge des Unterrichtes machen Rückſchritte. Jeder Kundige 
kann daraus abnehmen, was erfolgen würde, wenn dieſe Rich 
tung in weitem Bereiche und frei von aller Gegenwirkung 
ſchalten könnte. 

Je lauter man den Willen des Volkes als die einzige 
Quelle des Rechtes preist, deſto leichter wiegen die Wünſche 
und Überzeugungen der großen, ſehr großen Mehrzahl. Am 
auffallendſten zeigt ſich dies gegenwärtig in Italien, wo neun 
Zehntheile der Bevölkerung die Frevel verabſcheuen, welche die 

ewersm90
Hervorheben



– 266 – 

herrſchende Partei wider Religion, Kirche und Sittlichkeit verübt. 
Dem Ferneſtehenden kann es ſcheinen, als ſey Öſterreich einem 
ähnlichen Schickſale verfallen. Wir ſtehen vor einem Schau 
ſpiele, worüber Öſterreichs Feinde hohnlächeln und welches 
Oſterreichs getreue Kinder mit Scham faſt noch mehr als mit 
Beſorgniß erfüllt. Der grellſte Ausdruck der Sachlage findet 
ſich in den neueſten Kundgebungen, die man über die Schule 
hervorzurufen verſtand: es iſt durch dieſelben erklärt, daß die 
katholiſche Religion die Duldung, welche die Türken ihr ge 
währen, in Öſterreich nicht mehr erwarten dürfe; ſie ſoll als 
ein Zeitverderb, als ein Hinderniß der Bildung behandelt, 
und bis man ſie aus der Schule ganz hinausſchaffen kann, 
dadurch unſchädlich gemacht werden, daß neben dem Geiſtlichen 
ein geſinnungstüchtiger Lehrer ſteht, eingeſchult in die Grund 
ſätze jener Wiſſenſchaft, welche die Verbrüderung der Menſchen 
mit den Thieren lehrt. Das iſt aber nur die Spitze, in welche 
lange genährte Beſtrebungen auslaufen. Es gilt nicht dem 
Concordate, es gilt der katholiſchen Religion, welcher dieſer 
Staatsvertrag als eine Schutzwehr dient, die ihr jetzt noth 
wendiger als jemals iſt. Ohne Zweifel denkt vor der Hand 
Niemand daran, den Leuten zu verbieten, dem Opfer des neuen 
Bundes beizuwohnen und die heiligen Sacramente zu empfan 
gen; aber die Überzeugungen, ohne welche die Anweſenheit bei 
der heiligen Meſſe ſegenlos und der Empfang der Sacramente 
eine Entweihung des Heiligthumes iſt, will man aus den 
Herzen herauswühlen. Doch es gilt nicht der katholiſchen Reli 
gion allein, es gilt dem Chriſtenthume. Euer Majeſtät, die 
treugehorſamſt Unterzeichneten haben dem Richter der Leben 
digen und Todten für das Seelenheil von neunzehn Millionen 
Erlöster einſt Rechnung zu legen, und in einer Zeit, welche 
entſcheidend werden kann, iſt es für ſie eine heilige Pflicht, 
der Wahrheit laut und ohne Rückhalt das Zeugniß zu geben. 
Auſſer Italien gibt es kein Land, wo die heiligſten Güter der 
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Menſchheit Angriffen von ſocher Schamloſigkeit und Tragweite 
ſo ſchutzlos preisgegeben wären, wie in Öſterreich; das Geſetz 
iſt ohnmächtig geworden. Es hat eine ſchmerzliche Überraſchung 
erregt, daß es am Weihnachtstage, an dem ſelbſt der Gleich 
giltige einen Anhauch von oben fühlt, in der Hauptſtadt des 
Reiches geſtattet war, das Chriſtenthum öffentlich als ein Mär 
chen zu verſpotten. Damit war ein Verſuch gemacht, ob jedem 
Frevel am Chriſtenthume Strafloſigkeit geſichert ſey; er iſt 
gelungen und der Sieg über das Geſetz wird mit der Frech 
heit ausgebeutet, welche zum Handwerke gehört. Das berührt 
nicht die Katholiken allein; es berührt in gleicher Weiſe die 
Proteſtanten, welche Chriſten ſind. Doch wiewol man bis 
gegen Ende des vorigen Jahres einige Vorſicht beobachtete, der 
Sache nach geſchieht nichts Neues; ſchon früher, ſchon ſeit die 
Unterwühlung der ſittlichen Überzeugungen ein einträgliches 
Geſchäft geworden iſt, fand der Haß des Chriſtenthumes 
Stimmen, die für ihn wirkten und ihn bei allen Schichten 
der Geſellſchaft einzubürgern ſuchten; die Kirche wird nur des 
halb mit ſolcher Erbitterung angegriffen, weil ſie die chriſtliche 
Geſinnung nährt und vertheidiget. Jede Religion, auch die 
unvollkommenſte und befleckteſte, weist den Menſchen auf über 
irdiſche, wiſſende, wollende Weſen hin, die Religion der Wahr 
heit offenbart uns in Gott die unbedingte Vollkommenheit des 
Seyns und Wirkens und das höchſte Gut der Weſen, die nach 
ſeinem Ebenbilde geſchaffen ſind; ſie ſtellt das Gebot, Gott 
über Alles zu lieben, an die Spitze der Pflichten. Jeder, 
welcher ſich hiezu bekennt, muß die Weisheit, welche den Men 
ſchen nur für dieſe Welt leben heißt, als Thorheit erkennen. 
Eine Geſellſchaft, wie man ſie haben möchte, kann alſo nicht 
beſtehen, wo vor dem Namen Jeſus ſich die Kniee beugen. 
Deswegen iſt das neue Heidenthum nicht minder als das alte 
ein Feind des Chriſtenthumes, 
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Doch in dem weiten Länderbereiche, wo den treugehor 
ſamſt Unterzeichneten die Pflichten des Hirtenamtes obliegen, 
iſt die chriſtliche Überzeugung in dem Herzen der ſehr großen 
Mehrheit unberührt, die Zahl der Katholiken, deren Glauben 
ſchwankt, iſt eine verhältniſmäſſig geringe und es befinden 
unter denſelben ſich nur Wenige, welchen die Losſagung vom 
Chriſtenthume nicht als etwas ganz Undenkbares gälte. Den 
noch ſind die Kundgebungen des Tages durch die Feindſchaft 
gegen die Kirche und das Chriſtenthum beherrſcht. Jene, welche 
dabei als Werkzeuge dienen, ſind zum kleinſten Theile Chriſten, 
geſchweige denn Katholiken und haben des Geſetzes ungeachtet 
die volle Freiheit, jedes auch das verwerflichſte Mittel anzu 
wenden um zu blenden, zu täuſchen, zu verhetzen und zu ködern. 
Tiefe der Überzeugung und Selbſtändigkeit des Gedankens iſt 
nicht das, wodurch unſere Zeit ſich auszeichnet und der Mangel 
an ſittlichem Muthe eröffnet für die falſche Scham ein weites 
Feld der Wirkſamkeit. Dadurch erklären ſich die augenblick 
lichen Erfolge der wohlorganiſirten Wühlerei. Aber durch die 
Macht ſolcher Einflüſſe kömmt Dauerndes und Segenvolles 
nicht zu Stande. Was ſie bringen, geht vorüber, das iſt 
gewiß; doch die Trümmer, die es hinter ſich läßt, entziehen 
ſich der Berechnung. Unter Begünſtigung ſolcher Zuſtände 
kündet man der chriſtlichen Ehe und der chriſtlichen Schule den 
Krieg an. Was alſo der Jammerſchrei gegen das Concordat 
bedeute, kann Niemanden mehr verborgen ſeyn; er bedeutet: 
Wir wollen eine Ehe ohne Feſtigkeit und Heiligung; wir 
wollen eine Schule ohne Religion und ſittlichen Ernſt. Aber 
die, welche dies wollen, mögen noch ſo laut die Stimme er 
heben, ſie ſind ein ſehr kleiner Bruchtheil der Bevölkerung und 
mit dem Concordate vertritt man die wahrhaften Wünſche und 
Intereſſen des Volkes. Die treugehorſamſt Unterzeichneten 
ſind ſich alſo bewußt durch Vertheidigung der Rechte der Kirche 
für Gott, Thron und Volk einzuſtehen und ſtellen ihre Sache, 
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deren Gerechtigkeit einleuchtend iſt, mit vollem Vertrauen unter 
den Schutz Euerer Majeſtät. 

Wien am 28. September 1867. 

Friedrich Kardinal Schwarzenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Prag. 
Joſeph Othmar Kardinal Rauſcher, Fürſt-Erzbiſchof von Wien. 
Maximilian Joſeph von Tarnóczy, Fürſt-Erzbiſchof von Salzburg. 
Friedrich Landgraf von Fürſtenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Olmütz. 
Andreas Gollmayr, Fürſt-Erzbiſchof von Görz. 
Franz Xaver von Wierzchleyski, Erzbiſchof von Lemberg (lat. Rit.). 
Peter Dominicus Maupas, Erzbiſchof von Zara. 
Spiridion Litwinowitz, Erzbiſchof von Lemberg (griech. Rit.). 
Heinrich Förſter, Fürſtbiſchof von Breslau. 
Anton Ernſt Graf Schaaffgotſche, Biſchof von Brünn. 
Johann Valerian Jirſik, Biſchof von Budweis. 
Joſeph Alois Pukalski, Biſchof von Tarnow. 
Franz Joſeph Rudigier, Biſchof von Linz. 
Benedikt von Riccabona, Fürſtbiſchof von Trient. 
Vincenz Gaſſer, Fürſtbiſchof von Brixen. 
Valentin Wiery, Fürſtbiſchof von Gurk. 
Joſeph Feßler, Biſchof von St. Pölten. 
Johann Kutſchker, Biſchof von Carrhe. 
Jakob Maximilian Stepiſchnegg, Fürſtbiſchof von Lavant. 
Anton Joſeph Ritter von Manaſtyrsky, Biſchof von Przemysl 

(lat. Rit.). 
Johann Zaffron, Biſchof von Sebenico. 
Dominik Mayer, Biſchof und apoſt. Feld-Vicar der k. k. Armee. 
Georg Dubocovich, Biſchof von Leſina. 
Auguſt Paulus Wahala, Biſchof von Leitmeritz. 
Johann Rais, General-Vicar in Vertretung des Biſchofes von 

Königgrätz. 
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XXII. 
- 

Der gegen das Concordat angeſtellte Sturm. 

Pirtenschreiben an die Geistlichkeit unm 8. Ortaker JS67. 

Es ſind nun faſt neun Jahre, daß man das Wort Concor 
dat als eine Handhabe der Verhetzung gebraucht. Jene, welche 
dabei vorangingen, wußten ſtets was ſie wollten; doch von der 
großen Menge, die gehorſam in den Weheruf einſtimmte, ahn 
ten Wenige, worauf es abgeſehen ſey; jetzt kann es Nieman 
den, der die Tagesblätter liest, unbekannt ſeyn. Durch den 
offenen Angriff auf Religion und Kirche fanden die Biſchöfe 
der im Reichsrathe vertretenen Länder ſich aufgefordert, einer 
Pflicht, welche ſie bisher Jeder in ſeinem Wirkungskreiſe er 
füllt hatten, mit vereinigten Kräften nachzukommen und rich 
teten am 28. September an. Seine Majeſtät eine ehrfurchts 
volle Adreſſe, worin ſie vor Gott und dem von Gott geſetzten 
Herrſcher, vor Oſterreich und Europa der Wahrheit das Zeug 
niß gaben. Ich überſende Euch, geliebte Mitarbeiter, dieſe feier 
liche Erklärung und Ihr werdet in derſelben Alles finden, 
deſſen Ihr bedürfet um die Gläubigen über den wahren Stand 
der Frage und den ganzen Ernſt der Lage zu belehren. 

Manche Katholiken, denen es nicht an gutem Willen, 
doch an Einſicht und Muth gebricht, ſuchten ſich zu überreden, 
mit dem Geſchrei gegen das Concordat ſey es nicht ſo übel 
gemeint, thue man den Leuten ihren Willen, ſo werde die 
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Kirche nichts dabei verlieren. Nun haben die Feinde des Con 
cordates ſelbſt ausgeſprochen, was ſie wollen. Sie wollen die 
Civilehe und zwar eine Civilehe, deren Trennung ohne große 
Schwierigkeiten erreicht werden könne; ſie wollen die Religion 
aus der Schule ſo viel als möglich verbannen und daher den 
Religionsunterricht durch den Einfluß eines der Religion ent 
fremdeten Lehrers wirkungslos machen. Überdies ſollen die Ver 
hältniſſe zwiſchen Katholiken und nicht katholiſchen Chriſten 
ſo geregelt werden, daß zwar die Rechte der letzteren ſorgfältig 
geachtet, doch die der Katholiken als nicht beſtehend behandelt 
und für alle Angelegenheiten, bei welchen Katholiken und Pro 
teſtanten zuſammen treffen, die Grundſätze des Proteſtantismus 
als maßgebend angenommen werden. Die chriſtliche Ehe, die 
chriſtliche Jugenderziehung iſt es, worauf man es abgeſehen 
hat, und weil die Kirche auf Gott hinweiſend und ſeinen Ein 
gebornen Sohn für die Familie und die Schule einſteht, ſo 
ſoll ſie für rechtlos erklärt werden. Aber das Concordat wahrt 
das Recht der Kirche: das iſt ſein größtes, das iſt ſein ein 
ziges Verbrechen. 

Gegenwärtig ſagen die Feinde des Concordates ihre innerſte 
Herzensmeinung mit cyniſcher Roheit heraus. Früher iſt es 
vorgekommen, daß ſie der Kirche um den Preis ihres Rechtes 
die Freiheit verhießen. Wollt Ihr die Freiheit kennen, welche 
der Katholik von dem Siege des angeblichen Liberalismus zu 
erwarten habe, ſo blicket nach Italien hinüber. Die Partei, 
welche ſich dort der Regierung bemächtigt hat, weiß von der 
Freiheit der Kirche in prunkenden Worten zu reden; doch ſie 
überliefert die Lehranſtalten den Predigern des Unglaubens, 
trotz alles Deutſchenhaſſes hat ſie ſogar aus Deutſchland einen 
Lehrer des Materialismus berufen; ſie gibt das Heiligthum 
und ſeine Diener jedem Frevel preis, welchen durch Wort oder 
That zu verüben irgend einen Elenden gelüſtet, nicht einmal 
der Siegeszug des Herrn am Frohnleichnamsfeſte iſt in Mitte 
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einer katholiſchen Stadt vor der frechſten Entheiligung ſicher; 
ſie ächtet das Ordenskleid, nicht einmal am Grabe des heiligen 
Franciscus von Aſſiſi iſt es mehr geduldet; ſie verbietet der 
Kirche liegende Güter zu erwerben und plündert. Alles, was 
ſie erworben hat, bewegliche wie unbewegliche Habe. Allein, 
theuere Mitarbeiter im Herrn, es iſt nicht nothwendig, daß 
Ihr bis über die Alpen hin die Blicke ſendet; was in unſerer 
Mitte vorgeht, iſt mehr als genug um über die Freiheit, welche 
der Fortſchritt den Dienern des Heilandes zudenkt, Euch Aus 
kunft zu geben. Diejenigen, welche wider die Knechtſchaft der 
Geiſter ſo gewaltig losziehen, haſſen nichts ſo ſehr als die 
Freiheit derer, die nicht ihrer Meinung ſind. Die Freiheit 
des Wortes für jede Thorheit, für jeden Frevel gilt ihnen 
als das heiligſte Menſchenrecht; aber die Kirche Gottes ſoll 
verſtummen, den höchſten, heiligſten Wahrheiten einen Ausdruck 
zu leihen ſoll als Unſinn oder Frevel betrachtet und behandelt 
werden. Doch als Ideal gelten dieſen Todfeinden der wahren 
Freiheit die Zuſtände, in welche die Kirche von Italien durch 
die Verſchwörung der Carbonari und die ehrgeizigen Berech 
nungen der ſardiniſchen Regierung verſetzt worden iſt, und in 
dieſer Beziehung iſt es allerdings nicht überflüſſig ſich an Ita 
lien zu erinnern. 

Die Kirche hat das unveräußerliche Recht ihrer Sendung 
und Verfaſſung gemäß zu wirken. Hiebei nicht beirrt zu 
werden, iſt die Freiheit, die ihr gebührt und welche ſie fordert. 
Ihr Recht und darum ihre Freiheit wird durch das Concordat 
unter den Schutz eines Staatsvertrages geſtellt. Eine geringe 
Stimmenmehrheit, die man in einer politiſchen Verſammlung 
heute erlangt und morgen vielleicht nicht mehr hätte, kann die 
Aufhebung eines Geſetzes herbeiführen; der Staatsvertrag ſteht 
über der Fluth und Ebbe des Augenblickes. Sie glauben den 
Augenblick für ſich zu haben, und das Concordat hindert ſie 
ihn zu benützen. Das iſt es, was jene Ausbrüche blinder 
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Wuth hervorruft, welche zugleich mit der rechtmäſſigen Kirchen 
gewalt jeden wahren Katholiken beleidigen, das Geſetz ver 
höhnen und Öſterreich in ſeiner Hauptſtadt beſchimpfen. Nur 
die Feinde des Kaiſerthumes, ſie mögen inner oder auſſer ſeinen 
Gränzen wohnen, haben Grund ſich darüber zu freuen. 

Es iſt alſo Zeit für Gott und die Wahrheit mit Ent 
ſchloſſenheit einzuſtehen. Wer kann noch ſo gutmüthig ſeyn 
zu glauben, die Frage laute: Concordat oder nicht Concordat? 
Die Frage lautet: Katholiſch oder nicht katholiſch? und täglich 
werden neue Anſtrengungen gemacht um hierüber Niemanden 
im Zweifel zu laſſen. Damit wir aber würdig ſeyen zu Gottes 
Ehre für das Heil unſerer Brüder etwas zu vollbringen, 
müſſen wir jetzt lebhafter als jemals ſtreben dem Geiſte Gottes 
in unſerem Herzen eine reine Stätte zu bereiten. Das Kreuz, 
welches die Welt erlöſet hat, iſt den Stimmführern des Tages 
eine Thorheit geworden wie es dies den Heiden war, als die 
gute Botſchaft vom Reiche Gottes zuerſt erſcholl, und den Sieg 
über Wahn und Begierde kann uns nur ein Anhauch des 
Geiſtes verleihen, in deſſen Kraft der heilige Paulus ſprach: 
„Nicht ich lebe ſondern Chriſtus lebt in mir“. Ihm unſeren 
Herrn und Heilande wollen wir jetzt inniger als jemals unſer 
ganzes Sinnen und Trachten widmen; die Seelen zu retten, 
für die er geſtorben iſt, ſey bei allen Worten und Werken, 
wodurch wir der Frechheit ſeiner Feinde entgegentreten, unſer 
einziges Ziel und Ende. Dann dürfen wir hoffen, daß dies 
entzügelte Toben ein Wendepunct ſeyn und mit verjüngter 
Kraft Glauben und Liebe blühen werde wie die Roſe unter 
den Dornen. Amen. 
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XXIII. 

Die Bewilligung der Abgaben. 

Rede im Herrenhause am 29. Jauenher JS67. 

Nie politiſchen Grundſätze, zu welchen ich mich bekenne, ſind 
dieſem hohen Hauſe nicht unbekannt; ich habe im Laufe von 
ſieben Jahren ſie mehrmals ausgeſprochen und an Zuſtimmung 
hat es mir nicht gefehlt. Ich bin zuerſt Biſchof. Ich diene 
in dieſer meiner Stellung einem Reiche, das keine anderen 
Gränzen als die der Erde hat und der Vorhof iſt des ewigen 
Reiches, in welches einzugehen wir Alle berufen ſind. Ich bin 
zunächſt Oſterreicher; ich wünſche, daß die Würde des Kaiſer 
thumes gewahrt und Alles, was die Wohlfahrt desſelben in 
Wahrheit fördert, mit Einſicht und Thatkraft durchgeführt 
werde. Ich halte mich überzeugt dadurch auch einer Pflicht 
der wohlverſtandenen Menſchenliebe zu genügen, weil Öſter 
reich für die Völker, die es umfaßt, und für Europa noth 
wendig iſt. Wer etwa in dieſem Glauben erſchüttert iſt, der 
faſſe die Parteien, welche auf Öſterreichs Zerfall ſpeculiren, 
und die Ziele derſelben ſchärfer ins Auge. Die Einheit des 
Reiches ſicher zu ſtellen und die finanziellen Zuſtände zu 
ordnen, dies war nach meinem Ermeſſen die Aufgabe, welche 
der Reichsrath jeder anderen voranzuſtellen hatte und für die 
Löſung derſelben bot die Verfaſſung, welche Seine Majeſtät 
im Februar 1861 ſeinen Völkern gab, einen günſtigen Boden 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 275 – 

dar. Die Verhältniſſe ſind anders geworden. Es zu bedauern 
iſt Grund genug vorhanden; doch vor den unabweislichen 
Folgen des Geſchehenen dürfen wir das Auge nicht verſchließen. 
Die Schattenſeiten des Unvermeidlichen herauszuheben kann 
ich nicht zu meinem Antheile wählen. Als das Schlimmſte 
des Schlimmen erſcheint mir die Verzweiflung an Oſterreichs 
Zukunft. Ich theile ſie nicht, dies hohe Haus theilt ſie nicht, 
die Kraft des Muthigen wird durch die Gefahr nicht gelähmt 
ſondern verdoppelt: darum vorwärts mit Gott! Jenen Um 
ſtaltungen der Verfaſſung, die durch die Ereigniſſe zur Noth 
wendigkeit geworden ſind, ſtimme ich alſo ohne weitere Be 
merkung bei. 

Allein durch c) des in Verhandlung ſtehenden Para 
graphes wird eine Abänderung beantragt, welche der Regierung 
eben ſo wenig als mir wünſchenswerth ſcheint: denn in ihrer 
Vorlage iſt die bisherige Faſſung beibehalten. Das Zuge 
ſtändniß, welches durch die Änderung gemacht wird, iſt ganz 
geeignet augenblicklichen Verlegenheiten vorzubeugen; doch höher 
gelten mir die bleibenden Gefahren, welche dieſen entſcheidenden 
Schritt begleiten. Sie darzulegen iſt keine Aufgabe, welche 
die Strömung des Tages für ſich hat; doch um ſo weniger 
darf ich mich ihr entziehen. 

- Bis jetzt erfolgt die Einhebung der Steuern, Abgaben 
und Gefälle nach den beſtehenden Geſetzen, ſo lange dieſe nicht 
verfaſſungsmäſſig, alſo mit Zuſtimmung beider Häuſer des 
Reichsrathes und Genehmigung Seiner Majeſtät geändert 
werden; aber zu jeder Erhöhung der Auflagen oder Staats 
ſchulden iſt die Einwilligung des Reichsrathes erforderlich. 
Offenbar iſt dies bei der Finanzlage, die wir zu beklagen 
haben, für den Zweck die Gebahrung mit dem Staatsein 
kommen zu controliren vollkommen hinreichend. Es ſind nun 
zwanzig Jahre her, daß die Einnahmen von den Ausgaben 
überſchritten werden, und zwar nicht um verhältnißmäſſig geringe, 

18* 
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ſondern um ſehr große, mehrmals ſchon um ungeheuere Sum 
men. Seit der Reichsrath zur Reichsvertretung wurde, iſt alſo 
die Regierung jährlich in der Lage, von demſelben die Beiſtim 
mung zu Erhöhung der Abgaben oder zu Aufnahme von Anleihen 
zu verlangen, und wußte der Reichsrath Maßregeln anzudeuten, 
durch welche die Vermehrung der Staatslaſten überflüſſig wurde, 
ohne daß die dem Staate vorgezeichneten Aufgaben eine weſent 
liche Beeinträchtigung erfuhren, ſo war es nicht nur ſein Recht, 
ſo war es ſeine Pflicht die von der Regierung geſtellten Anfor 
derungen abzulehnen. Auch gegenwärtig ſteht das Gleichgewicht 
zwiſchen Ausgabe und Einnahme uns nur allzu ferne und 
ſobald wir wieder zur Verhandlung über den Staatsvoranſchlag 
gelangen, wird die Regierung ſich genöthigt ſehen, finanzielle 
Maßnahmen zu beantragen, für welche ſie durch die beſtehen 
den Geſetze an den Reichsrath gewieſen wird. Dieſe Zerrüttung 
des Staatshaushaltes liegt auf unſerem öffentlichen Leben wie 
ein ſchwerer Alp. Wir wünſchen, es möge ſchnelle Hilfe ge 
ſchafft werden, wir wagen es kaum zu hoffen. Doch nehmen 
wir an, das erſehnte Gleichgewicht werde gefunden, es werde 
ſehr bald gefunden, ſo wird zwar die Regierung der Noth 
wendigkeit enthoben ſeyn von dem Reichsrathe Geldbewilligungen 
zu heiſchen; doch ein Spielraum, mit welchem eine lebens 
kräftige Verfaſſung unverträglich wäre, iſt ihr dadurch noch 
keineswegs eröffnet. Die Verwendung des Staatseinkommens 
wird ja in öffentlicher Sitzung erörtert und je richtiger der 
Reichsrath hiebei die wirklichen Bedürfniſſe und Wünſche der 
ſehr großen Mehrzahl würdiget, deſto unwiderſtehlicher wird 
ſeine Meinungsäußerung wirken. Zudem wird dasjenige, was 
nach Deckung des jährlichen Erforderniſſes übrig bleibt, nie 
mals von großer Bedeutung ſeyn und ſchon dadurch ſind einer 
Regierung, von der man willkürliche Finanzmaßregeln beſorgen 
könnte, enge Schranken gezogen. 
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Nach dem vorliegenden Antrage ſollen aber künftighin 
alle Steuern, Abgaben und Gefälle jährlich bewilliget werden 
und ſomit zu Einhebung derſelben die Zuſtimmung beider 
Häuſer erforderlich ſeyn. Das iſt ein Schritt von großer 
Tragweite und es ſich zu verhehlen wäre nicht gut gethan. 
Aber wird denn dadurch für die öſterreichiſche Regierung eine 
ſo bedeutende Änderung hervorgerufen? Es kann zwar dann 
eine kleine Stimmenmehrheit, die ſich in einem einzigen Hauſe 
ergibt, ſie verhindern, ſich die Mittel zu Führung der Staats 
verwaltung auf verfaſſungsmäſſigem Wege zu verſchaffen. Doch 
ſie hatte ja ſeit ihr zwei Häuſer zur Seite ſtehen, ſtets mit 
einem ſehr bedeutenden Abgange zu kämpfen und in Betreff 
der Deckung desſelben ſtand ſie zu dem Reichsrathe in dem 
ſelben Verhältniſſe, welches künftig in Betreff des geſammten 
Staatserforderniſſes obwalten wird. Man hat ihr das durch 
die Nothwendigkeit Gebotene damals nicht verſagt und wird 
es auch in der Folge nicht thun. – Wäre dies verbürgt, ſo 
würde das Recht der Steuerverweigerung zu einem leeren 
Drohworte, das nur den Unkundigen ſchrecken könnte, und 
dann müßte ich die beantragte Verfaſſungsänderung für zweck 
los erklären und ſchon deshalb wider ſie einrathen. Aber man 
täuſche ſich nicht: wenn auch die Verweigerung der Steuern 
ſtets Ausnahme bleiben wird, die Feſtſetzung des Rechtes ſie 
zu verweigern gehört in das Ganze einer Verfaſſung, in wel 
cher ein ganz anderer Geiſt weht als in der vom Jahre 1861. 
Schon deswegen liegt bei dieſem Rechte der Mißbrauch weit 
näher als bei der Befugniß neuen Steuern und Anleihen ent 
gegen zu treten. Dann bietet es den Parteizwecken eine weit 
ſtärkere Waffe dar als dieſe Befugniß; die Regierung kann 
genöthiget werden, ſich der ihr feindlichen Stimmenmehrheit zu 
unterwerfen oder den Gang der Verwaltung ſtille ſtehen zu 
laſſen. Schon die Abhängigkeit, in welche die oberſten Räthe 
der Krone dadurch kommen, iſt geeignet die Kühnheit ent 
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ſchloſſener Parteihäupter zu ſteigern. Nun ſetze man noch den 
Fall, daß ſie auch auſſer dem Hauſe einen ſtarken Anhang 
haben oder zu haben glauben: kann es dann nicht geſchehen, 
daß ſie um Verderbliches zu ertrotzen bis an die äußerſten 
Gränzen des ihnen geſetzlich zuſtehenden Rechtes gehen? Iſt 
zu wünſchen, daß die Regierung weiche? Und wenn ſie nicht 
weichet, was dann? Erſchütterungen, die für andere Länder 
nur ein Unglück ſind, können für Öſterreich in ſeiner gegen 
wärtigen Lage Untergang ſeyn. Soll man dem hereinbrechen 
den Verderben unthätig zuſehen? Soll man einen Riß in die 
Verfaſſung machen? Und iſt es gerathen, Zuſtände, durch 
die man vor eine ſolche Wahl hingeſtellt wird, rechtlich mög 
lich zu machen? Wir haben lange genug experimentirt; das 
Bedürfniß nach etwas Dauerndem und Feſtem ſteigt mit jedem 
Jahre höher; ſollen wir es mit einer politiſchen Geſtaltung 
verſuchen, welche, wenn ſie nicht ſelbſt ein Scheinbild bleibt, 
von der Monarchie nur den Namen übrig läßt? 

Man wird auf die ungariſche Verfaſſung hindeuten, 
durch welche die jährliche Bewilligung ſämmtlicher Steuern 
feſtgeſetzt iſt, und für Weſt-Öſterreich gleiches Recht verlangen. 
Es iſt ſogar vorgekommen, daß man von der Parität als 
einer Bedingung des Ausgleiches ſprach. Doch vor dieſer hohen 
Verſammlung iſt es wol überflüſſig zu erwähnen, daß zwar 
bei der Verhandlung über die Reichsangelegenheiten für beide 
Reichstheile Gleichheit der Rechte feſtgeſetzt iſt, daß aber Un 
garn weder fordert noch fordern kann, daß ſeine Verfaſſung 
von den übrigen Ländern des Kaiſerthumes als Richtſchnur 
angenommen werde. Unter den leitenden Gedanken der Geſetze, 
die in Ungarn nun Rechtskraft haben, tritt keiner entſchiedener 
hervor als das Beſtreben die Herrſchaft des magyariſchen 
Stammes zu ſichern und ſeine Sprache zu verbreiten und 
alle Einrichtungen ſind mit größter Folgerichtigkeit hierauf be 
rechnet. Sind wir etwa verbunden, das weſtliche Öſterreich in 
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demſelben Geiſte zu ordnen? Denkt Jemand daran? Ent 
halten die beantragten Staatsbürgerrechte nicht Zuſicherungen, 
bei welchen von ganz entgegengeſetzten Grundſätzen ausgegangen 
wird? Auf die ungariſche Verfaſſung kann man alſo für die 
jährliche Bewilligung ſämmtlicher Steuern ſich nicht berufen 
und auch die Regierung iſt hievon vollkommen überzeugt, ſonſt 
hätte ſie nicht in ihrer Vorlage die Regelung des Steuer 
weſens feſtgehalten, welche im Julius 1860 eingeführt und 
im Februar 1861 beſtätigt wurde. 

Doch haben jene Reichsländer, die den bei weitem größe 
ren Theil der gemeinſamen Laſten tragen werden, nicht auf 
dieſelbe Freiheit wie Ungarn einen unabweislichen Anſpruch? 
Das klingt ſehr beſtechend; aber eine Sache von ſolcher Wich 
tigkeit verdient, daß man ihr näher trete und ſie genauer be 
ſehe. Ohne Zweifel iſt die Regierung für das Volk und nicht 
das Volk für die Regierung vorhanden; doch von den Körper 
ſchaften und Verſammlungen, denen die Vertretung des Volkes 
obliegt, gilt dasſelbe wie von der Regierung; die ihnen zuge 
ſprochenen Rechte ſind nicht Zweck ſondern Mittel zum Zwecke, 
ihr Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten muß ſo ab 
gemeſſen ſeyn, daß im Großen und Ganzen das Heilbringende 
gewählt und das Schädliche hintangehalten werde. Das iſt 
nun freilich leichter geſagt als gethan. Doch eine Verfaſſung 
in allen ihren Theilen wie mit Einem Schlage herzuſtellen iſt 
ſchon an und für ſich ein ſehr mißliches Unternehmen; um ſo 
weniger dürfen allgemeine Theorien ohne die größte Vorſicht 
angewendet werden. „Die Welt iſt eng und das Gehirn iſt 
weit.“ Es ſtünde ſchlimm um die Ausführung eines Bau 
planes, bei welchem der verfügbare Bauſtoff und die Beſchaffen 
heit des Bodens die gebührende Beachtung nicht gefunden hätte. 
Nicht überall ſind dauerhafte Steine zur Hand; aber Ziegel 
und Mörtel können ſie erſetzen, der römiſche Mörtel bietet 
nun ſchon dem zweiten Jahrtauſende Trotz. Venedig iſt reich 
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an Paläſten und Kirchen, doch ſie wären in die Lagunen ver 
ſunken, wenn man die Grundfeſte wie in anderen Städten 
gelegt hätte; man mußte Piloten zur Hilfe nehmen. Auch bei 
dem Bau einer Verfaſſung heiſcht das thatſächlich Gegebene 
die ernſteſte Beachtung und Öſterreich mit der Verſchiedenheit 
ſeiner Stämme, Sprachen und Bildungsſtufen könnte es am 
wenigſten ertragen, daß der Wirklichkeit ihr Recht verweigert 
würde. 

Der Grund, warum auf die jährliche Bewilligung der 
Abgaben ſo großer Werth gelegt wird, iſt Niemanden verbor 
gen; man fordert dieſe Einrichtung als den nothwendigen 
Schlußſtein einer Verfaſſung, kraft welcher die jeweilige Stimmen 
mehrheit der Kammer oder des Hauſes der Abgeordneten die 
leitende Gewalt in Händen hat. Aber iſt Öſterreich einer 
ſolchen Verfaſſung fähig? – England iſt es, warum nicht 
auch Öſterreich? Um hierüber ein begründetes Urtheil zu 
haben, muß man ſich die Urſachen vergegenwärtigen, aus 
welchen die Parlamentsregierung in England die Probe der 
Jahrhunderte auszuhalten vermochte, und es wird ſich nebenbei 
zeigen, daß die engliſche Verfaſſung in einem weſentlichen 
Puncte von dem feſtländiſchen Urbilde der Conſtitution früher 
ſich ſehr weit entfernte und auch jetzt noch bedeutend abweicht. 
Die Herrſchaft des engliſchen Parlamentes gelangte, nachdem 
die Vorbedingungen derſelben ſich langſam und gründlich er 
füllt hatten, unter den erſten Königen des Hauſes Hannover 
zu ihrer vollen Entwicklung. Damals war England ſchon 
hundert Jahre lang in zwei Parteien getheilt, die einander 
auf dem Boden des Religionsbekenntniſſes und der Politik 
bekämpften, jedoch ſo daß der Schwerpunct anfänglich in der 
Religion lag und dann faſt unmerklich auf die Politik über 
ging. Es waren dies die Hochkirchlichen, welche in den Fragen 
des Staatsrechtes ſich zur Lehre vom leidenden Gehorſame 
bekannten, und die Puritaner, welche die politiſche Freiheit 
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mit ſteigender Kühnheit betonten, bis von ihnen ſich Secten 
abzweigten, die den Königsmord übten und prieſen und aus 
England eine Republik machten, freilich für nicht viele Jahre. 
Da Jakob II. ſeinen Glaubensgenoſſen, den Katholiken die 
Religionsfreiheit verſchaffen wollte, ſo entſagten um ihn zu 
ſtürzen die anglicaniſchen Biſchöfe und die meiſten Lords der 
Lehre von dem leidenden Gehorſame. Auf dieſe Weiſe bildete 
ſich eine Partei, in welcher die Häupter der anglicaniſchen 
Kirche und der vornehmſte Adel mit ihren bisherigen Wider 
ſachern vereinigt waren: die Aufrechthaltung der proteſtantiſchen 
Erbfolge war das Intereſſe, welches ſie zuſammenhielt. Da 
ihr der größte Theil des hohen Adels angehörte, ſo verfügte 
ſie über die meiſten, den verfallenen Burgflecken zuſtändigen 
Stimmen; ſie herrſchte in den Städten und die raſch vor 
ſchreitende Ausdehnung der Colonien und des Handels gab 
den Städten das Übergewicht über den Landadel und ſeine 
Pächter und Hinterſaſſen, welche für das Haus Stuart eben 
ſo eifrig wie für die Hochkirche einſtanden. Die Partei der 
proteſtantiſchen Erbfolge verſchaffte dem Hauſe Hannover den 
engliſchen Thron, ſie regierte nun in ihren Führern und im 
vollen Beſitze der Staatsgewalt dehnte ſie ihren Einfluß nach 
allen Seiten hin aus. Sie hatte in England entſchieden die 
Oberhand und eben ſo entſchieden herrſchte England über 
Schottland und Irland; ihre Macht beruhte alſo auf keiner 
juridiſchen Fiction, ſie hatte in dem Boden der Wirklichkeit 
ihre ſtarken Wurzeln. 

Die großen Herren, welche die Grundſätze der Revolution 
des Jahres 1688 vertraten, redeten zwar zu Zeiten gleich 
Puritanern und Independenten; gar mancher Herzog und 
Graf trank am 30. Jänner (dem Todestage Karl des Erſten) 
die Geſundheit des Mannes in der ſchwarzen Larve und 
deſſen, welcher ohne Larve dasſelbe thun, nämlich einen König 
enthaupten würde. Doch ihre Handlungen waren ſehr con 
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ſervativ und ariſtokratiſch, ſo daß in den für die Geſellſchaft 
wichtigen Fragen zwiſchen ihnen und den Anhängern der 
Stuarte ſehr wenig Unterſchied war. Auf dieſe Weiſe bildeten 
ſich die Wighs und Tory's und die übereinſtimmung, die 
zwiſchen ihnen im Weſentlichen obwaltete, wurde durch die 
ſteigende Bedeutung des Hauſes der Gemeinen nicht geſtört: 
denn nur ein kleiner Theil der Sitze im Unterhauſe wurde 
durch freie Wahl beſetzt; über die meiſten verfügten zum 
Theile die Miniſter, weit mehr die großen Gutsbeſitzer, letztere 
kraft des Rechtes der verfallenen Burgflecken und ihres Ein 
fluſſes auf die kleinen Stadtgemeinden. Die Parlaments 
reform hat hierin große Änderungen gemacht; aber noch immer 
verdanken viele Ritter der Grafſchaften und gar manche Ab 
geordnete der Städte ihre Sitze den Herren des Oberhauſes. 
Bis der lange, erbitterte Streit über das Korngeſetz die Zer 
ſplitterung der Tory's und Wighs herbeiführte, regierten alſo 
in England zwei feſtgeſchloſſene, wohlgegliederte Parteien, die 
in allen eigentlichen Lebensfragen mit einander übereinſtimm 
ten, und die Erſchütterung, welche die verjährte Grundfeſte 
der Parlamentsregierung erfahren hat, macht vorerſt in der 
äußeren Politik ſich fühlbarer als in der inneren. Dennoch 
haben die Engländer es niemals für räthlich gehalten ihrem 
Unterhauſe die Macht einzuräumen, der Regierung alle Mittel 
zu Beſtreitung der Staatsbedürfniſſe zu entziehen. Nahezu 
drei Viertel aller Abgaben beruhen auf Geſetzen, über die das 
Unterhaus für ſich allein gar nichts vermag. Die jeweilige 
Stimmenmehrheit der Gemeinen kann einem Miniſterium, das 
ihr nicht weichen will, Verlegenheiten bereiten, aber demſelben 
das Regieren unmöglich machen kann es nicht. 

Ich halte dies Beiſpiel des Mutterlandes der modernen 
Conſtitution für entſcheidend. In Frankreich begegnen wir 
allerdings einer Verfaſſung, durch welche das Miniſterium ein 
Regierungsausſchuß der zweiten Kammer wurde, weil wider 
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die Stimmenmehrheit derſelben kein Miniſterium ſich zu be 
haupten vermochte. Wiewol aber Männer von hoher Begabung 
der Julius-Monarchie ihre Dienſte widmeten, ſo hat ſie doch 
einen Ausgang genommen, der keineswegs zur Nachahmung 
einladet. Spanien kämpft ſeit mehr als dreißig Jahren mit 
ſtetig wiederkehrenden Erſchütterungen. Auf kleine Staaten 
berufe ſich Niemand. Die ſie umgebenden Großſtaaten üben 
auf ſie ſtets einen Einfluß, durch welchen, ſo lange nicht 
europäiſche Kriſen eintreten, ihren inneren Bewegungen gewiſſe 
Gränzen geſetzt werden. Was aber die ungariſche Verfaſſung 
betrifft, ſo iſt ſie weder in Zeiten ruhiger Erwägung noch auf 
Antrag der Staatsmänner, die das Land gegenwärtig leiten, 
entworfen worden; ſie entſtand in Mitte der Stürme des 
Jahres 1848 und ihr Urheber hat aus den Zwecken, die er 
verfolgte, niemals ein Geheimniß gemacht. Sie beſteht nun 
zu Recht und dem Rechte gebührt Achtung. Aber die Frage, 
die wir zu beantworten haben, iſt nicht, ob wir die jährlich 

„wiederkehrende Bewilligung ſämmtlicher Steuern abſchaffen 
ſondern ob wir ſie einführen ſollen? Dies muß ich verneinen. 
Der Sache nach iſt die kaiſerliche Regierung meiner Meinung; 
ſonſt hätte der von ihr ausgehende Antrag anders gelautet. 
Sie glaubt aber den Forderungen des Augenblickes ein Opfer 
bringen zu ſollen. Mir ſcheint das Opfer zu groß, weil ich 
beſorge, es könnte in die Geſchicke der Zukunft allzu tief ein 
greifen. Indem ich mich darüber ausſpreche, genüge ich einer 
Pflicht, die ich durch meinen Eintritt in dies hohe Haus über 
nommen habe. Wie die Dinge ſtehen, muß ich darauf ver 
zichten, mehr als dies zu erreichen; aber auch dies iſt eines 
Wortes werth, das für die Folgezeit hinterlegt bleibt, 
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XXIV. 

Die Angriffe auf den Kirchenſtaat und die Kirche. 

Pirtenschreiben unm 9. Februar JS68. 

#s geſchieht häufig, daß man gerade über das, wovon am 
meiſten geſprochen wird, am wenigſten nachdenkt; ſo geht es 
jetzt mit der Freiheit, die in Aller Munde iſt. Jene, die ſie 
am eifrigſten preiſen, verſtehen darunter thun zu können, was 
ſie wollen. Das gehört nun freilich zur Freiheit; es hat aber 
damit eine eigene Bewandtniß. Kein Geſetz und keine Polizei 
kann verhindern, daß Diebſtähle, ja auch Mordthaten begangen 
werden. Geſchehen ſie, ſo ſind ſie nur deshalb geſchehen, weil 
der Schuldige gewollt hat, und daß er konnte, was er wollte, 
iſt durch die That bewieſen. Doch kömmt man ihm auf die 
Spur, ſo trifft ihn die verdiente Strafe und mit einer ſolchen 
Möglichkeit zu thun, was ſie wollen, iſt den Lobrednern der 
Freiheit nicht gedient; ſie wünſchen nach dem Verlangen ihres 
Herzens handeln zu können, ohne beſtraft zu werden oder ſonſt 
äußere Nachtheile zu erfahren. Allein der Heiland, deſſen Wort 
Liebe und deſſen Thun Erbarmen war, ermahnt auch und 
ſpricht: „Fürchtet nicht Die, welche den Leib tödten, die Seele 
aber nicht tödten können, ſondern fürchtet Den, der Leib und 
Seele in die Hölle ſtürzen kann“. Nicht nur vor Menſchen 
ſondern auch vor Gott müſſen wir uns verantworten und er 
wird uns nach dem Geſetze richten, das er uns zugleich mit 
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der geiſtigen Natur gegeben hat. Ohne Zweifel ſind wir frei, 
wir können, wenn wir wollen, ſündigen; doch uns von Gott 
losſagen und dennoch erlangen, wornach die unauslöſchliche 
Sehnſucht unſeres Herzens zieht, das können wir nicht. Wer 
die Finſterniß wählt, der wird, wenn er nicht zu rechter Zeit 
noch umkehrt, die Finſterniß erben in Ewigkeit. Man fordert 
von jedem ordentlichen Manne, daß er ſein zeitliches Gut 
nicht leichtſinnig verſchleudere, ſondern bei ſeinen Ausgaben das 
Haben und Sollen ſich gegenwärtig halte; iſt es nicht billig, 
daß wir auch mit unſerem Gewiſſen Abrechnung halten und 
über das, was wir bei dem allmächtigen, allſchauenden Gott 
zu hoffen oder zu fürchten haben, in's Klare kommen? Das 
ſollten wir jeden Abend thun: denn wir ſind des morgigen 
Tages nicht gewiß und deshalb weil wir den Tod uns aus 
dem Sinne ſchlagen, wird die von Gott uns angeſetzte Zeit 
der Prüfung um keine Minute verlängert. Aber der Menſch 
iſt ſchwach und die irdiſchen Sorgen und Wünſche drängen 
lebhaft. Will er alſo nicht haltlos fortgeriſſen werden, ſo muß 
er wenigſtens von Zeit zu Zeit ſich zuſammenraffen, das Be 
wußtſeyn der ewigen Wahrheiten in den Vordergrund rufen 
und an ſein ganzes Verlangen, Streben, Thun und Laſſen 
das Richtmaß des göttlichen Geſetzes legen. 

Hiezu ſind ganz beſonders die vierzig Tage beſtimmt, die 
am nächſten Mittwoche beginnen werden. Bevor der Heiland 
aus der Verborgenheit hervortrat und wunderbar in Worten 
und Werken das Reich Gottes verkündete, zog er ſich in eine 
Wüſte zurück und allein mit ſich und ſeinem Vater harrte er 
dort vierzig Tage lang aus. Er bedurfte keiner Sammlung 
des Geiſtes, denn er iſt die ewige Weisheit; ihm that keine 
Buſſe noth, denn er iſt der Heilige der Heiligen. Aber wir 
bedurften des Beiſpieles, das er dadurch uns gab und zün 
dend hat es bei ſeinen treuen Jüngern gewirkt. Das neun 
zehnte Jahrhundert hat begonnen, ſeit die vierzigtägige Faſte 
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beſteht und alle Kräftigung in Erkenntniß und Gewiſſenstreue, 
die den wahrhaft Faſtenden daraus erquoll, iſt die ſegenreiche 
Frucht der vierzig Tage, die der Heiland in der Einſamkeit 
zubrachte. Er hat geſprochen: „Wer mir nachfolgen will, der 
verläugne ſich ſelbſt und nehme ſein Kreuz täglich auf ſich“. 
Man lernt nichts ohne Übung, um ſo weniger etwas ſo Wich 
tiges und Schweres wie die Selbſtverläugnung iſt. „Der Geiſt 
iſt es, der lebendig macht.“ Mit dem Nichteſſen allein wäre 
freilich noch wenig gethan. Wenn man ſich aber dem Faſten 
im rechten Geiſte unterzieht, ſo iſt es eine Einübung zur Kraft 
der Selbſtbeherrſchung, ohne die wir im Kampfe um das 
Himmelreich nicht zu ſiegen vermögen; es iſt zugleich ein wirk 
ſames Mittel der göttlichen Gerechtigkeit für unſere Sünden 
einige Genugthuung darzubringen. Die Kirche ſchreibt alſo 
ihren Kindern vor das Beiſpiel des Meiſters dadurch nach 
zuahmen, daß ſie ſich eine Beſchränkung im Genuſſe der 
Nahrung auferlegen. Was das Kirchengebot in unſeren Tagen 
fordert, iſt gering, wenn man nur das Äußerliche im Auge 
hat; aber groß iſt es vor Gott, wenn ſich darin der Glaube 
bethätigt, der Gehorſam und der Entſchluß in der Selbſtver 
läugnung vorzuſchreiten. Allein nicht nur das Faſten des Herrn 
ſollen wir nachahmen. Er lebte während jener vierzig Tage 
nur für die Erinnerung an ſeinen Vater und an das große 
Werk, das zu beginnen er im Begriffe ſtand; auch dies ſein 
Beiſpiel darf für uns nicht verloren gehen. Jede Faſtenzeit 
erläßt an uns die Mahnung endlich einmal unſer Herz dem 
Herrn zu ſchenken und unſer Wollen und Handeln durch die 
wahre, Alles durchdringende gute Meinung zu heiligen; zum 
wenigſten aber ſollen wir keinen dieſer Tage verfließen laſſen 
ohne mit unſerer ewigen Beſtimmung und Dem, was damit 
zuſammenhängt, uns ernſtlich zu beſchäftigen. 

Die Andacht, wie ſie Gott von uns verlangt, iſt kein 
unfruchtbares Spiel mit Gedanken und Gefühlen ſondern 
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entzündet eine durch Werke ſich bewährende Theilnahme für 
Alles, was Gott und ſein Reich angeht. Der Himmel iſt 
Licht, iſt Frieden und Seligkeit. Der Wille der Heiligen iſt 
mit dem göttlichen vereinigt: darum glänzt auf ihrem Haupte 
die Krone, darum wohnt in ihrem Herzen die Freude. Doch 
auf Erden ſträubt der Wille des Geſchöpfes ſich gegen den 
des Erſchaffers, darum ſchwanket der Menſch zwiſchen Licht 
und Nacht und ſein Antheil iſt Sehnen und Schmerz. Damit 
der Menſch die ihm verliehene Freiheit zu ſeinem eigenen 
Heile gebrauche und die Sünde meide, die ihn von Gott dem 
gerechten Vergelter ſcheidet, hat der Heiland uns um koſtbaren 
Preis, um den Preis ſeines Blutes erlöst; er beruft Alle, die 
vom Weibe geboren ſind, ſeine Miterben zu werden bei dem 
ewigen Vater und will nicht, daß auch nur Einer von ihnen 
zu Grunde gehe. Zur Vermittlerin ſeiner Erleuchtung und 
Gnade hat aber der Sohn Gottes die Kirche eingeſetzt und ſie 
iſt nach ſeiner Anordnung auf der Grundfeſte der Apoſtel er 
baut, die in ihren Nachfolgern fortleben. „Wie mich der Vater 
ſandte, ſo ſende ich euch“ hat der Auferſtandene zu allen 
Apoſteln geſprochen; aber: „Weide meine Lämmer, weide meine 
Schafe“ hat er nur zu Petrus geſprochen, und der heilige 
Petrus, der durch ſeinen Nachfolger den römiſchen Papſt waltet 
und wirkt, iſt das Oberhaupt der Kirche und der Fels, den 
die Gewalten der Hölle nicht überwältigen. Die Innigkeit 
der Theilnahme, die wir der Kirche zollen, iſt daher Allen 
gewidmet, für die das Blut des Lammes gefloſſen iſt: denn 
zu ihrer Aller Heile hat die Kirche ihre Sendung erhalten. 
Rege Theilnahme für die Kirche Gottes iſt alſo der Beweis 
einer wahrhaft aufgeklärten und daher weiter blickenden Men 
ſchenliebe. Gewiß ſollen wir unſerem Nächſten auch für die 
Zeit ſeiner Pilgerſchaft alles Gute wünſchen und nach Ver 
mögen es ihm verſchaffen; auch hat der Heiland wahrlich 
nichts geſpart um dies ſeinen Jüngern einzuprägen. Welcher 



– 288 – 

Chriſt kennt nicht das Gleichniß vom barmherzigen Samariter 
und die Verheißung, welche ſogar ein Trunk Waſſer hat, wenn 
er im Geiſte der Liebe dargereicht wird? Aber der Menſch 
hat eine andere Beſtimmung als der Stier und das Schaf, 
und ſeine Bedürfniſſe reichen über eine gute Weide hinaus. 
Weil wir alſo den Nächſten lieben ſollen wie uns ſelbſt, ſo 
ſoll nicht nur unſer eigenes ewiges Heil, ſondern auch das 
des Nächſten uns am Herzen liegen. Keinem Chriſten, der 
ſeinem Namen Ehre macht, kann es gleichgiltig ſeyn, wenn 
die Kirche wo immer, ſey es auch in einem fremden, fernen 
Lande durch den Mißbrauch der äußeren Gewalt gehindert 
wird, die von Gott ihr geſetzte Aufgabe zu erfüllen; was aber 
den heiligen Stuhl betrifft, das geht die geſammte Kirche an, 
weil er die ganze Kirche zu leiten geordnet iſt. 

Der Papſt unterſteht keinem Landesfürſten, ſondern iſt 
ſelbſt Landesfürſt: ſo hat es die Vorſehung gnädig und weiſe 
gefügt. Wenn der Papſt in Ausübung ſeines heiligen Amtes 
durch die weltliche Obrigkeit beirrt würde, ſo wäre dies für 
die Kirche offenbar ein weit größeres Unglück als wenn es 
einzelnen Biſchöfen oder auch den Biſchöfen ganzer Länder 
widerfährt. Überdies könnte, wenn das Oberhaupt der Kirche 
die Pflichten eines Unterthanes zu erfüllen hätte, das Ver 
trauen auf ſeine Unparteilichkeit leicht erſchüttert werden, oder 
es wäre doch den Übelwollenden ein guter Vorwand geboten 
wider ſeinen Einfluß Verwahrung einzulegen; ſie könnten ſagen: 
Will man uns etwa vom Auslande abhängig machen? Der 
Papſt iſt Unterthan und die Regierung, der er in weltlichen 
Dingen zu gehorchen hat, findet vielerlei Mittel um auf ihn 
einzuwirken; geſtatten wir ihm alſo in der Kirche unſeres 
Landes Verfügungen zu treffen, ſo bahnen wir einer ausländi 
ſchen Regierung den Weg, ſich in unſere inneren Angelegen 
heiten zu miſchen, und Wer wird ſich dies bieten laſſen? So 
ſteht die Sache, geliebte Chriſten, und deshalb iſt es wahrlich 
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nicht zu verwundern, wenn die Erhaltung des Kirchenſtaates 
den Katholiken am Herzen liegt. Doch eben darum iſt es 
leicht zu begreifen, warum alle Widerſacher des Glaubens und 
der Kirche den Papſt je eher je lieber aller Fürſtenrechte be 
raubt ſähen. 

Gott prüft ſeine Diener durch Ungemach und Leiden, 
damit ihre Tugend wie das Gold im Feuerofen geläutert 
werde; er läßt über ſeine Kirche Verfolgungen ergehen, damit 
ſie wahrhaft die Braut Deſſen ſey, der auf Erden das Kreuz 
getragen hat, und die Verheißung, die ſie empfing, vor Aller 
Augen ſich glänzend bewähre. Er, deſſen Wege nicht die der 
Menſchen ſind, hat nun auch zugelaſſen, daß die weltliche Macht 
des Papſtes frevelhaften Angriffen preisgegeben iſt. Vor neun 
Jahren begann ein Raub, welchen noch vor zehn Jahren alle 
Welt für unmöglich gehalten hätte. Im Jahre 1860 war der 
Papſt bereits auf das kleine Gebiet beſchränkt, das die Feinde 
nun umlagern wie eine Schaar gieriger Wölfe, die bereits 
Blut gekoſtet haben, ringsher wider die Hürde andringt, in 
welche die Heerde ſich geflüchtet hat. Im vorigen September 
glaubten ſie, nun endlich ſey die rechte Zeit gekommen, der 
Bandenführer Garibaldi ging an's Werk; doch es zeigte ſich 
bald, daß er und ſeine Gönner ſich verrechnet hatten: daher 
wurde das Gaukelſpiel ſeiner Verhaftung aufgeführt. Als 
beſſere Vorkehrungen getroffen waren, ließ man ihn entſchlüpfen 
und das verrätheriſche Spiel begann von Neuem. Seine Frei 
ſchaaren waren von Soldaten verſtärkt, die man in rothe Hem- - 
den geſteckt hatte, und hinter ihnen rückten geordnete Heer 
haufen an, von welchen Garibaldi und die Seinigen ſehr wohl 
wußten, daß ſie zu ihrer Unterſtützung beſtimmt ſeyen. Aber 
auch jetzt fand man ſich getäuſcht. Um nicht von Auſſen her 
geſtört zu werden war es von größter Wichtigkeit ſich auf die 
Zuſtimmung der Bevölkerung berufen zu können. Der leich 
teſte Schein würde genügt haben, eine Handvoll Geſindel, das 

II. 19 
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die Einheit Italiens hätte hoch leben laſſen, wäre bereitwillig 
für das römiſche Volk genommen worden; aber auch dieſe 
Handvoll war nicht aufzutreiben. Man bot alle Künſte der 
Wühlerei mit gewohnter Meiſterſchaft auf; man rechnete zu 
gleich auf die Einſchüchterung, die bei dem Herannahen einer 
ſolchen Übermacht allerdings zu erwarten ſtand; doch weder 
Furcht noch Verhetzung war im Stande, die Treue der Be 
völkerung zu erſchüttern. Die Tapferkeit und gute Führung 
der päpſtlichen Schaaren erſetzte, was ihnen an Zahl gebrach, 
die Rothhemden zogen überall den Kürzeren. Aber nun ſchien 
es als ſey die Regierung von Florenz einzuſchreiten entſchloſſen; 
ihre Truppen ſtanden hart an der Gränze, jeden Augenblick 
konnte die Nachricht eintreffen, daß ſie ſich auf päpſtlichem 
Gebiete befänden. Die franzöſiſche Regierung mahnte freilich 
ab, ſie drohte auch; aber um nichts mehr als ſie im Jahre 
1860 gethan, und daß es damals nicht ernſtlich damit gemeint 
war, bewies der Erfolg. Rom mußte alſo darauf gefaßt ſeyn 
vielleicht ſchon in wenigen Tagen das dreifarbige Banner auf 
dem Capitole zu ſehen. 

In Mitte des höchſten Dranges, am 17. October vori 
gen Jahres, erließ der heilige Vater an alle Biſchöfe der 
katholiſchen Welt ein Rundſchreiben, in welchem er die Leiden 
der Kirche von Italien beklagte und die Ungerechtigkeit ſeiner 
Feinde wie die Größe der Gefahr darlegte. So hoch aber rings 
um ihn her die Wogen ſtiegen, er gedachte auch der ſchweren 
Bedrängniß, die im Königreiche Polen und anderen Ländern 
des ruſſiſchen Kaiſerreiches über die Kirche Gottes herein 
gebrochen iſt. Alles iſt Dem, der Alles geſchaffen hat, unter 
than. Der ewige Vater ſpricht zu ſeinem Eingebornen Sohne, 
den er hingab für die Sünden der Welt: „Setze dich zu 
meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße 
mache“. Und nur die Feinde des Sohnes üben Feindſchaft 
wider ſeine Kirche. Doch der Herr verlangt, daß wir zum 
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Siege der Wahrheit über den Trug mitwirken, und Jedem, 
deſſen Glaube lebendig iſt, ſind dazu mächtige Waffen geboten. 
Moſes betete hoch auf dem Berge, während unten im Thale 
das Schlachtgetümmel tobte, und das innige Flehen, das er 
zum Himmel emporſandte, war mächtiger als das Schwert des 
tapferen Joſua. Daher hat der heilige Vater die Biſchöfe auf 
gefordert, im Laufe der nächſten ſechs Monate öffentliche Ge 
bete anzuordnen um für den heiligen Stuhl und die Kirche 
Beiſtand von oben zu erflehen. Als das päpſtliche Rundſchrei 
ben nach Oſterreich gelangte, hatte der Herr ſchon wieder be 
wieſen, daß er die Herzen der Menſchen wie Waſſerbäche lenkt, 
und Frieden war und Sicherheit in das ſchwer bedrohte Rom 
zurückgekehrt. Frankreich will eben ſo wenig, daß der heilige 
Stuhl ſeiner letzten Beſitzungen beraubt als daß Italiens Ein 
heit vollendet werde. Es ſtellte ſich deutlich heraus, daß es ſich 
um keine Bewegung auf der Oberfläche ſondern um eine tief 
gehende allgemeine Stimmung handle, und die Flotte von 
Toulon ging unter Segel. Von zweitauſend Franzoſen ver 
ſtärkt ſiegten die Krieger der Kirche bei Mentana; die Roth 
hemde zerſtoben, das ganz nahe Heer des Königes Victor 
Emanuel wich vor Frankreichs Fahnen zurück. 

Aber die Pläne, welche Gott und der katholiſche Sinn 
durchkreuzt hat, ſind keineswegs aufgegeben; man hat nur 
nothgedrungen ſich wieder zum Warten bequemt und ſpäht un 
geduldig nach günſtiger Zeit und Gelegenheit. Dies weiß das 
katholiſche Europa und es fühlt einen Anhauch der Begeiſterung, 
welche waltete, da Gottfried von Bouillon den Harniſch an 
legte um das heilige Grab zu befreien und es verſchmähte zu 
Jeruſalem eine goldene Krone zu tragen, weil der Erlöſer dort 
die Dornenkrone trug; mit Staunen ſieht die Zeit der Börſe 
ſpeculationen und Staatsſchulden den edelſten Geiſt des Ritter 
thumes thatkräftig in's Leben eingreifen. Von allen Seiten 
eilen Tapfere herbei um unter dem Banner des bedrohten 
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Papſtes zu fechten und die Söhne der vornehmſten Häuſer 
verſchmähen nicht ſich in die Reihen der gemeinen Zuaven zu 
ſtellen. Am zahlreichſten iſt Frankreich vertreten. Es hat ſich 
aufgerafft, das Land wo die Aufklärung ihr letztes Ziel er 
reichte und das Bekenntniß des Chriſtenthumes mit der Todes 
ſtrafe belegte, und verjüngt erhebt ſich die alte Glaubenskraft, 
die zu Frankreichs ſchönſten Anſprüchen auf den Ruhm gehört. 
Aber auch die Deutſchen ſtrömen herbei aus den preußiſchen 
Ländern wie aus anderen Gebieten. Nur in Baden verbietet 
man den Katholiken, die doch mehr als zwei Dritttheile der 
Bevölkerung ausmachen, die heilige Sache der Kirche zu ver 
theidigen. Dagegen verwahrt Holland ſich durch die That gegen 
die Meinung, als ob es dort nur Proteſtanten gebe; ſeine 
Söhne bilden einen nicht unbedeutenden Theil der päpſtlichen 
Streitkräfte. Aber auch vom hohen Norden herab, aus einem 
Lande, wo bis vor kurzer Zeit das katholiſche Bekenntniß recht 
los war, kommen Streiter für Gott und die Kirche. Holland 
zählt 1,400.000 Katholiken, Norwegen hat deren nur 12,000 
und 147 von ihnen haben ſich aufgemacht mit dem Freibeuter, 
dem nach Rom gelüſtet, einen Gang zu thun. Was vermöchten 
Jung-Italien und die Regierung von Florenz, wenn die Katho 
liken aller europäiſchen Länder, ich ſage nicht im ſelben Ver 
hältniſſe zu ihrer Geſammtzahl, nur in einem ähnlichen, her 
beikämen? Sie müßten zitternd um Gnade bitten. Sollen die 
Oſterreicher es ſeyn, die man unter dieſen edlen Schaaren 
vergebens ſucht? Das könnte kein treuer Sohn der Kirche, 
das könnte Niemand, dem Öſterreichs Stellung in Europa 
am Herzen liegt, ohne das tiefſte Bedauern ſehen! 

Die Vertheidigung des Kirchenſtaates iſt eine That des 
Glaubens und des Eifers für die Gerechtigkeit; Männer, die 
das Leben dafür einzuſetzen bereit ſind, gereichen jedem katho 
liſchen Volke zur Ehre. Doch hat an dem ruhmvollen Werke 
auch Jener Antheil, der beiträgt, daß es den Rom behütenden 
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Kriegern an dem Nöthigen nicht gebreche. Gebt auch Ihr nach 
Vermögen, geliebte Chriſten! Vielleicht habt Ihr ſchon ſagen 
gehört, es ſey beſſer das Geld für die Armen aufzuſparen; 
das iſt aber nichts als ein heuchleriſcher Vorwand. Denkt an 
die Reden, die Judas Iscarioth führte, als Maria Magda 
lena das köſtliche Nardenwaſſer über die Füße des Herrn aus 
goß, und wie der Heiland ihn beſchämte. Wenn den Leuten, 
welche in dieſem Sinne reden und ſchreiben, die Armen ſo 
ſehr am Herzen lägen, ſo müßten ſie noch dringender fordern, 
man möge zu Gunſten der Armuth jeden überflüſſigen Auf 
wand in Kleidern und Unterhaltungen meiden: denn was ſind 
gegen die Summen, die auf ſolche Dinge verwendet werden, 
die reichſten für den Papſt dargebrachten Gaben? Das iſt 
aber keineswegs der Fall. Wenn Ihr das Zehn- und Hundert 
fache Euerer frommen Spende an unnütze Flitter vergeuden 
oder vertrinken, verſpielen, ja an die ſchändlichſten Lüſte wen 
den würdet, jenen Leuten käme es nicht in den Sinn, Euch 
mit ihren Predigten beſchwerlich zu fallen. Überdies iſt es 
für die Armen ein großer Gewinn, wenn die katholiſche Ge 
ſinnung lebendig genug iſt, um für die Wahrung der Unab 
hängigkeit des Papſtes und andere Bedürfniſſe der Kirche be 
trächtliche Beiträge hervorzurufen. Wenn der Regen nach 
langer Dürre niederquillt, ſo tränkt er nicht nur die Eiche, 
welche weithin ihren gewaltigen Wipfel verbreitet ſondern 
erquickt auch die Wieſenblumen. Eben ſo geht es mit der 
Nächſtenliebe, die nur dann iſt, was ſie ſeyn ſoll, wenn ſie 
ein Abglanz der Liebe zu Gott iſt. Was könnte für die 
Armen. Alles geſchehen, wenn Jeder, der mehr beſitzt als das 
Nothdürftige, ſich gegenwärtig hielte, daß Geld und Geldes 
werth wie Alles, was wir ſind und haben, ein anvertrautes 
Gut iſt, über deſſen Verwendung wir Rechenſchaft werden 
geben müſſen! Dann hätte die Welt den wahren Communis 
mus, den Communismus der chriſtlichen Liebe, der Glück und 
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Segen in reicher Fülle verbreiten würde, während der falſche 
nur zerſtören kann. Ihr möget denken, ſo wird es nicht wer 
den, ſo lange die Menſchen Menſchen ſind, und darin habt 
Ihr ganz Recht: denn eine ſolche Kraft und Folgerichtigkeit 
der chriſtlichen Geſinnung wird ſtets Ausnahme bleiben. Aber 
wenn auch nur Viele ſich ihr annähern, ſo wird ſchon viel 
mehr Gutes geſchehen, als durch Armentaxen oder was immer 
für Anordnungen der Staatsgewalt ſich erreichen läßt. Der 
jenige, der bei Verwendung ſeines Vermögens Gott vor Augen 
hat, wird auf die Bedürfniſſe der Kirche, die für und durch 
Menſchen wirkend irdiſcher Hilfsmittel nicht entbehren kann, 
gewiß nicht vergeſſen, doch eben ſo gewiß wird den Armen ein 
weit größerer Bruchtheil ſeines Einkommens zufließen als bei 
Jenen, welchen vor Allem darum zu thun iſt ſich zu ergötzen, 
Zwecke des Ehrgeizes zu erreichen oder immer mehr Geld an 
zuhäufen. Darum, theuere Chriſten, laßt Euch durch die 
Katholiken anderer Länder nicht beſchämen ſondern tragt nach 
Vermögen bei, daß den Tapferen, die der Sache Gottes ihr 
Leben weihen, das Nöthige geſichert ſey und bleibe. 

Doch mit dem beſten Willen kann nicht Jedermann Geld 
geben, beten aber kann Jedermann und das vereinigte Gebet 
der chriſtlichen Gemeinde iſt es, wozu Jch Euch Alle einlade. 
Ich beſtimme für die dreitägige Andacht, zu welcher das päpſt 
liche Rundſchreiben auffordert, den zweiten Faſtenſonntag und 
die darauf folgenden zwei Tage, alſo den 8., 9. und 10. März. 
An jedem der drei Tage iſt vor ausgeſetztem Hochwürdigſten 
Gute ein Hochamt zu feiern oder wo dies nicht leicht möglich 
iſt, eine Segenmeſſe zu halten. Es wird dabei die Meſſe 
pro quacunque necessitate zu nehmen und das Gebet 
pro Papa beizufügen ſeyn. Nachmittags iſt vor ausgeſetztem 
Hochwürdigſten Gute die Litanei von allen Heiligen zu beten 
und auf dieſelbe folgen die üblichen Gebete, einſchließlich der 
fünf Vaterunſer und des apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes. 
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Überdies iſt nach dem letzten Evangelium und bei dem nach 
mittägigen Gottesdienſte unmittelbar nach dem apoſtoliſchen 
Glaubensbekenntniſſe der fünfzigſte und dann der zweite Pſalm 
andächtig zu beten, worauf die aus der Beilage erſichtlichen 
vier Gebete verrichtet werden. 

Nicht ohne Grund ſind dieſe beiden Pſalme gewählt. 
Wollen wir hoffen vor Gott Erhörung zu finden, ſo müſſen 
wir uns ſeinem Throne mit reinem Herzen nahen. Der 
fünfzigſte Pſalm iſt aber der innigſte Ausdruck wahrer Reue 
und er ſollte jedem Chriſten geläufig ſeyn. Er iſt kurz, die 
Zumuthung ſich denſelben einzuprägen iſt alſo keine große. 
Wo David um die Befreiung von der Blutſchuld fleht, denke 
der Chriſt an die ſchwere Sünde, deren jede der Tod der 
Seele iſt. Darf er hoffen von derſelben rein zu ſeyn, ſo 
erinnere er ſich an die Mahnung: Wer ſteht, ſehe zu, daß er 
nicht falle. Er bitte dann um Bewahrung vor der Todſünde. 
Das Bittgebet, welchem die dreitägige Andacht gewidmet iſt, 
wird aber durch den fünfzigſten Pſalm nicht nur vorbereitet 
ſondern ſchon begonnen. David ſpricht: „Thu' o Herr in 
deiner Güte an Sion Gnade, damit Jeruſalems Mauern er 
baut werden“. Jeruſalem die Tempelſtadt des alten Bundes 
iſt aber das Vorbild der Kirche, die das Heiligthum des Herrn 
der Heerſchaaren bewahrt, bis ſie übergeht in das ewige Reich. 
Es wird uns alſo die Bitte um Vertheidigung der Kirche und 
Wiederherſtellung ihrer durchbrochenen Schutzwehren auf die 
Lippen gelegt. Nicht minder entſpricht der zweite Pſalm dem 
Zwecke der Andacht, zu welcher Ihr Euch vereinigen werdet. 
Der hohe Rath hatte den Heiland zum Tode verdammt, der 
heidniſche Landpfleger ward obgleich unwilligen Herzens zum 
Vollſtrecker des Urtheiles. Allein der Sohn Gottes that wie 
er den auf Mordanſchläge ſinnenden Juden vorhergeſagt hatte, 
er nahm das Leben, das er hingegeben, wieder und um die 
Sendboten des Auferſtandenen ſammelte ſich ſchnell wachſend 
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eine gläubige Gemeinde. Nach der Heilung des Lahmgebornen 
wurden die Apoſtel Petrus und Johannes verhaftet und der 
hohe Rath verbot ihnen im Namen Jeſu zu reden oder zu 
lehren. Es war dies das erſte Einſchreiten, durch welches die 
Gewalten der Erde den Siegeslauf der Kirche zu hindern 
ſuchten. Als nun Petrus und Johannes den verſammelten 
Jüngern mittheilten, was der hohe Rath ihnen bedeutet hatte, 
erhoben ſie einmüthig ihre Stimme zu Gott und ſprachen: 
Herr, du haſt durch den heiligen Geiſt aus dem Munde 
unſeres Vaters David geſprochen: Was toben die Heiden und 
ſinnen die Völker auf Eitles? Die Könige der Erde ſtehen 
auf und die Fürſten kommen zuſammen wider den Herrn und 
ſeinen Geſalbten. Und wahrhaftig, es haben ſich in dieſer 
Stadt wider deinen heiligen Sohn Jeſus Herodes und Pontius 
Pilatus mit Heiden und Völkern Israels verbunden. So ſieh 
nun, Herr, auf ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten 
mit aller Zuverſicht dein Wort zu reden. Es war alſo der 
zweite Pſalm, durch den die chriſtliche Gemeinde in der erſten 
Verfolgung ſich ſtärkte. Was die Machthaber der Juden be 
gannen, hat ſeither ſich unzählige Male und in den mannig 
fachſten Geſtalten wiederholt; oft, ſehr oft iſt buchſtäblich wahr 
geworden, was der zweite Pſalm von den Widerſachern Gottes 
und ſeines Sohnes ſagt, und ſie haben geſprochen: „Laßt uns 
zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihr Joch!“ Sie 
haben auch darnach gehandelt. Allein jedes Mal iſt es auch 
wahr geworden, was der Pſalm weiter ſagt: „Der im Himmel 
wohnt, verlacht ſie, der Herr ſpottet ihrer; dann ſpricht er 
zu ihnen in ſeinem Zorne und verwirret ſie in ſeinem Grimme“. 
Das iſt immer erfolgt, nur früher oder ſpäter. Wenn nun 
die Bedrängniß höher ſteigt, ſo iſt es wohlgethan Muth und 
Troſt bei dem prophetiſchen Worte zu ſuchen, bei welchem ihn 
die Heiligen der erſten Kirche gefunden haben, und hoch, ſehr 
hoch iſt in Italien und Polen die Bedrängniß der Kirche 
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geſtiegen; die Staatsgewalt bietet dort offen der Gerechtig 
keit. Trotz und kennet kein Geſetz als ihr Belieben und ihre 
Stärke. 

Damit die Gläubigen dieſe Andachtsübungen benützen 
möchten um in der Reinheit des Herzens Fortſchritte zu machen, 
hat. Seine Heiligkeit mit denſelben Abläſſe verbunden. Alle, 
die dem vorgeſchriebenen Gottesdienſte und Gebete andächtig 
beiwohnen und den Herrn für die Anliegen der Kirche nach 
Abſicht des Papſtes anflehen, erhalten, wofern ſie ihre Sünden 
mit wahrer Reue beichten und zum Tiſche des Herrn gehen, 
einen vollkommenen Ablaß; wenn ſie die heiligen Sacramente 
nicht empfangen, doch aufrichtige Reue und ernſtliche Vorſätze 
erwecken, werden ſie eines Ablaſſes von ſieben Jahren und 
ſiebenmal vierzig Tagen theilhaftig. Wirket, da es noch Zeit 
iſt; wenn wir den Spalt des Grabes überſchritten haben, ſo 
iſt es zu ſpät. Seyd deſſen auch bei dieſer Andacht einge 
denk, Erlöste Jeſu Chriſti! 

Nicht nur während der drei Tage, während der ganzen 
Faſtenzeit betet für den heiligen Vater, deſſen Gefahren noch 
nicht zu Ende ſind; aber auch für die Kirche unſeres eigenen 
Landes fleht zum Allmächtigen empor: denn auch über ihr 
zieht trübes Gewölk ſich zuſammen. Die Regierung von Florenz 
mag dem Papſte noch ſo ſehr vorſtellen, wie dringend noth 
wendig ihr der Beſitz von Rom und dem Überreſte des Kirchen 
ſtaates ſey, er kann ihr nicht antworten: Nehmt es hin! Er 
muß ſagen: Ich kann euch nicht geben, was nicht mein iſt; 
wird euch verſtattet euere volle Macht zu brauchen, ſo geſchehe, 
was der Herr zuläßt, doch ich erkläre euch vor Gott, vor 
Europa und der Nachwelt: Ihr frevelt an der Kirche und 
Denen, welchen ſie zur Mutter gegeben iſt. Aber ſo wichtig 
die Erhaltung des Kirchenſtaates iſt, was den Glauben und 
das göttliche Geſetz unmittelbar betrifft iſt noch wichtiger. Der 
heilige Vater kann nicht ſagen: Ich willige ein, daß die Ehe 



– 298 – º 

wie ein bürgerliches vom Staate ganz abhängiges Geſchäft 
behandelt werde, und die Biſchöfe können es eben ſo wenig. 
Der Heiland hat den ehlichen Bund zur Würde des Sacra 
mentes erhoben und ob eine Verbindung von Mann und 
Weib wahrhaft und wirklich eine Ehe ſey, das haben die 
Nachfolger der Apoſtel zu entſcheiden und nicht die Gebieter 
dieſer Erde. So hat die Kirche von Anbeginn gelehrt, ſo hat 
das Concil von Trient entſchieden, das geht den Glauben an. 
Das geht aber auch das Glück der Familien an. Ungeachtet 
der Heiligung der Ehe durch das Sacrament iſt bei weitem 
nicht Alles, wie es ſeyn ſollte, es gibt genug Eheleute, die 
ihre Pflichten ſchlecht erfüllen; was würde aber erſt geſchehen, 
wenn die Weihe von der häuslichen Geſellſchaft hinweggenom 
men, wenn durch die Auflöslichkeit des Ehebandes allen Launen, 
Lüſten und eigennützigen Berechnungen Thür und Thor ge 
öffnet würde! Und was wäre dann das Loos der Frauen! 
Die Trennbarkeit des Ehebandes iſt es aber, worauf die Leiter 
der Bewegung es abgeſehen haben: denn das iſt es, worauf 
die Sehnſucht der angeblich Aufgeklärten gerichtet iſt; ſie wollen 
Freiheit von der Pflicht, in der Ehe, wie überall, und vor 
züglich deshalb weil die Kirche in dieſer Lebensfrage nicht mit 
ſich markten läßt, iſt ihnen die kirchliche Geſetzgebung in Ehe 
ſachen ſo verhaßt. Ebenſo verhält es ſich mit dem öffentlichen 
Unterrichte. Der Papſt kann nicht einwilligen, daß die katho 
liſche Jugend unkatholiſch erzogen werde und noch dazu für 
das Geld der katholiſchen Bevölkerung! Die Biſchöfe können 
es eben ſo wenig; thäten ſie dagegen nicht Einſpruch, ſo wür 
den die Kinder, die ſie preisgäben, ſie dereinſt vor Gottes 
Richterſtuhle anklagen. Auch muß die Billigkeit der Forde 
rung jedem Vernünftigen einleuchten. Wann hat man jemals 
gehört, daß in proteſtantiſchen Ländern eine Partei ſich fand, 
die gegen den proteſtantiſchen Unterricht der proteſtantiſchen 
Jugend ihre Angriffe richtete? Die katholiſche Ehe und der 
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kätholiſche Unterricht kann nicht angetaſtet werden, ſo lange 
das Concordat in Kraft beſteht; deswegen iſt den Feinden der 
Religion und Allen, die ſich von ihnen am Gängelbande führen 
laſſen, das Concordat ein Gräuel. So hängt die Sache zu 
ſammen. Das wiſſen. Jene am beſten, die den künſtlich ge 
machten Sturm heraufbeſchworen haben und im Zug erhalten. 

Du aber, Gott und Heiland, nach welchem wir uns 
nennen, Jeſus Chriſtus unſer Herr, du throneſt zur Rechten 
des Vaters. Die Heiligen beten dich an, die Seraphinen 
preiſen dich, es dienen dir die Engel, tauſendmal Zehntauſende, 
deren Jeder durch ſeinen Glanz die Sonne verdunkelt, und 
in dem Weltalle, das dir gehorcht, iſt die Erde wie ein Tropfen 
am Eimer. Was vermögen die Feinde deines Namens wider 
dich? Du winkeſt und ſie ſinken in den Staub. Als deine 
Jünger, die du den See allein überſetzen hießeſt, mit den 
Wellen kämpften, kameſt du ſpät um ihnen zu helfen. Uns 
aber beſchleunige deine Hilfe! Erbarme dich der Seelen, denen 
der Haß gegen das Licht, das kranken Augen weh thut, und 
faſt eben ſo ſehr die Gewinnſucht liſtig gelegte Fallſtricke be 
reitet. Die Verhetzung wider dein Reich und dein Geſetz, 
o Herr, iſt zu einem weitverbreiteten, einträglichen Handwerke 
geworden. Fälſchung der Wahrheit und Aufſtachelung der Be 
gierden, Lüge, Hohn und Spott ſind die Werkzeuge, mit denen 
man hantirt. Die Unwiſſenheit läßt ſich gängeln, die Eitel 
keit und die falſche Scham machen mit den Unternehmern 
gemeine Sache. Wenn nun überdies die Verhetzung nicht nur 
jeder äußeren Beſchränkung entbunden iſt, ſondern ſogar mannig 
fach gefördert wird, wie ſollten die Seelen, die ſich fortreißen 
laſſen, nicht dein Mitleid erwecken, liebevoller Jeſu, der du 
für ſie geſtorben biſt? 

Ihr aber, Chriſten, ſteht feſt im Glauben, durch den Ihr 
vereinigt ſeyd mit dem Vater, dem Sohne und dem heiligen 
Geiſte und mit der ganzen ſtreitenden, triumphirenden und 
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leidenden Kirche. Laßt Euch nicht beirren durch das Geſchrei 
von Frevlern und Thoren, es gilt das himmliſche Erbe, auf 
das Ihr durch den Erlöſer ein Anrecht erhalten habt. Allein 
zum Glauben gehören die Werke, ohne die er todt iſt, und 
wenn ſie bei uns reich und kräftig aufblühen, ſo werden wir 
aller Wirren, die uns bedrängen, bald ledig ſeyn. Ein Jeder 
fange bei ſich ſelbſt an; ein Jeder benütze dieſe Faſtenzeit um 
alle Pflichten, die ihm gegen Gott und die Menſchen obliegen, 
ſich tiefer einzuprägen und ſie mit jedem Tage genauer zu 
erfüllen und höre nach Ablauf der Faſtenzeit nicht damit auf. 
Thut Ihr dies, ſo habt Ihr genug gethan für die Kirche, 
für das Vaterland und Euch ſelbſt. So zu ſtreben, ſo zu 
thun von heut' an bis zur letzten Stunde verleihe Euch die 
Gnade des heiligen Geiſtes, die in den Schwachen mächtig 
iſt. Amen. 

–E&gt;&lt;SE&gt;&amp;#SSE&gt;S – 
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XXW. 

Die Ehe und daſ öſterreichiſche Geſetz, 
(Erſchienen Ende Februar 1868.) 

J. Die Ehefrage. 

äe größere Wichtigkeit die Ehe nach allen Seiten hin hat, 
deſto dringender iſt es geboten, daß für das Geſchick des An 
trages, der über ihre Behandlung von Seite des Staates vor 
liegt, nicht wandelbare Stimmungen und Parteibeſtrebungen, 
ſondern die bleibenden Bedürfniſſe der Geſellſchaft und der 
Familie, die wahrhaften Forderungen der Staatsklugheit, der 
Sittlichkeit und der Religion ſich als maßgebend erweiſen. 
Um über die Angelegenheit ins Reine zu kommen, muß man 
ſich vor Allem die Mühe nehmen, das, worauf es eigentlich 
ankömmt, genau ins Auge zu faſſen. Die Ehe iſt eine Ge 
ſellſchaft, welche Pflichten und Anſprüche begründet. Das wird 
von Niemanden in Abrede geſtellt. Wer hat aber zu ent 
ſcheiden, welche Pflichten und Anſprüche mit ihr verbunden 
ſeyen? Und Wer hat die Bedingungen feſtzuſetzen, unter denen 
eine Geſellſchaft, welche dieſe Pflichten und Anſprüche mit ſich 
bringt, alſo eine Ehe zu Stande kömmt? Offenbar iſt es die 
Antwort auf dieſe Fragen, die über das Recht der Geſetzgebung 
in Eheſachen entſcheidet. 

Daß die Ehe Rechte im Staate begründe, iſt nichts, 
worüber eine Erörterung nöthig wäre. Um bürgerliche Rechte 
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durchzuſetzen muß man ſich an das bürgerliche Gericht wenden 
und für die Entſcheidungen desſelben ſtellt das Staatsgeſetz 
die Richtſchnur auf. Doch es gibt nur darum Rechte, weil 
es Pflichten gibt. Wer dies zu läugnen unternimmt, macht 
ſich anheiſchig keine Verletzung der ihm zuſtehenden Rechte 
ſchändlich zu nennen oder von ihr ſonſt einen Ausdruck zu 
gebrauchen, welcher nur weil er ſie für ſittlich böſe hält, einen 
vernünftigen Sinn hat: denn nur Handlungen, durch die 
eine Pflicht verletzt wird, ſind ſittlich böſe. Aber Jene, welche 
das richtige Verhältniß zwiſchen Recht und Pflicht in Abrede 
ſtellen, unterlaſſen deshalb doch nicht ſo oft ſie ihre eigenen 
Rechte für gekränkt halten, einen ſehr lauten Schrei der Ent 
rüſtung zu erheben und dies beweist, daß ſie nicht wiſſen, 
was ſie wollen. Ohne Zweifel kann die Staatsgewalt den 
ihr Unterſtehenden die Pflicht auflegen. Etwas zu leiſten oder 
zu geſtatten, und in ſo weit ſie es kann, begründet ihr Geſetz 
einen Anſpruch, deſſen Geltung mit der Macht ſeine Erfüllung 
zu erzwingen nicht zuſammenfällt, weil Demjenigen, an den 
er gerichtet iſt, die Verbindlichkeit ihm zu genügen obliegt, 
und eben dadurch iſt er Jenes, was man durch Recht bezeich 
net. Unmittelbar gehören nur Leiſtungen und Geſtattungen, 
die ſich erzwingen laſſen, in den Bereich des Staatsgeſetzes. 
Daß die Geſinnung ſich nicht erzwingen laſſe, iſt wahr; daß 
ſie für den Staat gleichgiltig ſey, iſt unwahr. Ein leichter 
Stoß genügt ihn zu zertrümmern, wenn das Gefühl für 
Bürgerpflicht bis auf einen gewiſſen Grad entkräftet iſt. Allein 
es gibt Pflichten, welche nicht von dem Staatsgeſetze abhängen, 
und deren Erfüllung dennoch für den Staat von hoher Wich 
tigkeit iſt. Auch dieſe können der Grund von Anſprüchen ſeyn, 
die in das Gebiet des Erzwingbaren hinüberreichen, und dann 
würde die Staatsgewalt ihrer Aufgabe ungetreu, wenn ſie 
dieſelben bei Feſtſetzung der bürgerlichen Rechte unbeachtet 
lieſſe. Dies iſt bei der Ehe der Fall. 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 303 – 

2. Die Ehe und das Christenthum. 

Die Ehe erſtreckt ſich ſo weit als das Menſchengeſchlecht. 
Auch die roheſten Stämme kennen einen Unterſchied zwiſchen 
der Verbindung, auf welcher die häusliche Geſellſchaft beruht 
und einer Vereinigung der Geſchlechter, die von den Gelüſten 
der Stunde abhängt. Wo aber die Ehe ſich findet, dort weiß 
man auch um Schranken, die das Pflichtgebot dem unſtäten 
Zuge der Neigung ſetzt, und das Bewußtſeyn derſelben iſt es, 
wodurch eine Geſetzgebung in Eheſachen möglich wird. Jedes 
Geſetz, das die menſchlichen Verhältniſſe zu ordnen unternahm, 
ging von der Vorausſetzung aus, daß nicht jede Verbindung 
von Mann und Weib zur Ehe werden könne, und zwar ſchon 
darum weil kein Volk ſo tief geſunken iſt, daß es die geſchlecht 
liche Verbindung in gar keinem Falle als etwas Schändliches 
anſähe. Der Abſcheu vor Ehen zwiſchen Blutsverwandten reichte 
bei den Deutſchen der Urzeit viel weiter als bei ihren gebil 
deten Nachkommen. Schon der Heide kannte Verſchuldungen, 
denen er eine Rückwirkung auf die Fähigkeit zur Ehe beilegte. 
Das Hinderniß des Ehebruches war dem römiſchen Geſetze 
nicht fremd. Auch Pflichten des Prieſterthumes, welche die 
Ehe unmöglich machten, gab es für den Heiden; die Verhei 
rathung einer Veſtalin ſchien während des dreißigjährigen 
Dienſtes, den ſie der Göttin ſchuldete, dem Römer etwas 
Undenkbares. Verletzte ſie die Keuſchheit, ſo ward ſie in die 
ſtumme Gruft geſtoßen. 

Die Bedingungen, die der Ehe geſetzt werden, ſtehen mit 
dem, was man als Forderung der Sittlichkeit anerkennt, im 
engſten Zuſammenhange. Sittlichkeit iſt die Übereinſtimmung 
der Freithätigkeit mit der Richtſchnur, welche Gott und die 
Natur des Geiſtes ihr vorzeichnet. Jede Religion ſetzt die 
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überirdiſche Macht, die ſie anbeten lehrt, zu den menſchlichen 
Handlungen in mehr oder weniger Beziehungen. Auch der 
Grieche dachte ſeine Götter ſich als Rächer des Frevels; doch 
als Urheber des Sittengeſetzes galten ſie ihm nicht. Hat aber 
eine Religion den Gottesgedanken ſo weit entwickelt um in 
Gott den Geſetzgeber der Geiſterwelt zu erkennen, ſo verkündet 
ſie weil eine Pflichtenlehre auch ein Ehegeſetz und fordert von 
ihren Bekennern für dasſelbe Gehorſam. So thut die Brama 
lehre und der Buddhaismus; ſo thut der Islam. Er gewährt 
den Lüſten weiten Spielraum, aber Gränzen ſetzt er dennoch 
und Mohamed ſelbſt fand ſie ſo läſtig, daß er ſich durch den 
Erzengel Gabriel Privilegien vom Himmel bringen ließ. Es 
iſt alſo ganz natürlich, daß auch das Chriſtenthum ein Ehe 
geſetz verkündet und ſeine Bekenner zu Beobachtung desſelben 
verpflichtet. 

Aus der Stätte des Friedens und der Freude, die ſich 
der Erinnerung der Völker ſo tief eingeprägt hat, tönen uns 
inhaltſchwere Worte entgegen. Es iſt nicht gut, ſpricht der 
Herr, daß der Menſch allein ſey und er führt ihm die Ge 
noſſin zu. Den Bund aber, welcher dadurch geſtiftet wird, be 
zeichnet Gott mit den Worten: Der Menſch wird Vater und 
Mutter verlaſſen und ſeinem Weibe nachfolgen. Dadurch iſt 
der Ehe ihre Aufgabe und Beſtimmung vorgezeichnet. Der 
Menſch iſt auf den Menſchen angewieſen, und zwar nicht nur 
für den Leib, ſondern auch für die Seele, welche ſogar, damit 
ſie zum Selbſtbewußtſeyn erwache, der Einwirkung eines 
Vernunftweſens bedarf. Um in allen geiſtigen und leiblichen 
Bedürfniſſen einander hilfreich zu ſeyn, einander nach Kräften 
zu ergänzen, ſchließen Mann und Weib den unauflöslichen 
Bund und nicht für ſie allein wird er eingegangen; er umfaßt 
die Kinder, welche ſie Gott und der Geſellſchaft bringen werden. 
Der Menſch hat einen Leib, der ein Punct iſt in der Uner 
meßlichkeit der Sinnenwelt und nichts iſt ſo gering, daß es 
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ihn nicht zerſtören könnte; in der Miſchung der ihn umgeben 
den Luft begibt ſich eine kleine Änderung und ſtille ſteht ſein 
Athemzug. Der Menſch hat einen Geiſt, der die fernſten 
Sterne mißt und über ſie hinaus ſich emporſchwingt zum 
Throne Gottes. Der ſinnliche Vorgang, welcher die Fort 
pflanzung des Leibes vermittelt, erſtreckt alſo ſeine Rückwir 
kungen auf die Geiſterwelt: denn er iſt die von dem Schöpfer 
geordnete Veranlaſſung, daß ein Weſen, das Gott zu lieben 
berufen iſt, in's Daſeyn eintritt. Darum unterſteht er einem 
höheren Geſetze als dem des Sinnenreizes, den das Thier auch 
empfindet, und die leibliche Vereinigung der Geſchlechter darf 
nur zwiſchen Solchen ſtattfinden, die gegen einander und gegen 
die Kinder, die Gott ihnen ſchenken wird, heilige Pflichten 
übernommen haben; ſie erhält ihre ſittliche Möglichkeit durch 
die Ehe, weil ſie nur durch die Ehe mit der Würde und Be 
ſtimmung des Menſchen in Einklang geſetzt wird. 

Dafür alſo, daß die Ehe ſey, was ſie ſeyn ſoll, iſt die 
Vereinigung der Seelen das Entſcheidende; durch ſie allein 
wird das enge Zuſammenleben zu einer Quelle des Troſtes 
und der Befriedigung; in ihr allein liegt eine hinreichende 
Bürgſchaft, daß die Gatten in guten und böſen Tagen mit 
unabänderlicher Fürſorge bei einander ausharren; durch ſie 
wird für die Erziehung der Kinder das treue Zuſammenwirken 
von Vater und Mutter ſichergeſtellt. Doch um ein ſolches 
Band zu knüpfen iſt mehr erforderlich als eine Neigung, die 
mit dem Gefühle des Augenblickes ſteigt und fällt, und da 
durch verräth, daß ſie die eigene Befriedigung zu ihrem Maß 
ſtabe hat. Die Vereinigung der Seelen iſt eine Blume, die 
leicht verwelkt, wenn ſie nicht aus dem Bewußtſeyn der durch 
die Ehe übernommenen Pflichten immer friſche Nahrung zieht. 
Das Bewußtſeyn der Pflicht iſt aber nichts als das Bewußt 
ſeyn des Geſetzes der Geiſterwelt und daher erweist es ſich 
um ſo wirkſamer, je richtiger und inniger der Menſch ſein 

II. 20 
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Verhältniß zu Gott und den erſchaffenen Geiſtern auffaſſet. 
Daß wir um die Ehe in ihrer Reinheit wiſſen, ſchulden wir 
der Offenbarung, die durch das Chriſtenthum vollendet und 
allen Völkern zugänglich gemacht wurde, und wo der chriſtliche 
Glaube am reinſten und thatkräftigſten waltet, dort ſind auch 
für die Vereinigung der Seelen, von welcher der Ehe ihr 
Segen kömmt, die ſtärkſten Bürgſchaften geboten. 

Es iſt ein trauriges Zeichen der Zeit, daß man gebildete 
und kenntnißreiche Männer findet, die mit der Stellung des 
Chriſtenthumes zur Moral und mit den Aufgaben der Kirche 
unbekannt ſind. Das Chriſtenthum iſt wahrhaft und im vollſten 
Sinne die Religion der That. Die Erkenntniß iſt das Vor 
recht der Weſen, die der Herrſchaft des blinden Triebes nicht 
unterliegen, weil er über ſie nur Macht übt in ſo weit ſie 
ſelbſt wollen. Das Wahre zu erkennen hat aber nur deshalb 
Werth, weil wir dadurch befähigt werden, das Rechte zu wollen 
und zu thun. Der dreieinige Gott hat ſich uns geoffenbart, 
damit unſere Liebe den ihrer würdigen Gegenſtand erhalte und 
alle Belehrungen, die das Chriſtenthum über das göttliche 
Seyn und Wirken ertheilt, ſind uns gegeben, damit das Ver 
langen, Gott zu gefallen, unſer ganzes Thun und Laſſen be 
herrſche. Die Kirche, bei welcher Gott ſeine Offenbarung hinter 
legt hat, iſt alſo geſendet, um nicht nur den Gegenſtand des 
Glaubens ſondern auch das Geſetz der Freithätigkeit zu ver 
künden und ihre Erklärungen über den Sinn und die Trag 
weite der göttlichen Gebote ſind für den Katholiken ebenſo 
verbindlich wie die Ausſprüche, durch welche ſie die Reinheit 
der Glaubenslehre wahrt. 

Die Gebote der Kirche haben keinen anderen Zweck, als 
die Gläubigen zu Erfüllung der göttlichen Gebote anzuleiten 
und die Übertretung derſelben nach Möglichkeit ferne zu halten. 
Gottes Geſetz erklärt die körperliche Vereinigung der Geſchlechter, 
wenn ſie anders als in der Ehe gepflogen wird, für eine 
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Befleckung der Seele, die den Menſchen von der Gemeinſchaft 
der Heiligen ausſchließt, bis er ſie durch Buſſe und Sinnes 
änderung getilgt hat. Die Unauflöslichkeit der Ehe ſo wie die 
Pflichten der Gatten und Ältern beruhen gleichfalls auf einem 
Geſetze, das die Kirche nicht gegeben ſondern empfangen hat. 
Daß die Eheleute ihre Pflichten gewiſſenhaft erfüllen, iſt für 
ſie ſelbſt und ihre Kinder von hoher Wichtigkeit, doch es greift 
zugleich in die großen Angelegenheiten der Menſchheit ein: denn 
der Staat empfängt ſeine Bürger und die Kirche ihre Kinder 
aus den Händen der Familie. Daher hat der Heiland die 
Ehe zu einem Sacramente des neuen Bundes erhoben und 
den Chriſten, welche ſie eingehen, iſt zu Erfüllung der Pflichten, 
die ſie mit ſich bringt, eine höhere Hilfe geſichert, wofern ſie 
die dargebotene Gnade nicht unbenützt laſſen ſondern ihr die 
Mitwirkung des eigenen Wollens leihen. Dies Alles muß man 
im Auge behalten, um die Stellung der Kirche zur Ehe richtig 
zu würdigen. 

Wer eine Verbindung, die eine Ehe iſt, geſchloſſen hat, 
iſt bis der Tod ſie auflöst, zu Eingehung einer Ehe unfähig 
und ſein Zuſammenleben mit einer anderen Frauensperſon iſt 
Unkeuſchheit. Die Kirche iſt ſchuldig ihm dies zu erklären und 
alle zweckdienlichen Mittel anzuwenden, um ſein Gewiſſen vom 
Schlafe zu wecken und der verderblichen Einwirkung, die ſein 
Beiſpiel auf die chriſtliche Gemeinde üben kann, entgegenzu 
treten. Schon dadurch iſt die Kirche berufen zu beurtheilen, ob 
eine Verbindung Ehe ſey ob nicht. Die Ehewerber können über 
die Vermögensrechte, die ſie einander einräumen, nach eigener 
Wahl Verträge ſchließen, doch über den Umfang und die Dauer 
der Gattenpflicht vermag ihr Belieben nichts; wollen ſie die 
Ehe eingehen, ſo müſſen ſie die Pflichten auf ſich nehmen, die 
durch ein höheres Geſetz mit ihr verbunden ſind. Allein ob ſie 
mit einander ſich verehlichen wollen oder nicht, dies hängt von 
ihrer freien Entſcheidung ab; daß zwiſchen dieſem Manne und 
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dieſem Weibe eine Ehe vorhanden iſt, hat ſeinen Grund in 
der Verpflichtung, die ſie durch ein wechſelſeitig gegebenes und 
angenommenes Verſprechen übernommen haben. Die Ehe tritt 
alſo durch einen Vertrag in's Leben und mangelt demſelben 
ein Erforderniß der Giltigkeit, ſo kömmt ſie nicht zu Stande. 
Es gibt aber Pflichten, mit denen das Verhältniß, in das die 
Gatten zu einander treten, unverträglich iſt. Ferner können 
Mann und Weib zu einander in Beziehungen ſtehen, in Folge 
derer die Wahrung der ſittlichen Ordnung und ſomit das Heil 
der chriſtlichen Geſellſchaft entweder ſchlechthin fordert oder doch 
ſehr rathſam macht, daß ſie von der Möglichkeit einander zu 
ehlichen ausgeſchloſſen werden. 

Auf dies Alles müßte die Kirche Rückſicht nehmen, auch 
wenn der Ehe die Gnade des Sacramentes nicht verliehen 
wäre: denn ſchon die Wichtigkeit der ehlichen Pflichten und 
die Unauflöslichkeit des Bandes wäre für ſie Grund genug, 
die Frage, unter welchen Bedingungen eine Ehe zu Stande 
komme, mit großem Ernſte zu behandeln. Allein die Willens 
einigung, durch welche die Ehe begründet wird, iſt zugleich 
Urſache der Stellung, welche die Ehe im Reiche der Gnade 
einnimmt, und um deren willen der heilige Paulus ſie ein 
großes Geheimniß nennt in Chriſtus und der Kirche: denn die 
in ihr Verbundenen treten durch ſie zu dem Geiſte Gottes in 
eine beſondere Beziehung, weil ihnen eine beſondere Gnaden 
hilfe geſichert iſt. Die Kirche hat doch gewiß zu ſorgen, daß 
ihre Kinder die Sacramente würdig empfangen und nach Gottes 
Willen anwenden, wie ſollte ſie nicht das Recht haben die 
Bedingungen feſtzuſetzen, unter welchen die Willenseinigung 
von Mann und Weib das Vorhandenſeyn der Ehe bewirke? 
Zugleich ergibt ſich aber hieraus, wie billig es ſey, daß bei 
Feſtſetzung dieſer Bedingungen dem Seelenheile der Einzelnen 
und der chriſtlichen Gemeinde ſorgſame Beachtung gezollt werde. 
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3. Die christliche Ehe in heidnischen Staate. 

Mit dem erſten Schritte auf ihrer Bahn begann die 
Kirche auch in Betreff der Ehe ihre Sendung zu erfüllen. 
Noch mußte der chriſtliche Gottesdienſt in den Katakomben 
eine Freiſtätte ſuchen und ſchon war das chriſtliche Eherecht in 
allen ſeinen weſentlichen Zügen entwickelt. Die Welt ſtand 
damals bis über den Euphrat hinaus unter dem römiſchen 
Geſetze. Kein heidniſches Volk hatte von der Ehe eine ſo wür 
dige Auffaſſung wie das römiſche und ſie war in den Zeiten, 
die Roms Größe gründeten, kein machtloſer Gedanke ſondern 
beherrſchte das Leben. Damals war die Trennung der Ehe 
eine Seltenheit und hatte die Feierlichkeit der confarreatio 
ſtattgefunden, beinahe unmöglich. Als das Wort vom Kreuze 
nach Rom gelangte, war dies anders geworden. Mit der ſitt 
lichen Scheu verflüchtigte ſich die ehliche Liebe und Treue, das 
Geſetz bequemte ſich nach den Bedürfniſſen der entarteten Ge 
ſellſchaft; die Ehetrennung war nun eine alltägliche Sache. 
Von der Hauptſtadt aus verbreitete die Entwürdigung der Ehe 
ſich nach den Ländern, welchen Rom ſeine Sprache und Bil 
dung gab; im Bereiche des griechiſchen Bildungskreiſes hatte 
die ſittliche Fäulniß ſchon ſeit Jahrhunderten um ſich gegriffen 
und es war die Geſunkenheit des häuslichen wie des öffent 
lichen Lebens, welche den römiſchen Waffen den Weg zum 
Siege gebahnt hatte. Und dieſer Welt verkündeten die Apoſtel, 
daß die Unzucht der Tod der Seele, daß jede Befriedigung 
des ſinnlichen Triebes auſſer der Ehe Unzucht und daß die 
Ehe unauflöslich ſey. Welche Aufgabe! Die Kirche hat ſie er 
füllt. Sie hat ſie dadurch erfüllt, daß ſie allen Verbindungen, 
die zwar dem römiſchen aber nicht dem chriſtlichen Geſetze ent 
ſprachen, unerſchütterlich das Wort entgegenſtellte: Das iſt 
keine Ehe, das iſt Unzucht. 
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Bei Verbindungen, welchen das Band einer giltig ge 
ſchloſſenen Ehe im Wege ſtand, handelte es ſich um die Durch 
führung des göttlichen Geſetzes. Aber auch die Macht Ehe 
hinderniſſe aufzuſtellen hat die Kirche ſchon in den Tagen der 
Apoſtel geübt und zwar ohne daß ſie in dem weltlichen Rechte 
den geringſten Anhalt fand. Über das Hinderniß des beſtehen 
den Ehebandes ſtimmte das römiſche Recht mit dem Geſetze, 
deſſen Geltendmachung der Kirche oblag, wenigſtens im Grund 
ſatze überein: denn es geſtattete niemals auch nicht unter Nero 
und Heliogabalus zugleich zwei Gattinen oder eine Gattin und 
eine Concubine zu haben (concubinatus im Sinne des römi 
ſchen Rechtes war nämlich nicht das, was wir durch Concu 
binat bezeichnen ſondern ungefähr das, was wir eine Ehe zur 
linken Hand nennen), daß aber das Gelübde der Keuſchheit 
an ſich betrachtet die Giltigkeit der Ehe hindern könne, war 
dem römiſchen Geſetze gänzlich fremd. Die Pflicht der Veſtalin 
ſich jeder Geſchlechtsverbindung zu enthalten, war eine prieſter 
liche und endete zugleich mit ihrer Stellung als Prieſterin. 
Daß ſie nach Vollendung ihres Tempeldienſtes heirathete, kam 
ſelten vor, ſowol weil dann die Jugend ſchon hinter ihr lag 
als auch weil man dafürhielt, eine ſolche Verbindung ſey den 
Göttern mißfällig und ſowol für den Staat als für die Ehe 
leute von übler Vorbedeutung; doch dem Geſetze widerſtritt die 
Ehe nicht. Aber ſchon zur Apoſtelzeit wurde dem Gelübde, das 
die Diakoniſſinen ablegten, die Wirkung eines Ehehinderniſſes 
zuerkannt und mitten in den Stürmen der Verfolgung be 
handelte die Kirchengewalt Verbindungen, die von gottgeweihten 
Jungfrauen eingegangen wurden, nicht als Ehe ſondern als 
Ehebruch. 

Da die Kirche niemals zugeſtand, daß eine Verbindung 
deshalb, weil ſie die bürgerlichen Rechte der Ehe mit ſich bringe, 
ſchon eine Ehe ſey, wurde bereits in der Urzeit des Chriſten 
thumes den Gläubigen auferlegt, die Ehen, die ſie zu ſchließen 
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gedachten, bei dem Biſchofe anzumelden. Es war im Jahre 
109, daß der heilige Ignatius, zweiter Nachfolger des heiligen 
Petrus auf dem Stuhle von Antiochien, nach Rom geſchleppt 
wurde um dort von den Löwen zerriſſen zu werden. Auf der 
Reiſe ſchrieb er umgeben von Wächtern, die er mit wilden 
Thieren vergleicht, ſieben nicht ſehr lange Briefe und dennoch 
iſt dabei auf die Pflicht der Gläubigen bei Eingehung der 
Ehe ſich nach dem Urtheile des Biſchofes zu richten nicht ver 
geſſen“). Wer die Anmeldung unterließ, kam in den Verdacht 
einer unlauteren Verbindung; konnte er ſich darüber nicht 
rechtfertigen, ſo ward er von der Kirchengemeinſchaft ausge 
ſchloſſen“). Der Hinblick auf die Ewigkeit waltete damals in 
der Mehrzahl der Gläubigen mit einer Kraft, die er ſpäter 
nur in einer Minderheit reiner Seelen entwickelte. Wäre die 
Ehe ihnen auch nichts geweſen als eine lebenslängliche Ver 
bindung mit hochwichtigen, heiligen Pflichten, ſie hätten ſich 
gedrungen gefühlt, ſie nicht ohne Gebet und Segen zu ſchließen; 
doch ſie war ihnen, was ſie den Katholiken noch jetzt iſt, ſie 
war ihnen ein Sacrament. Mit den frommen Wünſchen der 
Gläubigen vereinigte ſich die Fürſorge der Kirche, welche die 
ſich Vermählenden zu Beherzigung der ehlichen Pflichten und 
würdigem Empfange des Sacramentes anleiten wollte. Daher 
wurden ſchon in der älteſten Zeit die Ehen eingeſegnet und 
nach Schließung des Bundes das Opfer der heiligen Meſſe 
dargebracht. Ein Schriftſteller, deſſen größere Lebenshälfte in 
das zweite Jahrhundert fällt, Tertullianus ſpricht: „Wie ſind 
ich Worte für die Seligkeit einer Ehe, welche die Kirche ver 
bindet, das Opfer bekräftigt und der Segen beſiegelt, die Engel 
verkünden und der Vater genehm hält““). 

*) Epist. ad Polycarp. c. 5. 
*) Tertull. de pudicit. c. 4. 

**) Ad uxor. II. 9. 
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A. Die Ehe im hristlichen Staate. Die germanischen Reiche. 

So war es als die Kirche dem heidniſchen Staate gegen 
über ſtand und wider das Äußerſte, was menſchliche Gewalt 
vermag, nichts hatte als den Glauben, welcher die Welt be 
zwingt. Mit dem Volke iſt auch der Staat chriſtlich geworden, 
nur ging das nicht ſo ſchnell. Durch Conſtantin's Bekehrung 
war die Bevölkerung des Weltreiches nicht ſchon in eine chriſt 
liche verwandelt; die Heiden machten damals noch die Mehr 
heit aus und bis in das fünfte Jahrhundert hinein blieben ſie 
zahlreich. Seit man durch das Bekenntniß des Chriſtenthumes 
kein Geächteter ſondern der Glaubensgenoſſe des Herrſchers 
wurde, beſchleunigte ſich die vorſchreitende Bekehrung, doch ſie 
war nicht bei Allen mehr ſo aufrichtig als da man mit den 
Lebenshoffnungen abſchließen mußte, wenn man den Bekennern 
des Heilandes ſich beigeſellte, und die Kirche bekam nun in 
ihrem eigenen Schooſe zwar nicht mit den heidniſchen Götter 
glauben, doch mit der heidniſchen Richtung der Wünſche und 
Gewohnheiten zu kämpfen. Überdies waren alle Geſetze und 
Einrichtungen des Staates von dem heidniſchen Gedanken ganz 
und gar durchdrungen und ſie mit Einem Schlage umzuſtalten 
war ſchlechthin unmöglich. Auch machten die wenigſten Kaiſer 
ſich hieraus ein beſonderes Geſchäft oder beſaßen auch nur die 
Befähigung zum Geſetzgeber. Conſtantin griff die Sache ernſt 
lich an, er erließ eine ganze Reihe von Verordnungen, um 
den Widerſpruch zwiſchen dem Chriſtenthume und der Geſetz 
gebung wenigſtens dort wo er am grellſten hervortrat zu heben; 
die heidniſchen Ehegeſetze blieben dabei nicht vergeſſen. Doch 
alle ſeine Herrſcherhandlungen mit dem Chriſtenthume in Ein 
klang ſetzen zu können traute er ſich nicht zu und erſt am 
Rande des Grabes trat er durch das Sacrament der Wieder 
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geburt in die Kirche ein. Auch ſein Sohn Conſtantius, der 
in allen Dingen tief unter ihm ſtand, empfing die Taufe erſt 
in der Todesſtunde. Julian der Abtrünnige war ein Verfolger 
des Chriſtenthumes mit allen Mitteln, die Haß und Liſt ihm 
eingaben. Jovian regierte wenige Monate. Valentinian und 
Valens waren tapfere Soldaten, doch Männer ohne alle Bil 
dung. Der Erſte eilte ſtets von einem Ende ſeines Reiches 
zum anderen um den anſtürmenden Feinden Obſtand zu halten, 
der andere überließ ſich den arianiſchen Parteihäuptern, denen 
nichts als die Förderung ihrer Irrlehren am Herzen lag, und 
mit der Schlacht von Adrianopel, die er nicht überlebte, be 
gann das Hereinfluthen der deutſchen Völker, das man mit 
dem Namen der Völkerwanderung bezeichnet. Es iſt alſo nicht 
zu verwundern, daß die Umſtaltung der heidniſchen Ehegeſetze 
langſamer vor ſich ging als geſchehen wäre, wenn eine Reihe 
chriſtlicher Kaiſer ausgeſtattet mit allen Eigenſchaften des Ge 
ſetzgebers in Frieden und Muſſe gewaltet hätte. 

So lange das heidniſche Ehegeſetz nachwirkte, ſtellten die 
Biſchöfe ſich zu demſelben ſo wie in den Tagen der heidniſchen 
Kaiſer; ſie ſchärften den Gläubigen ein, daß ſie bei der Ver 
ehlichung ſich nicht nach dem Staatsgeſetze ſondern nach dem 
Geſetze Chriſti zu richten hätten, ſie bedrohten die Übertreter 
mit Kirchenſtrafen und vollſtreckten dieſelben mit mehr oder 
weniger Entſchiedenheit: denn die alte Strenge der Bußord 
nung war ſchon an vielen Orten gelockert. Die Kirche ſtand 
aber dabei zu den chriſtlichen Kaiſern in einem ganz anderen 
Verhältniſſe als ſpäter zu den Regierungen, die ſich für ihr 
Schalten in Eheſachen auf den Codex Theodoſianus beriefen. 
Die Kaiſer waren weit entfernt es den Biſchöfen übel zu 
nehmen, wenn ſie die kirchlichen Vorſchriften über die Ehe 
handhabten, ſie erklärten ſich vielmehr mit ihnen im Grund 
ſatze vollkommen einverſtanden. „Quod sacri canones pro 
hibent, id etiam per nostras abolemus leges“, ſagte 
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das Geſetz. Aber man berief ſich auf die Unmöglichkeit, ver 
ſprach alles Gute und hielt auch Wort, nur ſehr langſam. 
Doch ein Rückſchritt der Geſetzgebung kam äußerſt ſelten vor, 
beinah immer hatten die neuen Verordnungen in Eheſachen 
den Zweck die Umſtaltung nach chriſtlichen Grundſätzen weiter 
zu führen; wie hätte es alſo den Biſchöfen beikommen ſollen, 
dagegen ihre Stimme zu erheben! In dieſen geſchichtlichen 
Zuſammenhang muß einen Einblick haben, wer die römiſche 
Geſetzgebung in Eheſachen richtig beurtheilen will. 

Die Kaiſer des Abendlandes ſchritten trotz ihrer Be 
drängniſſe ſchneller vor als die oſtrömiſchen; doch ſie vermochten 
dem Andrange der Deutſchen nicht zu widerſtehen und der 
Bereich ihrer Herrſchaft zerfiel in Reiche, wo der nordiſche 
Krieger gebot und neue Ordnungen ſich entwickelten. Die 
Deutſchen waren in Allem, was über die Kunſt zu fechten 
und zu ſiegen hinausging, die Schüler der überwundenen. 
Die Biſchöfe, in welchen ſie ihre geiſtlichen Führer verehrten, 
waren die Vermittler zwiſchen ihnen und der einheimiſchen 
Bevölkerung der eroberten Länder, und beide Theile trugen zu 
denſelben viel größeres Vertrauen als zu der römiſchen Be 
amtenſchaft, die kein gutes Andenken hinterlaſſen hat. In den 
Zeiten des Überganges flüchteten nicht wenige Römer in die 
von den Deutſchen ſchon beſetzten Landestheile, weil ſie die 
Zuſtände dort erträglicher fanden als daheim. Die blond ge 
lockten Mannen waren roh genug und die Freiheit, die ſie 
als ihren Antheil forderten, wurde ſehr oft zur Unbändigkeit; 
doch ſie gönnten auch Anderen Freiheit und waren ihre Leiden 
ſchaften nicht wild erregt, ſo zeigten ſie einen friſchen Sinn 
für Recht und Billigkeit. 

Die Umſtaltung des ganzen Rechtslebens, die eine un 
ausbleibliche Folge der neu gewordenen Verhältniſſe war, vollzog 
ſich unter der Herrſchaft des chriſtlichen Gedankens. Für alle 
Angelegenheiten, die Religion und Sittlichkeit betrafen, war 
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die leitende Macht der Kirche unbeſtritten und es verflüchtigten 
ſich die Schwierigkeiten, die aus den Nachwirkungen des römi 
ſchen Heidenthumes hervorgingen. Im römiſchen Reiche galten 
für den Rechtsbereich noch alle Verordnungen der heidniſchen 
Kaiſer, in ſo weit ſie nicht von ihren chriſtlichen Nachfolgern 
ausdrücklich abgeändert waren; die Ausſprüche jener heidniſchen 
Rechtsgelehrten, deren Anſehen das Geſetz als Entſcheidungs 
grund erkannte, mochten noch ſo widerchriſtlich ſeyn, wenn ſie 
nicht durch ein ſpäteres das Gegentheil verfügendes Geſetz die 
Anwendbarkeit verloren hatten, war man noch immer befugt 
ſie anzuführen. Dies Alles fiel nun weg und der Grundſatz, 
daß für die Giltigkeit der chriſtlichen Ehe nicht das römiſche 
Geſetz ſondern das Geſetz Chriſti entſcheidend ſey, wurde für 
alle die Ehe berührenden Vorſchriften und Rechtsbeſtimmungen 
maßgebend. Bei der Anwendung auf den einzelnen Fall gerieth 
man mit den Leidenſchaften nicht ſelten in harten Zuſammen 
ſtoß, vorzüglich ſo lange noch die heidniſchen Erinnerungen 
Kraft behielten; doch das Chriſtenthum gelangte auch in dieſer 
hochwichtigen Frage zur Herrſchaft über das Leben. Die neuen 
Staaten überließen auch das Rechtsurtheil über die Heiraths 
verträge und alle durch Eheſtreitigkeiten veranlaßte Vermögens 
fragen dem kirchlichen Gerichte; ja es wurden demſelben 
Rechtsfragen überwieſen, die zur Kirchengewalt und ihren Auf 
gaben in einer noch loſeren Verbindung ſtanden, und die Ver 
theilung der Staatsgewalt, welche dem eigentlichen Mittelalter 
ſein Gepräge gab, förderte dieſe Ausdehnung der geiſtlichen 
Gerichtsbarkeit. 

Die chriſtlich germaniſche Bildung hatte ſchon eine gewiſſe 
Selbſtändigkeit erlangt, als das Lehenweſen eine Bedeutung 
gewann, der es noch unter Ludwig dem Frommen ſehr ferne 
ſtand und welche in alle geſelligen Zuſtände tief eingriff. Die 
Neugeſtaltung begann in Frankreich, und in Frankreich wurde 
ſie nicht nur am ſchnellſten, ſondern auch ſo vollſtändig wie 
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ſonſt nirgends durchgeführt. Das Land zerfiel in eine Menge 
größerer und kleinerer Gebiete mit einer Autonomie im vollen 
Sinne des Wortes. Man konnte ſich weder auf die alten 
Volkesrechte noch auf die Geſetze berufen, durch welche Karl 
der Große und Ludwig der Fromme für alle Völker ihres 
Reiches ein gemeinſames Recht zu begründen ſuchten; es galt 
nur das Gewohnheitsrecht, das freilich größtentheils aus Bruch 
ſtücken der früheren Geſetze beſtand. Dies war noch nicht 
Alles. Für den Starken war das Schwert der oberſte Richter 
und zwar nicht nur der Thatſache ſondern dem Rechte nach. 
Der Beklagte konnte den Zeugen, der wider ihn ausſagte, den 
Schöffen, der wider ihn ein Urtheil fand, ja den ganzen Ge 
richtshof und ſogar den Oberlehnsherrn, wenn er im Wege 
der Berufung wider ihn entſchied, zum Zweikampfe heraus 
fordern. Wenn dem ungeachtet Alles ganz leidlich ging, ſo ver 
dankte man dies den Mächten des Glaubens und des Ge 
wiſſens, der Ehre und Treue, die mahnend und ſänftigend 
über dem ſtürmiſchen Treiben ſchwebten. Wer ſich aber in 
dieſe Zeit zurückverſetzt, wird wol zugeben, daß die Ausdehnung 
der kirchlichen Gerichtsbarkeit von zwei Seiten her einem be 
rechtigten Bedürfniſſe entgegenkam: der geiſtliche Richter ent 
ſchied überall nach demſelben Geſetze und in ſeinem Bereiche 
trat das Recht der Gewalt ſeinen Platz nicht ab, wodurch 
Unzähligen eine Wohlthat erwieſen ward. Wenn man irgend 
einen Wortführer des Fortſchrittes in das Frankreich des eilften 
Jahrhundertes zurückverſetzen könnte und ihm eine Erbſchaft 
zufiele, die ein ſechs Fuß hoher Ritter oder Knappe in An 
ſpruch nähme, ſo würde er gewiß kniefällig um ein geiſtliches 
Gericht bitten. Allein auch damals gebrach es nicht an Leuten, 
die keine Luſt fühlten, ſich mit einem handfeſten Gegner ein 
zulaſſen und ſammt dem Gelde auch das Leben aufs Spiel 
zu ſetzen. 
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In ſolchen Zuſtänden der Geſellſchaft war die Immunität 
der Geiſtlichen von dem weltlichen Gerichte eine unabweisliche 
Nothwendigkeit. Sollte der Prieſter, den man geplündert hatte, 
ſich dann noch mit dem Räuber inner den Schranken herum 
ſchlagen? Daß die Angelegenheiten der personae misera 
biles vor die kirchlichen Gerichte gewieſen wurden, war eine 
Bethätigung chriſtlichen Erbarmens: wo ſollte eine Wittwe, 
eine Waiſe niederen Standes, wo ein mißhandelter Leibeigener 
Hoffnung auf Gerechtigkeit finden, wenn ihm nicht der kirch 
liche Gerichtshof geöffnet war? Mängel und Schattenſeiten 
hatte die Sache freilich. Auſſer den Bezirken, wo die Biſchöfe 
weltliche Herren waren, hatte man zu Vollſtreckung des Ur 
theiles nichts als Kirchenſtrafen. Dieſe wirkten oft, aber nicht 
immer und bei den ärgſten Frevlern gerade am wenigſten. 
Dann wandte man ſich an den weltlichen Herrn, dem der 
Schuldige unterſtand; doch ob er helfen wollte und auch ob er 
konnte, war die Frage. Überdies war die häufige Beſchäftigung 
mit weltlichen Angelegenheiten nicht geeignet, die Geiſtlichen auf 
der Höhe ihres Berufes zu erhalten. Im Ganzen genommen 
war aber die Ausdehnung der kirchlichen Gerichtsbarkeit für 
die damalige Geſellſchaft eine große Wohlthat. 

5. Die Parlamente und die kirchliche Eniterkeit 
Die Verhältniſſe änderten in Frankreich ſich langſam, 

doch mit nachhaltigem Erfolge. Da die Kapetinger eben daran 
waren, das Schickſal zu erfahren, welches die Vaſallenmacht 
den Karlingern bereitet hatte, begann eine Gegenwirkung. 
Durch den Abt Suger von St. Denys, der unter dem ſechsten 
und ſiebenten Ludwig an der Spitze der Geſchäfte ſtand, ward 
es zur ſtehenden Politik des franzöſiſchen Königthumes, an 
der Beſchränkung des Lehenweſens zu arbeiten und man ſchritt 
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vorſichtig, doch ſtetig vorwärts, bis Richelieu die Macht der 
großen Kronvaſallen gänzlich brach. Mit dem Erſtarken der 
königlichen Gewalt gewann der weltliche Richterſtand wieder 
Anſehen und Einfluß. Die Könige errichteten für ihre Haus 
länder einen Gerichtshof (curia regis), der aus geiſtlichen 
und weltlichen Herren beſtand und zu beſtimmten Zeiten Be 
ſprechungen (parlements) hielt; doch urſprünglich nichts als 
ein Beirath des Königes war. Daß dieſer dabei die Anſichten 
und Wünſche der mächtigen Vaſallen beachten mußte, verſteht 
ſich von ſelbſt; aber das Gewicht ihrer Stimmen minderte ſich 
nach Maßgabe des Steigens der königlichen Macht. Die großen 
Lehensträger ahmten das Beiſpiel des Oberherrn nach, ganz 
Frankreich bekam Obergerichte, welche die Einrichtungen des 
jenigen, das zu Paris für die königlichen Hausländer beſtand, 
zum Muſter nahmen. Als das römiſche Recht, deſſen Pflege 
ſich zu Bologna erneuert hatte, auch nördlich von den Alpen 
Anſehen gewann, wurden weltliche Rechtsgelehrte beigezogen 
und lange waren dieſe die allerfügſamſten Diener der Könige, 
die darum den Einfluß derſelben zu erweitern ſuchten. Seit 
dem vierzehnten Jahrhunderte bekam der Königshof, der nun 
Parlament hieß, ſtändige Räthe, welche die laufenden Geſchäfte 
beſorgten, bald aber auch bei den Verhandlungen, zu denen 
die Mitglieder aus dem Herrenſtande ſich einfanden, das Über 
gewicht erhielten. Auf dieſe Weiſe entwickelte ſich wieder ein 
Stand, für den die Rechtsverwaltung Lebensberuf war; er 
gewann durch ſeine Stellung in den Parlamenten Macht und 
Anſehen und neben den Schwertadel (noblesse d'épée) trat 
der Richterſtandsadel (noblesse de robe). Es iſt dies eine 
Erſcheinung, wie nur Frankreich ſie bietet und für die fran 
zöſiſche Geſchichte von Heinrich dem Vierten bis zur Revolution 
gibt ſie unerſetzliche Aufſchlüſſe. 

Sobald das weltliche Recht wieder Vertreter bekam, die 
im Rathe der Könige ſaßen und Gericht hielten, zeigte ſich 
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das Beſtreben die Befugniſſe der geiſtlichen und weltlichen 
Gewalt zu ſondern und was die zweite der erſten überlaſſen 
hatte, zuletzt auch mehr als dies, in Anſpruch zu nehmen. 
Mit beſonderem Nachdrucke prägte dieſe Richtung ſich in den 
Parlamenten aus; ſie wurde zu einem unterſcheidenden Zuge 
ihrer Thätigkeit. 

Die Stellung, welche die franzöſiſchen Parlamente zur 
Kirche nahmen, iſt nichts, was für den Geſetzentwurf, über 
den das Herrenhaus ſich wird auszuſprechen haben, gleichgiltig 
wäre. Das zweite Hauptſtück des bürgerlichen Geſetzbuches 
ſoll wieder als Richtſchnur für die Behandlung der Eheſachen 
aufgeſtellt werden. Aber der Gedankenkreis, welchem die lei 
tenden Grundſätze desſelben angehören und bei dem ſie ihre 
Rechtfertigung ſuchen, iſt kein öſterreichiſcher, ſondern ein fran 
zöſiſcher und bei Entwicklung desſelben gingen die Parlamente 
voran, wiewol ſie nicht alle daraus gezogenen Folgerungen ſich 
aneigneten. Will man alſo über die Sache ein gründliches 
Urtheil haben, ſo darf man die Verhältniſſe, aus welchen die 
in Öſterreich aufgenommenen Grundſätze hervorgingen, nicht 
unbeachtet laſſen. Ein Gedanke, bei deſſen Geſtaltung die 
Intereſſen beſtimmter Zeiten und Lagen maßgebend waren, 
kann nur dann richtig gewürdigt werden, wenn man das 
Ganze der Zuſtände, zu denen er als Theil gehört, in's 
Auge faßt. 

Daß viele Gegenſtände, die in Frankreich vor den geiſt 
lichen Gerichtshöfen verhandelt wurden, rein weltliche ſeyen, 
konnte von keinem Denkenden geläugnet werden: denn es be 
fanden ſich darunter ſolche, die nicht nur weltliche Angelegen 
heiten, ſondern die weltlichen Angelegenheiten weltlicher Per 
ſonen betrafen und mit kichlichen Rechtsfragen in gar keiner 
Verbindung ſtanden. Im Jahre 1329 geſchah es zum erſten 
Male, daß hierüber förmlich verhandelt wurde. Der Biſchof 
von Autün, welcher für die Geiſtlichkeit ſprach, läugnete nicht, 
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daß von den kirchlichen Gerichten über viele rein weltliche An 
gelegenheiten entſchieden würde, er läugnete aber und zwar 
mit gutem Grunde, daß dadurch ein widerrechtlicher Eingriff 
verübt würde. Er berief ſich auf den unvordenklichen Beſitz 
ſtand und dieſer reichte in's neunte Jahrhundert, zum Theil 
viel weiter zurück; er berief ſich auf die ausdrückliche oder 
ſtillſchweigende Genehmigung der Könige. Dagegen konnte 
Peter von Cugnières, der Wortführer der Parlamente, nichts 
einwenden und die Sache blieb um ſo mehr beim Alten, da 
die Könige keine Luſt fühlten, daran zu rühren. 

Auf die Anſprüche, durch welche dieſe Verhandlung her 
beigeführt wurde, nahm die Strömung Einfluß, die bei dem 
Streite zwiſchen Bonifacius dem Achten und Philipp dem 
Schönen zum Durchbruche gekommen war, und ſie trat nicht 
wieder zurück ſondern grub ſich ein immer breiteres Bett. Als 
die das Mittelalter beherrſchenden Gedanken in voller Kraft 
und vollem Vertrauen walteten, unternahm man es das Hoch 
bild chriſtlichen Lebens auch für das Staats- und Völkerrecht 
maßgebend zu machen. Der Fürſt wie der Leibeigene ſoll für 
Gott und die Ewigkeit leben; der Fürſt wie der Leibeigene 
iſt das Kind der Kirche und ſoll ſie hören. Daß die Fürſten 
gegen einander, gegen ihr Volk und die Kirche ihre Pflichten 
erfüllen, kann auf das ewige und zeitliche Wohl von tauſend 
mal Tauſenden Einfluß nehmen. Stellen ſie den Mahnungen 
der Kirche hartnäckigen Ungehorſam entgegen, ſo haben auch 
ſie dem Chriſten als Zöllner und öffentliche Sünder zu gelten 
und dann können ſie über Chriſten nicht weiter herrſchen. 
Auch was Bonifacius VIII. in Anſpruch nahm, war keine 
unmittelbare Macht über das Weltliche ſondern das Urtheil 
über die Sünden, welche die Fürſten bei Ausübung ihrer 
Macht begingen. Es iſt dies ein großer, hoher Gedanke; 
ob er in der Welt, wie ſie iſt, ſich ausführen laſſe, hatte man 
einer kühlen Erwägung nicht unterzogen. Die Wirkungskreiſe 
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ſchieden ſich wieder und je weniger die Staatsgewalt zu be 
ſorgen hatte, ein Papſt werde ſie auf ihrem eigenen Gebiete 
beirren, deſto mehr wurde die von Rom drohende Gefahr her 
vorgehoben, die Nothwendigkeit von Gegenmaßregeln betont und 
unter dem Vorwande das Recht des Staates zu ſichern in 
das unbeſtreitbare der Kirchengewalt eingegriffen. Die Parla 
mente gingen hiebei voran: namentlich das von Paris, deſſen 
Amtsbereich bei weitem der größte, deſſen Anſehen ein hervor 
ragendes war. Seit dem vierzehnten Jahrhunderte, vorzüglich 
aber in den verworrenen Zeiten der Kirchenſpaltung begab ſich 
Vieles, was die Parlamente für ihre Zwecke verwerthen konn 
ten. Mißbräuche, die bisher vereinzelte Erſcheinungen waren, 
erlangten zwar nicht die Allgemeinheit, die man ihnen zuſchrieb, 
doch immerhin eine ſehr beklagenswerthe Ausdehnung. Im 
Jahre 1438 ſtellte Karl VII. ſeine pragmatiſche Sanction 
unter die Obhut der Parlamente. Dadurch gewannen ſie eine 
vom Könige anerkannte Grundlage ihres Einſchreitens; ſie 
beuteten aber dieſen Vortheil in ſolcher Weiſe aus, daß der 
ſelbe Karl ſie darüber ernſtlich zurechtweiſen mußte. Dies half 
wenig oder doch nur für kurze Zeit; die Parlamente legten 
ſich das Recht bei über die Gränzen der geiſtlichen Gerichts 
barkeit auch dann zu entſcheiden, wenn ſie dabei Richter und 
Partei in Einer Perſon wären; ſie warfen ſich zum Hüter 
der Kirchengeſetze auf und fingen an Berufungen wegen Miß 
brauch der geiſtlichen Amtsgewalt anzunehmen. Im Jahre 
1539 verminderte die königliche Verordnung von Villers Cot 
terets die Berührungspuncte zwiſchen den Parlamenten und 
den geiſtlichen Gerichten: denn ſie entzog letzteren die Ent 
ſcheidung über die perſönlichen und dinglichen Rechte von 
Weltlichen, wenn ſie mit dem Erkenntniſſe über Sacramente 
und andere geiſtliche Angelegenheiten nicht zuſammenhingen. 
Zugleich geſchah aber der Berufung wegen Mißbrauch eine 
Erwähnung, welche die Zuläſſigkeit derſelben vorausſetzte, und 

II. 21 



– 322 – 

die darin liegende Ermuthigung wirkte um ſo mehr, da durch 
Europa eine Bewegung ging, die jeden Angriff auf den hei 
ligen Stuhl und die geiſtliche Gerichtsbarkeit begünſtigte. Nicht 
lange darauf zeigte ſich, daß Calvin auch in Frankreich An 
hänger habe, und unter Franz dem Zweiten traten die Huge 
notten als eine mächtige Partei hervor. Sie fanden aber bei 
nicht wenigen Parlamentsräthen Anklang und die proteſtan 
tiſche Anſicht des Verhältniſſes zwiſchen Staat und Kirche 
hatte ſelbſt für katholiſche Parlamentsräthe viel Verführeriſches. 

Zur ſelben Zeit begann die Stellung der Parlamente 
zu dem Königthume ſich zu ändern. Die Wirren langer Bürger 
kriege erſchütterten die königliche Macht. Überdies ließen die 
Könige durch ihre Finanznöthen ſich verleiten gleich anderen 
Stellen auch die von Parlamentsräthen zu verkaufen, ja ſie 
erblich werden zu laſſen. Auf dieſe Weiſe ward es der Staats 
gewalt unmöglich ihre Beamten auszuwählen; ſie konnte ſie 
nicht einmal verſetzen und nur durch ein förmliches Gerichts 
verfahren abſetzen. Nun hießen die Räthe der Parlamente und 
anderer Obergerichte zwar noch immer des Königs Amtleute 
(officiers) bei den oberſten Gerichtshöfen), aber ſie behaup 
teten weder Geſetze noch Verordnungen hätten Rechtskraft, be 
vor ſie nicht von ihnen eingezeichnet ſeyen, und ließen bei der 
Weigerung dieſelben anzunehmen ſich ſehr häufig durch Partei 
rückſichten beſtimmen. Sie blieben dabei nicht ſtehen, ſie griffen 
in alle weltlichen und geiſtlichen Angelegenheiten mit ſteigender 
Kühnheit ein. Richelieu beſchäftigte ſich ernſtlich damit ein Ende 
zu machen; aber der Krieg wider das Haus Oſterreich verur 

*) Cours souveraines. Mit souverain von supremus bezeichnete 
man in Frankreich Alles, was in einem gewiſſen Bereiche das Höchſte 
war oder dafür gelten wollte. Es gab comtes souverains und ſogar 
damoiseaus (Junker) souverains; unter den Titeln des bekannten Kar 
dinales von Retz findet ſich: damoiseau souverain de Commercy. 
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ſachte Ausgaben, die ihn ſeinen Plan aufzugeben nöthigten: 
denn er konnte den Kaufpreis nicht zurückerſtatten. Während 
der Minderjährigkeit Ludwig des Vierzehnten machte das Par 
lament von Paris den abenteuerlichen Verſuch ſich der ganzen 
Staatsgewalt mit Einem Griffe zu bemächtigen: denn es er 
klärte im Einvernehmen mit dem großen Rathe, dem Steuer 
hofe und der Rechenkammer, welche ſämmtlich die Rechte ober 
ſter Gerichte hatten und mit erblichen Räthen beſetzt waren: 
der Wille des Fürſten müſſe, bevor das Volk ihn ausführe, 
von den Obergerichten für gerecht erklärt werden. Die Par 
lamentsräthe, welche claſſiſch gebildete Männer waren, fühlten 
ſich ſchon als Senatoren nach Weiſe des alten Roms; doch 
ſie hatten ihre Kräfte weit überſchätzt, die Fronde unterlag 
und der Beifall einer Bevölkerung, die der unaufhörlichen, 
unfruchtbaren Wirren überdrüſſig war, verſtärkte die Kraft des 
Gegenſtoßes, der nun nach der andern Seite hin bis zum 
Außerſten ging; Ludwig XIV. ſprach: der Staat bin ich. 

Die Parlamente waren jedoch mehr zurückgedrängt als 
unterwürfig gemacht; ſie verzichteten auf keinen ihrer Anſprüche, 
nur verfuhren ſie mit Vorſicht, ſo lange Ludwig XIV. in dem 
Glanze ſeiner Siege daſtand. In ſeinen letzten Jahren traten 
ſie ſchon wieder entſchiedener hervor und die Kühnheit ihrer 
Unternehmungen ſteigerte ſich unter der Regentſchaft Philipp's 
von Orleans, der ihnen ſeine Macht verdankte: denn das 
Parlament von Paris hatte das Teſtament Ludwigs des 
Vierzehnten umgeſtoßen; ſie erreichte den Höhepunct, als Lud 
wig XV. immer tiefer in Liederlichkeit und Trägheit verſank 
und die ehrgeizige, verſchwenderiſche Buhlerin, die er zur Mar 
quiſe von Pompadour ernannt hatte, ſammt ihren Geſchöpfen 
die Zügel der Regierung führte. Der Kirche gegenüber ging 
man ſo weit, daß im Jahre 1737 der Kanzler von Agueſſeau 
ämtlich und im Namen der Krone eingeſtand, es ſcheine, man 
wolle die Macht der Kirche Geſetze zu geben entkräften, indem 

21* 
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man ſie von der Mitwirkung der bürgerlichen Gewalt ſo ab 
hängig mache, daß ohne dieſe die heiligſten Anordnungen den 
Unterthanen des Königes keine Verbindlichkeit ſollten auferlegen 
können. 

Allein die oberſten Gerichtshöfe hielten ſich berufen nicht 
nur die Geſetzgebung ſondern die ganze Verwaltung zu beauf 
ſichtigen; ſie gaben den Sicherheitsbeamten Vorſchriften und 
Weiſungen; ſie beriethen und urtheilten über die Maßregeln 
der Verwaltungsbehörden und wollten jene, die ſie für ungeſetz 
lich erklärten, als ungeſetzlich angeſehen wiſſen. Das Parlament 
von Paris war dabei an der Spitze, aber alle Behörden, 
welche die Befugniſſe oberſter Gerichtshöfe hatten, ahmten es 
nach. Solcher Behörden waren in Frankreich dreiunddreißig, 
nämlich dreizehn Parlamente, zwei Obergerichte (für Elſaß und 
Rouſſillon), die zwar nicht den Namen, jedoch den Wirkungs 
kreis von Parlamenten hatten, der große Rath von Paris, 
neun Rechenkammern und acht Steuerhöfe. Gewiß wurde, 
namentlich während die Pompadour regierte, durch dies Ein 
ſchreiten vieles Schlimme gehindert; doch eben ſo gewiß iſt es, 
daß wenn dreiunddreißig Behörden das Recht haben, über 
Geſetzgebung und Verwaltung endgiltig zu entſcheiden, jede 
Regierung, eine gute wie eine ſchlechte unmöglich iſt. Die 
Könige erkannten ſolche Gerechtſame ihrer Beamtenhöfe nie 
mals an und erklärten die Eingriffe der Parlamente in den 
Bereich der Kirchengewalt ſtets für unbefugt. Mahnungen und 
Befehle, Verweiſe und Nichtigerklärungen der gefällten Urtheile 
erfolgten in reichem Maße; beharrten aber die Parlamente 
auf ihrem Sinne, ſo blieb nichts übrig, als zu einem Thron 
gerichte, ſchließlich zu Strafmaßregeln zu ſchreiten. Dazu ent 
ſchloß man ſich ungern und ſo kam es, daß die Kirche meiſtens 
preisgegeben blieb. 

Die Übergriffe in kirchlichen Angelegenheiten waren ſo 
willkürlich, daß ſelbſt die eifrigſten Freunde des gallicaniſchen 
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Kirchenrechtes ſie nicht vollkommen billigten, ſondern vielmehr 
zur Mäſſigung ermahnten. Den nachtheiligen Einfluß, den 
ſolch ein Schalten auf die öffentlichen Zuſtände nahm, ſtellte 
nicht einmal Montesquieu in Abrede. Er gibt den weiſen 
Parlamenten mit aller Höflichkeit zu bedenken, wie tief die 
Schläge, die ſeit zwei Jahrhunderten auf die kirchliche Gerichts 
barkeit geführt würden, in die Verfaſſung eingreifen könnten ). 
Und doch hat die Aufklärung ſich über Montesquieu nicht zu 
beſchweren; durch ſeine perſiſchen Briefe ward er der Vorläufer 
Voltaire's: denn ſein Spott erſtreckte ſich auf die Geheimniſſe 
des chriſtlichen Glaubens und alle Einrichtungen des Staates 
und der Kirche. Als Montesquieu's Werk über die Geſetze er 
ſchien, war aber das Ärgſte noch keineswegs geſchehen. Der 
Janſenismus fand ſeit ſeinem erſten Auftreten im Parlamente 
von Paris leidenſchaftliche Parteigänger. Am ſchärfſten prägte 
dieſe Richtung ſich in dem Hauſe Arnaud aus, deſſen männ 
liche und weibliche Mitglieder mit gleichem Eifer, wiewol mit 
ſehr verſchiedenen Mitteln, für die janſeniſtiſche Sache thätig 
waren. Weſſen die Partei fähig ſey, zeigte ſich jedoch erſt unter 
Ludwig dem Fünfzehnten. Was am Grabe des janſeniſtiſchen 
Diakones Paris vorging, war doch offenbar ein Unfug; ſogar 
die vernünftigeren Janſeniſten hielten es dafür. Aber das 
Parlament nahm die Convulſionen und was damit zuſammen 
hing, in ſeinen Schutz und als der Erzbiſchof von Paris ſeiner 
Pflicht gemäß dagegen einſchritt, wollte es gegen ihn Gewalt 
brauchen; um es zu hindern, waren ernſte Maßnahmen nöthig. 
Die Ausſpendung der heiligen Sacramente iſt doch gewiß eine 
rein kirchliche Angelegenheit. Um aber zu erzwingen, daß den 
kranken Janſeniſten, auch ohne daß ſie ihren Irrthümern ent 
ſagten, die Sacramente gereicht würden, verbannte das Par 
lament Biſchöfe und belegte die Güter derſelben mit Beſchlag, 

*) Esprit des lois II. 4. 
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verhängte über die Pfarrer hohe Geldſtrafen, ließ ſogar das 
hochwürdigſte Gut mit Gewalt aus der Kirche nehmen und 
unter Bedeckung von Gerichtsdienern zu kranken Janſeniſten 
bringen. Natürlich konnte die Regierung hiebei nicht ruhig zu 
ſehen und ſchon im Jahre 1751 wurde das Parlament von 
Paris verbannt, weil es allen königlichen Befehlen Trotz bot; 
doch im Jahre 1754 ward es zurückgerufen und nun erſt 
begannen die ärgſten Gewaltthaten. Die Biſchöfe wandten ſich 
an Benedict den Vierzehnten und er ſprach ſich ſo milde und 
vorſichtig als möglich aus, doch das Parlament verbot ſeine 
Breve zu verbreiten. Die Verſammlung der franzöſiſchen Geiſt 
lichkeit erließ eine Verfügung im Sinne des päpſtlichen Aus 
ſpruches; das Parlament erklärte ſie für nichtig und da der 
König dies Urtheil umſtieß, erhielt er zur Antwort, dies ſey 
ein geſetzwidriger und kraftloſer Vorgang. 

6. Das Einschreiten und die Grundsätze der Parlamente in Ehesachen. 

Wenn man erwägt, daß die Parlamente in das Beſtreben, 
die weltliche Gerichtsbarkeit auf Koſten der geiſtlichen zu er 
weitern, ſeit Jahrhunderten ſich hineingelebt hatten, wenn man 
auf die Machtanſprüche blickt, die ſie im letzten Zeitraume 
ihres Beſtandes erhoben, und auf die Mittel, die ſie gegen die 
Kirche in Bewegung ſetzten, ſo wird man über ihr Verfahren 
in Eheſachen ſich keineswegs wundern und in den Behaup 
tungen, durch die ſie es vertheidigten, nichts weniger ſuchen, 
als das Ergebniß einer ernſten, unparteiiſchen Forſchung. Sie 
mögen ſchon früh begonnen haben die Vermögensfragen, die 
auf Anlaß der Ungiltigerklärung der Ehe oder der Scheidung 
von Tiſch und Bett entſtehen, in ihren Bereich zu ziehen. Im 
achtzehnten Jahrhunderte berief man dafür ſich bereits auf eine 
in Frankreich beſtehende Rechtsgewohnheit und die Kirche hatte 
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keinen Grund, dies zu bedauern. Doch über jene Ehefragen, 
die ihrer Natur nach vor den geiſtlichen Richter gehören, ſpricht 
das katholiſche Bewußtſeyn gar zu laut und lange wagten die 
Parlamente auf dies Gebiet ſich nicht hinüber. Der erſte Ein 
griff, den ſie hierin ſich erlaubten, oder doch der erſte, welcher 
bedeutend genug war, um Aufſehen zu erregen, betraf das 
damals noch neue Hinderniß der Heimlichkeit. Im Jahre 1576 
widerſetzte das Parlament von Paris ſich der Ungiltigerklärung 
einer Ehe, die eingeſtandenermaſſen nicht vor dem Pfarrer 
Eines der beiden Brautleute war geſchloſſen worden, und es 
waren doch die Geſandten des allerchriſtlichſten Königes geweſen, 
welche zu Trient, ganz im Sinne der meiſten Biſchöfe und 
Rechtsgelehrten von Frankreich, die Einführung des Hinderniſſes 
der Heimlichkeit auf's lebhafteſte bevorwortet hatten. Dies war 
jedoch nicht ſo gemeint als könne der Staat Hinderniſſe der 
Giltigkeit abſchaffen; es ſollten dadurch nur die Freiheiten der 
gallicaniſchen Kirche aufrecht gehalten werden, und was die 
Parlamente unter dieſen Freiheiten verſtanden, trat dabei recht 
deutlich ans Licht. Schon ſeit langer Zeit nahm man in An 
ſpruch, daß eine Disciplinarvorſchrift in Frankreich erſt dann 
Rechtskraft erhalte, wenn die franzöſiſche Kirche ſie angenommen 
habe. Allein die Väter von Trient, welche der Schwierigkeiten, 
auf die das neue Ehehinderniß ſtoßen könnte, ſich eben ſo 
vollkommen bewußt waren als der Nothwendigkeit, es aufzu 
ſtellen, hatten mit weiſer Vorſicht angeordnet, daß es in keiner 
Pfarre früher als dreißig Tage nach vollzogener Verkündigung 
desſelben in Wirkſamkeit treten ſolle. Die franzöſiſchen Biſchöfe 
hatten aber, wo nicht die Hugenotten herrſchten, die Verkün 
digung ordnungsmäſſig vorgenommen und dadurch ihre Zuſtim 
mung deutlich genug kundgegeben; überdies baten ſie den König 
dringend, die Ehen, welche nicht in der nun verbindlichen 
Form eingegangen ſeyen, auch in Betreff der bürgerlichen Rechte 
als ungiltig anzuerkennen, und im Jahre 1579 wurde durch die 
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Verordnung von Blois ihren Forderungen entſprochen. Dennoch 
weigerte ſich das Parlament die Verordnung einzuzeichnen. 
Unter der angerufenen Freiheit der gallicaniſchen Kirche verſtand 
es alſo, daß ohne ſeine Erlaubniß kein neues Kirchengeſetz 
dürfe gemacht werden. 

Sobald die Parlamente einen Antheil an der Staatsgewalt 
nicht ohne Erfolg beanſpruchten, begannen ſie auch in die Ehe 
ſachen tiefer einzugreifen. Sie verwertheten hiebei eine Anſchau 
ung, die keine anderen Bürgſchaften hatte als eine theologiſche 
Schulmeinung und die einſeitige Auffaſſung des Ehevertrages. 
Da ſie ſich aber als ſehr brauchbar erwies, ſo kam es im Laufe 
des ſiebenzehnten Jahrhundertes dahin, daß ſie bei Allen, welche 
die gallicaniſchen Freiheiten im Sinne des Parlamentes nahmen, 
alſo auch bei den Janſeniſten für eine unbeſtreitbare Wahrheit 
galt. Allerdings wurde die Ehe ſchon in der chriſtlichen Urzeit 
eingeſegnet, die Kirchengeſetze erließen hierüber Vorſchriften 
und ahndeten die Vernachläſſigung der kirchlichen Weihe durch 
Strafen; allein die Gnade des Sacramentes wurde von der 
prieſterlichen Einſegnung nicht abhängig gemacht, man hielt 
ſich überzeugt, daß ſie allen Chriſten zu Theil werde, die eine 
kirchlich giltige Ehe ſchlöſſen. Im ſechzehnten Jahrhunderte 
trat der gelehrte Melchior Canus mit der Behauptung hervor, 
der Prieſter ſey der Ausſpender, die Worte der Einſegnung 
ſeyen die Form und die Willenseinigung der ſich Verbindenden 
die Materie des Sacramentes der Ehe. Die neue Lehre wurde 
mit Erſtaunen aufgenommen und anfänglich war die Miß 
billigung faſt allgemein. Doch ſie empfahl ſich durch den Hin 
blick auf die übrigen heiligen Sacramente, welche mit Aus 
nahme der Taufe nur von dem Biſchofe oder Prieſter giltig 
geſpendet werden; nach und nach fand ſie in Frankreich Ein 
gang und durch etwa hundertfünfzig Jahre hatte ſie dort in 
den theologiſchen Schulen die Oberhand. Dies machten die 
Rechtsgelehrten ſich zu Nutzen und ſagten: der Ehevertrag, 
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welcher dem Sacramente als Materie dient, iſt ein bürger 
licher Vertrag; daher entſcheidet über die Giltigkeit desſelben 
das Staatsgeſetz. Iſt er nichtig, ſo fehlt dem Sacramente die 
Materie und es zu ſpenden iſt eben ſo unmöglich als zu tau 
fen, wenn man kein Waſſer hat. Daher – und dies war für 
die Parlamente die Hauptſache – hat der weltliche Richter 
das Recht in Eheſachen einzuſchreiten. Nicht als ob ihm zu 
ſtünde über das Sacrament zu entſcheiden, dadurch träte er 
auf ein ihm fremdes Gebiet; doch er hat über den bürgerlichen 
Vertrag zu urtheilen und gebrach dieſem eine Bedingung der 
Giltigkeit, ſo war die Ausſpendung des Sacramentes unmög 
lich. Der Rechnungsfehler, den man beging, iſt nicht ſchwer 
zu entdecken. 

Die Ehe iſt kein Vertrag ſondern eine Geſellſchaft, die 
durch einen Vertrag eingegangen wird, weil ihr Vorhanden 
ſeyn dadurch bedingt iſt, daß zwei hiezu fähige Perſonen den 
Willen in der Ehe zu leben ſich gegenſeitig erklären. Das 
Verhältniß, in welches ſie durch dieſe Willenseinigung treten, 
begründet die Befugniß zu einer leiblichen Gemeinſchaft, deren 
ſittliche Möglichkeit von dem Staatsgeſetze nicht abhängt; es 
begründet Pflichten und Anſprüche auf die Erfüllung derſelben, 
bei denen gerade das Weſentliche ſo beſchaffen iſt, daß die 
Zwangsgewalt gar nichts vermag. Damit iſt nicht geſagt, daß 
das, worüber ſie Etwas vermag, für die Ehe gleichgiltig ſey; 
das Eine verhält zu dem Anderen ſich in ähnlicher Weiſe 
wie der Geiſt zu dem Leibe, durch den er in die wägbaren 
Dinge eingreift. In jeder Geſellſchaft, die ſich zum Staate 
entwickelt hat, begründet die Ehe Standes- und Vermögens 
rechte, zu deren Feſtſetzung es eines die äußere Ordnung be 
herrſchenden Geſetzes bedarf oder doch eines Herkommens, das 
Geſetzeskraft erlangt hat. Auch für Anſprüche, die ſich aus der 
Pflicht gegenſeitiger Hilfeleiſtung wie von ſelbſt ergeben, kann 
die äußere Gewalt Unterſtützung gewähren; der Träger derſelben 
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ſoll aber hiebei eine andere Richtſchnur haben als ſein perſön 
liches, augenblickliches Ermeſſen und nur der Staat kann ſie 
ihm geben. Das ſind die bürgerlichen Rechte der Ehe und die 
Stellung, die ihr dadurch in der Geſellſchaft geſichert wird, iſt 
für ſie von nicht geringer Bedeutung; aber Das an ihr, was 
ſich nicht erzwingen läßt, bleibt doch immer der Geiſt, ohne 
welchen das Andere dem entſeelten Leibe gleicht. Die Hilfe, 
welche Richter und Gerichtsdiener gewähren können, bewegt 
ſich denn doch nur zwiſchen den Trümmern der gebrochenen 
Gattenpflicht. Man kann den Ehemann zwingen, für Weib 
und Kinder ein Stück Geld zu bezahlen; aber nur wenn er 
Vermögen beſitzt. Man kann die Gattin nöthigen dem Wohn 
ſitze des Mannes zu folgen; aber für den Zweck des Zuſammen 
lebens wird dadurch nicht viel gewonnen ſeyn. Der Vertrag, 
durch welchen eine vom Staate anerkannte Ehe zu Stande 
kömmt, hat die Erwerbung bürgerlicher Rechte zur Folge und 
in dieſer Beziehung kann man ihn einen bürgerlichen nennen. 
Doch er iſt mehr als dies: denn er bewirkt mehr als die Er 
werbung bürgerlicher Rechte und ohne Jenes, was er bewirken 
kann auch ohne daß bürgerliche Rechte erworben werden, iſt 
eine Ehe gar nicht vorhanden. Daß alſo der Staat die Macht 
beſitze eine Verbindung von den bürgerlichen Rechten der Ehe 
auszuſchließen, unterliegt keinem Zweifel und eben ſo gewiß 
iſt es, daß er gute Gründe haben könne dieſe Macht inner 
gewiſſen Gränzen zu üben. Daß aber zwiſchen Mann und 
Weib die Pflichten und ſittlichen Befugniſſe der Ehe entſtehen, 
kann er durch Verweigerung der bürgerlichen Rechte nicht hin 
dern und durch Verleihung derſelben nicht bewirken. Dies 
überſahen die franzöſiſchen Parlamentsräthe und Rechtsgelehrten 
und ſie waren um ſo weniger zu entſchuldigen, da ſie nicht 
nur das Sacrament der Ehe bereitwilligſt anerkannten, ſondern 
auch behaupteten, die Staatsgewalt dürfe nicht zulaſſen, daß 
die Ehe ohne Heiligung durch das Sacrament geſchloſſen werde. 
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Wird denn die göttliche Gnade nur dazu verliehen, damit die 
Eheleute das, was der Staat gewähren und verſagen kann, 
nämlich die Standes- und Vermögensrechte und die richter 
liche Hilfe nach Gottes Willen gebrauchen, oder wird ſie auch 
nur vorzugsweiſe dazu verliehen? Schon dieſe Erwägung hätte 
ſie aufmerkſam machen ſollen, daß der die Ehe begründende 
Vertrag ſich über das, was der Staat geben und nehmen 
kann, weit hinaus erſtrecke. Allein dieſe Verſtümmelung des 
Ehevertrages diente den Intereſſen einer mächtigen Partei; 
deswegen nahmen gelehrte und ſcharfſinnige Männer ſie wie 
einen Glaubensartikel an. 

7. Taunny und das galliranische Eherecht. 

Der Satz, mit dem die Parlamente ſo rührig Geſchäfte 
machten, enthält aber ungleich mehr als ſie und ihre Getreuen 
darin finden wollten. In ſo fern ein Vertrag ein blos bürger 
licher iſt, begründet er nichts, gar nichts als ein blos bürger 
liches Rechtsverhältniß. Dann hat die weltliche Gewalt nicht 
nur das Recht zu beſtimmen, welche Perſonen den Vertrag 
zu ſchließen befähigt und welche Formen dabei zu beobachten 
ſeyen, ſondern es ſteht ihr auch zu über die aus dem Vertrage 
hervorgehenden Rechte und Verbindlichkeiten und den Spiel 
raum, der dem Einvernehmen der Betheiligten verbleibt, Geſetze 
zu erlaſſen. Alle dieſe Rechte hat der Staat auch in Betreff 
der Ehe, wenn es wahr iſt, daß die Vereinbarung, durch welche 
ſie zu Stande kömmt, nichts als ein bürgerlicher Vertrag und 
folglich die ehliche Geſellſchaft nichts als ein bürgerliches Rechts 
verhältniß iſt. Dieſe Folgerungen zu ziehen unternahm ein 
franzöſiſcher Schriftſteller, der ſeine gelehrigſten Schüler nicht in 
Frankreich ſondern in Öſterreich fand. Johann Launoy (Lau 
noius) war einer der ſchroffſten, leidenſchaftlichſten Gallicaner. 
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Den päpſtlichen Stuhl und das Concil von Trient ſah er im 
ſelben Lichte wie der Abt von St. Cyran, der im Bunde 
mit Cornelius Janſen die Partei begründete, welche vom 
letzteren den Namen erhalten hat; die Übereinſtimmung in 
den kirchenrechtlichen Grundſätzen befreundete ihn mit den 
Janſeniſten, deren Lehre von der Gnade er keineswegs theilte. 
Im Jahre 1674 erſchien ſein Werk „Regia in matrimo 
nium potestas“, und er behauptete in demſelben: Da die 
Ehe durch einen blos bürgerlichen Vertrag eingegangen werde, 
ſo ſeyen die Geſetze, die ihr Zuſtandekommen hindern, blos 
bürgerliche; daher könne nur die Staatsgewalt trennende Ehe 
hinderniſſe aufſtellen und was die Kirche darüber verfügt habe, 
ſey nicht kraft ihres eigenen Rechtes, ſondern vermöge der vom 
Staat ihr verliehenen Ermächtigung geſchehen. 

Im heidniſchen Staate hatte die Kirche unwandelbar er 
klärt, eine Verbindung, die dem chriſtlichen Ehegeſetze wider 
ſtreite, ſey Unkeuſchheit und daß der weltliche Richter ſie für 
Ehe erkläre, ändere hierin nichts. Unter dem Schilde dieſes 
ernſten Wortes ging die chriſtliche Ehe unangetaſtet durch die 
Jahrhunderte der Verfolgung. Der chriſtliche Staat überließ 
ihr im Abendlande die Eheſachen im weiteſten Sinne des 
Wortes, nämlich mit Inbegriff der Vermögensfragen. Das 
Recht Ehehinderniſſe aufzuſtellen und über die Giltigkeit der 
Ehe zu entſcheiden wurde der Kirchengewalt von keiner Regie 
rung angeſtritten und erfuhr überhaupt keine Einwendung von 
einiger Bedeutſamkeit. Sogar der oft genannte Okkam (Wilhelm 
aus Okkam in Surrey gebürtig) ließ es im Allgemeinen 
gelten. Er vereinigte zwei anſcheinend widerſprechende Rich 
tungen: denn er war ein weitgehender Nominaliſt und ein 
Vorkämpfer der ſchwärmeriſchen Fraticellen. Von Johann dem 
Zweiundzwanzigſten mit Unterſuchung und Strafe bedroht ent 
floh er zu Ludwig dem Baier und unterwarf ſich dem Gegen 
papſte. Um dem Kaiſer zu dienen ſtellte er die Behauptung 
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auf: wiewol die Ungiltigerklärung der Ehe und die Entbin 
dung von Ehehinderniſſen der Kirche zuſtehe, ſo ſey doch eine 
Ausnahme von der Regel möglich; wenn die Wohlfahrt des 
Staates es erheiſche, könne auch der Kaiſer einſchreiten. Es 
handelte ſich nämlich um die Erwerbung eines Landes. Mar 
garetha Maultaſch Gräfin von Tirol wünſchte ihres Gemahles 
des Luxemburgers Johann Heinrich ledig zu ſeyn und be 
hauptete, die Ehe ſey wegen deſſen körperlichem Unvermögen 
ungiltig. Um Tirol an ſein Haus zu bringen ſuchte Ludwig 
ſie mit ſeinem älteſten Sohne dem Markgrafen von Branden 
burg zu verehlichen, aber mit dieſem war ſie im dritten Grade 
verwandt. Auf die zweifache der Heirath entgegenſtehende 
Schwierigkeit war Okkam's Auskunftsmittel berechnet. Der 
Kaiſer erklärte Margarethen's Ehe für ungiltig und das Hin 
derniß der Verwandtſchaft für nachgeſehen; daß aber ein ſolches 
Vorgehen das Recht der Kirche in Eheſachen erſchüttern könne, 
kam wol Niemanden in den Sinn. 

Die Kirche fand ſich alſo nicht veranlaßt über ihre Be 
rechtigung in Eheſachen einen Ausſpruch zu thun, bis der 
Proteſtantismus auch in dieſer Beziehung ihre Lehre und ihr 
Verfahren befehdete. Den Angriffen entgegentretend belegte 
das Concilium von Trient in ſeiner vierundzwanzigſten Sitzung 
Jene mit dem Banne, die behaupten würden: die Kirche habe 
nicht die Macht gehabt, trennende Ehehinderniſſe aufzuſtellen 
oder bei Aufſtellung derſelben geirrt; das kirchliche Gericht 
ſey nicht das in Eheſachen zuſtändige. Das iſt klar geſprochen 
und ſo wenig Launoy dem Concilium hold war, daß er ſich 
den Entſcheidungen desſelben nicht unterwerfe, wollte er nicht 
zugeben: denn er wollte Katholik bleiben. Wie half er ſich 
alſo? Mit wenig Aufgebot von Scharfſinn. Er faßte ſeine 
Behauptung ſo: Die weltlichen Fürſten allein, nicht aber 
der Prieſterſtand (sacerdotalis ordo) können Ehehinderniſſe 
feſtſetzen. Von der Kirchengewalt, die der Heiland eingeſetzt 
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hat, nahm er keine Kunde ſondern nur von dem Unterſchiede 
zwiſchen Chriſten, die Prieſter und die es nicht ſind. Allein 
zur Kirche, fährt er fort, gehören alle Gläubigen, auch die 
chriſtlichen Fürſten; durch ſie hat die Kirche Ehehinderniſſe 
aufgeſtellt und nichts Anderes als dies hatte das Concilium 
im Sinne, als es das Recht Ehehinderniſſe aufzuſtellen für die 
Kirche in Anſpruch nahm ). 

Nachdem er mit dem allgemeinen Concile ſich auf dieſe 
Weiſe abgefunden, entwickelte er aus der bloßen Bürgerlichkeit 
des Ehevertrages alle darin liegenden Folgerungen. Er ſchreibt 
dem weltlichen Geſetzgeber das Recht zu, die Ehe für auflöslich 
zu erklären, und hält die Gründe, aus welchen die damaligen 
Proteſtanten die Ehe zu trennen pflegten, für vollkommen 
hinreichende. Er geht weiter. Die Trennung durch Überein 
kunft der Gatten wurde auch von den Proteſtanten als un 
chriſtlich verworfen; Launoy gibt aber zu verſtehen, daß der 
Landesfürſt wol auch ſie einführen könne. Man wiſſe nicht, 
ſagt er, ob ſie, bevor Juſtinian dieſelbe abſchaffte, nur für 
Heiden oder auch für Chriſten beſtanden habe, und es finde 
ſich nicht, daß die Biſchöfe dawider Einſprache gethan hätten. 
Aber ſchon Conſtantin hob das wahrhaft heidniſche Geſetz über 
die einverſtändliche Ehetrennung auf und zwar auch für die 
Heiden; Julian der Abtrünnige führte es wieder ein, ſeine 
chriſtlichen Nachfolger ſchafften es von Neuem ab. In Juſti 
nian's Geſetzbuch fand es Eingang, vermuthlich durch Tribo 

*) „His autem ita constitutis non minus facile quam recte 
intelligitur quomodo Ecclesia potuerit impedimenta matrimonium 
dirimentia constituere, et reipsa constituerit; nempe per Reges 
alteram Ecclesiae personam illa potuit constituere et constituit, ut 
in articulo tertio abunde ostensum est. Sic igitur ad personam 
Regalem flexo Ecclesiae nomine Tridentinis Canonibus sua constat 
veritas, et contra imperitum novatorem (Lutherum) impedimento 
rum matrimonii disciplina retinetur et asseritur.“ 
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nian's mehrfach bethätigte Hinneigung zum Heidniſchen; doch 
der Kaiſer half durch eine Novelle nach. 

Wie es mit Launoy's Beweisführung ausſieht, möge ein 
Beiſpiel zeigen. Im alten Rom ſtand auf die Ehen zwiſchen 
den nächſten Verwandten die Todesſtrafe, unter Auguſtus finden 
wir ſie mit anderen immer noch ſehr ſtrengen Ahndungen ver 
tauſcht, ſpäter wurde ſie wieder hergeſtellt. Nun ſagt Launoy: 
durch den Tod werde die Ehe getrennt und hierin wird ihm 
Niemand widerſprechen. Aber er folgert daraus: Wenn der 
Kaiſer das Recht hatte ſowol den Tod als die Ehetrennung 
zu verhängen, ſo mußte er doch auch das Recht haben, den 
Leuten die Todesſtrafe nachzuſehen und blos die Ehetrennung 
zu verhängen. &quot;) Wenn man ſich mit ſolchen Gründen begnügt 
und die als Belege angeführten Stellen nach Bedarf ver 
ſtümmelt oder verändert, ſo iſt es freilich nicht ſchwer jeden 
beliebigen Satz zu beweiſen. 

Launoy brachte gar Manches vor, was Muſik in den 
Ohren eines ächten Gallicaners war; Alles, wodurch er ſeinen 
Eifer für das Recht des Staates über die Ehe bethätigte, 
gehörte dazu und er empfing dafür manches Zeichen der An 
erkennung. Doch kein gallicaniſcher Rechtslehrer von einigem 
Anſehen befreundete ſich mit allen Folgerungen, die Launoy 
aus der Bürgerlichkeit des Ehevertrages zog. Die Vertreter 
des franzöſiſchen Kirchenrechtes wollten ſich nicht nachſagen 
laſſen, daß ihre Lehre das Verhältniß der Ehe zum Sacra 
mente und zur Kirche zerreiße, und bei den Meiſten ſträubte 
ſich wol auch ihr Gewiſſen dagegen. Dadurch entſtand ein 
Schwanken in der Darſtellung, das ein Anhänger Launoy's 

*) „Ecce tibi plusquam, ut ita loquar, dirimens impedimen 
tum, quod ab Imperatore sancitum est. Neque dubitandum est 
quin qui capitali supplicio puniuntur ob attentat um ejusmodi matri 
monium, a Legislatore potuerint mitius haberi, hoc est, contracti 
matrimonii rescissione tantum puniri.“ 
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allerdings für ſich ausbeuten konnte; es erklärt ſich aber aus 
dem Umſtande, daß die Tragweite des von den Gallicanern 
zu Grunde gelegten Satzes über den Zweck, für den er be 
ſtimmt war, weit hinausragte. Hericourt, deſſen Werk über 
die Kirchengeſetze von Frankreich bei den Parlamenten ganz 
beſonderes Anſehen genoß, geſteht die Entſcheidung über das 
Sacrament und das Band der Ehe dem geiſtlichen Gerichte 
zu und erkennt alſo hiefür das Kirchengeſetz als maßgebend. 
Geradezu verweist er an den weltlichen Richter nur jene 
Wirkungen der Ehe, die den Stand und die Vermögensver 
hältniſſe betreffen, nöthigen Falles kehrt er jedoch die Bürger 
lichkeit des Ehevertrages ſcharf hervor und zeigt den Weg zu 
weit tieferem Eingreifen. Unumwundener als Hericourt und 
andere von den Parlamenten hochgeſchätzte Rechtslehrer bekennt 
der Kanzler von Pontchartrain ſich zu den Folgeſätzen der 
Behauptung, daß der die Ehe begründende Vertrag, den er 
von den Heirathsverträgen ſorgfältig unterſcheidet, ein blos 
bürgerlicher ſey. Der Ehevertrag, ſagt er, hängt einzig und 
allein von der weltlichen Gewalt ab, das Sacrament der Ehe 
eben ſo ausſchließlich von der geiſtlichen. Mittelbar erſtreckt 
aber die weltliche Gewalt ſich auf die Verwaltung des Sacra 
mentes, weil dasſelbe, ohne daß die Materie vorhanden iſt, 
nicht ausgeſpendet werden kann; mittelbar nimmt die geiſtliche 
Gewalt auf den Vertrag Einfluß, weil die chriſtlichen Fürſten 
nicht dulden, daß ihre katholiſchen Unterthanen eine Ehe 
ſchließen, die mit der Würde des Sacramentes nicht bekleidet 
ſey, und ſomit der Mangel der Bedingungen, welche die Kirche 
für den Empfang des Sacramentes vorſchreibt, das Zuſtande 
kommen des Vertrages hindert. Man ſieht, der Staat braucht 
nur zu erklären, daß ihn das Sacrament der Ehe nicht 
kümmere, und wir haben die nackte Civilehe. Hierauf nahm 
aber Pontchartrain keine Rückſicht, weil er einen ſolchen 
Vorgang in Frankreich für unmöglich anſah. Allein ſelbſt 
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angenommen ſo Etwas ſey denkbar, hätte er doch keineswegs 
zugeſtanden, daß daraus die Zuläſſigkeit der Ehetrennung folge. 
Die franzöſiſchen Rechtslehrer hielten nämlich faſt ohne Aus 
nahme die Ehe auch abgeſehen von dem Sacramente für un 
auflöslich, die der Juden und Heiden nicht minder als die 
der Chriſten. Pontchartrain wie Hericourt pflichteten dieſer 
Anſicht vollkommen bei. Man konnte ſich dafür auf die ur 
ſprüngliche Einſetzung der Ehe berufen und auf das Wort des 
Herrn: „Im Anfange war es nicht ſo“. Doch eben weil der 
Erlöſer die Ehe zu ihrer urſprünglichen Reinheit zurückführen 
wollte, verlieh er die durch das Sacrament vermittelte Gnade 
als Hilfe wider die Begierden und Leidenſchaften, die den 
Bund der Geſchlechter entadelt hatten. So wenig man alſo 
die gallicaniſche Richtung loben kann, wie ſie durchſchnittlich 
beſchaffen war, blieb zwiſchen ihr und den Lehren Launoy's 
immer noch ein großer Unterſchied. Insbeſondere konnten 
Männer, welche nicht einmal die Trennung einer zwiſchen 
Heiden geſchloſſenen Ehe geſtatten wollten, dem Staate un 
möglich das Recht einräumen die zwiſchen Chriſten eingegangene 
Ehe für auflöslich zu erklären; ſie wieſen auch jede Zumuthung 
ſo Etwas als Folge ihres Syſtemes zu erkennen mit Unwillen 
zurück. Dies macht ihrer Geſinnung alle Ehre, nicht aber der 
Folgerichtigkeit ihres Denkens. 

Die Parlamente konnten die Geſetze auslegen, auch ver 
drehen, doch keine Geſetze machen und ſo ſehr ſie für den 
Staat die Geſetzgebung über den Ehevertrag in Anſpruch 
nahmen, die Aufſtellung eines der Kirche fremden Ehehinder 
niſſes bezweckten ſie nur in Betreff der Minderjährigen; aber 
die Könige willfahrten ihnen nicht. Die Parlamente erhoben 
alſo wider den Grundſatz, daß die Kirche über das Eheband 
zu entſcheiden habe, keinen Einſpruch, ſie begnügten ſich den 
ſelben zu umgehen; aber ſie thaten dies häufig und manchmal 
mit greller Willkür. Natürlich erfolgten Beſchwerden über 

II. 22 
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Beſchwerden und die Könige benahmen ſich wie bei anderen 
Übergriffen. Sie erkannten das Recht der Kirche an, ſie be 
fahlen ihren lieben Getreuen es zu achten, leiſteten aber ſelten 
eine wirkſame Hilfe. So blieb es, bis die bevorrechteten Ober 
gerichte erfuhren, daß Montesquieu's Warnung keine über 
flüſſige geweſen ſey. Noch hatten ſie dieſe traurige Erfahrung 
nicht gemacht, ſondern wiegten ſich in den ſchmeichelhafteſten 
Hoffnungen als die Geſetzgebung eines großen Reiches ihre 
Anſchauung des Ehevertrages zur Richtſchnur nahm, und zwar 
mit einer Entſchiedenheit, vor der ſie ſelbſt zurückſcheuten. 

S. Die Grundsätze des Ehepatentes. 

Joſeph II. konnte nicht daran denken dem katholiſchen 
Oſterreich eine Ehe ohne Sacrament zu bringen; folgte er 
aber in Betreff des Sacramentes dem Grundſatze, zu welchem 
die Parlamente ſich ohne Rückhalt bekannten, ſo mochte die 
Bürgerlichkeit des Ehevertrages noch ſo ſehr ausgebeutet wer 
den, man brachte es doch nur dahin die Hinderniſſe der Giltig 
keit zu vermehren: denn neben jenen, die der Staat aufzu 
ſtellen für gut fand, blieben die kirchlichen in voller Kraft. 
Damit ſchien aber dem Kaiſer und ſeinen Räthen wenig ge 
wonnen. Lannoy's Werk über die Ehe, das in Frankreich 
geringen Eindruck machte, kam nun in Öſterreich zu Ehren. 
Zwar war der Leſerkreis, den es fand, auch hier ſehr beſchränkt; 
doch es wirkte durch den Einfluß, den es auf die ämtliche 
Theorie des Eherechtes und durch ſie auf die Vorträge an den 
Lehranſtalten übte. Launoy glaubte beweiſen zu können, daß 
alle trennenden Ehehinderniſſe ihrer Natur nach rein bürger 
liche ſeyen, und hieraus würde dann freilich folgen, daß ſie 
nur von dem Landesfürſten oder kraft der von ihm erhaltenen 
Vollmacht aufgeſtellt werden könnten. Daran hielt man ſich; 
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das Ehepatent vom 16. Jänner 1783 erſchien und § 1 lautete: 
„Die Ehe an ſich ſelbſt als ein rein bürgerlicher Vertrag 
(Contract) betrachtet wie auch die aus dieſem Vertrage her 
fließenden und den Vertragerrichtenden gegen einander zuſtehen 
den bürgerlichen Gerechtſame und Verbindlichkeiten erhalten 
ihre Weſenheit, Kraft und Beſtimmung ganz und allein von 
unſeren landesfürſtlichen Geſetzen“. Es iſt unerläßlich vorerſt 
eine Ungenauigkeit bemerklich zu machen, und zwar darum, 
weil ſie von den Schutzrednern des neuen Eherechtes nach 
geahmt und nicht ſelten benützt wurde, um über Schwierig 
keiten leichter hinwegzugleiten. Die Ehe wird ein Vertrag ge 
nannt; iſt dies aber genau zu nehmen, und die Geſetze ſollen 
ſich ja genau ausdrücken, ſo liegt darin die Verwechslung eines 
dauernden, zwiſchen zwei Perſonen obwaltenden Verhältniſſes 
mit der Handlung, durch die es zu Stande kömmt, der ehlichen 
Geſellſchaft mit dem Ehevertrage. Es iſt, als wollte man den 
Beſitz einer ehrlich angekauften Uhr einen Vertrag nennen, 
weil der Beſitzer in dies Verhältniß zur Sache und allen 
Perſonen, die auf dieſelbe Luſt bekommen könnten, durch den 
Kaufvertrag getreten iſt. Da nicht ſchlechthin geſagt wird, daß 
die Ehe, ſondern daß die als bürgerlicher Vertrag betrachtete 
Ehe von den landesfürſtlichen Geſetzen abhänge, ſo möchte man 
glauben, es würde zugeſtanden, daß ſie noch etwas Anderes 
ſey als ein bürgerlicher Vertrag, ſoll heißen ein bürgerliches 
Rechtsverhältniß; doch der ganze Inhalt des Geſetzes ſtand 
damit in Widerſpruch. Durch § 2 ward als allgemeiner 
Grundſatz aufgeſtellt: einen Ehevertrag einzugehen ſey Jeder 
mann befugt, den der Kaiſer nicht durch nachfolgende Anord 
nung dazu für unfähig erkläre, und weder hier noch ſpäter 
iſt irgend eine Beſchränkung oder Unterſcheidung beigefügt. 
Im Gegentheile wurde der Geiſtlichkeit nicht undeutlich zu 
gemuthet, Alle, die zur Schließung des bürgerlichen Ehever 
trages ermächtigt ſeyen, für fähig zu erkennen eine Verbindung, 

22* 
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die wahrhaft eine Ehe ſey, einzugehen. Es wurde nämlich als 
Bedingung der Giltigkeit vorgeſchrieben, daß die beiderſeitige 
Einwilligung vor dem Pfarrer, in deſſen Bezirke die Braut 
leute wohnhaft ſeyen, und zwei Zeugen ausgedrückt werde. 

Die Vorausſetzungen, auf welche das neue Geſetz gegründet 
war, traten bald an’s Licht hervor. Der Staat allein, wurde 
behauptet, kann trennende Ehehinderniſſe feſtſetzen, die Kirche 
hat nur die Macht Eheverbote zu erlaſſen. Wirklich hat ſie 
manche Vorſchriften gegeben, deren Verletzung die Ehe un 
erlaubt, aber nicht ungiltig macht. Allein wenn ſie ein Geſetz 
für ſo wichtig erachtet, daß ſie eine demſelben widerſtreitende 
Ehe für ungiltig erklärt, ſo iſt die wiſſentliche Übertretung 
eines ſolchen Geſetzes ihr doch gewiß keine erlaubte, ſondern 
eine höchſt unerlaubte Handlung. Um folgerichtig zu ſeyn, 
mußte man alſo zugeben, daß die Kirchengeſetze, die man als 
Hinderniſſe der Giltigkeit nicht anerkannte, die Geltung eines 
Eheverbotes hätten. Aber dann wäre in den weiteſten Kreiſen 
kundgeworden, wie wenig das neue Ehegeſetz auf die Rechte 
der Kirche und das Gewiſſen des Katholiken Rückſicht nehme, 
und dies wollte man vor dem Volke verdecken. Die Pfarrer 
wurden daher durch Geldſtrafen genöthigt, alle Ehewerber, 
denen ein im Staatsgeſetze begründetes Hinderniß nicht im 
Wege ſtand, auf Verlangen ohne Weiteres zu trauen. 

Um dies Alles zu rechtfertigen ſagte man: Der bürger 
liche Ehevertrag iſt die Materie des Sacramentes, das alſo 
ohne ihn nicht ausgeſpendet werden kann; iſt er aber vor 
handen, ſo darf ihm die Kirche die Heiligung durch das Sacra 
ment nur dann verſagen, wenn die Ehewerber ſich in einem 
Gemüthszuſtande befinden, der ſie zum würdigen Empfange 
von Sacramenten unfähig macht. Dadurch daß der Ehevertrag 
den Geſetzen widerſtreitet, welche die Kirche über die Giltigkeit 
der Ehe gegeben hat, wird eine ſolche Unwürdigkeit nicht be 
gründet. Zwar hat das Concilium geſprochen: „Siquis dixerit, 
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ecclesiam non potuisse constituere impedimenta ma 
trimonium dirimentia aut in iis constituendis errasse, 
anathema sit!“ Dies heißt aber ſo viel als: Wer behauptet, 
die Kirche habe nicht kraft der vom Staate ihr verliehenen 
Ermächtigung trennende Ehehinderniſſe aufſtellen können oder 
in Aufſtellung derſelben geirrt, der ſey im Banne! Dadurch 
daß der Staat dieſe Ermächtigung zurückgenommen hat, ſind 
alle Hinderniſſe eines giltigen Ehevertrages, die der Staat 
nicht zu den ſeinigen macht, von ſelbſt erloſchen, auch jene, 
die unmittelbar auf dem göttlichen Geſetze beruhen. Unter den 
Schriftſtellern, die für das neue Eherecht einſtanden, nimmt 
Dolliner den erſten Platz ein; dieſer nun ſchreibt als Launoy's 
getreuer Schüler: „So iſt ſelbſt das ſchon zu Anfang der 
Welt eingeſetzte und im neuen Teſtamente eingeſchärfte Hinder 
niß des beſtehenden Ehebandes, vermöge deſſen ein verehlichter 
Mann bei Lebzeiten ſeiner Gattin keine andere heirathen darf, 
an ſich blos verbietend, nicht entkräftend“. Um folgerichtig zu 
ſeyn hätte man um einen Schritt weiter gehen und erklären 
ſollen, Gott und ſeine Kirche hätten nicht einmal das Recht 
Eheverbote zu erlaſſen. Der ganze Beweis gründete ſich ja 
auf die Vorausſetzung, durch die Thatſache, daß der Staat 
ſein der Kirche übertragenes Recht wieder ſelbſt übe, verlören 
die kirchlichen Hinderniſſe ihre verbindende Kraft und man 
könne ſie mit gutem Gewiſſen als nicht beſtehend behandeln. 

Die Umdeutung des Ausſpruches der Väter von Trient 
iſt entweder bloßer Spott oder ein Beweis gänzlichen Mangels 
an Kenntniß und Verſtändniß der Geſchichte. Bei Benützung 
der Anſicht, daß der Prieſter Ausſpender des Sacramentes der 
Ehe ſey, vergaß man, daß die Staatsgewalt keine Glaubens 
lehren machen könne und nicht wohl daran thue, wenn ſie 
Rechte, die ſie als unveräußerlich in Anſpruch nimmt, auf 
wandelbare Schulmeinungen ſtütze. Den Eckſtein des Syſtemes 
bildet aber der Satz: Die Hinderniſſe der Giltigkeit ſind ihrer 
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Natur nach rein bürgerliche; mit ihm ſteht es, mit ihm fällt 
es. Dolliner hat dieſe Behauptung ganz richtig erläutert, in 
dem er ſagte: „Entkräftende Ehehinderniſſe ſetzen heißt und 
bedeutet nichts Anderes als erklären, daß aus einem Ehever 
trage, der mit dem Mangel gewiſſer geſetzlicher Erforderniſſe 
allenfalls geſchloſſen wird, keine Rechte und Rechtspflichten ent 
ſtehen ſollen oder was einerlei iſt, daß Diejenigen, die einen 
ſolchen Ehevertrag eingehen würden, Dasjenige, was ihnen 
darin verſprochen worden, nicht durch rechtlichen Zwang ſollten 
durchſetzen und zu Dem, was ſie verſprechen, nicht ſollten 
rechtlich gezwungen werden können“. Ohne Zweifel iſt es ſo, 
wenn die Ehe nichts Weiteres als ein bürgerliches Rechts 
verhältniß iſt, und unſtreitig iſt ſie nichts Weiteres, wenn der 
Ehevertrag ein blos bürgerlicher iſt; allein wider dieſe Ver 
ſtümmelung der Ehe ſträubt ſich das chriſtliche, das menſch 
liche Bewußtſeyn. Dies zeigte ſich, als man in Oſterreich Ernſt 
machte ſie auf's Leben anzuwenden. Daß die Ehe Gewiſſens 
pflichten begründe und ein Dürfen mit ſich bringe, das auf 
ſittlicher Wage wolle gewogen ſeyn, verſchaffte ſich ſogleich 
Geltung und man hielt an der reinen Bürgerlichkeit der ehlichen 
Gerechtſame und Verbindlichkeiten nur in ſo weit feſt, als 
man ihrer bedurfte um die Geſetzgebung der katholiſchen Lehre 
gegenüber zu rechtfertigen. Dennoch wollte man den Anſpruch 
nicht aufgeben über die volle, ganze Ehe von Staatswegen zu 
verfügen und hieraus ergaben ſich Maßnahmen, die ein Lächeln 
erwecken müßten, wenn es keine ſo wichtige Frage gälte. 

Nach den Grundſätzen des Ehepatentes konnte keine Ver 
bindung eines Öſterreichers, der ein Hinderniß des bürger 
lichen Rechtes im Wege ſtand, zur Ehe werden, wofern die 
Staatsgewalt nicht etwa eine Nachſichtgewährung eintreten ließ. 
Vergaß man nun auf die künſtliche Verſtümmelung, die nur 
zu beſtimmten Zwecken war gemacht worden, und nahm man 
die Ehe als das, als was jeder Menſch auch der Hofrath bei 
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der Juſtizhofſtelle ſie wußte und fühlte, hielt man aber dem 
ungeachtet an dem Ehepatente gläubig feſt, ſo kam die Be 
hauptung heraus, eine Verbindung, der ein weſentliches, durch 
das Ehepatent aufgeſtelltes Erforderniß abgehe, könne auch dann 
keine Ehe werden, wenn das Hinderniß unbekannt ſey und ſie 
deshalb von den Staatsbehörden als eine Ehe angeſehen und 
behandelt werde. Hieraus ergab ſich die Nothwendigkeit von 
der Regierung Dispenſen für den Gewiſſensbereich zu verlangen. 
Joſeph dem Zweiten ſchien dies denn doch zu arg und er er 
klärte durch drei Verordnungen (vom 6. Mai, dann 10. Julius 
1783 und vom 20. September 1787), daß die Dispenſen in 
geheimen Ehehinderniſſen auch dann, wenn ſie zugleich bürger 
lich und kirchlich ſeyen, einzig und allein der geiſtlichen Ge 
walt zuſtänden und die Staatsbehörden dabei nicht einzuſchrei 
ten hätten. Im Jahre 1787 handelte es ſich um eine Ehe, 
welcher das Hinderniß des Gattenmordes entgegenſtand. Die 
Eiferer für das Ehepatent meinten, in dieſem Falle ſey es doch 
offenbar, daß jede Art von Nachſichtgewährung zu den landes 
fürſtlichen Majeſtätsrechten gehöre. Der Kaiſer ließ ſich dadurch 
nicht irre machen; aber bald nach ſeinem Tode geſchah der 
letzte Schritt; durch Verordnung vom 6. September 1791 
wurden die Biſchöfe angewieſen bei vorkommenden geheimen 
Ehehinderniſſen keine Dispenſen aus eigener Macht zu erthei 
len, ſondern ſich deshalb unter Beſtätigung des Gewiſſensfalles 
und ohne die Parteien zu nennen an die Landesſtelle zu wenden. 
Darin daß der Name verſchwiegen werden durfte, fand man 
ſogar eine beſondere Vergünſtigung; in einer Verordnung vom 
11. Auguſt 1801 heißt es: Seine Majeſtät haben dem Biſchofe 
von St. Pölten als apoſtoliſchem Vicare der k. k. Armee die 
den Diöceſan Biſchöfen ſchon im Jahre 1791 verliehene Be 
fugniß ebenfalls zu ertheilen geruht, daß derſelbe bei geheimen 
Ehehinderniſſen der Militärperſonen mit Verſchweigung der 
Namen den obwaltenden Gewiſſensfall dem Generalcommando 
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anzeigen und um Dispenſe von dem geheimen Ehehinderniſſe 
einſchreiten könne. Ganz in dieſem Sinne faßt auch das 
bürgerliche Geſetzbuch die Wirkung der in demſelben feſtgeſetzten 
Hinderniſſe auf und geſtattet deshalb den Parteien ſich wegen 
geheimer, nach geſchloſſener Ehe entdeckter Hinderniſſe durch 
ihre Seelſorger und mit Verſchweigung ihres Namens an die 
Landesſtelle um Nachſicht zu wenden. Auch auf die vermeint 
lichen Ehen, das heißt auf das Zuſammenleben von zwei Per 
ſonen, die ſich für Eheleute ausgeben und dafür gelten ohne 
auch nur getraut zu ſeyn, erſtreckte das bürgerliche Geſetzbuch 
die Nachbildung der kirchlichen Nachſicht für den bloßen Ge 
wiſſensbereich: denn § 87 geſtattet dem Seelſorger für zwei 
Perſonen, die allgemein für verehlicht gehalten werden, die 
Nachſicht von allen drei Verkündigungen mit Verſchweigung 
des Namens der Parteien anzuſuchen. Es braucht kaum geſagt 
zu werden, daß auch dieſe Maßnahme dem Ehepatente und 
überhaupt der Geſetzgebung Joſeph des Zweiten völlig fremd ſey. 

Die Landesſtelle, das Generalcommando und die vereinte 
Hofkanzlei ſahen alſo ihre Amtsbefugniſſe durch ein Einſchreiten 
in Gewiſſensfällen bereichert. Die Vertheidiger des ämtlichen 
Eherechtes betrachteten dies als einen großen Sieg; ſie glaubten, 
dem Wahne als habe die Kirche über die Ehe etwas zu ver 
fügen, ſey nun die Hinterthüre verſchloſſen, die man ihm noch 
offen gehalten habe, und das Majeſtätsrecht in Eheſachen voll 
kommen geſichert. Sie irrten ſich aber: denn gerade durch dieſe 
Verfügung ward es offenbar, daß die Regierung an die Wahr 
heit der Behauptung, die ſie als den Grund ihres Rechtes 
anerkannte, ſelbſt nicht glaubte. Bei der Nachſichtgewährung 
für den Gewiſſensbereich handelte es ſich um zwei Perſonen, 
die ſich im vollen Genuſſe der bürgerlichen Rechte der Ehe 
befanden und deshalb zum Schutze derſelben den rechtlichen 
Zwang anrufen konnten, freilich nur weil es verborgen war, 
daß ihrer Verbindung ein Hinderniß des bürgerlichen Rechtes 
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im Wege ſtand; doch wurde dies entdeckt, ſo nützte ja die er 
haltene Nachſicht ihnen nicht das Geringſte, weil ſie für den 
Rechtsbereich keine Geltung hatte. Auch ließ ſich nicht einmal 
ſtrenge beweiſen, daß ſie der Titius und die Bertha ſeyen, 
für welche das Hofdecret beſtimmt war. Sie wurden dann 
als ſolche behandelt, welchen die bürgerlichen Rechte der Ehe 
nicht zuſtanden, und durften ſicher ſeyn, daß die Gerichte ihre 
allfälligen Klagen über Verletzung dieſer Gerechtſame zurück 
weiſen würden. Hatte aber die Convalidation ihrer Ehe vor 
ſchriftmäſſig ſtattgefunden, ſo konnten weder die Regierung 
noch ihre Rechtsgelehrten zugeben, daß durch die veränderte 
Stellung, in welche die zwei Perſonen zu den Gerichten kamen, 
die Wirkung der ertheilten Nachſicht aufgehoben ſey. Wollten 
ſie nicht mit ſich ſelbſt in Widerſpruch gerathen, ſo mußten ſie 
annehmen, durch die Entbindung von dem bürgerlichen Hinder 
niſſe ſey der bürgerliche Ehevertrag möglich geworden, die 
Schließung desſelben habe das Vorhandenſeyn Deſſen bewirkt, 
wofür die Gnadenhilfe des Sacramentes verliehen wird, und 
Titius lebe nun mit Bertha in einer giltigen, durch das Sa 
crament geheiligten Ehe. Sie mochten alſo zweifeln, ob die 
zwei Perſonen, deren Ehe nun von den Gerichten als ungiltig 
behandelt werde, Titius und Bertha ſeyen; doch angenommen 
ſie ſeyen es, vermochten ſie nicht zu läugnen, daß die Beiden 
demungeachtet berechtigt ſeyen als Eheleute ſich zu betrachten 
und mit einander zu leben. Sie waren alſo genöthigt Wir 
kungen anzuerkennen, welche die Ehe ganz abgeſehen von dem 
Verhalten der Staatsgewalt und ihrer Gerichte hervorbringt, 
und hiemit war das Bekenntniß abgelegt, die Ehe ſey mehr als ein 
von dem Staatsgeſetze abhängiges Rechtsverhältniß und es gebe 
demnach auch Ehehinderniſſe, die etwas Anderes hindern als 
das Entſtehen von Rechten, die man bei Gericht einklagen kann, 
und von Verbindlichkeiten, durch deren Verletzung man mit dem 
Gerichtsdiener und der Sicherheitswache zu thun bekömmt. 
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9. Sgseph II. 

So ſteht es mit den Grundſätzen, die aus dem Ehe 
patente in das bürgerliche Geſetzbuch übergegangen ſind. Um 
aber die Aufnahme, welche ſie bei ihrer erſten Verkündigung 
fanden, richtig zu beurtheilen, muß man die damalige Lage 
der öſterreichiſchen Kirche ſich vergegenwärtigen. In Joſeph's 
erſten Regierungsjahren ließ ſich Alles darnach an, als habe 
der Kaiſer die Abſicht ſein Reich von der Kirche loszureißen, 
und unſtreitig drängten hiezu Männer hin, denen er ein un 
verdientes Vertrauen ſchenkte. Joſeph II. war ein Fürſt von 
ausgezeichneten Geiſtesgaben. Wenn er ſich dennoch nach Zielen, 
die nicht die ſeinigen waren, hinlenken ließ, ſo muß die Be 
wegung, die in der Gedankenwelt vorging, in billigen Anſchlag 
gebracht werden. Frankreich war zwar weit entfernt, die poli 
tiſche Bedeutung zu haben, die es vom Aachener Frieden bis 
zur Schlacht bei Hochſtädt behauptete; doch ſein geiſtiger Ein 
fluß auf Alles, was vornehm und gebildet war oder ſeyn 
wollte, ſtand eben damals auf dem Gipfel und das Anerken 
nenswerthe ſeiner Literatur und Bildung wirkte hiebei mit 
dem Verderblichen, mit dem Unſinnigen zuſammen, dem die 
Träger ſeiner Literatur und Bildung ſich zu Herolden liehen. 
Für die Entwicklung der franzöſiſchen Sprache ſind die höchſten 
Kreiſe der Geſellſchaft entſcheidend geworden, auch Ludwig von 
Condé, der Sieger von Rocroy, hatte daran ſeinen Antheil 
und Peter Corneille lernte die Sprache, die er zum Ausdrucke 
der dem Trauerſpiele geziemenden Würde machte, in dem be 
rühmten blauen Saale der Frau von Rambouillet. Sowol 
die Empfangſäle als die Bühne hatten in Frankreich auf das 
Leben einen Einfluß, den man nicht unterſchätzen darf, und 
welcher ſich vielfach kreuzte. Bei dem allgemeinen und hoch 
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geſteigerten Intereſſe, das die Bühne einflößte, verbreitete ſie 
die Einübung zur Reinheit des Ausdruckes und einem gewiſſen 
Schwunge der Rede; die Erfolge in den Empfangſälen nahmen 
Etwas von den Bühnenerfolgen an und gewährten der Eitel 
keit eine um ſo lebhaftere Befriedigung. In der Richtung des 
franzöſiſchen Adels ging aber eine tief eingreifende Änderung 
vor; die Gottesläugnung erlangte in ſeinen Paläſten das 
Bürgerrecht. Den Eintritt verſchaffte ihr das Verlangen für 
die Huldigungen, die man den Lüſten darbrachte, des ſtrafen 
den Gewiſſens los zu werden; doch ſobald ſie dort feſten Fuß 
gefaßt hatte, that auch die Eitelkeit ihr treffliche Dienſte. Man 
wollte in der guten Geſellſchaft glänzen und konnte es nicht 
über das Herz bringen, ſich ihr als unebenbürtig darzuſtellen. 
Im Weſentlichen ging es wie bei dem Liberalismus unſerer 
Tage, nur ward an Feinheit des Ausdruckes und geiſtreichen 
Wendungen ein weit größerer Aufwand gemacht. So kam es, 
daß die vornehmen Leute bei ſchwelgeriſchen Mahlzeiten ſitzend 
und reichgekleidete Lakaien hinter den Stühlen ſich für Grund 
ſätze begeiſterten, vermöge deren ein paar Jahre darauf der 
Edelmann wie der Prieſter für einen Feind des Menſchen 
geſchlechtes erklärt und darnach behandelt wurde. Die Herren 
ſpielten mit ſich und Anderen Komödie, doch die Komödie ge 
währte ihnen großen Reiz. „Wer nicht in den Jahren kurz 
vor 1789 gelebt hat, der weiß nicht, was für ein Vergnügen 
es iſt zu leben.“ So ſagte Talleyrand, der darüber nach eigener 
Erfahrung urtheilte ). Dieſe Einflüſſe meldeten nun auch in 
Oſterreich ſich an, nicht mit der lebendigen Urſprünglichkeit 
wie in Frankreich, doch dafür mit der ganzen Macht des Neuen 
und Joſeph II. legte hohen Werth darauf, von den Männern, 

*) „M. de Talleyrand me disait un jour: Qui n'a pas vécu 
dans les années voisines de 1789, ne sait pas ce que c'est que le 
plaisir de vivre.“ (Guizot, Mémoires I. 6.) 
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welche die Pariſer Geſellſchaft als Philoſophen pries, geprieſen 
zu werden. 

Die von Paris ausgehende Strömung wurde durch Ge 
heimbünde gefördert. Daß die Freimaurer mit den ſogenannten 
Philoſophen gemeine Sache machten, war nicht für Frankreich 
allein von Bedeutung; es nahm auch auf Oſterreich einen 
nicht zu unterſchätzenden Einfluß und bereitete hier die Wege, 
welche die Geſetzgebung ſeit 1781 ohne Rückhalt betrat. Franz 
Herzog von Lothringen ließ im Jahre 1731 ſich in ihre Ge 
ſellſchaft aufnehmen, natürlich ohne daß man ihm einen tieferen 
Einblick gewährte; auch reichten ihre Zwecke damals noch nicht 
ſo weit wie ſpäter. In ihm gewannen die Freimaurer einen 
Beſchützer, der ihnen möglich machte, zu Wien in der Stille 
feſten Fuß zu faſſen. Nach Maria Thereſia's Tode traten ſie 
offen hervor und mehrere Jahre hindurch verbreiteten ſie ſich 
ungehindert. Sie ſchmeichelten ſich den Kaiſer nun bald Bru 
der nennen zu dürfen; allein hierin täuſchten ſie ſich und die 
Zudringlichkeit, womit ſie ihm läſtig fielen, war nicht geeignet 
ihre Sache zu fördern; Joſeph II. erließ Ende 1785 eine 
Verordnung, die der Errichtung von Logen enge Gränzen ſetzte 
und in welcher er verächtlich von den Gaukeleien der Frei 
maurer-Geſellſchaften ſprach. Da wagten ſie ſich öffentlich zu 
rühmen: „Wenige Geſetze von der edleren, gemeinnützigen Art 
werden ſeit einiger Zeit erſchienen ſeyn, die nicht wenigſtens 
mittelbar durch beſondere dem profanen Auge noch unbekannte 
Wege von dieſen Gauklern veranlaßt wurden. Preßfreiheit, 
Toleranz, Reformirung der Religion, was ſind ſie anders, als 
Werke dieſer Gaukelei? Wo wäre das undankbare Öſterreich 
noch ſonſt als in den Händen unheiliger Pfaffen, wenn dieſe 
Gaukler nicht ſchon ſeit Jahren ihre Entwaffnung mit einer 
klugen, bewunderungswürdigen Vorſicht vorbereitet hätten?“ 
Es ging dem Kaiſer mit der Freimaurerei wie mit anderen 
Dingen; vielleicht abſichtlich irregeleitet überſah er gerade die 
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Hauptſache; in ſeinem die gedachte Verordnung begleitenden 
Handſchreiben heißt es von ihr, ſie ſey „nur ein politiſches 
Mönchthum, das blos auf nächtliche Schwelgereien ausgeht“. 
Allein die Gelage der Brüder waren nicht das Schlimmſte an 
der Sache. 

Aber noch entſchiedener als die Loge wirkte auf die Vor 
gänge in Öſterreich der Illuminatenorden, deſſen Erfolge zwar 
ſchnell vorübergingen und auf das ſüdliche Deutſchland be 
ſchränkt blieben, hier aber gerade während der erſten Hälfte 
von Joſeph's Regierung bedeutend waren; nicht ſowol durch 
die Anzahl der Mitglieder, welche zweitauſend niemals über 
ſtieg, als durch die Stellung, welche Viele derſelben einnahmen. 
Dieſer drängte aber weit ungeſtümer vorwärts, als es die da 
maligen Freimaurer thaten; Weishaupt's und Knigge's leiten 
der Grundſatz war nichts als der König, der mit den Ein 
geweiden des Prieſters ſoll erdroſſelt werden, nur aus dem 
Gräßlichen in's Gemeine überſetzt: der Orden ſollte es dahin 
bringen, daß „allem Pfaffen- und Schurken-Regimente der 
Garaus gemacht werde und Pfaffen und Fürſten als die 
Böſen von der Erde verſchwinden“. Die Illuminaten nannten 
ſich bereits „eine heilige, durch die ganze Welt zerſtreute Legion, 
die Haß aller Religion und Tod allen Prieſtern und Tyrannen 
geſchworen“ und gaben den Regenten trotzig zu bedenken: 
die Scepter der Fürſten nebſt ihrer Freiheit, ja ihrem Leben 
ſtünden in den Händen der Schriftſteller. Von Männern 
dieſes Bekenntniſſes war Joſeph II. umgeben; zu ihnen gehörte 
auch Gottfried Van Swieten, dem er lange Zeit ein faſt un 
bedingtes Vertrauen ſchenkte. 

Des Kaiſers erſte Maßnahmen waren gegen die katholiſche 
Kirchenregierung gerichtet. Es wurde nicht nur verboten päpſt 
liche Erläſſe ohne landesfürſtliche Genehmigung anzunehmen, 
ſondern auch den Biſchöfen zugemuthet fernerhin die fünfjährigen 
Vollmachten weder nachzuſuchen noch derſelben ſich zu bedienen, 
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weil ſie ja das Recht hätten in allen darin vorgeſehenen Fällen 
aus eigener Macht einzuſchreiten. Zur ſelben Zeit ward ihnen 
aber unterſagt gedruckte oder geſchriebene Anordnungen, Hirten 
briefe oder Belehrungen ohne Erlaubniß der Landesſtelle zu 
erlaſſen. Damit waren die gallicaniſchen Freiheiten weit über 
boten: denn während man den Biſchöfen befahl ihre Gewalt 
als eine unbeſchränkte zu betrachten, wurden über ihre Lehren 
und Verordnungen die Staatsbeamten als Richter beſtellt. 
Bald begann auch die Aufhebung faſt aller Klöſter, welche 
ſich nicht mit Seelſorge, Unterricht oder Krankenpflege beſchäf 
tigten, und ſämmtlicher Bruderſchaften. Eine lange Reihe 
der willkürlichſten Anordnungen verfügte über den Gottesdienſt 
und alle in die Öffentlichkeit tretenden Andachtsübungen. Die 
für überflüſſig erklärten Kirchen wurden zu weltlichen Zwecken 
verwendet oder zerſtört. Mehrere ausgezeichnete Bauwerke fielen 
als Opfer des Vandalismus der Aufklärung. Wer dies mit 
eigenen Augen zu ſehen wünſcht, braucht nicht ſehr weit zu 
gehen; er verfüge ſich nur nach Kirchberg am Wechſel. Die 
St. Wolfgangskirche iſt im beſten gothiſchen Geſchmacke aus 
Stein aufgeführt; man ſchlug die Wölbung ein, nahm Fenſter, 
Thüren und alles Bewegliche hinweg und gab das verſtümmelte 
Gotteshaus dem Verfalle preis. Den Fortſchritten der Zer 
ſtörung iſt nun freilich Einhalt gethan, doch gebrechen die 
Mittel zu Wiederherſtellung der Wölbung. Kirchen, die leichter 
als ein Steinbau abzubrechen waren, wurden der Erde gleich 
gemacht, vorzüglich wenn ſie ein Ziel der verhaßten Wallfahrten 
waren. Gewiß ſind dieſe Verwüſtungen bei weitem nicht das 
Schlimmſte deſſen, was damals geſchah; doch der Geiſt, der 
in den Vollſtreckern der kaiſerlichen Befehle waltete, gibt darin 
recht grell ſich kund. Dieſe Dinge traten aber nicht als bloße 
Thatſachen auf, ſondern es wurden durch ämtliche Erklärungen 
Grundſätze aufgeſtellt, aus welchen das Recht zu dieſem Allen 
folgte, und halbämtliche Schriften gaben Erläuterungen, aus 
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denen zu erhellen ſchien, die Regierung wolle für die Kirchen 
gewalt nichts übrig laſſen als ein Reich von Gedanken, die 
ſich ſorgſam in Acht nähmen äußerlich hervorzutreten. 

Während die Staatsgewalt in dieſer Weiſe ſchaltete und 
zugleich den Angriffen der Preſſe auf Religion und Sittlichkeit 
freien Lauf ließ, war das Wort der Biſchöfe geknechtet. Na 
türlich gab keine Landesſtelle ihnen die Erlaubniß Schriftſtücke, 
die den von der Regierung aufgeſtellten Behauptungen wider 
ſtritten, zu veröffentlichen; es blieb nichts übrig als ſich 
mündlich oder ſchriftlich an den Kaiſer zu wenden. Niemand 
that dies mit mehr Muth und Eifer als mein Vorgänger der 
Kardinal Migazzi, doch die Aufnahme, die ſeine Bitten und 
Mahnungen fanden, war nicht geeignet, die Biſchöfe zur Nach 
ahmung einzuladen. Schon im März 1781 richtete er an 
den Kaiſer eine ausführliche Vorſtellung, eine zweite folgte 
bald. Statt der Antwort ließ aber die Regierung ſeine Ein 
gabe begleitet von ämtlichen Zurechtweiſungen und unwürdigem 
Hohne durch den Druck bekannt machen und der Hofrath von 
Born ſchrieb ſeine Monachologie, in welcher die Unterſchiede 
der Mönchsorden mit den Kunſtwörtern, die Linné's Natur 
geſchichte für Käfer und Inſecten feſtgeſetzt hatte, geſchildert 
wurden. Kardinal Migazzi vermochte nicht zu erwirken, daß 
dieſe freche Verſpottung des Ordenslebens und ſomit der Kirche, 
die es empfiehlt, verboten wurde. Er harrte muthig aus; 
auch dadurch, daß man ihm den größeren Theil ſeines Ein 
kommens entzog, ward er nicht eingeſchüchtert, ſondern fuhr 
fort dem Kaiſer Beſchwerden vorzulegen, die nur allzu gegründet 
waren, doch erſt in Joſeph's letzteren Jahren fanden ſie 
manchmal Beachtung. 

Die Bemühungen des päpſtlichen Nuntius blieben eben 
ſo wirkungslos als die des Erzbiſchofes von Wien; die Vor 
ſtellungen des Erzbiſchofes von Trier, der Churfürſt und ein 
Verwandter des Kaiſers war, wurden mit herbem Spotte 
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abgelehnt. Bei dieſer Sachlage glaubte Papſt Pius VI. einen 
außerordentlichen Schritt machen zu ſollen und begab im Jahre 
1782 ſich nach Wien. Er wurde von dem Volke mit allen 
Beweiſen der Ehrfurcht und Theilnahme empfangen, in Allem, 
was öffentlich hervortrat, glich ſeine Reiſe einem Triumphzuge; 
auch der Kaiſer ließ es an den Ehrenbezeugungen, die das 
Oberhaupt der Kirche erwarten durfte, in keiner Weiſe fehlen. 
Doch der Staatskanzler Fürſt Kaunitz wahrte nicht einmal 
den äußerlichen Anſtand; die Vollſtreckung der Geſetze, die ihn 
nach Wien geführt hatte, wurde keinen Augenblick unterbrochen; 
ſelbſt der Kardinal Migazzi erhielt von der Hofkanzlei einen 
Verweis, weil er einen Ablaß, den der Papſt mündlich ver 
lieh, ohne Aufſchub und ſomit ohne Regierungsbewilligung 
kundmachte. Die Kloſteraufhebungen nahmen ihren Fortgang 
und um dem Eindrucke, den die Anweſenheit Pius des Sechsten 
machte, entgegenzuwirken, erſchienen mehrere Flugſchriften, die 
das päpſtliche Anſehen in den Staub zogen. Letzteres geſchah 
wider den Willen des Kaiſers, doch ſeine Günſtlinge glaubten 
etwas wagen zu dürfen und wirklich ging es ihnen hin. Daß 
der Papſt durch ſeine perſönlichen Bemühungen gar nichts 
erreicht habe, wurde ſorgfältig herausgeſtellt. Bisher war in 
den öſterreichiſchen Niederlanden das Ordensleben verſchont 
geblieben, doch wenige Tage nach des Papſtes Abreiſe von 
Wien erſchien ein Hofdecret, welches hundertſechzig niederlän 
diſche Klöſter zur Aufhebung verurtheilte. 

So ſtanden die Dinge, als im Jänner 1783 das Ehe 
patent veröffentlicht wurde. Es war nicht die erſte Verord 
nung, die Joſeph II. in Eheſachen erließ; ſchon im October 
1781 hatte er die Erzbiſchöfe und Biſchöfe angewieſen, von 
canoniſchen Ehehinderniſſen kraft der von Gott ihnen verliehe 
nen Gewalt zu dispenſiren und den Pfarrern bei Strafe der 
Temporalienſperre verboten, in Folge einer anderen als der 
biſchöflichen Dispenſe die Trauung zu vollziehen. Daß der 
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Staat ſich der Geſetzgebung in Eheſachen nun ſelbſt bemächtigte, 
konnte nach Allem, was vorausgegangen war, nicht beſonders 
überraſchen und jedenfalls war es klar, daß ſich nichts dagegen 
machen ließ. Bald darauf erfolgte ein neuer Eingriff, welcher 
das Innerſte des kirchlichen Lebens berührte und die Hoff 
nungen der Zukunft mehr als jeder andere bedrohte. Nichts 
iſt verloren, ſo lange das Heiligthum würdige Diener hat. 
Dieſe ſollten nun in Öſterreich durch geweihte Staatsdiener 
erſetzt werden und zu dieſem Zwecke ſuchte man den Einfluß 
der Kirchengewalt auf die Heranbildung der Geiſtlichkeit bis 
auf den Nullpunct herabzudrücken. Im März 1783 wurden 
alle geiſtlichen Bildungsanſtalten, die biſchöflichen wie die 
klöſterlichen, für aufgehoben erklärt und die Generalſeminarien 
errichtet. Van Swieten ſorgte dafür, daß ſie Lehrer und Vor 
ſteher erhielten, die ſich ihm als lenkſame Werkzeuge darboten 
oder doch die Männer nach ſeinem Herzen nicht viel beirrten. 

Die widerkirchliche Strömung hatte nun ihren höchſten 
Stand erreicht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß mehrere 
vertraute Räthe, voran wol Van Swieten, in den Kaiſer 
drangen, er möge den letzten Schritt machen und dem heiligen 
Stuhle alle Macht über die Kirchen ſeiner Staaten offen ab 
ſprechen; und daß der Kaiſer mit dieſem Gedanken ſich ernſtlich 
beſchäftigte beweiſen die Thatſachen. Im April 1783 verfuhr 
er bei Ernennung des Erzbiſchofes von Mailand mit ſo auf 
fallender Willkür, daß man glauben muß, ein offener Bruch 
ſey ihm damals nicht unwillkommen geweſen. Pius VI. ſandte 
ein drohendes Schreiben; der Kaiſer antwortete, verſage der 
Papſt die Beſtätigung, ſo werde er die lombardiſchen Biſchöfe 
verſammeln, um dem älteren Kirchengeſetze gemäß dem Ge 
wählten Beſtätigung und Weihe zu ertheilen. Ein entſchei 
dender Schritt ſchien nahe. Da entſchloß er ſich ſelbſt nach 
Rom zu gehen. Er verkehrte dort viel mit dem Kardinal 
Bernis und dem ſpaniſchen Geſchäftsträger Azara, die in 
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ſeinem Vertrauen beide hoch ſtanden, er brachte die Lostren 
nung von Rom zur Sprache und ihre Gegenvorſtellungen 
ſollen auf ihn tiefen Eindruck gemacht haben. Er erfuhr 
wol auch die Gewalt der höheren Anerkennungen, die in dem 
Sohne Maria Thereſia's nicht erloſchen ſondern nur mit dem 
aufgewirbelten Staube der Tagesmeinungen bedeckt waren; er 
iſt ja auch als ein katholiſcher Chriſt geſtorben. Gewiß aber 
iſt, daß eine Wendung eintrat. Die mailändiſche Frage ward 
ausgeglichen, der Kaiſer ſandte nach Wien den Befehl bis zu 
ſeiner Rückkehr mit den Kloſteraufhebungen einzuhalten und 
wies den unheilvollen Gedanken an eine Spaltung für immer 
zurück. Durch einen ſolchen Bruch mit ſeinem Volke und der 
Vergangenheit ſeines Hauſes hätte er Niemanden einen größe 
ren Dienſt erzeigt als ſeinem gefährlichſten Feinde, dem Könige 
von Preußen. Der kalte, ſcharfblickende Friedrich verſäumte 
keinen Anlaß um ſeinen katholiſchen Unterthanen fühlbar zu 
machen, daß ſie unter der Herrſchaft eines Proteſtanten doch 
nicht ſo übel daran ſeyen. Als die bourboniſchen Höfe die 
Aufhebung des Jeſuitenordens ertrotzten, nahm er die Ver 
folgten als treffliche Schulmänner in Schutz. Als der Kaiſer 
die Klöſter aufzuheben anfing, beeilte er ſich den Ordens 
gemeinden ſeiner Staaten zu verſichern, ſo lange ſie ſich als 
treue Unterthanen betrügen, werde er ihnen kein Haar krümmen. 

Joſeph II. nahm die aufgeſtellten Grundſätze niemals 
zurück, doch ſie wurden von nun an mit weit mehr Schonung 
und Anſtand ausgeführt, wenigſtens in ſo weit nach ſeinem 
Willen geſchah. Auch trat er mehr und mehr dem Beſtreben 
entgegen, unter dem Vorwande die landesfürſtlichen Rechte zu 
wahren und das Licht zu verbreiten, Weishaupt's Lehren in 
Kirche, Staat und Schule einzuſchmuggeln. Die Beſtimmun 
gen des Ehepatentes wurden in das dritte Hauptſtück des 
bürgerlichen Geſetzbuches, das am 1. Mai 1787 in Wirkſam 
keit trat, faſt ohne Änderung aufgenommen; doch war bereits 
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durch die Verordnung vom 29. Jänner 1787 erklärt worden, 
die von Katholiken mit Proteſtanten geſchloſſene Ehe ſey eben 
ſo unauflöslich wie die rein katholiſche; der akatholiſche Theil 
habe durch die Verheirathung mit einem Katholiken von ſelbſt 
der Befugniß entſagt, in gewiſſen Fällen die Trennung des 
Ehebandes zu fordern. 

J0. Die Nachwirkung der Regierungsgrundsätze Snseph des Sueiten. 

Joſeph II. erließ binnen zehn Jahren 6200 Geſetze, 
Hofbefehle und Verordnungen; ſogar das an ſich Gute und 
Zweckmäſſige trug großentheils den Stämpel der Übereilung, 
womit es zu Tag gefördert ward, und die Unzufriedenheit, 
welche die Eingriffe in die kirchlichen Angelegenheiten erregten, 
ermuthigte manchen Widerſpruch, der ſich ſonſt nicht hervor 
gewagt hätte. Zudem tagte in Frankreich bereits die National 
verſammlung, in welche die allgemeine Ständeverſammlung 
ſchnell umgeſchlagen hatte, und der nach Paris abgeführte 
König ſtand wie ein Gefangener in Mitte der überall ſieg 
reichen Bewegung. Leopold des Zweiten kurze Regierung war 
alſo eine Zeit der Zugeſtändniſſe und Änderungen. Daß auch 
die Geſetze über kirchliche Angelegenheiten einer Sichtung be 
dürften, ward anerkannt; in dieſer Hinſicht geſchah jedoch am 
wenigſten. Leopold’s Räthe bewieſen gerade in kirchlichen 
Dingen ſich am ſtarrſten und er ſelbſt war in Toscana nach 
den Grundſätzen vorgegangen, die ſeinem hingeſchiedenen Bruder 
zur Richtſchnur dienten. Indeſſen gab er die Generalſeminare 
und in der Hauptſache auch die Staats-Gottesdienſtordnung 
preis und wies die geiſtliche Hofcommiſſion an, in Betreff des 
Ehepatentes, über welches ſo viele Beſchwerden eingelaufen 
ſeyen, die nöthigen Modificationen zu beantragen. Doch in 
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der Hofcommiſſion überwog die Stimme von Männern, die 
das Ehepatent unverbeſſerlich fanden. 

Kaiſer Leopold ſtarb, als er kaum das zweite Jahr ſeiner 
Regierung vollendet hatte, und an ſeinen jugendlichen Nach 
folger traten ſogleich Fragen heran, die ſich zu überwältigender 
Wichtigkeit ſteigerten, der Kampf mit Frankreich ward ein 
Kampf um das Daſeyn. Dadurch kam die Bewegung, welche 
Joſeph des Zweiten Worte und Thaten in den Geiſtern 
hervorrief, zum Stillſtande; die Entwicklung der angeregten 
Gedanken ward in Betreff der kirchlichen wie der politiſchen 
Fragen abgebrochen, aber nicht in derſelben Weiſe. Joſeph II. 
legte ſich die unbeſchränkteſte Gewalt bei und ließ die Be 
rufung auf das Gewiſſen eben ſo wenig gelten als die auf 
erworbene Rechte. Als die ungariſchen Biſchöfe ſich auf ihr 
Gewiſſen beriefen, ließ er ihnen bedeuten, er räume Jedem, 
der in Betreff ſeiner Verordnungen ſein Gewiſſen nicht be 
ſchwichtigen könne, die Freiheit ein ſeinem Amte zu entſagen 
und auszuwandern. Er eignete ſich alſo das Wort an, welches 
Luther's fürſtliche Gönner in Gang brachten, und ſprach: 
Füge dich den Religionsgrundſätzen des Landesherrn oder laß' 
Beſitz und Heimath fahren! Die Aufklärung munterte ihn 
dazu mit Beifallklatſchen auf: denn nach ihrer Rechtslehre hat 
jeder Fürſt die unbeſchränkte Macht ihren Zwecken zu dienen; 
doch am Rande des Grabes merkte Joſeph II., daß ihre 
Zwecke in keiner Hinſicht die ſeinigen ſeyen. Im Jahre 1789 
wurde von Doctoranden der Rechte zweimal und mit Cenſur 
bewilligung der Satz vertheidigt, der Regent, welcher ſich vor 
ſätzlich über das gemeine Beſte hinwegſetze, ſey ein Tyrann, 
wider den ſich das Volk vermöge ſeiner Grundgewalt ſchützen 
könne. Damit war dem Rechte des Aufruhres ein weiter 
Spielraum geöffnet: denn was iſt das gemeine Beſte? Na 
türlich das, was die Aufklärung als die privilegirte Stimme 
der Vernunft dafür ausgibt. 
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Dieſe äußerſte Partei wurde dadurch, daß in Frankreich 
die Lobpreiſer der Menſchenliebe ſich entlarvten, an ihren Grund 
ſätzen nicht irre gemacht; ſie fühlte ſich vielmehr ermuthigt 
zur That zu ſchreiten und traf Anſtalten den öſterreichiſchen 
Ländern die Freiheit Danton's und Robespierre's zu bringen. 
In dem ſogenannten Eipeldauerliede, das Franz von Heben 
ſtreit, Platz-Oberlieutenant und Meiſter vom Stuhle der Loge 
zu den drei Adlern verfaßte und verbreitete, wird unter An 
derem geſagt: Wenn Katharina II. Kaiſerin aller Reußen 
ihren unſchuldigen Gemahl grauſam ermorden ließ, warum 
hätten denn die Franzoſen nicht ihren ſtrafwürdigen, treu 
brüchigen König öffentlich hinrichten ſollen? Denſelben Geiſt 
athmeten Hebenſtreit's übrige Gedichte und Aufſätze, der 
Katechismus, durch welchen Martinovicz Ungarn aufzuwiegeln 
gedachte, und andere Wühlerſchriften. Allein zwiſchen Öſter 
reich und Frankreich war ein Unterſchied, den die einheimiſchen 
Vorkämpfer der Jacobinermütze nicht gehörig in Rechnung 
brachten. Die ſehr große Mehrzahl der Bevölkerung vernahm 
bei uns die Gräuel, deren Schauplatz Paris wurde, mit 
innerſtem Entſetzen und auch Vielen, die früher leichtfertig 
mit dem Feuer geſpielt hatten, kam nun ein Grauſen an. 
Die Verſuche der Umwälzung wurden mit leichter Mühe ver 
eitelt und es iſt zu bedauern, daß die Regierung einer kurz 
ſichtigen Berechnung folgend, vielleicht auch von hochgeſtellten 
Gönnern ihrer Gegner beeinflußt, die geführte Unterſuchung 
mit ängſtlichem Stillſchweigen bedeckte. Bei jedem Schritte, 
den die Revolution vorwärts machte, verlor Van Swieten's 
und ſeiner Gleichgeſinnten Staatslehre in Öſterreich an Boden. 
Das unbeſchränkte Herrſcherrecht erſchien als ein Hort wider 
den ſchlimmſten Mißbrauch der Gewalt und niemals war die 
Billigung desſelben in Öſterreich eine ſo allgemeine und tief 
gefühlte als in den langen Jahren des ereignißvollen Kampfes. 
Auch das öſterreichiſche Illuminatenthum blieb von dieſem Zuge 
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der Gemüther nicht gänzlich unberührt und alle ſeine Einge 
weihten fühlten wenigſtens, daß die Zeit ſich wider ſie gewendet 
habe. Doch um ſo feſter klammerten die Meiſten ſich an 
Joſeph des Zweiten kirchliche Grundſätze als das Einzige, was 
aus dem Schiffbruche ihrer Pläne noch zu retten war, und 
ſie fanden dabei Geſinnungsgenoſſen an Männern, die in 
Angelegenheiten des Staates ihre Zwecke niemals getheilt 
hatten. 

Dreierlei kam ihr dabei zu Statten. Die lebhafte An 
erkennung, die der Nothwendigkeit des bürgerlichen Gehor 
ſames gezollt wurde, erſtreckte ihren Einfluß auch auf Dinge, 
bei denen man ſagen konnte: Du ſollſt Gott mehr gehorchen 
als den Menſchen. Dann liegt es in der Natur der Sache, 
daß wenn der Andrang von Auſſen her ſo heftig iſt, die inne 
ren Einrichtungen in den Hintergrund treten und in ſo weit 
ſie nicht etwa mit den Lebensfragen des Augenblickes zuſammen 
hängen, in dem Geleiſe bleiben, in welchem der ausbrechende 
Sturm ſie fand. Roms innere Angelegenheiten hatten niemals 
einen ſo ruhigen und gleichförmigen Gang wie in den ſieben 
zehn Jahren des Kampfes mit Hannibal. Endlich war ja 
die Schule gänzlich vom Staate beherrſcht. So arg wie unter 
Van Swieten's Herrſchaft ging es freilich nicht mehr zu. Dieſer 
ſah in dem Unterrichte vor Allem das Mittel die Feſſeln des 
Aberglaubens ſo ſchnell als möglich zu brechen und darnach 
richtete er ſich bei Auswahl der Leiter von Unterrichtsanſtalten 
und öffentlichen Lehrern. Sein Ingrimm gegen die Religion 
machte ihn taub für alle Mahnungen der Klugheit. Der ver 
derblichſte Mißgriff, den Joſeph II. in ſeinen letzten Jahren 
beging, war die Hartnäckigkeit, womit er auf Errichtung des 
Generalſeminares zu Löwen beſtand. Biſchöfe, Stände und 
Volk thaten mit gleicher Entſchiedenheit Einſprache, nur eine 
Handvoll Janſeniſten und ſogenannter Philoſophen munterten 
dazu auf. Jeder halbwegs Vernünftige mußte einſehen, zum 
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Mindeſten dürfe man den Niederländern nicht den Beweis, 
es ſey auf die Religion abgeſehen, geradezu in die Hände 
liefern. Allein Van Swieten ernannte zum Director des 
Generalſeminares einen Mann, den Maria Thereſia vom 
Lehramte der Kirchengeſchichte entfernt hatte, weil er bei ſeinen 
Angriffen auf Kirche und Chriſtenthum jedes Maß überſchritt, 
und deſſen Anſichten in ſeinem Handbuche der Kirchengeſchichte 
gedruckt vorlagen. Es war dies der Profeſſor Stöger, einer 
der wenigen katholiſchen Prieſter, die ſich der Aufklärung mit 
Leib und Seele verſchrieben hatten. Die Gefährten, welche 
Van Swieten ihm gab, waren nicht viel beſſer als er ſelbſt. 
Man kann ſich denken, wie der blind vorſtürmende Aufklärer 
es mit der Anſtellung weltlicher Profeſſoren hielt, bei denen 
er nicht einmal zu beſorgen hatte, der Kaiſer werde den Be 
ſchwerden der Biſchöfe Folge geben, was ſeinen Geſchöpfen 
geiſtlichen Standes mehrmals wiederfuhr; ſogar Männer, die 
in der Hauptſache mit ihm gingen, verhehlten ihre Mißbilli 
gung nicht. Nach Van Swieten's Entfernung wurde den 
grellſten Ausſchreitungen Einhalt gethan. Dadurch ward aber 
die Herrſchaft des ämtlichen Kirchenrechtes nicht beirrt ſondern 
gefördert. Der ausgeſtreute Same brachte Früchte; ein neues 
Geſchlecht wuchs heran und der Widerſtand, den das Unkirch 
liche zu Joſeph's Zeiten in den Gemüthern fand, ermattete 
nach und nach. Die Beſchwerden gegen das neue Eherecht, 
die noch unter Leopold dem Zweiten ſo laut und zahlreich 
waren, begannen zu verſtummen und zwar nicht nur bei 
Weltlichen ſondern auch bei Geiſtlichen. Kardinal Migazzi 
konnte dies um ſo weniger hindern, da er in den letzten Jahren 
ſeines langen Lebens zu Geſchäften beinah unfähig war. Sein 
Nachfolger Sigmund Graf von Hohenwart war ein frommer, 
wohlunterrichteter Mann, doch er ſtand, als er den erzbiſchöf 
lichen Stuhl beſtieg, im dreiundſiebenzigſten Lebensjahre. Kar 
dinal Kimenes zählte, da er die Regentſchaft von Caſtilien 
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übernahm, volle achtzig Jahre und entwickelte eine Thätigkeit, 
die neue Bahnen brach; dies iſt aber eine ſeltene Ausnahme. 
Doch in unterwürfigem Schweigen beharrte Sigmund II. nicht 
und wiewol ſeine häufigen und mitunter ſcharfen Rügen des 
Beſtehenden in der Sache wenig änderten, ſo hatten ſie doch 
zur Folge, daß das Bewußtſeyn des Widerſtreites zwiſchen der 
Kirchenlehre und ſo vielen Vorſchriften des Staatsgeſetzes in 
der Geiſtlichkeit von Wien niemals gänzlich zurücktrat. Auch 
dies war eine Leiſtung; es war ein Verdienſt um die Zukunft. 
Die damaligen Zuſtände hatten aber doch eine Lichtſeite und 
das Bild bliebe unvollſtändig, wenn dieſer die gebührende Be 
achtung verſagt würde. Zwiſchen den dringendſten Bedürfniſſen 
des katholiſchen Lebens und den beſtehenden Geſetzen ward ein 
thatſächlicher Ausgleich getroffen. Franz II., den ein welt 
geſchichtlicher Einſturz zum Erſten einer neuen Kaiſerreihe 
machte, hing an dem Andenken ſeines Oheims mit kindlicher 
Dankbarkeit und dies trug wol am meiſten bei, daß ihm lange 
als ein ſeiner Obhut anvertrautes Recht erſchien, was ein 
Eingriff in die höhere Ordnung der Dinge war. Er war aber 
nicht nur ein verſtändiger, für ſein Volk aufrichtig beſorgter 
Herrſcher ſondern auch ein Chriſt, der es mit Glauben und 
Gewiſſen ernſtlich nahm. Ohne alſo den überkommenen Grund 
ſätzen zu entſagen, gab er denſelben eine mildere Deutung und 
die ſchärfſten Spitzen wurden bei der Anwendung abgebrochen, 
wenigſtens wenn die Sache vor ihn kam. 

Auf dieſe Weiſe entwickelte ſich das, was man als das 
Bewußtſeyn der kirchlichen Aufgaben und Bedürfniſſe wieder 
erſtarkte, als joſephiniſches Syſtem zu bezeichnen anfing, und 
nicht mit Unrecht: denn es entſpricht den Abſichten, die Kaiſer 
Joſeph bei den Verfügungen über Kirchliches in der zweiten 
Hälfte ſeiner Regierung hegte, obſchon frühere, viel weiter 
gehende Pläne noch immer nachwirkten, ſowol weil die Geſetze 
darauf berechnet, als auch weil die Vollſtrecker der Geſetze 
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darnach gewählt waren. Aber auch in anderer Beziehung trägt 
dies Syſtem das Gepräge einer Richtung, zu welcher Kaiſer 
Joſeph den Anſtoß gab. Gewiß er wollte Öſterreich groß und 
ſeine Unterthanen glücklich machen; aber das Verſtändniß für 
die geiſtigen Mächte, mit denen man dabei rechnen muß, ge 
brach ihm nach allen Seiten hin und deswegen fühlte er ſich 
zu Männern hingezogen, welchen es daran noch mehr fehlte 
als ihm ſelbſt. Nur dasjenige, was unmittelbaren, handgreif 
lichen Vortheil verhieß, ſchien ihm der Aufmerkſamkeit würdig; 
für Kunſt, Wiſſenſchaft und geſchichtliche Denkmale hatte er 
keinen Sinn. Dies bewährte ſich bei dem Verfahren mit den 
kirchlichen Bauwerken und den Bibliotheken, Kunſtgegenſtänden 
und Denkwürdigkeiten der zur Aufhebung verurtheilten Klöſter; 
die Menge des Verſchleppten und muthwillig Zerſtörten war 
unglaublich. Die Aufhebungscommiſſäre machten es in Öſter 
reich wie überall, ſie ſtahlen unverſchämt. Damit war der 
Kaiſer freilich nicht einverſtanden; wenn ſie aber die Gegen 
ſtände ohne auf Kunſt oder geſchichtliche Erinnerungen zu 
achten um den Metallwerth hingaben, ſo vollzogen ſie genau 
ſeinen Willen. Bei der Aufhebung des Kloſters, welches Rudolf 
von Habsburg zu Tulln geſtiftet hatte, trug die Regierung 
darauf an die vorgefundenen Denkwürdigkeiten in die Schatz 
kammer und das Zeughaus zu übertragen; Joſeph II. ſchrieb 
aber eigenhändig den Befehl dies Alles licitando zu verkaufen. 
Eben ſo wenig duldete er, daß bei Aufhebung der Karthauſe 
Gamming wenigſtens die Waffen und Gebetbücher ſeiner Ahn 
herren von der Verſteigerung ausgenommen würden. Die 
Schätze, welche Rudolf II. mit großem Aufwande geſammelt 
hatte, erfuhren keine beſſere Behandlung. Sie wurden für 
wenige Gulden verſchleudert; den berühmten, zur Gruppe der 
Niobiden gehörigen Torſo warf man verächtlich in den Garten, 
wo er liegen blieb bis der Augenarzt Barth dafür einige 
Siebenzehner erlegte. Die vollſtändigen Univerſitäten wurden 
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auf drei beſchränkt und ſogar für die von Wien erging der 
Befehl alle unnützen Lehrer, wozu man die der ausländiſchen 
Sprachen rechnete, zu entlaſſen. Van Swieten übertraf hierin 
ſeinen Gebieter. Bei ſeiner Reiſe nach Rußland beſichtigte 
Joſeph die Akademie der Wiſſenſchaften zu St. Petersburg. 
Er ſchämte ſich, nicht zu haben, was die Ruſſen beſaßen, und 
fühlte ſich geneigt für die zahlreichen und bedeutenden Gelehr 
ten ſeiner Staaten einen ſolchen Mittelpunct zu gründen. 
Allein van Swieten ſtellte ihm vor, daß es viel nützlicher ſey 
die Normalſchulen zu vermehren und für eine gute deutſche 
Sprachlehre zu ſorgen. So unterblieb die Sache. Ein Zug 
ſchwungloſer Nüchternheit prägte ſich dem ganzen öſterreichiſchen 
Staatsweſen auf und vereint mit der Anhäufung von Formen, 
in welche eingeſchnürt der Beamte leicht die Selbſtthätigkeit 
verlernte, hat er das Meiſte beigetragen, um ſelbſt das wirk 
lich Gute und Zweckmäſſige der Einrichtungen in Mißachtung 
zu bringen. - 

Auch durch das Kirchenweſen des joſephiniſchen Syſtemes 
wehte ein erkältender Hauch. Daß der Öſterreicher ſeine 
Pflichten als Katholik erfüllen ſolle, ließ man gelten. Er wohne 
daher alle Sonn- und Feiertage dem pfarrlichen Gottesdienſte 
bei, er beichte zur öſterlichen Zeit und empfange die heilige 
Communion, er laſſe ſeine Kinder taufen und firmen und in 
der Religion unterrichten. Aber damit kann es genug ſeyn. 
Nur keine Übertreibung! Nur keine Andächteleien! Die chriſt 
liche Seele wurde der Hungercur unterworfen; was durch das 
Kirchengebot allgemein und unbedingt gefordert wird, ſollte ſie 
zur Noth haben, aber um nichts mehr. Die theologiſchen Lehr 
anſtalten ſorgten dafür, daß allmälig die meiſten Seelſorger 
dieſe Richtung einſchlugen oder ihr doch nur ſchwach entgegen 
wirkten. Die Profeſſoren, welche ſich offen als Diener des 
Illuminatenthumes erwieſen, waren nun geſtorben oder wenn 
ſie nicht einige Vorſicht beobachteten, entfernt worden; doch für 
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Lehrbücher, Schriftauslegung und Predigten hielt man ſich mit 
Vorliebe an die Werke ſolcher Proteſtanten, die zwiſchen dem 
Chriſtenthume und jener Vernunft, der die Offenbarung ein 
Gräuel iſt, einen Mittelweg ſuchten. Allerdings wollte man 
mit der katholiſchen Glaubenslehre nicht brechen; doch meiſtens 
ſtand ſie abgeblaßt in Mitte eines ihr fremdartigen Gedanken 
ganges. Überdies legte man großen Werth darauf recht gründ 
lich und philoſophiſch vorzugehen und an und für ſich war 
dagegen nichts einzuwenden. Die Sache ward aber ſo betrieben, 
daß ſie wenig Kopfbrechen erforderte. Man entlehnte aus der 
kantiſchen Philoſophie nebſt dem Fachwerke der Eintheilungen 
allgemeine Grundſätze, die der katholiſchen Auffaſſung des 
Menſchen und der Welt nothdürftig anbequemt wurden, und 
die weitſchichtige Darlegung derſelben nahm gewöhnlich einen 
ungebührlichen Raum weg. Die Entwicklung der einzelnen 
Glaubenslehren wurde ſtiefväterlich bedacht; in der Moral trug 
man vor der Caſuiſtik, das heißt vor der Anwendung des 
Allgemeinen auf die einzelnen Fälle, einen ganz beſonderen 
Abſcheu. Die theologiſchen Vorträge waren alſo wohlgeordnet, 
doch gedankenarm. Arm an Gedanken und Anregung waren 
nur zu oft auch die Erbauungsreden auf der Kanzel wie in 
den Seminaren. 

Der Menſch lebt nicht vom Brote allein, er hat auch 
geiſtige Bedürfniſſe und die Art und Weiſe, wie die öffent 
lichen Einrichtungen zu Befriedigung derſelben ſich ſtellen, übt 
auf die Geſchicke der Staaten einen weit größeren Einfluß als 
die landläufige Staatsweisheit ſich träumen läßt. Die Vater 
landsliebe iſt niemals reiner und verläßlicher als wenn ſie aus 
einem Pflichtgefühle quillt, das ſeines letzten Grundes ſich be 
wußt iſt. Allein das iſt reines Gold, womit man für den 
Bedarf der menſchlichen Geſellſchaft nicht ausreicht. Das edlere 
Selbſtgefühl, das ſeine Befriedigung nicht in perſönlicher Aus 
zeichnung ſondern in der Würde des Staates ſucht, iſt eine 
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ſtillwirkende, doch bedeutende Macht. Daß es alſo nicht nur 
nicht gänzlich fehle, ſondern bei der Mehrzahl auch mit einer 
gewiſſen Regſamkeit walte, iſt für die nachhaltige Kraft eines 
Reiches von größerer Bedeutung als gar Manches, worüber 
ſich Tabellen anlegen und Rechnungsausweiſe machen laſſen, 
und wenn das ganze, eingelebte Verfahren der Staatsgewalt 
nicht dazu angethan iſt, dem ſtaatsbürgerlichen Selbſtgefühle 
Befriedigung zu verſchaffen, ſo iſt dies eine empfindliche Lücke. 
Sie fand ſich in dem verſtändig und wohlmeinend geordneten 
Staatsgebäude, das der 13. März 1848 gebrochen hat. Die 
Geringſchätzung der Kunſt, die ſich an Rudolf's reichem Schatz 
erprobte, war nur ein vereinzelter, doch ein bezeichnender Zug 
und mit ihm hängt es zuſammen, daß das Kaiſerthum nicht 
einmal eine ſeiner würdige Kaiſerburg erhalten hat. Man ſagt, 
das Kleid macht den Mann. Das iſt nun freilich zu viel, 
doch etwas Wahres iſt doch daran und wie für die Geltung 
des Menſchen, ſo iſt auch für die des Staates die Würde ſeiner 
äußeren Erſcheinung nichts weniger als gleichgiltig. Es gibt 
Lagen, in welchen Niemand verkennen kann, daß Begeiſterung 
und Aufſchwung noth thue. Das läßt ſich aber nicht nach Be 
darf dictiren; es muß Alles darnach angelegt ſeyn. Der Geiſt 
läßt ſich nicht nach Belieben zu regem Aufſchwunge befehligen 
und dann wieder zum Schlafengehen anweiſen. Die Zeit, 
während welcher die katholiſche Kirche in Öſterreich durchgrei 
fend herrſchte, hatte einen reichen Schatz von Frömmigkeit, 
geſundem Menſchenverſtande und ſittlichem Ehrgefühle ange 
häuft. Von ihm zehrte die Begeiſterung des Jahres 1809, 
welche nicht gering anzuſchlagen iſt, wiewol der Erfolg den 
Hoffnungen nicht entſprach. Die Erkältung des katholiſchen 
Sinnes war eine Folge der Einrichtungen, doch vermöge der 
gewöhnlichen Wechſelwirkung, die man circulus vitiosus nennt, 
verſtärkte ſie die Schattenſeiten des Staatslebens, die an ihr 
Schuld trugen. Zu denſelben gehörte die bedientenhafte Hin 
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gabe an das Fremde und Ausländiſche, welche nur zu vielen 
Gemüthern anhaftete, und wiewol ſie die Formen geändert 
hat, ſo iſt doch ihre Wirkſamkeit eher geſtiegen als geſunken. 
Wir ſollen ja nun Baden zu unſerem Vorbilde wählen; ſo 
weit iſt die Selbſterniedrigung des Öſterreichers früher nicht 
gegangen. 

Wer dieſe Geſtaltung der Dinge und Zuſtände ſich gegen 
wärtig hält, wird es ganz natürlich finden, daß in Öſterreich 
die Einſprache gegen das kaiſerlich königliche Eherecht für ge 
raume Zeit verſtummte. Öffentlich hervorzutreten war durch 
die Cenſur unmöglich gemacht; jeder, auch der leiſeſte Anklang 
wäre aus den Druckwerken jeder Gattung, vorzüglich aber aus 
den Hirtenbriefen der Biſchöfe als eine ſchreckliche Ketzerei aus 
gemerzt worden. Ferner iſt es vollkommen richtig, daß die An 
zahl Derer, die an dem richtigen Standpuncte feſthielten, ſehr 
einſchmolz; unwahr iſt es, daß Öſterreich jemals ohne Männer 
war, die was ſie nicht ändern konnten, beklagten. Wie hätte 
dies auch anders ſeyn können, da wenige Meilen von Wien 
die kirchliche Gerichtsbarkeit in Eheſachen ungeſtört und mit 
voller Anerkennung der Staatsgewalt geübt wurde? Joſeph II. 
machte niemals den Verſuch ſein Eherecht in Ungarn einzu 
führen; ſogar die mit Eheſtreitigkeiten zuſammenhängenden 
Vermögensfragen blieben dort den geiſtlichen Gerichten vorbe 
halten, bis der Staat ſie kraft des Concordates in Anſpruch nahm. 

JJ. Der heilige Stuhl und das neue Eherecht. Das französische 
Camcordat. 

Der heilige Stuhl erprobte ſich auch in dieſer Angelegen 
heit und unter dem damaligen Drange der Zeiten als den 
unerſchütterlichen Hüter des Glaubens und des göttlichen Ge 
ſetzes. Es war das Jahr 1794. In Frankreich ſchien die Kirche 
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vernichtet; nur im Innerſten der Häuſer und durch Prieſter, 
auf die man fahndete, wurde die heilige Meſſe gefeiert; Ita 
lien war bedroht, an der genueſiſchen Küſte hatten die Truppen 
der Republik ſchon feſten Fuß gefaßt und die Gährung in 
den Gemüthern reichte viel weiter als die feindliche Waffen 
macht. Da erſchien im Auguſt die Bulle „Auctorem fidei“ 
und verdammte eine Reihe von Sätzen, die der Biſchof von 
Piſtoja, beherrſcht von jenen Janſeniſten, die bald darauf die 
bürgerliche Verfaſſung der franzöſiſchen Geiſtlichkeit willkommen 
hießen, auf ſeiner im Jahre 1786 gehaltenen Diöceſanſynode 
aufgeſtellt hatte. Die Verirrungen, welche der Synode mit dem 
öſterreichiſchen Eherechte gemeinſam waren, wurden weder mit 
Stillſchweigen übergangen noch erfuhren ſie eine Behandlung, 
welche Ausflüchte übrig ließ. Die Behauptung, daß die Kirche 
Hinderniſſe, welche die Ehe in Betreff des Bandes nichtig 
machen, aus eigener Macht nicht aufſtellen könne, wird als 
irrgläubig verworfen; die Behauptung, die Staatsgewalt habe 
das Recht die von der Kirche aufgeſtellten Hinderniſſe aufzu 
heben oder zu beſchränken, wird als eine Folgerung aus dem 
ſchon verworfenen, irrgläubigen Grundſatze bezeichnet. 

Der Sturm drang über den Trümmern zerſplitterter 
Fürſtenthümer bis nach Rom vor; die Franzoſen rückten ein 
und verwandelten den Kirchenſtaat in das Schattenbild einer 
römiſchen Republik. Pius VI. ward in die Gefangenſchaft 
geführt; er ſtarb im Auguſt 1799 zu Valence. Pius VII. 
begann ſeine Regierung mit einigen Jahren verhältnißmäſſiger 
Ruhe und ergriff jede Gelegenheit um der kirchlichen Lehre 
von der Ehe das Zeugniß zu geben. Er that es auch bei den 
Verhandlungen, die dem Concordate mit dem damaligen Con 
ſul Napoleon Bonaparte vorangingen; ſchließlich ward es aber 
zur unabweislichen Nothwendigkeit gleich anderen hochwichtigen 
Fragen auch die Ehe in der Vertragsurkunde mit Stillſchweigen 
zu übergehen. Um darüber urtheilen zu können, muß man ſich 
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in die damalige Lage verſetzen. Am 10. Auguſt 1792 wurden 
die Tuillerien erſtürmt und die Schweizer niedergemetzelt, am 
2. September begannen die gräßlichen Schlächtereien in den 
Gefängniſſen, am 20. wurde das Geſetz beſchloſſen, das die 
Civilehe ganz wie die Vernunft ohne Gott ſie will, in Frank 
reich einführte. Es war zwar ſchon in der Verfaſſung von 
1791 zu leſen, das Geſetz betrachte die Ehe nur als bürger 
lichen Vertrag; allein man hatte ſich nicht beeilt damit Ernſt 
zu machen; dies geſchah erſt am Vorabende der Abſchaffung 
des Königthumes, die am 21. September 1792 erfolgte. Die 
Civilehe kam zur rechten Zeit; für die Partei, die nun zur 
unbeſchränkten Herrſchaft gelangte, war eine andere Ehe nicht 
möglich. Im Jahre 1793 wurde das Chriſtenthum geächtet, 
die Gottesläugnung gehörte zu den Erforderniſſen eines guten 
Patrioten. Robespierre befahl wieder an Gott und die Unſterb 
lichkeit zu glauben und verſuchte die Einführung einer Art 
Gottesdienſt, der nicht ſo frech als das Spiel mit der Göttin 
Vernunft, doch ungemein langweilig war. Die Gegner, denen 
er unterlag, waren zwar keine ſo kalten Würger wie er, doch 
bei den Meiſten gehörte zu den Beſchwerden, die ſie gegen ihn 
hatten, auch das von ihm angeordnete Feſt des höchſten Weſens, 
an welchem der Convent nicht anders als mit unverhehltem 
Widerwillen theilnahm. Sie ermordeten die Katholiken nicht, 
hatten auch nicht die Macht dazu; wo ſie aber der Religion 
ihre Mißgunſt bezeigen konnten, geſchah es. Die im Directorium 
vorwaltenden Männer waren gemein an Gaben und Neigungen 
und abgeſtumpft von den Ereigniſſen, durch die ſie empor 
gekommen waren; um jeder wirkſamen Religion den Platz weg 
zunehmen ſuchten ſie die Theophilanthropen zu fördern, es 
wollte aber damit nicht vorwärts. Übrigens waren die recht 
mäſſigen Biſchöfe todt oder verbannt, die conſtitutionellen ohne 
Anſehen. Die Verſuche mit halbheidniſchen Gottesdienſten hatten 
zwar ſehr geringen Erfolg, mehrten aber doch die Verwirrung. 
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Da gab Napoleon Bonaparte den Geſchicken Frankreichs eine 
neue Wendung. 

Er begehrte zu herrſchen und fühlte die Kraft dazu; doch 
ſein durchdringender Verſtand ließ ihn erkennen, daß dem ſitt 
lichen Zerfalle gewehrt werden müſſe, wenn ſeine Gewalt feſten 
Grund finden ſolle. Er wandte ſich an den Papſt, er erbot 
ſich Frankreichs zertrümmerte Kirche wieder aufzurichten, doch 
er machte Gegenforderungen. So begannen die Verhandlungen 
über das Concordat. Der Prälat Spina, den Pius VII. zu 
ſeinem Bevollmächtigten ernannte, ſtellte Anträge, bei welchen 
zwar auf die Sachlage Rückſicht genommen, aber nichts, wor 
auf die Kirche niemals verzichten kann, vergeſſen wurde. Allein 
man antwortete ihm, in Frankreich habe ſich Alles geändert, 
das möge zu bedauern ſeyn, doch es laſſe ſich nicht ungeſchehen 
machen; man wies ihn auf die entweihten Kirchen hin, die 
an der Stirnſeite die Aufſchrift trugen: Der Jugend, dem 
Alter, der Freundſchaft, der Wohlthätigkeit, dem Handel (ge 
widmet) und fragte ihn, ob für ein ſolches Geſchlecht die alt 
katholiſchen Grundſätze paſſend ſeyen? So ſah es nun aller 
dings nur zu Paris und in einigen großen Städten aus und 
tief unter die Oberfläche hinab hatte die Abwendung vom 
Chriſtenthume faſt nirgends als zu Paris gegriffen. Indeſſen 
Paris wiegt ſchwer in der Wagſchale franzöſiſcher Geſchicke: 
das hatte ſich nie noch ſo deutlich gezeigt als in der Umwäl 
zung, auf deren Schutte Napoleon nun eben ſeine Herrſchaft 
gründete. 

Noch wichtiger aber war für ihn die Stimmung der im 
Heere einflußreichen Männer. Das Heer nahm für die Jaco 
biner und ihre Grundſätze auf's lebhafteſte Partei, Napoleon 
ſelbſt hatte als ein junger Officier ſich Brutus Bonaparte 
genannt. Der Grund war kein politiſcher und noch weniger 
hatte er mit der Religion etwas zu ſchaffen. Bis zur Revo 
lution waren in Frankreich nur Adelige zu Officierſtellen 
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befähigt. Indeſſen nahm man es mit den Adelsbeweiſen ſo 
leicht, daß junge Leute von Bildung ſich dadurch im Vorrücken 
wenig beirrt fühlten. Im Jahre 1781 als man bereits zu 
Paris nicht höher ſchwur als bei der nordamerikaniſchen Frei 
heit, hatte die Regierung plötzlich den unglücklichen Einfall 
förmliche Adelsproben vorzuſchreiben. Früher wäre darüber 
gemurrt worden, jetzt ward es als eine tiefe Kränkung em 
pfunden. Als nun die wachſende Bewegung alle Adeligen aus 
dem Heere vertrieb, ſahen die Unadeligen, die in die erledigten 
Stellen eintraten, hierin einen Sieg über Nebenbuhler, denen 
ſie längſt gram waren. Sie fürchteten aber, wenn die Revo 
lution rückgängig würde, könnten die Adeligen zurückkommen; 
deswegen eiferten ſie für den Jacobinerclub und Robespierre 
und mit den Schlagworten des Tages fand auch die Feind 
ſchaft gegen die Religion bei ihnen Eingang. So kam es, daß 
viele Generale und Officiere die Wiederherſtellung der katho 
liſchen Kirche mit ſchelem Blicke betrachteten und mancher alte 
Kamerad nahm ſich heraus, dem Conſul darüber ſeine Mei 
nung zu ſagen. Da Napoleon's Macht auf dem Heere beruhte, 
ſo iſt begreiflich, daß er dieſe Stimmung in Rechnung brachte. 
Überdies war er nicht der Mann um wegen Gott und der 
Kirche ſeinen Vortheil im Geringſten aufs Spiel zu ſetzen. 

Dieſe unläugbaren Schwierigkeiten der Lage machte Napo 
leon geltend, um die ganze Verhandlung in ſeine Hände zu 
bekommen. Er nahm von dem päpſtlichen Bevollmächtigten 
keine Entwürfe an ſondern forderte, daß blos die von ihm 
ſelbſt gemachten Vorlagen erörtert würden, wobei er dem Papſte 
zwar frei ſtellte, das, was ihm mit der katholiſchen Lehre durch 
aus unverträglich ſchiene, hinwegzulaſſen, aber nicht dulden 
wollte, daß Etwas hinzugefügt würde. Was unter ſolchen Um 
ſtänden möglich ſey, müſſe er ſelbſt am beſten wiſſen, habe 
die durch die Revolution verſchuldete Aufregung ſich gelegt, ſo 
werde manches jetzt Unmögliche nachgeholt werden; der Papſt 
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möge ſich alſo mit ihm vereinigen um vorerſt die Kirche in 
Frankreich wieder herzuſtellen: denn damit müſſe offenbar der 
Anfang gemacht werden. Die erſten durch Spina übermittelten 
Entwürfe waren ſo beſchaffen, daß man zu Rom ſie kurzweg 
von der Hand wies. Endlich kam einer, der in Anbetracht 
der Sachlage Erwägung verdiente; er wurde mit den Abän 
derungen, deren Nothwendigkeit am dringendſten war, zurück 
geſandt und Spina zur Unterſchrift ermächtigt. Aber der Con 
ſul beſtand auf unveränderter Annahme; der Papſt erwiederte 
mit Beiſtimmung der Kardinäle, eine weitere Nachgiebigkeit 
ſey ihm unmöglich. Da erhielt Cacault, des Conſulates Bot 
ſchafter zu Rom, den Befehl zu erklären: wenn nicht binnen 
fünf Tagen der Entwurf ohne die geringſte Änderung oder 
Einſchränkung angenommen ſey, ſo müſſe er ſeine Päſſe ver 
langen und ſich nach Florenz zu General Murat, dem Be 
fehlshaber der franzöſiſchen Streitkräfte in Italien, verfügen. 
Pius VII. ließ ſich aber nicht einſchüchtern und nun machte 
Cacault den Vorſchlag, es möchte der Staatsſecretär Kardinal 
Conſalvi nach Paris geſchickt werden; ſeine Vorſtellungen wür 
den auf den erſten Conſul hoffentlich Eindruck machen. Der 
Papſt ging darauf ein. Conſalvi erhielt die weiteſte Ermäch 
tigung, Alles, was ſchlechthin nicht zu erreichen ſey, aus der 
Vertragsurkunde wegzulaſſen; nur ward ihm zur Pflicht ge 
macht, um jeden Preis darauf zu beſtehen, daß die Freiheit 
der katholiſchen Religion und die Offentlichkeit ihres Gottes 
dienſtes ausdrücklich und unbedingt anerkannt werde. Er reiste 
mit aller Beſchleunigung, welche die damaligen Verkehrsmittel 
zuließen, und langte in der Nacht zu Paris an; am nächſten 
Morgen ward er ſchon zu Napoleon entboten. Binnen fünf 
Tagen, ſprach der Dictator, müſſe die Sache im Reinen ſeyn; 
wo nicht, ſo ſey ſein Entſchluß ſchon gefaßt. Auch hiemit war 
es nicht ſo ernſtlich gemeint; es wurden fünfundzwanzig Tage 
daraus, doch unter ſteten Drohungen, der neu zugeſtandene 
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Tag werde der letzte ſeyn. Ringsher wurde Conſalvi zum 
Nachgeben gedrängt. Napoleon verhieß die Biſchöfe von Seite 
des Staates anzuerkennen, der Spaltung, die durch die bürger 
liche Verfaſſung der Geiſtlichkeit war erregt worden, ein Ende 
zu machen und keine Angriffe auf den katholiſchen Glauben 
zu dulden. Dies war an ſich genommen nicht viel; verſetzte 
man ſich aber in die Zeiten des Directoriums zurück, ſo über 
ſtieg es die kühnſten Hoffnungen. Die Franzoſen, denen die 
Religion am Herzen lag, hielten alſo den Ausgleich mit dem 
Conſul für ein Glück, das großer Opfer werth ſey. Überdies 
eröffnete ein ſogenanntes Nationalconcilium conſtitutioneller 
Biſchöfe und Pfarrer am 29. Junius ſeine Sitzungen. Napo 
leon hatte den Zuſammentritt begünſtigt um zu zeigen, was 
er im Nothfalle thun werde. Der öſterreichiſche Botſchafter 
Graf Cobenzl ſtellte dem Kardinale vor, ſo wichtig Frankreich 
ſey, es ſtehe noch mehr auf dem Spiele; wenn Bonaparte 
ſich von dem heiligen Stuhle losreiße, ſo werde er es dabei 
nicht belaſſen ſondern Alles aufbieten, um die von ihm ab 
hängigen Regierungen nach ſich zu ziehen; der Zerfall der 
kirchlichen und ſtaatlichen Ordnung würde dann in ganz Europa 
beſiegelt ſeyn. Conſalvi erkannte die Richtigkeit dieſer Bemer 
kungen, er ging ſo weit, als ſeine Vollmachten ihm geſtatteten 
und glaubte endlich am Ziele zu ſeyn. Ein Entwurf wurde 
vereinbart und die Zuſtimmung des Staatsoberhauptes ihm 
kundgegeben. Wirklich brachte der Moniteur am Morgen des 
13. Julius 1801 die Nachricht: „Le cardinal Consalvia 
réussi dans l'objet, qui l'a amené à Paris“. Nachmittags 
um vier Uhr ſollte die Unterzeichnung ſtattfinden und am 
nächſten Tage bei einem Feſtmahle von dreihundert Gedecken 
der Abſchluß des Concordates angekündet werden. Wiewol aber 
Conſalvi keinen Grund hatte, einen Betrug zu fürchten, ſo 
überblickte er doch das Schriftſtück, welches die franzöſiſchen 
Bevollmächtigten ihm gleich als ſey es eine Abſchrift des 

24* 
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Übereinkommens zur Unterzeichnung vorlegten, und mit Be 
ſtürzung und Unwillen nahm er wahr, daß es vielmehr eine 
Abſchrift des Entwurfes ſey, den der heilige Stuhl mit ſolcher 
Entſchiedenheit zurückgewieſen hatte. Auf ſeine Klagen über 
den unerhörten Vorgang ward ihm geantwortet, es ſey auf 
Befehl des erſten Conſuls geſchehen. Doch war es nur eine 
freilich ſchändliche Liſt, um dem geplagten Kardinale ein wei 
teres Zugeſtändniß abzupreſſen. Die franzöſiſchen Bevollmäch 
tigten ſchlugen vor zu verſuchen, ob die beiden Faſſungen ſich 
nicht ausgleichen lieſſen, nur müſſe bis zum Feſtmahle Alles 
beendigt ſeyn. Man verhandelte alſo neunzehn Stunden lang 
und hatte ſich zuletzt über alle Artikel geeinigt mit Ausnahme 
des erſten. Dieſer betraf die freie Übung der katholiſchen Re 
ligion und die Offentlichkeit ihres Gottesdienſtes, und auf ihn 
hatte Napoleon es eigentlich abgeſehen: die anderen Schwierig 
keiten ſollten nur dazu dienen, um den Vertreter der Kirche 
in dieſer Frage geſchmeidiger zu machen. Als Conſalvi ſich zu 
dem Feſtmahle einſtellte, erklärte Napoleon ihm mit donnern 
dem Ungeſtüme, der Bruch ſey nun fertig und er werde thun 
wie Heinrich VIII., der nicht den zwanzigſten Theil ſeiner 
Macht beſeſſen habe. Zuletzt wurden aber doch wieder vierund 
zwanzig Stunden bewilligt und während dieſer Friſt bekam 
der Artikel die Faſſung, in der er noch gegenwärtig zu Recht 
beſteht. Am 16. Julius erfolgte die Unterzeichnung. 

Das mit Frankreich geſchloſſene Concordat fand zu Rom 
viele Tadler und aller Orten heftete man die Verſe an: 

Pio (VI) per conservar la fede 
Perde la sede. 

Pio (VII) per conservar la sede 
Perde la fede. 

Das iſt aber ein eben ſo ungerechtes als oberflächliches 
Urtheil. Das Haus lag in Trümmern und Napoleon Bonaparte 
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ſprach: Ich hab' es nicht zerſtört und es ganz wieder herzu 
ſtellen bin ich auſſer Stand; doch will ich es ſo weit auf 
bauen, daß ihr zur Noth darin wohnen könnt. Ich denke auch 
ſpäter noch manchen Zubau zu machen. Iſt euch das nicht 
genug, ſo bleibt es liegen wie es liegt. That er auch nicht 
Alles, was er konnte, wie die Sache unläugbar ſtand, durfte 
ſein Anerbieten nicht abgewieſen werden. So iſt es gekommen, 
daß Frankreich des Concordates ungeachtet die Civilehe behielt. 
Wer mit den Verhältniſſen, unter denen es geſchloſſen ward, 
bekannt iſt, wird wol nicht daran denken aus dem Still 
ſchweigen, das es über die Ehefrage beobachtet, eine An 
empfehlung für Einführung der Civilehe in Öſterreich ableiten 
zu wollen. Daß Napoleon dem Concordate die organiſchen 
Geſetze beifügen werde, konnte weder Pius VII. noch ſein 
Bevollmächtigter ahnen, die Abfaſſung derſelben begann erſt 
als Conſalvi ſich ſchon wieder in Rom befand; auch ſäumte 
der Papſt nicht dagegen Verwahrung einzulegen. Übrigens er 
innere man ſich, daß die franzöſiſche Civilehe ſeit dem Jahre 
1816 unauflöslich iſt, und zwar für alle Staatsbürger ohne 
Unterſchied der Religion. 

Zwei Jahre nach Abſchluß des Concordates mit Napoleon 
erließ Pius VII. an den Erzbiſchof von Mainz das apoſto 
liſche Schreiben „Etsi Fraternitatis Tuae“ und erklärte der 
Civilehe gegenüber, daß es in der Natur der Ehe liege un 
giltig zu ſeyn, wenn zwiſchen den Vertragſchließenden ein tren 
nendes Hinderniß des kirchlichen Rechtes obwalte. Im Jahre 
1804 ward in einer päpſtlichen für den Biſchof von Brixen 
beſtimmten Anweiſung ausdrücklich gelehrt, daß die Ehen der 
Gläubigen, denen kein kirchliches Hinderniß im Wege ſteht, 
hinſichtlich der ehlichen Verbindung volle Kraft haben und das 
Band derſelben unauflöslich bleibt, was immer für Hinder 
niſſe die weltliche Gewalt ohne Gutheißung der Kirche mit 
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Unrecht und ungiltig feſtgeſetzt habe. Dieſe Erklärung war 
zunächſt gegen das auch für Tirol geltende dritte Hauptſtück 
des joſephiniſchen Geſetzbuches gerichtet. 

J 2. Die Berhandlungen mit dem heiligen Stuhle. 

Das Jahr 1809 kam heran; Pius VII. wurde der 
Gefangene des Kaiſers Napoleon und blieb es vier Jahre 
lang. Es brach aber auch das Jahr 1813 an. Der Be 
freiungskrieg bildet in Öſterreich wie in Deutſchland einen 
Abſchnitt in den Zuſtänden der Geiſterwelt. Die Noth der 
Zeiten hatte auch in proteſtantiſchen Ländern den Gedanken 
an Gott wieder belebt. Bevor das preußiſche Heer zur Schlacht 
von Jena auszog, wohnten die Officiere zu Berlin einer Vor 
ſtellung der Jungfrau von Orleans bei; ſie wußten nichts 
Beſſeres um ſich zum Kampfe zu begeiſtern. Im Jahre 1813 
wurden Buß- und Bettage gehalten. Die Wiederherſtellung, 
die nach großen Thaten erfolgte, nahm eine ſchwere Laſt von 
den Herzen und der Blick in eine geſicherte Zukunft war zu 
lang entbehrt worden um nicht innig gefühlt zu werden. Es 
war in den Jahren, die auf jene ſiegreichen Kämpfe folgten, 
daß die katholiſche Überzeugung regeren Aufſchwung zu nehmen 
anfing. Damals wachte auch die Ehefrage vom langen Schlum 
mer auf. 

Als Pius VII. wieder heimgekehrt war und ſeines heili 
gen Amtes in Frieden und Freiheit waltete, drangen von allen 
Seiten her kirchliche Anliegen auf ihn ein; doch vergaß er 
darüber der öſterreichiſchen Zuſtände nicht und da die Ver 
fügungen in Eheſachen den Glauben unmittelbar berührten, 
ſo war auf ſie ſein Augenmerk vorherrſchend gerichtet. Er 
faßte den Entſchluß ſich an Öſterreichs Biſchöfe und Geiſt 
lichkeit zu wenden und ihnen die kirchliche Lehre über die Ehe 
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an's Herz zu legen. Ein dieſem Zwecke gewidmetes Rund 
ſchreiben ward in ſeinem Auftrage abgefaßt und von ihm gut 
geheißen. Es unterzieht die Grundſätze, denen das bürgerliche 
Geſetzbuch hierüber huldiget, einer ausführlichen Beleuchtung, 
die ſich natürlich zu einem ſehr ernſten Tadel geſtaltet, weil 
aus ihr hervorgeht, daß dieſer Theil der öſterreichiſchen Geſetz 
gebung mit der katholiſchen Lehre unverträglich ſey. Ward es 
kundgemacht, ſo enthielt es einen Aufruf an das Gewiſſen des 
Kaiſers und es durfte erwartet werden, daß die Vorſtellungen 
der Biſchöfe ſich mit dem päpſtlichen Worte vereinigen würden. 
Man konnte hinzufügen, daß zugleich der heilige Stuhl vor 
der ganzen katholiſchen Welt gerechtfertigt wurde. Allein gerade 
daß auf dieſem Wege die Öffentlichkeit nicht zu vermeiden 
war, mußte denn doch wieder Bedenken erregen. War nicht zu 
beſorgen, der Kaiſer werde durch die öffentliche Betonung eines 
nicht von ihm verſchuldeten Mißſtandes ſich verletzt fühlen? 
Und konnte dies nicht um ein Gewicht mehr in die Wagſchale 
der zu erwartenden Gegenbeſtrebungen legen? Da fügte es 
ſich, daß Franz I. Rom beſuchte und ſomit der Papſt Gele 
genheit fand, an den frommen, wohlwollenden Herrſcher ſich 
unmittelbar zu wenden. Er überreichte ihm eine ſchriftliche 
Darlegung des Verhältniſſes der öſterreichiſchen Geſetze zu dem 
Rechte und dem Glauben der Kirche, die Ehefrage nahm dabei 
eine hervorragende Stelle ein. Der Kaiſer gab Verſprechungen, 
die gewiß aus ſeinem innerſten Herzen kamen, und machte 
ſogleich nach der Heimkehr Anſtalt denſelben gerecht zu werden. 
Er ging mit gewohnter Bedächtigkeit vor; Jahre verfloſſen 
über den Gutachten, die in großer Menge eingefordert wurden. 

Die Natur der Sache brachte mit ſich, daß die hochge 
ſtellten Männer des Richterſtandes dabei vorzugsweiſe gehört 
wurden. Es wäre ungerecht den öſterreichiſchen Richterſtand 
geringer anzuſchlagen, weil er weniger als in anderen Ländern 
geſchrieben hat. An Gerechtigkeitsliebe, Ehrenhaftigkeit und 
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Verſtand war er gewiß den Beſten ebenbürtig und wenn es 
wahr iſt, daß der Richter für die Rechtsverwaltung da iſt und 
unabhängig von den Einflüſſen des Tages wirken ſoll, ſo hat 
man wahrlich keinen Grund einzuſtimmen in den Ruf nach 
Veränderungen, der nicht von dem Wunſche nach unparteiiſcher 
Rechtsverwaltung ausgeht, ſondern durch Parteirückſichten und 
Tagesmeinungen beherrſcht iſt. Auch war die im Richterſtande 
vorwaltende Geſinnung der Ehe, wie Gott und die Kirche ſie 
verlangt, nichts weniger als feindlich. Die Unauflöslichkeit 
des Bandes galt ihm damals und gewiß noch jetzt als eine 
unabweisliche Forderung der öffentlichen Sittlichkeit und der 
Staatsklugheit. Daß die Ehe weit mehr ſey als ein blos 
bürgerliches Geſchäft, daß ſie der Heiligung durch die Religion 
bedürfe und der Staat auf die Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung 
der Gattenpflicht den größten Werth legen müſſe, betrachteten 
dieſe Männer als etwas Selbſtverſtändliches; aber ſie meinten 
dem allen werde durch die Grundſätze des Ehepatentes nicht 
im Geringſten Eintrag gethan. Es war eine Geiſtesverwandt 
ſchaft zwiſchen ihnen und den franzöſiſchen Parlamenten, von 
denen ſie ihre Rechtsanſchauungen über die kirchlichen Angele 
genheiten entlehnt hatten; die obwaltende Verſchiedenheit, die 
in politiſcher Beziehung freilich ſehr groß war, ergab ſich aus 
der Stellung des franzöſiſchen Richterſtandsadels als einer 
Macht im Staate, wozu ſich in Öſterreich kein Seitenſtück 
findet. Als es darauf ankam die Geſellſchaft Jeſu dem Könige 
zum Trotze aufzuheben, redete die das Pariſer Parlament be 
herrſchende Partei, als hätte ſie mit den Encyklopädiſten Bruder 
ſchaft geſchloſſen; dies war aber blos der Ausbruch eines 
Haſſes, der allen Schattirungen der Janſeniſten gemeinſam 
war und ſich damals bis zur blinden Leidenſchaft geſteigert 
hatte. Das nämliche Parlament von Paris ließ die Schriften 
der Encyklopädiſten von Henkershand zerreiſſen. Der Stimmen 
mehrheit – denn Philoſophen nach dem Herzen Voltaire's 
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ſaßen allerdings in den Parlamenten – ging es in den kirch 
lichen Angelegenheiten ganz wie in der Verfaſſungsfrage. Sie 
glaubten ſich ein großes Verdienſt zu erwerben und der Gegen 
ſtand allgemeiner Bewunderung zu ſeyn, indem ſie die Ein 
berufung der alten Generalſtände mit äußerſtem Trotze be 
trieben. Aber nur ihrer Mißachtung des ſchon wankenden 
Königthumes wurde Beifall geklatſcht; über Stände nach dem 
Muſter von 1614 machten die Führer des Tages ſich luſtig. 
Eben ſo waren ſie weit entfernt die Religion antaſten oder 
auch nur der Kirche ihre bevorrechtete Stellung nehmen zu 
wollen; ſie wollten nur dem Königthume und der Kirche gegen 
über das große Wort führen. Die Ehe wurde ganz in dieſem 
Sinne behandelt. Die Parlamente kehrten die Bürgerlichkeit 
des Ehevertrages nur in ſo weit hervor als es nothwendig 
war um die geiſtlichen Gerichte zu maßregeln; an dem Ver 
hältniſſe der Ehe zu der Religion und dem Sittengeſetze ſollte 
nicht gerüttelt und die Pflicht der Staatsgewalt es zu ſchützen 
nicht bezweifelt werden. Dennoch bahnten ſie den Weg zur 
Losreißung der Ehe von der Religion und dem Geſetze der 
Freithätigkeit, das ſie verkündet. 

Der öſterreichiſche Richterſtand hätte die Erfahrungen, 
die der franzöſiſche machte, benützen ſollen. Doch das Gefühl, 
als ſey das Beſtehende unwiderruflich geſichert, war niemals 
weiter verbreitet als von der Schlacht bei Waterloo bis zur 
Vertreibung Karl des Zehnten. Die Gutachten, welche Kaiſer 
Franz von den Häuptern des Richterſtandes erhielt, waren 
alſo den Wünſchen des Papſtes nicht günſtig; die hergebrachten 
Grundſätze über das Verhältniß der weltlichen zur geiſtlichen 
Gewalt wurden als ein Palladium des öſterreichiſchen Staates 
behandelt und die landesfürſtlichen Rechte in Eheſachen dabei 
obenan geſtellt. Um den harten Widerſpruch, worauf das 
Syſtem ſeine Rechtfertigung ſtützt, wob ein Gedankenkreis, in 
dem ſie ſich von Jugend auf eingelebt hatten, ſeine beſtechenden 
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Einflüſſe. Es fehlte mitunter auch an dem geſchichtlichen 
Überblicke und dem tieferen Eindringen in die Gedankenwelt, 
ohne welches man die Geſetze mit Scharfſinn und Billigkeit 
anwenden kann, doch gerade bei den zarteſten und wichtigſten 
Fragen der Geſetzgebung den Täuſchungen am meiſten aus 
geſetzt iſt. 

Dennoch geſchah ſehr bald ein wichtiger Schritt nach dem 
Ziele hin. Eine Ehe, der ein kirchliches Hinderniß entgegen 
ſtehe, als giltig zu betrachten widerſtrebte dem frommen Sinne 
des Kaiſers Franz und ſein klarer Verſtand ſagte ihm, daß 
man dadurch zu Annahmen hingetrieben werde, vor welchen 
alle ſeine Räthe und Rechtsgelehrten ſich feierlich verwahrten; 
auch war bei Vermählungen der Mitglieder ſeines erlauchten 
Hauſes das Kirchenrecht ſtets ſo genau befolgt worden als 
hätte nie ein Ehepatent beſtanden. Er hielt ſich aber verbun 
den die landesfürſtlichen Rechte als ein ihm anvertrautes Gut 
zu behandeln, in Betreff der Ehe wie in anderen Beziehungen. 
Er erkannte alſo der Kirche das Recht zu, Hinderniſſe der 
Giltigkeit feſtzuſetzen, er nahm dies in allen an ihn gelangen 
den Fällen zur Richtſchnur und erwartete, daß die Biſchöfe 
dasſelbe thun würden. Doch an dem Rechte des Staates 
gleichfalls Hinderniſſe der Giltigkeit aufzuſtellen glaubte er 
feſthalten zu müſſen. In gewiſſem Sinne hatte er auch das 
Richtige getroffen; es kam nur auf eine genauere Unterſchei 
dung an. Zudem war der Kaiſer weit entfernt, das im 
Grundſatze Feſtgehaltene ſchroff durchführen zu wollen. Es 
ſtand von nun an jedem Pfarrer frei wegen eines blos kirch 
lichen Hinderniſſes die Trauung zu verſagen und das Ver 
fahren der Biſchöfe, welche die Pfarrgeiſtlichkeit hiezu anwieſen, 
ward als ein pflichtgetreues erkannt. Überdies ward aber keinem 
Biſchofe zugemuthet, die Trauung von Perſonen zu geſtatten, 
deren vor der Kirche giltige Ehe von dem weltlichen Gerichte 
wegen eines blos bürgerlichen Hinderniſſes war getrennt 



– 379 – 

worden. Ja es war dies nicht einmal etwas Neues. Wenn der 
Biſchof mit Berufung auf das Kirchengeſetz die Einwendung 
des beſtehenden Ehebandes geltend machte und die Angelegen 
heit bis zum Kaiſer hinauf verfolgte, ſo iſt es wol kein ein 
ziges Mal geſchehen, daß Franz I. auf der Trauung beſtand. 
Fand ſich kein Ausweg, ſo blieb die Sache liegen und damit 
war ſie auch erledigt. Die wohlwollende Rückſicht auf das 
Gewiſſen ging dem Gedanken an eine grundſätzliche Änderung 
lange vorher und wie ſchon bemerkt wurde, trug ſie viel dazu 
bei um die Gemüther für geraume Zeit mit den Härten der 
Geſetzgebung auszuſöhnen. 

Durch eine ſolche Behandlung der Ehehinderniſſe wurde 
nicht nur die Abſicht einer Umſtaltung angekündet, ſondern 
es lag in derſelben ſchon eine bedeutende Änderung und das 
ämtliche Ehegeſetz kam in die Stellung eines nur noch einſt 
weilig geltenden. Daher erhielten die öffentlichen Lehrer volle 
Freiheit jene Grundſätze des Eherechtes, auf die man immer 
als auf die richtigen zurückkommen wird und muß, ihren Hörern 
darzulegen. Nicht nur geiſtliche, auch weltliche Profeſſoren machten 
davon Gebrauch und es war dies um ſo bezeichnender, je - 
weniger man damals geneigt war zu dulden, daß die öffent 
lichen Lehrvorträge mit dem Geiſte der Regierung in Gegen 
ſatz träten. Mittlerweile begannen die Vorarbeiten zu einem 
Ausgleiche mit dem heiligen Stuhle; mancherlei Pläne wurden 
gemacht, halbämtliche Einleitungen fanden ſtatt. Im Jahre 
1832 ſchien es endlich Ernſt zu werden: denn der päpſtliche 
Nuntius erhielt die Vollmacht zu Unterhandlungen, denen viele 
Zeit und Mühe gewidmet ward. Sie erſtreckten ſich auf alle 
kirchlichen Angelegenheiten, deren Regelung ſchon ſo lange an 
geſtrebt wurde, doch die wichtigſte und eingreifendſte ſtand 
voran; wie früher und ſpäter ſo auch damals. Man kennt 
die Geſinnungen Gregor des Sechszehnten gegen Öſterreich; 
er war bereit Alles zu thun, Alles zu geſtatten, was die Pflicht 
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ihm irgendwie erlaubte; in der Ehefrage hatte er aber die 
katholiſche Glaubens- und Sittenlehre zu wahren. Um die 
Schwierigkeiten, die zu Wien ſich zeigten, zu umgehen, wurde 
bei den gedachten Verhandlungen eine Richtung genommen, 
in welcher der heilige Stuhl nicht vorzugehen vermochte. Bei 
dieſem Anlaſſe wurde der erwähnte, von Pius dem Siebenten 
gutgeheißene Entwurf eines Rundſchreibens dem Staatskanzler 
Fürſten von Metternich mitgetheilt. Es braucht kaum geſagt 
zu werden, daß Gregor XVI. ſich ganz in derſelben Weiſe 
ausſprach, obſchon in den ſchonendſten Formen. Kaiſer Franz 
fühlte mit jedem Jahre ſich lebhafter gedrungen die Verein 
barung mit der Kirche zu vollenden; er beſchloß ſich über die 
grundloſen Beſorgniſſe zu erheben, auf die manche verſtändige 
ehrenwerthe Männer beherrſcht von den Jugendeindrücken un 
abläſſig zurückkamen, und in allem Weſentlichen den Wünſchen 
des Papſtes zu entſprechen. Die Einleitungen waren ſchon 
getroffen und wiewol alle Einzelnheiten derſelben von der Hülle 
des Amtsgeheimniſſes bedeckt blieben, ſo geſchah doch ein Schritt, 
welcher die Abſichten der Regierung öffentlich kundgab. Recht 
berger's öſterreichiſches Kirchenrecht ward im Jahre 1809 als 
Lehrbuch vorgeſchrieben und leiſtete Alles, was man damals 
verlangte. Es iſt mit Verſtand und Klarheit verfaßt; in Ver 
gleich mit Eybel und Genoſſen kann es das Verdienſt des 
Anſtandes und der Mäſſigung anſprechen. Der Staatsgewalt 
wird alles von ihr Geforderte zuerkannt, doch ſo weit es da 
mit vereinbar iſt, dem Zuſammenſtoße mit der Glaubenslehre 
aus dem Wege gegangen. Dieſem Werke ward im Jahre 1834 
die Eigenſchaft eines vorgeſchriebenen Lehrbuches entzogen und 
darin lag eine verſtändliche Andeutung, daß die Regierung 
den darin vertretenen Grundſätzen nicht mehr beipflichte. Da 
rief Gott den Kaiſer zu ſich. Die Angelegenheit wurde nicht 
geradezu fallen gelaſſen, aber verzögert. Im Jahre 1836 
kam es zur Verhandlung über einen Entwurf, der für die 
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Kirche in Eheſachen das ſchlechthin Nothwendige, aber um gar 
nichts mehr verlangte. Der Staatskanzler hielt ihn für eine 
zweckmäſſige Grundlage der Vereinbarung, doch ein unbedingter 
Verehrer des bürgerlichen Geſetzbuches hinderte durch ſeinen 
Einfluß jeden weiteren Schritt. 

Während auf dieſe Weiſe das Geſetz in der Schwebe 
blieb, beharrte man für die Ausübung in den von Kaiſer 
Franz gezogenen Geleiſen und die Vorſtellungen, welche die 
Biſchöfe im Namen der katholiſchen Lehre machten, wurden 
nicht zurückgewieſen. Dieſer Zuſtand hatte jedoch ſeine Schatten 
ſeiten. Daß die Anſichten der damals maßgebenden Männer 
getheilt ſeyen, blieb kein Geheimniß und je mehr die Neuge 
ſtaltung in unbeſtimmte Ferne zurücktrat, deſto weniger nahmen 
die Freunde des ämtlichen Eherechtes Kunde davon, daß man 
ſich in Zuſtänden des Überganges befinde, und klagten über 
die dem Gewiſſen gezollten Rückſichten als über eine maßloſe 
Begünſtigung der Geiſtlichkeit. Hiebei wirkten zwei ſonſt ſehr 
verſchiedene Richtungen als treue Verbündete zuſammen. Die 
Grundſätze, welche die Linke der öſterreichiſchen Aufklärung im 
Illuminatenbunde eingeſogen hatte, waren niemals ausgeſtor 
ben, ſie hatten aber einen langen Winterſchlaf gehalten, aus 
welchem ſie nur hin und wieder emporzuckten. Jetzt erwachten 
ſie im Gegenſatze zu der lebhafteren Bethätigung des katholi 
ſchen Bewußtſeyns und gefördert durch die Spaltung in dem 
höchſten Regierungskreiſe. Mit den eigentlichen Feinden der 
Religion, deren Zahl nicht groß war, gingen Männer zu 
ſammen, die im Grunde mit der Religion es nicht ſchlimmer 
meinten als mit wenigen Ausnahmen die Parlamentsräthe von 
Frankreich, aber in der Bevormundung der Kirche ein unver 
äußerliches Recht des Staates und das Siegel des ächten 
Liberalismus fanden. Seit dem Jahre 1837 traten die Gegen 
ſätze entſchiedener hervor. Die preußiſche Regierung glaubte 
damals, es ſey an der Zeit ihre Propaganda für den Pro 
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teſtantismus durch Gewaltmaßregeln vorwärts zu bringen und 
ließ den Erzbiſchof von Köln verhaften; doch nun ward offen 
bar, daß die katholiſche Überzeugung in Deutſchland keineswegs 
eine halbe Leiche ſondern eine lebenskräftige Macht ſey. Dies 
wirkte auf Oſterreich zurück. Einen Augenblick ſchien es, als 
kämen die ſtockenden Verhandlungen wieder in Gang, eine 
Commiſſion wurde niedergeſetzt um die kirchlichen Angelegen 
heiten zu berathen; es war beabſichtigt, daß die Thätigkeit 
derſelben ſich auf die Ehefrage erſtrecken ſollte, doch ihre Er 
folge beſchränkten ſich auf eine Nebenſache. Und doch wäre 
Alles, was Schwung und Kraft in die Gemüther bringen und 
der Begeiſterung berechtigte Ziele eröffnen konnte, gerade da 
mals von doppelter Wichtigkeit geweſen. Es kamen nun die 
Jahre, während welcher in Öſterreich das Regieren allmälig 
aufhörte und die Verwaltungsmaſchine nur durch den Druck 
der eigenen Schwere ſich fortbewegte; ſogar hohe Staats 
beamte fanden es rühmlich der kaiſerlichen Regierung zu trotzen 
und fuhren wohl dabei. Den Zuſammenhang aufzuklären ge 
hört nicht an dieſen Ort. Dennoch wurde die Umſtaltung 
der Ehegeſetze nicht ganz bei Seite gelegt; noch im Jahre 
1847 verhandelte man darüber. 

J3. Der Ausgleich zutischen Staat und Kirche. 

Dies war der Verlauf der Sache. Als eine Verwirrung, 
die bis an den Rand des Zerfalles führte, die Nothwendigkeit 
zu ordnen und zu erneuern mit ſich brachte und die Regierung 
Seiner Majeſtät auch an die kirchlichen Angelegenheiten ging, 
ſo war gerade die ſchwierigſte derſelben am allerwenigſten eine 
neue: denn die Überzeugung, daß das Ehegeſetz nicht bleiben 
könne wie es ſey, hatte ſchon ſeit dreißig Jahren und bis hin an 
die Schwelle des Jahres 1848 ſich durch Pläne und Verſuche 
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der Umſtaltung bethätigt. Zudem erkannte man es als eine 
unvermeidliche Aufgabe in jeder Beziehung feſte Ordnun 
gen zu begründen: es war alſo gewiß an der Zeit den Buch 
ſtaben der Geſetze mit der Handhabung derſelben in Einklang 
zu bringen, um ſo mehr da durch die ſtete Nachhilfe von Seite 
der höchſten Gewalt zwar die ſchärfſten Ecken des Geſetzes 
abgeſchliffen, aber doch kein Theil befriedigt wurde. Wie ſollte 
dies aber geſchehen? Sollte man etwa erklären, der Staat 
habe ſeine eigenen Zwecke, für welche Religion und Gewiſſen 
gleichgiltig ſey; nach dieſen ſeinen Zwecken werde er die Ehe 
regeln und es dem Einzelnen anheimſtellen ſich mit ſeiner 
Religion und ſeinem Gewiſſen nach Belieben abzufinden? 
Niemand, der Öſterreich kannte, und für Öſterreichs Zukunft 
ein Herz hatte, konnte dazu rathen; es fand ſich auch gar 
Niemand, der dazu rieth; die ernſten Erfahrungen, die Oſter 
reich, die Europa gemacht hatte, waren noch viel zu friſch. 
Oder ſollte man ſich etwa auf den Standpunct Joſeph des 
Zweiten ſtellen? Sollte man den Biſchöfen über den rechten 
Sinn der katholiſchen Lehre in Betreff der Ehe und Kirchen 
gewalt von Staatswegen Unterricht ertheilen und wider Jenen, 
der es beſſer zu verſtehen glaube oder doch wider die Geiſt 
lichen, die ſeinen Weiſungen nachkämen, Gewalt brauchen? 
Wollte man das Zweite eben ſo wenig als das Erſte, ſo blieb 
nichts übrig als Gott zu geben, was Gottes iſt, aber für den 
Kaiſer das, was des Kaiſers iſt, mit aller Entſchiedenheit in 
Anſpruch zu nehmen. Man hat ſich dazu entſchloſſen und 
wenn das verwirrende Toben kunſtgerechter Wühlerei vorüber 
gezogen iſt, ſo wird wol kein Freund Gottes und des Kaiſers 
finden, daß man den ſchlechten Theil gewählt habe. 

Die Sache wurde nicht übereilt ſondern allſeitig und 
gründlich erwogen und jeder billige Wunſch fand die ſorgſamſte 
Berückſichtigung. Man iſt ſchnell mit der Behauptung fertig, 
das kirchliche Eherecht werde durch die Verhältniſſe der Gegen 
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wart unmöglich gemacht und mit conſtitutionellen Einrichtungen 
ſey es vollends unverträglich; doch man ſollte ſich zum Min 
deſten die Mühe nehmen auf Öſterreichs Nachbarländer einen 
Blick zu werfen. In Baiern, in Sachſen und St. Gallen 
ſpricht bis zum heutigen Tage über die Ehen der Katholiken 
das geiſtliche Gericht und zwar ganz nach Vorſchrift des cano 
niſchen Rechtes. Dasſelbe war bis vor wenigen Jahren auch 
im preußiſchen Schleſien der Fall. Baiern und Sachſen haben 
aber ſeit Langem Conſtitutionen, St. Gallen iſt eine Republik 
und keine den Katholiken freundliche, und dennoch trifft dort 
die Handhabung des canoniſchen Rechtes in Eheſachen auf 
keine Schwierigkeiten. Daß es alſo mit conſtitutionellen und 
ſelbſt mit republicaniſchen Einrichtungen ſehr wohl verträglich 
ſey, wird durch die That bewieſen; die Behauptung des Gegen 
theiles gehört in die Reihe jener Machtſprüche, welche das 
Vorurtheil und nicht die Sachkenntniß zur Richtſchnur nehmen. 
Doch in Öſterreich blieb die Thätigkeit der geiſtlichen Ehe 
gerichte ſeit mehr als ſiebenzig Jahren eingeſtellt und dieſe 
Lücke war es, weshalb die einfache Verweiſung auf das cano 
niſche Recht Schwierigkeiten erregen konnte, denen vorzubeugen 
gerathen war. 

Das Volk, welches den Rechtsgedanken am tiefſten auf 
gefaßt und am ſchärfſten entwickelt hat, die Römer brachten 
es niemals zu einem ſo handlichen, überſichtlichen Geſetzbuche, 
wie man jetzt zu haben verlangt. Neben den Staatsgeſetzen 
(jus civile) liefen bis in's zweite chriſtliche Jahrhundert die 
Erklärungen her, die jeder Prätor über die Grundſätze, nach 
denen er Recht zu ſprechen gedenke, bei Antritt ſeines Amtes 
erließ (jus honorarium); erſt als die römiſche Rechtsgelehr 
ſamkeit ihrem Höhepuncte ſchon nahe war (ſie erreichte ihn 
erſt durch Cajus, Papinian, Ulpian und Paulus), wurde von 
Hadrian dem jeweiligen Prätor die zu erlaſſende Erklärung 
Ein für alle Male vorgezeichnet (edictum perpetuum). Die 
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Verordnungen der Kaiſer ſtellte zuerſt Theodoſius II. in eine 
ämtliche Sammlung zuſammen und es verfloſſen wieder hun 
dert Jahre, bevor Juſtinian es unternahm das Ergebniß der 
geſetzgebenden Thätigkeit ſeiner Vorgänger und der Forſchungen 
großer Denker in ſeinem Geſetzeswerke zu vereinigen. Es iſt 
ein Schatz, den die Rechtswiſſenſchaft niemals ungeſtraft ge 
ring achten wird; doch ein überſichtlich zuſammengeſtelltes 
Geſetzbuch iſt es nicht. Bei keinem neueren Volke findet ſich 
ein ſo tief eingreifendes und nachhaltiges Rechtsgefühl wie bei 
den Engländern und dem ganzen angelſächſiſchen Stamme, 
auch den in Schottland angeſiedelten und nach Amerika aus 
gewanderten Theilen desſelben. England hat aber bis jetzt gar 
keine von Staatswegen gemachte Zuſammenſtellung der für 
die Rechtsanſprüche und Rechtsverbindlichkeiten geltenden Vor 
ſchriften. Jeder Anwalt könnte ſich immer noch auf ein Geſetz 
Alfred des Großen oder auch des Königes Ina berufen, wenn 
er darin etwas für ihn Brauchbares fände, und der Gegen 
theil dürfte nicht antworten: Was gehen mich die Könige der 
Angelſachſen an! ſondern er müßte ſagen, dies Geſetz iſt in 
Folge der ſo und ſo lautenden Verordnung König Eduards 
post conquestum primi oder auch der Königin Victoria 
auſſer Kraft getreten. Es ſind wenig über zehn Jahre, daß 
ein Locomotiv ſammt Zubehör als Deodand mußte verurtheilt 
werden. Ein Eiſenbahnunglück war geſchehen und der Kläger 
berief ſich auf das uralte, bis in die Heidenzeit zurückreichende 
Geſetz über das Gott Verfallene; es wurde dann allerdings 
aufgehoben. Für die Rechtsordnung iſt die Kraft des Rechts 
gefühles die Hauptſache und ſie zu erſchüttern iſt ein weit 
größeres Unglück als von Lücken oder veralteten Beſtandtheilen 
der Geſetzgebung zu beſorgen ſteht. Die Aufſtellung allgemeiner 
Grundſätze, deren Tragweite ſich nicht genau überſehen läßt, 
wird alſo von den Engländern zurückgewieſen und bei der 
Regelung des einzelnen Falles wollen ſie es lieber darauf 

II. 25 
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ankommen laſſen, daß eine unpaſſend gewordene Beſtimmung 
noch eine Weile fortdauere als daß Etwas, das noch nützen 
kann, abgeſchafft werde. Am ſorgfältigſten vermeiden ſie aber, 
das Rechtsbewußtſeyn durch Schwankungen der Geſetzgebung 
zu verwirren, und daß ſie den rechten Weg eingeſchlagen haben, 
beweist der Erfolg. 

Auch die Kirche hat weder bei der Ehe, noch bei einer 
anderen Frage, aus welcher die Entſcheidung über Rechte und 
Pflichten ſich ergab, mit Aufſtellung eines Ganzen von Vor 
ſchriften angefangen. Die kirchlichen Ehegeſetze haben ſich aus 
der richtigen Würdigung des göttlichen Geſetzes und der Natur 
des Verhältniſſes im Laufe vieler Jahrhunderte Schritt für 
Schritt entwickelt. Sie finden ſich in den verſchiedenen Theilen 
der kirchlichen Geſetzſammlung (corpus juris canonici), in 
den Beſchlüſſen des Concils von Trient, in den päpſtlichen 
Erläſſen und Entſcheidungen und inner gewiſſen Gränzen ſind 
ſie durch die Verordnungen der Provinzialconcilien, durch 
biſchöfliche Verfügungen und zur Rechtskraft erwachſene Ge 
wohnheiten näher beſtimmt und den Bedürfniſſen der einzelnen 
Länder und Kirchenſprengel angepaßt worden. Die Quellen, 
aus welchen der geiſtliche Richter die Rechtsbeſtimmungen zu 
ſchöpfen hat, ſind alſo mannigfach, zum Theile in umfang 
reichen Sammlungen zerſtreut und mitunter einer verſchiedenen 
Auslegung fähig. Dies bereitet aber dort, wo die Thätigkeit 
der geiſtlichen Gerichte keine Unterbrechung erfahren hat, ge 
ringe Schwierigkeiten. Über Etwas, womit die Biſchöfe oder 
ihre Stellvertreter und Beauftragten ſich beſchäftigt haben, ſeit 
es Biſchöfe und biſchöfliche Behörden gibt, müſſen ſie denn 
doch Beſcheid wiſſen. Die näheren Beſtimmungen oder all 
fälligen Änderungen ſind im Laufe der Jahrhunderte erfolgt 
und haben durch die ſtete Übung ſich bald eingelebt. Was die 
Verſchiedenheit der Auslegung betrifft, ſo konnte es geſchehen, 
daß man dabei fehlgriff; doch es kam ein zweiter, dritter, 
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vierter Fall; die Unzukömmlichkeiten machten ſich fühlbar und 
die Übung, der man ſchließlich folgte, entſprach faſt überall 
dem Geiſte des Kirchengeſetzes. Anders ſtellt ſich die Sache, 
wenn man nach ſiebenzig Jahren und zwar nach ſiebenzig 
Jahren, die in Betreff der Wandlung aller Verhältniſſe Jahr 
hunderte aufwiegen, das Verfahren in Eheſachen ganz von 
Neuem wieder anfangen ſoll. Mochten die Beſorgniſſe auch 
zu lebhaft ſeyn, daß in den erſten Jahren manche Mißgriffe 
vorkommen würden, ließ ſich nicht als unwahrſcheinlich be 
zeichnen und daß es vermieden werde, mußte die Kirche nicht 
minder wünſchen als die Staatsgewalt. 

Überdies erſchien es der kaiſerlichen Regierung unerläß 
lich, daß in Betreff der Ehehinderniſſe das Beſtehende, in ſo 
weit es für die Zwecke des Staates von Bedeutung war, der 
Sache nach in Kraft verbleibe, vorzüglich aber ſollte der Klage, 
als ſey die Eingehung der Ehe erſchwert worden, jeder Grund 
entzogen werden. Zu den Einwänden, die man den kirchlichen 
Ehegerichten entgegenſtellte, gehörte die oft wiederholte Be 
hauptung, ſie würden nicht im Stande ſeyn, die Unauflöslich 
keit des Bandes ſo nachdrücklich zu wahren wie das weltliche 
Gericht es thue. Man deutete auf Polen hin und daß zur 
Zeit Benedict des Vierzehnten dort ſchlimme Mißbräuche vor 
kamen, ließ ſich aus einer päpſtlichen Bulle beweiſen. Man 
behauptete, auch in Ungarn ſey es nicht ſelten, daß durch 
fälſchlich vorgeſchützten Zwang das Geſetz der Unauflöslichkeit 
umgangen werde. Die kaiſerliche Regierung verlangte alſo für 
das Verfahren bei Ungiltigerklärungen Bürgſchaften, wodurch 
die Beſorgniß eines voreiligen Spruches ferne gehalten würde. 
Endlich lag ihr ſehr daran, daß ſämmtliche Ehegerichte nach 
derſelben Richtſchnur vorgingen. Das Staatsgeſetz, das für 
die bürgerlichen Rechte der Ehe maßgebend bleiben werde, ſey 
überall Eines und dasſelbe; daher müſſe auch bei den Gerichten, 
die über die Vorbedingung der bürgerlichen Rechte der Ehe 
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ſprechen würden, die Verſchiedenheit im Verfahren, die inner 
dem Rahmen des allgemeinen Kirchengeſetzes Raum finde, 
hintangehalten werden. 

Die kaiſerliche Regierung glaubte nicht ſich hierauf be 
ſchränken zu können. Sie hatte die Abſicht, den Einfluß, welcher 
dem Staate auf die Ehe gebührt, unverkürzt und wirkſam zu 
erhalten und Niemand rieth ihr etwas Anderes. Es wurde 
daher ein Ehegeſetz für die katholiſchen Staatsbürger des Kaiſer 
thumes Öſterreich entworfen und in demſelben fanden alle 
Hinderniſſe des bürgerlichen Geſetzbuches in ſo weit ihren 
Platz, als man nicht aus Gründen, die mit der kirchlichen 
Frage nichts zu ſchaffen hatten, eine Abänderung für zweck 
mäſſig hielt; nur wurden ſie nicht als Hinderniſſe der Giltig 
keit ſondern als Verbote aufgeführt. Der Entwurf ſetzt feſt, 
die Übertretung der Vorſchriften dieſes Geſetzes unterliege den 
Strafen, die das Strafgeſetzbuch wider die Schließung geſetz 
widriger Ehen und die Mitwirkung zu derſelben verhänge; er 
fügte noch andere Strafen und Nachtheile hinzu. Mit Recht 
legte man aber großen Werth darauf, daß mit der Furcht vor 
der Strafe ſich auch die Mahnung des Gewiſſens verbinde, 
und der Geiſtliche, der ſich etwa verſucht fühle, zu Verletzung 
des Staatsgeſetzes die Hand zu bieten, überdies das Mißfallen 
und die Ahndung ſeines kirchlichen Oberen zu erwarten habe. 
Die Wichtigkeit, welche dies unter allen Umſtänden hat, wurde 
durch Verhältniſſe erhöht, die der lange Zwieſpalt zwiſchen 
dem bürgerlichen und kirchlichen Ehegeſetze herbeigeführt hatte. 
Gewiß war bis gegen 1830 das Bewußtſeyn dieſes Gegen 
ſatzes nur bei Wenigen ein lebhaftes; aber niemals trat es 
ſo gänzlich zurück, daß es nicht wenigſtens dann, wenn man 
desſelben zur eigenen Entſchuldigung bedurfte, ſich gemeldet 
hätte. In ſolchen Augenblicken lag es alſo nahe zu denken: 
im Grunde iſt es doch kein Geſetz, das mich im Gewiſſen 
verpflichtet; thu' ich, was die Kirche mir erlaubt, ſo kann es 
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geſchehen, daß die weltliche Obrigkeit mich beſtraft, aber ſie 
hat kein Recht dazu. Die kaiſerliche Regierung hielt es daher 
für nothwendig, daß die Kirchengewalt den Katholiken zu ge 
wiſſenhafter Beobachtung der Vorſchriften des bürgerlichen Ehe 
geſetzes anweiſe. 

So ſahen die oberſten Räthe der Krone die Sache an 
und erfreuten ſich dabei der vollkommenſten Billigung Seiner 
Majeſtät. Hieraus ergab ſich eine Reihe von Bedingungen, 
von welchen man erklärte, nur wenn die Erfüllung derſelben 
geſichert ſey, könne die Wiederherſtellung der kirchlichen Gerichts 
barkeit in Eheſachen ſtattfinden. Es war daher unerläßlich eine 
Anweiſung zu entwerfen, die den kirchlichen Ehegerichten zur 
Richtſchnur diene. Dadurch war eine ſchwierige Aufgabe ge 
ſtellt. Die Anweiſung mußte ſo beſchaffen ſeyn, daß die 
Staatsgewalt ſie als geeignet erkannte die von ihr aufgeſtellten 
Bedingungen zu erfüllen; doch ſie war für den Zweck nur 
dann von Werth, wenn zugleich erzielt wurde, daß ſämmtliche 
Ehegerichte ſich darnach hielten. Um hiefür hinreichende Bürg 
ſchaft zu erlangen, war eine Einwirkung von Seite des heiligen 
Stuhles unerläßlich; die Anweiſung durfte daher nichts auf 
nehmen, was das gemeinſame Oberhaupt der Katholiken aller 
Länder abhalten könnte, für die Beobachtung derſelben ſeinen 
Einfluß geltend zu machen. Gerade jene frühere Verhandlung, 
bei der man dem Ziele ſchon nahe zu ſeyn glaubte, ſcheiterte 
deshalb, weil die Unmöglichkeit für Öſterreich beſondere Hinder 
niſſe der Giltigkeit einzuführen oder die zu Recht beſtehenden 
aufzuheben nicht nach Gebühr erwogen wurde. Die Kirche iſt 
ein großes Ganzes, zu welchem Auſtraliens und Chinas gläu 
bige Gemeinden eben ſo gut gehören wie Öſterreich. Ihre 
Einheit iſt das Siegel ihrer Sendung durch Den, der für 
Alle zum Sühnopfer ward, und ihre Grundſätze über die 
Giltigkeit eines Bundes, der für die ſittliche Ordnung ſo hoch 
wichtig und von dem Herrn zur Würde des Sacramentes 
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erhoben iſt, können nicht nach den Gränzen der Königreiche 
wechſeln; dies ihr zumuthen, heißt von ihr den Verzicht auf 
ihre Stellung verlangen. Die Anweiſung mußte daher die 
allgemeinen Grundſätze des kirchlichen Eherechtes unzweideutig 
anerkennen: dies war für den Verfaſſer Sache der Über 
zeugung; es war zugleich eine Forderung, ohne deren Erfüllung 
die übernommene Aufgabe nicht gelöst werden konnte. Doch 
ohne Verletzung dieſer Grundſätze ſtand für die Auslegung 
und Anwendung derſelben ein Spielraum offen, inner welchem 
man allen wahrhaften Bedürfniſſen der öſterreichiſchen Zuſtände 
entſprechen und allen wirklichen Wünſchen der Bevölkerung 
genügen konnte. Dieſer Weg iſt es, der bei der Anweiſung 
für die Ehegerichte eingeſchlagen wurde. 

JA. Berschiedenheit zwischen den Hindernissen des Kirchenrechtes 
und des bürgerlichen Gesetzbuches. 

Das bürgerliche Geſetzbuch hat bei den Hinderniſſen, die 
es aufſtellt, von dem Kirchenrechte ſich vielfach und weit ent 
fernt. Als die Anweiſung entworfen wurde, beſtanden fünf 
Hinderniſſe des bürgerlichen Rechtes, die den Kirchengeſetzen 
entweder gänzlich oder doch als Hinderniſſe der Giltigkeit un 
bekannt ſind, nämlich: 1. Minderjährigkeit oder richtiger Un 
fähigkeit für ſich allein eine rechtsgiltige Verbindlichkeit ein 
zugehen: denn das bürgerliche Geſetzbuch erſtreckte dies durch 
das Ehepatent eingeführte Hinderniß auf alle Volljährigen, 
die aus was immer für Gründen für ſich allein keine vom 
Staate anerkannte Verbindlichkeit eingehen können. 2. Militär 
ſtand. 3. Verurtheilung zur ſchweren Kerkerſtrafe und zum 
Tode. 4. Theilnahme an der Urſache der Ehetrennung. 5. Ab 
gang des Aufgebotes. Die Verurtheilung zum Tode oder 
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ſchweren Kerker hat ſeit vorigem Jahre aufgehört unter dieſen 
Hinderniſſen zu zählen. 

Dagegen ſind folgende kirchliche Hinderniſſe dem bürger 
lichen Geſetzbuche völlig unbekannt: 1. Die unehrbare Schwäger 
ſchaft (affinitas ex copula illicita). 2. Die aus einer 
ungiltig geſchloſſenen, doch vollzogenen Ehe entſtandene Schwäger 
ſchaft. 3. Die Forderung der öffentlichen Sittlichkeit, in wie 
fern ſie aus einem Eheverlöbniſſe oder aus einer nicht voll 
zogenen und wegen Mangel der Fähigkeit ungiltigen Ehe her 
vorgeht. 4. Die geiſtliche Verwandtſchaft. 

Ob die bürgerliche Verwandtſchaft in die Reihe der eben 
genannten Hinderniſſe gehöre oder denen beizuzählen ſey, in 
welchen das bürgerliche Recht mit dem kirchlichen theilweiſe 
zuſammentrifft, hängt von der Antwort ab auf die Frage, ob 
das Verhältniß zwiſchen Wahlältern und Wahlkindern auf die 
Ehe Einfluß nehme? Das bürgerliche Geſetzbuch gibt zwar 
hierüber keine ausdrückliche Beſtimmung; doch es ſagt § 183: 
„Zwiſchen den Wahlältern und dem Wahlkinde und deſſen 
Nachkommen finden, in ſo weit das Geſetz keine Ausnahme 
macht, gleiche Rechte wie zwiſchen den ehlichen Altern und 
Kindern ſtatt“. Nun macht aber das Geſetz in Betreff der 
Ehe keine Ausnahme und die öſterreichiſche Annahme an Kindes 
ſtatt iſt zwar von der Arrogation und vollkommenen Adoption 
des römiſchen Rechtes, die das Kirchengeſetz im Auge hat, 
weſentlich verſchieden, ſie hat jedoch mit derſelben Berührungs 
puncte und zwar ſolche, deren Beachtung von der Sittlichkeit 
und dem öffentlichen Anſtande gefordert wird. Eine Auslegung 
des § 183, kraft derer zwiſchen den Wahlältern und dem 
Wahlkinde ſo wie den Nachkommen desſelben ein Ehehinderniß 
obwaltet, entſpricht demnach ſowol der Folgerichtigkeit als 
höheren Rückſichten und mehrere ausgezeichnete Rechtsgelehrte 
haben das Geſetz in dieſem Sinne aufgefaßt. 
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Nebſt der bürgerlichen Verwandtſchaft werden noch acht 
Hinderniſſe ſowol von dem bürgerlichen Geſetzbuche als dem 
Kirchenrechte aufgeſtellt, gehen jedoch in Betreff der denſelben 
gegebenen Ausdehnung oder der Bedingungen ihres Eintretens 
mehr oder weniger auseinander. Dieſe ſind: 1. Unmündigkeit. 
2. Entführung. 3. Irrthum. 4. Beſtehendes Eheband. 5. Bluts 
verwandtſchaft. 6. Schwägerſchaft und Forderung der öffent 
lichen Sittlichkeit (justitia publicae honestatis) aus einer 
giltigen, aber nicht vollzogenen Ehe. Das letzte Hinderniß iſt 
im bürgerlichen Geſetzbuche freilich nicht zu finden; aber nur 
dem Namen nicht der Sache nach iſt es demſelben unbekannt. 
Der Begriff der Schwägerſchaft wird nämlich im canoniſchen 
Rechte anders beſtimmt als im öſterreichiſchen: daher iſt nach 
dem öſterreichiſchen Geſetze das Hinderniß, welches aus einer 
giltigen, aber nicht vollzogenen Ehe zwiſchen dem einen Ehe 
gatten und den Blutsverwandten des anderen entſteht, unter 
der Schwägerſchaft einbegriffen, im canoniſchen Rechte bedurfte 
dasſelbe einer eigenen Bezeichnung. 7. Ehebruch. 8. Gattenmord. 

Es iſt behauptet worden, daß auch in den Hinderniſſen 
der Furcht und des Zwanges und des Abganges der feierlichen 
Erklärung der Einwilligung die Vorſchriften des bürgerlichen 
Geſetzbuches mit denen des Kirchenrechtes nicht vollkommen 
übereinſtimmen, doch ohne jeden ſtichhaltigen Grund. Da das 
bürgerliche Geſetzbuch zwiſchen gerechter und ungerechter Er 
regung der Furcht nicht ausdrücklich unterſcheidet, ſo halten 
einige Schriftſteller dafür, das öſterreichiſche Geſetz betrachte 
die Einwilligung in die Ehe auch dann für ungiltig, wenn 
ſie mittels gerechter Erregung der Furcht bewirkt worden ſey. 
Doch Wer ſich ſeines Rechtes bedient, fügt Niemanden ein 
Unrecht zu, und die Abſichten, durch welche Jemand zu Aus 
übung ſeines Rechtes beſtimmt wird, kann der Staat nicht 
vor ſeinen Richterſtuhl ziehen. Man darf alſo unbedenklich 
behaupten, daß eine gerechte Erregung der Furcht kein Hinderniß 
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der bürgerlichen Geltung ſey, und ſomit findet in dieſem 
Hinderniſſe keine Abweichung ſtatt. Auch in Betreff des Ab 
ganges der feierlichen Erklärung der Einwilligung iſt der Ein 
klang vollſtändig. Man hat zwar den Zweifel aufgeworfen, ob 
die im §. 75 gebrauchte Bezeichnung „ordentlicher Seelſorger“ 
auf den Biſchof und auf den ſuspendirten Pfarrer anwendbar 
und folglich ob der Biſchof und der ſuspendirte Pfarrer fähig 
ſey, die Einwilligung mit der Wirkung aufzunehmen, daß ſie 
die bürgerlichen Rechte der Ehe begründe. Aber das bürger 
liche Geſetzbuch ſpricht (§ 5) es ſelbſt aus, daß ſeine Be 
ſtimmungen nicht allein nach der eigenthümlichen Bedeutung 
der Wörter in ihrem Zuſammenhange, ſondern auch nach der 
klaren Abſicht des Geſetzgebers zu beurtheilen ſeyen. In Hin 
blick auf die klare Abſicht des Geſetzgebers muß jener Zweifel 
als durchaus grundlos bezeichnet werden. 

In Folge dieſer Verſchiedenheiten konnte der Staats 
gewalt ſich die Beſorgniß aufdringen, wenn ſie anerkenne, daß 
die Giltigkeit der Ehe von dem Kirchengeſetze abhänge, ſo 
werde einerſeits die Freiheit der Staatsbürger ſich zu ver 
ehlichen in allzu enge Gränzen eingeſchränkt und andererſeits 
den Geſetzen, die der Staat über die Ehe zu erlaſſen für gut 
fand, ihre Wirkſamkeit entzogen werden. In der einen wie in 
der anderen Beziehung hat aber die Anweiſung für die Ehe 
gerichte Rath geſchafft und Wer ſich die Hinderniſſe der Giltig 
keit, wie ſie nach Maßgabe der genannten Vorſchrift ſich ge 
ſtalten, mit denen des bürgerlichen Geſetzbuches aufmerkſam 
und unparteiiſch vergleicht, wird eben ſo wie die damalige 
Regierung Seiner Majeſtät zu dem Ergebniſſe gelangen, daß 
jeder für den Staat bedenklichen Veränderung des Beſtehenden 
hinlänglich vorgebeugt ſey. 
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15. Die Ehehindernisse nach der Anweisung für die Ehegerichte. 
Berwandtschaft, §chwägerschaft, Forderung der üffentlichen Sittlichkeit. 

Am weiteſten entfernte der Buchſtabe des kirchlichen Ehe 
geſetzes ſich von dem Beſtehenden in den Hinderniſſen der 
Verwandtſchaft, der Schwägerſchaft und der Forderung der 
öffentlichen Sittlichkeit. Eben dieſe waren aber für das Leben 
weithin die wichtigſten und durch ſie allein konnte die Be 
völkerung ſich den eingewohnten Zuſtänden gegenüber in der 
Freiheit der Eheſchließung beirrt fühlen. Gewiß verdiente 
dieſer Umſtand ernſte Beachtung; er hat ſie aber auch ge 
funden. 

Über die Ausdehnung der kirchlichen Hinderniſſe, die in 
der Blutsverwandtſchaft und Verhältniſſen, die ihr nachgebildet 
ſind, in der Verſchwägerung und der Rückſicht auf die öffent 
liche Sittlichkeit ihren Grund haben, hört man harte Urtheile 
fällen. Manchmal entſpringen ſie aus einer der Kirche abholden 
Geſinnung, manchmal aus Unkenntniß, meiſtens wirkt Eines 
und das Andere, nur in verſchiedener Miſchung zuſammen. 
Das römiſche Hinderniß der Verwandtſchaft umfaßte bis gegen 
den zweiten puniſchen Krieg hin die Geſchwiſterkinder; in 
Betreff derſelben kam es ſpäter auſſer Kraft. Die Römer 
nahmen es mit der Verwandtſchaft keineswegs leicht. Die 
Ehen zwiſchen Blutsverwandten galten für einen incestus 
juris gentium, das heißt für eine Unzucht, welche ſich jedem 
Menſchen als etwas Abſcheuliches ankünde. Auf den incestus 
juris gentium ſtand die Todesſtrafe; die Schuldigen wurden 
von dem tarpejiſchen Felſen herabgeſtürzt. Den incestus 
juris civilis traf eine minder ſtrenge Ahndung. Seit Auguſtus 
trat eine Milderung ein, die aber unſerer Zeit noch immer 
als eine unglaubliche Härte erſcheinen würde; wegen der 
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Unzucht, die ſonſt den Tod nach ſich zog, erfolgte nun ge 
wöhnlich die Verbannung auf eine Inſel und die Einziehung 
des Vermögens; in einzelnen Fällen kam aber das Herab 
ſtürzen vom Felſen (praecipitatio de saxo) immer noch vor. 
Als ſich ſtets deutlicher herausſtellte, wie verderblich die ſittliche 
Fäulniß dem Staate ſey, ſuchte man durch die Strenge der 
Strafen einzuſchüchtern; dies beweiſen die Geſetze gegen den 
Ehebruch. Bei dem incestus juris gentium kam man bis 
zur Verhängung des Feuertodes, welchen Theodoſius I. auf 
die Ehen zwiſchen Geſchwiſterkindern ausdehnte, doch ſeine 
Söhne Arcadius und Honorius hoben die Todesſtrafe wegen 
unzüchtiger Ehen wieder auf. Die erſten Chriſten lebten alſo 
unter keinem Staatsgeſetze, das die Ehe von Verwandten als 
etwas Gleichgiltiges behandelte und ſie ſelbſt zogen für dieſe 
Verbindungen ſich engere Gränzen als jene, an welchen die 
Strafgewalt Wache hielt. Eine Ehe zwiſchen den Verwandten, 
die dem Verhältniſſe von Bruder und Schweſter am nächſten 
ſtehen, erachteten ſie der Reinheit und Würde des Familien 
lebens widerſprechend ) und vor wie nach Theodoſius dem Erſten 
galten die Ehen zwiſchen Geſchwiſterkindern für unerlaubt, 
in vielen Gegenden auch die zwiſchen Geſchwiſterenkeln. 

Nun begann aber die Umſtaltung des Abendlandes durch 
die eindringenden Germanen. In ihrer Urverfaſſung ſpielte 
die Verwandtſchaft eine wichtige Rolle: denn die Sippe war 
ein Rechtsverband, deſſen Mitglieder Alle für Eines einſtehen, 
aber auch haften mußten. Dafür beerbten ſie einander und 
meiſtens ſtanden ſie in den engſten Verhältniſſen des Zuſammen 
lebens. Die alten Deutſchen behandelten das Geſchlechtsver 
hältniß mit Ernſt und Würde, ſie heiratheten ſpät, die Un 
keuſchheit des Weibes war ihnen ein Gräuel; es begreift ſich, 
daß ihnen Heirathen zwiſchen ſo enge Verbundenen weder ge 

*) Augustin, de civit. Dei XV. c. 16. 
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ziemend noch unbedenklich erſcheinen konnten. Die Geiſtlichen 
des Römerlandes ſahen mit Staunen, daß die halb oder ganz 
heidniſchen Eroberer, deren Lehrer ſie wurden, im Großen und 
Ganzen, denn natürlich gebrach es an Ausnahmen nicht, mit 
den Ehen zwiſchen Verwandten es ſtrenger nahmen als die 
Chriſten und ſo kam es, daß man als Regel aufſtellte, Nie 
mand dürfe mit einem Weibe aus der eigenen Sippe oder der 
Wittwe eines Mannes ſeiner Sippe ſich verehlichen. Die Aus 
dehnung der Sippe und des mit ihr verbundenen Erbrechtes 
hing von den Geſetzen der einzelnen Völkerſchaften ab; ſie 
reichte bei den Uferfranken bis zur fünften, bei den Salfranken 
bis zur ſechſten Geſchlechtsfolge (geniculum, generatio), 
bei den meiſten aber bis zur ſiebenten. Dies war namentlich 
bei den Langobarden der Fall, mit denen die Päpſte, nicht 
immer zu ihrer Freude, in ſteter Berührung waren, und gab 
den Anſtoß, daß das Hinderniß der Verwandtſchaft und 
Schwägerſchaft bis zur ſiebenten Geſchlechtsfolge ausgedehnt 
wurde; zuerſt in Italien, nach und nach im ganzen Abend 
lande. Hiezu wirkten aber mit den Sitten und Gefühlen 
der Deutſchen noch ganz andere Rückſichten zuſammen. Man 
wußte ſchon damals ſehr gut, daß die Ehen zwiſchen Ver 
wandten, wenn ſie häufig vorkommen, auf die leiblichen Zu 
ſtände des Volkes und alles von ihnen Abhängige einen nach 
theiligen Einfluß nehmen. Dann hielt man es für ſehr wün 
ſchenswerth, daß die Kreiſe einer durch die Pflicht geheiligten 
Zuneigung ſo viel als möglich erweitert würden; die Gatten 
liebe ſollte alſo dienen zwiſchen Geſchlechtern und Geſchlechtern 
das Band des Wohlwollens zu knüpfen, nicht aber mit den 
Anregungen zuſammen fallen, die aus der Blutsverwandtſchaft 
hervorgingen. Hiebei muß man ſich in jene Jahrhunderte 
zurückverſetzen: im Ganzen genommen hatten die fernſten 
Glieder der Sippe damals ein naturwüchſiges Gefühl der 
Zuſammengehörigkeit, wie es jetzt kaum noch bei Geſchwiſter 
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kindern vorkömmt. Nimmt man ſich die Mühe den Gedanken 
auszudenken, ſo wird man finden, daß er tief und zart iſt; 
zu jener Zeit war die Schale rauh, doch der Kern weich und 
ſüß, jetzt findet nur zu oft das Umgekehrte ſtatt. Dann muß 
man aber auch die Einflüſſe, unter welche die ſittliche Haltung 
der neuen Völker geſtellt war, näher in's Auge faſſen. 

Das Chriſtenthum fordert von dem Menſchen, daß er 
über den vergänglichen Gütern ſtehe und ſie daher gebrauche, 
als ob er ſie nicht gebrauche, das heißt daß er ſie ſtets als 
Mittel, nicht als Zweck behandle; aber zugleich rechtfertigt es 
ſeine Forderung, indem es dem Menſchen die im Weltalle 
ihm angewieſene Stellung enthüllt. Auch das griechiſche und 
römiſche Heidenthum wollte nicht, daß ein möglichſt geſteigerter 
Lebensgenuß dem Menſchen das Höchſte ſey; doch ſeine Welt 
anſicht enthielt kein hinreichendes Gegengewicht wider die Ver 
ſuchung, wenn die Behelfe der Sinnenluſt und Üppigkeit 
reichlich zuſtrömten. Deswegen entartete Rom als Länder 
und Könige Clienten ſeiner Vornehmen wurden; zu Athen 
war Ähnliches geſchehen, nur in verjüngtem Maßſtabe und 
mit einer Schattirung, die der lange vorhaltende Sinn für 
das Schöne mit ſich brachte. Deswegen ſtand es in der Theorie 
dem Römer auch unter Nero feſt, daß Verweichlichung und 
Üppigkeit ſammt Allem, was dazu führe, das Verderben des 
Staates ſey, und er ſchämte ſich es zu preiſen oder auch nur 
zu entſchuldigen; Schriftſteller, die im Leben ganz mit dem 
Strome ſchwammen, ſchwärmten mit dem Griffel in der Hand 
für die Zeiten, da Curius Dentatus am Herde ſitzend, wo 
er ſeine Rüben kochte, das Gold der Samniter zurückwies. 
Wodan und Thor gewährten aber dem Deutſchen keinen größe 
ren ſittlichen Halt als dem Römer die Dreigötter des Capi 
tols und da er in den eroberten Ländern eine Menge ihm 
neuer Genüſſe fand, ſchlichen ſich Laſter ein, die ſeine Hütte 
am Waldesrande nicht befleckten. Doch für die Erſchütterung, 
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welche die Macht ſeiner heimiſchen Sitte litt, ward ihm durch 
den chriſtlichen Glauben überreicher Erſatz verliehen: deswegen 
war er fähig, Europa zu erneuern. Aber dasſelbe geſchah ja 
auch in Betreff der unſittlichen Handlungen, zu welchen der 
nahe Verkehr mit den zur Sippe gehörenden Frauensperſonen 
Gelegenheit darbot? Minderte ſich ein ſeines Grundes unbe 
wußter Abſcheu, ſo wirkte dafür das Gewiſſen, dem das Ge 
ſetz der Heiligkeit aufgegangen war wie die Sonne nach dem 
Sternenlichte? Das iſt ganz richtig; doch war die Leiden 
ſchaft entbrannt, ſo konnte gerade das Beſtreben mit dem 
Gewiſſen Frieden zu ſchließen, zu einem Schritte führen, der 
die ſittliche Ordnung in mehr als Einer Beziehung gefährdete. 
So ſehr die kirchliche Trauung geboten war, damals genügte 
bei Perſonen, denen ein Hinderniß der Giltigkeit nicht im 
Wege ſtand, die beiderſeitige freie Einwilligung um das un 
auflösliche Band der Ehe zwiſchen ihnen zu knüpfen und 
noch ein Jahrtauſend lang blieb es ſo. Das Kirchengeſetz 
über die Form der Eheſchließung erfolgte 995 Jahre nach dem 
Einrücken der Langobarden in Italien und 1077 Jahre nach 
der Schlacht bei Soiſſons, durch welche Alles, was den Römern 
in Gallien noch übrig blieb, die Beute der Franken wurde. 
Wollte man ſich alſo über die Anordnungen der Kirche hinaus 
ſetzen, ſo war eine giltige Ehe ſchnell geſchloſſen. Nun erwäge 
man die heftigen Leidenſchaften eines Geſchlechtes, das ſtark 
im Guten und Böſen war, ſo wird ſich ermeſſen laſſen, wie 
nahe die Gefahr übereilter Verbindungen lag, wenn die der 
ſelben Sippe Angehörigen ſich zu ehelichen fähig waren, und 
wie vielerlei Mißſtände, Streitigkeiten, Gewaltthaten daraus 
erfolgen konnten. War die Ehe eine heimliche im eigentlichen 
Sinne und wechſelte der Zug der Neigung, ſo konnte ſie 
überdies abgeläugnet und bei Lebzeiten des anderen Theiles 
eine Verbindung geſchloſſen werden, die Ehebruch war, wiewol 
ſie Ehe hieß. 
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Dieſe Gründe entſchieden über die Ausdehnung, die den 
Hinderniſſen der Verwandtſchaft, Schwägerſchaft und Forde 
rung der öffentlichen Sittlichkeit gegeben wurde; ſie waren von 
großer und mannigfacher Wichtigkeit und urſprünglich auf 
Verhältniſſe berechnet, von denen uns im Leben nichts auch 
nur Annäherndes begegnet, ſo daß wir davon uns ſchwer einen 
Begriff machen. Sobald die Sippe als Rechtsverein ſich auf 
löste, ließ das Geſetz in ſeiner vollen Tragweite ſich ſchon 
deshalb nicht durchführen, weil nur Wenige ihre Verwandten 
bis zum ſiebenten Grade kannten; auch ward es in der An 
wendung vielfach gemildert. Im Jahre 1215 unterzog das 
allgemeine Concil von Lateran die Vorſchriften über die Ehe 
hinderniſſe einer Durchſicht, welche ſie den damaligen Verhält 
niſſen vollſtändig anpaßte; das Hinderniß der Verwandtſchaft 
und Schwägerſchaft ward auf den vierten Grad zurückgeführt. 
Erſt zu Trient zeigte ſich das Bedürfniß einiger weiterer Be 
ſchränkungen. In Fällen, die einer Berückſichtigung würdig 
erſchienen, trat Nachſichtgewährung ein und bevor der Angriff 
auf Glauben und Kirchengeſetz zum guten Tone gehörte, fiel 
es in katholiſchen Ländern Niemanden ein ſich über die be 
ſtehenden Ehehinderniſſe zu beklagen. Auch die franzöſiſchen 
Parlamente waren nicht ſie zu mindern ſondern zu mehren 
gewillt; das der Minderjährigkeit beizufügen war ihr Ver 
langen und Trachten. Doch ſeit es in Frankreich keine Par 
lamente mehr gibt, hat ſich überall viel geändert, auch in 
Öſterreich. Die Berührungen zwiſchen Verwandten haben bei 
uns ſich ſo gelockert, daß es nun allerdings hinreicht, wenn 
das Hinderniß der Verwandtſchaft bis zum zweiten Grade 
aufrechtgehalten wird; nur wäre zu wünſchen, und zwar aus 
Gründen, die für den Staat von keiner geringeren Bedeutung 
ſind als für die Kirche, daß es bis zu dieſem Grade mit 
Nachdruck aufrechtgehalten würde. Dies wirkt auf die Schwäger 
ſchaft und die Forderung der öffentlichen Sittlichkeit zurück. Auch 
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die Thatſache einer vieljährigen Übung und des Einfluſſes, den 
ſie auf die Gewohnheiten und Anſchauungen der Bevölkerung 
ausübte, durfte bei Wiederherſtellung des kirchlichen Ehegerichtes 
nicht auſſer Acht gelaſſen werden. 

Allein nicht überall war und iſt es ſo wie in Öſterreich. 
Es gibt Länder, wo die Hinderniſſe der Blutsverwandtſchaft 
und Schwägerſchaft ſich noch jenſeits der Gränze, deren Ein 
haltung bei uns rathſam iſt, ſehr wohl durchführen laſſen und 
eine geſetzliche Beſchränkung derſelben vielleicht das ſittliche 
Gefühl verletzen würde. Die Kirchengeſetze über Ehehinderniſſe 
gehören zu jenen, deren Gegenſtand es mit ſich bringt, allge 
meine zu ſeyn und es iſt unmöglich ſie für Öſterreich allein 
aufzuſtellen. Hätte Oſterreich ein Sondergeſetz, ſo würden die 
großen Staaten dasſelbe fordern und die kleineren nicht dahinten 
bleiben; zuletzt würde der gar nicht große Bodenſee das Ge 
biet eines dreifachen katholiſchen Eherechtes beſpülen. Es iſt 
eben ſo wenig möglich ſie um Öſterreichs willen der ganzen 
katholiſchen Welt vorzuſchreiben; ſonſt müßte ja Öſterreich ſich 
gefallen laſſen, wenn um Spaniens willen dasſelbe geſchähe. 
Daher wird der heilige Stuhl ſich niemals entſchließen auf 
eine Umſtaltung der trennenden Ehehinderniſſe einzugehen, 
wenn nicht das Bedürfniß der ganzen katholiſchen Welt durch 
das Zeugniß ihrer verſammelten Biſchöfe auſſer Zweifel ge 
ſtellt iſt. Seit die kirchliche Geſetzgebung in Eheſachen ſich 
vollſtändig entwickelt hat, ſind zweimal wichtige Änderungen 
erfolgt, doch jedes Mal auf einem allgemeinen Concile. Die 
Vorbereitungen, deren eine ſo hochwichtige Verſammlung be 
darf, ſind bekanntlich im Zuge. Wenn ſie mit Gottes Hilfe 
zum Ziele führen, ſo wird wol auch die Ehe nicht vergeſſen 
werden. 

Doch ein Kirchengeſetz aufheben und es überall in gleicher 
Weiſe anwenden iſt keineswegs dasſelbe. Die Verſchiedenheit 
der Länder und Stämme, denen die Katholiken angehören, iſt 
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eine ſehr große und es ergeben ſich daraus die mannigfachſten 
Einwirkungen auf das innere und äußere Leben. Wie wär' 
es jemals möglich geweſen die Ehehinderniſſe in Peru und 
Oſtindien ganz ſo wie in Frankreich oder auch nur in Deutſch 
land ganz ſo wie in Sicilien anzuwenden und durchzuführen? 
Forderten die Eigenthümlichkeiten der Zuſtände Berückſichtigung, 
ſo wurde durch Nachſichtgewährung nachgeholfen; ſie erſchüttert 
die Allgemeinheit des Geſetzes nicht: denn ſie iſt eine Aus 
nahme, welche ſo lange währt als die ſie bedingenden Um 
ſtände unverändert bleiben. Auf dieſem Wege hat die An 
weiſung für die Ehegerichte allen Wünſchen entſprochen, die 
ein Freund des öſterreichiſchen Geſetzes über die Hinderniſſe 
der Verwandtſchaft, der Schwägerſchaft und der Forderung der 
öffentlichen Sittlichkeit hegen konnte: denn thatſächlich ſind ſie 
mit den Beſtimmungen des bürgerlichen Geſetzbuches vollſtändig 
in Einklang geſetzt. Um dies zu wiſſen iſt nichts erforderlich 
als daß man die Anweiſung leſe und dem Kirchenrechte nicht 
völlig fremd ſey; ſonſt könnten ſich freilich die ſonderbarſten 
Mißverſtändniſſe ergeben. Es iſt dies überhaupt nothwendig, 
um den Inhalt derſelben zu beurtheilen; ohne alle Kenntniß 
der Grundſätze und Kunſtwörter des Kirchenrechtes iſt es ſchlecht 
hin unmöglich eine Vorſchrift für Gerichte, die nach Maßgabe 
des Kirchenrechtes zu ſprechen haben, richtig aufzufaſſen. Ohne 
Zweifel werden die kirchlichen Hinderniſſe ſämmtlich aufge 
führt, es war dies durch den Zweck geboten; daher finden 
auch die aus der Verwandtſchaft, Schwägerſchaft und Forde 
rung der öffentlichen Sittlichkeit hervorgehenden ſich deutlich 
und unverkürzt. Allein § 80 lautet wie folgt: „Die Biſchöfe 
werden, wenn rechtmäſſige Gründe nicht gebrechen, ſich ihrer 
vom heiligen Stuhle erhaltenen Vollmachten in nachſtehenden 
Hinderniſſen willfährig bedienen: 1. Im dritten und vierten 
Grade der Blutsverwandtſchaft und der Schwägerſchaft aus 
erlaubtem Umgange. 2. In der geiſtlichen Verwandtſchaft. 

II. 26 
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3. In der Schwägerſchaft aus unerlaubtem Umgange, auſſer 
wenn zu beſorgen ſtünde, daß in Folge des unreinen Ver 
hältniſſes die Ehewerber mit einander in gerader Linie verwandt 
ſeyen. 4. Im dritten und vierten Grade der aus einer gil 
tigen, doch nicht vollzogenen Ehe entſtandenen Forderung der 
öffentlichen Sittlichkeit. 5. In jener Forderung der öffent 
lichen Sittlichkeit, welche aus einer ungiltigen und nicht voll 
zogenen Ehe oder aus dem Eheverlöbniſſe hervorgeht. 

Wenn den Biſchöfen nicht zugemuthet wird die Nachſicht 
ohne rechtmäſſige Gründe zu gewähren, ſo wird dies jeder 
billige Beurtheiler ganz natürlich finden: die Hirten der Heerde 
Chriſti ſind ja berufen durch das gewiſſenhafte Abwägen der 
den Entſchluß beſtimmenden Gründe ihren Anvertrauten vor 
zuleuchten. Allein die beſtehende Gewohnheit, für die auch 
das Verfahren in anderen katholiſchen Ländern ſpricht, und 
das Gewicht, welches auf die Eintracht mit der Staatsgewalt 
zu legen iſt, wäre ſchon an und für ſich ein ſehr rechtmäſſiger 
Grund jene Nachſichten nicht zu verweigern. Könnte Jemand 
dennoch zweifeln, ob die Kirche den Wünſchen des Staates zu 
entſprechen geſonnen ſey, ſo laſſe er ſich nicht verdrießen auch 
§ 139 zu leſen. Er lautet: „Wenn Eines der im §. 80 
aufgezählten Hinderniſſe angeregt wird, ſo hat das Ehegericht 
eine förmliche Unterſuchung ſo viel als möglich zu vermeiden. 
In den meiſten Fällen wird die Thatſache ſich durch Vermitt 
lung der Pfarrgeiſtlichkeit ſicher ſtellen laſſen. Wofern durch 
die Pfarrbücher oder glaubwürdige Ausſagen das Obwalten 
des Hinderniſſes nachgewieſen iſt, wird der Biſchof die erfor 
derliche Nachſicht gewähren und die Convalidation mit ſorg 
fältiger Vermeidung alles Aufſehens vollziehen laſſen. Sollte 
ernſtlich zu beſorgen ſeyn, daß die Gatten oder Eines von 
ihnen die Entdeckung des Hinderniſſes mißbrauchen würden, 
um die Auflöſung der Verbindung zu erlangen, ſo müßte bei 
dem heiligen Stuhle um Heiligung der Ehe in der Wurzel 
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nachgeſucht werden.“ Nachdrücklicher konnte nicht bethätigt 
werden, daß es mit der Beſeitigung der Schwierigkeiten, die 
jene Hinderniſſe bereiten konnten, ernſtlich gemeint ſey. Ge 
ſchieht es mit oder ohne Schuld der Ehewerber, daß ihr Vor 
handenſeyn erſt nach der Trauung zur Kenntniß des Ehe 
gerichtes gelangt, ſo wird die Verbindung in jedem Falle auf 
rechterhalten, ſogar dann, wenn die Geſinnung. Eines oder des 
anderen Theiles die Anwendung der Convalidation nicht zu 
läßt. Die im § 80 aufgeſtellten Hinderniſſe ſind alſo ohne 
Beeinträchtigung eines kirchlichen Grundſatzes für Öſterreich 
thatſächlich auſſer Kraft geſetzt, ſo daß in Betreff derſelben 
der Staatsgewalt nichts zu wünſchen übrig bleibt, und die 
Forderung, es möge der öſterreichiſche Katholik in der Freiheit 
der Eheſchließung ſich nicht beirrt fühlen, iſt durch die An 
weiſung für die kirchlichen Ehegerichte gründlich erfüllt worden. 

Das Hinderniß der bürgerlichen Verwandtſchaft wird in 
der Faſſung wie es in die Anweiſung aufgenommen ward, 
einer berechtigten Freiheit der Gattenwahl keinen Eintrag 
thun. Die Annahme an Kindesſtatt iſt nichts in der öſter 
reichiſchen Sitte Liegendes und kömmt daher nur als verein 
zelte Erſcheinung vor. Überdies bringt ſie nach dem öſterrei 
chiſchen Geſetze nicht nothwendig mit ſich, daß das Wahlkind 
der väterlichen Gewalt des Wahlvaters unterſtellt wird und 
wenn es weder unter die väterliche Gewalt der Adoptirenden 
kömmt noch zum Hausgenoſſen desſelben wird, ſo iſt das Ver 
hältniß als unvollkommene Adoption zu betrachten und be 
gründet daher gar kein Ehehinderniß. Wofern es aber mit 
den Wahlältern wie das Kind mit den leiblichen Altern zu 
ſammenlebt, ſo wird die Anerkennung des Ehehinderniſſes durch 
dringende Rückſichten des Anſtandes und der Sittlichkeit ge 
fordert; es wäre ſonſt der Boden für die ſchmutzigſten Berech 
nungen geebnet. Sind beachtenswerthe Gründe vorhanden, ſo 
kann Nachſicht ertheilt werden. 

26* 
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J6. Rinderjährigkeit. 

Es lag aber der Regierung auch daran, daß dem die 
Ehe betreffenden Staatsgeſetze Achtung und Gehorſam geſichert 
würde. Zunächſt handelte es ſich dabei um die Hinderniſſe 
des bürgerlichen Rechtes, die der Kirche völlig fremd waren, 
und unter dieſen ſtand die Minderjährigkeit oben an. 

Die Kirche fand gleich bei Beginn ihrer Sendung volle 
Gelegenheit dies Hinderniß gründlich kennen zu lernen. Die 
Ausdehnung der väterlichen Gewalt war ein bezeichnender Zug 
des Römervolkes und ſtand mit den Eigenſchaften, durch die 
es die Herrſchaft der Welt errang, in engem Zuſammenhange. 
Bis in die letzten Jahre der Republik übte der Vater das 
Recht über Leben und Tod der Kinder und die höchſten Staats 
ämter entbanden den Sohn nur für die Zeit ihrer Dauer 
von der väterlichen Gewalt. Noch während Cicero's Conſulate 
ließ A. Fulvius ſeinen Sohn tödten, weil er an Catilina's 
Verſchwörung ſich betheiligte. Dies änderte ſich in der Kaiſer 
zeit, aber Jahrhunderte lang blieb noch die väterliche Gewalt 
weit größer als ſie unter den germaniſchen Völkern und jenen, 
die unter Einwirkung derſelben ſich geſtalteten, irgendwann 
gefunden ward. Darnach war das Recht des Vaters in Be 
treff der Ehen ſeiner Kinder bemeſſen. Die Tochter war un 
bedingt verpflichtet dem Gatten, welchen ihr der Vater gab, 
in ſein Haus zu folgen; der Sohn durfte nur eine ſeiner 
unwürdige Gattin, zum Beiſpiele eine Freigelaſſene, wenn er 
ſelbſt ein Altfreier war, zurückweiſen. Ohne Zweifel iſt das 
vierte Gebot hochwichtig und heilig, hievon ſind nur ganz 
verſunkene Stämme ohne Ahnung, und die Kirche hat jeder 
zeit ſich bemüht den Kindern die Pflichten gegen ihre Altern 
einzuprägen; doch ſie verkündete mit gleichem Nachdrucke den 
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Altern die Pflichten gegen ihre Kinder, mochte das Staats 
geſetz dem Vater noch ſo viele Rechte einräumen, vor Gott 
und dem Gewiſſen ſprach ſie dem Vater über die Kinder nur 
jene Macht zu, derer er bedurfte um ſeine Vaterpflicht zu 
erfüllen und ſie zu Gottes Ehre zu erziehen. Die Kirche hat 
daher in Betreff der Eheſchließung den Gehorſam, welchen die 
Kinder den Ältern ſchulden, nachdrücklich herausgehoben; nie 
mals aber geſtand ſie den Ältern die Ermächtigung zu durch 
Verweigerung ihrer Erlaubniß die Ehen der Kinder ungiltig 
zu machen, das griff zu tief in den innerſten Bereich der 
Freiheit ein. Wie hoch der Rath der Ältern zu ſchätzen ſey 
und daß Ungehorſam und Leichtſinn auch das zeitliche Wohl 
des Sohnes oder der Tochter gefährde, ward ohnehin bei jedem 
Anlaſſe wiederholt, und wenn die Abhängigkeit der Ehe von 
der Ältern Vorwiſſen und Willen geeignet war manche un 
glückliche Verbindungen zu hindern, ſo konnte ſie auch manche 
unglückliche herbeiführen; dieſer Umſtand allein durfte alſo 
nicht entſcheidend ſeyn. Daher beharrten die Väter von Trient 
nach der reiflichſten Überlegung bei dem von der Kirche ſtets 
gewahrten Grundſatze und verwarfen die Behauptung, daß die 
Ehen von Hauskindern ohne Einwilligung der Ältern nichtig 
wären und die Ältern ſie ungiltig machen könnten. 

Es waren die franzöſiſchen Geſandten, die zu Trient auf 
die Einführung des Hinderniſſes der Minderjährigkeit drangen. 
Ohne Zweifel wirkte hierauf die Geiſterſchlacht ein, deren 
Toben die Einberufung des Conciliums nothwendig machte; 
aber nur dadurch, daß ſie das Hindrängen nach dem Neuen, 
auch wenn es kein Beſſeres war, auf allen Gebieten er 
muthigte: denn die Häupter und Lehrer der proteſtantiſchen 
Parteien beharrten in dieſer Frage auf dem katholiſchen Stand 
puncte; ſie betonten zwar die Kindespflicht, die bei Eingehung 
der Ehe zu erfüllen iſt, gleich den Katholiken, doch als Be 
dingung der Giltigkeit ließen ſie die älterliche Einwilligung 
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keineswegs gelten. Unmittelbar wirkte dabei der Wunſch des 
Adels, unebenbürtigen Ehen einen unüberſteiglichen Damm zu 
ſetzen, und bei dem Richterſtandsadel vereinigten ſich damit 
die Erinnerungen an die väterliche Gewalt des alten Roms: 
denn die Verehrung für das claſſiſche Alterthum befand ſich 
damals eben auf dem Gipfel. Bevor das Hinderniß der 
Heintlichkeit beſtand, empfahl die Nöthigung der Kinder die 
Erlaubniß ihrer Ältern nachzuſuchen ſich zugleich als eine 
Bürgſchaft gegen die heimlichen Ehen, deren Nachtheile allgemein 
gefühlt wurden, und es war die Abſicht dieſe zu hindern, 
welche bei den erſten Verordnungen wider eigenmächtige Ehen 
der Minderjährigen vorwaltete. Im Jahre 1540 verhängte 
Karl V. Vermögensſtrafen über Söhne unter 25 und Töchter 
unter 20 Jahren, die ohne Einwilligung der Ältern heiratheten, 
und über die Zeugen und Sachwalter, die dabei behilflich 
waren. Heinrich II. übertrug im Jahre 1556 dies Geſetz 
nach Frankreich; nur waren die Strafen weit ſtrenger, Ent 
erbung und Verluſt aller durch die Heirathsverträge gewährten 
Vermögensvortheile ſollte die ungehorſamen Kinder treffen. 

So ſehr die Parlamente gegen die heimlichen Ehen ge 
eifert hatten, ſie wollten das Kirchengeſetz, das dieſem ſchwer 
empfundenen Mißſtande abhalf, nicht einmal anerkennen; es 
verſteht ſich alſo von ſelbſt, daß es ſie nicht bewog, den Ruf 
nach dem Hinderniſſe der Minderjährigkeit aufzugeben. Allein 
niemals vermochten ſie bei den Königen zu erwirken, daß die 
Einwilligung der Ältern als Bedingung einer giltigen Ehe 
ausgeſprochen wurde und die Nichtigerklärung derſelben mußte 
auf Umwegen erreicht werden; mehrere franzöſiſche Kirchen 
rechtslehrer dehnten nämlich das Hinderniß der Entführung 
auf die Verführung Minderjähriger aus (raptus seductionis) 
und fanden großen Anklang. Erſt als das ganze alte Frank 
reich zertrümmert war und die Parlamente nur noch in der 
Geſchichte lebten, ſiegte die den Parlamenten ſo werthe Theorie 
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und die Einwilligung der Ältern oder Vormünder wurde das 
nothwendige Erforderniß einer vor dem Staate giltigen Ehe. 

In England wurde die Einwilligung der Ältern zwar 
früher gefordert; doch erſcheint ſie aber als Theil in einem 
Ganzen von Vorſchriften, zu denen man durch maßloſe Miß 
bräuche hingedrängt wurde, und iſt daher weſentlichen Be 
ſchränkungen unterworfen. Die Zuſtände, für die man Ab 
hilfe ſuchte, ſind für ein Kind unſerer Zeit ganz unglaubliche. 
Die Schuldner wurden nach London aus dem ganzen König 
reiche zuſammengebracht und da die Gläubiger ihren Unterhalt 
nicht zu beſtreiten brauchten, blieben ſie nicht ſelten viele 
Jahre lang in Haft. Das wiewol große Gefängniß war für 
ihre Anzahl viel zu klein und den Meiſten ward erlaubt, ſich 
rings um dasſelbe in einem abgegränzten, doch ſehr geräumigen 
Bezirke des Stadttheiles Fleet anzuſiedeln. Auch anglicaniſche 
Geiſtliche befanden ſich darunter und dieſe begannen gegen eine 
mäßige Erkenntlichkeit zu trauen. Am ärgſten trieb es Johann 
Gaynham der Höllenteufel beigenannt; er war von 1709 bis 
1740 im Fleet gefangen oder richtiger unter Aufſicht geſtellt 
und nach ſeinen Aufſchreibungen hatte er um Weihnachten 
1736 die Zahl der von ihm eingeſegneten Paare auf 36,000 
gebracht. Aber auch in anderen Gefängniſſen ging es nicht viel 
beſſer zu; die Parlamentsgeſchichte berichtet, daß Einmal binnen 
Jahresfriſt in Mayfair 6000 und in der Pfarrkirche des 
Bezirkes nur 50 Paare getraut wurden. Auch Gaſtwirthe be 
mächtigten ſich dieſes Erwerbsmittels, dingten anglicaniſche 
Geiſtliche und rühmten auf dem Aushängſchilde die Billigkeit 
der Trauungen, die hier zu haben ſeyen. Natürlich wurde 
Mancherlei dagegen verſucht, aber bei dem ſtarren, ſchwer 
fälligen Formenweſen des Verfahrens und der Furcht des Eng 
länders einer Willkür der Behörden irgendwie Raum zu geben, 
blieb der Erfolg ein ganz unbedeutender. Ohne Geſetz war 
nichts Ausreichendes zu erzielen und 88 Jahre verfloſſen bevor 
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ein Geſetz zu Stande kam. Schon im Jahre 1666 ward 
im Unterhauſe eine Bill gegen heimliche Ehen eingebracht; 
doch ſie fiel. Eine lange Reihe fruchtloſer Verſuche folgte nach. 
Am heftigſten war der Widerſpruch gegen den Antrag die 
Giltigkeit der Ehe von der Einwilligung der Ältern abhängig 
zu machen; man eiferte dawider als eine ariſtokratiſche Ein 
richtung, ja als bedrohlich für die Sittlichkeit der Jugend; 
die gefeiertſten Unterhausredner ſprachen in dieſem Sinne. 
Allein der Unfug erreichte eine ſo unleidliche Höhe, daß die 
Gemeinen endlich unter Klagen und Vorwürfen ſich in das 
von Lord Hardwicke beantragte Geſetz ergaben und am 25. März 
1754 trat es in Wirkſamkeit. Durch die Hardwicke's Acte 
wurde für Perſonen, die das einundzwanzigſte Jahr noch nicht 
vollendet hatten, die Giltigkeit der Ehe davon abhängig, daß 
ſie in einer ausdrücklich dazu berechtigten Kirche und entweder 
nach geſetzmäſſig vorgenommenem Aufgebote oder mit Zuſtim 
mung der Ältern und Vormünder geſchloſſen ward. Auf dieſe 
Weiſe war man der Gefängnißehen ledig, doch kamen dafür 
die in der Schmiede, nur mußten die heirathsluſtigen Jüng 
linge ſich deshalb nach Schottland wenden. 

Was das engliſche Geſetz über den Einfluß der Ältern 
verfügte, entſprang alſo aus einem Gange der Gedanken und 
Dinge, von welchem Öſterreich in keiner Weiſe berührt wurde. 
Eben ſo wenig war es aber ein unſere Landsleute bewegender 
Wunſch, ein von ihnen gefühltes Bedürfniß, was dem Hinder 
niſſe der Minderjährigkeit eine Stelle im Ehepatente verſchaffte; 
es iſt ſammt ſeiner Begründung und Anempfehlung über 
Niederland aus Frankreich zu uns eingewandert. Indeſſen hat 
das Geſetz zwei Seiten, und um es richtig zu beurtheilen, darf 
man eine mit der anderen nicht verwechſeln. Wenn dem Staate 
das älterliche Anſehen nicht gleichgiltig iſt, wenn er es daher 
auch bei der Gattenwahl der Kinder unterſtützt, ſo verdient er 
Anerkennung und Dank; um ſo mehr da zugleich die Vor 
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ſchnelligkeit jugendlicher Entſchlüſſe ein heilſames Gegengewicht 
erhält. Allein dadurch iſt noch nicht gerechtfertigt die Ehen, 
welche Minderjährige ohne Einwilligung der Ältern ſchließen, 
für ungiltig zu erklären. Bei einer ſolchen Feſtſetzung iſt 
immer die Wichtigkeit des Gewiſſens viel zu gering, manch 
mal iſt auch das Älternrecht zu hoch angeſchlagen. Steht der 
Verbindung nicht etwa ein anderweites Hinderniß im Wege, 
ſo iſt der Minderjährige im Gewiſſen verbunden die ehlichen 
Pflichten zu erfüllen und dies kann die Staatsgewalt nicht 
verhindern. Es ſteht ihr frei den Ungehorſam gegen ſie und 
die Ältern durch Entziehung von bürgerlichen Rechten, durch 
Vermögensnachtheile und Gefängniß zu ahnden; allein dadurch 
daß ſie den Minderjährigen mit ſeinem Gewiſſen in Wider 
ſpruch bringt, darf ſie ihn nicht beſtrafen. Behält man dies 
im Auge, ſo behebt ſich ein Einwurf, der auf den erſten Blick 
viel Scheinbares hat. Das Geſetz verſtattet dem Minderjähri 
gen nicht ſich ohne Mitwirkung ſeiner rechtmäſſigen Vertreter 
eine kleine Geldverbindlichkeit aufzulegen, wie ſoll es zugeben, 
daß er für ſich allein die tiefeingreifenden Verbindlichkeiten der 
Ehe übernehme? Wir ſtehen hier wieder vor derſelben Ein 
ſeitigkeit, durch die das Ehepatent ſeine trennenden Hinderniſſe 
rechtfertigte und welche ſich durch den grellen Widerſpruch rächte, 
dem die Geſetzgebung bei ihren Staatsdispenſen für den Ge 
wiſſensbereich verfallen iſt. Der Darlehensvertrag wird mit 
Recht ein blos bürgerlicher genannt: denn die Leiſtungen, wozu 
man ſich durch denſelben anheiſchig macht, gehören ganz und 
gar in's Gebiet des Zwanges. Die Staatsgewalt erklärt, ſie 
werde den Minderjährigen nicht zwingen ein ohne Vater und 
Vormund aufgenommenes Darlehen zurückzubezahlen und ſie 
thut es um ihn zu ſchützen: denn Jedermann weiß, wie oft 
der jugendliche Leichtſinn von Wucherern mißbraucht wird. 
Freilich kann der Fall ſich ſo geſtalten, daß er unter den vom 
Geſetze (§ 246–248) vorgeſehenen Ausnahmen nicht begriffen 
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iſt und es dennoch höchſt unbillig wäre, wenn das Darlehen 
nicht zurückerſtattet würde. Allein die Staatsgewalt hindert ja 
den Minderjährigen nicht, ſobald er in die freie Verwaltung 
ſeines Vermögens eingetreten iſt, den Gläubiger zu bezahlen 
in ſo weit er ſich dazu im Gewiſſen verpflichtet fühlt; ſie ent 
hält ſich nur die Abtragung der Schuld zu erzwingen. Wenn 
ſie in Betreff der Heirathsverträge dasſelbe Verfahren beob 
achtet und die Leiſtungen, die der Minderjährige in denſelben 
übernimmt, als den Gegenſtand einer gerichtlichen Klage nicht 
anerkennt, ſo iſt dies ganz folgerichtig und kann dem Minder 
jährigen zu großem Nutzen gereichen. Aber das Weſen der Ehe 
beruht auf Pflichten, zu deren Erfüllung man Niemanden 
zwingen kann, und dieſe Pflichten ſind es, welche das ehliche 
Recht der leiblichen Gemeinſchaft bedingen, aus ihnen ergeben 
ſich jene Anſprüche auf Hilfeleiſtung, für welche die Zwangs 
gewalt einzuſtehen vermag. Das Vorhandenſeyn dieſes ſittlichen 
Verhältniſſes der Verpflichtung iſt bei den bürgerlichen Rechten, 
die das Staatsgeſetz der Ehe zuſpricht, ſchon vorausgeſetzt und 
es kann eben ſo wenig durch die bloße Verleihung der bürger 
lichen Rechte gegründet als durch die Entziehung derſelben auf 
gehoben werden. Will der Staat etwa zu dem Minderjährigen 
ſagen: Unter welchen Bedingungen du eine Verbindung ſchließen 
könneſt, die du mit gutem Gewiſſen als eine Ehe betrachten 
darfſt, weiß ich viel beſſer als dein Biſchof ſammt allen 
Päpſten und allgemeinen Concilien; glaube mir und nicht den 
Geiſtlichen. Oder gedenkt er zu ſprechen: Gib dich nicht mit 
Gewiſſenszweifeln ab; vor meinen Gerichten wird deine Ehe 
behandelt als ſey ſie nicht vorhanden, freieſt du ein anderes 
Weib, ſo geb' ich deiner Verbindung alle bürgerlichen Rechte 
der Ehe, das ſey dir genug. Iſt das Eine eben ſo unzuläſſig 
wie das Andere, ſo liegt es am Tage, daß die Entziehung der 
bürgerlichen Rechte für den Minderjährigen kein ihm gewähr 
ter Schutz, ſondern nichts als eine Strafe ſey. Die juridiſche 
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Folgerichtigkeit ſpricht alſo für das Hinderniß der Minder 
jährigkeit nicht: denn ſie empfiehlt keineswegs auf zwei Hand 
lungen von ſo verſchiedener Natur und Tragweite wie die 
Aufnahme einer Schuld und die Schließung einer Ehe ſind, 
dieſelbe Regel in derſelben Weiſe anzuwenden. Den Minder 
jährigen durch die Entziehung der bürgerlichen mit der Ehe 
verbundenen Gerechtſame zu beſtrafen ſteht ohne Zweifel in 
der Macht des Staates; nur wird bei genauer, allſeitiger Er 
wägung ſich zeigen, daß, wolle man Klugheit und Billigkeit 
nicht verletzen, man ſelten tief eingreifen könne. 

Allein dies Alles iſt nichts als eine Erörterung möglicher 
Fälle; ſie konnte nicht abgelehnt werden, weil es gut iſt den 
Grundſatz nach allen Seiten hin in das richtige Licht zu ſtellen, 
ſie hat aber für die Wirklichkeit keine große Bedeutung: denn 
durch die beſtehende Ordnung der Eheſachen iſt hinreichend 
vorgeſorgt, daß das Staatsgeſetz über die Ehen von Minder 
jährigen deshalb weil es den Anſpruch aufgab ein Hinderniß 
der Giltigkeit zu begründen, an Wirkſamkeit nichts verloren 
hat. Eine Erfahrung von mehr als eilf Jahren gibt dafür den 
vollgiltigen Beweis. Wie ſollte es auch anders ſeyn? Die 
Strafen, welche der Minderjährige zu befahren hat, ſind ver 
ſchärft und für den Pfarrer, ohne deſſen Mitwirkung eine 
giltige Eheſchließung unmöglich iſt, vereinigen ſich Gewiſſen 
und Sorge für ſeine Stellung, um ihn zum Gehorſame gegen 
das Geſetz zu beſtimmen. Die Anweiſung für die Ehegerichte 
hebt mit allem Nachdrucke die Pflicht hervor, den Anordnungen, 
die der Staat in ſeinem Bereiche über die Ehe trifft, Folge 
zu leiſten und des Gehorſames, den die Kinder bei der Gatten 
wahl den Ältern ſchulden, iſt insbeſondere gedacht. Einen Geiſt 
lichen, der ſich zu geſetzwidriger Trauung eines Minderjährigen 
verleiten lieſſe, träfe nicht nur die bürgerliche Strafe ſondern 
auch die Ahndung ſeines Biſchofes, der mit Recht um ſo 
ſtrenger einſchritte, weil die Übertretung eine Wichtigkeit hätte, 
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die über den einzelnen Fall weit hinausginge; der Staat darf 
in den Erwartungen, die er bei Regelung der Ehefrage auf 
die Mitwirkung der Kirche geſetzt hat, ſich nicht getäuſcht finden. 
Mir iſt jedoch von keinem Biſchofe bekannt, daß er in die 
traurige Nothwendigkeit eines ſolchen Einſchreitens wäre ver 
ſetzt worden. 

Aber möglich iſt es doch, daß ein Geiſtlicher ſich täuſchen 
oder überreden läßt, das Sicherſte bleibt alſo immer die Ehe 
für ungiltig zu erklären? – Dabei vergißt man auf den 
Grund, aus welchem das bürgerliche Geſetz die vielbeſtrittene 
Änderung erfahren hat: es ſollte erzielt werden, daß jede Ver 
bindung, welcher der Staat die Rechte der Ehe zuerkenne, auch 
vor Gott und der Kirche giltig ſey. Die Heiligung der Ehe 
durch die Gewiſſenspflicht iſt für die Geſellſchaft von nicht 
geringer Bedeutung, und wenn unter zwanzig Millionen Men 
ſchen es binnen fünfzig Jahren zwei- oder dreimal vorkömmt, 
daß ein Sohn von zwei- bis dreiundzwanzig Jahren ohne Ein 
willigung ſeiner Altern heirathet, ſo verdient dies dagegen 
wahrlich nicht in Anſchlag gebracht zu werden. 

J7. Rlilitärstand. Theilnahme an der Glrsache der Ehetreuuung. 
Abgang des Aufgebotes. 

Es iſt alſo durch die That bewieſen, daß der Staat alle 
berechtigten Zwecke, denen das Hinderniß der Minderjährigkeit 
dienen ſoll, vollkommen erreichen kann ohne die Gränzen ſeiner 
Macht zu überſchreiten und ſich mit Religion und Gewiſſen 
in harten Widerſpruch zu ſetzen. Wo möglich noch deutlicher 
liegt dies bei dem Hinderniſſe des Militärſtandes am Tage. 
Wie ſollten Verbot und Strafe noch dazu unterſtützt von der 
Einwirkung des Seelſorgers nicht hindern können, daß Zucht 
und Ordnung durch eigenmächtige Ehen gefährdet werde? In 
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jedem wohlgeordneten Heere ſtehen ja die Soldaten unter dem 
eingreifendſten Einfluße ihrer Vorgeſetzten. Früher konnte man 
nur auf die ſieggewohnten, der ſtrengſten Zucht unterworfenen 
Heere hindeuten, die es ohne dies Hinderniß gegeben habe und 
gebe; jetzt kann man ſich auch auf die Erfahrung berufen, 
welche man in Öſterreich ſeit zwölf Jahren gemacht hat. Fände 
ſich Jemand, der für ſeine Perſon die von Jugend auf ein 
gewöhnte Ordnung vorzöge, ſo wären ſeine Gefühle leicht er 
klärlich, könnten aber nicht den Anſpruch machen für eine 
Angelegenheit von ſo großer Tragweite entſcheidend zu ſeyn. 

Daß das Hinderniß der Theilnahme an der Urſache der 
Ehetrennung dem Kirchenrechte fremd iſt, bedarf keiner Erläu 
terung: denn von der Trennung einer vollzogenen Ehe weiß 
ja die Kirche nichts. Damit aber dies Hinderniß katholiſche 
Ehewerber berühren könne, müſſen die ſeltenſten Umſtände zu 
ſammentreffen; zum Theil iſt es auch unter dem des Ehe 
bruches und Gattenmordes begriffen. Mag alſo Jemand das 
zweite Hauptſtück des bürgerlichen Geſetzbuches noch ſo hoch 
ſchätzen, auch er legt ſchwerlich ein Gewicht darauf, daß die 
Theilnahme an der Urſache der Ehetrennung gegen Katholiken 
nicht mehr als Ehehinderniß geltend gemacht wird. 

Im Jahre 1215 verordnete das vierte allgemeine Con 
cil von Lateran, jede beabſichtigte Ehe ſolle durch ihre in 
der Kirche vorgenommene Verkündigung zur Kenntniß der chriſt 
lichen Gemeinde gebracht werden, damit etwa obwaltende Ehe 
hinderniſſe entdeckt würden. Das Concil von Trient wieder 
holte dieſe ſehr zweckmäſſige Anordnung und nahm die drei 
malige Verkündigung, die in einzelnen Ländern ſchon ſeit dem 
zwölften Jahrhunderte vorgeſchrieben war, in das allgemeine 
Geſetz auf. Doch die Kirche ahndet die unbefugte Unterlaſſung 
des Aufgebotes zwar durch Strafen und ſie waren ſtrenge, ſo 
lange das Hinderniß der Heimlichkeit nicht beſtand und des 
halb die Verlautbarung doppelt nothwendig war; allein die 
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Kirche hat niemals daran gedacht das Aufgebot für eine Be 
dingung giltiger Eheſchließung zu erklären. Dagegen erhob das 
Ehepatent die dreimalige Verkündigung zu einem Erforderniſſe 
giltiger Ehen und das bürgerliche Geſetzbuch ließ nur in ſo 
weit eine Milderung eintreten, als es nach demſelben zur 
Giltigkeit der Ehe hinreicht, daß die Namen der Brautleute 
und ihre bevorſtehende Verbindung wenigſtens Einmal ſowol 
in dem Pfarrbezirke des Bräutigams als der Braut verkündet 
werden. Eine Maßregel, welche die Verhütung ungiltiger Ehen 
zum Zwecke hat, geräth mit ſich ſelbſt in Widerſpruch, wenn 
man ihr die Wirkung beilegt, ungiltige Ehen zu verurſachen. 
Das iſt ſo klar, daß wol Niemand ſich entſchließen dürfte zu 
behaupten, das Staatswohl ſey gefährdet, weil der Mangel des 
Aufgebotes ein Hinderniß der Giltigkeit nicht mehr iſt. 

JS. Clnmündigkeit. 

Bei den Abweichungen, welche ſonſt noch zwiſchen den 
Hinderniſſen des Kirchenrechtes und des bürgerlichen Geſetz 
buches ſtattfinden, handelt es ſich um ſelten vorkommende Fälle 
und ſie haben auch an ſich betrachtet nichts, was für die Zwecke 
des Staates und die berechtigten Wünſche der Bevölkerung 
irgendwie von Bedeutung wäre. 

Das Kirchengeſetz über die Unmündigkeit hat Mißver 
ſtändniſſe veranlaßt, die, wenn Rechtsgelehrte ſie theilen, Ver 
wunderung erregen müſſen. Damit der Ehebund nach Gottes 
Willen und ſeiner Einſetzung gemäß könne geſchloſſen werden, 
bedarf es einer entſprechenden Reife des Urtheiles und der 
körperlichen Entwicklung und auf das Alter, in welchem ſie 
durchſchnittlich eintritt, nimmt nicht nur der Himmelsſtrich 
ſondern auch die Stammeseigenthümlichkeit bedeutenden Einfluß. 
Darüber ſind alle Theile einverſtanden. Allein der für das 
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Hinderniß maßgebende Grund bringt es mit ſich daß die Ehe 
nicht deswegen giltig oder ungiltig iſt, weil der ſie Schließende 
ſo und ſo viele Jahre und nicht um Eines mehr oder weniger 
zählt, ſondern deswegen weil er die körperliche oder geiſtige 
Fähigkeit beſitzt oder nicht. Die Beſtimmung der Altersgränze, 
jenſeits welcher die Ehe ungiltig iſt, hat alſo die Natur einer 
Rechtsvermuthung und in der Anweiſung für die Ehegerichte 
wird dies wie billig vorangeſtellt. Bei Feſtſetzung derſelben 
mußte das allgemeine Kirchengeſetz offenbar alle chriſtlichen 
Länder im Auge behalten und es lag in dem Gange der Ver 
breitung des Evangeliums, daß hiebei die ſüdlichen, unter einer 
brennenden Sonne liegenden vorzügliche Beachtung erheiſchten. 
Bekanntlich entſtand die erſte chriſtliche Gemeinde dort, wo der 
Herr gelitten hat. Von Jeruſalem aus drang die Botſchaft 
des Heiles in wenigen Jahren bis Edeſſa in Meſopotamien 
und Antiochien in Syrien. Von da aus ſchritt ſie nach Klein 
aſien und Cypern vor, kam nach Macedonien, Griechenland 
und Italien, faßte mittlerweile auch in Ägypten feſten Fuß 
und bedeckte das Reich der Pyramiden und die ausgedehnten 
Länder, welche die römiſche Provinz Afrika bildeten, mit Bis 
thümern und Gemeinden. Weſtlich und nördlich von Italien 
machte das Chriſtenthum langſamere Fortſchritte und wiewol 
es auch dort ſeit dem dritten Jahrhunderte mächtig zu er 
ſtarken begann, lag doch ſechs Jahrhunderte lang der Schwer 
punct auf den Kirchen der Länder, wo die Wahrheit ihre erſten 
Siege errang. Das römiſche Geſetz, welches die Knaben mit 
vierzehn, die Mädchen mit zwölf vollendeten Jahren für mündig 
erklärt, entſprach den Gewohnheiten und Bedürfniſſen jener 
Gegenden und ſo ergab es ſich wie von ſelbſt, daß dies Alter 
auch bei Beurtheilung der Fähigkeit zur Ehe zu Grunde gelegt 
wurde. Dies ſollte keinen öſterreichiſchen Rechtsgelehrten Wunder 
nehmen. Das bürgerliche Geſetzbuch war für Länder von ganz 
anderer Beſchaffenheit beſtimmt; Steiermark und Kärnten waren 
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in Folge des Wiener Friedens die ſüdlichſten derſelben, und 
dennoch weicht es von dem römiſchen und canoniſchen Rechte 
nur darin ab, daß es für die Mädchen eben ſo wie für die 
Knaben das vierzehnte Jahr anſetzt; wobei die Folgerichtigkeit 
nicht auf ſeiner Seite iſt: denn unter allen Himmelsſtrichen 
entwickeln die Mädchen ſich ſchneller als die Knaben, ſind alſo 
vierzehn Jahre im Durchſchnitte für den Knaben genug, ſo 
ſind ſie für das Mädchen zu viel. 

Will man die Altersbeſtimmung des öſterreichiſchen Geſetz 
buches als eine Rechtsvermuthung betrachten, ſo iſt ſie doch 
gewiß eine unbedingt aufgeſtellte (praesumtio juris et de 
jure) und ſchließt hiemit den Gegenbeweis aus. Das iſt für 
Oſterreich vollkommen zweckmäſſig, in ſo weit es ſich um Knaben 
und Mädchen handelt, die das vierzehnte Jahr noch nicht 
vollendet haben. Doch es handelt ſich ja nicht um dieſe allein 
und deswegen hat die Sache eine Kehrſeite. Finden ſich bei 
uns nicht genug vierzehnjährige Knaben, welche heirathen zu 
laſſen ein Frevel wäre und von denen, wofern es geſchähe, 
vollſtändig könnte bewieſen werden, daß ſie nicht wußten was 
ſie thaten und auch das körperliche Vermögen noch durchaus 
nicht beſaßen? Da allzu frühe Heirathen ohnehin der Sitte 
und Gewohnheit unſerer Länder widerſtreben, ſo macht der 
dem Geſetze anhaftende Mangel ſich nicht fühlbar. Allein das 
Kirchenrecht muß nebſt Öſterreich noch viele Länder und Gegen 
den im Auge haben und deshalb iſt es ihm unmöglich den 
Gegenbeweis ſchlechthin auszuſchließen. Wie könnte die Kirche 
einen ſolchen Knaben trotz aller nachgewieſenen Thatſachen 
durch heilige Pflichten unauflöslich gebunden erachten? Wenn 
aber das angeſetzte Alter für den, der es erreicht hat, als eine 
den Gegenbeweis nicht ausſchließende Vermuthung gilt, ſo 
mußte bei der Weite des Geſichtskreiſes, den der kirchliche 
Geſetzgeber zu beachten hat, für Jene, die das angeſetzte Alter 
noch nicht erreicht haben, dasſelbe gelten. Und dieſer Fall lag 
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in den Ländern, welche ſo lange die für die Kirche wichtigſten 
waren, ungleich näher als der entgegengeſetzte. Uns ſcheint es 
freilich unglaublich, daß ein Knabe vor vierzehn, ein Mädchen 
vor zwölf vollendeten Jahren geiſtig und leiblich zur Ehe könne 
befähigt ſeyn; aber ſchon in Sicilien kömmt es vor und in 
anderen Gegenden noch häufiger. Das, was am Menſchen 
ſterblich iſt, ſteht unter Einflüſſen, die demſelben mit dem 
Thiere, ja mit der Pflanze gemeinſam ſind, und die durch 
ſchnittliche Beſchaffenheit des Leibes wie auch ſeine ſchnellere 
oder langſamere Entwicklung iſt nicht nur von dem Himmels 
ſtriche ſondern auch von der Stammesart abhängig. Den Be 
weis braucht ein Öſterreicher nicht weit zu ſuchen; die frühen 
Ehen der Armenier und Juden in Galizien ſind bekannt. Der 
Leib iſt für die zeitliche Thätigkeit des Geiſtes, was die Harfe 
für den Harfner iſt; ſie läßt ohne ihn keine Sangweiſen tönen, 
doch er kann ihr keine Lieder entlocken, wenn ſie ſich nicht in 
brauchbarem Stande befindet. Bei einer ſchnelleren Entwicklung 
des Leibes findet der Geiſt ſich auch ſchneller in die Auffaſſung 
der ihn umgebenden Welt hinein: denn er bedarf hiezu eines 
ſinnlichen Zeichens, das die im Denken gemachten Unterſchei 
dungen feſthält und findet es nicht, bevor das Gehirn zu einer 
gewiſſen Entwicklung gelangt iſt. Wirkt nun mit der Stammes 
art noch die brennende Sonne zuſammen, die ja auch den 
Pflanzenwuchs ſichtlich beſchleunigt, ſo kann es nicht anders 
geſchehen als daß Knaben und Mädchen der Ehe in Jahren 
fähig ſind, in welchen an die Verheirathung der Jugend in 
den Alpenländern nur ein Unſinniger denken könnte. So iſt 
es gekommen, daß die Kirchenrechtslehrer der als Rechtsver 
muthung aufgeſtellten Regel die Beſchränkung beifügten: „nisi 
prudentia sive malitia suppleverit aetatem“, das heißt 
wenn nicht eine ungewöhnlich frühe Entwicklung ſtattgefunden 
hat, und in dieſer Faſſung hat die Vorſchrift über die Mün 
digkeit Geſetzeskraft erlangt. 

II. 27 
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Überdies muß die Kirche bis zu einer gewiſſen Gränze 
auf die Gewohnheiten des Volkes Rückſicht nehmen. Die Ehen 
der Jugend können für das Wohl des Einzelnen und, wenn 
ſie häufig vorkommen, für das des Volkes auch dann noch zu 
früh ſeyn, wenn ſie nach Erfüllung aller Bedingungen ihrer 
Giltigkeit geſchloſſen werden. Eduard III., der zu den gewaltig 
ſten Kämpfern ſeiner ſtreitbaren Zeit gehörte, vermählte ſich in 
dem Alter, das auch von dem bürgerlichen Geſetzbuche als 
hinreichend erkannt wird, nämlich mit vierzehn Jahren; mit 
ſechzehn war er Vater des ſpäter hochberühmten ſchwarzen 
Prinzen, mit fünfzig vermochte er das Streitroß nicht mehr 
zu beſteigen. Es iſt nicht gut, wenn die körperliche Fähigkeit 
ſobald ſie eingetreten iſt, ſchon aufgeboten wird und manche 
Länder, deren Klima frühzeitige Heirathen ſehr begünſtigt, 
wären wol von einem kraftvolleren Geſchlechte bewohnt, wenn 
die Ehen länger verſchoben würden. Die Regelung ſolcher Ver 
hältniſſe iſt aber kein Gegenſtand des kirchlichen Ehegeſetzes 
und der Grund, aus welchem es die Unmündigkeit als Hinder 
niß behandelt, bringt es mit ſich, daß dies Hinderniß auf 
Solche, die geiſtig und leiblich zur Ehe befähigt ſind, nicht 
ausgedehnt werden kann. Ehen hintanzuhalten, die zwar von 
geiſtig und leiblich Befähigten doch früher geſchloſſen werden 
als nach Maßgabe des Landes und Stammes zu wünſchen iſt, 
gehört zu den Aufgaben der Hirtenthätigkeit, welche die Biſchöfe 
ſelbſt und durch die von ihnen ermächtigten Prieſter üben. 
Eine künſtlich erzielte Frühreife macht den Baum vor der Zeit 
verwelken. Sie wird gegenwärtig bei der Jugend ohnehin durch 
manche übelberechnete Einwirkung gefördert; es wäre ſehr ſchlimm, 
wenn es Mode würde, daß die jungen Leute nach kaum vollen 
detem Gymnaſium ſchon an das Heirathen dächten. Allein die 
Biſchöfe von Öſterreich ſind weit entfernt dieſe ihre Pflicht zu 
verkennen und ſie zu erfüllen macht ihnen wenig Mühe, weil 
dabei faſt überall die öffentliche Sitte mit ihnen Hand in Hand 
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geht. Daß das kirchliche Ehegeſetz hierin Etwas ändern werde, 
ſtand nicht zu befürchten; regten ſich hierüber dennoch Zweifel, 
ſo konnte man in dem benachbarten Baiern anfragen, wo nie 
mals ein anderes Eherecht galt als das kirchliche, und die 
Antwort würde ſo beruhigend als möglich ausgefallen ſeyn. 
Indeſſen ward in der Anweiſung für die Ehegerichte Sorge 
getragen jede Möglichkeit des Mißbrauches auszuſchließen und 
zugleich den Mißverſtändniſſen Unkundiger vorzubeugen, den 
Verdächtigungen Übelwollender jeden Vorwand zu entziehen. 

Die Beſtimmung über das Hinderniß der Unmündigkeit 
(§. 17) lautet: „Da Knaben, welche das vierzehnte, und 
Mädchen, welche das zwölfte Jahr noch nicht vollendet haben, 
in der Regel weder die körperliche Befähigung zur Ehe beſitzen, 
noch im Stande ſind, die Bedeutung der ehlichen Verbindung 
nach Gebühr einzuſehen, ſo wird von Rechtswegen voraus 
geſetzt, daß ſie unfähig ſeyen, ſich zu verehlichen. Wenn es 
aber jemals geſchehen ſollte, daß Solche, welche dies Alter 
noch nicht erreicht haben, die körperliche und ſittliche Befähigung 
zu Eingehung der Ehe beſäßen, ſo könnten ſie dem ungeachtet, 
wofern ſie hierüber nicht von dem Biſchofe des Kirchenſprengels 
oder von dem apoſtoliſchen Stuhle ſelbſt einen beſtätigenden 
Ausſpruch erhalten hätten, keine Ehe ſchließen.“ Das Kirchen 
geſetz mußte hier wie überall ganz und unverſtümmelt auf 
genommen werden. Nun war zwar wenig Gefahr, daß es in 
Oſterreich den Leuten beifallen werde, die für ganz andere 
Länder berechnete Ausnahme geltend zu machen; doch Verſuche 
ſie zu mißdeuten konnten immerhin vorkommen, wenigſtens bis 
das durch Entwöhnung neu gewordene Geſetz wieder durch die 
Übung war erläutert worden. Die Beurtheilung, ob eine Aus 
nahme von der Regel ſtattfinde, iſt alſo dem Biſchofe oder 
dem Papſte ſelbſt vorbehalten; aber nicht zu dem Zwecke, da 
mit es in Öſterreich möglich werde vor zwölf und vierzehn 
Jahren zu heirathen ſondern damit es unmöglich werde. Die 
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Erklärung, daß ein Grund zur Ausnahme von der Regel ſtatt 
finde, wird niemals ertheilt werden und zwar darum, weil 
Verhältniſſe, die berechtigen würden ſogar hinter die Alters 
gränze des Kirchengeſetzes zurückzugehen, in unſeren Ländern 
nicht vorhanden ſind; auch nicht bei den Armeniern und Dal 
matinern. Ohne dieſe Vorſicht wär' es, wenn nicht wahrſchein 
lich ſo doch möglich geweſen, daß man irgendwo, etwa in 
Cattaro ein Mädchen vor Vollendung des zwölften Jahres 
verheirathet hätte; dann würde zwar die Rechtsvermuthung 
gegen die Ehe geſtanden, doch die Widerlegung derſelben mög 
lich geweſen ſeyn. Jetzt aber wird, wenn ein ſolcher Fall je 
mals ſich ereignet, der Nachweis gefordert werden, daß über 
das Vorhandenſeyn der behaupteten Ausnahme der als Be 
dingung geſetzte Ausſpruch erfolgt ſey und die Unmöglichkeit 
denſelben beizubringen wird hinreichen um die Ehe für un 
giltig zu erklären. Dies Alles iſt ſeiner Zeit umſtändlich be 
ſprochen worden. Sollte die gegenwärtige Regierung es für 
nothwendig erachten über den Sinn des Vorbehaltes eine 
ſchriftliche Erklärung zu erhalten, ſo würde dies leicht zu er 
reichen ſeyn. 

Die Anweiſung begnügt hiemit ſich nicht ſondern § 72 
verfügt: „Es iſt Vorſorge zu treffen, daß die Ehen Derer 
verhindert werden, welche zwar das vierzehnte und beziehungs 
weiſe das zwölfte Jahr vollendet, aber noch nicht das Alter 
erreicht haben, in welchem nach Maßgabe des Landes und 
Stammes die Fähigkeit, die Ehe mit gehöriger Überlegung zu 
ſchließen, und die körperliche Reife einzutreten pflegt“. Das 
heißt: Die von dem Kirchengeſetze aufgeſtellte Rechtsvermuthung 
ſoll nicht ganz im Widerſpruche mit dem Zwecke derſelben miß 
braucht werden um vorzeitige Ehen zu begünſtigen. Es war 
beabſichtigt, hiemit eine Maßnahme von Seite des Staates in 
Verbindung zu ſetzen. In dem mehrerwähnten von Seiner 
Majeſtät genehmigten Entwurfe eines Ehegeſetzes war, wie 
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dies in dem franzöſiſchen Geſetze der Fall iſt, die Mündigkeit 
für Jünglinge auf achtzehn, für Mädchen auf fünfzehn Jahre 
angeſetzt und die Durchführung dieſer ſehr zweckmäſſigen Vor 
ſchrift ſollte durch § 72 unterſtützt werden. Den Schwierig 
keiten, welche ſie in Dalmatien und Croatien wie auch bei 
den Armeniern von Galizien finden konnte, gedachte man da 
durch zu begegnen, daß den Kreisbehörden die Vollmacht Nach 
ſicht zu ertheilen verliehen würde. 

J9. Srrthum. Entführung. Ehebruch. Gattenmord. Pestehendes 
Ehehand. 

In dem Hinderniſſe des Irrthumes entfernt das bürger 
liche Geſetzbuch ſich von dem Kirchenrechte nur dadurch, daß 
es dem Ehemanne, der ſeine Gattin bereits von einem Dritten 
geſchwängert findet, das Recht einräumt die Ungiltigerklärung 
der Ehe zu fordern. Die Beſtimmung hat einen Anſchein 
von Billigkeit, doch er verſchwindet, ſobald man näher tritt. 

Wenn Cajus die Abſicht hat ſich mit Bertha zu ver 
mählen und mit der neben ihm ſtehenden Frauensperſon die 
Erklärung der Einwilligung nur deshalb austauſcht, weil er 
ſich überzeugt hält ſie ſey Bertha, wenn ſie aber nicht Bertha 
ſondern Ida iſt, ſo liegt am Tage, daß er Ida zu heirathen 
nicht eingewilligt hat, und da die Ehe ohne beiderſeitige Ein 
willigung nicht zu Stande kommen kann, ſo hat der äußere 
Vorgang nicht die Wirkung gehabt eine Ehe zu begründen. 
Wenn der Irrthum unmittelbar nur eine vielleicht ganz un 
weſentliche Eigenſchaft betrifft, dieſe aber die einzige Bezeich 
nung der zum Gatten gewählten Perſon iſt, ſo hat der Irr 
thum in dieſer Eigenſchaft ganz dieſelbe Wirkung, wie der in 
der Perſon vorgehende. Die Kirchenrechtslehrer drückten dies 
dadurch aus, daß ſie ſagten, er falle auf die Perſon zurück 
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(redundat in personam). Die Kirche hat daher ſtets den 
Grundſatz feſtgehalten, nur der Jrrthum in der Perſon oder 
in einer auf die Perſon zurückfallenden Eigenſchaft hindere das 
Zuſtandekommen der Ehe. Ein Mißgriff bei der Gattenwahl 
kann aber für das Lebensglück entſcheidend werden. Dadurch 
fanden einige Kirchenrechtslehrer ſich bewogen der auf die 
Perſon zurückfallenden Eigenſchaft eine ganz ungemeſſene Aus 
dehnung zu geben; ſie behaupteten nämlich, es ſeyen darunter 
alle Eigenſchaften begriffen, die nach dem allgemeinen Urtheile 
der Menſchen als eine ſtillſchweigende Bedingung angeſehen 
würden. Je unbeſtimmter dieſe Faſſung iſt, deſto weiteren 
Spielraum bietet ſie für willkürliche Deutungen; allein die 
ganze Schulmeinung verſtößt zugleich gegen einen Grundſatz, 
ohne deſſen Wahrung die Unauflöslichkeit der Ehe wol noch 
in der Theorie beſtehen könnte, thatſächlich aber zum Spiel 
werke der Launen und Leidenſchaften würde, weil jeder Ge 
wiſſenloſe verfahren könnte als hätte ſeine Einwilligung den 
Sinn gehabt: ich behalte dich, ſo lange du mir zuſagſt. Will 
man die Giltigkeit der Einwilligung an Bedingungen knüpfen, 
ſo müſſen dieſe ausdrücklich beigeſetzt und die Vollziehung der 
Ehe durch leibliche Gemeinſchaft muß aufgeſchoben werden, bis 
über das Eintreffen oder Nichteintreffen derſelben entſchieden 
iſt; wer auf dieſe Gemeinſchaft ſich einläßt, verzichtet da 
durch auf die geſtellte Bedingung. Sobald alſo jene Umdeu 
tung der auf die Perſon zurückfallenden Eigenſchaft aus der 
Schule zu den Ehegerichten überging, ſtellte ſich deutlich heraus, 
daß ihren gelehrten Urhebern die Kenntniß des Lebens gefehlt 
habe, und das Mitleid mit unglücklich Verheiratheten mußte 
der Rückſicht auf die Würde der Ehe und das Heil der Ge 
ſellſchaft weichen. Die Anweiſung ſpricht aus: „Nur der 
Irrthum in einer Eigenſchaft, welche die einzige Bezeichnung 
der Perſon des künftigen Ehegatten iſt, fällt auf die Perſon 
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zurück“. Und ſo wird der kirchliche Grundſatz zu Rom, ſo 
wird er nun bei allen katholiſchen Ehegerichten verſtanden. 

Mit der einzigen ſchon erwähnten Ausnahme hält auch 
das bürgerliche Geſetzbuch an demſelben feſt: denn es erklärt 
durch §. 59: „Alle übrigen Irrthümer der Ehegatten, ſo wie 
auch ihre getäuſchten Erwartungen der vorausgeſetzten oder 
auch verabredeten Bedingungen, ſtehen der Giltigkeit des Ehe 
vertrages nicht entgegen“. Allein eben deswegen ſteht die 
Ausnahme, wenn man ſie an ſich betrachtet, ganz ungerecht 
fertigt da. Iſt die Schwangerſchaft der Gattin etwa die 
ſchlimmſte Enttäuſchung, die dem Ehemanne begegnen kann ? 
Es iſt ja möglich, daß die Unglückliche von einem unbewachten 
Augenblicke überraſcht wurde und nicht die Abſicht zu betrügen, 
ſondern Scham und Furcht ihren Mund verſchloß. Dann iſt 
er aber unſtreitig viel beſſer daran, als wenn er an ſeiner 
Gattin zwar nicht das augenblickliche Obwalten jenes körper 
lichen Zuſtandes, doch ſchamloſe Unſittlichkeit entdeckt. Es iſt 
jedoch ganz richtig, daß zur Zeit als das Hinderniß in Oſter 
reich eingeführt wurde, Rückſichten der Billigkeit dasſelbe an 
empfahlen; dies war aber die Folge von beklagenswerthen 
Mißgriffen der Geſetzgebung. Ein Blick in das bürgerliche 
Geſetzbuch Joſeph des Zweiten und die Hofdecrete vom 
11. October 1785, 12. Auguſt und 15. December 1788 
zeigt zur Genüge, bis zu welchem Grade man damals die 
unehlichen Kinder begünſtigte, mit welchem Eifer man bemüht 
war ihnen die Rechte der ehlichen Geburt zu verſchaffen. Hatte 
Jemand das Unglück ein unſittliches Weib zu heirathen, ſo 
half es ihm wenig, daß ſie des Ehebruches überwieſen und 
auf Grund desſelben die gerichtliche Scheidung ausgeſprochen 
wurde: denn auch dann ſtand die Rechtsvermuthung für die 
ehliche Geburt der Kinder, die ſie gebar; der Ehemann mußte 
die Unmöglichkeit einer mit ihr gehabten Gemeinſchaft beweiſen, 
ſonſt wurden die Früchte ihrer Sünden ihm von Staatswegen 
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zu Kindern und Erben beſtellt. Und ſo blieb es bis zum 
Jahre 1835; das Hinderniß der Schwangerſchaft ſollte den 
vom Geſetze ſo ſchwer beeinträchtigten Gatten zu einigem Troſte 
gereichen. Der Grund fällt hinweg, ſeit die Geſetzgebung von 
jenen Auswüchſen befreit iſt. 

Nach dem Kirchengeſetze iſt die Ehe ungiltig, welche von 
einer freien mit einer unfreien Perſon in der Meinung die 
ſelbe ſey gleichfalls frei, eingegangen wird. Dieſe dem Irr 
thume beigelegte Wirkung wurde durch die triftigſten Gründe 
gerechtfertigt: denn ein Gatte, der vor dem bürgerlichen Ge 
ſetze Sache war, hing auch bei Erfüllung ſeiner Pflichten gegen 
den anderen Ehetheil von der Willkür des Gebieters ab und 
die Kinder der Sclavin waren Sclaven; daß aber der freie 
Theil ſich in eine ſolche Lage habe verſetzen wollen, ließ ſich 
wahrlich nicht annehmen. Allein das öſterreichiſche Geſetzbuch 
kennt dies Hinderniß nicht, weil die Sclaverei den öſterreichi 
ſchen Ländern fremd iſt. So lang es im Süden der nord 
americaniſchen Freiſtaaten noch Sclaven im vollen Sinne des 
Wortes gab und wenn es denſelben gelang in einen nördlichen 
Staat zu entfliehen, ihr Herr das Recht hatte die Auslieferung 
zu verlangen, konnte es dennoch geſchehen, daß das kirchliche 
Hinderniß des Sclavenſtandes (conditionis) auf eine vor 
einem öſterreichiſchen Ehegerichte gepflogene Verhandlung an 
wendbar wurde. Seit die Sclaverei in dem nordamericani 

ſchen Staatenbunde aufgehoben iſt, darf man derlei Fälle wol 
als unmöglich bezeichnen. 

Das Concil von Trient verordnet, daß zwiſchen dem 
Räuber und der Geraubten, ſo lange ſie ſich in der Gewalt 
des Räubers befinde, keine Ehe zu Stande kommen könne. 
Das Ehepatent folgte dieſer Anordnung Schritt für Schritt 
und beſchränkte das Hinderniß auf die Ehe zwiſchen Dem, 
der eine Weibsperſon gewaltſam entführe, und der Entführten. 
Allein das bürgerliche Geſetzbuch ſagt § 56: „Die Einwilli 
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gung iſt auch dann ungiltig, wenn ſie von einer entführten 
und noch nicht in Freiheit verſetzten Perſon gegeben worden“. 
Mittlerweile hatte nämlich das im Jahre 1805 erſchienene 
Strafgeſetzbuch „Entführung“ in einem Sinne genommen, 
welcher der Wortbedeutung nicht widerſprach, aber den Begriff 
des Raubes überſchritt, und es geſchah wol um die Ausdeh 
nung des Hinderniſſes mit der des Verbrechens der Entfüh 
rung in Einklang zu ſetzen, daß die im Ehepatente beigefügte 
Näherbeſtimmung „gewaltſam“ weggelaſſen wurde. Das Hin 
derniß der Entführung erhielt ſeine Bedeutung durch Zuſtände 
der Geſellſchaft, welche längſt hinter uns liegen. Demungeachtet 
ſuchte die Anweiſung auch in dieſer Hinſicht die Beſtimmungen 
des Kirchenrechtes mit dem in Öſterreich Beſtehenden nach 
Möglichkeit auszugleichen und ſie gibt das Hinderniß der Ent 
führung in folgender Faſſung: „Eine Frauensperſon, welche 
zum Zwecke der Verehlichung entführt worden iſt, kann mit 
dem Entführer, ſo lange ſie ſich in der Gewalt desſelben be 
findet, keine giltige Ehe eingehen. Als entführt iſt jene 
Frauensperſon zu betrachten, welche durch wider ſie geübten 
Zwang entweder hinweggeführt oder an einem Orte, wohin 
ſie durch Liſt gelockt wurde, feſtgehalten wird; ingleichen jene, 
die von einem Manne, dem ſie nicht ſchon vor der That 
rechtmäſſig verlobt war, mit ihrer Einwilligung, doch ohne 
Vorwiſſen oder gegen den Willen der Ältern oder Vormünder 
hinweggeführt wird“). 

*) Daß dieſe Beſtimmung dem Kirchengeſetze nicht widerſtreite, iſt 
in dem Hirtenſchreiben nachgewieſen, das am 21. December 1856 alſo 
unmittelbar vor Wiederherſtellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Eheſachen 
an die Pfarrgeiſtlichkeit der Erzdiöceſe Wien gerichtet wurde: „Das 
Concil von Trient hat ſeiner Verordnung eine Erklärung des Sinnes, 
in welchem Entführung (raptus) zu verſtehen ſey, nicht beigefügt und 
dasjenige, was in dem älteſten Theile des canoniſchen Rechtes darüber 
vorkömmt, findet ſich in keiner Geſetzesſtelle, ſondern in einer von Gratian 
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Das Kirchengeſetz erlaubte nicht das Hinderniß auf die 
Ehe der Entführten mit einer dritten Perſon auszudehnen. 
Dies iſt aber auch ganz überflüſſig. Iſt ſie in Freiheit geſetzt, 
ſo hört das Hinderniß ohnehin auf, nach dem bürgerlichen 
Geſetzbuche eben ſo gut als nach dem Ehepatente und dem 
Kirchenrechte. So lange ſie ſich aber in der Gewalt des Ent 
führers befindet, ſtreitet wider jede Ehe, welche ſie in dieſem 
Zuſtande eingeht, die Rechtsvermuthung der Furcht und des 
Zwanges. Dies fände auch dann ſtatt, wenn ſich beweiſen 
lieſſe, daß ſie dem Entführer freiwillig gefolgt ſey. In dieſem 
Falle iſt es zwar ihre eigene Schuld, daß ſie unter den wider 
rechtlichen Einfluß des Entführers geſtellt iſt; doch ſie kann 
ſich von demſelben nicht nach Belieben freimachen: denn ſonſt 
thät' es ihr ja nicht noth in Freiheit geſetzt zu werden, und 
ſomit ſind ihre Entſchlüſſe einer widerrechtlichen Einwirkung 
blosgeſtellt ſowol in Betreff der Ehe mit einem Dritten als 
dem Entführer gegenüber, der ſich ihr, ſeit ſie in ſeiner Ge 
walt iſt, vielleicht von einer ganz anderen Seite zeigt als 
früher. Von der Änderung, die mit dem Hinderniſſe der 
Entführung vorging, hat alſo der Staat und die Geſellſchaft 
gewiß nichts zu beſorgen. 

beigefügten Erklärung (Caus. XXXVI. qu. 1. p. c. 2), es konnte daher 
nicht fehlen, daß ſich darüber verſchiedene Meinungen geltend machten. 
Allein ſchon am 24. Jänner 1608 entſchied die Kardinals-Congregation, 
welche zu Erklärung des Conciles von Trient eingeſetzt iſt, daß das Hin 
derniß auch bei einer mit ihrer Einwilligung entführten Frauensperſon 
obwalte, wofern nach den Beſtimmungen des weltlichen (römiſchen) Rechtes 
eine Entführung vorhanden ſey. Dieſen Ausſpruch hat die Congregation 
ſpäter wiederholt und hält ihn fortwährend als Richtſchnur feſt. Auf 
dieſer Grundlage beruht die Beſtimmung, durch welche § 19 das Hin 
derniß der Entführung auch auf den Fall ausdehnt, daß eine Frauens 
perſon von einem Manne, welchem ſie nicht ſchon vor der That recht 
mäſſig verlobt war, mit ihrer Einwilligung, doch ohne Vorwiſſen oder 
gegen den Willen der Ältern oder Vormünder hinweggeführt wird“. 
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Das heidniſche Rom erklärte die Ehebrecherin für unfähig 
mit dem Manne, dem ſie ſich hingegeben hatte, eine Ehe zu 
ſchließen; es gehörte dies zu den Maßnahmen, durch die man 
dem Ehebruche zu wehren ſuchte. Die werdende Kirche fand 
dies Geſetz vor und nahm es in ihren Bereich auf. Bei den 
heidniſchen Deutſchen büßte die Ehebrecherin faſt immer durch 
den Tod; auch nachdem ſie chriſtlich geworden waren, wirkte 
dies lange nach. Als das kirchliche Eherecht ſich vollſtändig 
entwickelte, wurde der Ehebruch des Mannes dem des Weibes 
auch als Ehehinderniß gleichgeſtellt; doch in dieſer ſeiner Wir 
kung auf den Fall beſchränkt, wenn die Schuldigen einander 
zu ehlichen verſprochen oder eine Scheinehe eingegangen hatten 
oder wenn auch nur Eines von ihnen dem Gatten, der ihrer 
Verbindung im Wege ſtand, nach dem Leben geſtrebt hatte. 
Das Ehepatent nahm zwar einen Anlauf zur Strenge des 
römiſchen Geſetzes zurückzukehren: denn es erklärte den Ehe 
bruch auch ohne erſchwerende Umſtände für ein Hinderniß der 
Giltigkeit im Staate; doch es fügte die Bedingung hinzu, daß 
er vor Eingehung der Ehe gerichtlich müſſe bewieſen ſeyn. 
Man konnte ſich nicht verhehlen, daß damit ſeine Wirkung 
als Ehehinderniß gar zu ſehr abgeſchwächt ſey, und das bür 
gerliche Geſetzbuch ließ „gerichtlich“ weg. Allein die Änderung 
bewirkte nichts als Zweifel und Ungewißheit. Es fragte ſich 
in welchem Sinne nun „bewieſen“ zu nehmen ſey? Doch 
wol im juriſtiſchen Sinne: denn welchen anderen ſollte das 
bürgerliche Geſetzbuch dem Worte beilegen? Dann war aber 
nichts geändert worden, als daß auch der Ausſpruch, den eine 
politiſche Behörde oder ein Schiedsrichter über die Thatſache 
des Ehebruches fällte, zu Begründung des Hinderniſſes hin 
reichte, und ſomit war die Folgerichtigkeit auf Seite Jener, 
die behaupteten: daß die Ehewerber ſich an die Landesſtelle 
um Dispenſe vom Hinderniſſe des Ehebruches gewendet hätten, 
ja auch daß der Ehemann ſich vor zwei Zeugen als Vater 
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des unehlichen Kindes in das Taufbuch habe eintragen laſſen, 
genüge keineswegs zu Herſtellung des erforderlichen Beweiſes. 
Denn auch dann iſt ein rechtskräftiger Spruch über den Ehe 
bruch noch nicht erfolgt. Es beleidigt aber das Rechtsgefühl 
einerſeits den Ehebruch als Ehehinderniß zu erkennen und ihn 
andererſeits nicht einmal dann für erwieſen zu halten, wenn 
die Staatsbehörde von demſelben ämtliche Kenntniß erhalten 
hat oder das Geſtändniß des Schuldigen urkundlich vorliegt. 

Es iſt dies etwas längſt Anerkanntes; ſchon im Jahre 
1820 hielt die Hofcommiſſion in Juſtiz-Geſetzſachen eine Ab 
änderung für dringend nothwendig und erſtattete ſchnell nach 
einander (am 3. Februar und 9. März) darüber zwei Vor 
träge, die jedoch ihren Zweck nicht erreichten. Das Ehepatent 
wie das bürgerliche Geſetzbuch hatte einen Umſtand im Auge, 
der allerdings Beachtung verdient; war die Ehe geſchloſſen, 
ſo ſollten die Nachforſchungen über die früheren Verhältniſſe 
des Gatten mit allem Gehäſſigen, was ſich daran knüpfet, 
abgeſchnitten ſeyn. Es gibt aber noch andere Rückſichten, die 
das Recht haben erwogen zu werden. Wiewol die Verletzung 
der ehlichen Treue ſtets verwerflich iſt, ſo wirkt ſie doch auf 
das häusliche Leben und den öffentlichen Anſtand nicht immer 
gleich verderblich. Manchmal iſt ſie die Folge eines vorüber 
gehenden Verhältniſſes, vielleicht eines unbewachten Augen 
blickes und die Sache gelangt nicht zur Öffentlichkeit. Oft 
lebt aber Gatte oder Gattin in einer unreinen Verbindung, 
die allen Pflichten und Rechten der Ehe geradezu Hohn ſpricht, 
manchmal haben ſie gänzlich verlernt ſich zu ſchämen und ihr 
ſchmähliches Verhältniß iſt Allen bekannt, die ſich überhaupt 
um die Eheleute kümmern. Einem ſo frechen Unfuge zu ſteuern 
iſt eine der Geſetzgebung würdige Aufgabe, doch in dieſen und 
ähnlichen Dingen bedarf das Geſetz der Unterſtützung durch 
das ſittliche Schamgefühl des Volkes; ſo lange die anſtän 
digen Leute denen, die in ſolchen Verbindungen leben, die 
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Thüre öffnen, wird nichts Ausreichendes zu erwirken ſeyn. 
Beſtrebt inner den Gränzen des Ausführbaren zu bleiben hielt, 
in ſo weit das Hinderniß des Ehebruches mit dem des Gatten 
mordes nicht zuſammenhängt, die Kirche ſich an den Unter 
ſchied zwiſchen einer vorübergehenden Verletzung der ehlichen 
Treue und einer ſolchen, bei welcher die Beabſichtigung eines 
dauernden Verhältniſſes durch das Eheverſprechen bewieſen iſt, 
oder welche in einer Verbindung verübt wird, die ſich als Ehe 
geltend zu machen ſucht. 

Zwiſchen Perſonen, die mit einander keinen Ehebruch be 
gangen haben, hindert nach dem Kirchengeſetze der Gattenmord 
die Ehe nur dann, wenn ſie ſich zu dem Verbrechen in der 
Abſicht einander zu ehlichen einverſtanden haben. Das Ehe 
patent dehnte das Hinderniß auf den Fall aus, daß die Er 
mordung von Einem Theile ohne Wiſſen und Willen des 
anderen vollbracht würde. Das bürgerliche Geſetzbuch beſchränkt 
es auf Perſonen, die auch ohne Ehebruch ſich zu ehlichen ver 
ſprochen haben, läßt es aber zwiſchen dieſen eintreten, wenn 
um die Abſicht zu erreichen auch nur Eines von ihnen dem 
Gatten, der ihrer Ehe im Wege ſtand, nach dem Leben geſtellt 
hat; ſey es mit Erfolg geſchehen oder nicht. Doch aus der 
Faſſung geht deutlich hervor, zur Zeit als das Eheverſprechen 
erfolgte, müſſe ein Ehebruch möglich geweſen ſeyn, alſo die 
Ehe, welche die Erfüllung des Verſprechens hinderte, ſchon be 
ſtanden haben. Ein Eheverſprechen zwiſchen Perſonen, deren 
wenigſtens Eine verheirathet iſt, wird ſehr ſelten ſo gegeben, 
daß es gerichtlich kann bewieſen werden: dadurch wird die Wirk 
ſamkeit des aufgeſtellten Hinderniſſes in enge Gränzen einge 
ſchränkt. Die Verſchiedenheiten ſind alſo auch bei dem kirch 
lichen Hinderniſſe des Verbrechens für das Leben von geringer 
Bedeutung. Überdies iſt unter gewiſſen Umſtänden Nachſicht 
gewährung möglich. 
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Wofern die Vollziehung der Ehe durch leibliche Gemein 
ſchaft noch nicht ſtattgefunden hat, iſt es während zwei Monaten 
nach der Trauung jedem Ehetheile freigeſtellt in einen geiſt 
lichen Orden zu treten. Sobald er die feierlichen Gelübde ab 
gelegt hat, iſt das Band der Ehe getrennt und der andere 
Theil kann zu einer neuen Verbindung ſchreiten. Davon weiß 
das bürgerliche Geſetzbuch nichts; aber zu jeder Zeit iſt es 
ſehr ſelten vorgekommen, daß Neuvermählte von dieſer Ermäch 
tigung Gebrauch machten. Als Venedig das erſte Mal unter 
öſterreichiſcher Herrſchaft ſtand, ereignete ſich ein ſolcher Fall. 
Ein Fiſcher ging ſogleich nach der Trauung fiſchen, wol um 
dem Meere noch einen Beitrag zum Hochzeitmahle abzuge 
winnen. Ein Windſtoß riß ihn fort und erſt nach mehreren 
Tagen kam er zurück; nun erklärte aber ſeine junge Gattin, 
ſie ſey entſchloſſen, in ein Kloſter zu treten. Es wurde darüber 
nach Wien berichtet und man ließ ſie gewähren. Seit dieſer 
Zeit iſt wol keiner öſterreichiſchen Behörde etwas Ähnliches 
vorgekommen. Der Unterſchied iſt alſo kein redenswerther. 

20. Ergebniss der Vergleichung. 

So verhält es ſich mit der Verſchiedenheit, die zwiſchen 
den Hinderniſſen des Kirchengeſetzes, wie es kraft der Anwei 
ſung ausgeführt wird, und den im Staatsgeſetze begründeten 
obwaltet. Sie wurde ſo wenig gefühlt, daß ſogar Jene, für 
welche die Anfeindung der katholiſchen Kirche zum Tageswerke 
gehört, an ihr achtlos vorbeigingen, und zwar vom Beginne 
der Angriffe im Jahre 1859 bis zum heutigen Tage. Es 
würde unſtreitig nur einen Wink brauchen um einen Chor 
wohleingeſchulter Stimmen zu wecken; dadurch verlöre aber 
die Thatſache des achtjährigen Stillſchweigens an ihrem Ge 
wichte gar nichts. Eine Widerlegung, durch welche die Einſicht 
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in die Undenkbarkeit des Gegentheiles herbeigeführt wird, iſt 
nur bei ſich ſelbſt widerſprechenden Behauptungen möglich und 
auch bei ſolchen können tiefgewurzelte Vorurtheile alle An 
ſtrengungen der Vernunft zu Schanden machen. Daher läßt 
die Zweckmäſſigkeit geſetzlicher Beſtimmungen ſich niemals ſo 
beweiſen, daß die Möglichkeit einer entgegengeſetzten Anſicht 
ausgeſchloſſen würde. Überdies ereignet es ſich bei jeder Vor 
ſchrift, die für eine unüberſehbare Geſammtheit von Fällen 
aufgeſtellt iſt, daß man manchmal ſie anders haben möchte als 
ſie iſt; die beſte iſt jene, bei welcher es am ſeltenſten geſchieht, 
daß ſolche Wünſche einen vernünftigen Grund haben. Wollte 
man alſo die noch übrig bleibende Verſchiedenheit im Geiſte 
und mit den Künſten eines Sachwalters erörtern, ſo wär' es 
freilich unmöglich an ein Ende zu kommen; aber der Zweck 
gebietet, ſich dabei auf den Standpunct des Geſetzgebers zu 
ſtellen. 

Große Verhältniſſe wollen mit einem anderen Maßſtabe 
gemeſſen ſeyn als kleine. Der Widerſpruch zwiſchen Geſetz und 
Gewiſſen trat bei der Ehe ſchroff hervor und wurde ſeit einer 
Reihe von Jahrzehnten mit ſteigender Lebhaftigkeit gefühlt. Er 
iſt ausgeglichen und zwar ſo, daß in Allem, was für den 
Staat und die Geſellſchaft von Werth iſt, das einmal Ein 
gewöhnte aufrecht erhalten wurde. Mag Jemand mit dem 
eigenen Gewiſſen es halten wie er will, ſo wahr er ein 
Staatsmann iſt, muß er einſehen, daß das Verhältniß des 
Geſetzes zum Gewiſſen für die Geſellſchaft nicht gleichgiltig ſey. 
Sieht er es ein und gibt er zu, daß die Heiligung der Ehe 
durch die Gewiſſenspflicht eben ſo wenig etwas Gleichgiltiges 
ſey, ſo möge manche auſſer Kraft getretene Einzelheit ihm 
noch ſo werth ſeyn, zum Mindeſten muß er anerkennen, im 
Großen und Ganzen ſey der Ausgleich wohlfeil erkauft worden. 
Überdies hat die Staatsgewalt durch das Geſetz vom 8. October 
1856 über die Ehe der Katholiken keineswegs die ganze ihr 
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gewahrte Macht geübt. Der von Seiner Majeſtät zum Zwecke 
der Verhandlungen genehmigte Geſetzentwurf erhielt im Jahre 
1856 eine Umſtaltung, welche durch die Rückſicht auf jene 
Länder, wo die Wirkſamkeit des kirchlichen Eherechtes niemals 
eine Unterbrechung erfuhr, hervorgerufen wurde. Um den dort 
geäußerten Wünſchen zu entſprechen wurden die Hinderniſſe 
des bürgerlichen Rechtes, welche mit den kirchlichen ganz oder 
im Weſentlichen zuſammenfielen, faſt ohne Ausnahme hinweg 
gelaſſen und ſomit auf das Recht, in denſelben Nachſicht zu 
gewähren und die dadurch bedingte Einflußnahme Verzicht ge 
leiſtet. Zu dem urſprünglichen Entwurfe zurückzukehren hängt 
aber ganz von dem Ermeſſen der Regierung ab; auch hindert 
die geſchloſſene Vereinbarung ſie nicht im Geringſten den Ver 
boten einen ſchärferen Ausdruck, einen weiteren Umfang zu 
geben als im Jahre 1853 beabſichtigt war. Wofern ſie in 
Betreff der Anweiſung für die Ehegerichte Wünſche hegt, ſo 
wird denſelben inner den durch das Kirchengeſetz vorgezeichneten 
Gränzen ohne Anſtand entſprochen werden. Der Staatsmann 
ſoll doch gewiß den Staat im Auge haben und über den Rück 
ſichten ſtehen, denen ein Parteiführer ſich freilich nicht ent 
ziehen kann. Wägt man aber die wahren Bürgſchaften der 
Zukunft und die bleibenden Bedürfniſſe der Geſellſchaft auf 
gerechter Wage, ſo darf man unbedenklich die Frage ſtellen: 
Wo findet ſich ein nur halbwegs genügender Grund, um der 
Civilehe ſammt Allem, was ſie im Gefolge hat, Öſterreichs 
Thore zu öffnen? 

2. Wie Civilehe im protestantischen und im katholischen Sinne 
des Bartes. 

Die Eivilche iſt in Jedermanns Munde und dennoch 
kömmt es bei vielſeitig gebildeten Männern, ja bei Rechts 
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gelehrten vor, daß ſie von derſelben keinen richtigen Begriff 
haben. In jedem Staate gibt es Geſetze über die bürgerlichen 
Rechte der Ehe und die denſelben entſprechenden Verbindlich 
keiten, und deshalb ſind auch in jedem Staate die Bedingun 
gen feſtgeſetzt, unter welchen die erſteren erworben und die 
letzteren unter den Schutz der Zwangsgewalt geſtellt werden. 
Aber eine Verbindung von Mann und Weib, durch welche 
dieſe Bedingungen erfüllt ſind und die daher die bürgerlichen 
Rechte der Ehe genießt, iſt deshalb noch nicht das, was man 
Civilehe nennt. Nur zu häufig verwechſelt man die prote 
ſtantiſche Auffaſſung der Civilehe mit der katholiſchen; die 
Verſchiedenheit iſt aber eine ſehr eingreifende und geht aus 
der verſchiedenen Lehre über die Ehe nothwendig hervor. 

Zwei Jahre nach Verbrennung des canoniſchen Rechtes 
gab Luther über die Ehe eine ganz katholiſche Erklärung, und 
noch im Jahre 1527 geſchah es, daß er ſie ein Sacrament 
nannte. Aber ſchon in der ſtürmiſchen Schrift „über die 
babyloniſche Gefencknuß der Kirchen“ behauptete er zwiſchen 
der Ehe der Chriſten und der Heiden ſey kein Unterſchied; 
drei Jahre darauf pries er die Ehe freilich wieder als den 
allergeiſtlichſten Stand. Gegenüber der ihm verhaßten Ehe 
loſigkeit der Prieſter fühlte er ſich nämlich gedrungen die Ehe 
hoch zu erheben und ſein Drang in der katholiſchen Kirche 
überall Irrthümer zu finden trieb ihn in die entgegengeſetzte 
Richtung. Die letztere überwog. In der Schrift von den 
Eheſachen (1530) behauptete er, Niemand könne läugnen, 
„daß die Ehe ein äußerlich, weltlich Ding iſt wie Kleider, 
Speiſe, Haus und Hof weltlicher Oberkeit unterworfen“. 
Hierauf kam er von nun an trotz mancher Schwankungen 
immer wieder zurück und er verbot den Predigern ſich in die 
Eheſachen zu miſchen, weil ſie als ein äußerlich, weltlich Ding 
das Gewiſſen und die Kirche nichts angingen. Calvin war 
mit Luther einverſtanden; er ſagt in ſeinem Hauptwerke, daß 

II. 28 
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die Ehe von Gott eingeſetzt ſey, geſtehe Jedermann zu; aber 
auch der Ackerbau, die Baukunſt, das Schuſterhandwerk ſeyen 
geſetzmäſſige Anordnungen Gottes (ordinationes sunt Dei 
legitimae) und doch keine Sacramente&quot;). Daß alſo dem 
Landesfürſten das Recht zuſtehe über die Ehe mit voller Ge 
walt zu verfügen und entſcheiden, iſt den Grundſätzen des 
Proteſtantismus vollkommen entſprechend und wird auch von 
den ſymboliſchen Büchern anerkannt. Hieraus ergibt ſich aber 
mit unbeſtreitbarer Folgerichtigkeit, daß die Staatsgewalt und 
ſie allein das Recht habe Ehehinderniſſe feſtzuſetzen und auf 
zuheben. Freilich machte man dabei den ſtillſchweigenden Vor 
behalt, daß nichts angeordnet werde, was auch von den Pro 
teſtanten als unchriſtlich und ſchriftwidrig erkannt werden 
müßte. Luther, Melanchthon und Bucer ertheilten dem Land 
grafen von Heſſen, der für die neue Lehre ein wichtiger Mann 
war, die ſchriftliche Erlaubniß neben ſeiner Gemahlin noch 
ein zweites Weib zu freien; er ſelbſt aber hätte es nicht ge 
wagt in Heſſen die Vielweiberei einzuführen und würde es 
auch nicht ungeſtraft gethan haben. Indeſſen beweist dies 
nur, daß es den Proteſtanten mit der Ehe wie mit ihrer Lehre 
von der Rechtfertigung und der Kirche ging; damit ſie ſich 
als chriſtliche Religionsgemeinde behaupten könnten, durften 
die Grundſätze ihres Bekenntniſſes nicht zu ſtrenge angewendet 
werden. 

Die Proteſtanten der älteren Zeit nahmen es mit dem 
Chriſtenthume ernſtlich und deshalb weil ſie von der Kirche 
nichts mehr wiſſen wollten, war der Schatz ſittlicher Über 
zeugungen und Gefühle, den Europa der Kirche verdankt, nicht 
ſchon von ihnen aufgegeben; er wirket noch in ihrer Mitte, 
ſo lang es aber Niemanden einfiel, an dem Chriſtenthume 

*) Institutiones totius christianae religionis. Genev. 1550. 
S. 634. 
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zu rütteln, wirkte er um ſo lebendiger, da die Macht der 
allgemeinen Anerkennung ihn zu hüten beitrug. Trotz Luther's 
Ausſprüchen wollten alſo die Lutheraner nicht zugeben, daß 
die Ehe nichts als ein weltliches, äußerliches Ding ſey; ſie 
hielten ſich an die entgegengeſetzten Äußerungen, die bei ihrem 
Meiſter gleichfalls zu finden waren. So geſchah es, daß bei 
den Proteſtanten die heiligen Pflichten der Ehe anerkannt und 
eingeſchärft wurden, und ſo lange ſie in der Kraft des Glau 
bens über den Spalt des Grabes hinüberblickten, waren der 
Trennung des Ehebandes, die ihr Bekenntniß zuließ, in der 
Ausübung ſehr enge Gränzen geſetzt. In England war ſie 
bis vor Kurzem beinahe unmöglich: denn das geiſtliche Gericht 
kann dort, weil es ſich an das canoniſche Recht zu halten hat, 
nur die Scheidung von Tiſch und Bett bewilligen; zur Ehe 
trennung war bis in die neueſte Zeit nur das Parlament 
ermächtigt und es verfügte dieſelbe durch eine Privatbill, das 
iſt durch ein für Einzelne erlaſſenes Geſetz. Das Verfahren 
war ſehr langwierig, ſehr koſtſpielig und der Ausgang unge 
wiß; von 17.15 bis 1800 erfolgten daher nicht mehr als acht 
Ehetrennungen. Das Ehegericht, welches im Jahre 1857 vor 
züglich zum Behufe von Trennungen eingeſetzt wurde, nimmt 
die Sache viel leichter. Englands kirchliche Zuſtände haben 
eben ſo wie ſein Staatsleben eine ſcharf ausgeprägte Eigenheit; 
doch im ganzen Bereiche des augsburgiſchen Bekenntniſſes 
neigten die älteren Theologen ſich dahin, in der Ehe eine geiſt 
liche Angelegenheit zu erkennen und es war ein Zugeſtändniß 
an dieſe katholiſche Erinnerung, daß die Behandlung der Ehe 
ſachen auf die Conſiſtorien überging. Hiebei wurde mit weni 
gen durch das Bekenntniß geforderten Ausnahmen das cano 
niſche Recht als Richtſchnur feſtgehalten und es iſt bezeichnend, 
daß die Rechtsgelehrten es waren, welche dies durchſetzten. 
Luther klagte bitterlich über die Vorliebe der Juriſten für des 
Papſtes Satzungen, doch er vermochte nicht durchzudringen. 

28* 
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Es fand ſich eine proteſtantiſche Religionspartei, der die 
kirchlichen Feierlichkeiten der Eheſchließung wenig galten. Die 
Independenten verwarfen die presbyterianiſche Synodalverfaſſung 
eben ſo wie die biſchöfliche Regierung; nur der heilige Geiſt, 
meinten ſie, ſolle die chriſtliche Gemeinde leiten und ſie erwar 
teten von ſeiner Herrſchaft das Reich der Heiligen auf Erden. 
Die Meiſten derſelben fühlten, daß eine ſtrenge Durchführung 
des Grundſatzes alle kirchliche Ordnung unmöglich mache; doch 
es gab eine äußerſte Partei, die jede feſte Form der Gemeinde 
verfaſſung als Menſchenwerk verwarf. Dieſe Schwärmer waren 
aber thatkräftige Männer und hatten am Siege der Republik 
großen Antheil. In dem ſogenannten kurzen Parlamente, von 
dem ſie hofften, es werde die Herrſchaft der Heiligen begrün 
den, führten ſie daher das große Wort und ſammt anderen 
Dingen, durch welche ſie England erneuern wollten, ward 
auch beſchloſſen, alle Ehen ſollten künftig vor dem Friedens 
richter eingegangen werden. Ihre Abſicht war die Geiſtlichkeit 
von dem Einfluſſe auf das Familienleben zurückzudrängen; 
ſie ſelbſt hatten eigentliche Prediger nicht. Aber den übrigen 
Independenten war dies Alles zu viel; ſie verließen zuletzt die 
Verſammlung und die nicht große Schaar der Ausharrenden 
wurde durch Cromwell's Soldaten aus einander getrieben. In 
deſſen war gerade die Partei, der an der Einſegnung wenig 
lag, gar nicht gewillt ſich vom Staate Ehegeſetze vorſchreiben 
zu laſſen. Die Independenten lehrten, ſey auch die Ehe kein 
Sacrament, ſo beſtehe doch ihr höchſter Werth darin, daß ſie 
die Liebe Chriſti und ſeiner Gemeinde abbilde und nur wegen 
Ehebruches dürfe ſie getrennt werden. 

Abgeſehen von dieſer ganz eigenthümlich gezeichneten Aus 
nahme, hatte die Anerkennung der ſittlichen Natur der Ehe 
bei den Proteſtanten überall zur Folge, daß ſie die kirchliche 
Trauung als etwas Wichtiges und Ehrwürdiges betrachteten 
und die katholiſchen Feierlichkeiten derſelben faſt unverändert 
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beibehielten. Die ſchottiſchen Presbyterianer gehörten zu jenen 
Religionsparteien, welche die gottesdienſtlichen Handlungen in 
die engſten Gränzen wieſen; dennoch ſind ihre Vorſchriften 
über die Trauung den katholiſchen genau nachgebildet; auch 
das Gelöbniß der Treue bis in den Tod wird nicht vermißt; 
„until Good shall separate us by death“ haben beide 
Theile zu ſprechen. Die Nothwendigkeit der Einſegnung wurde 
lebhaft betont. Joachim von Beuſt, deſſen tractatus connu 
biorum bei ſeinen Glaubensgenoſſen großes Anſehen hatte, 
verlangt in ganz katholiſchem Geiſte, die Brautleute ſollten 
in der Kirche, gleichſam vor Gott ſelbſt, der durch ſeinen 
Diener ſpreche, vor den Augen der Engel und Menſchen zu 
ſammengegeben werden, damit dadurch der Beginn ihrer unzer 
trennlichen Lebensgemeinſchaft Gott geweiht werde (Deo con 
secretur). Andere lutheriſche Theologen nennen die Einſeg 
nung consecratio sacerdotalis, die Weihung der Ehe durch 
den Prieſter. Allein mochten ſie die Heiligkeit der Ehe und 
ihr Verhältniß zur Kirche noch ſo ſehr hervorheben, daß ſie 
der Geſetzgebung des Staates unterſtehe, konnten ſie als Pro 
teſtanten nicht in Abrede ſtellen und daher mußten ſie zugeben, 
daß jede Verbindung zwiſchen Mann und Weib, der kein vom 
Staate anerkanntes Hinderniß im Wege ſtehe, gleich den bür 
gerlichen Rechten auch alle Pflichten und ſittlichen Befugniſſe 
der Ehe mit ſich bringe und daher wie in der äußeren Ord 
nung ſo auch vor Gott und dem Gewiſſen eine wahre Ehe 
ſey. So will es ein Grundſatz, dem der Proteſtantismus ſeit 
ſeinem Urſprunge beipflichtet. Für den Proteſtanten iſt alſo 
die Einſegnung das Einzige, wodurch das Verhältniß der Ehe 
zur Kirche ſich bethätigt; ſie iſt, da er das Sacrament nicht 
anerkennet, ihm überhaupt das Einzige, worin das an der Ehe, 
was in der bürgerlichen Ordnung nicht aufgeht, ſeinen Aus 
druck findet. Er betrachtet ſomit die ohne Einſegnung ge 
ſchloſſene Ehe als eine blos bürgerliche, weil ſeine Kirche dabei 



– 438 – 

ihres Amtes nicht gewaltet hat; mehr als dies will er dadurch 
nicht ausdrücken und kann es nicht wollen, weil ſeine Kirche 
mit der Giltigkeit der Ehe nichts zu ſchaffen hat. 

Im Lichte der katholiſchen Überzeugung geſtaltet die Sache 
ſich anders. Gewiß iſt der katholiſche Ehewerber verpflichtet 
die Einſegnung zu empfangen und wenn ſie durch ſeine Schuld 
unterbleibt, ſo ſündigt er. Entſpricht aber die geſchloſſene Ver 
bindung den Bedingungen der Giltigkeit, die das Geſetz Gottes 
und der Kirche aufſtellt, ſo iſt ſie dem ungeachtet eine vor Gott 
und dem Gewiſſen giltige Ehe; ja er erhält für ſie die Gnade 
des Sacramentes. Freilich gleichet, was er empfängt, dem 
Schatze des Geizigen, der in einem Winkel des Kellers ver 
graben liegt und dem Beſitzer keinen Nutzen bringt, ſondern 
nur ſeine Verantwortlichkeit vermehrt, weil er für die Erwer 
bung und Verwendung desſelben einſt Rechenſchaft geben muß. 
Allein durch die eingegangene Verbindung iſt er zu dem Tröſter 
in das Verhältniß gekommen, das durch die Huld des Heilan 
des, der den Tröſter ſandte, zugleich mit jeder wahren Ehe 
eintritt; er ändere gründlich ſeinen Sinn, ſo wird es ihm eine 
Ouelle des Heiles werden. Daß eine Ehe ſchon darum un 
giltig ſey, weil ſie nicht vor dem Pfarrer und wenigſtens zwei 
Zeugen geſchloſſen wurde, hat erſt das Concil von Trient 
feſtgeſetzt; allerdings aus hochwichtigen, vollgiltigen Gründen, 
aber doch nur für die Gegenden, wo dieſe ſeine Verordnung 
kundgemacht worden iſt. Wo es nicht geſchehen oder wo in 
Betreff der gemiſchten Ehen das Kirchengeſetz auf ſeinen frü 
heren Standpunct zurückgekehrt iſt, dort kann der Katholik 
noch heut zu Tage ſich ohne Pfarrer und Zeugen giltig ver 
ehlichen. Die Einſegnung iſt aber nirgends zur Giltigkeit 
erforderlich und war es niemals. Offenbar wäre es ein Miß 
brauch des Wortes, wenn man eine Verbindung, die vor Gott 
und dem Gewiſſen giltig iſt und die Gnade des Sacramentes 
erworben hat, eine blos bürgerliche Ehe nennen wollte. Als 
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eine blos bürgerliche Ehe bezeichnet alſo der Katholik nur ſolche 
Verbindungen, denen zwar die Staatsgewalt alle bürgerlichen 
Rechte der Ehe zuſpricht, welchen aber Eine der Bedingungen 
fehlt, an die kraft des Kirchengeſetzes das Zuſtandekommen der 
Ehe geknüpft iſt. Wenn in Ungarn oder Siebenbürgen ein 
Katholik und eine Proteſtantin einander vor dem Paſtor oder 
auch ohne Pfarrer und Paſtor den Willen ſich zu ehlichen er 
klären und ihrer Verbindung kein kirchliches Hinderniß der 
Giltigkeit entgegenſteht, ſo hat der Katholik zwar eine höchſt 
unerlaubte Handlung begangen, doch ſeine Ehe iſt keine blos 
bürgerliche, ſondern eine vor der Kirche wie vor dem Staate 
giltige und ſein Seelſorger muß ihn anweiſen gegen ſeine 
Gattin alle ehlichen Pflichten zu erfüllen, bis der Tod ſie 
ſcheidet. So wenig aber eine Ehe deshalb weil ſie ohne kirch 
liche Feierlichkeiten geſchloſſen wurde, nothwendig eine blos 
bürgerliche iſt, eben ſo wenig iſt ſie darum, weil ſie die prieſter 
liche Einſegnung erhielt, ſchon mehr als eine blos bürgerliche. 
Wenn die Ehe eines Soldaten wegen Mangels der vorſchrift 
mäſſigen Erlaubniß für ungiltig erklärt würde und er bei 
Lebzeiten ſeiner Gattin eine neue Verbindung einginge, ſo 
wäre dieſe eine blos bürgerliche Ehe, auch wenn ſich ein un 
wiſſender oder pflichtvergeſſener Prieſter fände, der die Ein 
ſegnung vornähme. 

22. Das Perfahre der protestantische Regierungen. 

Die Verſchiedenheit der Grundſätze bringt es mit ſich, 
daß der Proteſtant, auch wenn er mit ſeiner Religion es ernſt 
lich nimmt, in Eheſachen zu der Staatsgewalt in einem ganz 
anderen Verhältniſſe ſteht als der Katholik. Vor zehn Jahren 
erhob in der engliſchen Staatskirche ſich der Ruf nach Synoden 
und es wurde geantwortet, das tauge nicht für eine Kirche, 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 440 – 

die ihr Daſeyn einem Compromiſſe verdanke. Die Hochkirche 
bekennt ſich nämlich zu den neununddreißig Artikeln der Kö 
nigin Eliſabeth, in welchen die calviniſchen Anſichten vorherr 
ſchen, und iſt verpflichtet bei dem Gottesdienſte und der Aus 
ſpendung der Sacramente ſich an das Prayer Book zu halten, 
das von katholiſchem Geiſte durchdrungen iſt. Das Verfahren 
in Eheſachen, deſſen Aufrechthaltung alle chriſtlich geſinnten 
Proteſtanten wünſchen, beruht ebenfalls auf einem Compro 
miſſe: denn es entwickelte ſich aus dem Beſtreben die prote 
ſtantiſche Anſicht der Ehe als eines Verhältniſſes, deſſen Ent 
ſtehen und Beſtand von den Staatsgeſetzen abhänge, mit den 
Bedürfniſſen des chriſtlichen Herzens auszugleichen. Man kann 
den proteſtantiſchen Regierungen nicht vorwerfen, daß ſie bei 
Übung der ihnen zugeſprochenen Gewalt den Wünſchen und 
Erinnerungen, die in einer höheren Auffaſſung der Ehe wur 
zelten, keine Rückſichten gezollt hätten; nur beharrten ſie dabei 
ſtets auf dem proteſtantiſchen Standpuncte. Es iſt ihnen dies 
nicht zu verargen, doch die katholiſchen Regierungen ſollten ſich 
daran ein Beiſpiel nehmen. 

Das erſte Land, wo es geſtattet wurde die Ehe vor der 
bürgerlichen Obrigkeit zu ſchließen, war Holland; es geſchah 
aber nicht aus Gleichgiltigkeit gegen die Einſegnung ſondern 
aus Eifer für das reformirte Bekenntniß. Um die Allein 
herrſchaft desſelben zu fördern, wurde von allen Ehewerbern 
ohne Unterſchied der Religion gefordert ſich von dem refor 
mirten Geiſtlichen trauen zu laſſen. Doch ein großer Theil 
der Bevölkerung beharrte trotz aller Verfolgungen bei der ka 
tholiſchen Kirche; die Zahl der Lutheraner war beträchtlich, 
auch andere proteſtantiſche Bekenntniſſe hatten Anhänger im 
Lande. Die Katholiken wieſen die Zumuthung zurück, die 
Lutheraner thaten dasſelbe, auch die übrigen nichtreformirten 
Proteſtanten klagten über Willkür und Gewiſſenszwang. Maß 
regeln der Strenge wurden ergriffen und fruchteten nichts. 
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Die Regierung wollte durchaus nicht geſtatten, daß andere als 
reformirte Geiſtliche trauten; noch weiter war ſie davon ent 
fernt, der Trauung, die ein nichtreformirter Geiſtlicher voll 
zog, eine Wirkung auf das Staatsleben einzuräumen und am 
wenigſten dachte ſie daran, den katholiſchen Prieſtern ein Zu 
geſtändniß zu machen; allein die ſo große Menge der Katho 
liken aufs Äußerſte zu treiben ſchien ihr denn doch bedenklich. 
Im Jahre 1580 ſtellte ſie alſo den Ehewerbern frei ſich ent 
weder von dem reformirten Geiſtlichen trauen zu laſſen oder 
die beiderſeitige Einwilligung vor der bürgerlichen Obrigkeit zu 
erklären. Man ſetzte voraus bei den Reformirten würde da 
durch nichts geändert werden; doch im Laufe der Zeit fanden 
auch unter ihnen ſich Manche, die ſich lieber an die Obrigkeit 
als an ihre Prediger wandten. 

Jedermann hat von dem Schmiede zu Gretna Green 
gehört; dies iſt aber ein Unfug, den das Staatsgeſetz in 
keiner Weiſe begünſtigt. Gerade für Schottland beſteht eine 
ganze Reihe von Verordnungen, welche verbieten eine Ehe ohne 
Aufgebot und Trauung durch einen dazu ermächtigten Geiſt 
lichen zu ſchließen und über den unbefugt einſchreitenden Geiſt 
lichen, die Brautleute und die Zeugen die ſtrengſte Ahndung 
verhängen. Für den Geiſtlichen, der den Eheluſtigen ihren 
Willen that, war Landesverweiſung angeſetzt; wenn er ohne 
Erlaubniß heimkehrte, hatte er das Leben verwirkt. Im Jahre 
1691 wurden die Strafen noch einmal verſchärft und längere 
Zeit hindurch geſchah es häufig, daß ſie ohne alle Milderung 
in Vollzug kamen. Doch man hatte dem Volke ſo viel von 
den Ceremonien des Antichriſt geſprochen und von dem Gräuel 
des Chorrockes, der aus Israel müſſe ausgerottet werden, daß 
es jetzt auch gegen kirchliche Feierlichkeiten, die ſowol die Pre 
diger als die Regierung gerne beibehalten hätten, ſich gleich 
giltig zeigte. Nun beobachten aber in Schottland die Prote 
ſtanten in Betreff der Eheſchließung noch immer die Vorſchriften 
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des älteren Kirchenrechtes, welche dort auch für die Katholiken 
gelten, weil das Übergewicht der Presbyterianer ſchon im Jahre 
1561 entſchieden war und folglich das Hinderniß der Heim 
lichkeit, das erſt im Jahre 1563 aufgeſtellt wurde, nicht ver 
kündet werden konnte. So ſehr man alſo die Befolgung jener 
Geſetze wünſchte, man ſah in der Übertretung derſelben keinen 
Grund die Giltigkeit der Ehe zu bezweifeln. Da die Straf 
maßregeln geringe Erfolge hatten, wurden ſie gemildert und 
zuletzt in eine mäſſige Geldbuße verwandelt, ſo daß ſie nun 
den Schuldigen als Mittel dienten für die Thatſache ihrer 
Eheſchließung eine ämtliche Beglaubigung zu erhalten. Sie 
verfügten ſich zum Friedensrichter, bekannten, daß ſie die Ehe 
geſetzwidrig eingegangen hätten, bezahlten die Geldſtrafe und 
ließen ſich dies beſcheinigen. Mittlerweile kam die Hardwickes 
Acte zu Stande und das Unterhaus beſchränkte das Geſetz, 
dem es ungern und zögernd beiſtimmte, auf England und 
Wales. Es ließ ſich alſo dadurch umgehen, daß man die Ehe 
in Schottland einging. Gretna Green lag an der Gränze und 
das Haus des Schmiedes war das erſte, das der von Eng 
land Kommende erreichte. Dadurch empfahl es ſich den Hei 
rathsluſtigen, denen nicht ſelten nachgeſetzt wurde, und kam bei 
denſelben in Ruf. Es iſt in England ſo ſchwer das Beſtehende, 
auch wenn es unzweckmäſſig iſt abzuändern, daß dies leicht 
ſinnige Treiben erſt in neueſter Zeit wenigſtens bedeutend er 
ſchwert wurde. Im Jahre 1856 erwirkte nämlich Lord Brougham, 
daß die Geltung des ſchottiſchen Ehegeſetzes auf jene Braut 
leute beſchränkt wurde, die ſich ſchon einundzwanzig Tage lang 
in Schottland aufhalten. 

Das preußiſche Landrecht wurde zu einer Zeit abgefaßt, 
von welcher man eine zarte Obſorge für chriſtliche Gefühle 
nicht erwarten durfte. Aber das Bedürfniß nach einer Weihe 
des Ehebundes durch Gebet und Segnung haftete tief in dem 
Herzen der Bevölkerung; es war ihr als könne es ohne kirch 
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liche Trauung keine Ehen ſondern nur unreine Verbindungen 
geben. Zudem wurde von den Männern, die bei Abfaſſung 
des Geſetzes den leitenden Einfluß übten, anerkannt und aus 
geſprochen, der Staat dürfe der Anſicht als ſey die Ehe ein 
bürgerliches Geſchäft keinen Vorſchub leiſten. Das allgemeine 
Landrecht ſetzte alſo in § 136 feſt: „Eine vollgiltige Ehe 
wird durch die prieſterliche Trauung vollzogen“. Anfänglich 
war man geneigt für die Ehe zur linken Hand ſtatt der kirch 
lichen Trauung eine Erklärung vor dem Landes-Juſtizcollegium 
oder einem Abgeordneten desſelben vorzuſchreiben, vorzüglich 
deshalb, um den Unterſchied zwiſchen ihr und der vollgiltigen 
Ehe recht deutlich zu machen. Damit aber auf die Gattin zur 
linken Hand nicht der Schein eines unwürdigen Verhältniſſes 
falle, entſchloß man ſich zuletzt, Eines und das Andere zu 
fordern, jedoch ſo, daß der Schwerpunct auf die kirchliche 
Trauung fiel, und § 860 beſtimmte: „Nach dieſer Verlaut 
barung (nach der Erklärung vor dem Landes-Juſtizcollegium) 
muß die Ehe durch die wirkliche Trauung zur linken Hand 
vollzogen werden“. 

23. lnrdamerika. 

Aber auch in den vereinigten Staaten von Nordamerika 
ſtehen die Dinge ganz anders, als man nach oberflächlichen 
Berichten gewöhnlich annimmt; die Geſetzgebung ging dort 
keineswegs von jener Richtung aus, welche in Dem, was der 
Katholik unter Civilehe verſteht, einen ſcharfen Ausdruck findet. 
Die Geſchichte der engliſchen Anſiedlungen in Nordamerika 
liegt wahrlich nicht im Dämmerlichte der Sagenzeit, wir haben 
umſtändliche Berichte von Zeitgenoſſen und Augenzeugen, auch 
Urkunden ſtehen Dem, der ſich unterrichten will, zu Gebote; 
dennoch haben ſich über dieſelbe Mythen gebildet, wenigſtens 
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in der alten Welt. Man liest oft von den Pilgrimvätern, die 
auf dem Schiffe, das ſie nach der neuen Heimath hinüber 
führte, die Gründung eines Staates beſchloſſen, wo unbedingte 
Freiheit und Gleichheit herrſchen ſollte, und preist ſie als ein 
bewunderungswürdiges Vorbild. Etwas Wahres liegt allerdings 
zu Grunde; eine Anzahl puritaniſcher Auswanderer ſchloß am 
11. November 1620 auf dem Schiffe May Flower einen 
Vertrag, deſſen politiſche Wichtigkeit keinem Zweifel unterliegt, 
weil die Grundſätze, die in demſelben nicht ſo wol ausge 
ſprochen als angedeutet waren, den nachfolgenden Auswanderern 
als Beiſpiel dienten. Sie vereinigten ſich nämlich zu einer 
bürgerlichen und politiſchen Körperſchaft, beſchloſſen nach und 
nach jene Geſetze und Anordnungen zu erlaſſen, die ihnen für 
das gemeinſame Wohl der Geſellſchaft die nützlichſten ſcheinen 
würden, und verſprachen, ſich denſelben zu unterwerfen und 
ſie zu beobachten. Eine Ungleichheit der den Einzelnen zuſtehen 
den Rechte war nicht von ferne angedeutet. Aber die Einrich 
tungen von Neu-Plymouth (ſo hieß die von ihnen gegründete 
Anſiedlung) kannten zwar keinen auf Geburt und Vermögen 
gegründeten Unterſchied der politiſchen Rechte, wol aber ein 
tief eingreifendes Vorrecht Derjenigen, von denen man an 
nahm, daß ſie mit Gott in einer näheren Verbindung ſtünden. 
In der neuen Anſiedlung hatten nämlich eifrige Independenten 
die Oberhand und dieſe waren der Meinung, ſowol die Ent 
ſcheidung über die Fragen der Religion als auch die Herr 
ſchaft im Staate gebühre den Erweckten, das heißt Denjenigen, 
die durch die Lebendigkeit ihres Glaubens ſich würdig gemacht 
hätten, von dem heiligen Geiſte in beſonderer Weiſe geleitet 
zu werden. Um alſo in Neu-Plymouth als vollberechtigter 
Bürger anerkannt zu werden, war es nicht genug das Glau 
bensbekenntniß der herrſchenden Religionsgemeinde abzulegen 
und die gottesdienſtlichen Übungen mitzumachen, ſondern man 
mußte eine Prüfung vor den Erweckten beſtehen und von den 
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ſelben als ebenbürtig erkannt werden. Iſt das etwa die Frei 
heit und Gleichheit, nach welcher die Fortgeſchrittenen ſich 
ſehnen? 

In Wirklichkeit verhält alſo die Sache ſich wie folgt. 
Jene Einwanderer, die dem Staatenbunde in der Zeit 

ſeines Werdens ein noch nicht ganz verwiſchtes Gepräge auf 
drückten, beſtanden aus Independenten und anderen Puritanern 
der entſchiedenſten Richtung, die dem Vaterlande Lebewohl 
ſagten um Religion und Geſellſchaft ganz nach ihrem Sinne 
zu geſtalten. Mit ſo unverrückter Folgerichtigkeit wie in Neu 
Plymouth wurden zwar die Grundſätze der Partei nirgends 
durchgeführt; indeſſen war gerade Maſſachuſets, das den Kern 
von Neu-England bildete, nicht weit davon entfernt. Dagegen 
wurden in Virginien, wo die Bekenner der Staatskirche die 
Oberhand hatten, die engliſchen Geſetze wider die Diſſidenten 
ſtrenge durchgeführt. Nur der katholiſche Lord Baltimore ver 
lieh in Maryland den Chriſten aller Bekenntniſſe freie Re 
ligionsübung und volles Bürgerrecht. Dadurch angelockt ſtröm 
ten aber die Puritaner vorzüglich aus Virginien herbei, und 
da ſie ſtraff zuſammenhielten, wurden die Katholiken in dem 
Lande, das ihnen als Freiſtätte dienen ſollte, unter ein hartes 
Joch gebracht. Erſt am Vorabende des Kampfes mit dem 
Mutterlande erhielten ſie ihre Rechte zurück; man beſorgte, ſie 
möchten ſich auf die Seite der Engländer ſtellen. 

Es iſt überflüſſig zu bemerken, daß die Puritaner, wo ſie 
die Oberhand hatten, auch in Eheſachen die Grundſätze ihrer 
Religionsgemeinde auf das Leben anwandten. Die in Neu 
England zahlreichen Presbyterianer und die Anhänger der 
engliſchen Staatskirche thaten eben ſo. Doch in den Anſied 
lungen, aus welchen die vereinigten Staaten erwuchſen, galt, 
da ſie engliſche Colonien waren, das engliſche Gewohnheits 
recht, welches das gemeine Recht (common law) heißt, weil 
es überall die Vermuthung für ſich hat und ſomit dafür, daß 
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es durch Geſetze und Verordnungen ſey abgeändert worden, 
der Beweis erbracht werden muß. Das gemeine Recht hält 
aber in Betreff der Eheſchließung ſich an den Grundſatz, daß 
die Einwilligung das Zuſtandekommen der Ehe bewirke, und 
fordert ganz im Sinne des älteren Kirchenrechtes für die 
Giltigkeit der Ehe weder Trauung noch Zeugen. Die Geſetz 
gebung der einzelnen Staaten unterließ es nicht über die Ehe 
ſchließung Verfügungen zu erlaſſen, die den Wünſchen der vor 
herrſchenden Religionsgemeinde entſprachen. In Virginien wurde 
verordnet, daß jede Ehe dreimal in der Kirche zu verkünden 
und dann von einem Prieſter der Hochkirche einzuſegnen ſey; 
Geiſtliche, welche die Trauung anders als nach dem angli 
caniſchen Ritus vornahmen, mußten 10.000 Pfund Tabak 
erlegen, ſpäter wurden ſie durch ſechsmonatliches Gefängniß 
beſtraft. Die Presbyterianer ſuchten in Amerika wie in Schott 
land die kirchliche Trauung durchzuſetzen, fanden aber in der 
neuen Heimath dieſelben Schwierigkeiten wie im Mutterlande. 
Die Independenten waren die Erſten, welche im Bereiche ihrer 
Herrſchaft den Brautleuten freiſtellten, die bindende Erklärung 
vor dem Richter zu geben, und ſomit die ohne kirchliche 
Trauung geſchloſſene Ehe nicht nur als eine giltige, ſondern 
auch als eine regelmäſſige (regular) anerkannten: was in 
Betreff der bürgerlichen Wirkungen einen namhaften Unter 
ſchied machte. Daß ſie leichter als Andere darauf eingingen 
war eine Folge ihrer Anſichten über die Kirchengewalt; doch 
gebrach es nicht an hievon unabhängigen Gründen. Die An 
ſiedlungen dehnten ſich ſchnell über weite Räume aus, ein 
großer Theil der Pflanzer wohnte in zerſtreuten Gehöften; der 
Mangel an Straßen machte die Reiſen ſehr beſchwerlich, durch 
die Streifereien der Nordindier wurden ſie nicht ſelten auch 
gefährlich und viele Anſiedler hatten näher zum Richter als 
zum Prediger. Ähnliche Zuſtände ſtellten ſich in allen Staaten 
heraus: denn ſie waren von dem Gange der Entwicklung 
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unzertrennlich. In Virginien kam noch hinzu, daß die Zahl 
der anglicaniſchen Geiſtlichen für die ſteigende Bevölkerung 
bald zu gering war und daß in dem weſtlichen Theile des 
großen Landes faſt die ganze Bevölkerung von der Hochkirche 
nichts wiſſen wollte. Dadurch fand man ſich auch hier genöthigt 
die Forderungen herabzuſtimmen. Der erſte Schritt dazu war, 
daß die von presbyterianiſchen Geiſtlichen eingeſegneten Ehen 
als regelmäſſige anerkannt wurden. 

Der Kampf um die Unabhängigkeit wirkte auch auf dieſe 
Verhältniſſe zurück. Der ſchwärmeriſche Eifer der Puritaner 
war ſchon ſehr abgekühlt, auch ſprang es in die Augen, daß 
man, wenn die Wagniß gelingen ſollte, alle Kräfte zuſammen 
nehmen müſſe. Auf der erſten Verſammlung der gegen das 
Mutterland vereinigten Colonien machten alſo die leitenden 
Männer den Vorſchlag, alle proteſtantiſchen Chriſten als voll 
berechtigte Bürger des neuen Freiſtaates zu erklären. Der 
Widerſtand war lebhaft, war hartnäckig und wurde mit ge 
nauer Noth überwunden, doch er ward überwunden. Den 
Katholiken kam dies nicht zu gute und auch die Beſtimmungen, 
welche die Unions-Verfaſſung vom 17. December 1787 über 
die Religionsfreiheit enthält, haben nicht die Tragweite, die 
ein oberflächlicher Beurtheiler ihnen zuſchreiben möchte. Aller 
dings wird feſtgeſetzt, daß die Fähigkeit im Namen der Union 
politiſche Rechte auszuüben von dem Religionsbekenntniſſe unab 
hängig ſey; dies bedeutet aber nur ſo viel, daß die Central 
gewalt nicht gebunden ſey bei der Auswahl ihrer Beamten 
und Bevollmächtigten auf das Glaubensbekenntniß irgend eine 
Rückſicht zu nehmen. Den einzelnen Staaten blieb es frei 
geſtellt in Betreff der Religionsfreiheit ihre bisherigen Geſetze 
aufrecht zu halten und es bedurfte langer Zeit bis Alle, die 
ſich Proteſtanten nannten, in allen Staaten zu dem Voll 
genuſſe der politiſchen Rechte gelangten; noch länger bis den 
Katholiken dasſelbe zu Theil wurde. In Neu-Hampſhire ſind 
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noch heut' zu Tage nur Proteſtanten fähig höhere Staats 
ämter zu bekleiden. 

Die Stellung, welche die Katholiken gegenwärtig in Nord 
amerika einnehmen, erklärt ſich aus ihrer bedeutenden Anzahl 
und der ſtätig zunehmenden Zerſplitterung der proteſtantiſchen 
Bekenntniſſe. Dieſe zerfallen gegenwärtig in weit über achtzig 
Denominationen (ſo nennt man in Amerika die Kirchen- und 
Religionsgeſellſchaften) und dadurch wird dem Proteſtantismus 
das Schickſal gezeigt, dem er von der Staatshilfe verlaſſen noth 
wendig verfällt; die Bethäuſer werden dabei mehr und mehr 
überflüſſig. Bei allen Schattirungen der alten Puritaner war 
der Glaube an Gott, die Offenbarung und das ewige Leben 
aufrichtig und thatkräftig. So lang er es blieb, ſetzte er 
der Zerſplitterung Maß und Ziel; dann ging es um ſo 
ſchneller. Unter den Independenten wurde der Verlauf durch 
den Umſtand beſchleuniget, daß die Verwerfung jeder Kirchen 
gewalt zu den Grundlehren derſelben gehört. Die Menge der 
Religionsvereine iſt bunt durch einander gewürfelt; zu New 
?)ork haben ſiebenzig derſelben ihre Bethäuſer. Bei ſolchen 
Zuſtänden dürfte man ſich nicht wundern, wenn das Staats 
geſetz von dem Zuſammenhange der Ehe mit der Religion gar 
keine Kunde nähme; doch die Bevölkerung der alten Colonien, 
deren Haltung noch immer maßgebend iſt, bewahrt bis auf 
Weiteres chriſtliche Erinnerungen, die auf das bürgerliche Leben 
einwirken. Daraus erklärt ſich die ſtrenge Sonntagsfeier, welche 
Niemand zu verletzen wagt, und nicht minder die Stellung, 
welche der Staat zur Ehe nimmt. Es ſteht den Ehewerbern 
frei ſich vor dem Richter zu verbinden; allein ſie können es 
auch vor dem Geiſtlichen ihres Bekenntniſſes thun und die 
von demſelben vollzogene Trauung begründet alle bürgerlichen 
Rechte der Ehe. 
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24. Suei Parteien. 

Wenn die Grundſätze, durch die man das Ehepatent ver 
theidigte, ſtrenge durchgeführt werden, ſo kömmt heraus, daß 
keine Ehe, die unter den vom Staatsgeſetze aufgeſtellten Be 
dingungen eingegangen wird, als unerlaubt könne betrachtet 
werden. Dasſelbe folgt aus Luther's und Calvin's Lehre. Iſt 
die Ehe ein blos äußerliches, weltliches Ding, ſo ſteht ſie zu 
dem Staatsgeſetze in demſelben Verhältniſſe wie ein Kauf 
oder Miethvertrag und es läßt ſich einem Chriſten eben ſo 
wenig als einem Heiden verbieten bei Schließung derſelben 
ſich an die Vorſchriften des Staatsgeſetzes zu halten. Von 
ihrer Auflöſung gilt, in ſo weit das Staatsgeſetz ſie verſtattet, 
ganz dasſelbe. Wo aber der chriſtliche Gedanke noch Leben hat, 
dort weist er dieſe Folgerung mit Unwillen zurück: denn ſie 
tritt mit der chriſtlichen Ehe in gar zu grellen, unverhüllten 
Widerſtreit. Ernſtere Lehrer des proteſtantiſchen Chriſtenthumes 
ſind alſo keineswegs der Meinung, daß der Proteſtant von 
der maßloſen Freiheit der Ehetrennung, die der Staat in 
Preußen ihm gewährt, mit gutem Gewiſſen Gebrauch machen 
könne, und glauben, das unchriſtliche Spiel mit der ehlichen 
Treue dürfe nicht ungeahndet bleiben; es müſſe der neuen 
Verbindung der Segen entzogen werden. Allein die Staats 
gewalt kann ihnen antworten, ſie handle ganz inner den 
Schranken des Rechtes, das nach der proteſtantiſchen Lehre 
jedem Landesfürſten zuſtehe, und der Frevler am Ehebande 
kann geltend machen, er bediene ſich einer Freiheit, die ſein 
Religionsbekenntniß ihm gewährleiſte, weil es die Gerichtsbar 
keit über die Ehe dem Staate zuweiſe. So achtenswerth alſo 
die Geſinnung iſt, aus welcher die Einſprache hervorgeht, der 
proteſtantiſche Vertheidiger der Chriſtenpflicht kann nicht behaupten, 
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durch ein ſolches Vorgehen werde die proteſtantiſche Lehre ver 
letzt und der Proteſtant aufgemuntert, in einer Verbindung, 
die er für eine Ehe nicht halten dürfe, als ſey ſie eine Ehe 
zu leben. 

Aber auch über die Ehe des Katholiken wird nach dem 
preußiſchen Landrechte entſchieden; es wird nach Maßgabe des 
Falles die Trennung des Bandes ausgeſprochen und verlangt 
ihn nach einer neuen Verbindung, ſo darf er ſicher ſeyn, daß 
die Staatsgewalt derſelben alle bürgerlichen Rechte der Ehe 
gewähren werde. Hier verhält die Sache ſich ganz anders: 
denn der Katholik wird durch dies Verfahren eingeladen den 
Zug der Neigung höher anzuſchlagen als Glauben und Pflicht 
und ſo es ihm mehr zuſagt, eine Verbindung zu ſchließen, 
die ſeine Kirche als Ehe zu erkennen nicht vermag. Allein die 
preußiſche Regierung iſt eine proteſtantiſche und gedenkt es zu 
bleiben; ſie muthet den Katholiken nicht zu ſich bei der Ver 
ehlichung von jeder Rückſicht auf die Religion loszuſagen, 
ſondern die proteſtantiſchen Grundſätze den katholiſchen vorzu 
ziehen. Auf dem Standpuncte, den ſie einnimmt, liegt alſo in 
ihrem Verfahren noch keineswegs die Läugnung des Verhält 
niſſes der Ehe zur Religion und dieſe Läugnung iſt der unter 
ſcheidende Zug der Civilehe, ſo wie ſie zuerſt in Frankreich 
verkündet wurde. Wie viel geſchehen mußte, damit ſie in einem 
chriſtlichen Lande möglich wurde, bezeugen die Thatſachen, in 
deren Mitte ſie hervortrat. 

Aber dadurch wird ja die Frage auf ein ganz fremdes 
Gebiet verſetzt? Der Staat nimmt bei ſeinen Feſtſetzungen 
über die Ehe gar keine Religion, die proteſtantiſche eben ſo 
wenig als die katholiſche, er nimmt die Vernunft zur Richt 
ſchnur. Nicht bei den Ehefragen allein geſchieht es, daß man 
der Sache dieſe Wendung gibt; doch es bethätigt ſich darin 
recht auffallend, wie wenig die katholiſche Überzeugung auch 
nur auf Duldung zu rechnen habe. Indem man das ihr 
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Widerſtreitende als Gebot der Vernunft vorſchreibt, erklärt 
man ſie ſelbſt für Unvernunft. Es iſt aber doch der Mühe 
werth dies Gebot der Vernunft einer genaueren Durchſicht zu 
unterziehen. Ein tieferes Eingehen hat die Gunſt der augen 
blicklichen Zuſtände nicht für ſich; aber die große Angelegen 
heit, über die man abſprechen will ohne ſie auch nur einer 
eingehenden Erörterung zu würdigen, gehört der Menſchheit 
und ihrer Zukunft an. 

So zart und wichtig die Ehefrage iſt, der richtige Grund 
ſatz über den Antheil, den an ihr Staat und Kirche haben, 
iſt nicht ſchwer aufzufinden. Die Bewegung, welche durch 
Europa geht, beruht auf einem Gegenſatze, der als Beſtim 
mungsgrund politiſcher Parteien zum erſten Male in die Welt 
geſchichte eintritt. Ohne ihn ſcharf in's Auge zu faſſen iſt es 
unmöglich die Erſcheinungen richtig zu beurtheilen, ja es iſt 
nicht einmal möglich, daß die Vertreter von Zwecken und Be 
ſtrebungen, welche dieſer Gegenſatz durchgreifend beherrſcht, ein 
ander verſtehen. In ſo weit ſie alſo ihre Sache durch die 
Berufung auf das Wahre und Falſche, das Gute und Böſe 
führen, gleichen ſie nicht ſelten Kämpfern, welche einander den 
Rücken zukehren und deshalb ihre Streiche in die Luft führen. 
Chriſtenthum oder nicht Chriſtenthum, das iſt die Frage. Als 
das ausgeſprochene Programm von Parteien im Staate tritt 
ſie nur in Belgien auf den Schauplatz der Thaten; aber der 
Bund, welcher dort mit aufgeſchlagenem Viſire an's Werk 
geht, wirkt diesſeits und jenſeits des Weltmeeres und ihm und 
ſeinen Streitgenoſſen iſt es gelungen die Einrichtungen und 
Maßnahmen, die ihre Wege ebnen, zu einer unabweislichen 
Forderung des Liberalismus zu ſtämpeln. Dadurch üben die 
Feinde des Chriſtenthumes Macht über Unzählige, die mit 
ihnen in der Hauptſache durchaus nicht einverſtanden ſind, 
doch über die Folgen der Maßregeln, welche ſie unterſtützen, 
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ſich täuſchen laſſen, zum Theil auch getäuſcht ſeyn wollen, weil 
ſie für illiberal zu gelten nicht den Muth haben. 

Allein die Partei verdankt dieſen Erfolg einem noch tiefer 
liegenden Gegenſatze. Niemand findet es angenehm, das, wor 
nach ſich in ihm Verlangen regt, nicht wollen zu dürfen und 
das, was er will, nicht verwirklichen zu können. Die Ausſicht 
zu dürfen, was man wünſcht und zu können, was man will, 
übt alſo einen Reiz, für welchen Jedermann empfänglich iſt. 
Eine ſolche Ausſicht eröffnet aber dem Menſchen die ſogenannte 
Aufklärung. Alles, was ſie über den großen Zuſammenhang 
der Dinge lehrt, kömmt für die Ausübung darauf hinaus, 
daß des Menſchen Wille des Menſchen höchſtes Geſetz ſey; ſie 
fordert, daß der Staat nach dieſem Grundſatze geordnet werde 
und macht ſich anheiſchig, die Freiheit Aller zur Wahrheit zu 
machen, wofern man ihren Weiſungen nachkomme. Dies wird 
aber nicht immer ſo nackt und unverhüllt vorgebracht; man 
bietet es der Welt in ſeiner Anwendung auf Verhältniſſe, 
deren Neugeſtaltung viel Lockendes hat; beſonders für Solche, 
welchen die Kenntniß des wirklichen Lebens gebricht oder denen 
es als Ehrenſache gilt, das Unmögliche für möglich zu halten, 
wenn der Liberalismus es befiehlt. In Folge dieſes Kunſt 
griffes erſtreckt ein Grundſatz, der die Läugnung des Chriſten 
thumes, ja aller Religion vorausſetzt, ſeinen Einfluß auf Un 
zählige, denen von der Religion ſich loszuſagen nicht in den 
Sinn kömmt. 

Unter dieſen Einflüſſen wurde die Auffaſſung von Staat 
und Recht verſtümmelt und man hatte ein um ſo leichteres 
Spiel, da hiebei Verhältniſſe in Anſchlag kommen, deren ein 
ſeitige Beachtung manchmal ſehr nahe liegt. Der Menſch ſieht 
was ſich äußerlich ankündet, in das Herz blickt Gott allein: 
daher iſt die Unterſcheidung zwiſchen dem Rechts- und Gewiſſens 
bereiche eine wohlbegründete, die Kirche muß wie der Staat 
ſie machen. Die Übereinſtimmung der äußeren Thätigkeit mit 
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dem Geſetze iſt nicht nur für den Staat von Werth, als 
Mittel zum Zwecke iſt ſie es auch für die Kirche, und daß 
bei derſelben die Achtung vor dem Geſetze als Beweggrund 
wirke, muß auch der Staat wünſchen: denn je entſchiedener 
dies der Fall iſt, deſto mehr iſt die Erfüllung des Geſetzes 
unter allen Umſtänden geſichert. Allein die Kirche iſt geſendet, 
den Menſchen zur rechten Geſinnung anzuleiten: wenn nun 
zwar das äußerlich Erſcheinende, nicht aber die im Innern 
waltende Abſicht dem höchſten Geſetze der Freithätigkeit ent 
ſpricht, ſo mag das Werk beitragen, in Anderen die rechte 
Geſinnung zu wecken oder zu wahren, in Betreff deſſen, der 
es verrichtet, iſt es für die der Kirche geſtellte Aufgabe werth 
los. Deshalb hat der Beweggrund für die Kirche allerdings 
eine Bedeutung, die er für den Staat nicht hat; doch gleich 
giltig iſt er auch für letzteren nicht. Die Sache kömmt darauf 
hinaus, daß es nicht nur Gewalten, die nach dem Geſetze 
der Schwere wirken, ſondern auch andere gibt, daß ſie beide 
zu jeder äußeren Ordnung in Beziehung ſtehen, wenn nicht 
unmittelbar ſo doch mittelbar; daß aber der Rechtsbegriff mit 
Allem, was durch ihn bedingt und was bei ihm vorausgeſetzt 
iſt, von der Wirkſamkeit jener anderen Gewalten abhängt. 

25. Rlacht und Recht. 

Die äußere Thätigkeit des Menſchen erfährt Einwir 
kungen zweifacher Art; ihr Erfolg iſt nämlich von der Willens 
beſtimmung des der Einwirkung Unterliegenden unabhängig 
oder nur durch eine Willensbeſtimmung desſelben möglich. 
Durch überlegene Gewalt können Ortsveränderungen des Leibes 
hervorgebracht oder gehindert werden; man ſchleppt den Ver 
brecher trotz ſeines Sträubens in's Gefängniß, man hält den 
gehobenen Arm des Zornigen feſt. Der Menſch kann in die 
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Nothwendigkeit verſetzt werden entweder zu thun was er unter 
laſſen, zu unterlaſſen was er thun möchte, oder ein Übel zu 
erfahren, von dem man vorausſetzt, es werde ihm als das 
größere erſcheinen. Hierauf beruht der Einfluß, den die Feſt 
ſetzung von Strafen auf die Hintanhaltung von Verbrechen 
nimmt; hierauf beruht das Folterweſen, das zugleich mit dem 
römiſchen Rechte in die weltlichen Gerichtshöfe ſeinen Einzug 
nahm, und dies traurige Erſatzmittel für die Gottesurtheile 
und den Zweikampf bezeichnet zugleich deutlich die Gränzen, 
welche den Wirkungen der äußeren Gewalt durch die Willens 
freiheit gezogen ſind. In die unabwendbare Nothwendigkeit ſich 
des Redens zu enthalten, kann man Jemanden ſehr wohl ver 
ſetzen, man braucht ihm nur einen Knebel in den Mund zu 
ſtecken; doch in die unabwendbare Nothwendigkeit zu reden 
kann Niemand verſetzt werden: denn zum Reden gehört der 
Entſchluß es zu thun und dieſer Entſchluß ſetzt das Urtheil 
voraus: das, was man lieber verſchwiege, zu ſagen ſey das 
kleinere Übel. 

Aus der Macht dieſe Einwirkung zu üben ergibt ſich die 
Zwangsgewalt und die Art und Weiſe wie ſie geübt wird, 
iſt für alle Zwecke und Bedürfniſſe des Menſchen von großer 
Bedeutung: denn nicht nur in ſeine äußeren, auch in ſeine 
ſittlichen Zuſtände greift ſie ein. Freilich wirkt ſie auf Er 
kenntniß und Liebe weder geradezu noch unfehlbar; doch ſie 
kann den Antrieb wider ſein Gewiſſen zu handeln in ihm 
erwecken; folgt er demſelben, ſo entſteht ein innerer Zwie 
ſpalt, der ihm mehr oder minder nahe legt, von der nun 
unbequemen Überzeugung ſich loszuſagen. Von wem und zu 
welchen Zwecken über die Zwangsgewalt verfügt werde, iſt 
alſo für die irdiſchen Geſchicke der Menſchheit von eingreifen 
der Wichtigkeit; doch es reicht über ihre irdiſchen Geſchicke 
hinaus. 
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Die Sicherheit der Perſon und des Eigenthumes ſo wie 
die Erfüllung jener durch einen Vertrag übernommenen Pflich 
ten, welche die äußere Thätigkeit betreffen, kann durch Zwang 
herbeigeführt werden. Aber mit dem Rechte geht die Macht 
es durchzuſetzen nicht immer Hand in Hand; auch kann es 
dem Betheiligten nicht überlaſſen bleiben über den Anſpruch, 
den er zu haben glaubt, und ſomit über die dem Anderen 
obliegende Pflicht die Entſcheidung zu fällen. Daher bedarf 
die Geſellſchaft einer Gewalt, welche die Giltigkeit der erzwing 
baren Anſprüche beurtheilt und die Durchſetzung derſelben über 
nimmt. Dies iſt die Staatsgewalt. Durch ſie werden die 
dem Zwange erreichbaren Verbindlichkeiten von dem guten 
Willen des Verpflichteten unabhängig gemacht und ſomit die 
Rechtsordnung gegründet. Hievon haben. Alle, die über den 
Staat und die Rechte des Menſchen denken, ſchon eine aus 
der Erfahrung geſchöpfte Kenntniß: denn wären ſie nicht 
Kinder einer bereits zum Staate gewordenen Geſellſchaft, ſo 
gebräche ihnen die Geiſtesentwicklung, ohne welche die Aus 
ſonderungen, deren es hiezu bedarf, ſich nicht feſthalten laſſen. 
Der Wunſch nach Erweiterung des Kreiſes, inner deſſen man 
nach eigenem Ermeſſen handeln kann, führte alſo ſtets zu der 
Frage, nach welchen Grundſätzen der Staat einzurichten ſey. 

Schon die Griechen haben ſich viel damit beſchäftigt. Als 
die Neuzeit ſelbſtändig an die Aufgabe ging, begann ſie da 
mit, Macht und Recht zuſammenfallen zu laſſen. Hobbes that 
es zuerſt; auf die Folgezeit wirkte aber der Gedanke in ſeiner 
von Spinoza erhaltenen Ausprägung, weil in dieſer die äußer 
ſten Gegenſätze deutlich hervortraten und es dadurch klar wurde, 
daß ſie einander berührten. Spinoza wollte kein Recht als die 
Macht anerkennen und zwar eben ſo wenig ein durch die 
Natur gegebenes als ein durch den menſchlichen Willen feſt 
geſetztes Recht. Er ſagt: „Mit dem höchſten durch die Natur 
gegebenen Rechte freſſen die größeren Fiſche die kleineren auf“. 
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Er ſagt aber ebenfalls, die höchſte Gewalt im (taate habe 
das höchſte Recht zu Allem, was ſie wolle, und nun ſey ver 
bunden ſogar wenn ſie das Widerſinnigſte geböte, ihr unbe 
dingt zu gehorchen. Doch Niemand hat dies Recht länger als 
die höchſte Gewalt wirklich in ſeinen Händen iſt, bemächtigen 
Andere ſich derſelben, ſo geht auf ſie auch das Recht über, 
unbedingten Gehorſam zu fordern. Dann waren as Pariſer 
Stadthaus und der Jacobinerclub bei Allem, was ſie thaten, 
vollkommen in ihrem Rechte, aber Dſchengis Chan und Tamer 
lan waren es nicht minder. Rouſſeau ging von einem an 
nehmbareren Gedanken aus. Der Menſch kann ſich gegen den 
Menſchen Verbindlichkeiten auflegen, von deren treuer Erfül 
lung die geſellige Ordnung abhängt. Er forderte alſo für 
den rechtlichen Beſtand des Staates einen Vertrag, durch den 
eine gewiſſe Anzahl Menſchen ſich zur Staatsgeſellſchaft ver 
einigt hat, und gründete das Recht der Staatsgewalt auf die 
Verbindlichkeit, welche die ihr Unterworfenen freiwillig über 
nommen haben. Aber ein Vertrag, wodurch man für ſo viele 
Fragen das Recht aufgibt nach eigenem Ermeſſen zu handeln, 
muß doch zum Mindeſten an dieſelben Bedingungen gebunden 
ſeyn, wie eine Vereinbarung, durch die man die Pflicht über 
nimmt, zu gewiſſen Zeiten fünfzig Gulden zu bezahlen oder 
einige Tage lang bei der Weinleſe zu helfen; man muß ihn 
mit voller Kenntniß der zu übernehmenden Verbindlichkeiten 
und frei von jedem widerrechtlichen Einfluſſe geſchloſſen haben. 
Das war der Stein des Anſtoßes, den weder Rouſſeau noch 
ſeine Nachtreter aus dem Wege räumen konnten. 

26. Recht und Pflicht. 

Die deutſche Philoſophie bemächtigte ſich der Sache. Sie 
verfuhr dabei mit Fleiß und Gründlichkeit und faßte das Ziel, 
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welchem Spinoza und Rouſſeau auf verſchiedenen Wegen zu 
ſtrebten, ganz richtig auf; es handelte ſich darum, für die 
Thätigkeit, auf welche der unmittelbare Einfluß der Staats 
gewalt beſchränkt iſt, nämlich für die äußerlich erſcheinende, 
den menſchlichen Willen als höchſtes Geſetz aufzuſtellen. Um 
dies zu vermögen mußte man das höchſte Geſetz der Freithätig 
keit entweder läugnen oder neben dasſelbe ein anderes für die 
äußere Thätigkeit geltendes als ebenbürtig hinſtellen. An das 
Erſtere dachte Kant nicht von weitem; er unternahm alſo 
das Letztere. Die Vernunft, ſagte er, ſpricht jedem Menſchen 
das Recht zu als freies Weſen zu wirken und fordert daher 
eine Ordnung, kraft welcher die Freiheit der Willkür eines 
Jeden mit der aller Anderen zuſammenbeſtehen könne. Dieſe 
wird hergeſtellt, indem das Rechtsgeſetz jedem Menſchen einen 
Kreis äußerer Freiheit abgränzet, den die Zwangsgewalt vor 
Eingriffen ſicherſtellt. Doch aus welchem Beweggrunde der 
Menſch inner dem zugemeſſenen Kreiſe bleibe, iſt für das 
Rechtsgeſetz gleichgiltig, es fordert nichts als die äußere Hand 
lung und dadurch unterſcheidet es ſich weſentlich von dem 
Sittengeſetze, das eine Handlung zur Pflicht und dieſe Pflicht 
zugleich zur Triebfeder macht. 

Das iſt aber eine Folgerung, die mit der Anerkennung, 
von der die ganze Beweisführung ausgeht, in offenbaren Wider 
ſpruch geräth. Das Rechtsgeſetz wird ja auf eine Forderung 
der Vernunft gegründet. Doch „die Vernunft fordert, die 
Vernunft gebietet“ iſt eine der übertragenen Redeweiſen, deren 
man ſich auch in der kühlſten Proſa bedient und heißt nichts 
anderes als: Der Menſch hat vermöge ſeiner Vernunft das 
Bewußtſeyn, daß von ihm gefordert werde, daß ihm geboten 
ſey, dies zu thun, jenes zu laſſen, oder kürzer: der Menſch 
weiß zu dieſem Thun oder Laſſen ſich verpflichtet. Das Rechts 
geſetz beruft ſich alſo auf eine Pflicht als auf den Beweggrund 
ihm Anerkennung zu zollen und losgeriſſen von dem Geſetze, 
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das der Freithätigkeit zur Richtſchnur dient, gliche die Rechts 
ordnung der Leiche eines verſchütteten Bergmannes, die, wenn 
man ſie ausgräbt, noch zuſammenhält, doch aus einander fällt 
ſo wie ein ſcharfer Luftzug in die geöffnete Kluft hineinbläst. 
Der bloſſe, von jedem Hauche des Pflichtgefühles verlaſſene 
Zwang würde nicht lange ausreichen, ſchon darum weil er 
keine Werkzeuge fände, auf die er zählen könnte; auch eine 
Räuberbande braucht um zuſammenzuhalten, ein Nachbild der 
Pflicht und Ehre. Spinoza, welcher Macht und Recht gleich 
ſtellt und dann doch wieder behauptet, man ſey der höchſten 
Gewalt, ſo lange ſie es bleibe, zu gehorchen verbunden, hat 
freilich einen weit ärgeren Trugſchluß gemacht als der ehr 
liche Kant. 

Die Aufgabe einer Rechtslehre, die von der Pflicht un 
abhängig ſeyn will, hat Fichte und er allein richtig aufgefaßt. 
Er ſchrieb: „Auf dem Gebiete des Naturrechtes hat der gute 
Wille nichts zu thun. Das Recht muß ſich erzwingen laſſen, 
wenn auch kein Menſch einen guten Willen hätte, und darauf 
geht eben die Wiſſenſchaft des Rechtes aus eine ſolche Ord 
nung der Dinge zu entwerfen“. Er erklärte daher die Rück 
ſicht auf den eigenen Vortheil für den einzigen Beweggrund, 
den es auf dem Rechtsgebiete gebe. Unbekannt mit dem 
Menſchen wie er leibt und lebt hielt er ſich überzeugt, wenn 
Jedermann gewiß wäre, alles Gute oder Böſe, das er Anderen 
thäte, ſelbſt zu erfahren, ſo würde gar nichts Böſes ſondern 
eitel Gutes geſchehen. Daher forderte er eine Rechtsordnung, 
kraft welcher Jeder das Anderen zugefügte Böſe unfehlbar 
erleiden müſſe. Wäre ſie herzuſtellen unmöglich, ſo würde 
auch das Recht und der wahre Staat unmöglich ſeyn. Die 
bisherigen Staaten nannte er verächtlich: bloſſe Nothſtaaten. 
Ein ſolches Rechtsgeſetz hätte allerdings mit Pflicht und Ge 
wiſſen nicht das Geringſte zu ſchaffen. 
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Indeſſen hat der kantiſche Gedanke ſich als brauchbar 
erwieſen. Je nach dem Wechſel der Stimmungen und der 
literariſchen Mode iſt er in der mannigfachſten Weiſe geſtellt 
und gewendet, zugeſtutzt und verbrämt worden, im Weſentlichen 
aber doch derſelbe geblieben. Man mag den menſchlichen 
Willen ſchlechthin oder nur für die äußere Freiheit als höchſtes 
Geſetz verkünden, bei der Anwendung auf das Leben kömmt 
der dem Gedanken anhaftende Widerſpruch unaufhaltſam zu 
Tage und dadurch fühlt man ſich zwiſchen zwei äußerſten Gegen 
ſätzen hin und her getrieben, nämlich zwiſchen der Allmacht 
des Staates und der Willkür des Einzelnen. Bei Spinoza 
fällt der Schwerpunct auf die Staatsallmacht. Du biſt, ſagt 
er zu dem Menſchen, Denen, welche die höchſte Gewalt in 
den Händen haben, unbedingten Gehorſam ſchuldig; ſieh' zu 
daß du ſie in die Hände bekömmſt, dann werden die Anderen 
dir zu gehorchen haben. Rouſſeau ſtellt die Willkür des Ein 
zelnen in den Vordergrund. Niemand, verſichert er dem Men 
ſchen, hat das Recht der Freiheit deines Willens eine Be 
ſchränkung aufzulegen, wenn du nicht ſelbſt ihm kraft eines 
von dir eingegangenen Vertrages hiezu die Vollmacht ertheilt 
haſt. Kant betonte die Staatsallmacht ſcharf genug. Er lehrt: 
Der Staat iſt die Vereinigung der Menſchen unter Rechts 
geſetzen; zum Rechtsbereiche gehört zwar nur Jenes, aber 
Alles, wofür eine äußere Geſetzgebung möglich iſt: der Staat 
erſtreckt alſo ſeine Gewalt auf die ganze äußere Thätigkeit. 
Iſt die Staatsgewalt zu voller Entwicklung gelangt, ſo hat ſie 
allerdings die Macht für die ganze äußere Thätigkeit Vor 
ſchriften zu geben und die Beobachtung derſelben durch äußere 
Gewalt zu betreiben; die Frage iſt nur, ob ihr Recht ſo weit 
als ihre Macht reiche? Wäre dies der Fall, ſo hätte den 
Chriſten die Verbindlichkeit obgelegen ihren Gottesdienſt ein 
zuſtellen und dafür dem Jupiter ſammt ſeiner Tochter Venus 
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zu opfern; das Staatsgeſetz hat ihnen dies ſehr oft und 
mit der größten Entſchiedenheit vorgeſchrieben. 

Kant war jedoch nicht gewillt es mit der Freiheit des 
Einzelnen leicht zu nehmen und um ſie vor jedem Eingriffe 
zu ſichern, ſtellt er an das Staatsgeſetz keine geringe Forde 
rung; er ſchreibt nämlich: „Da von ihr (der rechtlichen Ord 
nung) alles Recht ausgehen ſoll, ſo muß ſie durch ihr Geſetz 
ſchlechterdings Niemand Unrecht thun können. Nun iſt, wenn 
Jemand gegen einen Anderen etwas verfügt, immer möglich, 
daß er ihm dadurch Unrecht thue, nie aber in Dem, was er 
über ſich ſelbſt beſchließt: denn volenti non fit injuria. 
Alſo kann nur der übereinſtimmende und vereinigte Wille 
Aller, ſo fern ein Jeder über Alle und Alle über einen Jeden 
dasſelbe beſchließen, mithin nur der allgemein vereinigte Volks 
wille geſetzgebend ſeyn“. Offenbar wird hiedurch der Rechts 
ordnung das Unmögliche als Bedingung geſtellt und ſo zahl 
reich die Verfaſſungen ſind, welche ſeither für große und kleine 
Staaten gemacht wurden, mit einer Selbſtgeſetzgebung im 
Sinne der kantiſchen Rechtslehre hat es Niemand verſucht. 
Wenn aber Kant forderte, für den Rechtsbereich ſoll Jeder 
ſein eigener Geſetzgeber ſeyn, ſo geſchah es deshalb, weil er 
behauptete: Wer von einem Anderen Geſetze für ſeine äußere 
Thätigkeit annehmen muß, der iſt nicht frei. Dieſen Grund 
ſatz muß man dann gleichfalls aufgeben. Ein Landmann 
ſpricht: Bei der nächſten Sitzung wird in den Kammern über 
die Grundſteuer verhandelt werden. Nun finde ich ſie äußerſt 
drückend und es liegt mir unendlich viel daran, daß ſie herab 
geſetzt, nicht aber unverändert gelaſſen oder etwa gar erhöht 
werde; allein hierauf habe ich trotz aller Freiheit der Ver 
faſſung ſo gut als gar keinen Einfluß. Ich ſtimme nämlich 
Einer unter Hunderten bei der Wahl eines Wahlmannes, der 
ſeinerſeits bei der Wahl des Abgeordneten Einer unter Tau 
ſenden ſtimmen wird. Ein Eiferer für die Theorie ertheilt 
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ihm die Antwort: Und ſollte auch die Grundſteuer erhöht 
werden, es wird jedenfalls nur dann geſchehen, wenn du ſelbſt 
es gewollt haſt: denn es wird nicht geſchehen ohne daß die 
Vertretung des Volkes, zu dem du gehöreſt, ordnungsmäſſig 
beigeſtimmt hat. Wie wenn der Mann dies für einen Hohn 
oder einen ſchlechten Scherz hielte? Hätte er Unrecht? Der 
Schutzredner für die Verfaſſung muß ſich alſo darauf be 
ſchränken zu ſagen: Männern deiner Lebensſtellung auf die 
Kammerbeſchlüſſe größeren Einfluß zu gewähren als den dir 
zugetheilten, iſt unmöglich weil bei Feſtſetzung des Antheiles 
an der geſetzgebenden Gewalt die Anſprüche aller Betheiligten 
und die Forderungen des öffentlichen Wohles unparteiiſch zu 
erwägen ſind. Damit wird ihm aber zugemuthet, das eigene 
Meinen und Wollen dem Urtheile Anderer und den Rückſichten 
für Andere unterzuordnen. Auch iſt es keineswegs ſeine Groß 
muth, an die man ſich wendet: will er nicht, ſo muß er. 

In dieſem Stande fand Hegel die Sache und unternahm 
es die Entzweiung aufzuheben; doch ſchlug er nicht den Weg 
ein, der zum Ziele führt. Für Den, welcher ſeiner Welt 
anſicht beipflichtet, verſchwindet der Gegenſatz zwiſchen dem 
Geſetze, das für das Gewiſſen und jenem, das für die äußere 
Thätigkeit gilt: denn das Volk als Staat iſt ihm der Geiſt 
in ſeiner ſubſtanziellen Vernünftigkeit und unmittelbaren Wirk 
lichkeit, daher die abſolute Macht auf Erden. Natürlich iſt 
dann dieſer Geiſt für die Religion und Sittlichkeit des Volkes 
wie für die äußere Ordnung der höchſte Geſetzgeber. Hegel's 
Syſtem iſt nun verſchollen, doch einzelne ſeiner Gedanken 
wirken auch auſſer dem Ganzen, als deſſen Theile ſie urſprüng 
lich auftraten. Dazu gehört die Auffaſſung des Staates als 
der höchſtberechtigten Macht, ſie hat Nachklänge hinterlaſſen, 
durch welche verwandte Anſichten ermuthigt werden; nur ent 
behrt ſie nun des Scheines der Begründung, den ſie gewinnen 
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konnte, wenn man in der Lehre vom unperſönlichen Denken 
und dem Entwicklungsverlaufe desſelben heimiſch geworden war. 

Das Wahre liegt näher als man glaubt: ſo iſt es überall, 
wo Anerkennungen, die ſich zugleich mit dem Selbſtbewußtſeyn 
entwickeln, entſcheidend ſind. Freiſeyn heißt können was man 
will. Der Menſch darf nicht Alles was er kann; oft aber 
kann er nicht was er dürfte, und zwar in Folge der Beſchaffen 
heit des Sinnlichen oder weil andere Menſchen wollen, was 
er nicht will. Niemand hält ſich für unfrei weil er nicht 
Flügel hat um über den Strom, der ſeinen Weg durchkreuzt, 
ſich hinüber zu ſchwingen. Aber der Sclave hält ſich für 
unfrei und iſt es, weil nicht ſein eigener Wille ſondern der 
ſeines Herrn über ſeine äußere Thätigkeit entſcheidet. In 
dieſem Sinne wird die Freiheit verſtanden, wenn man unter 
ſucht in wie fern der Menſch ein Recht auf äußere Freiheit 
habe. Die Frage kömmt darauf hinaus, in wie fern er for 
dern dürfe, daß Andere ganz abgeſehen von ihren Wünſchen 
und Neigungen ihm Etwas geſtatten oder leiſten. Er darf es 
in ſo fern die Anderen ihm dies zu geſtatten oder zu leiſten 
verpflichtet ſind. Man kann die Forderung vermöge der ſitt 
lichen Ermächtigung ſtellen, die man dazu in Folge der Pflicht 
des Anderen hat; man kann ſie auch mit Berufung auf die 
Macht zu zwingen erheben. Man darf Niemanden zu Etwas, 
wozu er nicht verpflichtet iſt, zwingen, wol aber zu Etwas, 
wozu er verpflichtet iſt. Ein einſamer Robinſon dürfte die 
Wilden, die von einer benachbarten Inſel herüberkommend ihn 
plündern wollten, ohne Zweifel fortjagen; es würde ſich nur 
fragen, ob er dazu ſtark genug wäre. Das Staatsgeſetz, wel 
ches eine Richtſchnur für Durchſetzung der Rechte aufſtellt, 
enthält alſo einen Ausſpruch über das Sollen des Einen und 
das Dürfen des anderen Theiles. 

Sollen verhält ſich zum Dürfen wie Nothwendigkeit zur 
Möglichkeit. Was der Menſch ſoll, das muß er, wenn er 
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nicht mit dem Willen Gottes und den innerſten Bedürfniſſen 
der eigenen geiſtigen Natur in Widerſpruch gerathen will; 
was der Menſch darf, das kann er ohne mit dem Willen 
Gottes und der Natur des Geiſtes in Widerſpruch zu gerathen. 
Der Unterſchied wurzelt in dem Verhältniſſe der Handlung 
als Mittel zum Zwecke. Gut oder böſe iſt der Menſch durch 
jenen Zweck, der ihm nicht ſelbſt wieder Mittel zum Zwecke 
ſondern letzter Zweck iſt und über denſelben entſcheidet das 
Gut, dem ſich der Geiſt als ſeinem höchſten zuwendet. Die 
Reihenfolge der Zwecke, die man nur als Mittel zum Zwecke 
anſtrebt, kann eine ſehr lange ſeyn und je weiter der Kreis 
der Zwecke iſt, denen ein als Mittel Verwendbares dienen 
kann, deſto unbeſtimmter iſt das Verhältniß desſelben zu dem 
letzten Zwecke und eben darum zu dem ſittlichen Werthe der 
Handlung. Nichts was geeignet iſt einem guten Zwecke wenn 
auch noch ſo mittelbar zu dienen, iſt an ſich unerlaubt; es 
kann alſo nur unter Umſtänden, durch welche die Beziehung 
desſelben auf den höchſten Zweck näher beſtimmt wird, für 
Etwas, das man nicht darf, erklärt werden und abgeſehen von 
ſolchen Umſtänden muß es auch bei Vorſchriften für den Ge 
wiſſensbereich als Etwas, das man darf, bezeichnet werden. 
Selbſt einen Menſchen zu tödten iſt nichts ſchlechthin Uner 
laubtes. Gar kein Geſetz, nach welchem ein menſchlicher Richter 
über die Anſprüche des Menſchen an den Menſchen zu ent 
ſcheiden hat, kann die Reinheit der Abſicht zur Bedingung der 
Giltigkeit eines Anſpruches machen ſondern jedes ſolche Geſetz 
muß die Verbindlichkeit Deſſen, an den er gerichtet iſt, zum 
Maßſtabe nehmen. Natürlich muß das Staatsgeſetz dasſelbe 
thun. Es ſpricht alſo die Bedingungen aus, unter welchen 
man die Erfüllung einer Verbindlichkeit einklagen kann und 
dadurch wird der auf ſolche Verbindlichkeiten gegründete An 
ſpruch in die äußere für die Geſelligkeit unentbehrliche Ord 
nung eingereiht, er wird dadurch zum bürgerlichen Rechte. 
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Die Staatsgewalt iſt verpflichtet bei dieſen ihren Beſtimmun 
gen die Billigkeit vor Augen zu haben; doch jedes Geſetz muß 
auf eine Geſammtheit von Fällen berechnet ſeyn und Beſtim 
mungen, die im Durchſchnitte zu einer billigen Vertheilung 
der Anſprüche und Verbindlichkeiten führen, können in einzel 
nen Fällen ein unbilliges Ausmaß nach ſich ziehen. Dies kann 
auch bei den Geſetzen über den Darlehensvertrag geſchehen und 
durch ſie der Gläubiger ermächtigt werden, wegen einer für 
ihn ganz unbedeutenden Summe ſeinen darbenden Schuldner 
pfänden zu laſſen. Es iſt dies Beiſpiel unzählige Male an 
geführt und daraus gefolgert worden, man könne rechtlich und 
doch unſittlich handeln; aber das Rechtsgeſetz befiehlt ja dem 
Reichen nicht ſeinen Schuldner pfänden zu laſſen und ſtellt 
die Zwangsgewalt ihm dafür nur deshalb zur Verfügung, 
weil der Geſetzgeber eine Regel, deren Anwendung einem un 
billigen Anſpruche niemals zu Statten käme, nicht zu finden 
vermochte. 

27. Staat und Recht. 

In ſo weit die Rechtsordnung verwirklicht iſt, ſichert ſie 
dem Menſchen jene Mittel der Zweckerreichung, für die eine 
Beſtimmung der äußeren Thätigkeit, welche die Anderen ihm 
ſchulden, maßgebend iſt. Es wird Niemand ſein Eigenthum 
antaſten, es wird ihm Jedermann leiſten, wozu ein Vertrag 
ihn verbindet. Dadurch wird die Rechtsordnung ſelbſt ein 
Mittel zu Zwecken, die man anſtreben darf und ſoll, und hat 
als ſolches einen Werth, der von dem ſittlichen Werthe des 
Beweggrundes, durch den man ſich ihr zu fügen beſtimmt 
wird, unabhängig iſt. Hierauf beruht die Pflicht des bürger 
lichen Gehorſames und wie den Regenbogen nicht ſchön finden 
könnte, wer das Bewußtſeyn des Schönen nicht im Herzen 
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trüge, eben ſo vermöchte der Menſch von der Pflicht des bür 
gerlichen Gehorſames nicht einmal einen Begriff zu haben, 
wenn das Bewußtſeyn des ſittlich Guten ihm gänzlich gebräche. 

Als das Gottesbewußtſeyn der Griechen in eine bunte 
Menge von Götterſagen zerfloſſen war, begann die Philoſophie 
ihre Bahn und ſuchte über Gott und die Welt, den Menſchen 
und ſeine Pflichten auf Gründe geſtützte Aufſchlüſſe zu finden 
und zu geben. Der Erſte, welcher über die Richtſchnur der 
menſchlichen Handlungen eine aus ſeinem Syſteme abgeleitete 
Behauptung aufſtellte, Heraklit von Epheſus ermahnte zum 
Gehorſame gegen das Staatsgeſetz, doch über demſelben, ſagte 
er, ſtehe das Geſetz der Natur oder der allgemeinen Vernunft. 
Die griechiſche Philoſophie iſt zu Ergebniſſen vorgedrungen, 
durch welche ſie ſich hoch über Heraklit erhob, und auf keiner 
ihrer Stufen blieb ſie von Mißgriffen und Verirrungen frei; 
aber die Lehre, daß es nichts an ſich Gutes gebe, ſondern das 
Staatsgeſetz der Maßſtab für gut und böſe ſey, hat ſie ſtets 
als eines Freundes der Weisheit unwürdig von ſich gewieſen. 
Die Athener bejubelten zwar Einmal den Satz: der Wille des 
Volkes ſey das höchſte Geſetz und wider ihn gelte keine Be 
rufung auf die Gerechtigkeit; ſie thaten mehr, ſie handelten 
darnach und ſprachen den Heerführern, die bei den Äginuſen 
geſiegt hatten, das Todesurtheil. Dies geſchah aber in Mitte 
des Taumels, der dem Sturze voranging; es geſchah im Jahre 
vor der Schlacht am Ziegenfluſſe. Wer es für zuläſſig hält 
an das Staatsgeſetz den Maßſtab der Gerechtigkeit zu legen, 
ſomit Jeder, der es als ein gerechtes preist oder als ein un 
gerechtes tadelt, hat ſich ſchon zu einem Geſetze bekannt, deſſen 
Geltung unverändert bleibt, es möge von Jenen, deren An 
ſichten und Ziele über die Faſſung des Staatsgeſetzes ent 
ſcheiden, zur Richtſchnur genommen werden oder nicht. Damit 
iſt aber noch nicht geſagt, daß er über den Zuſammenhang, 
in welchem dies höhere Geſetz ſeinen Grund hat, und die 

II. 30 
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Natur der Antriebe, durch die es bezeugt wird, ſich Rechen 
ſchaft zu geben vermöge. Um Dasjenige zu e lären, was 
über dem Wollen und Meinen des Menſchen ſtellt, kann das 
Verhältniß des Menſchen zum Menſchen nicht hin eichen. Der 
Heide läugnete eine höhere Ordnung der Dinge nicht, er for 
derte vielmehr, daß wie der Einzelne ſo auch de Staat ihr 
Ehrfurcht zolle, und hielt die Mißachtung derſelben für un 
heilbringend. „Diste minorem quod geris mperas“) 
ſpricht an Rom gewendet der Lebemann Horaz. Allein von 
dieſer höheren Ordnung ſpiegelte die heidniſche Göterwelt nur 
entſtellte, getrübte Bruchſtücke ab; der Zuſammenh ng zwiſchen 
ihr und dem ſittlichen Gefühle blieb alſo dem Altºrthume ver 
ſchloſſen. Das Chriſtenthum hat ihn blosgelegt und dadurch 
der ſittlichen wie der religiöſen Überzeugung ihre Selbſtändig 
keit zurückgegeben. 

Zur Rechtsordnung wird erfordert, daß die Eigenhilfe 
auf den Fall der Nothwehr beſchränkt werde, und dann ent 
ſteht nur unter den von der Staatsgewalt feſtgeſetzten Be 
dingungen ein Anſpruch, der bei der Zwangsgewalt Unter 
ſtützung findet, und eine Verbindlichkeit, zu deren Erfüllung 
man gezwungen werden kann. Möge Jemand das Geſetz, in 
Folge deſſen ihm die äußeren Mittel zu Geltendmachung eines 
Anſpruches verſagt ſind, aus noch ſo guten Gründen für un 
gerecht halten, zur Eigenhilfe iſt er dadurch nicht ermächtigt: 
denn die Rechtsordnung zu ſtören verbietet ihm ſeine Pflicht 
gegen Alle, die unter dem Schutze derſelben ſicher wohnen. 
Allein die Pflichten der Regierten haben die der Regierenden 
zu ihrer Vorausſetzung: denn der bürgerliche Gehorſam hat 
ſeinen ſittlichen Grund in der Nothwendigkeit der Rechtsord 
nung für die geiſtige und ſittliche Entwicklung der Menſchheit, 
und die Staatsgewalt iſt verbunden bei ihren Feſtſetzungen 

*) Du herrſcheſt, weil dein Haupt ſich vor den Göttern beugt. 
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über jene Hilfe, deren Gewährung ihr ausſchließlich vorbe 
halten iſt, den Pflichten, die dem Einen gegen den Anderen 
abgeſehen von dem Staatsgeſetze obliegen, die ſorgſamſte Be 
achtung zu zollen. 

In der ausſchließlichen Verfügung mit gewiſſen Sachen 
nicht geſtört zu werden und der Erfüllung von Zuſagen, welche 
die äußere Thätigkeit betreffen, ſicher zu ſeyn iſt für die äuße 
ren Mittel, deren der Menſch für ſeine Zwecke bedarf, von 
ganz unverkennbarer Wichtigkeit: daß die Anderen hierüber 
gegen ihn Verbindlichkeiten haben, fühlt er alſo ſelbſt in den 
roheſten Zuſtänden heraus. Die Wilden von Auſtralien, deren 
loſe Verbindungen an den Staat kaum von ferne mahnen, 
theilen die Jagdbezirke unter ſich und wenn Einem der Nach 
bar das Kängeruh wegſchießt, worauf er für ſein Mittagmahl 
gerechnet hat, ſo ſieht er darin nicht nur einen erlittenen 
Schaden ſondern auch eine ihm zugefügte Kränkung; er hat 
ohne dafür ein Wort zu finden das Bewußtſeyn, ein Eigen 
thumsrecht ſey verletzt, ein Vertrag gebrochen worden. Daher 
beginnt die Geſetzgebung über Eigenthum und Vertrag zugleich 
mit dem Staate und in der Entwicklung, die ihr Zweck er 
heiſcht, iſt ſie der feſte Unterbau eines von höheren Anerken 
nungen beherrſchten Zuſammenlebens. 

28. Das Staatsgesetz und die Ehe. 

Aus der Familie iſt der Staat hervorgegangen und die 
Familie wird durch die Ehe begründet. Aus der Pflicht der 
Lebensgemeinſchaft, der wechſelſeitigen Hilfeleiſtung, der Ob 
ſorge für die Kinder ergeben ſich Anſprüche, zu deren Siche 
rung die äußere Gewalt dienen kann. Schon in werdenden 
Geſellſchaften weiß man hievon mehr oder weniger und ein 
Herkommen beginnt ſich zu bilden; ſobald es Etwas gibt, das 
ſich Geſetzgebung nennen läßt, werden die ſchwankenden Um 

30* 
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riſſe näher beſtimmt und ſchärfer ausgeprägt. Es geſchieht dies 
unter den verſchiedenſten Einflüſſen und ſie pflegen in den 
Feſtſetzungen über die Rechte der Ehe und der Gatten ihre 
Spur zurückzulaſſen. Wo die Kirche in den Kreis eintritt, 
wirkt ſie geradezu oder durch den Geiſt, den ſie verbreitet, 
darauf ein, daß das Unbillige umgeſtaltet und das Harte ge 
mildert werde, und führt die Sache des ſchwächeren Theiles. 
Hiezu fand ſie gleich bei ihrem erſten Auftreten Gelegenheit: 
denn wiewol das alte Gewaltverhältniß des Römers zur 
Gattin (manus) damals bereits ſo gut als aufgelöst war, 
ſo befand dagegen die Tochter in Betreff der Gattenwahl ſich 
noch in einer Abhängigkeit, in Folge derer für ſie der Ehe 
ſtand zu einem harten Joche werden konnte. Aber das Aus 
maß der blos bürgerlichen Rechte nahm die Kirche wie ſie es 
vorfand. Die Concubine war von den Standesrechten des 
Gatten ausgeſchloſſen, ſie und die Kinder entbehrten der auf 
das connubium gegründeten Vermögensanſprüche, Männer 
aus höheren Ständen wurden durch Schließung eines Concu 
binates ehrlos. Dies Alles konnte Gründe darbieten ein ſolches 
Verhältniß zu mißrathen, doch es zu verbieten kam der Kirche 
niemals in den Sinn; es handelte ſich ja um blos bürgerliche 
Rechte: denn eine bürgerlich vollberechtigte Gattin und Eine Con 
cubine oder zwei Concubinen zugleich zu haben verbot das Staats 
geſetz mit großem Ernſte und die Auflöslichkeit war nichts dem 
römiſchen Concubinate Eigenthümliches, ſondern ihm mit der 
Ehe gemein. 

Doch Eine Frage gibt es, welche die Kirche der Entſchei 
dung des Staates niemals anheimgeſtellt hat und niemals 
anheimſtellen wird, weil ſie dadurch ihrer Sendung ungetreu 
würde; es iſt dies die Frage, ob eine Verbindung von Mann 
und Weib ſo beſchaffen ſey, daß ſie vor Gott und dem Ge 
wiſſen die Rechte und Pflichten der Ehe begründe oder nicht? 
Dieſe Ermächtigung muß man ihr zugeſtehen oder die Kirche 
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in jenem Sinne, in welchem ſie bis zum ſechszehnten Jahr 
hunderte von allen chriſtlichen Religionsgemeinden anerkannt 
wurde, gänzlich in Abrede ſtellen. Für Solche, die mit ſich ſelbſt 
nicht in Widerſpruch kommen wollen, gibt es kein Drittes. 

Wenn das Zuſtandekommen einer Verbindung, welche die 
Pflichten der Ehe mit ſich bringt, von dem Staatsgeſetze ab 
hängt, ſo hatten die Apoſtel ſo wenig als ihre Nachfolger das 
Recht, Verbindungen, die nach dem römiſchen Geſetze Ehen 
waren, zu behandeln als ſeyen ſie es nicht. Sie konnten den 
Chriſten abmahnen ſeiner Gattin den Scheidebrief zu ſchicken; 
hatte er es gethan und eine Verbindung, die vor dem Prätor 
als Ehe galt, mit einem anderen Weibe eingegangen, ſo muß 
ten ſie ihm erklären, daß er gegen dies Weib alle Gatten 
pflichten zu erfüllen habe, und dies mußte geſchehen ſo oft er 
die Gattin zu wechſeln für gut fand: denn genügte das Staats 
geſetz nach der erſten Ehetrennung um das Weib, das er freite, 
zu ſeiner Gattin zu machen, ſo war dies auch nach der zweiten 
und dritten der Fall. Ja es ließe ſich nicht abſehen, warum 
ein Chriſt nicht mit drei bis vier Weibern zugleich in giltiger 
Ehe leben könnte, wenn ein mohamedaniſcher Fürſt, allenfalls 
mit Berufung auf die Gleichheit vor dem Geſetze, die dies 
fälligen Freiheiten ſeiner mohamedaniſchen Unterthanen auf 
ſeine chriſtlichen ausdehnen wollte. Unſer Gefühl empört ſich 
gegen die Vielweiberei; aber einſt empörte das chriſtliche Ge 
fühl ſich auch dagegen die Weiber wie Kleider zu wechſeln 
und doch geſchieht dies nun in Berlin und dem Verſuche 
Schranken zu ziehen wurde die Berufung auf Freiheit und 
Fortſchritt entgegengeſetzt. Auch fragt es ſich ja nicht, ob der 
Chriſt, welcher zu ſeinem Weibe eine zweite und dritte nehme, 
recht und löblich handle ſondern ob die Verbindung mit der 
zweiten und dritten eine Ehe ſey. Es kann Jemand durch 
Schließung der Ehe die Pflichten gegen ſeine Altern ſchwer 
verletzen und ſomit eine ſittlich verwerfliche Handlung begehen; 
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allein hieraus folgt keineswegs, daß ihm gegen das Weib, mit 
dem er ſich vermählt hat, die Gattenpflichten nicht obliegen. 
Wenn aber die Giltigkeit der Ehe von dem Staatsgeſetze ab 
hängt, ſo hat in dem angenommenen Falle türkiſchen Fort 
ſchrittes der Chriſt gegen die zweite, dritte und vierte Frau 
ohne Zweifel die Pflichten eines Ehemannes. 

Sobald die folgerechte Anwendung eines Grundſatzes zum 
Unſinne führt, darf man ſeiner Unrichtigkeit ſich verſichert 
halten. Daß die Staatsgewalt die Macht habe einer Ver 
bindung die bürgerlichen Rechte der Ehe zu gewähren oder 
nicht, liegt am Tage und wird von Niemanden angezweifelt; 
doch ihre Macht reicht viel weiter als ihr Recht. Will man 
läugnen, daß es noch andere Pflichten gebe als die auf das 
Staatsgeſetz gegründeten ? Man wird antworten: Nein! Es 
gibt auch Gewiſſenspflichten, aber dieſe gehen die Staatsgewalt 
nichts an. Dies iſt wahr und unwahr wie man es nimmt. 
Eine Pflicht, mit welcher das Gewiſſen nichts zu ſchaffen hat, 
iſt ein Widerſpruch im Beiſatze. Wahr iſt es, daß gewiſſe 
Beſtimmungen der äußeren Thätigkeit für die Rechtsordnung 
auch abgeſehen von dem Beweggrunde Werth haben; wahr iſt 
es, daß die Staatsgewalt das Recht wie die Macht habe auf 
das Eintreten dieſer Beſtimmungen auch dadurch hinzuwirken, 
daß ſie Antriebe, die ihren Erfolg nicht dem Gewiſſen ver 
danken, in dem Menſchen hervorbringt. Nicht minder iſt es 
wahr, daß die Staatsgewalt manchmal ſich wenig darum küm 
mert, ob der Menſch zu dieſen Beſtimmungen ſeiner äußeren 
Thätigkeit verpflichtet ſey oder nicht. Doch es iſt unwahr, 
daß die Staatsgewalt das Recht habe ſich darum nicht zu 
kümmern: denn ſie hat eben ſo wenig als der Einzelne ein 
Recht auf Etwas, wozu der Andere nicht verpflichtet iſt. Es 
gehört zu ihrer Sendung den Zwang im Dienſte des Rechtes 
zu üben und dies iſt die ſittliche Grundlage der äußeren Ge 
walt, durch die ſie auf die äußere Handlung einen von der 
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Macht des Gewiſſens unabhängigen Einfluß nimmt. Indem 
ſie von dieſer Grundlage ſich entfernt, mag ſie augenblickliche 
Erfolge erringen : doch ſie frevelt dadurch an ihrer eigenen 
Zukunft: denn ſie ſchwächt die ſittliche Scheu, derer ſie für 
ſich ſelbſt bedarf. 

Die Frage, ob der Staatsbürger ſich zu Erfüllung deſſen, 
was das Geſetz ihm vorſchreibt, im Gewiſſen könne verbunden 
fühlen, iſt alſo keine für die Staatsgewalt gleichgiltige. Wem 
es zu beſchwerlich iſt, darüber nachzudenken – und die Zahl 
dieſer Bequemen iſt nicht gering – der ſollte wenigſtens dem 
lauten Zeugniſſe der Thatſachen ſich nicht verſchließen. Welche 
Partei immer zur Herrſchaft gelange, ſie kann nicht umhin 
an das Pflichtgefühl Berufung einzulegen. Die Socialiſten be 
haupten des Menſchen Beſtimmung und höchſtes Recht ſey 
ſeine Begierden zu befriedigen. Das heißt doch offenbar Alles, 
was den Namen der Pflicht verdient, aus der Welt hinaus 
weiſen. Wenn aber die Socialiſten irgendwo die Oberhand 
bekämen (was als vorübergehende Erſcheinung wol möglich 
wäre) und die Errichtung der Phalanſtere in Angriff nähmen, 
ſo würden ſie die Pflicht gegen die Menſchheit, deren Glück 
von dem Gelingen abhänge, mit vielen Worten einſchärfen. 
Warum das? Weil es ihnen nicht gleichgiltig wäre, ob Jene, 
die ihr Eigenthum ungern aufgäben, dazu nur durch Furcht 
beſtimmt würden, oder ob mit der äußeren Gewalt ſich auch 
die innere über der Begierde ſtehende Macht verbinde, die der 
Socialiſt nicht zu läugnen vermag, obſchon ſie in dem Syſteme 
des Socialismus keine Stätte findet. 

Wenn aber die Staatsgewalt des Gewiſſens für ihre 
eigenen Zwecke bedarf, ſo iſt ihr ſchon durch die höhere Klug 
heit, deren Blick über das Nächſte hinausreicht, die Berück 
ſichtigung desſelben geboten. Doch es vereinigt ſich damit eine 
Forderung der Gerechtigkeit; die Staatsgewalt darf den Menſchen 
nicht ſo behandeln als wäre er nur für die Zwecke da, über 
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welche ſie zu entſcheiden hat. Das thut ſie aber, wenn ſie von 
den Pflichten, die auf die Überzeugung von Gott und ſeinem 
Willen gegründet ſind, keine Kenntniß nimmt. Dies Gebot 
der Klugheit und der Gerechtigkeit macht nun bei den Feſt 
ſetzungen über die bürgerlichen Rechte der Ehe ſich auf das 
Klarſte geltend. Iſt es für den Staat etwa gleichgiltig, daß 
die Eheleute die Pflichten gegen einander und ihre Kinder 
getreu erfüllen? Und wenn es für ihn nicht gleichgiltig iſt, 
will vielleicht Jemand behaupten, dies laſſe ſich durch das 
Einſchreiten der äußeren Gewalt erzielen? Wer darf läugnen, 
daß nur einzelne Folgen der verletzten Gattenpflicht in das 
Gebiet des Zwanges hinüberreichen und daß wenn dieſe ver 
hindert oder gutgemacht werden, dem Unrechte zwar eine Schranke 
geſetzt, doch für die Hauptſache noch wenig gewonnen ſey? 
Ohne Zweifel kann die Staatsgewalt auf die Geſinnung ein 
wirken, aus welcher. Gattenliebe und Gattentreue als gute 
Früchte eines guten Baumes hervorſproſſen, ſie kann es aber 
nur dadurch, daß ſie die Anerkennungen achtet, aus welchen 
dieſe Geſinnung ihre Lebenskraft zieht wie aus dem guten 
Grunde der blühende Baum. Wenn die Gewalt, welche über 
ſo viele äußere Vortheile und Nachtheile verfügt, die entgegen 
geſetzte Richtung einſchlägt, wenn ſie aus was immer für 
Gründen ſich dazu herleiht, durch ihre Maßnahmen den Sieg 
der böſen Neigungen zu fördern, ſo wird dies nicht ohne 
ſchlimme Folgen bleiben; doch je verderblicher ſie ſich geſtalten, 
deſto empfindlicher wird die Regierung zuletzt belehrt, daß es 
leichter ſey zu zerſtören als aufzubauen. Zum Ausgleiche 
zwiſchen dem Geſetze, das die bürgerliche Ordnung regelt, und 
der katholiſchen Lehre von der Ehe iſt daher Eines ſchlechthin 
nothwendig, nämlich daß die Staatsgewalt ſolchen Katholiken, 
deren Verbindung vor Gott und dem Gewiſſen keine Ehe iſt, 
die bürgerlichen Rechte der Ehe nicht verleihe. Im Übrigen 
bleibt ihr ein weiter Spielraum. 
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So iſt es und ſo wird es bleiben. Die Schwere der 
Luft wirkte als noch Männer wie Galilei es für Wiſſenſchaft 
hielten, die durch ſie bedingten Erſcheinungen aus dem Abſcheue 
vor dem Leeren (horror vacui) zu erklären und die Bedin 
gungen des geiſtigen Lebens ändern ſich nicht, weil die Läug 
nung oder Mißdeutung derſelben zu einem einträglichen Geſchäfte 
geworden iſt. Mag ein Staatsmann für ſeine Perſon mit der 
Religion es noch ſo leicht nehmen, als eine Macht in der 
Geſellſchaft muß er ſie zu würdigen wiſſen, ſonſt wär' er gleich 
einem Steuermanne, der die Wirkungen der bewegten Lüfte 
und des Wellenſchlages nicht zu berechnen verſtünde. Wenn 
das Fieber einer künſtlichen Aufregung gewichen und für die 
ruhige Überlegung wieder Raum geworden iſt, ſo wird Jeder, 
der es mit Öſterreich gut meint, kaum zu begreifen vermögen, 
wie man dieſe Zeit des Dranges wählen konnte, um ſtatt die 
ganze Thätigkeit der ernſten Frage des Daſeyns zu widmen, 
auf den Glauben und das Gewiſſen des Katholiken einen 
Angriff zu eröffnen. Eine Anzahl Menſchen, die jedoch größten 
theils nicht einmal einem chriſtlichen Bekenntniſſe angehören, 
hegt ohne Zweifel den Wunſch Öſterreich möge aufhören katho 
liſch zu ſeyn; kein des Leſens Kundiger kann daran zweifeln. 
Doch welcher Vernünftige darf glauben, daß dies geſchehen 
werde? Auch wenn man lediglich den Vortheil des Staates 
im Auge behalten und von allem Höheren abſehen will, muß 
man ſich alſo mit allem Ernſte fragen, welche Folgen die Ein 
führung der Civilehe in Öſterreich haben würde? 

Und um dies allein handelt es ſich, nicht aber um die 
geringen Unterſchiede, die zwiſchen dem kirchlichen Ehegeſetze, 
wie es vertragsmäſſig ausgeführt wird, und dem bürgerlichen 
Geſetzbuche obwalten; eben ſo wenig um die Wiederbelebung 
der Grundſätze, denen das bürgerliche Geſetzbuch in Eheſachen 
huldigt: denn daß mit dieſer Weisheit keine Geſchäfte mehr 
zu machen ſeyen, iſt Niemanden verborgen. Oſterreich ſoll ſich 
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zu der Lehre bekennen, daß der Staat bei ſeinen Anordnungen 
über die Ehe ſich um Religion und Gewiſſen nicht zu küm 
mern habe, und das Geſetz die Katholiken durch das Anerbieten 
bürgerlicher Rechte einladen ſich gleichfalls nicht darum zu 
bekümmern. Unter Einem wäre dann der Weg gebahnt unt 
die Ehe ganz nach dem Herzen Derer zu geſtalten, welchen 
das irdiſche Leben. Alles in Allem und ſomit die Befriedigung 
ihrer Begierden das Höchſte iſt. Ohne Zweifel wäre dies ein 
Sieg der Partei, welche die Macht des chriſtlichen Gedankens 
zu brechen ſucht, und deshalb die katholiſche Kirche mit der 
rohen Wuth befehdet, von deren Ausbrüchen wir umgeben ſind. 
Aber darf die öſterreichiſche Regierung ſich ihr zur Dienerin 
herleihen? Träte das beabſichtigte Geſetz in's Leben, ſo würden 
einige ſchwache Katholiken das darin geſtellte Anerbieten benützen 
und in Verbindungen, die keine Ehen ſind, leben als wären 
ſie es. Allein bringt es der Regierung Gewinn, wenn eine 
Anzahl Ehen der Heiligung durch die Gewiſſenspflicht entbehrt? 
Zugleich würde aber die ſehr große Mehrzahl der Katholiken 
und ſomit der Bevölkerung des weſtlichen Öſterreich das innerſte 
Bewußtſeyn haben, daß das Staatsgeſetz mit ihren heiligſten 
Überzeugungen in Widerſtreit ſtehe. Kann dies die Regierung 
wünſchen? Wer darf daran zweifeln, daß es eine gebieteriſche 
Nothwendigkeit ſey alle guten Kräfte zuſammen zu nehmen und 
in Thätigkeit zu ſetzen? Haben wir damit Zeit zu verlieren, 
wenn wir den Hoffnungen auf die Zukunft nicht entſagen 
wollen? Jene, welche lieber gar kein Öſterreich wollen als ein 
katholiſches, haben kein Recht gehört zu werden. 

Die wohlverſtandenen Intereſſen des Oſterreichers, die 
Forderungen der katholiſchen Wahrheit und die Verpflichtungen, 
die ein feierlicher Vertrag begründet hat, gehen alſo in dieſer 
Frage zuſammen. Die geſetzliche Ordnung in Eheſachen ſteht 
unter der Obhut der mit dem heiligen Stuhle geſchloſſenen 
Vereinbarung: deshalb wäre jede einſeitig vorgenommene Ande 
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rung ein Eingriff, den die Gerechtigkeit und Öſterreichs Ehre 
in gleicher Weiſe verböte. Wenn aber auch gar kein Concordat 
beſtünde, die Regierung fände Gründe genug, die ſie abmahnen 
müßten, die Aufſtellung trennender Ehehinderniſſe und das 
Urtheil über die Giltigkeit der Ehe von Neuem in Anſpruch 
zu nehmen. 

–– OSS, - - 



XXVI. 

Gut a ch ten 

der Stimmenminderheit der Commission des Herrenhauses über den 
Entwurf eines Gesetzes, undurch die Burschriften des jueiten Haupt 
stückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches über das Eherecht 
für Katholiken wieder hergestellt, die Gerichtsbarkeit in Ehesachen 
der Katholiken den weltlichen Gerichtsbehörden überwiesen und 
Restimmungen über die bedingte Zulässigkeit der Eheschliessung 

ule den urltlichen Fehürden erlassen werden. 

Durc den Geſetzentwurf, welcher dem hohen Herrenhauſe zur 
Berathung vorliegt, ſollen, wie dies im Eingange ſogleich er 
klärt wird, die Vorſchriften des zweiten Hauptſtückes des bürger 
lichen Geſetzbuches über das Eherecht für Katholiken wieder 
hergeſtellt und die Gerichtsbarkeit in Eheſachen den weltlichen 
Gerichtsbehörden überwieſen werden. Dies widerſtreitet aber 
dem zehnten Artikel der mit dem heiligen Stuhle geſchloſſenen 
Vereinbarung, vermöge deſſen den weltlichen Gerichtsbehörden 
nur das Urtheil über die bürgerlichen Wirkungen der Ehe zu 
ſteht, und deshalb auch den Staatsgeſetzen, die in Folge der 
durch den Vertrag übernommenen Verbindlichkeiten erlaſſen 
worden ſind. 

Seit es Concordate gibt, iſt ihnen ſtets dieſelbe Rechts 
kraft zuerkannt worden wie den Verträgen, welche Staaten mit 
Staaten ſchließen. Kein Jahrhundert hat mehr Concordate ge 
ſehen als das neunzehnte und ſie ſind von dem heiligen Stuhle 
mit Monarchen und Oberhäuptern von Republiken abgeſchloſſen 
worden. Sowol die Monarchen als die Oberhäupter von 
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Republiken gingen dabei von der Vorausſetzung aus, daß der 
Papſt und ſeine Rechtsnachfolger eine Verpflichtung übernehmen, 
die ebenſo rechtsbindlich und dauernd ſey wie eine Verpflich 
tung, die ein Kaiſer, ein König, der Präſident einer Republik 
in einem mit ihnen abgeſchloſſenen Vertrage gegen ſie über 
nommen habe, und hätte ein Papſt verſucht, die geringſte ihnen 
zuſagende Bedingung einſeitig abzuändern, ſo wäre er ohne 
Zweifel des ſchändlichſten Treubruches angeklagt worden. Natür 
lich mußten alle dieſe Regierungen das Obwalten einer ſolchen 
Verbindlichkeit auch für ſich ſelbſt gelten laſſen. In dieſem 
Sinne wurde die Vereinbarung des Jahres 1855 von Seiner 
Majeſtät ebenſo wie von Seiner Heiligkeit aufgefaßt und mit 
dieſer Rechtswirkung iſt ſie abgeſchloſſen worden. 

Allerdings ſind die Concordate keine Verträge zwiſchen 
zwei Staaten: denn der Papſt ſchließt ſie nicht als Landesfürſt 
ſondern als Oberhaupt der katholiſchen Kirche; aber ſie ſind 
ein von einem Staate eingegangener Vertrag und enthalten 
nebſt der gegen den Papſt und ſeine Rechtsnachfolger über 
nommenen Verbindlichkeit auch eine Zuſicherung von Rechten, 
die den Katholiken des den Vertrag ſchließenden Staates in 
der feierlichſten Form gegeben iſt. Eine dem zehnten Artikel 
widerſtreitende Regelung der Eheſache wäre daher, wofern ſie 
nicht durch eine neue Vereinbarung rechtlich möglich würde, 
die thatſächliche Läugnung des Vertragsrechtes, welches das 
Band der menſchlichen Geſellſchaft iſt. Oder iſt die beiderſeitig 
übernommene Verpflichtung etwa weniger heilig, wenn ſie 
Rechte der Religion und des Gewiſſens, als wenn ſie Aus 
fuhr- und Einfuhrzölle betrifft? 

Es iſt behauptet worden, das Herrenhaus ſey nicht ver 
bunden, auf das Verhältniß der geſchloſſenen Vereinbarung zu 
dem vorliegenden Geſetzentwurfe einzugehen, ſeine Aufgabe ſey 
zu der Geſetzgebung in verfaſſungsmäſſiger Weiſe mitzuwirken 
und es habe ſich hierauf zu beſchränken. Allein ganz im Gegen 
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theile würde das Herrenhaus die Gränze des ihm zugetheilten 
Rechtes überſchreiten, wofern es den rechtsgilt gen Vertrag, 
welchem der Geſetzentwurf widerſtreitet, ohne d gebührende 
Berückſichtigung lieſſe. Seit Abſchluß des Concord ates iſt zwar 
in dem Träger der Staatsgewalt eine Änderung vorgegangen: 
denn es hat Seiner Majeſtät gefallen, beiden Häuſern des 
Reichsrathes einen geſetzlich beſtimmten Antheil in der geſetz 
gebenden Gewalt einzuräumen. Seine Majeſtät der Kaiſer 
konnte aber die geſetzgebende Gewalt nicht ander übertragen, 
als er ſelbſt bei Einführung der Verfaſſung ſie beſaß; in ſo 
weit alſo der Reichsrath an derſelben theilnimmt, gehen auf 
denſelben auch die von dem Kaiſer übernommenen Rechtsver 
bindlichkeiten über. Wenn es nicht möglich wärt, die Übung 
der Staatsgewalt durch Verträge zu beſchränken, ſo würden 
die Staatsverträge unmöglich ſeyn. Es geſchieht nicht nur bei 
Concordaten ſondern bei Staatsverträgen jeder Art, daß zur 
Durchführung derſelben Geſetze nothwendig ſind: dieſe zu er 
laſſen iſt eine durch den Vertrag übernommene Pflicht, und 
ſie ohne neue Vereinbarung abzuändern oder aufzuheben, wäre 
eben ſo gut als ſie nicht zu erlaſſen, ein Bruch des Vertrages. 
Dies iſt offenbar und es läugnen, heißt die Möglichkeit eines 
rechtskräftigen Staatsvertrages läugnen. 

Staatsverträge, durch welche Änderungen der beſtehenden 
Geſetze nothwendig gemacht oder Laſten übernommen werden, 
können in Zukunft ohne Beiſtimmung beider Häuſer des Reichs 
rathes keine rechtliche Kraft erlangen. Allein ſowie die gegen 
wärtige Stimmenmehrheit des Abgeordnetenhauſes Geſetze zu 
erlaſſen wünſcht, die dem Concordate widerſtreiten, ſo kann 
auch geſchehen, daß, wenn in der Folge ein Staatsvertrag mit 
Beiſtimmung beider Häuſer geſchloſſen iſt, zehn Jahre ſpäter 
ſich eine Stimmenmehrheit bildet, welche Geſetze, die mit dieſem 
Staatsvertrage unvereinbar ſind, für ungemein zweckmäſſig und 
wünſchenswerth erachtet. Hat ſie dann etwa das Recht, den 
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Staatsvertrag als nicht beſtehend zu behandeln? Gewiß nicht! 
Solche Fälle haben ſich ja ſchon ereignet und in keinem geord 
neten Staate iſt es noch einer Kammer oder einem Hauſe 
beigekommen, einen Vertrag, zu dem nicht ſie ſelbſt mitgewirkt 
haben ſondern eine frühere Legislatur, als ungiltig zu behan 
deln, weil ſie ihn unbequem fanden. 

Ohne Zweifel iſt mit dem Begriffe des Staates das 
Recht der Geſetzgebung verbunden und geht es verloren, ſo iſt 
kein unabhängiger Staat mehr vorhanden. Aber ohne alle Be 
ſchränkung ſeines augenblicklichen Ermeſſens und Wollens iſt 
gar kein Träger der Staatsgewalt, auch Harun Al Raſchid 
war es nicht, wiewol er über ein Reich, das auf dem Gipfel 
ſeiner Macht ſtand, die geiſtliche wie die weltliche Gewalt übte: 
denn er mußte den Koran nehmen, wie er ihm überliefert war. 
Wie dem Herrſcher, in deſſen Hand die ganze Macht vereinigt 
iſt, ſo geht es auch dem Monarchen und den Staatskörpern, 
die mit ihm zur Geſetzgebung zuſammenwirken; ſie ſind eben 
ſo wenig als die Alleinherrſcher davon entbunden, die Pflichten, 
die dem Staatsbürger ſeine Religion auflegt, gewiſſenhaft zu 
berückſichtigen, wohlerworbene Rechte zu ehren und Verträge, 
die ihre Rechtsvorgänger geſchloſſen haben, heilig zu halten. . 
Wer keine Beſchränkung ſeines Rechtes durch die Pflicht er 
kennen will, ſtellt ſich auf den Boden der bloßen Gewalt und 
darf nicht fordern, daß Andere ihm gegenüber eine durch die 
Pflicht gezogene Schranke beobachten. 

Man wirft dem Concordate vor, es habe ſeinen Zweck 
nicht erreicht; dies muß aber als gänzlich unbegründet bezeichnet 
werden. Das Concordat wurde geſchloſſen, um Schäden zu 
heilen, die durch ſiebenzigjährige Mißgriffe verurſacht waren. 
Der Zwieſpalt, welcher zum Nachtheile des Staates wie der 
Kirche zwiſchen dem Gewiſſen des Katholiken und dem Staats 
geſetze obwaltete, ſollte gründlich gehoben; die Hinderniſſe, 
welche die Biſchöfe bei Übung ihrer Hirtenpflichten fanden, 
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ſollten beſeitigt und ihnen unter vollſtändiger Wahrung jedes 
für den Staat wünſchenswerthen Rechtes möglich gemacht 
werden, auf jene Kraft des Pflichtgefühles, die ihre wohlthä 
tigen Einflüſſe nach allen Seiten hin verbreitet, mächtiger als 
bisher einzuwirken. Aber die Bäume brauchen Zeit, um heran 
zuwachſen und Früchte zu bringen; auch bei den Pflanzungen 
im Gebiete des ſittlichen Lebens iſt dies der Fall. Daß das 
Concordat Gegner finden werde, wußte jeder Vernünftige; 
Religion oder nicht Religion, das iſt eine Frage, die mit Aus 
nahme von Spanien ſich in ganz Europa geltend macht, nur 
iſt ſie nicht überall in demſelben Stadium. Auch die damalige 
Regierung Seiner Majeſtät hat es ſehr wohl gewußt. Aber 
ſie hielt ſich überzeugt, daß von der Partei, die wider die Re 
ligion ſteht, für die Monarchie nichts zu erwarten ſey; es war ihr 
bekannt, daß die Geſinnung, zufolge welcher man dem Concordate 
nicht aus Mißverſtändniß ſondern aus Grundſatz feindſelig iſt, 
in Oſterreich nur eine kleine Zahl beherrſchet, und geſtützt 
auf die ungeheure Mehrheit der Bevölkerung brauchte ſie 
das Mißvergnügen derſelben nicht zu fürchten. Allein die 
Durchführung des Concordates, die erſt nach der im Jahre 
1856 gehaltenen Verſammlung begann, war noch bei weitem 
nicht vollendet, als neue Stürme ſich erhoben. 

Die erſte planmäſſig angelegte Aufwiegelung gegen das 
Concordat begann in Italien, ſie war das Werk der gegen 
Oſterreichs Herrſchaft gerichteten Verſchwörung. Im Jahre 
1859 ſetzten, ermuthigt von Öſterreichs Verlegenheit, die ſüd 
deutſchen Vereine und Tagesblätter ſich in Bewegung. Daß 
dies Alles auf Öſterreich zurückwirkte, iſt ganz natürlich; wie 
hätte denn das Concordat binnen zwei Jahren die Verſäum 
niſſe von ſiebenzig Jahren nachholen, wie hätte es namentlich 
gewiſſe Schichten der Geſellſchaft feuerfeſt machen ſollen wider 
eine Verſuchung, für die ſie ſich in ganz Europa empfänglich 
zeigen. Demungeachtet wäre. Alles ganz anders gekommen, wenn 
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man dem Staatsgeſetze Achtung verſchafft hätte. Das öſter 
reichiſche Preßgeſetz gehört zu den freieſten. In ſo weit es der 
Religion und Sittlichkeit Schutz gewährt, ward es ſtets ſehr 
nachſichtig vollſtreckt; allein ſeit beinahe anderthalb Jahren wird 
es in dieſer Beziehung gar nicht gehandhabt, die katholiſche 
Kirche, ja das Chriſtenthum, wird als vogelfrei behandelt. 
Keine Lüge iſt ſo frech, kein Mittel der Verhetzung ſo ſchänd 
lich, daß es nicht frei dürfte gebraucht werden, um das Con 
cordat zu verdächtigen und Glauben und ſittliche Scheu aus 
dem Herzen herauszuwühlen. Wenn alſo das Concordat in den 
wenigen Jahren ſeines Beſtandes nicht Alles gewirkt hat, was 
es wirken konnte, ſo iſt dies nicht die Schuld der Kirche ſon 
dern die Schuld Derjenigen, welche das Geſetz handzuhaben 
verpflichtet waren und es nicht gehandhabt haben. Dieſelbe 
Partei, welche gegen die katholiſche Kirche mit einer Maßloſig 
keit tobt, über welche Europa erſtaunt, ruft ſogleich die Re 
gierung zum Einſchreiten auf, ſobald ſie, wenn auch ohne allen 
haltbaren Grund, der Meinung iſt, eine gegen ſie gerichtete 
Äußerung widerſtreite dem Geſetze. Warum thut ſie es? Weil 
ſie beſorgt, es möge ſich daraus eine ihr nachtheilige Einwir 
kung auf die Gemüther ergeben. Nun hat aber Der, welcher 
höhnt und läſtert und alle böſen Neigungen, die in dem 
menſchlichen Herzen ſchlummern, zu Hilfe ruft, ſtets und 
überall ein leichteres Spiel als Der, welcher für die Selbſt 
beherrſchung und die Unterwerfung unter das Pflichtgebot die 
Stimme erhebt. Wie hätte alſo die geſetzloſe Frechheit, die man 
den Feinden der Religion und der katholiſchen Kirche hingehen 
läßt, ohne Wirkung auf die Gemüther bleiben können! Über 
dies hat die Regierung ſeit ſechs Monaten dieſe Angriffe nicht 
nur frei gewähren laſſen ſondern ſogar unterſtützt. Niemand 
kann läugnen, daß die am 5. November 1855 und 8. October 
1856 erlaſſenen Geſetze noch immer zu Recht beſtehen und 

II. 31 
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dennoch wird die Vertheidigung derſelben einem Angriffe auf 
Geſetz und Verfaſſung nicht undeutlich gleichgeſtellt. 

Wer dieſe Ungunſt der Verhältniſſe und die daraus her 
vorgehenden Hemmniſſe unparteiiſch erwägt, der muß zugeben, 
daß das Concordat nicht nur nicht ohne Wirkung geblieben 
ſey, ſondern daß es weit mehr gewirkt habe, als unter ſolchen 
Umſtänden zu erwarten ſtand; das beweist die Haltung der 
Geiſtlichkeit und des katholiſchen Volkes. Wiewol Alles auf 
geboten wird, um die Katholiken über die Natur und Trag 
weite der obſchwebenden Fragen irre zu führen, ſo bethätigt 
ſich doch immer deutlicher eine Kraft des katholiſchen Bewußt 
ſeyns, von welcher ſelbſt die Feinde geſtehen müſſen, daß ſie 
ohne das Concordat ganz unmöglich wäre. 

Man wendet aber auch ein, durch eine weſentliche Ande 
rung der Verhältniſſe könne die Ausführung eines Staats 
vertrages unmöglich werden und dadurch erlöſche die in dem 
ſelben übernommene Verbindlichkeit. Hiebei liegt nun allerdings 
etwas Wahres zu Grunde, es wird aber ganz unrichtig in 
Rechnung gebracht. Unſtreitig iſt Niemand das Unmögliche zu 
leiſten verpflichtet. Der Zuiderſee iſt dadurch zu einem Meer 
buſen geworden, daß der Landſtrich, welcher ſein nördliches 
Ufer bildete, vom Meere verſchlungen ward. Hätte alſo zwiſchen 
dem Grafen von Holland und einem benachbarten Fürſten ein 
Vertrag über Güter beſtanden, die auf dieſem Landſtriche lagen, 
oder Zölle, die dort erhoben wurden, ſo wäre die Verbindlich 
keit denſelben zu erfüllen ohne Zweifel aufgehoben geweſen. 
Aber was iſt denn in Oſterreich geſchehen, wodurch die Er 
füllung der durch den zehnten Artikel des Concordates über 
nommenen Verbindlichkeiten unmöglich gemacht würde? 

Die öffentlichen Blätter haben bis vorigen Sommer der 
Ehefrage faſt gar nicht erwähnt und auch jetzt noch iſt ſie kein 
vorzugsweiſer Gegenſtand ihrer Auslaſſungen geworden. Aber 
ſie toben gegen das Concordat? Ohne Zweifel und ſie werden 
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auch gegen die kirchliche Gerichtsbarkeit in Eheſachen ſo viel 
und heftig ſchmähen, als man verlangen kann, ſobald ſie hiezu 
einen Wink erhalten. Doch was beweiſet dies? Es bringt nur 
deshalb Aufregung hervor, weil es mit Überſchreitung der von 
dem Geſetze gezogenen Schranken geſchieht; wenn die Wort 
führer der Gegenpartei ſich genöthigt ſähen anſtändig zu ſprechen 
und ſtatt der Unwahrheiten und Beſchimpfungen Beweiſe zu 
bringen, ſo würde binnen wenigen Wochen der künſtlich ge 
ſteigerte Taumel beſänftigt und für eine gründliche ruhige 
Erörterung die Bahn geebnet ſeyn. Aber das Abgeordnetenhaus 
hat beſchloſſen, das Eherecht des bürgerlichen Geſetzbuches wieder 
auf die Katholiken auszudehnen und die Gerichtsbarkeit über 
die Ehe derſelben den weltlichen Behörden zu überweiſen? 
Damit hat es ein Recht geübt, das jedem Hauſe des Reichs 
rathes zuſteht; allein was folgt daraus gegen die Möglichkeit 
den zehnten Artikel des Concordates aufrecht zu erhalten? 

Daß Diejenigen, von welchen ein Geſetzvorſchlag ausgeht, 
die Annahme desſelben wünſchen, verſteht ſich von ſelbſt; doch 
es wäre eine den Herren Abgeordneten zugefügte Beſchimpfung, 
wenn man von denſelben vorausſetzen wollte, ſie würden zu 
Erreichung ihres Wunſches ſich anderer als vollkommen recht 
mäſſiger Mittel bedienen. Die Ablehnung ihres Antrages wird 
ſie alſo nicht beſtimmen, über die Angelegenheiten des Vater 
landes anders als nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen zu ent 
ſcheiden. Wenn Eines der beiden Häuſer das Recht hätte zu 
fordern, daß jeder ſeiner Anträge angenommen werde, ſo wäre 
die Verfaſſung aufgehoben und wir hätten ſtatt des Reichs 
tages einen Nationalconvent; aber das Abgeordnetenhaus würde 
die Anſchuldigung, nach einer ſolchen Stellung zu ſtreben, 
gewiß ebenſo entſchieden zurückweiſen, als das Herrenhaus. 

Die Behauptung, daß die Gerichtsbarkeit der Kirche in 
Eheſachen mit conſtitutionellen Einrichtungen unverträglich ſey, 
wird oft vernommen, ſie kann aber nur von Solchen aufgeſtellt 
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werden, die nicht einmal von dem, was hart an der öſter 
reichiſchen Gränze vorgeht, Kunde nehmen wollen. Abgeſehen 
von den Ländern der ungariſchen Krone, wo Joſeph II. die 
Ehefrage unberührt ließ, wird in Baiern, Sachſen und 
St. Gallen über die Ehen der Katholiken von dem geiſtlichen 
Gerichte geſprochen. Dem, der nicht an der Gränze ſtehen 
bleibt, wird nicht nur in mehreren Schweizer Cantonen ſon 
dern auch in Spanien dasſelbe begegnen, und trägt die ſpa 
niſche Verfaſſung den Anſprüchen auf politiſche Freiheit nicht 
volle Rechnung? Alle dieſe größeren und kleineren Staaten 
ſind auch weit entfernt zu glauben, daß die Thätigkeit der 
Ehegerichte, welche ſie aus langer Erfahrung kennen, ſie in 
ihrer berechtigten Wirkſamkeit beeinträchtige. Das Urtheil über 
die bürgerlichen Rechtsanſprüche und Rechtsverbindlichkeiten ge 
bührt allerdings der Staatsgewalt und kann nur in ihrem 
Auftrage gefällt werden; aber die bürgerlichen Wirkungen der 
Ehe gehören ja nach dem Concordate vor den weltlichen Rich 
ter; die Kirchengewalt urtheilt nur über das Vorhandenſeyn 
des ſittlichen zum Sacramente erhobenen Verhältniſſes, das 
auf Glauben und Gewiſſen beruht und dem Zwange uner 
reichbar iſt; ſie urtheilt darüber kraft einer Sendung, die ihr 
der Staat nicht geben kann, und die Staatsgewalt erkennt ihr 
Urtheil für die Vorfrage als entſcheidend, weil ihr die Heili 
gung der Ehe durch die Gewiſſenspflicht nicht gleichgiltig iſt. 

Wer darf alſo behaupten, die kaiſerliche Regierung ſtehe 
unter dem Drucke von Verhältniſſen, der ihr ſchlechthin un 
möglich mache, die in Eheſachen vertragsmäſſig beſtehende Ord 
nung aufrecht zu erhalten? Überdies iſt bekannt, wie groß die 
Zahl derjenigen iſt, welche die Wahrung der katholiſchen Ehe 
und Schule wünſchen und die Regierung wird, wenn ſie will, 
in dem wahren Volke eine ſtarke Stütze finden. Eine ganz 
andere Frage iſt es, ob die Regierung Seiner Majeſtät nicht 
anderweite Gründe habe ſich in dieſer Angelegenheit dem 
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Abgeordnetenhauſe willfährig zu erzeigen? So mag es ſeyn; 
allein bei Verfaſſungen, kraft welcher die Stimmenmehrheit 
politiſcher Körperſchaften von großer Bedeutung iſt, ereignen 
ſolche Fälle ſich häufig, und wenn jede Regierung ermächtigt 
wäre, die Staatsverträge zu brechen, ſo oft ihr dies dienlich 
ſchiene, um bei der Stimmenmehrheit ihre Zwecke durchzuſetzen 
oder augenblickliche Hinderniſſe zu beſeitigen, ſo wäre das Recht 
der Verträge für conſtitutionelle Staaten ſo gut als aufge 
hoben. Damit wäre aber conſtitutionellen Einrichtungen keine 
Ehre angethan, auch fällt es Niemanden ein, es zu behaupten. 

Es iſt mithin offenbar, daß von einer Unmöglichkeit die 
durch das Concordat übernommenen Verbindlichkeiten zu erfüllen 
gar keine Rede ſeyn könne und dadurch iſt ſchon bewieſen, daß 
dieſe Verbindlichkeit in unveränderter Kraft beſtehe. Ganz ab 
geſehen von der Zweckmäſſigkeit des zu Recht beſtehenden Ver 
fahrens in Eheſachen iſt es daher gegenwärtig für das Herren 
haus rechtlich unmöglich, dem Antrage die Vorſchriften des 
bürgerlichen Geſetzbuches wieder auf die Ehen der Katholiken 
auszudehnen, ſeine Beiſtimmung zu ertheilen, weil es dadurch 
einen Vertrag verletzen würde, an den es bei der ihm zuſtehen 
den Theilnahme an der Geſetzgebung gebunden iſt. Wenn aber 
das Herrenhaus dafür hielte, daß Abänderungen der in Ehe 
ſachen beſtehenden geſetzlichen Ordnung wünſchenswerth ſeyen, 
ſo würden die ihm obliegenden Pflichten nicht geſtatten, die 
Sache kurzweg von der Hand zu weiſen. Das Concordat iſt 
eben ſo wenig als ein anderer Staatsvertrag unabänderlich 
und im fünfunddreißigſten Artikel wird ausdrücklich feſtgeſetzt, 
daß, wenn in Zukunft ſich Schwierigkeiten ergeben ſollten, Seine 
Heiligkeit und Seine Majeſtät ſich zu freundſchaftlicher Bei 
legung der Sache in's Einvernehmen ſetzen werden. Wenn 
alſo eine Umſtaltung des Verfahrens in Eheſachen ſich als 
nothwendig herausſtellt, ſo hat das Herrenhaus nicht nur das 
Recht ſondern auch die Pflicht, bei Seiner Majeſtät den Antrag 
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zu ſtellen, ſich darüber mit dem heiligen Stuhle in's Einver 
nehmen zu ſetzen. 

Die Ehe, welche in das ſittliche und geſellige Leben ſo 
tief eingreift, iſt viel zu wichtig, um über dieſelbe nach Maß 
gabe augenblicklicher Vortheile zu verfügen; nur Gründe, die 
in der Natur der Sache liegen, können hiebei entſcheidend ſeyn. 
Bevor alſo das hohe Haus über die Zweckmäſſigkeit und den 
Gegenſtand eines ſolchen Antrages berathen kann, müſſen die 
Vorſchriften, nach welchen gegenwärtig in Eheſachen vorgegangen 
wird, gründlich erwogen werden, und zwar ſowol in ihrem 
Verhältniſſe zu dem früher Beſtandenen als zu dem von dem 
Abgeordnetenhauſe gewünſchten Verfahren: denn dies letztere 
iſt von der im bürgerlichen Geſetzbuche vorgeſchriebenen Behand 
lung der Eheſachen weſentlich verſchieden. 

Das bürgerliche Geſetzbuch gründete ganz im Sinne des 
Ehepatentes die landesfürſtliche Gewalt über die Ehe auf die 
Vorausſetzung, daß die Ehe ein blos bürgerlicher Vertrag oder 
richtiger ein blos bürgerliches Rechtsverhältniß ſey, und ganz 
in Übereinſtimmung mit dieſem Grundſatze behaupteten die 
Rechtsgelehrten, die das ämtliche Eherecht vertheidigten: Ent 
kräftende Ehehinderniſſe aufſtellen, bedeute nichts Anderes als 
erklären, daß aus einem Ehevertrage, dem ein geſetzliches Er 
forderniß mangle, keine Rechte und Rechtspflichten entſtehen 
und ſomit Jene, die einen ſolchen Ehevertrag eingehen, das 
ihnen darin Verſprochene nicht durch rechtlichen Zwang ſollen 
durchſetzen und zu dem von ihnen Verſprochenen nicht rechtlich 
ſollen gezwungen werden können. Demungeachtet nimmt das 
bürgerliche Geſetzbuch im Einklange mit den ſeit 1791 er 
floſſenen Verordnungen für den Staat das Recht in Anſpruch, 
Dispenſen für den Gewiſſensbereich zu ertheilen, natürlich mit 
allen dazu nothwendigen Vorſichten, alſo mit Verſchweigung 
des Namens der Parteien. Es liegt aber in der Natur ſolcher 
Dispenſen, daß ſie für den Rechtsbereich gar keine Geltung 
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haben und ſomit auf das Verfahren der Staatsbehörde gar 
keine Wirkung hervorbringen können. Ganz im ſelben Sinne 
geſtattet das bürgerliche Geſetzbuch für Perſonen, die in einer 
vermeintlichen Ehe leben, die Nachſicht vom Aufgebote mit Ver 
ſchweigung ihrer Namen nachzuſuchen. Iſt es möglich dieſe 
Anordnungen wieder ins Leben treten zu laſſen? Müßte es 
nicht bei den Feinden wie bei den Freunden der Religion 
Heiterkeit erregen, wenn das Miniſterium des Innern, die 
Statthalterei und das Generalcommando Dispenſen pro foro 
conscientiae ertheilen würden? 

Dieſer grelle Widerſpruch ergibt ſich aber ganz folgerecht 
aus den Grundſätzen, die das bürgerliche Geſetzbuch von dem 
Ehepatente entlehnt hat, und zu welchen man eben ſo wenig 
zurückkehren kann als zu den Staatsdispenſen für den bloßen 
Gewiſſensbereich. Kann die Regierung den öſterreichiſchen 
Katholiken zumuthen in Fragen der Glaubens- und Sitten 
lehre ihr größeres Vertrauen zu ſchenken als den Biſchöfen, 
dem Papſte und den allgemeinen Concilien? Nun, dann muß 
ſie jedem Katholiken das Recht zuerkennen, ſich überzeugt zu 
halten, daß über die Giltigkeit der Ehe die Kirche zu entſchei 
den habe, und eine Verbindung, welche den von ihr aufge 
ſtellten Bedingungen nicht entſpreche, die Pflichten und ſittlichen 
Befugniſſe der Ehe nicht mit ſich bringe. Um nicht den Aus 
ſpruch eines allgemeinen Conciles gegen ſich zu haben, iſt 
früher behauptet worden, die Väter von Trient hätten nichts 
gelehrt, als daß die Kirche kraft der vom Staate erhaltenen 
Ermächtigung trennende Ehehinderniſſe aufſtellen konnte; aber 
kein der Geſchichte halbwegs Kundiger hat jemals daran ge 
zweifelt, daß die zu Trient verſammelten Biſchöfe von dem 
Rechte der Kirche aus eigener Macht Hinderniſſe der Giltig 
keit aufzuſtellen, vollkommen überzeugt waren, und nun iſt die 
Kunde der Vergangenheit weiter durchgedrungen als es vor 
fünfzig Jahren noch der Fall war, ſo daß mit dieſer Umdeu 
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tung, die ganz wie ein Scherz ausſieht, keine Geſchäfte mehr 
zu machen ſind. 

Deshalb waltet bei dem Geſetzentwurfe keineswegs die 
Abſicht ob, das Eherecht des bürgerlichen Geſetzbuches wieder 
herzuſtellen. Das öſterreichiſche Geſetz ſoll ſich zu der Lehre 
bekennen, daß der Staat bei ſeinen Feſtſetzungen über die 
bürgerlichen Rechte der Ehe ſich um die Giltigkeit der Ehe 
vor Gott und dem Gewiſſen nicht zu bekümmern habe; das 
iſt aber jener Grundſatz, welcher das, was der Katholik Civil 
ehe nennt, zur Folge hat. Er ſoll vor der Hand dadurch 
bethätigt werden, daß man als Hinderniſſe der bürgerlichen 
Geltung alle, aber nur jene Hinderniſſe bezeichnet, die durch 
das bürgerliche Geſetzbuch aufgeſtellt ſind und ſich vorbehält, 
über die bürgerliche Giltigkeit der Ehe zu urtheilen ohne zu 
fragen, ob die betreffende Verbindung vor der Kirche als Ehe 
gelten könne oder nicht. Es kann nicht anders geſchehen, als 
daß ſich Fälle ereignen, in welchen der Diener der Kirche den 
Ehewerbern erklären muß, ſie ſeyen unfähig eine Verbindung 
zu ſchließen, welche die Gewiſſenspflichten und ſittlichen Befug 
niſſe der Ehe mit ſich bringe und deswegen könne er weder 
ihre Erklärung der Einwilligung aufnehmen noch ihnen die 
Einſegnung ertheilen. Dann wird denſelben geſtattet, ihre Ein 
willigung vor der Bezirksbehörde zu erklären. Aber dann hätte 
die Civilehe ihren Einzug in Öſterreich gehalten und die weitere 
Entwicklung des vom Geſetze einmal anerkannten Grundſatzes 
würde ſchwerlich auf ſich warten laſſen. 

Allein das iſt ein Schritt von großer Tragweite und 
wäre auch niemals ein Concordat geſchloſſen worden, jeder 
ernſt wägende Freund der ſittlichen Ordnung fände Gründe 
genug, um wider eine ſolche Maßnahme Einſprache zu erheben 
und das Gefühl des Widerwillens, womit die ſehr große Mehr 
zahl der Katholiken ſich von der Civilehe abwendet, als voll 
kommen gerechtfertigt zu erklären. Das hohe Herrenhaus hat 
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daher die unabweisliche Pflicht dem Geſetzentwurfe gegenüber 
ſich zu fragen: Welche Vortheile, die mit der Heiligung der 
Ehe durch die Gewiſſenspflicht nur von ferne zu vergleichen 
wären, erwartet man denn von der beantragten Neugeſtaltung? 
Bringt das gegenwärtig zu Recht beſtehende Verfahren in Ehe 
ſachen dem Staate und der Familie Nachtheile? Welche der 
Berückſichtigung würdigen Wünſche bleiben bei demſelben un 
erfüllt? Und wenn ſich ſolche herausſtellen, gibt es keinen 
anderen Weg, ſie zu befriedigen als die Civilehe? Um dieſe 
Fragen gründlich beantworten zu können, iſt es unerläßlich, 
daß vorerſt die Anweiſung, welche den kirchlichen Ehegerichten 
zur Richtſchnur dient, einer genauen Erörterung unterzogen 
werde, und die Unterzeichneten haben dies bereits bei den 
Commiſſionsverhandlungen in Antrag gebracht. 

Es iſt nachgewieſen worden, daß durch das Kirchengeſetz, 
wie es vertragsmäſſig vollſtreckt wird, keine der Bevölkerung 
nachtheilige oder auch nur fühlbare Abänderung der früher 
geltenden Ehehinderniſſe herbeigeführt wurde, daß das Staats 
geſetz über die Ehe deswegen, weil es den Anſpruch, trennende 
Hinderniſſe feſtzuſetzen, aufgab, an Wirkſamkeit nichts verloren 
hat, und daß die Vorwürfe, die man aus dem Hinderniſſe 
der Unmündigkeit gegen die Kirche herleitet, auf Mißverſtänd 
niſſen beruhen. Geſetze, die nicht in den unzähligen Fällen, 
für welche ſie maßgebend ſind, manchmal dem Wunſche Raum 
gäben, ſie möchten anders ſeyn, können weder von Menſchen 
noch für Menſchen aufgeſtellt werden. Bei dem Urtheile über 
die Zweckmäſſigkeit eines Geſetzes muß man das Große und 
Ganze der Verhältniſſe im Auge behalten: das iſt der Stand 
punct, den der Geſetzgeber zu behaupten hat. 

Um die Vorfrage gründlich zu würdigen, wird es über 
dies erforderlich ſeyn, auch das für die Ehen der Katholiken 
maßgebende Geſetz vom 8. October 1856 in den Bereich der 
Erörterung aufzunehmen. Die Staatsgewalt hat in demſelben 
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ſich keineswegs des ganzen ihr auf die Ehe zuſtehenden Rechtes 
bedient. Die Rückſicht auf jene Länder, wo die Thätigkeit der 
kirchlichen Ehegerichte niemals unterbrochen wurde, bewog die 
damalige Regierung Seiner Majeſtät, auf jene Hinderniſſe 
des bürgerlichen Rechtes, die mit den kirchlichen ganz oder im 
Weſentlichen zuſammenfielen, völlig zu verzichten: weshalb nun 
zum Beiſpiele Geſchwiſterkinder oder Schwager und Schwägerin 
einander ohne Nachſicht von Seite der Staatsgewalt ehlichen 
können. Es ſteht ihr aber vollkommen frei, das urſprünglich 
beabſichtigte Verfahren einzuhalten; ſie iſt überhaupt berechtigt, 
jede Ehe, die ſie ihren Zwecken widerſtreitend erachtet, zu ver 
bieten und durch ſtrenge Strafen hintanzuhalten; ſie hat durch 
das Concordat blos die Verbindlichkeit übernommen, einer von 
Katholiken geſchloſſenen Verbindung, die vor Gott und dem 
Gewiſſen keine Ehe iſt, die bürgerlichen Rechte der Ehe nicht 
zu verleihen und die unbeſtreitbare Wichtigkeit, welche die 
Heiligung der Ehe durch die Gewiſſenspflicht für die Geſell 
ſchaft hat, bietet dafür Gründe dar, welche von der mit 
dem heiligen Stuhle geſchloſſenen Vereinbarung ganz unab 
hängig ſind. 

Erſt wenn dieſe Erhebungen ſtattgefunden haben, wird 
das hohe Herrenhaus in der Lage ſeyn, zu beurtheilen, in 
wie fern Abänderungen der in Eheſachen beſtehenden Vor 
ſchriften wünſchenswerth ſeyen, und ergibt ſich die Nothwendig 
keit einer Umſtaltung, die mit den Beſtimmungen des Con 
cordates nicht in Einklang kann gebracht werden, ſo wird der 
Antrag zu ſtellen ſeyn, es möge mit dem heiligen Stuhle das 
zu Durchführung derſelben erforderliche Einvernehmen gepflogen 
werden. 

Das hohe Haus wolle alſo beſchließen: 
Da durch den vorliegenden Geſetzentwurf beantragt wird, 

die das Eherecht betreffenden Vorſchriften des bürgerlichen 
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Geſetzbuches wieder auf die Katholiken auszudehnen, aber kraft 
des zehnten Artikels der mit dem heiligen Stuhle geſchloſſenen 
Vereinbarung von den weltlichen Gerichtsbehörden nur über 
die bürgerlichen Wirkungen der Ehe zu verhandeln iſt, und 
da das Herrenhaus bei der ihm verfaſſungsmäſſig zuſtehenden 
Theilnahme an der Geſetzgebung ſich verpflichtet fühlt, die von 
der Staatsgewalt durch Verträge übernommenen Verbindlich 
keiten zu ehren, ſo iſt es gegenwärtig ihm rechtlich unmöglich, 
auf den vorliegenden Geſetzentwurf einzugehen und zwar 
ganz abgeſehen von ſeinem Urtheile über die Zweckmäſſigkeit 
desſelben. Aber das Concordat iſt nicht unabänderlich und 
der Weg, auf welchem ſich ergebende Schwierigkeiten zu beſei 
tigen ſind, iſt in dem fünfunddreißigſten Artikel angedeutet. 
Sobald alſo das Herrenhaus weſentliche Abänderungen der in 
Eheſachen zu Recht beſtehenden Ordnung als nothwendig oder 
wünſchenswerth erkennt, wird es ſich verpflichtet halten, zu 
beantragen, es möge wegen Einführung derſelben mit dem 
heiligen Stuhle das erforderliche Einvernehmen gepflogen wer 
den. Da es aber noch nicht in der Lage iſt, hierüber ein er 
ſchöpfendes Urtheil zu fällen, ſo wird die Angelegenheit an die 
Commiſſion zu dem Zwecke zurückgewieſen, damit dieſelbe unter 
Beiziehung von Sachverſtändigen, die von der Stimmenmehr 
heit und Minderheit zu wählen ſind, die für die Behandlung 
der Eheſachen zu Recht beſtehenden Vorſchriften in allen ihren 
Einzelheiten reiflich erwäge, ſie mit den früher beſtandenen 
Geſetzen und Anordnungen Punct für Punct vergleiche, die 
Nachtheile und Vortheile gegen einander unparteiiſch abwäge 
und hierauf ein Gutachten erſtatte, bei welchem im Auge wird 
zu behalten ſeyn, ob ein hinreichender Grund vorhanden ſey, 
um im Gegenſatze zu dem Wunſche einer ſo großen Mehrzahl 
der Bevölkerung, den das Herrenhaus als berechtigt erkennt, 
die Civilehe in Öſterreich einzuführen, und ob den Rückſichten, 
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die etwa nicht als hinlänglich beachtet erſcheinen, nicht in an 
derer Weiſe könne genügt werden. 

Wien, am 11. März 1868. 

J. O. Kard. Rauſcher. 
Litwinowicz, 

Erzbiſchof. 

Ladislaus Sanguszko. 
Graf Blome. 

Graf Alphons Mensdorff-Pouilly. 
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XXVII. 

Da 5 Conc or da t. 

Rede im Herrenhause am J9. Rlär JSGS. 

Es iſt eine ernſte, es iſt eine große Angelegenheit, welche 
mich heute zu ſprechen verpflichtet. Ihre Wichtigkeit reicht über 
den Tag und ſeine Fragen weit hinaus und eben in der 
Stunde der Entſcheidung findet die ruhige Erwägung Schwierig 
keiten, deren Darlegung dies hohe Haus mir erlaſſen wird. 
Es liegt uns der Antrag vor, es ſolle für die Ehen der Ka 
tholiken das bürgerliche Geſetzbuch wieder hergeſtellt werden. 
Allein der zehnte Artikel der von Seiner Majeſtät mit dem 
heiligen Stuhle geſchloſſenen Vereinbarung beſtimmt, daß der 
kirchliche Richter über die Eheſachen nach Vorſchrift der heili 
gen Kirchengeſetze und namentlich der Verordnungen von Trient 
zu urtheilen habe und nur die bürgerlichen Wirkungen an den 
weltlichen Richter zu verweiſen ſeyen. Da nun das bürger 
liche Geſetzbuch dieſe Unterſcheidung nicht macht ſondern die 
Gerichtsbarkeit über die Ehe ſchlechthin in Anſpruch nimmt, 
ſo ſteht der uns vorliegende Antrag mit den Verpflichtungen, 
die der Staat durch den eingegangenen Vertrag übernommen 
hat, in unausgleichbarem Widerſpruche. Der Grundſatz, wel 
chen der zehnte Artikel aufſtellt, verdient ſchon an und für 
ſich die vollſte Würdigung und die richtige Auffaſſung der 
Gränzen, welche der Staatsgewalt durch ihre Natur gezogen 



– 494 – 

ſind, könnte genügen ihm Anerkennung zu verſchaffen. Er gibt 
der Kirche was der Kirche und dem Staate, was dem Staate 
gebührt: denn während er die Rechte des Gewiſſens wahrt, 
überläßt er die Feſtſetzung der bürgerlichen Rechte der Ehe 
und die Entſcheidung über dieſelben der Staatsgewalt, welche 
zugleich im vollen Beſitze der Mittel bleibt, jede Ehe, die ſie 
ihren Zwecken widerſtreitend erachtet, hintanzuhalten. Es wird 
nicht ſchwer halten hiefür den vollen Beweis herzuſtellen; allein 
gegenwärtig ſtehen wir vor einer Entſcheidung, welche über die 
Ehefrage weit hinausreicht. Es handelt ſich um das Band, 
welches die menſchliche Geſellſchaft zuſammenhält, es handelt 
ſich um die Achtung, die man dem Rechte des Vertrages 
ſchuldet. 

Der Schritt vom Triebe zum Gebote der Pflicht iſt der 
Schritt vom Thiere zum Menſchen. Der Menſch kann durch 
ein von ihm gemachtes Verſprechen ſich Verbindlichkeiten gegen 
den Menſchen auflegen; ſie zu übernehmen hing von ſeinem 
Willen ab, einmal übernommen ſtehen ſie über ſeinem Willen. 
Wenn der Menſch ſelten dazu kömmt die Wichtigkeit, welche 
dieſe Anerkennung für die Geſellſchaft hat, ſich zu vergegen 
wärtigen, ſo geſchieht es nur deshalb, weil ſie ihm als etwas 
Selbſtverſtändliches erſcheint. Der Leichtſinnigſte und Frechſte 
hält ſich wenigſtens davon überzeugt, daß Andere das ihm 
gegebene Verſprechen zu halten ſchuldig ſeyen; dies thun auch 
Jene, die kein Recht haben von Pflichten zu reden, weil ſie 
von Gott und dem Geiſte nichts wiſſen wollen; allein dadurch 
ſprechen ſie Alle ihr eigenes Urtheil, wenn ſie ſelbſt das gege 
bene Verſprechen nicht halten. Es gehört zu den unabweis 
lichen Aufgaben der Staatsgewalt in ihrem Bereiche die Er 
füllung der durch den Vertrag übernommenen Verbindlichkeiten 
ſicher zu ſtellen, in ſo weit es durch die für ſie verfügbaren 
Mittel geſchehen kann. Aber nicht nur Einzelne und Körper 
ſchaften, auch die Staaten können Verträge ſchließen, durch 
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welche ſie Verbindlichkeiten übernehmen und Rechte erwerben. 
Dadurch daß es auf Erden keinen Richter gibt, der über ſolche 
Vereinbarungen den Ausſpruch fällen kann, tritt die Bedeut 
ſamkeit der Schranken, welche das Bewußtſeyn übernommener 
Pflichten zieht, nur um ſo deutlicher hervor und es begibt ſich 
dabei dasſelbe wie bei den Verträgen zwiſchen Einzelnen oder 
Körperſchaften. Jeder Staat klagt denjenigen, der das ihm 
gegebene Verſprechen nicht erfüllt, des Treubruches an und 
dadurch hat er für den Fall, daß er ſelbſt ſein Wort bräche, 
ſich ſelbſt verdammt. 

Doch was folgt daraus für das Concordat? Es iſt ja 
kein zwiſchen zwei Staaten geſchloſſener Vertrag: denn der 
Papſt hat es nicht als Landesfürſt ſondern als Oberhaupt der 
katholiſchen Kirche eingegangen. – Die Anerkennungen, auf 
welchen alle feſten Geſtaltungen des öffentlichen Lebens wie 
das Haus auf der Grundfeſte ruhen, ſind in haltloſes Schwan 
ken gerathen. Deswegen kann Europa nicht zur Ruhe gelangen 
und nichts Geringeres als ſolche Zuſtände mußten kommen, 
damit es möglich würde dem Concordate die Eigenſchaft eines 
die Staatsgewalt verpflichtenden Vertrages anzuſtreiten und 
dafür auf Beifall hoffen zu dürfen. Wenn man die rechtliche 
Geltung eines Vertrages in einem anderen Sinne nimmt als 
jenem, in welchem die ihn Schließenden, noch mehr, in welchem 
Alle, die jemals einen Vertrag dieſer Art eingingen, ihn offen 
bar und unwiderſprechlich genommen haben, ſo tritt man doch 
gewiß ganz über den Kreis des Rechtes hinaus und ſtellt ſich 
auf den Boden der Willkür. Nun hat man aber ſeit es Con 
cordate gibt, ſie ſtets und ohne Unterbrechung als Verträge 
betrachtet, welche den Landesfürſten, der ſie einging, und ſeine 
Rechtsnachfolger eben ſo verpflichten wie den Papſt, ſeinen 
Rechtsnachfolger und den Theil der Kirche, für den die Ver 
einbarung geſchloſſen wurde. Um dies zu beweiſen iſt es nicht 
nothwendig weit in die Vergangenheit zurückzublicken: denn 
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vom Jahre 1802 bis 1860 ſind mehr Concordate zu Stande 
gekommen als in allen früheren Jahrhunderten. Der Papſt 
hat ſie mit unbeſchränkten Herrſchern, mit conſtitutionellen 
Staaten und mit Republiken geſchloſſen. Kaiſer, Könige und 
Präſidenten gingen dabei von der Vorausſetzung aus, daß der 
Papſt und ſeine Rechtsnachfolger dadurch zu ihnen und ihren 
Rechtsnachfolgern in dasſelbe Verhältniß der Verpflichtung ge 
treten ſeyen wie ein Staatsoberhaupt, mit dem ſie einen Ver 
trag eingegangen hätten; aber nicht minder betrachteten Kaiſer, 
Könige und Präſidenten es als unzweifelhaft, daß die Ver 
bindlichkeit, die ſie durch das dem Papſte gegebene Verſprechen 
übernahmen, von derſelben Natur und Geltung ſey wie die 
ſeinige. In dieſem Sinne ward auch der feierliche Vertrag des 
Jahres 1855 geſchloſſen und dieſe Rechtswirkung hat auch er. 

Genau genommen ſtreiten aber die Feinde des Concor 
dates ſolchen Verträgen die Giltigkeit nur deshalb ab, weil 
ſie befangen in dem Augenblicke und ſeinen Verhältniſſen gar 
nicht in Anrechnung bringen, wie wichtig es für die Lenker 
der Staaten ſeyn könne, daß die Kirche die gegen ſie einge 
gangenen Verbindlichkeiten trotz aller Schattenſeiten, die ſie 
haben mögen, unverbrüchlich erfülle. Durch das zwiſchen Leo 
dem Zehnten und Franz dem Erſten geſchloſſene Concordat 
wurde dem Könige von Frankreich das Recht eingeräumt, ſo 
wol die Erzbiſchöfe und Biſchöfe ſeiner Länder zu ernennen 
als auch die damals ſo zahlreichen Abteien und Conventual 
priorate zu vergeben, und er war nicht darauf beſchränkt, für 
dieſelben einen Ordensmann zu wählen, den die Kirchengewalt 
als zum Vorſteheramte befähigt erkannte, ſondern es ſtand ihm 
frei ſie einem Weltgeiſtlichen als Commenden zu verleihen und 
bald wurde dies zu einer Regel, welche ſehr ſeltene Ausnahmen 
erfuhr. In Frankreich ſetzte man dieſen Beſtimmungen Klagen 
und Widerſpruch entgegen, man fügte ſich ungern und zögernd. 
Auch zu Rom erhoben ſich Stimmen dagegen; man bedauerte 
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den Umfang der gemachten Zugeſtändniſſe und Papſt Inno 
cenz XI. ſprach dies unverholen aus, als er ſich weigerte, die 
durch dies Concordat zugeſtandenen Ernennungsrechte auf die 
Landſchaften auszudehnen, welche Frankreich erſt nach Abſchluß 
desſelben erworben hatte; aber keinem Papſte kam es in den 
Sinn, ſich der von Leo dem Zehnten übernommenen Verbind 
lichkeit entbunden zu achten. Man ſage nicht, ſie ſchwiegen 
nur deshalb weil die Könige von Frankreich zu mächtig waren. 
Schon unter Franz dem Zweiten begann eine Reihe von Zer 
würfniſſen und Bürgerkriegen. Beſonders ſchwierig war die 
Stellung Heinrich des Vierten, als die Ligue noch unter den 
Waffen ſtand und ſelbſt die Katholiken, die ſich ihm bedingungs 
weiſe unterworfen hatten, ihn mit einem leicht erklärlichen 
Mißtrauen betrachteten: denn er war der Sohn Johanna's 
von Albret, welche den katholiſchen Gottesdienſt in Bearn mit 
allen damals üblichen Mitteln unterdrückt hatte, und umgeben 
von Hugenotten, deren Feindſchaft die Katholiken erfahren und 
vergolten hatten; auch weigerte der heilige Stuhl ſich lange, 
die Losſprechung, welche die franzöſiſchen Biſchöfe dem Könige 
ertheilt hatten, genehm zu halten. Wie nun wenn in dieſen 
Jahren Clemens VIII. mit Berufung auf das Heil der Kirche 
dem Könige von Frankreich die durch das Concordat gewährten 
Ernennungsrechte entzog oder doch weſentlich beſchränkte? Des 
augenblicklichen Erfolges wäre er ſicher geweſen. Daß Heinrich 
darüber als eine Ungerechtigkeit geklagt hätte, verſteht ſich von 
ſelbſt; doch dafür zweifelte er keineswegs an ſeiner eigenen 
Verbindlichkeit das Concordat zu beobachten. Wie würden denn 
aber die Kirchenſtürmer der Gegenwart den Vorgang auffaſſen, 
würden ſie ſich etwa auf die Seite des Papſtes ſtellen und 
ſagen, er habe ſich nur ſeines Rechtes bedient? O nein! ſon 
dern ſie würden Zeter und Weh' über das treuloſe Rom rufen. 
Iſt dies nun wahr, wie wollen ſie in Abrede ſtellen, daß dem 
Rechtsnachfolger Franz des Erſten dieſelbe Verbindlichkeit oblag 
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wie dem Rechtsnachfolger Leo des Zehnten? Das gilt aber für 
Alle, die ein Concordat in demſelben Sinne eingingen wie 
Leo X. und Franz I., und daß im Jahre 1856 die Rechts 
kraft der Vereinbarung bei beiden Theilen in dieſem und 
keinem anderen Sinne aufgefaßt wurde, wer wagt es zu 
läugnen? 

Allerdings iſt Seine Majeſtät nicht mehr unbeſchränkter 
Herrſcher; dies ändert aber in der Sache nicht das Geringſte. 
Jeder Staatsvertrag, durch welchen Verbindlichkeiten über 
nommen werden, hat einen Einfluß auf die Übung der Staats 
gewalt zur nothwendigen Folge und dies Verhältniß wird da 
durch, daß in dem Subjecte der Staatsgewalt eine Änderung 
vorgeht, keineswegs berührt. Iſt der Vertrag von einem un 
beſchränkten Herrſcher geſchloſſen und hat dieſer einen Nach 
folger, auf welchen ſeine Machtvollkommenheit ungeſchmälert 
übergeht, ſo zweifelt Niemand, daß er bei ſeinen Verfügungen 
an den Staatsvertrag gebunden ſey. Allein es werden ja auch 
von Republiken Staatsverträge eingegangen und daß eine Re 
publik auf rechtmäſſigem Wege in eine Monarchie könne ver 
wandelt werden, iſt doch gewiß nichts Unmögliches. Es iſt 
noch nicht lange her, daß eine amerikaniſche Republik ein Con 
cordat abſchloß, und wir wiſſen, wie es in den amerikaniſchen 
Republiken ſüdlich vom großen Nordſtrome ausſieht; gewänne 
nun dort das Verlangen nach Ruhe die Oberhand und würde 
die Staatsgewalt in die Hände eines Einzigen gelegt, ſo wäre 
dieſer eben ſo gut ſchuldig der beſtehenden Vereinbarung ge 
recht zu werden, als es nun der Präſident und die Kammern 
ſind, deren Rechtsvorgänger ſie eingingen. - 

Ganz dasſelbe gilt nun auch für den Fall, daß die 
Übung der geſetzgebenden Gewalt, die bei Abſchluß des Staats 
vertrages in einer einzigen Hand vereinigt war, zwiſchen dem 
Monarchen und verfaſſungsmäſſigen Körperſchaften getheilt wird. 
Nicht nur der Monarch und ſein Rechtsnachfolger bleibt an 
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den Vertrag gebunden, ſondern nach demſelben Verhältniſſe 
als die geſetzgebende Gewalt auf Andere übertragen ward, geht 
auf dieſe auch die übernommene Verbindlichkeit über; nach 
dem Antheile, der ihnen an dem Rechte geworden iſt, richtet 
ſich der Antheil, welcher von den die Übung des Rechtes be 
ſchränkenden Pflichten ihnen zufällt. Niemand kann mehr geben 
als er ſelbſt hat; der Alleinherrſcher, der ſeine Macht mit 
Häuſern oder Kammern theilt, kann ſie denſelben nicht anders 
als er ſie ſelbſt beſitzt übertragen. Der Umſtand, daß die 
augenblickliche Stimmenmehrheit der Kammern oder Häuſer 
auf den Vertrag, wenn er erſt zu ſchließen wäre, nicht ein 
gehen würde, hat für die Rechtsfrage nicht die geringſte Be 
deutung. Die Theilung der geſetzgebenden Gewalt hat zur Folge, 
daß von nun an Staatsverträge, die eine Änderung der be 
ſtehenden Geſetze nothwendig machen, ohne Zuſtimmung der 
an der Geſetzgebung theilnehmenden Körperſchaften zur Rechts 
kraft nicht gelangen können. Die Giltigkeit neuer Staatsver 
träge iſt alſo von einer Bedingung abhängig, der ſie früher 
nicht unterlag; nach Erfüllung derſelben ſteht aber der Staats 
vertrag über den Schwankungen, welche die Stimmenmehrheit 
politiſcher Körperſchaften zu erfahren pflegt. Wenn Seine 
Majeſtät im Jahre 1868 mit Zuſtimmung beider Häuſer des 
Reichsrathes einen Staatsvertrag eingeht, ſo kann es ja ge 
ſchehen, daß im Jahre 1878 oder auch viel früher eine Stim 
menmehrheit ſich bildet, welche dieſem Vertrage nun und 
nimmer beigeſtimmt hätte und ihn mit Recht oder Unrecht als 
höchſt unzweckmäſſig und ſchädlich betrachtet. Würde die recht 
liche Wirkſamkeit des gegebenen und angenommenen Verſprechens 
etwa dadurch aufgehoben? Genau in demſelben Verhältniſſe, 
in welchem dann der Reichsrath zu Denjenigen ſtände, durch 
deren übereinſtimmende Willensäußerung der Staatsvertrag zu 
Stande kam, ſteht er gegenwärtig zu der Herrſchermacht, welche 
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ganz inner den Schranken des ihr damals zuſtehenden Rechtes 
das Concordat abgeſchloſſen hat. 

Dies Alles iſt ſo klar, daß die ganze Verworrenheit 
unſerer augenblicklichen Zuſtände dazu gehört, damit ein Rechts 
kundiger es anzuſtreiten unternehmen könne. Man hat des 
wegen den Verſuch gemacht durch die Unterſcheidung zwiſchen 
dem Staatsvertrage und den in Folge desſelben erlaſſenen 
Geſetzen die Schwierigkeit zu umgehen. Man ſagt: Sey das 
Concordat immerhin ein Staatsvertrag, nicht mit dem Con 
cordate ſondern mit Geſetzen haben wir es zu thun. Geſetze 
abzuändern oder aufzuheben iſt aber ein unveräußerliches Recht 
der Staatsgewalt; der Reichsrath iſt alſo durch den geſchloſſenen 
Vertrag nicht gehindert, die Abänderung oder Aufhebung der 
Geſetze, durch welche die vereinbarten Beſtimmungen für die 
öſterreichiſchen Staatsbürger verbindlich wurden, in Antrag zu 
bringen und ertheilt. Seine Majeſtät die Sanction, ſo iſt die 
Rechtskraft des Concordates erloſchen. Dadurch verwickelt man 
ſich aber in einen handgreiflichen Widerſpruch. Jeder von der 
Staatsgewalt eingegangene Vertrag, zu deſſen Durchführung 
Geſetze nothwendig ſind, bringt die Verpflichtung dieſe Geſetze 
zu erlaſſen mit ſich. Was würde man denn ſagen, wenn irgend 
welche Regierung einen Handelsvertrag ſchlöße und dann unter 
lieſſe, die zur Durchführung desſelben nöthigen Beſtimmungen 
zu treffen oder ſich herausnähme dieſelben einſeitig abzuändern? 
Man würde unter Europas Beiſtimmung ſagen, dies ſey ein 
Bruch des Wortes und der Treue. Wie, gilt das Wort nur, 
wo es ſich um klingende Münze handelt und endet die Pflicht 
der Treue, wenn die höchſten Güter der Menſchheit auf dem 
Spiele ſtehen? Zum Überfluſſe iſt im Concordate noch aus 
drücklich feſtgeſetzt, daß alle demſelben widerſtreitenden Geſetze 
oder Verfügungen aufgehoben ſeyen und der Vertrag ſelbſt im 
Kaiſerthume Öſterreich und allen Ländern, aus welchen es be 
ſteht, von nun an immerdar die Geltung eines Staatsgeſetzes 
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haben werde. Das Concordat erhielt alſo ſchon durch ſeine 
Kundmachung die Wirkſamkeit eines Staatsgeſetzes. 

Einem ſchärferen Denker fällt es ſchwer, ſich dieſen Fol 
gerungen zu verſchließen, man hat daher verſucht die Frage 
um das Concordat auf ein anderes Feld hinüber zu leiten. 
Man ſagt nämlich: Jeder Staat hat ein unveräußerliches Recht 
auf Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit und dies iſt verletzt, 
wenn er bei ſeiner Geſetzgebung von einer fremden Macht ab 
hängig iſt. Die Staatsgewalt übt alſo nur ein Recht, auf das 
ſie einen giltigen Verzicht nicht leiſten kann, wenn ſie bei ihrer 
geſetzgebenden Thätigkeit durch einen mit Rom geſchloſſenen 
Vertrag ſich nicht beirren läßt. Das iſt eine hochtönende Rede; 
aber es iſt nicht ſchwer ſie auf ihren wirklichen Gehalt zurück 
zuführen. Wer zu viel beweist, hat nichts bewieſen. Jeder 
Staatsvertrag hat zur unausbleiblichen Folge, daß die recht 
liche Möglichkeit eines ihm widerſtreitenden Geſetzes durch die 
Einwilligung der Macht, mit der man ihn geſchloſſen hat, 
bedingt iſt. Durch jeden Staatsvertrag wird alſo die Macht, 
die ihn ſchloß, von der, mit welcher ſie ihn ſchloß, in gewiſſem 
Sinne abhängig. Allein es iſt dies jene Abhängigkeit, auf 
deren Anerkennung der Werth und die wahre Ehre des Men 
ſchen beruht. Es gibt keine Freiheit von der Pflicht, nur die 
Macht ſie zu verletzen gibt es. Die ganze Bedeutung des Ver 
trages liegt darin, daß man in demſelben eine von der Pflicht 
gezogene Schranke anerkennt. Jede Pflicht, ſie betreffe Großes 
oder Kleines, ſtellt eine Richtſchnur auf, der man ſich fügen 
muß, wenn man den Vorwurf der Pflichtverletzung nicht tragen 
will. Nehmen wir an bei der Verhandlung über einen Staats 
vertrag gäbe ein Bevollmächtigter die Erklärung: mein Macht 
geber wird den Vertrag halten, ſo lang es ihm gefällt, würde 
der andere Theil dies nicht für einen ſchlechten Scherz halten? 
So thäte auch Jung-Italien, wiewol es bekanntlich alle Rechte, 

V. 
* die ſeinen Entwürfen im Wege ſind, mit Füßen tritt, in ſo 
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weit ſeine Macht dazu ausreicht. Daß man Verträge bricht, 
begibt ſich im Dorfe wie auf der Bühne der Weltereigniſſe; 
den kleinen Sünder ſperrt man ein, den großen muß man in 
Geduld ertragen oder Reiterei und Fußvolk anrücken und die 
Geſchütze auffahren laſſen. Doch die Behauptung, daß man ſo 
handeln dürfe, wird auch Mazzini für Hohn und Unſinn er 
klären, freilich nur wenn der Vertrag ſeinem Geſchmacke zu 
ſagt, aber dann mit donnernder Verwünſchung des Treubruches. 
Ein Recht die Pflicht zu verletzen gibt es ſo wenig als ein 
hölzernes Eiſen: denn jedes Recht iſt, was das Wort bezeichnet, 
durch eine in ihm gegebene ſittliche Ermächtigung und durch 
ſie unterſcheidet es ſich von dem auf der Stärke beruhenden 
Können, das der Thiere ſprachloſe Geſchlechter beherrſcht. Wenn 
es alſo wahr iſt, daß die Staatsgewalt ſich die Verbindlichkeit 
anders als nach ihrem augenblicklichen Belieben zu handeln 
nicht auflegen könne, ſo iſt es unwahr, daß Staatsverträge 
möglich ſeyen. Doch eben ſo unwahr iſt es dann, daß es irgend 
ein Recht gebe, das nicht durch den übereinſtimmenden Beſchluß 
beider Häuſer des Reichsrathes auſſer Kraft geſetzt werden 
könnte. Dann iſt kein Recht der Kirche ſo feierlich zugeſichert, 
ſo lange verjährt, ſo heilig verbürgt, daß ſein Beſtand nicht 
von der augenblicklichen Stimmenmehrheit abhängig wäre, aber 
die Rechte aller Körperſchaften, Gemeinden und Länder be 
finden ſich in demſelben Falle und Eine Stimme über die 
Hälfte genügt in jeder Sitzung um von Rechtswegen alles 
Beſtehende auszulöſchen, wie der Maler mit dem Schwamme 
über die Tafel fährt und ein ihm ungenügendes Werk ver 
ſchwinden macht. Wie würde man den Alleinherrſcher nennen, 
der eine ſolche Schrankenloſigkeit ſeines Beliebens als ſein un 
veräußerliches Herrſcherrecht in Anſpruch nähme? Und was 
wäre das Loos der in der Minderheit Befindlichen, wenn das 
Belieben der jeweiligen Stimmenmehrheit das höchſte Recht im 
Staate wäre? Übrigens iſt es dem Liberalismus mit dieſer 
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Staatsallmacht nichts weniger als Ernſt; er läßt ſie nur gelten, 
wenn er ſelbſt die Gewalt in Händen hat. Jedes Verſprechen, 
das er für ſich verwerthen kann, gilt ihm und zwar in dem 
von ihm beliebten Sinne für unwiderruflich in Ewigkeit und 
jede Regierungshandlung, die er demſelben widerſtreitend findet, 
erklärt er für ungiltig. 

Wie kömmt es aber, daß Männer, deren Rechtsgefühl 
ſich regen würde, wenn ein Vertrag mit Graubündten oder 
einer Eiſenbahngeſellſchaft verletzt werden ſollte, bei dem Con 
cordate über die Rechtsfrage ſo leicht hinweggleiten? Mancherlei 
wirkt zuſammen. Seit einer Reihe von Jahren wird mit der 
Fälſchung aller das Völkerrecht leitenden Gedanken hohe Politik 
getrieben, zwar nicht von ſondern wider Oſterreich; aber die 
zerſetzenden Einflüſſe ſchreiten über Schlagbaum und Gränz 
pfahl leicht hinüber. Die Erſchütterung der Religion hat ihren 
Weg durch ganz Europa gemacht. Frankreich, das mit ſeinem 
Beiſpiele voranging, iſt in voller Umkehr begriffen; doch in 
Oſterreich verlangt eine nun einflußreiche Partei, daß Alles, 
was die Staatsgewalt wider die ſittliche und religiöſe Über 
zeugung vermag, ohne Rückſicht aufgeboten werde um uns in 
die Zuſtände, in welchen Frankreich ſich vor achtzig Jahren 
befand, ſo ſchnell als möglich zu verſetzen. Der Wetteifer mit 
den Franzoſen, wie ſie vor achtzig Jahren waren, macht ſich 
in der Tagespreſſe mit immer größerer Offenheit geltend; erſt 
vor wenigen Tagen war es gedruckt zu leſen, wie bei dem 
gehofften Wiener Convente die Rolle Danton's beſetzt werden 
dürfte. Doch iſt die Zahl Derer, die ernſtlich an ſolche Dinge 
denken, bei uns groß? Nein, ſie iſt klein; aber Legion iſt 
die Zahl Derer, welche dem Geiſte, der zu ſolchen Dingen 
treibt, ihre Huldigung darbringen und die Einſprache in ihrem 
Innern durch eitle Tröſtungen beſchwichtigen. So geht es 
namentlich bei den wider Religion und Kirche gerichteten Ge 
ſetzen. Viele, ſehr Viele überreden ſich, in der Ausführung 
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werde Alles ſich ganz anders geſtalten als es von Dieſem und 
Jenem etwa gemeint ſey, und der Religion kein Schaden 
daraus erwachſen; es ſey alſo kein Grund vorhanden ſich 
der Sache wegen bei den Liberalen in üblen Ruf zu bringen 
oder es auf politiſche Schwierigkeit ankommen zu laſſen. Unter 
dieſen meiſtens halb unbewußten Einflüſſen geſchieht es, daß 
ehrenwerthe und verſtändige Männer mit den Beweiſen wider 
die Rechtskraft des Concordates es ungemein leicht nehmen. 

Aber eine Angelegenheit von ſolcher Bedeutung verdient 
doch wol, daß man ruhig und klar in's Auge faſſe, worauf 
es denn eigentlich ankomme? Wohlan das genügt: denn das 
Richtige liegt ſehr nahe. Wer kann läugnen, daß das Ge 
wiſſen eine Macht ſey? Und wie kann Der, welcher es nicht 
läugnet, behaupten, daß die Religion keine Macht ſey? Doch 
für die Frage, vor der wir ſtehen, iſt es überflüſſig hierauf 
tiefer einzugehen. Das Frankfurter Parlament hielt es für 
unmöglich des Eides zu entbehren; in Oſterreich iſt man der 
ſelben Meinung. Wenn der Eid für die Rechtsordnung noth 
wendig iſt, ſo iſt es auch die Vorausſetzung, ohne welche der 
Eid keine Bürgſchaft für die Wahrheit darbietet. Für Jenen, 
der den Glauben an Gott und ſein Gericht gänzlich in ſich 
erſtickt hätte, wäre die Eidesformel ein leerer Schall. Soll 
aber der Eid das, um deſſen willen der Staat ihn fordert, 
vollkommen leiſten, ſo muß der Schwörende im Herzen die 
lebendige Überzeugung tragen, daß der Allmächtige, der ihn 
geſchaffen hat, allſchauend über ihn walte und ihm dereinſt 
von ſeinen Worten, Werken und Gedanken Rechenſchaft ab 
fordern werde. Der gerichtliche Beweis iſt nicht der einzige 
Fall, in welchem der Staat ſich auf die Macht des Glaubens 
und des Gewiſſens berufen muß und in keinem von allen 
dieſen Fällen iſt es für das Recht und die Geſellſchaft gleich 
giltig, ob Glauben und Gewiſſen die Macht, die man ihnen 
zutraut, üben oder nicht. Es iſt aber offenbar, daß die Re 
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ligion dem Staate das, was er von ihr verlangt, zu leiſten 
nicht vermöge, wenn ſie nicht als eine von ihm unabhängige 
Macht erſcheint. Im Jahre 1848 und 1849 hat man es 
oftmals und mit cyniſcher Roheit herausgeſagt, man müſſe 
den Altar zertrümmern, weil er beim Angriffe auf den Thron 
der Freiheit den Weg verſtelle. Wenn aber die Lehrer der 
Religion gleich Puppen wären, welche die Staatsgewalt am 
Drahte zöge, ſo wäre die Mühe den Altar zu zertrümmern, 
eine ſehr unnöthige; man könnte dann dem Volke ſagen: Die 
Männer im ſchwarzen Rocke ſprechen blos, was die Staats 
gewalt ihnen auf die Lippen legt; die Tyrannen brauchen den 
Wahn von einem allſchauenden Gott und Richter, damit ſie 
ihrer Beamten und Soldaten ſicher ſeyen und die Kühnheit 
der Männer des Volkes durch Gewiſſenszweifel gelähmt werde. 

In dieſen unwiderleglichen Thatſachen ſtellt das richtige 
Verhältniß des Staates zur Kirche einfach und klar ſich dar. 
Jeder, der eine Religion hat, iſt davon überzeugt, daß es über 
irdiſche, wiſſende, wollende Mächte gebe und daß ſie ſich ge 
offenbart haben. Auch in dem Heiden lebte dieſer Glaube, 
nur war er getrübt, verworren, meiſtens bis zum Zerrbilde 
entſtellt. Jeder Chriſt bekennt die Offenbarung, welche in 
Eden beginnend durch den Sohn Gottes ihre Mittagshöhe 
erreichte; der Katholik erkennt die Kirche als gegründet um 
die geoffenbarte Wahrheit zu hüten und zu verkünden und die 
Geheimniſſe des Heiles auszuſpenden; er erkennt den Papſt 
als den Erben der dem heiligen Petrus verliehenen Macht, 
als geſendet die Schafe und die Lämmer zu weiden und die 
Biſchöfe als die Nachfolger der Apoſtel. Wenn Religion und 
Gewiſſen für den Staat nicht gleichgiltig iſt, und das iſt es 
ihm nicht, ſo lang er Dienſt- und Fahneneid fordert, ſo muß 
er es für wichtig anſehen, daß in einem Lande, deſſen Bevöl 
kerung faſt ausſchließlich aus Katholiken beſteht, der katholiſche 
Glaube Einfluß auf das Leben nehme. Dies unterliegt auch 
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dann keinem Zweifel, wenn man alle höheren Rückſichten bei 
Seite läßt und die Sache ausſchließlich vom Standpuncte des 
umſichtigen, unparteiiſchen Staatsmannes betrachtet. Aber kein 
nur halbwegs unterrichteter Katholik wird glauben, daß die 
Entſcheidung über die Glaubens- und Sittenlehre den Be 
auftragten des Staates zuſtehe und wenn dem Diener der 
Kirche nicht gegönnt iſt frei ſeines Amtes zu walten, ſo ver 
liert Alles, was er von den Pflichten gegen den Staat lehrt, 
die Wirkſamkeit am meiſten in jenen Lagen, in welchen die 
äußere Gewalt der Ergänzung durch das Gewiſſen am drin 
gendſten bedürfte. Daß in Öſterreich das Anſehen der Bi 
ſchöfe aufrecht blieb, iſt ein Zeugniß für die unaustilgbare 
Lebenskraft der Kirche; indem der Staat ſie hinderte ohne 
Bewilligung der Landesſtelle zu Geiſtlichkeit und Volk zu 
ſprechen, that er was er vermochte um ihr Wort wirkungslos 
zu machen. 

Wer ſich dieſen Erwägungen nicht verſchließt, muß darauf 
verzichten, die für den Staat geforderte Unabhängigkeit als 
Waffe gegen das Concordat zu brauchen. Was iſt denn die 
fremde Macht, der man keinen Einfluß auf das Staatsgeſetz 
verſtatten will? Keine andere als die der Religion. Aber jede 
des Namens würdige Religion iſt vom Staate unabhängig und 
nur weil ſie es iſt, kann ſie der Rechtsordnung in dem Ge 
wiſſen eine viel bedeutende Bürgſchaft leihen. Wenn aber die 
ſittliche Überzeugung auf die äußere Handlung wirken ſoll, 
wie darf man ſich herausnehmen, bei Regelung der äußeren 
Verhältniſſe auf das Gewiſſen der Staatsbürger keine Rück 
ſicht zu nehmen? Je ausgeprägter die Lehre und die Ver 
faſſung der katholiſchen Kirche iſt, deſto beſtimmter iſt auch 
die Richtſchnur des Glaubens, die ſie ihren Bekennern vor 
zeichnet, und das Geſetz der Freithätigkeit, das ſie ihnen ver 
kündet. Wenn die Vorſchriften der Gewalt, die über das 
Erzwingbare gebietet, dem Gebote, das an das Gewiſſen ergeht, 
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feindlich entgegenwirken, ſo iſt dies für die Kirche nicht gleich 
giltig: denn jede Seele, die der Verſuchung unterliegt, iſt für 
ſie von hohem Werthe, weil jede Seele mit dem Blute des 
Sohnes Gottes erkauft iſt. Zuletzt hat aber die Staatsgewalt 
immer und überall die Erfahrung gemacht, daß der Zuſammen 
ſtoß ihr ſelbſt weit größeren Schaden brachte als der Kirche, 
an welcher in Kampf und Verfolgung ſich das göttliche Wort 
erprobt: „Seht, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“. 
Deswegen galt es bis nah an die Gegenwart heran als un 
widerſprechlich, daß die Eintracht der geiſtlichen und weltlichen 
Gewalt für die Geſellſchaft von höchſter Wichtigkeit ſey. Jung 
Israel und ſeine getauften Geiſtesverwandten mögen den Satz 
für veraltet erklären und über ihn allen Schmutz ausgießen, 
womit ſie ihr trauriges Handwerk betreiben; die kaiſerliche 
Regierung darf ihn nicht unbeachtet laſſen: denn ſie iſt für 
die Zukunft des bedrängten Vaterlandes verantwortlich. 

Nicht daß das Concordat geſchloſſen, ſondern daß es ſo 
ſpät geſchloſſen wurde, iſt alſo zu beklagen und es iſt nicht 
nur für den Katholiken ſondern auch für den Öſterreicher und 
den ſcharfſichtigen wenn auch kühlen Staatsmann zu beklagen. 
Wäre es um zwanzig Jahre früher zu Stande gekommen, ſo 
hätte das Jahr 1848 eine ganz andere Wendung genommen 
und Öſterreich würde nun an äußerer Macht den Größten 
ebenbürtig, an innerer Kraft Allen vorleuchtend in Europa 
daſtehen. In beſchränktem Wirkungskreiſe und ſtets mit dem 
Verdachte beladen als ſey ihr was ſie im Namen Gottes ver 
künde von der Hofkanzlei oder Landesſtelle in die Feder ge 
ſagt, hat die Kirche in Öſterreich Bedeutendes gewirkt. Der 
13. März fand im ganzen Kaiſerthume die Maſſe des Volkes 
von allen der Religion und Geſellſchaft feindlichen Grundſätzen 
völlig unberührt; das war ein Vortheil, deſſen kein einziger 
großer oder mittlerer Staat ſich rühmen durfte. Gewiß war 
Vieles zu ändern und zu beſſern; doch es hätte mit Umſicht 
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und Würde geſchehen ſollen und es konnte ſo geſchehen, wenn 
mit der furchtſamen Halbheit, deren Siegel das frühere Syſtem 
in allen ſeinen Theilen trug, früher gebrochen wurde. Die 
Vereinbarung des Jahres 1855 gab endlich der Kirche die 
Freiheit der Bewegung zurück, ohne welche ſie der Geſellſchaft 
nicht Alles, was ſie könnte, zu leiſten vermag. Allein ſo lange 
der Staat die Nothwendigkeit der Religion und des Gewiſſens 
anerkennt, hat er, wie ſehr die Verfaſſungsformen wechſeln 
mögen, keinen Grund ſich darüber zu beklagen, ſondern allen 
Grund ſich dazu Glück zu wünſchen. Übrigens kann es keinem 
aufmerkſamen Leſer des Concordates und der dazu gehörigen 
Actenſtücke entgehen, wie ſorgfältig die Rechte Seiner Majeſtät 
gewahrt wurden und welcher bedeutende Einfluß der Staats 
gewalt vorbehalten blieb. 

Dasſelbe gilt auch für das Verfahren in Eheſachen, wider 
welches der Geſetzentwurf gerichtet iſt. Ich ſetze voraus, kein 
Kundiger werde mir einwenden, das kirchliche Eherecht ſey mit 
einer verfaſſungsmäſſig beſchränkten Monarchie unvereinbar: 
denn daß es ſich ſogar mit republicaniſchen Regierungsformen 
ſehr wohl vertrage, wird durch das Beiſpiel mehrerer Schweizer 
Cantone auſſer Zweifel geſtellt. Ich nehme ferner als ſelbſt 
verſtändlich an, daß der Geſetzgeber im Gebiete des Geiſtes wie 
des Stoffes auf die Thatſachen Rückſicht nehmen müſſe; ganz 
abgeſehen davon ob er ſie anders wünſche oder nicht und ob 
er dies mit oder ohne Grund thue, und daß der gegenwärtigen 
Regierung Seiner Majeſtät nichts ferner liege als die Abſicht 
die Anhänglichkeit des Katholiken an ſeine Religion erſchüttern 
zu wollen. Beſieht man die Frage in dieſem Lichte, ſo nimmt 
ſie ſich ganz anders aus, als ſie im Dienſte wandelbarer Partei 
intereſſen dargeſtellt zu werden pflegt. 

Daß es von der Staatsgewalt abhänge die bürgerlichen 
Rechte der Ehe feſtzuſetzen und zu gewähren oder zu verſagen, 
wird von Niemanden angeſtritten. Allein die Staatsgewalt 
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ſoll bei Übung der ihr zuſtehenden Macht den Mahnungen 
der Gerechtigkeit und Billigkeit folgen und zwar um ſo mehr, 
wenn die höhere Klugheit das Nämliche gebietet. Nach der 
katholiſchen Lehre bringt nur eine Verbindung, welche den von 
der Kirche aufgeſtellten Bedingungen der Giltigkeit entſpricht, 
die Gewiſſenspflichten der Ehe und die ſittliche Möglichkeit der 
leiblichen Gemeinſchaft mit ſich. Die Regierung kann dem 
Katholiken nicht zumuthen in Fragen der katholiſchen Glaubens 
und Sittenlehre ihr Wort höher zu achten als das der Bi 
ſchöfe, des Papſtes, der allgemeinen Concilien. Mißgriffe dieſer 
Art gehören in eine Zeit, die nicht mehr iſt. Es gab und 
gibt Staatsbeamte, es kann auch Miniſter geben, die es vor 
zögen, wenn Öſterreichs Katholiken ſich über die Ehe zu den 
Grundſätzen bekennen würden, die der Proteſtantismus auf 
geſtellt hat. Sie können es aber nicht, wenn ſie Katholiken 
bleiben wollen, und daß die Regierung nicht die Abſicht habe, 
wider die katholiſche Überzeugung einen Feldzug zu eröffnen, 
ſetze ich als unbeſtreitbar voraus. Sie wird daher wie in Allem 
ſo auch in der Ehe die Thatſache der katholiſchen Religion ſo 
nehmen wie ſie iſt; auch jene ihrer Mitglieder werden es, 
die etwa den Wunſch hegen, die Katholiken möchten die 
Sache anders auffaſſen. Dann wird es ihr aber nicht wohl 
möglich ſeyn das Gewicht der Gründe zu verkennen, welche 
für die zu Recht beſtehende Regelung der Eheſachen entſcheidend 
WAUEN. 

Da die Ehe für die Geſellſchaft ſo wichtig und gerade 
das Weſentliche der mit ihr verbundenen Pflichten für den 
Zwang unerreichbar iſt, ſo kann es der gegenwärtigen Regie 
rung eben ſo wenig als der früheren gleichgiltig ſeyn, ob der 
Katholik die Verbindung, in der er lebt, für eine wahre Ehe 
halten dürfe oder nicht. Aber nur um der Ehe die Heiligung 
durch die Gewiſſenspflicht zu ſichern, hat Öſterreich die Ver 
bindlichkeit übernommen, keiner Verbindung eines Katholiken, 
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die eine vor Gott und dem Gewiſſen giltige Ehe nicht iſt, 
die bürgerlichen Rechte zu gewähren. Es geſchah nicht um der 
Kirche ein Vorrecht zu ertheilen ſondern um der Geſellſchaft 
einen Dienſt zu erzeigen. Hieraus ergibt ſich aber die Noth 
wendigkeit, das Urtheil der Kirche über die Giltigkeit der Ehe 
vor Gott und dem Gewiſſen als die Beantwortung der Vor 
frage, von der die Erwerbung der bürgerlichen Rechte abhängt, 
anzuerkennen. Der Staat hat dadurch nicht das Geringſte 
verloren: denn wiewol es in ſeiner Macht ſteht von dem 
ſittlichen die Ehe begründenden und zum Sacramente erho 
benen Verhältniſſe keine Kunde zu nehmen, ſo iſt er doch 
offenbar unfähig über das Vorhandenſeyn desſelben zu ent 
ſcheiden. 

Eben deshalb ſteht das Urtheil, welches die Kirche über 
die Giltigkeit der Ehe fällt, ganz auſſer dem Bereiche des 
Geſetzes, nach welchem alle Gerichtsbarkeit im Staate im Namen 
Seiner Majeſtät auszuüben iſt. Gewiß ſind alle öſterreichiſchen 
Katholiken im Staate Öſterreich, aber dies hindert nicht, daß 
ſie zugleich in der Kirche ſeyen. Es ſind ja auch alle dem 
Fürſtbiſchofe von Breslau unterſtehenden Katholiken im Kirchen 
ſprengel Breslau, wiewol bei 200.000 derſelben im Staate 
Oſterreich und die übrigen im Staate Preußen leben. Die 
Katholiken Öſterreichs wie aller Länder unterſtehen als Staats 
bürger dem Staatsgeſetze und jeder Spruch, der ihre bürger 
lichen Rechte und Verbindlichkeiten betrifft, wird von dem 
bürgerlichen Gerichte im Namen Seiner Majeſtät erlaſſen. 
Aber auch als Mitglieder der Kirche haben die Katholiken 
Pflichten und Rechte, die entweder Allen gemeinſam oder durch 
ein Kirchenamt bedingt ſind. Über dieſe entſcheidet die Kirchen 
gewalt und zwar nicht im Namen Seiner Majeſtät ſondern 
in ihrem eigenen. Wie könnte es auch anders ſeyn ? Wo hat 
man jemals einer Eiſenbahngeſellſchaft zugemuthet, die Entlaſſung 
eines ungeſchickten oder fahrläſſigen Beamten im Namen des 
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Landesfürſten auszuſprechen! Der Fall, daß man die Staats 
gewalt um Hilfe zu Vollſtreckung des Spruches angeht, darf 
nicht damit vermiſcht werden. Zu den Urtheilen, welche die 
Kirche aus eigener Macht und auf ihrem eigenen Gebiete fällt, 
gehört auch das über die Giltigkeit der Ehe: denn zur Vor 
ausſetzung hat es einerſeits die katholiſche Glaubens- und 
Sittenlehre und die auf dieſelbe gegründeten Vorſchriften des 
Kirchengeſetzes und andererſeits die Pflicht der Gläubigen die 
Kirche zu hören. Ob bei Gewährung der bürgerlichen Rechte 
hierauf geachtet werde oder nicht, hängt natürlich von der 
Staatsgewalt ab, allein die hochwichtigen Gründe, durch welche 
die Rückſichtnahme geboten wird, ſind ſo eben dargelegt worden 
und wie wäre es denkbar, daß der Staatsgewalt durch ein 
Grundgeſetz verboten würde bei einer Frage von dieſer Be 
deutung den wohlverſtandenen Vortheil der Geſellſchaft im 
Auge zu behalten! Das wäre wenigſtens Etwas, das die Welt 
zum erſten Male ſähe. Übrigens iſt der Grundſatz nicht in 
Oſterreich erfunden, ſondern von anderen Geſetzgebungen ent 
lehnt worden und wie er zu verſtehen ſey, zeigt die Anwen 
dung, die man dort von demſelben macht. In Baiern und 
Sachſen erklärt das Geſetz ſchlechthin und ohne beſchränkenden 
Beiſatz, daß alle Gerichtsbarkeit vom Könige ausgehe: dennoch 
wird dies ganz im Einklange mit der Natur eines bürgerlichen 
Geſetzes in keinem anderen Sinne genommen, als daß alle 
weltlichen Gerichte im Namen des Königes zu ſprechen haben; 
das thun ſie und damit iſt dem Geſetze Genüge geleiſtet. So 
wol in Baiern als in Sachſen wird über die Ehen der Katho 
liken von der Kirchengewalt nach dem Kirchengeſetze geurtheilt 
und Niemanden fällt es ein zu glauben, daß dadurch ein 
Staatsgrundgeſetz verletzt werde. Zunächſt iſt es die Patri 
monialgerichtsbarkeit, der jener allgemeine Satz entgegentritt; 
auf die kirchlichen Ehegerichte könnte man ihn nur dann an 
wenden, wenn ſie über die bürgerlichen Wirkungen der Ehe 
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ſprächen; allein dieſe wurden ja durch das Concordat an 
das weltliche Gericht gewieſen. Die Nebenabſichten Derer, 
die den Grundſatz nach Öſterreich zu verpflanzen bemüht 
waren, ſind für den richtigen Sinn desſelben von gar keinem 
Belange. 

Wenn man die katholiſche Überzeugung auch nur als 
Thatſache gelten läßt, – und welcher Beſonnene darf ſie als 
etwas nicht Beſtehendes behandeln, – ſo iſt der Ausgleich, 
der dem zehnten Artikel ſeinen Inhalt gab, um ſo zweckmäſſi 
ger, je entſchiedener im weſtlichen Öſterreich die Zahl der 
Katholiken überwiegt: denn um ſo mehr müſſen alle Freunde 
Oſterreichs wünſchen, daß an dem häuslichen Herde der Ka 
tholiken die Tugenden blühen, für welche Religion und Ge 
wiſſen eben ſo wenig gleichgiltig iſt, als ſie ſelbſt für den 
Staat es ſind. Wie ſollte es alſo nicht der Mühe werth 
ſeyn, alle Einwendungen, die wider die Zweckmäſſigkeit einzelner 
Beſtimmungen des kirchlichen Eherechtes erhoben werden, un 
parteiiſch auf die Wage zu legen! Iſt etwa die Freiheit des 
Katholiken in Betreff der Eheſchließung dadurch ungebührlich 
beſchränkt worden? Die Verſchiedenheiten zwiſchen den Hinderniſſen 
des Kirchenrechtes, wie es vertragsmäſſig ausgeführt wird, und 
denen des bürgerlichen Geſetzbuches ſind ganz unbedeutend. 
Mehrere ſtetig wiederholte Vorwürfe beruhen auf Mißverſtänd 
niſſen oder auch Mißdeutungen. Eine zwölfjährige Erfahrung 
beſtätigt, daß Öſterreich und jeder Staat ſich glücklich preiſen 
dürfte, wenn alle ſeine Anordnungen ſo genau beobachtet 
würden wie die bürgerlichen Eheverbote ſeit Wiederherſtellung 
der kirchlichen Gerichtsbarkeit in Eheſachen. Wünſche bleiben 
bei allen menſchlichen Einrichtungen übrig; aber die Vortheile, 
die man von der Verweiſung der katholiſchen Ehe an die 
weltlichen Gerichtsbehörden erwartet, ſind doch gewiß nicht von 
ferne werth gegen die Heiligung der Ehe durch die Gewiſſens 
pflicht in die Wagſchale gelegt zu werden. Daß ich nicht zu 
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viel geſagt habe, wird ſich deutlich herausſtellen, wenn die von 
der Minderzahl der Commiſſion beantragten Erhebungen ſtatt 
finden. Iſt aber hierüber jeder Zweifel gehoben, wer, der 
ſich nicht als Feind des katholiſchen Lebens bekennen will, darf 
dann darauf beſtehen, daß das Urtheil über die Giltigkeit der 
Ehe von der Staatsgewalt wieder in Anſpruch genommen und 
unter dem Vorwande das früher Beſtandene herzuſtellen die 
Civilehe nach Öſterreich verpflanzt werde? 

Vom Kapitale zu leben iſt eine ſchlimme Sache. Man 
hält damit die Verlegenheiten eine Weile hin; doch plötzlich 
fehlt es am täglichen Brote. Die höheren Überzeugungen, 
die in dem Volke leben, und die Gefühle, Gewohnheiten, An 
ſchauungen, durch welche ſie ſich bethätigen, ſind ein unſchätz 
bares Kapital; aber ein unerſchöpfliches ſind ſie nicht. Einſt 
glaubte man, ſie ſeyen es, wenigſtens in ſo weit die Regierung 
derſelben bedürfe; doch es iſt nun genug geſchehen um die 
Lenker der Staaten zu überzeugen, daß dies ein großer Irr 
thum war. Es lieſſe ſich alſo vor Gott und Öſterreich nicht 
verantworten, einen unerſetzlichen Schatz umwillen augenblick 
licher Vortheile zu verſchwenden. Zählt man auch Jene mit, 
die nicht einmal in einem Taufbuche eingeſchrieben ſind, ſo 
werden ſich Tauſende finden, welchen das Verhältniß der Ehe 
zur Religion gleichgiltig oder läſtig geworden iſt; den Millio 
nen iſt es noch ein heiliges, unantaſtbares Gut. Wenn ein 
proteſtantiſcher Staat die Giltigkeit der katholiſchen Ehe nach 
proteſtantiſchen Grundſätzen behandelt, ſo erinnert dies den 
Katholiken, daß er unter einer ſeinem Glauben fremden Re 
gierung ſtehe. In Frankreich begann die Civilehe ihre Bahn, 
während die beweglichen Guillotinen im Lande herumfuhren 
und man wegen des Kreuzeszeichens, das man öffentlich machte, 
geköpft werden konnte. Der Landmann nennt ſie immer noch 
die Jacobinerehe. Einen ganz anderen und weit ſchlimmeren 
Eindruck würde es machen, wenn von einer Regierung, die 

II. 33 
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im Namen eines katholiſchen Monarchen waltet, und ohne daß 
man die Schuld auf Ereigniſſe ſchieben könnte, die mit der 
blinden Gewalt eines Städte zertrümmernden Erdbebens wirken, 
die Katholiken eingeladen würden, ſich um die Heiligung der 
Ehe durch Gewiſſenspflicht und Sacrament nicht zu kümmern. 
Aber blos bürgerliche Ehen werden eine ſeltene Ausnahme 
bleiben? Das iſt nicht die Abſicht der kleinen Schaar, die 
nach der Civilehe Verlangen trägt. Ihr Sinn iſt nach der 
Auflöslichkeit des Ehebandes gerichtet; das iſt der eigentliche 
Grund, warum ſie die Anerkennung des kirchlichen Ehegeſetzes 
für einen Frevel an der fortſchrittlichen Bildung erklärt; ſie 
hat auch gar kein Hehl, daß das bürgerliche Geſetzbuch blos 
den Übergang zu einem der Freiheit beſſer zuſagenden Eherechte 
bilden ſolle. Aber ſolchen Plänen mit Entſchiedenheit ent 
gegenzutreten, iſt durch das Heil der Geſellſchaft dringend ge 
boten, wie und ſie ſollten die Verletzung des Concordates auch 
nur entſchuldigen können? 

Durch eine ruhige Würdigung des zu Recht beſtehenden 
Verfahrens in Eheſachen wird ſich herausſtellen, daß weder 
das wirkliche Bedürfniß der Bevölkerung noch das bleibende 
Intereſſe des Staates Abänderungen fordere, die mit dem 
Concordate unvereinbar wären. Wenn von anderen Beſtim 
mungen desſelben im Allgemeinen behauptet wird, ſie ſeyen 
unausführbar und unhaltbar geworden, ſo läßt ſich darauf 
nur die allgemeine Antwort geben, daß man ſich von dem 
Gegentheile überzeugt halte. Eine auf alle Einzelheiten 
gründlich eingehende Erörterung haben die Vertreter der Kirche 
niemals abgelehnt und ſind auch jetzt zu derſelben bereit. 

Der von der Minderzahl der Commiſſion geſtellte An 
trag hat zum Zwecke das Recht des Vertrages zu wahren und 
eine Befleckung abzuweiſen, wie Öſterreichs ruhmvoller Wappen 
ſchild niemals ſeit der Urzeit ſie erfuhr; er hat zum Zwecke 
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einer hochwichtigen Frage die allſeitige ihr gebührende Erörte 
rung zu ſichern und die Civilehe von der vaterländiſchen 
Erde ferne zu halten. Ich empfehle daher dieſen Antrag 
dem hohen Herrenhauſe mit Vertrauen zur Berückſichtigung 
und Annahme. 

33* 
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XXVIII. 

Die Kirche und die Bedrängniſſe der Gegenwart. 

Rede in der Versammlung der §t. Richaelsbruderschaft 
am 22. Rlär JSGS. 

Auf Israels Bedrängniſſe blickend rief der Prophet Iſaias 
zum Herrn empor: „O möchteſt du die Himmel zerreißen und 
herabſteigen! Die Berge würden vor dir vergehen wie ein 
Brand im Feuer und dein Name deinen Feinden kund werden“. 
Wir haben wahrlich Grund ſeine Bitte uns anzueignen. Seit 
acht Jahren iſt der heilige Stuhl des größten Theiles ſeiner 
Beſitzungen beraubt und der Staat, der ihn plünderte, be 
hauptet offen vor Europas Angeſichte, daß er auch auf das, 
was vom Erbgute des heiligen Petrus noch übrig iſt, ein Recht 
habe. Warum? Weil er es braucht um eine Großmacht zu 
werden. Der Staat, welcher ſich zu dieſem heidniſchen Grund 
ſatze bekennt, verfährt gegen die Katholiken, die ſein Arm er 
reichen kann, in der Weiſe Julian des Abtrünnigen; nur 
nimmt er alle Vorrichtungen des modernen Polizeiſtaates zu 
Hilfe. Auch in Oſterreich iſt ein lange vorbereiteter Schlag 
gefallen; die Stimmenmehrheit des Herrenhauſes hat es ab 
gelehnt für die Rechtsgiltigkeit des Concordates einzuſtehen. 
Die Tragweite des Schrittes iſt keine geringere, weil ſie nicht 
Allen, die ihn thaten, vielleicht nur Wenigen klar vorſchwebte. 

Die Staatsweisheit, welche bei den Janſeniſten und 
Febronianern in die Schule ging, wollte mit der Kirche eine 
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ſolche Theilung treffen, daß ſie ihr den im Innerſten verbor 
genen Glauben zuwies und Alles, was ſich äußerlich bethätigte, 
für ſich ſelbſt in Beſchlag nahm. Der Sache nach wiederholt 
ſich nun dasſelbe. Jedoch wird gegenwärtig ſtatt der Befug 
niß des Staates alles äußerlich Hervortretende für ſeine Zwecke 
auszunützen, die Behauptung vorangeſtellt, nur durch den Staat 
und in dem Bereiche, wo Alles von der Staatsgewalt ab 
hänge, ſeyen Rechte vorhanden. Daraus folgert man nicht 
nur, daß die Kirche keine Rechte erwerben könne, die über dem 
augenblicklichen Belieben der geſetzgebenden Gewalt ſtünden 
ſondern auch, daß es dem reinen Staatsbegriffe widerſtreite, 
den Ausſprüchen, welche die Kirche über Fragen des Glaubens 
und des Gewiſſens fälle, eine Rückwirkung auf das äußere 
Leben einzuräumen. Die Kirche ſoll daher als das ihr eigene 
Recht die Freiheit haben, kraft welcher die Gedanken keinen 
Zoll bezahlen, in allem Andern ſoll ſie vom Staate abhängen. 
Dann iſt es allerdings wahr, daß die Concordate der Staats 
gewalt keine Verpflichtungen auflegen und daß die jeweilige 
Stimmenmehrheit geſetzgebender Körperſchaften nichts übe als 
ihr unbeſtreitbares Recht, wenn ſie über Ehe und Schule ver 
füge ohne ſich um Glauben und Gewiſſen zu kümmern. Nicht 
minder läßt ſich daraus ableiten, daß die weltliche Herrſchaft 
des Papſtes zu dem Staate der Vernunft nicht paſſe, weil der 
Prieſter im Reiche der Thatſachen nichts zu ſchaffen habe und 
den Forderungen der Staatsallmacht nicht gerecht werden könne. 
Doch es ergeben ſich daraus noch ganz andere Folgeſätze und 
gelingt es Religion und Kirche zeitweiſe in den Hintergrund 
zu drängen, ſo werden ſie auch daraus gezogen; aber nicht 
zur Freude Derer, die Etwas zu verlieren haben. 

Weil guter Gaben nur würdig iſt, Wer ſie zu ſchätzen 
weiß, beten wir täglich zum Herrn, er möge über den heiligen 
Vater und den zeitlichen Beſitz, der ewigen Zwecken dient, 
ſchirmend ſeine Hand ausſtrecken. Wir ſind nicht unerhört 
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geblieben; ſeit einer Reihe von Jahren thut der Allmächtige 
mit Rom wie er gethan hat, als Daniel von hungernden 
Löwen umringt in dem Zwinger ſaß. Wenn unſere Bitte bis 
jetzt nicht vollſtändig gewährt wurde, ſo hat dagegen die Gefahr 
des Mittelpunctes der Chriſtenheit eine glänzende Bethätigung 
der katholiſchen Glaubenskraft erweckt. Die edle Schaar, die 
aus freiem Entſchluſſe für die Vertheidigung des heiligen 
Stuhles ihr Leben einſetzt und deren Bedarf durch freiwillige 
Gaben gedeckt wird, legt Verwahrung ein gegen den Wahn 
als ſey die Kirche keine Macht im Leben mehr. Aber ver 
ſchwinden nicht dieſe Tauſende vor den Hunderttauſenden, 
welche die Lenker der Staaten ins Feld ſtellen können? Für 
Entſcheidungen, deren Schauplatz das Schlachtfeld iſt, wäre 
dies freilich der Fall; aber auch die Geiſterwelt hat ihre Wahl 
ſtätten und die Entſcheidungen, welche ſich dort vollziehen, 
wirken viel weiter und tiefer als jene, die von donnernden 
Geſchützen und anſprengenden Reitern herbeigeführt werden. 
Der Kampf um die Religion iſt der innerſte Kern der neueſten 
Geſchichte und wird ſeit zwanzig Jahren es immer mehr. So 
lange der chriſtliche Gedanke die ihm gebührende Macht nicht 
wieder erobert hat, wird Europa zu feſtbegründeten Zuſtänden 
nicht wieder gelangen ſondern mit einer Waffenrüſtung über 
laden ſeyn, welche den Staatsbankerott herbeiruft und wider 
die Umwälzung keine Bürgſchaft gewährt. Die Canadier, Nor 
weger, Engländer, welche mit Deutſchen, Franzoſen und Söhnen 
des Südens am Grabe der Apoſtelfürſten ſich kampfbereit zu 
ſammenfinden, ſind die muthigen Zeugen einer erſtarkenden 
Geiſtesmacht; aber ſie ſind mehr als dies. Gleich der Saat, 
die im Frühlinge die grünen Spitzen hervortreibt, während 
noch hohe Bäume laublos daſtehen, ſind ſie ein Unterpfand 
von Hoffnungen, die mit Gottes Segen ſich erfüllen werden. 
Allein nicht ohne uns. 
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Der Heiland ſprach zu dem Weibe, das den Saum ſeines 
Gewandes berührte: Sey getroſt, Tochter, dein Glaube hat 
dir geholfen! Die leibliche Wohlthat, die ſie empfing, hatte 
ihren Glauben zur Vorbedingung. Auch bei den weit höheren 
Wundern, die der Herr im Seelenleben der Menſchheit wirkt, 
pflegt er von den Menſchen zu heiſchen, daß ſie durch die 
Macht des Gebetes, das den Himmel durchdringt, durch die 
Kraft des Glaubens, der Berge verſetzen kann, und durch die 
That der Liebe, die ſein Tröſter uns einflößt, Mitarbeiter 
ſeyen an den Werken ſeiner Barmherzigkeit. Jeder Chriſt 
findet in dem ihm zugetheilten Berufe Mittel und Wege für 
Gott und ſein Reich zu wirken, und er wirkt dadurch auch 
für das Heil des Vaterlandes. Eines aber iſt es, was hier 
zu Wien uns nun vor Allem noth thut: muthiges Bekenntniß 
der katholiſchen Wahrheit durch Worte und Handlungen. Das 
iſt es zunächſt, wodurch wir zu dem Siege des Glaubens, des 
Rechtes und der Vernunft. Alle beitragen können, Alle bei 
tragen ſollen. Für jetzt haben wir nur Kampf und Prüfung 
in Ausſicht. Doch um ſo weniger dürfen wir ablaſſen, zu 
den Bedürfniſſen des heiligen Stuhles, welche durch eine auſſer 
ordentliche Sachlage hervorgerufen ſind, nach Kräften beizu 
tragen. Rom iſt ſeit der heilige Petrus dort ſeinen Sitz 
nahm, dem Glauben eine unerſchütterliche Burg; gegenwärtig 
iſt es auch die Freiſtätte der Grundſätze, welchen die menſch 
liche Geſelligkeit ihre feſten Ordnungen verdankt und die Ver 
theidiger des heiligen Stuhles ſtreiten wahrhaft für Gott und 
die Geſellſchaft. 

–– OSOS2G-– 
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XXIX. 

Äu ſchrift 

an §rine Turtlaut den Herrn Klinisterpräsidenten Fürsten unn 
Auersperg über die Auslegung der Staatsgrundgesetze. 

Durchlauchtig- Hochgeborner Fürſt! 

eine können nur durch die Macht, die ſie zu erlaſſen be 
rechtigt war, eine allgemein verbindliche Auslegung erhalten. 
Allein die Anſicht, welche die mit der Ausführung Beauf 
tragten über den Sinn des Geſetzes hegen, entſcheidet über die 
thatſächlichen Wirkungen, die es im Rechtsleben hervorbringt, 
und iſt daher von nicht geringer Bedeutſamkeit. Deshalb iſt 
es den berufenen Vertretern der Kirche nicht erlaubt, eine 
öffentliche Äußerung über das die richterliche Gewalt betreffende 
Grundgeſetz) als etwas Gleichgiltiges zu behandeln und die 
ergebenſt Unterzeichneten erfüllen eine in ihrer Stellung ge 
gebene Pflicht, indem ſie ſich gegen Eure Durchlaucht als 
Präſidenten des Miniſterrathes darüber ausſprechen. 

*) In der Herrenhausſitzung vom 21. März 1868 ſtellte nach dem 
Schluſſe der Debatte und bei einer Bewegung im Hauſe und auf den 
Gallerien, zufolge welcher die Redner nur für die in der Nähe Befind 
lichen verſtändlich waren, der damalige Juſtizminiſter die Behauptung auf: 
durch den erſten Artikel des Grundgeſetzes über die richterliche Gewalt ſey 
jede Gerichtsbarkeit pro foro externo, welche nicht im Namen des Kaiſers 
ausgeübt werde, für Öſterreich ſtaatsgrundgeſetzlich aufgehoben worden. 
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Der erſte Artikel des erwähnten Geſetzes lautet: „Alle 
Gerichtsbarkeit im Staate wird im Namen des Kaiſers aus 
geübt“. Dieſen Satz will man nun ſo verſtanden wiſſen, als 
ob es inner Öſterreichs Gränzen keine andere Gerichtsbarkeit 
gebe als jene, die im Namen Seiner Majeſtät, mithin von 
der Staatsgewalt und vermöge des dem Staate zuſtehenden 
Rechtes geübt werde. Ausdrücklich wurde zwar nur behauptet, 
daß durch den angeführten Artikel die kirchliche Gerichtsbarkeit 
in Eheſachen unmöglich geworden ſey; wird aber der Satz in 
dem Sinne genommen, kraft deſſen er die kirchlichen Ehegerichte 
aufhöbe, ſo folgt aus demſelben noch viel mehr: denn er ent 
hielte dann den Ausſpruch, daß der katholiſchen Kirche das 
Recht eine ihre Mitglieder verbindende Entſcheidung aus eigener 
Macht zu fällen, in Öſterreich abgeſprochen ſey. 

Der Staat iſt eine Geſellſchaft, er iſt aber nicht die ein 
zige Geſellſchaft, die es auf Erden gibt, und keine iſt ſo zahl 
reich und verfolgt ein ſo hohes Ziel wie die katholiſche Kirche. 
Während ihre Kinder Bürger der verſchiedenſten Staaten ſind, 
gehören ſie alle dem großen Ganzen an, deſſen Zuſammenhang 
durch das Weltmeer nicht unterbrochen wird, und ſind unter 
einem gemeinſamen Oberhaupte dem Papſte durch dieſelbe 
Glaubens- und Sittenlehre, denſelben Gottesdienſt und das 
ſelbe Kirchengeſetz feſt geeiniget. Durch den Eintritt in eine 
Handels- oder Eiſenbahngeſellſchaft erwirbt man Rechte und 
legt ſich Verbindlichkeiten auf, die nicht in dem Staatsgeſetze 
ſondern in einem freiwillig geſchloſſenen Vertrage begründet 
ſind. Wer die übernommenen Verbindlichkeiten nicht erfüllt, 
kann der erlangten Rechte von der Geſellſchaft in der durch 
ihre Verfaſſung feſtgeſetzten Weiſe beraubt werden und ſie voll 
zieht dies kraft ihres eigenen aus dem Vertrage hervorgegangenen 
Rechtes. Da die erwähnten und ähnlichen Geſellſchaften die 
Erwerbung von Gütern, die ganz in den Bereich des Erzwing 
baren fallen, zu ihrem einzigen Zwecke haben und ihre Verfaſſung 
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darnach eingerichtet iſt, ſo ſtehen ſie zur Staatsgewalt in einem 
weſentlich anderen Verhältniſſe als die katholiſche Kirche; wie 
kann alſo ein Recht, das nicht einmal ihnen verſagt wird, 
der Kirche angeſtritten werden! Offenbar haben die Mitglieder 
der Kirche Rechte und Verbindlichkeiten, die ihnen entweder 
ſchon als ſolchen zukommen oder aus einem von denſelben 
übernommenen Kirchenamte hervorgehen, und durch die Kirchen 
verfaſſung ſind Jene bezeichnet, welche die Macht haben über 
dieſe Rechte und Verbindlichkeiten in der durch das Kirchen 
geſetz vorgeſchriebenen Weiſe ein für den Katholiken verbind 
liches Urtheil zu fällen. Die Macht über Rechte zu ſprechen 
iſt doch unſtreitig eine jurisdictio und wie ſoll man im 
Deutſchen ſie anders als Gerichtsbarkeit nennen? Von der 
des Staates unterſcheidet ſie ſich durch die Natur der Gegen 
ſtände, auf die ſie ſich bezieht. Wie könnte im Namen Seiner 
Majeſtät entſchieden werden, ob ein Katholik von der Kirchen 
gemeinſchaft auszuſchließen oder einem Prieſter die Befugniß 
zu entziehen ſey, das Wort Gottes zu verkünden, die Los 
ſprechung im Beichtſtuhle zu ertheilen, das Opfer der heiligen 
Meſſe darzubringen? Dies und Alles, worüber die Kirche kraft 
der von Gott empfangenen Sendung urtheilt, hat ja Fragen 
der Glaubenslehre, der Gewiſſenspflicht und des kirchlichen 
Geſellſchaftsrechtes zur Vorausſetzung; mithin liegt es jenſeits 
des Gebietes der Staatsgewalt und berührt ſie nur in den 
ſeltenen Fällen, in welchen ſie um Hilfe zur Vollſtreckung des 
Spruches angegangen wird. Dieſe zu verweigern ſteht in ihrer 
Macht; dadurch wird aber im Rechte nichts geändert und 
meiſtens gibt die gleichgiltige Haltung der äußeren Gewalt 
nur Veranlaſſung, daß die der Kirche eigenthümliche Macht 
unzweideutiger hervortritt. 

In Nordamerika entwickelte die dermalige Stellung des 
Staates zur Religion ſich im alleinigen Hinblicke auf die pro 
teſtantiſchen Bekenntniſſe, deren Zerſplitterung und Wandel 
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barkeit dort Alles, was Europa bis jetzt geſehen hat, weit, 
ſehr weit übertrifft. Öſterreich iſt im Schooſe der katholiſchen 
Kirche entſtanden und groß geworden; Seine Majeſtät ernennt 
faſt alle Erzbiſchöfe und Biſchöfe, die meiſten Domherren und 
viele Pfarrer, die Staatsgewalt erſtreckt ihren Einfluß bis in 
die biſchöflichen Seminarien, wo kraft der Vereinbarung, die 
man zerreißen will, kein Seiner Majeſtät mißfälliger Lehrer 
vortragen darf. Daher iſt es in Öſterreich für die Regierung 
ſchlechthin unmöglich von der katholiſchen Kirche und ihrer Ver 
faſſung keine Kunde zu nehmen: wie ſollte alſo ein öſterreichi 
ſches Geſetz die Abſicht haben zu läugnen, daß es eine Gerichts 
barkeit in der Kirche gebe? Dem erſten Artikel des Grund 
geſetzes über die richterliche Gewalt kann eine ſolche Läugnung 
um ſo weniger beigemeſſen werden, da er fremden Geſetz 
gebungen nachgebildet und ſomit der Sinn desſelben durch eine 
vieljährige Übung auſſer Zweifel geſtellt iſt. Das baieriſche 
und ſächſiſche Geſetz erklärt, daß alle Gerichtsbarkeit vom Könige 
ausgehe, und dennoch wird in Baiern und Sachſen über die 
Ehen der Katholiken von der Kirchengewalt nach dem Kirchen 
geſetze geurtheilt, weil man der Natur eines bürgerlichen Ge 
ſetzes gemäß keine andere als die weltliche Gerichtsbarkeit im 
Auge hat. 

Die Umdeutung des genannten Artikels iſt um ſo mehr 
zu bedauern, da ſie Beſorgniſſe erweckt, die über die Frage der 
kirchlichen Gerichtsbarkeit hinausgehen. Man hat einem allge 
meinen Satze einen Sinn beigelegt, in Folge deſſen der öſter 
reichiſchen Kirche nicht einmal ſo viel übrig bliebe als ſogar 
die allgemeinen Staatsbürgerrechte ihr zugeſtehen, weil ſie des 
Rechtes in ihren eigenen Angelegenheiten ſelbſtändig und hie 
mit aus eigener Macht zu entſcheiden dadurch beraubt würde. 
Man hat es gethan, wiewol das Verfahren Derer, von welchen 
der Satz entlehnt iſt, unwiderſprechlich beweist, daß er eine 
für die Kirche ganz unbedenkliche Bedeutung habe, und dennoch 
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wurde den Öſterreichern ohne Rückhalt zugemuthet, durch dieſe 
Auslegung ſich verpflichtet zu halten, die Rechtskraft der mit 
dem heiligen Stuhle geſchloſſenen Vereinbarung für erloſchen 
zu erkennen. Allein das Grundgeſetz über die allgemeinen 
Staatsbürgerrechte enthält nicht wenige, noch allgemeiner und 
unbeſtimmter lautende Sätze, und wiewol kein einziger ſo be 
ſchaffen iſt, daß eine den Rechten der Kirche widerſtreitende 
Auslegung durch den Wortlaut nothwendig gemacht würde, ſo 
liegt ſie doch bei mehr als Einem ſehr nahe. Überdies ſind 
auch dieſe Sätze keine neuen und von mehreren läßt ſich voll 
ſtändig nachweiſen, daß ſie urſprünglich von einer Weltauf 
faſſung ausgingen, die der chriſtlichen geradezu widerſpricht und 
daß ſie dazu beſtimmt waren, wider die Kraft der katholiſchen, 
der chriſtlichen Überzeugung als Waffe zu dienen. Wie nun, 
wenn man daraus die Folgerung zöge, durch das Gelöbniß 
das Geſetz über die allgemeinen Bürgerrechte zu beobachten, 
habe man den Grundſätzen beigeſtimmt, welchen die erſten Ur 
heber jener Sätze huldigten und die auf das Beſtreben ſie 
nach Öſterreich zu verpflanzen von unverkennbarem Einfluſſe 
waren ? 

Die ergebenſt Unterzeichneten ſind jedoch weit entfernt zu 
glauben, die kaiſerliche Regierung könne an irgend Wen eine 
Forderung ſtellen, durch welche die Gränzen der Staatsgewalt 
ſo gänzlich mißachtet würden. Bürgerliche Rechte und Rechts 
verbindlichkeiten zu begründen vermag das Staatsgeſetz allein; 
doch mehr als dies vermag es nicht. Wenn der Soldat da 
durch, daß er den Krieg für unklug oder ungerecht hielte, der 
Pflicht zu kämpfen enthoben wäre, ſo geriethe das ganze Heer 
weſen in Auflöſung; was er auch von dem ausgebrochenen 
Kampfe denken möge und ob er Grund habe ſo zu denken 
oder nicht, er iſt ſchuldig ſeiner Fahne mit Mannesmuth und 
Mannestreue zu folgen. Gerade ſo verhält es ſich mit dem 
Beamten. Für ſeine ganze ämtliche Thätigkeit ſind die Vor 
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ſchriften maßgebend, die das Staatsgeſetz für die bürgerlichen 
Rechte und Verbindlichkeiten aufſtellt; als Richter hat er dar 
nach zu erkennen, er hat zu Durchſetzung derſelben einzu 
ſchreiten, wenn ihm eine vollziehende Gewalt übertragen iſt. 
Mit Ausnahme des Falles, daß ihm eine an ſich verwerfliche 
Handlung befohlen würde, kann er dies mit gutem Gewiſſen 
thun: und thut er es, ſo hat er ſein Gelöbniß das Geſetz zu 
beobachten vollſtändig erfüllt. Das Geſetz für zweckmäſſig und 
gerecht zu halten iſt er keineswegs verbunden und noch weniger 
liegt es ihm ob die Auffaſſungen von Recht und Pflicht, in 
Folge derer die geſetzlichen Beſtimmungen als gerechtfertigt er 
ſcheinen, zu den ſeinigen zu machen. Dies ergibt ſich aus der 
Natur der Sache; zum Überfluſſe wird es durch ein nahe 
liegendes und ſchlagendes Beiſpiel erläutert. Ein Rechtskundiger 
möge über das Concordat noch ſo ungünſtig urtheilen, daß es 
noch immer ein zu Recht beſtehendes Geſetz ſey, wird er nicht 
in Abrede ſtellen. Aber nicht nur vor dem 21. März, auch 
bevor noch ein einziges der beiden Häuſer des Reichsrathes 
ſich wider das Concordat entſchieden hatte, traten mehrere 
Staatsbeamte mit aller Entſchiedenheit gegen dasſelbe auf. Die 
kaiſerliche Regierung war weit entfernt hierin eine Verletzung 
des Amtseides oder auch nur etwas Unziemliches zu erblicken, 
und von Allen, die jene Angriffe mißbilligten, iſt es keinem 
Einzigen eingefallen zu behaupten, das Gelöbniß die Geſetze 
zu beobachten ſey dadurch gebrochen worden. Ohne Zweifel 
haben alle dieſe Staatsbeamten die Geſetze vom 5. November 
1855 und 8. October 1856 in ſo ferne ſie ihre Amtsthätig 
keit berührten, ſtets unverbrüchlich beobachtet und thun es noch 
in dieſem Augenblicke; dies aber und nichts Anderes iſt es, 
wozu ſie durch ihren Amtseid verpflichtet ſind. Genau dasſelbe 
gilt für die Verbindlichkeiten, welche das Geſetz über die allge 
meinen Bürgerrechte den Staatsbeamten auflegt. Daß von 
ihnen mit Recht gefordert werde in allen ihren Äußerungen 
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Anſtand und Vorſicht walten zu laſſen, ſteht damit nicht im 
Widerſpruche. 

Die ergebenſt Unterzeichneten bitten übrigens Euere Durch 
laucht den Ausdruck ihrer vollkommenſten Verehrung zu em 
pfangen. 

Wien am 30. März 1868. 

Kardinal Schwarzenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Prag. 
Joſ. Othm. Kardinal Rauſcher, Fürſt-Erzbiſchof von Wien. 
Maximilian von Tarnóczy, Fürſt-Erzbiſchof von Salzburg. 
Friedrich Landgraf Fürſtenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Olmütz. 
Franz Xaver Wierzchleyski, Erzbiſchof von Lemberg (ritus lat.). 
Gregor Michael Szymonowicz, Erzbiſchof von Lemberg (ritus 

armeni), vertreten durch Franz Xav. Wierzchleyski, Erz 
biſchof von Lemberg (ritus lat.). 

Spiridion Litwinowitz, gr. kath. Erzbiſchof von Lemberg. 
Heinrich Förſter, Fürſtbiſchof von Breslau, vertreten durch 

Friedrich, Fürſt-Erzbiſchof von Olmütz. 
Franz Joſeph Rudigier, Biſchof von Linz. 
Benedict von Riccabona, Fürſt-Biſchof von Trient. 
Vincenz Gaſſer, Fürſt Biſchof von Brixen. 
Joſeph Feßler, Biſchof von St. Pölten. 
Anton Galecki, Biſchof von Amathus und Apoſt. Vicar von 

Krakau. 

Johann Zwerger, Fürſt-Biſchof von Seckau. 
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XXX. 

Die am 25. Itlai 1868 über Ehe und Schule 
erlaſſenen Geſetze, 

Pirtenschreiben unm 19. Sunins S68. 

„Transit benefaciendo“ ſagt die heilige Schrift von 
dem Erlöſer. Ja wahrlich Wohlthaten ſpendend zog er einher! 
Der Sohn der Jungfrau ſchien ſeine göttliche Macht nur zu 
beſitzen, um den Kindern Adams, die er zu Brüdern haben 
wollte, Barmherzigkeit und Liebe zu erweiſen. Wo er nahte, 
verließen die Kranken ihr Schmerzenslager, die Lahmen wan 
delten, die Blinden ſahen, Ältern und Geſchwiſter erhielten 
die Todten, die ſie beweinten, zurück. Und dies war nicht das 
Höchſte, was er brachte. Er verkündete die gute Botſchaft vom 
Reiche Gottes, er ließ Denen, die in den Finſterniſſen und 
dem Schatten des Todes ſaßen, ein großes Licht aufgehen, 
das Licht der Wahrheit und der Gnade; er brachte endlich 
das Sühnopfer dar, welches die Engel anſtaunen und durch 
deſſen Kraft die Menſchen Alles haben, was das Leben wün 
ſchenswerth macht. Der Heiland ſitzt nun zur Rechten des 
Vaters, doch er iſt gegangen uns einen Ort zu bereiten, und 
eben die herrlichſten ſeiner Liebeswerke, jene nämlich, die dem 
unſterblichen Geiſte frommen, ſetzt er durch ſeine Kirche fort 
und durch den Tröſter, den er ihr erworben hat. Es iſt lange 
her, daß das menſchliche Leben mit dem Kriege und die Pflichten 
des Menſchen mit denen des Kriegers verglichen werden, weil 
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die Ähnlichkeit ſich ohne viel Nachdenken darbietet. In jedem 
menſchlichen Herzen wird ein großer Kampf ausgekämpft; äußer 
lich macht er ſich häufig faſt gar nicht bemerklich, aber ſtets 
entſcheidet ſein Ausgang darüber, ob der Menſch ſeinen Platz 
zur Rechten oder zur Linken des wiederkehrenden Menſchen 
ſohnes haben werde. Zum Siege führt die Liebe, für die wir 
geſchaffen ſind: daher iſt die Kirche geſandt um das Geſetz der 
Liebe Gottes und des Nächſten zu verkünden und die Huld 
geheimniſſe, die ſie verwaltet, vermitteln die Hilfe von oben, 
ohne die wir nichts vermögen. 

Der älteſte Bund des Menſchen mit dem Menſchen iſt 
die Ehe. Keine Liebe zu Menſchen ſoll über der ſtehen, welche 
die Gatten an einander knüpft: denn der Herr ſpricht: „Der 
Menſch wird Vater und Mutter verlaſſen und ſeinem Weibe 
anhängen“. Aber die Liebe zu Gott ſoll über ihr ſeyn und 
ſie dadurch befeſtigen und verklären. Die Ehe iſt zugleich mit 
dem Menſchen geſunken, doch mit ihm hat ſie ſich wieder er 
hoben und gleich ihm empfing ſie von dem Heilande eine 
Würde, welche die urſprünglich ihr verliehene überragt. Jeſus 
Chriſtus gab den Gatten ſeine Liebe zu der Kirche, für die 
er ſich aufopferte, zu dem Vorbilde ihrer Herzenseinigung und 
damit ſie der ihnen geſtellten Aufgabe gewachſen ſeyen, ließ 
er ſie durch ihre Verbindung zu dem heiligen Geiſte in ein 
beſonderes Verhältniß treten; er gab der Ehe unter den Sacra 
menten des neuen Bundes einen Platz. Nicht wegen der Gatten 
allein iſt dies geſchehen, es geſchah um durch die chriſtliche 
Ehe die chriſtliche Familie zu gründen. Die Gatten haben 
eine Sendung vom Herrn an ihre Kinder und Hausgenoſſen; 
die chriſtliche Ehe bringt der Welt die chriſtliche Kindererziehung 
und die chriſtliche Hausordnung, und durch ſie wird die häus 
liche Geſellſchaft zur Gehilfin der Kirche und zur Schule aller 
Tugenden, welche das Staatsleben adeln und ſeinen Einrich 
tungen nachhaltige Kraft einhauchen. Das Vorbild iſt ein 
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hohes und ſtets ſind Viele tief unter demſelben geblieben; aber 
ſo geht es mit Allem, was ſittlich groß, was rein und des 
Menſchen würdig iſt, und ſo lange das Bewußtſeyn der chriſt 
lichen Gattenpflicht im Großen und Ganzen lebendig bleibt, 
übt es auf die Ehe und die Geſellſchaft einen Einfluß, deſſen 
Wohlthaten man nicht unterſchätzen ſollte: denn beginnt er zu 
weichen, ſo macht ſich eine Lücke fühlbar, die weder Strafgeſetze 
noch Polizeivorſchriften auszufüllen vermögen. 

Ob eine Verbindung zwiſchen Mann und Weib ſo be 
ſchaffen ſey, daß ſie das ſittliche, in der Ehe gegebene Verhält 
niß begründe und ſomit auch die Gnadenhilfe des Sacramentes 
mit ſich bringe, iſt lediglich nach dem Geſetze Gottes und ſeiner 
Kirche zu beurtheilen. Zu den Pflichten einer Lebensgemein 
ſchaft, welche die Liebe des Heilandes zu ſeiner Kirche nach 
bilden ſoll, ſteht nichts in grellerem Widerſpruche als die Auf 
löslichkeit des Bandes; wenn aber die Giltigkeit der Ehe von 
dem Staatsgeſetze abhinge, ſo hätte ein römiſcher Chriſt drei 
oder vier Weiber entlaſſen, und während ſie noch ſämmtlich 
lebten, mit der fünften eine vor Gott und dem Gewiſſen giltige 
Ehe ſchließen können, wofern er nur den Vorſchriften des welt 
lichen Geſetzes nachgekommen wäre. Die Folgerung, welche ſich 
daraus ergäbe, würde über die Ehefrage hinausreichen. Wenn 
das Staatsgeſetz den Chriſten der Verpflichtung entbinden könnte, 
in Eheſachen ſeine Freithätigkeit nach der von dem Herrn ihm 
vorgezeichneten Richtſchnur zu beſtimmen, ſo vermöchte ſie dies 
auch in anderen Angelegenheiten und wir hätten ein neues 
Heidenthum, das weit ſchlimmer wäre, als das alte: denn es 
gebräche ihm jene dunkle Ahnung überirdiſcher Mächte, die in 
Roms und Griechenlands beſſeren Tagen tief in's Leben ein 
griff und die Geſellſchaft in Fäulniß zu verſinken hinderte. 

Dagegen hat die Staatsgewalt ohne Zweifel die Macht 
einer Verbindung die bürgerlichen Rechte der Ehe zu gewähren 
oder zu verſagen; dies geht aus der Natur eines bürgerlichen 
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Rechtes hervor. Ferner iſt es ganz richtig, daß die Ehe eine 
für den Staat höchſt wichtige Geſellſchaft ſey; allein je getreuer 
die Gatten ihre Pflichten erfüllen, deren reinſten Ausdruck das 
chriſtliche Sittengeſetz enthält, deſto vollkommener leiſtet die 
Familie dem Staate jeden Dienſt, den er von ihr erwarten 
darf. Überdies ſagt man mit Recht: lieben und beten läßt ſich 
nicht nöthen, und für das Weſentliche der Gattenpflicht iſt die 
dem Zwange unerreichbare Geſinnung das Entſcheidende. Alles, 
was die richtige Auffaſſung und treue Einhaltung der ehlichen 
Pflichten fördert, iſt alſo eine dem Staate dargebotene Hilfe 
und wenn man Verbindungen von Katholiken, die nach der 
katholiſchen Lehre keine Ehen ſind, die bürgerlichen Rechte der 
Ehe verweigert, ſo iſt dies nicht nur ein Zoll, welchen die 
höheren Überzeugungen des Staatsbürgers fordern können, 
ſondern auch eine Handlung der Klugheit. 

Die kirchliche Gerichtsbarkeit in Eheſachen kam nach Öſter 
reich zugleich mit dem Kreuze und bis zum Jahre 1783 blieb 
ſie unangetaſtet. Im Jahre 1783 erſchien das Ehepatent. 
Wiewol es ſich als ein Geſetz ankündete, das nur den bürger 
lichen Ehevertrag betreffe, ſo ſchrieb doch in Wirklichkeit die 
Staatsgewalt ſich das Recht zu, auch über die Giltigkeit der 
Ehe vor dem Gewiſſen ausſchließlich zu verfügen und einige 
Jahre darauf wurden die weltlichen Behörden förmlich ermäch 
tigt Dispenſen für den Gewiſſensbereich zu ertheilen. Dies 
Verkennen der Gränzen, die der weltlichen Gewalt durch ihre 
Natur gezogen ſind, müßte Lächeln erregen, wenn es keine ſo 
zarte und heilige Sache gälte; es ergab ſich aber ganz folge 
recht aus den wenig ſinnreichen Trugſchlüſſen, durch welche 
man die Geſetzgebung über die Ehe dem Staate zueignen und 
dennoch dem Volke verhehlen wollte, daß eine weſentliche Än 
derung vorgegangen ſey. Indeſſen fühlte ſchon Joſeph II., daß 
man dem katholiſchen Gefühle Rückſichten zollen müſſe, wenn 
die Schwierigkeiten nicht unüberſteiglich werden ſollten. Bei 
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der Rechtfertigung des Ehepatentes fiel der Schwerpunct darauf, 
daß in Folge des erlaſſenen Staatsgeſetzes die Verbindlichkeit 
der Katholiken die kirchlichen Ehehinderniſſe zu beobachten er 
loſchen ſey, und geraume Zeit hindurch ſuchte man die Geiſt 
lichkeit durch Geldſtrafen zu zwingen, jene Ehewerber, denen 
ein bürgerliches Ehehinderniß nicht im Wege ſtand oder welchen 
die Regierung Nachſicht ertheilt hatte, auf ihr Verlangen ohne 
Weiteres zu trauen. Allein dieſe Gewaltmaßregeln hatten nicht 
den Erfolg, welchen die Verehrer der Staatsallmacht erwar 
teten. Ihr eifriger Vorkämpfer Dolliner macht hierüber ein 
merkwürdiges Geſtändniß. „Alle die Vorſchriften, ſagt er, 
waren nicht hinreichend den befürchteten Folgen auszuweichen. 
Daß Brautperſonen, denen ein vom Ehepatente beſtätigtes 
canoniſches Ehehinderniß im Wege ſtand, ſeit dieſer Zeit (ſeit 
1783) blos mit landesfürſtlicher Dispens ohne zugleich die 
geiſtliche erhalten zu haben, zur Trauung gekommen wären, 
wird ſich vielleicht kein einziges Beiſpiel nachweiſen laſſen.“ 

In Joſeph des Zweiten bürgerlichem Geſetzbuche §. 20 
ward eine Weiſung eingeſchaltet, die auf gänzliche Unterdrückung 
der geiſtlichen Dispenſen abzielte; doch ſie blieb wirkungslos und 
zwölf Tage vor des Kaiſers Tode erging ein Hofbefehl, welcher 
der Sache eine neue Wendung gab. Die Regierung wurde 
nämlich angewieſen, bei Hinderniſſen der Verwandtſchaft und 
Verſchwägerung die landesfürſtliche Erlaubniß zu Schließung 
des bürgerlichen Ehevertrages ausdrücklich an die Bedingung 
zu knüpfen, „wenn der Herr Ordinarius die kirchliche Dispens 
zur prieſterlichen Einſegnung aus eigener Ordinariats-Vollmacht 
verleiht“. Auf den erſten Blick möchte man glauben, die Vor 
ſchrift ſey gegen die päpſtlichen Dispenſen gerichtet, allein die 
Abſicht war unmöglich zu machen, daß wenn das obwaltende 
Hinderniß zugleich ein kirchliches und bürgerliches ſey, die 
Trauung ohne kirchliche Nachſicht gefordert werde. Mit der 
janſeniſtiſchen Verwahrung gegen den Papſt war es nicht ſo 
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ernſtlich gemeint und den Biſchöfen blieb es geſtattet ſich an 
den heiligen Stuhl um Dispenſen zu wenden; natürlich nur 
mit Beobachtung der ängſtlich gehäuften Vorſchriften, die den 
Verkehr mit Rom unter die Aufſicht der Regierung ſtellten. 
Aber ſchon dadurch, daß eine kirchliche Nachſicht als Bedingung 
der bürgerlichen bezeichnet wurde, war mit der Lehre gebrochen, 
nach welcher es Wahn und Aberglaube war den kirchlichen 
Hinderniſſen noch eine verpflichtende Kraft beizumeſſen. Die 
Verordnung ſprach zwar nur von den Hinderniſſen der Ver 
wandtſchaft und Verſchwägerung, aber lediglich darum weil es 
ſich faſt immer nur um dieſe handelte: deswegen wurde das 
Verfahren auf alle Hinderniſſe ausgedehnt, in welchen die 
Geſetze des Staates und der Kirche zuſammentrafen. Von einer 
Nachſicht in den Hinderniſſen der Schwägerſchaft in gerader 
Linie, der Religionsverſchiedenheit zwiſchen Chriſten und Nicht 
chriſten, der höheren Weihen und der feierlichen Ordensgelübde 
konnte alſo keine Rede ſeyn. Im Laufe der Jahre ſtellte ſich 
überdies die Übung feſt, daß wenn der Papſt Nachſicht ge 
währte, die Regierung ſich begnügte dem Breve das placitum 
regium nach Vorſchrift beizuſetzen und eine bürgerliche Dispenſe 
nicht ertheilte. Vergebens rief eine Anzahl Rechtsgelehrter das 
koſtbarſte Majeſtätsrecht ſchwebe in Gefahr, ja die alſo ge 
ſchloſſenen Ehen ſeyen nicht einmal giltig, weil der Papſt nur 
von dem kirchlichen Eheverbote, nicht aber von dem trennenden 
Hinderniſſe entbinden könne; es blieb dabei, bis das Jahr 
1856 dem Verfahren in Eheſachen eine neue Bahn erſchloß. 

Überdies wurde der Grundſatz, daß der Staat trennende 
Ehehinderniſſe aufſtellen könne, in der Ausführung erſchüttert, 
während noch keine ihn anſtreitende Schrift in Öſterreich auf 
Druckbewilligung hoffen durfte. Das Kaiſerhaus hielt ſich bei 
Verehlichungen an die Kirchengeſetze mit größter Genauigkeit 
und es widerſtrebte dem verſtändigen, gewiſſenhaften Kaiſer 
Franz, Vorſchriften, die er ſelbſt befolgte, als unverbindlich zu 
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behandeln, wenn die berufenen Vertreter des Kirchengeſetzes, 
die Biſchöfe, dieſelben geltend machten. Der Mißklang zwiſchen 
Gewiſſen und bürgerlichem Rechte trat dann am grellſten her 
vor, wenn eine giltig geſchloſſene Ehe wegen eines blos bürger 
lichen Hinderniſſes ungiltig erklärt und auf Grund dieſes 
Spruches die Trauung mit einer dritten Perſon beanſprucht 
wurde. Doch wandte man ſich an den Kaiſer, ſo blieb die 
Hinweiſung auf das für das Gewiſſen noch beſtehende Ehe 
band nicht ohne Beachtung. Indeſſen kamen ſolche Fälle ſehr 
ſelten vor. Da die öſterreichiſchen Gerichte den Verſuch die 
Unauflöslichkeit des Ehebandes zu umgehen durchaus nicht be 
günſtigten, ſo waren Ungiltigkeitserklärungen nichts weniger als 
häufig, natürlich begab es ſich noch viel ſeltener, daß ſie wegen 
eines blos bürgerlichen Hinderniſſes erfolgten und ſelbſt wenn 
es geſchah, dachten die Betheiligten nicht jedes Mal an eine 
neue Ehe. Seit dem Jahre 1820 regte das Bewußtſeyn des 
Verhältniſſes der Ehe zur Kirche ſich kraftvoller und allgemeiner 
und die Nothwendigkeit der Herſtellung des Einklanges zwiſchen 
dem Staatsgeſetze und der katholiſchen Lehre ward als uner 
läßlich anerkannt. Verhandlungen mit dem heiligen Stuhle 
wurden vorbereitet und gepflogen, und lange bevor etwas End 
giltiges zu Stande kam, gab die oberſte Staatsgewalt unzwei 
deutig kund, daß ſie ihre Stellung gegen die Kirche geändert 
habe: denn im Jahre 1834 wurde die Verordnung zurück 
genommen, durch welche Rechberger's Kirchenrecht als Lehrbuch 
vorgeſchrieben war. 

Durch den zehnten Artikel der mit dem heiligen Stuhle 
geſchloſſenen Vereinbarung wurde das Recht des Staates mit 
dem der Kirche, das Gewiſſen mit der äußeren Ordnung in 
Übereinſtimmung gebracht. Die Anweiſung für die kirchlichen 
Ehegerichte nahm auf die Rechte der Staatsgewalt wie auf die 
Wünſche und Bedürfniſſe der Bevölkerung die ſorgſamſte Rück 
ſicht und die Wiederkehr zu dem kirchlichen Verfahren traf 
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nirgends auf Schwierigkeiten. Dennoch werden durch das am 
26. Mai kundgemachte Geſetz die das Eherecht betreffenden 
Vorſchriften des bürgerlichen Geſetzbuches auf die Katholiken 
ausgedehnt, die Gerichtsbarkeit über die Ehen derſelben den 
weltlichen Gerichtsbehörden zugewieſen und Beſtimmungen er 
laſſen, vermöge derer Solche, denen die Kirche die Trauung 
zu gewähren nicht vermag, vor der weltlichen Behörde ſich ver 
binden können. Wiewol alſo das bürgerliche Geſetzbuch wieder 
als Richtſchnur für die bürgerlichen Rechte der Ehe aufgeſtellt 
wird, ſo ſind doch die leitenden Grundſätze ganz andere als 
die früher befolgten. Es wird der Kirche nicht wie vordem zu 
gemuthet, jeder Verbindung, welche die bürgerlichen Rechte der 
Ehe begründet, die Einſegnung zu gewähren und ſie dadurch 
als eine Ehe anzuerkennen. Dagegen wird die bürgerliche Gel 
tung der Ehe ausſchließlich ins Auge gefaßt, und davon, daß 
ſie vor dem Gewiſſen giltig oder ungiltig ſeyn könne, gar keine 
Kunde genommen; die Heiligung der Ehe durch die Pflicht, 
deren Bewußtſeyn als Theil im Ganzen der katholiſchen Über 
zeugung wirkt, und ihre Weihe durch das Sacrament wird als 
etwas für den Staat Gleichgiltiges behandelt. Hiedurch wird 
es jedoch unmöglich gemacht von dem Miniſterium oder der 
Statthalterei Dispenſen ertheilen zu laſſen, die auf die bürger 
lichen Rechtsverhältniſſe gar keinen Einfluß nehmen, und welchen 
ſomit eine auf den Gewiſſensbereich beſchränkte Wirkung bei 
gelegt wird; die das Eherecht betreffenden Vorſchriften des 
bürgerlichen Geſetzbuches ſind alſo keineswegs ſämmtlich wieder 
hergeſtellt: denn unſtreitig denkt die Regierung nicht daran, 
die Beſtimmungen von §§ 84 und 87 über die von dem 
Seelſorger mit Verſchweigung des Namens nachzuſuchenden 
Dispenſen wieder in Kraft treten zu laſſen. 

Das neue Geſetz bekennt ſich zu dem Grundſatze, auf 
welchem die ſogenannte Civilehe beruht. Frankreich hat ſie der 
Welt gebracht, doch in den Tagen des Schreckens als der Haß 
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gegen Chriſtenthum und Thron unbeſchränkt herrſchte, aber 
zugleich mit furchtbarer Deutlichkeit bewies, was die menſch 
liche Geſellſchaft von ſeinem Siege zu erwarten habe. Die 
franzöſiſche Regierung hat ſich bis jetzt noch nicht ſtark genug 
gefühlt, den Nachwirkungen der Vergangenheit gegenüber das 
Verhältniß der Ehe zur Religion wieder geſetzlich anzuerkennen, 
ſie verſtand es aber den ſchärfſten Stachel der Civilehe abzu 
ſtumpfen, indem ſie dieſelbe als unauflöslich erklärte, und zwar 
für den Proteſtanten und Juden nicht minder als für den 
Katholiken. Auf Frankreich darf alſo ein Verehrer der Ehe 
ohne Gott ſich nur dann berufen, wenn er bereit iſt ſie ſo 
zu nehmen, wie ſie in Frankreich ſeit mehr als dreiundfünfzig 
Jahren ohne Ausnahme und Schwankung gehandhabt wird. 
Hierauf pflegt man zu vergeſſen; ſonſt würde die franzöſiſche 
Civilehe bei uns ſeltener genannt werden. Italiens Civilehe 
gehört zu dem Preiſe, den die piemonteſiſche Regierung für 
die Eroberung von Italien ausbezahlte: denn ſie iſt Eines 
von den Zugeſtändniſſen, durch welche die Lenker der Ver 
ſchwörung, deren vierzigjährige Thätigkeit die Throne der Halb 
inſel unterwühlt hatte, für den Hof von Turin gewonnen 
wurden, und wiewol dieſe im Finſtern ſchleichenden Gewalten 
für ſich allein unfähig waren den Umſturz zu vollbringen, ſo 
machte das Zuſammentreffen eigenthümlicher Umſtände ſie doch 
zu unentbehrlichen Helfershelfern. Ein Handel, bei welchem 
das Heiligſte als Waare dient, iſt ohne Zweifel ſehr verwerf 
lich und es wird ſich bewähren, daß auf morſchem Grunde 
ruht, was auf die Verhöhnung der Religion und Sittlichkeit 
gebaut iſt. Aber Macht und Herrſchaft hat doch wenigſtens 
etwas Blendendes. Die Partei, welche von der öſterreichiſchen 
Regierung den Staat und die Ehe ohne Gott gebieteriſch for 
dert, bietet keine blendende Gegengabe; ſie will Öſterreich nach 
Badens Vorbilde umſtalten, mög' es darüber auch in Trümmer 
gehen, und Männer, die ſie als die ihrigen anerkennt, geben 
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unzweideutig kund, daß ſie für das, was vom Kaiſerthume 
übrig bleibt, nichts Höheres wünſchen als einen Platz neben 
Baiern und Würtemberg. Zudem lebt Öſterreich, ſeit es eine 
Großmacht iſt, von Grundſätzen und die Verletzung eines feier 
lichen und heiligen Vertrages hat ſeine Stellung in Europa 
tiefer erſchüttert, als die beklagenswertheſten äußeren Unfälle 
es zu thun vermochten. Ideen ſind Mächte; das iſt eine 
Wahrheit, die Niemand anſtreitet, man begnügt ſich ſie falſch 
in Rechnung zu bringen. 

Dies Alles iſt nicht gemacht die veränderte Stellung, 
welche die Staatsgewalt zur katholiſchen Ehe nimmt, dem öſter 
reichiſchen Katholiken in milderem Lichte erſcheinen zu laſſen; 
allein was ſich auch im Staatsgeſetze geändert habe, die Pflichten, 
welche das Geſetz Gottes und der Kirche den Katholiken auf 
legt, werden dadurch nicht berührt. Über die Giltigkeit der 
Ehe vor Gott und dem Gewiſſen zu urtheilen, das heißt zu 
entſcheiden ob eine Verbindung die Gewiſſenspflichten der Ehe 
und mit ihnen die ſittliche Möglichkeit der leiblichen Gemein 
ſchaft begründe, gebührt einzig und allein der Kirche und zwar 
kraft der von Gott ihr verliehenen Sendung. In gleicher 
Weiſe iſt es die Kirche, welche zu entſcheiden hat, ob der 
Katholik nach Maßgabe der Umſtände von der Gewiſſenspflicht 
die ehliche Gemeinſchaft fortzuſetzen entbunden ſey. Daß die 
kirchlichen Gerichte eine einverſtändliche Scheidung nicht zulaſſen, 
iſt, wenigſtens in großen Städten, von Manchen bedauert 
worden; es war die einzige Beſchwerde, die gegen das Kirchen 
geſetz in Eheſachen vorgebracht wurde. Allein die Lebens 
gemeinſchaft gehört zu den Pflichten, die in dem göttlichen 
Geſetze und dem Zwecke der ehlichen Geſellſchaft ihren Grund 
haben, und einen Vertrag, durch welchen ſie einander von der 
Erfüllung dieſer Pflichten entbinden, können die Gatten eben 
ſo wenig während der Ehe als vor Eingehung derſelben ſchließen; 
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zudem iſt durch § 243 der Anweiſung für die Ehegerichte 
allen billigen Wünſchen entſprochen. 

In dem erſten Artikel des neuen Geſetzes iſt zwar erklärt 
die Anweiſung für die geiſtlichen Ehegerichte ſey auſſer Kraft 
geſetzt; dies kann aber nichts Anderes bedeuten, als daß ſie 
für die weltlichen Gerichte nicht mehr die Geltung eines Ge 
ſetzes habe. Keine Macht der Erde kann bewirken, daß die 
Geſetze Gottes und ſeiner Kirche für das Gewiſſen ihre Kraft 
verlieren und ohne Zweifel iſt die Regierung Seiner Majeſtät 
weit entfernt dies zu verkennen. Gilt aber das kirchliche Ehe 
geſetz für das Gewiſſen, ſo bleiben die Biſchöfe verpflichtet es 
wie bisher auf die einzelnen Fälle anzuwenden und die Staats 
gewalt hat kein Intereſſe zu hindern, daß ſie hiebei die An 
weiſung für die Ehegerichte des Kaiſerthumes zu Grunde legen. 
Ja ſie muß es ſogar wünſchen. Kann denn irgend ein ruhiger 
Beurtheiler verkennen, daß die Übereinſtimmung zwiſchen dem 
Bewußtſeyn der Gewiſſenspflicht und der Forderung des bür 
gerlichen Rechtes für den Staat von Werth ſey? Die Anwei 
ſung iſt aber mit ſorgſamer Beachtung der Zuſtände und 
Geſetze Öſterreichs entworfen und betont die Pflicht den Vor 
ſchriften zu gehorchen, welche die Staatsgewalt über die bür 
gerlichen Wirkungen der Ehe aufſtellt; nur die Macht zu 
hindern, daß zwiſchen Chriſten eine giltige Ehe geſchloſſen 
werde, iſt dem weltlichen Geſetze abgeſprochen und Anderes 
darf man von keinem katholiſchen Biſchofe erwarten: denn 
daß es ſich hiebei um nichts Geringeres als um eine Lehre 
der katholiſchen Kirche handle, wird gegenwärtig kein Unter 
richteter läugnen, auch nicht wenn er das Kirchenrecht zu 
Berlin oder Göttingen gehört hat; jene bekannten Umdeu 
tungen der Ausſprüche von Trient konnten nur unter längſt 
entkräfteten Einflüſſen auf Beifall zählen. 

Wenn alſo der ehrwürdigen Pfarrgeiſtlichkeit über ein 
kirchliches Hinderniß, das einer vom Staate anerkannten Ehe 
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im Wege ſtehe, von glaubwürdigen Perſonen berichtet wird, 
ſo iſt darüber Meinem Generalvicariate Anzeige zu machen. 
Die Vermuthung ſtreitet ſtets für die Giltigkeit. Sollte für 
die Thatſache des Hinderniſſes ein voller Beweis hergeſtellt 
werden, ſo wird man wie bisher ſo auch künftighin Alles auf 
bieten um die Convalidation der Ehe herbeizuführen. Daß 
dies auſſer den Gränzen des Möglichen liege, wird ſehr ſelten 
vorkommen; wenn es dennoch einträte, ſo müßte den ungiltig 
Verbundenen bedeutet werden, daß ſie ohne ihr Gewiſſen ſchwer 
zu belaſten das ehliche Verhältniß nicht fortſetzen könnten. 

Wird eine Ehe von dem weltlichen Gerichte für ungiltig 
erklärt, ſo haben die Gatten ſich an das kirchliche Gericht zu 
dem Zwecke zu wenden, damit unterſucht werde, ob ihre Ver 
bindung vor Gott die Pflichten und Rechte der Ehe mit ſich 
bringe oder nicht. Sollte ihre Verbindung ſich als eine giltige 
Ehe herausſtellen, ſo können ſie dieſelbe mit gutem Gewiſſen 
fortſetzen und es iſt zu hoffen, daß die Staatsgewalt ihr Zu 
ſammenleben als ein ehrbares behandeln werde. So viele 
Verhältniſſe, welche offenkundige Unlauterkeit oder ſogar Ehe 
bruch ſind, nehmen unbeirrt ihren Fortgang; wie ſollte eine 
Verbindung, die nach dem Zeugniſſe der rechtmäſſigen Kirchen 
gewalt eine vor dem Gewiſſen giltige Ehe iſt, von den Staats 
behörden als eine Verletzung der Sittlichkeit behandelt werden ! 
Dagegen ſind ſolche Gatten dringend abzumahnen die Ungiltig 
erklärung der bürgerlichen Rechte ihrer Ehe zu benützen um 
eine neue Verbindung einzugehen: denn vor Gott würde ſie 
Ehebruch ſeyn und die von der Staatsgewalt zugeſtandenen 
Gerechtſame könnten hierin keine Änderung machen. 

Wird auf Grund einer Todeserklärung die Zulaſſung 
zu einer neuen Ehe verlangt, ſo kann ſie nicht gewährt werden 
bevor das kirchliche Ehegericht ſich in den Stand geſetzt hat, 
über die Wahrſcheinlichkeit des erfolgten Ablebens ein ſelbſtän 
diges Urtheil zu fällen; wiewol es, da die diesfälligen Beſtim 
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mungen des bürgerlichen Geſetzbuches mit lobenswerther Vor 
ſicht abgefaßt ſind, ſich ohne wichtigen Grund von dem Spruche 
des weltlichen Gerichtes nicht entfernen wird. Hat alſo ein 
zurückgelaſſener Ehegatte die gerichtliche Erklärung erwirkt, daß 
der abweſende für todt zu halten und die Ehe getrennt ſey, 
ſo liegt es ihm ob die Sache dem kirchlichen Ehegerichte vor 
zulegen. 

Die ehrwürdige Pfarrgeiſtlichkeit hat ganz im Sinne der 
Anweiſung die Eheverbote des Staatsgeſetzes auf das Gewiſſen 
hafteſte beobachtet und der Gegenpartei jeden Vorwand ent 
zogen zu behaupten, durch die Anerkennung des Rechtes der 
Kirche und des Gewiſſens ſeyen die bürgerlichen Ehegeſetze 
wirkungslos geworden. Dieſe Treue der Pflichterfüllung wird 
von nun an noch verdienſtlicher ſeyn, weil von nun an der 
Übertreter des Staatsgeſetzes Schlimmeres zu befahren hat 
als zeitliche Nachtheile. Nach der neuen Ordnung der Dinge 
wird man der Ehe, die ein Minderjähriger oder eine Militär 
perſon ohne die vorgeſchriebene Erlaubniß eingeht, nicht nur 
die bürgerlichen Rechte entziehen, ſondern überdies den Ehe 
gatten für eine Verbindung, die ſie bei Lebzeiten des anderen 
Theiles eingehen, die bürgerlichen Rechte der Ehe gewähren. 
Unterliegen ſie der Verſuchung, ſo verwickeln ſie ſich in ein 
Verhältniß, das ein ſteter Bruch ihrer giltig geſchloſſenen Ehe 
iſt und die Sünde, welche die Erinnerung an Gott und die 
Ewigkeit ihnen peinlich macht, kann zum Anlaſſe werden, daß 
ſie das Bewußtſeyn der höheren Welt abſichtlich in den Hinter 
grund drängen. Die Verletzung des bürgerlichen Ehegeſetzes 
kann alſo für ihr inneres Leben ein Wendepunct werden, der 
über das Grab hinaus nachwirket. Je größer die Nachtheile 
und Gefahren ſind, die eine der bürgerlichen Rechte entbehrende 
Ehe begleiten, deſto entſchiedener wird die ehrwürdige Pfarr 
geiſtlichkeit bei Hinderniſſen, in welchen das Geſetz der Kirche 
mit dem des Staates zuſammentrifft, die Ehewerber anweiſen, 



– 540 – 

nicht nur die kirchliche ſondern auch die bürgerliche Nachſicht 
zu erwirken und nach Gewährung der erſteren ſey der Seel 
ſorger ihnen zur Erlangung der letzteren, ſo viel er vermag, 
behilflich. Übrigens wird ſich zeigen, ob man bei Behandlung 
der Eheſachen die Gränzen überſchreiten werde, welche die welt 
liche Gewalt ſich lange vor Erſcheinen des bürgerlichen Geſetz 
buches gezogen hat. Die Staatsgewalt wird künftig die bür 
gerlichen Rechte der Ehe der Katholiken zutheilen, ohne die 
ſittliche Möglichkeit des Verhältniſſes als eine von der Kirche 
zu entſcheidende Vorfrage zu erkennen: um ſo mehr ſollte ſie 
ſich gedrungen fühlen, wieder das Verfahren eintreten zu laſſen, 
das vom Jänner 1790 bis zum October 1856 ohne Unter 
brechung beobachtet wurde. Gewiß hat es den Zuſammenſtoß 
zwiſchen dem Gewiſſen und dem äußeren Rechtsverhältniſſe in 
unzähligen Fällen hintangehalten; andererſeits hätte man aber 
ohne dieſe und andere durch die Ausführung gebrachte Milde 
rung die Grundſätze des Ehepatentes weit früher als im Jahre 
1855 aufgeben müſſen. 

Wenn alſo Brautleuten, die ſich zur Trauung melden, 
ein Hinderniß im Wege ſteht, ſo hat die ehrwürdige Pfarr 
geiſtlichkeit in folgender Weiſe vorzugehen: Iſt das Hinderniß 
dem bürgerlichen Geſetze fremd, jedoch ſo beſchaffen, daß eine 
Entbindung von demſelben möglich iſt, ſo belehre der Seel 
ſorger ſie darüber und wenn ſie es wünſchen, ſchreite er ſelbſt 
um Nachſicht für ſie ein. Bei ganz verkommenen Menſchen 
oder in Folge von Verhetzungen, an denen es nicht fehlen 
wird, kann es vorzüglich im Anfange vorkommen, daß die Ehe 
werber erklären, wegen eines blos kirchlichen Hinderniſſes könnten 
ſie ſich keinen Aufſchub gefallen laſſen; dann iſt ihnen um 
jeder Entſtellung des Thatbeſtandes vorzubeugen, darüber ein 
ſchriftlicher Beſcheid zu geben und in demſelben hervorzuheben, 
daß man die Trauung nicht verweigert, ſondern und zwar aus 
einem ſehr wichtigen Grunde aufgeſchoben hat. Wofern aber 
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das Hinderniß eine Nachſichtgewährung nicht zulieſſe, wenn zum 
Beiſpiele eine vor Gott und dem Gewiſſen giltige Ehe die 
Knüpfung eines neuen Bandes ausſchlöſſe, ſo iſt ihnen ein 
dringlich darzulegen, wie ſchwer ſie durch eine ſolche Verbin 
dung ihre Seele beflecken würden. Sollten ſie auf ihrem 
Sinne beharren, ſo wäre denſelben kein ſchriftlicher Beſcheid 
zu ertheilen, weil die Kirche in keinem Falle mitwirken könnte; 
doch würde der politiſchen Behörde auf ihre Anfrage hierüber 
Auskunft zu geben ſeyn. Wenn die Ehewerber nach dem 
Kirchengeſetze fähig wären ſich zu verbinden, ihnen aber eine 
der Bedingungen mangelt, an welche das bürgerliche Geſetz 
buch die Erwerbung der bürgerlichen Rechte knüpft, ſo iſt ihnen 
vorzuſtellen, daß obſchon die Ehe nur dann ungiltig ſey, wenn 
ſie dem Geſetze Gottes und der Kirche widerſtreite, der Ka 
tholik doch auch dem Staate in Eheſachen Gehorſam ſchulde 
und daher die von demſelben aufgeſtellten Hinderniſſe als ihn 
verpflichtende Verbote zu betrachten habe. So ſie es verlangen 
kann ihnen darüber ein ſchriftlicher Beſcheid ertheilt werden. 
Wenn der beabſichtigten Verbindung ein ſowol kirchliches als 
bürgerliches Hinderniß im Wege ſteht, ſo ſind die Ehewerber 
darüber zu belehren. Beharren ſie auf ihrem Entſchluſſe und 
läßt die Natur des Hinderniſſes eine Nachſichtgewährung zu, 
ſo ſind ihnen die Gründe darzulegen, aus welchen ſie nicht 
getraut werden können, ohne ſowol die kirchliche als die bür 
gerliche Dispenſe erhalten zu haben. Nur im Falle, daß ſie 
ſich damit nicht zufrieden ſtellen würden, wäre ihnen ein 
ſchriftlicher Beſcheid zu geben. 

Die Klage auf Scheidung von Tiſch und Bett iſt bei 
dem kirchlichen Ehegerichte zu dem Zwecke zu ſtellen, um über 
die ſittliche Möglichkeit derſelben eine das Gewiſſen bindende 
Erklärung zu erhalten. Die Entſcheidung wird ſich darauf 
beſchränken mit Anführung der Gründe auszuſprechen, ob der 
Kläger die ehliche Gemeinſchaft mit gutem Gewiſſen aufheben 
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könne oder nicht. Dem Staate können häufige Scheidungen 
von Tiſch und Bett unmöglich willkommen ſeyn, doch ſie 
hintanzuhalten vermag er nicht; er wird alſo auch bei dieſer 
Frage auf die Bedeutſamkeit, welche die ſittlichen Gewalten 
für die Ehe haben, deutlich genug hingewieſen und deshalb 
ſollte der weltliche Richter nicht verkennen, daß er der Geſell 
ſchaft einen Dienſt erzeigt, wenn er bei ſeinem Urtheile auf 
den kirchlichen Spruch Rückſicht nimmt. Wendet der Kläger 
ſich mit Umgehung des geiſtlichen Gerichtes an das weltliche, 
ſo iſt dies zwar ſehr tadelnswerth, doch der Beklagte kann 
ihm dort mit gutem Gewiſſen Rede ſtehen. Wenn das Urtheil 
des weltlichen Gerichtes in Betreff der Zuläſſigkeit der Schei 
dung dem des geiſtlichen widerſtreitet, ſo iſt durch dasſelbe 
die Aufhebung der Lebensgemeinſchaft vor dem Gewiſſen nicht 
gerechtfertigt; doch verſteht es ſich von ſelbſt, daß Der, welchen 
der andere Theil verläßt, auſſer aller Schuld iſt. 

Die Gerichtsbehörde hat bei Scheidung von Tiſch und 
Bett einen Kreis berechtigten Einſchreitens, welchen Niemand 
in Frage ſtellt; doch über die Gewiſſenspflicht der ehlichen 
Lebensgemeinſchaft hat ſie das maßgebende Wort nicht zu 
ſprechen, und in ſo weit ſie hierüber zu entſcheiden beabſichtigt, 
können die Diener der Kirche ihr keine Mitwirkung leihen. 
Andererſeits hat der Pfarrer die Pflichten ſeines Amtes bei 
jedem ſich darbietenden Anlaſſe getreu und eifrig zu erfüllen. 
Wenn alſo die weltliche Gewalt Gatten, die bei ihr um Schei 
dung von Tiſch und Bett nachſuchen, an den Pfarrer ver 
weist damit er nach Vorſchrift des bürgerlichen Geſetzbuches 
den dreimaligen Verſuch ſie auszuſöhnen mache, ſo nehme dieſer 
die Hadernden freundlich auf, lege ihnen die Wichtigkeit der 
ehlichen Pflichten an's Herz, und gebe ſich alle Mühe ihre 
Streitigkeiten zu ſchlichten und allfällige Mißverſtändniſſe zu 
beſeitigen. Er ſuche die aufgeregten Leidenſchaften zu be 
ſchwichtigen und den Schuldigen zu reuiger Anerkennung ſeines 
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Unrechtes, den Gekränkten zur Vergebung zu ſtimmen. Nach 
Umſtänden ermahne er ſie, wie dringend ihre Kinder der ver 
einten Obſorge von Vater und Mutter bedürfen; mit Hin 
weiſung auf den Heiland, an deſſen Altar ſie einander Treue 
bis in den Tod gelobt, ſuche er das Bewußtſeyn der über 
nommenen Pflichten und das Gefühl der Gattenliebe zu be 
leben. Entbehren ſeine Bemühungen des Erfolges, ſo ermahne 
er ſie über die Frage, ob unter den gegebenen Umſtänden 
die Aufhebung der ehlichen Lebensgemeinſchaft erlaubt ſey die 
Entſcheidung des geiſtlichen Gerichtes einzuholen: worauf es 
ihnen unbenommen bleibe, die Schlichtung ihrer bürgerlichen 
Rechte und Rechtsverbindlichkeiten bei dem weltlichen Richter 
nachzuſuchen. Über den Vorgang iſt an Mein Generalvicariat 
zu berichten. 

Die in der Civilehe Lebenden ſind öffentliche Sünder 
und zwar im ſtrengſten Sinne des Wortes: denn ſie ſelbſt 
künden ja öffentlich an, daß ſie zu einander in einem Ver 
hältniſſe ſtehen, welches nur in der Ehe ohne ſchwere Sünde 
ſtattfinden kann. Die Kirche hat ſie von Anbeginn für ſolche 
erklärt und wird es bis der Kampf zwiſchen dem Guten und 
Böſen endgiltig geſchlichtet iſt: denn ihre Glaubens- und 
Sittenlehre iſt wandellos wie Der, welcher den Menſchen er 
ſchaffen und erlöſet hat. Wer ihr nicht einmal geſtatten will, 
über die Sünde zu entſcheiden, ſpricht ihr ſogar die nothdürf 
tigſte Duldung ab und verſucht zugleich eine Knechtung der 
Geiſter, die wenn ſie zur Herrſchaft käme, den Grund des 
ſittlichen Lebens erſchüttern würde. Das ſittlich Gute läugnen 
und behaupten, daß es mit den Wappenfarben der Länder und 
den Beſchlüſſen politiſcher Verſammlungen wechsle, iſt Eines 
und Dasſelbe. Bei der Anwendung des Grundſatzes müſſen 
jedoch die Rückſichten genommen werden, welche durch den 
Zweck der Disciplinarvorſchriften geboten ſind. Die Macht 
des guten Beiſpieles iſt groß, die des böſen noch größer. Die 
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Kirche wünſcht, daß ihre Kinder einander durch das gute Bei 
ſpiel zum Guten aneifern, nicht aber durch das böſe zum 
Böſen verleiten und ſie hat es nicht bei'm bloßen Wünſchen 
gelaſſen, ſondern Einrichtungen getroffen, die darauf einzu 
wirken geeignet ſind. Aber nicht unter allen Verhältniſſen 
dienen ſie dem Zwecke in gleicher Weiſe. Dies muß bei der 
Behandlung öffentlicher Sünder im Auge behalten werden; 
nicht nur die Klugheit auch die Liebe gebietet es. Allein die 
Klugheit ſoll kein Vorwand der Schwäche ſeyn und noch 
weniger darf der ſchöne Name der Liebe mißbraucht werden, 
um für die Gleichgiltigkeit gegen die Tugend einen Schein 
der Rechtfertigung zu erkünſteln. Bei der Civilehe tritt der 
Widerſtreit zwiſchen den Handlungen des Menſchen und dem 
Geſetze Gottes ſo offenkundig, ſo unzweideutig hervor, daß es 
nicht geſtattet iſt bei kirchlichen Verrichtungen von demſelben 
keine Kunde zu nehmen. Mütter, die in der Civilehe geboren 
haben, ſind nicht gleich Ehefrauen vorzuſegnen. Die Gründe 
der Weigerung ſind ihnen im Geiſte des Mitleides und der 
Milde, doch klar und ohne Rückhalt darzulegen und der Anlaß 
iſt zu benützen, um in ihnen mit Gottes Hilfe den Entſchluß 
zu wecken ein neues Leben anzufangen und kein Opfer, das 
zum Frieden mit dem Himmel und dem Gewiſſen führt, für 
allzu groß zu halten. Bei Eintragung von Kindern aus ſol 
chen Verbindungen ſind im Taufbuche die Rubriken „ehlich“ 
und „unehlich“ unausgefüllt zu laſſen und in der Rubrik 
„Anmerkungen“ erſichtlich zu machen, daß die Ältern in einer 
blos bürgerlichen Ehe leben. Geſchieht es, daß Kinder durch 
die von ihren Ältern eingegangene Civilehe die bürgerlichen 
Rechte der ehlichen Geburt erlangen, ſo iſt dies in das Tauf 
buch ohne Anſtand einzutragen: denn über bürgerliche Rechte 
hat die Staatsgewalt zu verfügen. Deswegen erfolgt ſchon 
gegenwärtig bei Kindern, welche durch landesfürſtliche Gnade 
die Rechte der ehlichen Geburt erhalten haben, die Eintragung 
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auch in Fällen, in welchen ſie vor der Kirche nicht als legi 
timirt gelten können. Über die blos bürgerlichen Ehen iſt ein 
beſonderes Verzeichniß zu führen. 

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß den in der Civilehe 
Lebenden die Losſprechung nur dann könne ertheilt werden, 
wenn ſie bereit ſind, ſich von dem traurigen Verhältniſſe los 
zumachen oder es in eine ächte Ehe umzuwandeln. Hievon 
kann eine Ausnahme nicht eintreten, auch nicht bei Schwer 
kranken, auch nicht auf dem Todtenbette. Die Sterbeſacramente 
werden ausgeſpendet, um die Seele des Scheidenden zu retten, 
nicht um ſie in falſchen Frieden einzuwiegen oder die Ver 
wandten zu tröſten. Die göttliche Barmherzigkeit neigt ſich 
noch einmal zu dem Sünder nieder und bietet ihm Verzeihung 
an, aber gegen den Preis inniger Reue: denn Gott iſt heilig 
wie er barmherzig iſt und wer ſich von der Sünde nicht los 
ſagt, da es noch Zeit iſt, verfällt durch ſeine eigene Schuld 
der ewigen Gerechtigkeit. Darüber darf man den Sterbenden 
nicht im Zweifel laſſen; es zu thun wäre nicht Liebe ſondern 
Grauſamkeit. Wenn es nicht möglich wäre, den Kranken zur 
Sinnesänderung zu beſtimmen und er in dieſem Seelenzuſtande 
hinüberginge, ſo würde die Nothwendigkeit eintreten ihn ohne 
kirchliche Feierlichkeiten und prieſterliche Einſegnung zu be 
ſtatten. 

Die Ehen zwiſchen katholiſchen und nichtkatholiſchen Chriſten 
wurden vor dreißig Jahren zu einer Frage, die Europas Auf 
merkſamkeit auf ſich zog und ſo zahlreiche Erörterungen, ſo 
entſchiedene Kundgebungen veranlaßte, daß über die Grundſätze, 
zu denen die Kirche ſich hierüber bekennt, weder Freund noch 
Feind im Zweifel ſeyn kann. Die Kirche hat die volle Wahr 
heit zu verkünden, die Welt mag ihr Zeugniß annehmen oder 
nicht; ſie kann daher bei ihrer Lehre über die Ehe nicht Um 
gang nehmen von dem göttlichen Worte: „Sie werden Zwei 
in Einem Fleiſche ſeyn“. Die wandelbare Übereinſtimmung 

II. 35 
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wandelbarer Neigungen iſt aber für die von Gott gewollte 
Einheit der Seelen nicht genügend, dieſe bedarf des Einklanges 
der Überzeugungen von Gott und ſeinem Willen. Sogar die 
Heiden ahnten dies; dem Römer war die Ehe eine Gemein 
ſchaft aller göttlichen und menſchlichen Dinge. Nun hat die 
Gemeinſamkeit des Glaubensbekenntniſſes den vollkommenen 
Bund der Herzen freilich nicht zur nothwendigen Folge, aber 
ſie iſt die Vorbedingung desſelben und ſchon deshalb kann die 
Kirche die gemiſchten Ehen nicht empfehlen. Doch überdies 
liegt es bei ſolchen Verbindungen nahe, daß der Katholik unter 
Einflüſſe gerathe, die ſeinen Glauben trüben, ja erſchüttern 
und die Erfüllung der gegen ſeine Kinder ihm obliegenden 
Pflichten ihm unmöglich machen können. Darum ſind die ge 
miſchten Ehen verboten und wiewol nach Umſtänden eine 
Nachſichtgewährung eintreten kann, ſo iſt für dieſelbe doch ſtets 
erforderlich, daß die katholiſche Erziehung ſämmtlicher Kinder 
ſicher geſtellt ſey. 

Oſterreich hat die Verbindlichkeiten, die es gegen ſeine 
nicht katholiſchen Unterthanen übernahm, wie in anderen Din 
gen ſo auch in Betreff der Kindererziehung auf's Genaueſte 
beobachtet und ſelbſt jeden Schein, als wollte es an dem ge 
gebenen Worte deuteln, ſorgſam vermieden. Der Altranſtädter 
Vertrag entſtand durch die Rückſicht auf Karl dem Zwölften, 
deſſen Macht ſchnell wie ein Meteor vorüberging, wider die 
Rechtsgiltigkeit des Warſchauer Vertrages lieſſen ſich wohl 
begründete Einwendungen machen; dennoch behielten alle nicht 
katholiſchen Gemeinden die Rechte, für welche ſie ſich auf dieſe 
Verträge berufen konnten, bis zur Gegenwart ohne Wandel 
und Schmälerung. Daß alſo die öſterreichiſche Regierung auch 
die von der katholiſchen Kirche erworbenen Rechte achtete, war 
nichts als eine Handlung der Gerechtigkeit. Bis zum 26. Mai 
wurden alſo die Kinder gemiſchter Ehen, wenn der Vater ka 
tholiſch war, ſämmtlich in der katholiſchen Religion erzogen, 



– 547 – 

war er nicht katholiſch, ſo konnte er die Söhne in ſeinem 
Glaubensbekenntniſſe erziehen laſſen. Wofern er urkundlich 
auf dies ſein Recht verzichtete, ſo hielt die Staatsgewalt nö 
thigen Falles die Erfüllung des Verſprechens aufrecht. Dies 
hat ſich nun geändert. Kömmt die Sache vor den weltlichen 
Richter, ſo hat er den von den Ältern geſchloſſenen Vertrag, 
und wenn ein ſolcher nicht vorliegt, die Kindererziehung nach 
dem Geſchlechte bei ſeinem Einſchreiten als Richtſchnur zu 
nehmen. Der Vertrag über die Kindererziehung kann vor 
und während der Ehe geſchloſſen werden, begründet aber nie 
mals eine Verbindlichkeit, die nicht mit beiderſeitiger Einwilli 
gung aufgehoben werden könnte. Bei dieſem Stande der Dinge 
ſteigern für den Katholiken ſich die mit gemiſchten Ehen ver 
bundenen Übelſtände. Die Loszählung von dem kirchlichen Ehe 
verbote kann ihm fernerhin nur dann gewährt werden, wenn 
der nicht katholiſche Theil ſich herbeiläßt mit ihm einen Ver 
trag zu ſchließen, durch welchen die katholiſche Erziehung 
ſämmtlicher Kinder verbürgt wird, und keine Gründe vorliegen 
den Ernſt des gegebenen Verſprechens zu bezweifeln. Daß es 
von nun an durch ein neues Übereinkommen wirkungslos kann 
gemacht werden, iſt an ſich betrachtet nicht hinreichend, um 
eine Nachſichtgewährung auszuſchließen: denn auch bis jetzt 
war man bei der Erziehung von Kindern, deren Ältern noch 
am Leben waren, auf die Gewiſſenstreue des katholiſchen und 
die Ehrlichkeit des nicht katholiſchen Theiles angewieſen; wenn 
ſie ſich mit einander einverſtanden das Kind vom katholiſchen 
Glauben abwendig zu machen, ſo konnte ſowol die Vorſchrift 
des Geſetzes als die Wirkſamkeit des Reverſes umgangen 
werden. 

In Zukunft iſt alſo, wenn um die Nachſicht im kirch 
lichen Eheverbote angeſucht wird, der Vertrag beizulegen, durch 
welchen die Brautleute ſich verpflichten, ſämmtliche Kinder in 
der katholiſchen Religion zu erziehen und der Pfarrer hat ſich 
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darüber auszuſprechen, ob für die Beſorgniß, er werde verletzt 
werden, Gründe vorliegen oder nicht. Wenn eine ſolche Über 
einkunft nicht zu Stande kömmt und mithin die Nachſicht 
gewährung unmöglich iſt, ſo hat der Seelſorger das bisherige 
Verfahren einzuhalten; die Erklärung der Einwilligung iſt 
dann vor zwei Zeugen ohne irgend eine kirchliche Feierlichkeit 
aufzunehmen. 

Die Pflanze iſt ein Gebilde, das aus dem Samen und 
den Einwirkungen, unter denen er ſich entwickelt, mit Noth 
wendigkeit hervorgeht. So iſt es mit dem menſchlichen Geiſte 
nicht; bei dem Gepräge, das er erhält, und den Wandlungen, 
die es erfährt, wirkt mit dem Unwillkürlichen der freie Ent 
ſchluß zuſammen. Niemals aber pflegt Dasjenige, was ohne 
ſein Zuthun an ihn herantritt, einen ſo mächtigen Einfluß 
zu üben als in den Jahren, während welcher er ſeiner ſelbſt 
vollkommen bewußt wird und ſich dann über das des Verlan 
gens und Strebens Würdige und die Mittel es zu erlangen 
einen Kreis von Auffaſſungen bildet. Daraus ergibt ſich die 
Wichtigkeit der Erziehung: denn ſie umfaßt die Geſammtheit 
der Einwirkungen, die auf den heranreifenden Menſchen zu 
dem Zwecke geübt werden, um ihm gewiſſe Kenntniſſe und 
Fertigkeiten beizubringen und ſeine Auffaſſungen von gut und 
böſe, wahr und falſch in einer gewiſſen Richtung zu entwickeln. 
Die Erziehung liegt zunächſt den Ältern ob und iſt die erſte 
und heiligſte Pflicht, die ſie gegen ihre Kinder zu erfüllen 
haben. Die Kirche hat ihnen dies ſtets in Erinnerung er 
halten und ſie auf Gott hingewieſen, der die ihnen anver 
trauten Seelen einſt zurückfordern wird; ſtets hat ſie auch die 
häusliche Erziehung dadurch unterſtützt, daß ſie Gottes Wort 
und Geſetz den Kindern wie den Erwachſenen verkündete, nur 
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geſchah es nicht immer in denſelben Formen. Es gab Zeiten, 
in welchen die eifrige Theilnahme an dem Gottesdienſte und 
dem damit verbundenen Unterrichte, und die Macht, womit 
der chriſtliche Gedanke das ganze Leben durchdrang, weit Größeres 
wirkte als die zweckmäſſigſten Lehrbücher vermögen. Doch iſt 
die Pfarrſchule uralt, und ſchon im Mittelalter beſchränkte ſie 
ſich nicht auf den Religionsunterricht ſondern bot den Kindern 
auch Gelegenheit leſen und ſchreiben zu lernen. 

Die Staatsgewalt begann ſehr ſpät ſich mit dem erſten 
Jugendunterrichte zu beſchäftigen und die Länder, welche ſich 
durch Betriebſamkeit auszeichnen, waren nicht jene, die dabei 
vorangingen. Holland erwarb durch Handel und Gewerbsthätig 
keit eine Stellung in Europa, die lange zu ſeinem geringen 
Umfange auſſer Verhältniß war; doch während dieſer ſeiner 
Blüthezeit geſchah für die Volksſchule weniger als im katho 
liſchen Mittelalter, deſſen Schulſtiftungen die proteſtantiſchen 
Machthaber einzogen; erſt kurz bevor der Generalſtatthalter 
einem franzöſiſchen Könige weichen mußte, ſchritt ein Verein, 
der ſich die Geſellſchaft vom allgemeinen Nutzen nannte, an 
die Errichtung von Schulen mit bedeutendem Erfolge und die 
Regierung nahm dann die Sache ſelbſt in die Hand. In 
Frankreich wurde, als man dort Alles neu machen wollte, von 
Schulen viel geſprochen und wenig dafür gethan. Noch im 
Jahre 1829 erhielt kaum der fünfte Theil der Kinder einen 
Schulunterricht und erſt unter dem Bürgerkönige wurden im 
ganzen Reiche Schulen für den erſten Unterricht eingeführt. 
In England, deſſen Volk ſich doch gewiß durch Tüchtigkeit 
auszeichnet, geſchah es im Jahre 1832 zum erſten Male, daß 
das Parlament ſich mit dem Schulweſen befaßte und erſt ſeit 
1856 wird den Schulen, die ſich der Beaufſichtigung durch 
den Staat unterwerfen, eine namhafte Unterſtützung gewährt. 

Es war das proteſtantiſche Deutſchland, wo die Regie 
rungen zuerſt die Schulſachen in ihren Bereich zogen; über 
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dies that man hier nach dem Worte Luther's, der in einer 
Predigt geſagt hatte: „Ich halte aber, daß die Obrigkeit ſchuldig 
ſey die Unterthanen zu zwingen ihre Kinder zur Schule zu 
ſchicken“. Er meinte die lateiniſchen Schulen, deren Verödung 
ihm Sorgen machte, die Fürſten brachten aber das ihnen zu 
erkannte Recht des Schulzwanges bei dem erſten Unterrichte in 
Anwendung. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertes 
ahmte Öſterreich dieſe Maßregel nach; zugleich ward aber nicht 
nur vorgeſchrieben, daß jede Pfarre eine Volksſchule haben 
ſolle, ſondern es ward auch mit Thätigkeit und Erfolg in 
Ausführung gebracht und zwar in den deutſchen Ländern des 
Reiches ſo ſchnell wie nirgends. Bei Einrichtung dieſer Schulen 
befolgte die öſterreichiſche Geſetzgebung keine anderen Grund 
ſätze als jene, die aus der Natur der Sache hervorgehen und 
von den Proteſtanten nicht minder als von den Katholiken 
anerkannt wurden. In Deutſchland betrachteten es beide Theile 
als unbeſtreitbar, daß eine freie Religionsübung ohne Schule 
und Schuldiener nicht einmal gedacht werden könne; hievon 
ausgehend ſagte Möſer, der ein Proteſtant und ein geachteter 
Lehrer des Staatsrechtes war: „Wer den öffentlichen Gottes 
dienſt hat, der iſt auch befugt Schulen als Pflanzgärten der 
Kirchen anzuordnen“, und er räumt dem Landesherrn das Recht 
die Schulanſtalten zu verbeſſern nur unter der Bedingung ein, 
daß dadurch weder unmittelbar noch mittelbar ein nachtheiliger 
Einfluß auf die Religion ausgeübt werde. Die öſterreichiſche 
Schulverfaſſung ſtellte alſo die Pfarrſchule unter die Leitung 
des Pfarrers und übergab die Oberleitung des erſten Jugend 
unterrichtes dem Schulenoberaufſeher jedes Kirchenſprengels. 
Joſeph II. überwies den neu gegründeten Kreisämtern die 
Viſitation der Schulen ihres Verwaltungsbereiches; indeſſen 
machten die Schattenſeiten dieſer Maßnahme ſich ſo fühlbar, 
daß im Jahre 1804 die Beaufſichtigung der Schulbezirke an 
Geiſtliche übertragen wurde. 
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In der Schulfrage wie überall, wo es Religion und Kirche 
gilt, hat ſich die widerliche Erſcheinung gezeigt, daß die Lüge 
als Dienerin der Wühlerei in erſter Linie ſtand. Unzählige 
Male und mit den roheſten Schmähungen wurde die Behaup 
tung wiederholt, die Schule ſtehe unter der tyranniſchen Herr 
ſchaft der Kirche, die ihre Gewalt zur Verdummung des Volkes 
ausbeute; doch man mußte mit den öſterreichiſchen Einrichtungen 
gänzlich unbekannt ſeyn, um dadurch getäuſcht werden zu können. 
Schon unter der Kaiſerin Maria Thereſia hat die Staats 
gewalt ſich in Allem, was nicht offenbar auſſer ihrem Bereiche 
liegt, der Geſetzgebung über die Schule vollſtändig bemächtigt. 
Die Gegenſtände des Unterrichtes, die Lehr- und Hilfsbücher, 
die Lehrweiſe ſowie die Zahl und Eintheilung der Stunden 
wurden durch Geſetze und Verordnungen auf's Genaueſte be 
ſtimmt und weit entfernt der Kirchengewalt die Herrſchaft der 
Schule zu überlaſſen, ward ihre ſelbſtändige Wirkſamkeit ſo 
enge beſchränkt als es möglich war, wenn die katholiſche Jugend 
katholiſch ſollte erzogen werden; ſogar in Betreff der Religions 
lehrbücher konnte ſie keine Änderung machen ohne ſich mit der 
Regierung in's Einvernehmen zu ſetzen. Über die Frage, ob 
ein Lehr- oder Hilfsbuch etwas der Glaubens- und Sittenlehre 
Widerſtreitendes enthalte, wurde dem Biſchofe allerdings ein 
entſcheidendes Urtheil eingeräumt, auch wurde dem Lehrer zur 
Pflicht gemacht, die Heranbildung der Jugend zu Frömmigkeit 
und Gewiſſenstreue nicht zu ſtören ſondern durch Wort und 
Beiſpiel zu fördern; aber was kann man weniger thun, ſo 
lange man es für verwerflich hält den Knaben den Unterricht 
im Leſen, Schreiben und Rechnen durch die Erſchütterung des 
Glaubens bezahlen zu laſſen? Übrigens behielt bei Anwendung 
des Grundſatzes auf den einzelnen Fall die Regierung ſich die 
Entſcheidung vor: denn ein Lehrer wurde nur dann ent 
fernt, wenn ſie die Thatſache der Pflichtverletzung als bewieſen 
erkannte. 
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Wenn alſo Jemand der Meinung iſt, bei der Anleitung 
zum Leſen, Schreiben und Rechnen werde eine minder zweck 
mäſſige Lehrweiſe befolgt oder es ſey der Kreis der Lehrgegen 
ſtände zu enge gezogen, ſo wende er ſich deshalb nicht an die 
Kirche ſondern an den Staat, durch deſſen Verordnungen das 
ganze Schulweſen bis ins Kleinſte hinab geregelt iſt. Man 
werfe einen Blick in die Sammlungen der Geſetze und Vor 
ſchriften über den Unterricht und wird ſich dann leicht über 
zeugen, daß die Volksſchulen nicht vergeſſen wurden. Beſondere 
Regſamkeit entwickelte die Regierung ſeit dem Jahre 1848 
und durch die Rückſicht auf das bisher übliche ließ ſie bei 
ihren Verfügungen ſich nicht beirren; mit allen Vorſchlägen 
deutſcher Pädagogen, die einige Ausſicht auf Erfolg darboten, 
wurden Verſuche angeſtellt. Sie zog dabei die Männer zu 
Rathe, denen ſie am meiſten Erfahrung und Sachkenntniß zu 
traute, und wer etwas Beſſeres zu wiſſen glaubte, konnte da 
mit in der Öffentlichkeit auftreten; ſchon ſeit zwanzig Jahren 
findet dies kein Hinderniß. Allein der Jammerſchrei über das 
Darniederliegen der öſterreichiſchen Volksſchule iſt völlig unbe 
rechtigt; ſie läßt wie alles Menſchliche Manches zu wünſchen 
übrig, auch iſt ſie nicht in allen Theilen des Reiches in gleichem 
Zuſtande, doch in mehreren öſterreichiſchen Ländern und nament 
lich im Erzherzogthume leiſtet ſie dem Volke das, was ſie ihm 
leiſten ſoll, ſo ſehr als in irgend einem Staate. Das Loſungs 
zeichen zu ihrer Herabwürdigung wurde von Männern gegeben, 
denen keine Schule genügt, die dem Zwecke das Volk zu ent 
chriſtlichen nicht dienſtbar iſt, und welche Ausländer waren 
oder dem Auslande ihre Gedanken und Worte abgeborgt hatten. 
Alle, die mit dem öſterreichiſchen Schulweſen näher bekannt 
ſind, wiſſen ſehr wohl, was von der Sache zu halten ſey; 
doch nur Wenige wagen es laut zu ſagen, weil ſie Finſter 
linge zu heißen ſich ſcheuen: denn es gehört in Öſterreich zu 
den Pflichten des Liberalen das öſterreichiſche Schulweſen als 

ewersm90
Hervorheben



– 553 – 

elend auszurufen und tief unter das des Auslandes zu ſetzen. 
Für einen denkenden Freund der politiſchen Freiheit iſt dies 
nicht ſehr hoffnungsreich: denn ein Volk, das ſich ſelbſt nicht 
achtet, iſt der Freiheit unfähig. Allein für die Volksſchule gibt 
es nicht nur ein Zuwenig ſondern auch ein Zuviel. In 
Deutſchland und mehr noch in der Schweiz finden ſich Schulen, 
die durch das Übermaß ſündigen. Bluntſchli ſtimmt in der 
Schulfrage mit den entſchiedenſten Feinden der Kirche: dennoch 
dringt ihm die Gewalt der Thatſachen nachſtehendes Geſtänd 
niß ab: „Wir ſind in Deutſchland und in der Schweiz, wo 
das Meiſte für die Volksſchule geleiſtet worden iſt, doch auch 
durch eine eitle und lächerliche Überſpannung ihrer Lehrgegen 
ſtände in die Gefahr gerathen, eine Volksjugend heranzubilden, 
welche nur ungern und mit einer Art wunderlicher Scham zu 
den Arbeiten des Handwerkers oder Fabrikarbeiters hinzutritt 
und den ärmlichen und häufig erbärmlichen Schreiberdienſt der 
rauheren aber weit edleren Thätigkeit des Landbauers vorzieht. 
Es gab wol eine Zeit, in welcher man Grund hatte, ſich über 
das Zuwenig zu beklagen, aber in manchen Ländern iſt man 
nun in den Strudel des Zuviel gerathen, und hat ſtatt die 
Jugend mit einfacher und geſunder Hauskoſt zu ſpeiſen, mit 
großen Koſten Abfälle von vornehmeren Speiſen gekauft, die 
ihr den Magen verderben )“. Aber nicht einmal an ſolchen 
Übertreibungen war der Staat durch die Kirche gehindert; ſie 
würde in denſelben einen bedauerlichen Mißgriff, doch keine 
Verletzung des ihr zuſtehenden Rechtes erblickt haben. 

Um alſo die Stellung der Geiſtlichkeit zur Schule richtig 
zu beurtheilen, muß man zwiſchen den Aufgaben, die ſie in 
derſelben zu erfüllen hat, gehörig unterſcheiden. Nach der für 
jetzt noch beſtehenden Einrichtung hat der Pfarrer in Verbin 
dung mit dem weltlichen Ortsſchulaufſeher darüber zu wachen, 

*) Allgemeines Staatsrecht, II. S. 346. 
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daß der Lehrer die weltlichen Gegenſtände des Unterrichtes 
fleißig und nach Maßgabe der vom Staate feſtgeſetzten Anord 
nungen vortrage; die Aufſeher der Schulbezirke und der Schul 
oberaufſeher des Kirchenſprengels thun in ihrem Bereiche das 
ſelbe. Hiebei ſind ſie Beauftragte des Staates und die Ent 
ſcheidung ſteht der Regierung zu. Die Geiſtlichkeit hat dieſe 
Mühewaltung übernommen, weil ſie dabei Gelegenheit fand 
für das Beſte der Schule zu ſorgen: dies war aber ein Dienſt, 
den ſie dem Staate wie der chriſtlichen Gemeinde erzeigte, ein 
Recht von der weltlichen Gewalt als Beauftragte derſelben 
gebraucht zu werden nimmt die Kirche für ihre Diener nicht 
in Anſpruch. Wenn alſo der Staat jene die Schule betreffen 
den Geſchäfte, über die er nach wie vor dem Concordate das 
Wort der Entſcheidung ſprach, von der Geiſtlichkeit auf Andere 
überträgt, ſo unterliegt die Zweckmäſſigkeit der Änderung ſehr 
gegründeten Bedenken; doch über die Verletzung eines ihr zu 
ſtändigen Rechtes hat die Kirche ſich deshalb noch nicht zu be 
klagen. Ganz anders verhält es ſich aber nicht nur bei dem 
Religionsunterrichte ſondern auch bei dem Einfluſſe, der ihr 
bisher auf die religiöſe und ſittliche Erziehung der Schuljugend 
geſichert war. Den ſämmtlichen Unterricht zu dem Zwecke zu 
beaufſichtigen, daß er der Heranbildung zur Innigkeit des 
Glaubens und des Pflichtgefühles keine Hemmniſſe bereite 
ſondern mit ihr zuſammenwirke, das gebührt ihr vermöge der 
mit dem heiligen Stuhle geſchloſſenen Vereinbarung, deren 
Verletzung ſie beklagt, die ſie aber keineswegs für entkräftet 
erkennt; allein wäre niemals ein ſolcher Vertrag geſchloſſen 
worden, ſo würde, ſo müßte ſie doch ganz dasſelbe in Anſpruch 
nehmen: denn ſie hat darauf ein Recht, das ihr kraft der von 
Gott erhaltenen Sendung eigen iſt. 

Es wird oft in ſehr unanſtändiger, manchmal auch in 
anſtändiger Sprache behauptet, die Kirche könne für ihre An 
ſprüche auf die Schule nichts anführen als die Thatſache des 
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Beſitzſtandes, und dieſe habe durch die geänderten Verhältniſſe 
ihre Berechtigung verloren: denn durch die vorgeſchrittene Auf 
klärung ſey der Einfluß der Kirche auf die Schule nicht nur 
überflüſſig ſondern auch ſchädlich geworden. Die Meiſten wiſſen 
nicht, was ſie reden; die es wiſſen, müſſen einen Schritt 
weiter gehen und behaupten, die Religion ſey für die Erziehung, 
alſo für den Menſchen nicht nur überflüſſig ſondern auch 
ſchädlich geworden. Um aber bis dahin zu kommen muß man 
ſich überreden, nur das Sinnenfällige habe Wahrheit und 
Wirklichkeit. Unter allen Verirrungen, denen der Menſch an 
heimfallen kann, iſt keine ſo vernunftwidrig als dieſe. Jeder 
mann, auch Der, welcher ſie zu läugnen vorgibt, erkennt eine 
Welt der Geiſter, in welcher der Werth des Menſchen nach 
dem Werthe der Gegenſtände ſeines Wollens und Strebens 
gewogen wird: denn jeder Menſch fühlt ſich unter eine Noth 
wendigkeit geſtellt, bei welcher es nicht ſchlechthin heißt: du 
mußt! ſondern du mußt, wenn du nicht des Tadels, des Ab 
ſcheues, der Strafe würdig ſeyn willſt. Sich für oder gegen 
die Forderung zu entſcheiden ſteht bei ihm; allein die Noth 
wendigkeit der Wahl iſt eine unbedingte und es hilft nichts 
einzuwenden: es fällt mir allzu ſchwer, dies zu ertragen, jenes 
zu entbehren. Die Macht dieſer Nothwendigkeit erkennt jede 
Partei und jede ruft ſie an, weil ſie ſich ſonſt zur Ohnmacht 
verurtheilen würde. Indem der Socialiſt das Eigenthum einen 
Raub nennt, beruft er ſich auf ein Geſetz, das über dem 
Meinen und Wollen des Einzelnen ſtehe, und deſſen Verken 
nung durch die Opfer, die es heiſche, nicht gerechtfertigt ſey. 
Dieſe gewaltige, die Menſchheit beherrſchende Thatſache wird 
durch eine andere eben ſo unzerſtörliche erläutert und ergänzt; 
es iſt die Thatſache der Religion. Das Bewußtſeyn Gottes 
und des göttlichen Geſetzes kann auseinandergeriſſen, es kann 
mißdeutet und verſtümmelt werden; doch es auszutilgen iſt 
für das Ebenbild Gottes unmöglich. Wer alſo die Läugnung 



– 556 – 

Gottes und des Geiſtes verkündet, der möge ſich auf die 
Begierden des menſchlichen Herzens in allen möglichen Ton 
arten berufen oder er mache wie das Pariſer Stadthaus in 
den Zeiten ſeiner Macht die rohe Gewalt geltend: was für 
eine Welt, in welcher es nichts geben ſoll als die Ortsver 
änderung und ihre Urſachen und Bedingungen, ſehr paſſend 
iſt; aber er laſſe die Vernunft aus dem Spiele: denn nichts 
iſt mit ihr ſo unverträglich als im Widerſpruche mit ſich ſelbſt 
zu ſeyn. Wer aber Gott und die Welt der Geiſter anerkennt, 
wie darf er läugnen, daß der Menſch Aufgaben habe, die über 
das Leben auf Erden hinausreichen? Um ihn bei Erfüllung 
derſelben zu leiten hat der Herr die Kirche eingeſetzt; ſie weist 
ihn auf den großen Zuſammenhang der Dinge hin und lehrt 
ihn das eigene Herz verſtehen, ſie enthüllt ihm das Vorbild 
geiſtiger Vollkommenheit und vermittelt ihm den Gnadenhauch, 
bei deſſen Wehen die Seele ihren Fittig regen lernt. 

Der Menſch hat auch auf Erden Aufgaben zu erfüllen 
und er ſchuldet ſeinen Nebenmenſchen auch für ihre irdiſchen 
Zwecke wohlwollenden Beiſtand. Daraus ergeben ſich die Pflichten 
gegen den Staat, der berufen iſt die Rechtsordnung zu gründen 
und auf dem feſten Boden derſelben die Wohlfahrt der in ihm 
Vereinigten zu fördern. Allein das Chriſtenthum iſt ſo weit 
entfernt von der Bürgerpflicht keine Kunde zu nehmen, daß 
ſie ihr in der Gewiſſenspflicht, welche ſchon die Apoſtel ein 
ſchärften, die wirkſamſte Bürgſchaft gibt. Dies wiſſen die 
Feinde des Chriſtenthumes ſehr wohl und weil die katholiſche 
Kirche die chriſtliche Lehre vom bürgerlichen Gehorſame wahrt 
und verkündet, ſo wird ſie von ihnen die Freundin und Ver 
bündete des Despotismus geſcholten. Auch läßt das Chriſten 
thum dem Staate allen Spielraum, deſſen er für ſeine be 
rechtigten Zwecke bedarf: denn es behält der Kirchengewalt 
nichts vor als das, worüber er doch nicht entſcheiden kann, 
nämlich die Fragen des Glaubens und der Verpflichtung vor 
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Gott und dem Gewiſſen. Dies iſt die Gränze, jenſeits welcher 
die Kirche dem Staate ein Recht zu befehlen nicht zuerkennen 
darf, weil ſie den Chriſten eine Pflicht ihm zu gehorchen nicht 
verkünden kann. Dadurch iſt die Stellung bezeichnet, welche 
die Kirche zu den Staatsgeſetzen über den Unterricht zu 
nehmen hat. 

Der Krieg wider die chriſtliche Schule gehört zu den 
neueſten Leiſtungen des Geiſtes der Verneinung. In Betreff 
des Unterrichtes kam die Kirche mit dem heidniſchen Staate 
in gar keine Berührung. Das römiſche Rieſenreich beſoldete 
zwar vorzüglich ſeit Hadrian eine Anzahl öffentlicher Lehrer; 
aber der Beſuch ihrer Vorträge war gänzlich Sache der freien 
Wahl, nicht einmal eine mittelbare Nöthigung waltete ob: 
denn von Studienzeugniſſen war bei der Anſtellung von Beamten 
keine Rede. In den erſten Jugendunterricht miſchte die Staats 
gewalt ſich nicht und auch, da die Bildung der alten Welt 
noch in lebenskräftiger Blüthe ſtand, hatte man es ſo gehalten. 
In den Kriegerſtaaten, welche die ſiegreichen Germanen grün 
deten, blieb die Pflege der Wiſſenſchaften und aller für ſie 
nothwendigen Vorkenntniſſe Jahrhunderte lang der Kirche allein 
überlaſſen. Dies ging aber aus den Zuſtänden der Geſellſchaft 
als thatſächliches Ergebniß hervor, weder zu lehren noch zu 
forſchen war den Weltlichen jemals verboten und als zu Bo 
logna für das römiſche Recht, in Salerno für Arzeneikunde 
und Naturwiſſenſchaft ſich Mittelpuncte gebildet hatten, wurden 
die weltlichen Gelehrten und Lehrer ein Stand in der Geſell 
ſchaft. Ihre Zahl und ihr Einfluß mehrte ſich durch die hoch 
geſteigerte und weitverbreitete Theilnahme, welche den Sprachen 
der Griechen und Römer und ihren Leiſtungen in Kunſt und 
Wiſſenſchaft zugewendet wurde. Der Kirche iſt es niemals bei 
gekommen zu behaupten, ſie befinde ſich im Beſitze alles deſſen, 
was der Menſch wiſſen könne und keine Erweiterung, welche 
der Kreis menſchlichen Wiſſens fand, hat von ihr jemals 
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Ungunſt oder auch nur Gleichgiltigkeit erfahren. Das allſeitige 
Verſtändniß der Thätigkeiten und Zuſtände des menſchlichen 
Geiſtes, die Erkenntniß der Sinnenwelt und die Verwerthung 
des Räumlichen für die menſchlichen Zwecke eröffnet der menſch 
lichen Forſchung ein weites Feld und jeder Schritt zum Ziele, 
der auf demſelben gemacht wird, iſt an ſich betrachtet erfreu 
lich. Aber das Ziel iſt die Wahrheit und was der Wahrheit 
widerſtreitet iſt Verirrung und Wahn. Über Gottes Weſen, 
in ſo weit es die von der Offenbarung erſchloſſenen Lichtblicke 
erkennen laſſen, über die Natur und Beſtimmung des Menſchen 
und ſeine daraus hervorgehenden Pflichten weiß die Kirche ſich 
im Beſitze der Wahrheit; was alſo in dieſen Lebensfragen der 
Menſchheit mit der ihr anvertrauten Lehre im Mißklang iſt, 
das kann ſie, das kann Der, welcher ſie hört, als Wahrheit 
nicht erkennen. Was aber unwahr iſt, das gehört nicht zur 
Wiſſenſchaft ſondern iſt das Unkraut, das zwiſchen dem Weizen 
keimt und nach Umſtänden ihn erſticken kann. Die Kirche be 
klagt ſolche Verirrungen und ſucht ſie zu berichtigen; doch 
Irrthümer über Gott und ſeinen Willen der Jugend bei dem 
ihr ertheilten Unterrichte künſtlich einzuimpfen, das muß ſie 
als eine Handlung der Feindſeligkeit gegen die chriſtliche Ge 
meinde und einen an dem Schüler verübten Frevel erklären. 

Der chriſtliche Staat hat dies anerkannt und iſt darnach 
vorgegangen und weil der proteſtantiſche Staat ein chriſtlicher 
zu ſeyn nicht aufhören wollte, ſo ſtand auch ihm es feſt, daß 
der Jugendunterricht den Lehren des Chriſtenthumes nicht wider 
ſtreiten dürfe. Natürlich nahm er dieſe ſo wie ſie in dem 
proteſtantiſchen Bekenntniſſe ſich darſtellen; doch gaben die pro 
teſtantiſchen Regierungen zu, daß wenn die Katholiken geduldet 
würden, man ihnen Schulen, in welchen die katholiſche Glau 
benslehre für den Unterricht maßgebend ſey, nicht verſagen 
könne, und die katholiſchen Regierungen verfuhren gegen die 
Proteſtanten in gleicher Weiſe. So kam es, daß der Grundſatz, 
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nach welchem der erſte Jugendunterricht in Öſterreich einge 
richtet iſt, von Katholiken und Proteſtanten für etwas Selbſt 
verſtändliches betrachtet wurde. 

In Frankreich war es, wo der chriſtliche Staat zuerſt 
verläugnet und das Chriſtenthum von der Oberfläche des 
öffentlichen Lebens verbannt wurde; die Gottesläugnung ſollte 
das Glaubensbekenntniß der neuen Geſellſchaft ſeyn, und als 
die Männer dieſes Bekenntniſſes herrſchten, wurden die Pfarr 
häuſer den Schullehrern eingeräumt. Doch ſchon Napoleon I. 
ſetzte unter den leitenden Grundſätzen, die er dem Unterrichte 
vorzeichnete, die Lehren der katholiſchen Religion an den erſten 
Platz und wiewol die Nachwirkungen des achtzehnten Jahr 
hundertes noch vielfach und tiefgehend ſind, ſo iſt doch Frank 
reich längſt wieder ein katholiſcher Staat. Im Jahre 1850 
fand die Kirche auch für ihr Recht auf den Unterricht wieder 
die Anerkennung, welche das herrſchende Bürgerthum ihr ver 
weigert hatte, und ſeit dieſer Zeit nahm der Schulbeſuch einen 
Aufſchwung, der um ſo bezeichnender iſt, da die Franzoſen 
noch keinem Schulzwange unterliegen; ſie weiſen ihn als eine 
Knechtung zurück. Allerdings gibt es in Frankreich eine Partei, 
deren Sieg dies Alles ändern würde, ſie iſt zum Handeln 
entſchloſſen und wartet auf ihren Tag; aber ſie wird ſich nicht 
begnügen ihren Haß gegen das Chriſtenthum zu bethätigen 
und noch viel weniger die Machtvollkommenheit der zweiten 
Kammer zum Schlachtgeſchrei wählen; ſie ſucht ihre Helfer bei 
den Beſitzloſen und es wird ein Verſuch geſchehen den Traum 
des Socialismus zu verwirklichen. Sind Frankreichs Erfahrungen 
geeignet zur Nachahmung einzuladen? Dennoch wird in Deutſch 
land und leider! auch in Öſterreich der Staat ohne Religion 
als das Heil der Völker ausgerufen und was das Fallbeil 
nicht vermochte, ſoll die Schule bewirken. 

Im Jahre 1849 hielten die deutſchen Demokraten zu 
Genf eine Verſammlung und einigten ſich über ein Manifeſt, 
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welches damals in allen Zeitungen zu leſen war. In dem 
ſelben wird geſagt: „Die Umgeſtaltung der jetzigen geſellſchaft 
lichen Zuſtände muß durch eine Umgeſtaltung der Bildung, 
der Erziehung und des Unterrichtes begründet oder dauernd 
gemacht werden. Die Erziehung und der Unterricht müſſen 
alſo aller religiöſen Unklarheiten und Überſchwenglichkeiten ent 
kleidet werden. Ihr einziger Zweck iſt den Menſchen zum 
Zuſammenleben mit Anderen zu befähigen. Die Religion, 
welche aus der Geſellſchaft verdrängt werden muß, ſoll aus 
dem Gemüthe des Menſchen ſchwinden. – Wir wollen nicht 
die Freiheit des Glaubens ſondern die Nothwendigkeit des Un 
glaubens“. Dies begreift ſich in dem Munde verzweifelter 
Wühler, welche in nichts einig ſind als in dem blinden An 
ſtürmen gegen das Beſtehende und von den Bedingungen der 
Staatsform, die ſie Republik nennen, gar keinen Begriff haben; 
auch muß man ihnen zugeſtehen, daß ſie das wirkſamſte Mittel 
die Auflöſung zu fördern ganz richtig erkannt haben. Wie 
aber irgendwelche Regierung ſich herleihen könne, ſolchen Plänen 
eine Gaſſe zu brechen, iſt ſchwerer zu begreifen. Dennoch iſt 
es geſchehen, freilich in einem kleinen Staate, der ſich des 
Daſeyns unwürdig fühlt, und gerade die Partei, die ihn ent 
chriſtlichen will, macht kein Hehl aus ihrem Drange in Preußen 
aufzugehen. Die badiſche Regierung hat der Schule eine Ein 
richtung gegeben, welche dem Zwecke die Jugend der Religion 
zu entfremden vollkommen entſpricht, und alle ihr zu Gebot 
ſtehenden Mittel werden ſeit mehreren Jahren aufgeboten, um 
die erlaſſenen Vorſchriften in ihrem vollen Umfange durch 
zuführen. 

Das iſt aber ein Eingriff in die heiligſten Rechte der 
Familie, des heranreifenden Menſchen und der Kirche; es iſt 
eine Verfolgung, die, wofern es möglich wäre, ſie in weiterem 
Bereiche dauernd und folgerecht durchzuführen, der Wahrheit 
weit größere Gefahren brächte als Alles, was den alten Heiden 
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ihr Chriſtenhaß eingab. Wenn das Geſetz der katholiſchen Kirche 
die Freiheit zuſpricht ihrer Lehre und Verfaſſung gemäß zu 
beſtehen, ſo iſt es zugleich die grellſte Verletzung eines vom 
Staate ſelbſt anerkannten Rechtes. Indem die Kirche Vater 
und Mutter ermahnt die Kinder zur Gottesfurcht und Tugend 
zu erziehen, erfüllt ſie doch offenbar eine ihr auferlegte Pflicht. 
Käm' es alſo vor, daß Ältern ihre Söhne oder Töchter einer 
Erziehungsanſtalt übergäben, die in einem der Religion feind 
lichen Geiſte geleitet würde, ſo müßte ihnen dies auf's Drin 
gendſte abgerathen werden und der Staat hätte gute Gründe 
darin einen Mißbrauch der älterlichen Gewalt zu erblicken. 
Aber der Staat erklärt, daß er in die religiöſe Erziehung ſich 
nicht einmiſche, ſondern hierin den Ältern freie Hand laſſe. 
Hat er hierüber nicht beſondere Verpflichtungen übernommen, 
ſo mag er es thun, nur liegt ihm dann ob, wirklich und 
wahrhaft parteilos zu bleiben. Thut er dies, ſo wird es jedem 
Unternehmer möglich ſeyn eine Schule nach Dieſterweg's Grund 
ſätzen zu errichten und die katholiſchen Ältern werden kein 
äußeres Hinderniß finden ihm ihre Kinder anzuvertrauen. Das 
wird zu beklagen ſeyn; aber dagegen wird die Kirche in der 
Frage der religiöſen Erziehung den Ältern allein gegenüber 
ſtehen und im Großen und Ganzen gewiß Urſache haben hiezu 
ſich Glück zu wünſchen. Ganz anders ſtellt die Sache ſich, 
wenn die Staatsgewalt über den erſten Unterricht Geſetze gibt 
und die Gemeinden verhält Schulen ihren Vorſchriften gemäß 
zu errichten oder die Koſten derſelben aus dem öffentlichen 
Schatze, das heißt aus dem Vermögen der Steuerpflichtigen 
beſtreitet. Die Katholiken haben das Recht zu verlangen, daß 
wenn man für ihr Geld Schulen errichtet, ſie ſo beſchaffen 
ſeyen, daß ſie ihre Kinder in dieſelben mit gutem Gewiſſen 
ſchicken können. Dies Recht wäre auch dann verletzt, wenn der 
Staat ſowol Einzelnen als Gemeinden die vollſte Freiheit 
lieſſe Schulen, die nach den richtigen Grundſätzen geleitet 
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werden, zu errichten und Niemanden zwänge ſeine Kinder den 
Schulen, wo die Religion preisgegeben wäre, anzuvertrauen. 
Warum ſoll der Katholik für die Schule, welche die häusliche 
Erziehung zu ergänzen beſtimmt iſt, zweimal bezahlen und 
wenn er dies nicht kann, der Nothwendigkeit unterliegen ent 
weder ſeine Kinder des nöthigen Unterrichtes entbehren zu 
laſſen oder ſie der Gefahr auszuſetzen, daß die zarte Blüthe 
des Glaubens und der ſittlichen Scheu geknickt werde? Wenn 
aber der Staat überdies die Ältern durch Geldſtrafen nöthigt, 
ihre Kinder ſechs, ja acht Jahre lang in die Schule zu 
ſchicken, ſo muß er entweder bekennen, daß er die katholiſche, 
die chriſtliche Erziehung nicht dulden wolle und ſomit der Kirche 
das Recht eine Zukunft zu haben geradezu abſtreiten, oder er 
muß der Kirche nicht nur geſtatten den Religionsunterricht zu 
ertheilen ſondern ihr auch den Einfluß ſichern, deſſen ſie be 
darf um in dieſen Schulen die religiöſe und ſittliche Erziehung 
zu leiten und alle ſie gefährdende Einwirkungen ferne zu halten: 
denn wer Anderer als die Kirche ſoll denn beurtheilen, was 
katholiſch ſey oder nicht? 

Wer von den Wirkungen des Pulvers nichts wüßte, wäre 
für das Geſchützweſen nicht brauchbar und wenn Jemand nicht 
wüßte, welche Folgen eine Schulverfaſſung wie die badiſche bei 
vollſtändiger und dauernder Durchführung haben müßte, ſo 
würde er unfähig ſeyn über Erziehung und Unterricht zu 
urtheilen. Der Zweck der Partei, welche das badiſche Schul 
geſetz erwirkt hat, kann alſo kein anderer ſeyn als jener, 
welchen die Demokraten von 1849 aufrichtig bekannt haben. 
Übrigens ſpricht der große Orient von Belgien eben ſo klar 
und um des Erfolges ſicherer zu ſeyn fordert er ſogar, daß 
ihm die Jugend zehn Jahre lang zwangsweiſe zur Verfügung 
geſtellt werde. Allein dadurch verhöhnt man Überzeugungen, 
welche noch tief in dem Herzen der großen Mehrzahl haften. 
Männer, die auf Wiſſenſchaft Anſpruch machen, pflegen alſo 
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einen anderen Weg einzuſchlagen, der jedoch zu demſelben Ziele 
führt. So vielfach die Experimente ſind, welche ſeit Baſedow 
und Peſtalozzi mit der Erziehungslehre gemacht wurden, den 
einzigen Dieſterweg ausgenommen, hat noch kein halbwegs be 
deutſamer Schriftſteller in Abrede geſtellt, daß die Religion 
als die Grundlage jeder wirkſamen Erziehung zu betrachten 
ſey. Aber es fragt ſich, was man unter Religion verſtehe? 

Die chriſtliche Religion ſteht auf dem Boden der Über 
zeugung, daß Gott ſich geoffenbart und Gottes Sohn die Welt 
erlöst habe; dadurch ſind aber die Anſprüche der Kirche an 
die Schule ſchon vollkommen gerechtfertigt und dieſe gelten zu 
laſſen ſoll ja mit der Wiſſenſchaft der Pädagogik unvereinbar 
ſeyn. Die Naturreligion, für die man eine Zeitlang ſchwärmte, 
war eine Verſtümmelung der chriſtlichen Glaubenslehre; ſie 
erwies zum Angriffe auf das Chriſtenthum ſich brauchbar; 
ſobald aber der Glaube an die Offenbarung entkräftet war, 
zerfloß ſie wie ein Nebelhauch. Schon Leſſing ging zu Mendel 
ſohn's großem Schrecken vom Deismus zu Spinoza über; das 
heißt, er verzichtete auf Gott und Unſterblichkeit, und kleinere 
Geiſter machten denſelben Weg, nur mit geringerem Aufwande 
an Denken. Seit einiger Zeit ſucht man die ſogenannte Huma 
nitätsreligion in Gang zu bringen. Allein das, was man 
Humanität nennt, iſt nichts als eine Verſtümmelung des chriſt 
lichen Sittengeſetzes; man behält die Nächſtenliebe bei und 
ſtreicht die Gottesliebe aus. Aber ohne Gott gibt es keine 
Religion. Überdies wäre die Liebe ohne Gott ſchlechthin un 
möglich, denn ſie lebt von der Ahnung der unbedingten Voll 
kommenheit des Seyns und Wirkens; deswegen gibt ſie ſelbſt 
in ihren Verirrungen dem Menſchen ein höchſtes Gut und den 
Drang es um jeden Preis zu erringen. Je ernſtlicher es mit 
der Losreißung von Gott genommen wird, deſto mehr verdunkelt 
ſich das Bewußtſeyn der Pflichten gegen den Menſchen und 
an die Stelle desſelben tritt eine den menſchlichen Begierden 
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gezollte Anerkennung. Doch dieſe gereicht in der Ausübung den 
Begierden der Anderen nur in ſo ferne zum Nutzen als ſie 
nicht mit den eigenen in Zuſammenſtoß gerathen: darum hat 
in der Welt ohne Gott der Communismus die Berechtigung 
für ſich. Freilich iſt er nicht minder Thorheit als Frevel, aber 
nur darum, weil einen Menſchen ohne Gott haben zu wollen 
faſt noch mehr Thorheit als Frevel iſt. 

Daher muß man auch die Huldigungen, welche der Sitt 
lichkeit gezollt werden, mit Vorſicht aufnehmen und gegen den 
Klang ſinnloſer Redewendungen auf der Hut ſeyn. Die War 
nung gewinnt mit jedem Jahre an Wichtigkeit: denn der 
Muth die Worte zu mißbrauchen wächst mit der Willfährigkeit, 
womit das charakterloſe Geſchlecht der modernen Bildung ſich 
gängeln läßt. Natürlich will keine Partei darauf verzichten 
ſittlich zu ſeyn; doch der Socialiſt behauptet die Ehe ſey die 
Hingabe zur Schändung, dadurch daß man dem Zuge der 
Neigung folge, werde das Verhältniß zu einem wahrhaft ſitt 
lichen und es hat ſeinem Gedanken auch diesſeits des Rheines 
an Vertretern nicht gefehlt. Die angeblichen Philoſophen, 
welche der Unſterblichkeit abſagen, ſind ſo weit gekommen zu 
behaupten die Religion ſchade der Sittlichkeit und der Hinblick 
auf das Leben jenſeits des Grabes mache die Pflichterfüllung 
zu einem unwürdigen Lohndienſte. Sich mit dieſem flüchtigen 
Leben zufrieden zu ſtellen, das ſey die wahre Sittlichkeit; auf 
ein unſterbliches Daſeyn zu verzichten, das ſey die ächte Selbſt 
verläugnung. Dieſe neu entdeckte Selbſtverläugnung gewährt 
allerdings eine Bequemlichkeit, die bei der chriſtlichen nicht ge 
funden wird, man erhält durch ſie die Freiheit hienieden ſeine 
Wünſche und Begierden zu befriedigen ſo gut es die Umſtände 
zulaſſen. Seit die Läugnung des Geiſtes, die das gewitzigte 
Frankreich nun eine Brutalität nennt, bei dem deutſchen 
Liberalismus zu Ehren gekommen iſt, kann man von der Sitt 
lichkeit der Thiere leſen, und die davon erzählen, werden unter 
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die Männer der Wiſſenſchaft gerechnet. Auch Jene, welche die 
des Namens würdige Religion aus der Schule verbannen 
möchten, verlegen ſich darauf den Begriff des Sittlichen um 
zudeuten. Ein Göttliches ohne Gott leiſtet hiebei gute Dienſte; 
daß aber dies Wort einen Gedanken anregt, beruht auf einer 
bloßen Erſchleichung, durch die das unausrottbare Bewußtſeyn 
Gottes mißbraucht wird. Es läßt ſich ja auch nichts Menſch 
liches ohne den Menſchen denken. 

Wenn alſo Jemand zwar Religion und Sittlichkeit im 
Munde führt, aber den Worten eine Deutung gibt, durch die 
der chriſtliche Glaube und die Liebe, welche Gott an den erſten 
Platz ſetzt, aufgehoben wird, ſo gehört er zu den Wegmachern 
Derjenigen, welche die Aufhebung der Religion als das Ziel 
ihres Strebens bekennen und deshalb geradezu fordern, daß 
ſie von der Schule ausgeſchloſſen werde. Man muß dieſer 
Partei zugeſtehen, daß ſie weiß was ſie will; doch bei der 
Durchführung ihrer Entwürfe richtet ſie ſich nach den Umſtän 
den. In Portugal, wo die Regierung gänzlich von ihr abhängig 
iſt, muß die Jugend vom ſiebenten bis zum fünfzehnten Jahre 
Schulen beſuchen, welche katholiſche heißen und es in ſo ferne 
ſind, als in denſelben nichts der katholiſchen Lehre Wider 
ſtreitendes gelehrt werden ſoll. Aber ſie ſind gänzlich von der 
Kirche losgetrennt und kein Prieſter darf ſich in denſelben 
zeigen; der weltliche Lehrer ertheilt den Religionsunterricht, 
führt die Kinder in die Kirche, prüft ſie über den Inhalt der 
Predigt, die ſie an Sonn- und Feiertagen hören, und bereitet 
ſie auf den erſten Empfang der heiligen Communion vor. Die 
Portugieſen ſind nämlich ein ganz katholiſches Volk und wie 
wol die Regierung ſeit 1834 Alles darauf anlegt, um die 
Kraft des katholiſchen Glaubens zu brechen, ſo wagt ſie doch 
bis jetzt es nicht den Unglauben offen predigen zu laſſen. Die 
Loge hält es alſo für einen hinreichenden Gewinn ſich des 
Religionsunterrichtes in den Schulen bemächtigt zu haben: denn 
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wenn es ihr rathſam ſcheint auf ihr Ziel offen loszuſteuern, ſo 
ſteht kein Prieſter zwiſchen ihren Miethlingen und den Kinder 
ſeelen. Wo es eben ſo unmöglich iſt den Religionsunterricht 
der Kirche zu entziehen, als ihn ohne Umſchweife aus der 
Schule zu weiſen, dort ſoll dem Geiſtlichen ein Lehrer zur 
Seite ſtehen, der was jener aufbaut niederreißt, und jede 
Möglichkeit Einhalt zu thun der Kirche entzogen ſeyn. Gegen 
eine Natur- oder Humanitätsreligion hat die Partei aber nir 
gends etwas einzuwenden; ſie iſt klug genug um in den Schul 
männern dieſer Richtung ihre wiſſentlichen oder unwiſſentlichen 
Bundesgenoſſen zu erkennen. 

Die Kirche darf nicht unterlaſſen gegen Schulen, die 
ſolchen Plänen zu dienen geeignet ſind, laute Einſprache zu 
erheben, ſie darf das Bewußtſeyn des grellen Gegenſatzes, in 
welchem ſie zu den Rechten der Religion und der Familie 
ſtehen, nicht einſchlummern laſſen; ſchwiege ſie, ſo würde ſelbſt 
die bürgerliche Geſellſchaft ſie dafür verantwortlich machen. 
Die Herren der Tagesſtrömung reden und handeln als habe 
die menſchliche Natur ſich geändert, doch ſie bleibt dieſelbe 
immerdar; will man nicht glauben, daß kein Staat ohne Re 
ligion beſtehen könne, ſo wird man es fühlen müſſen. Darin 
daß katholiſche Schulen nicht ſchlechthin verboten ſind, kann 
die Kirche keine Anerkennung ihres Rechtes erblicken. Wenn 
alle Schulen, in welchen die Religion nicht grundſätzlich preis 
gegeben iſt, von jeder Unterſtützung durch den Staat und die 
Gemeinden ausgeſchloſſen ſind, ſo iſt die Kirche auf Stiftun 
gen beſchränkt, die man ihr vielleicht unter mannigfachen Vor 
wänden entzieht oder ſchmälert, und auf die Gaben von Ein 
zelnen, die dadurch des Beitrages für die nach dem Staats 
geſetze geſtalteten Schulen nicht enthoben ſind. Wenn überdies 
die Gründung kirchlicher Schulen den Bedingungen unterliegt, 
welche die Staatsgewalt vorzuſchreiben für gut findet, ſo kann 
es nur an wenigen Orten geſchehen, daß der Schule wie der 
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Staat ſie verordnet, eine kirchliche zur Seite trete. Die Kirche 
weiß, daß ſie die ſtreitende iſt, aber: Meßt Sonne und Wind 
zu gleichen Theilen ab! hieß es bei den Kämpfen der Vor 
zeit. Wird der Kampf des Glaubens wider den Unglauben 
unter Bedingungen geſtellt, wie ſie durch ſolche Schulgeſetze 
gegeben ſind, ſo kann der Herr dennoch den Sieg verleihen: 
denn nicht umſonſt hat er geſprochen: „Faſſet Muth; ich habe 
die Welt beſiegt“. Aber man enthalte ſich wegen Zugeſtänd 
niſſen dieſer Art von einer der Kirche gewährten Freiheit zu 
ſprechen. 

Derſelbe 26. Mai, welcher die Civilehe in das Reich 
der Habsburger einführte, hat über das Verhältniß der Schule 
zur Kirche ein Geſetz gebracht, das jeden Freund der Religion 
und der ſittlichen Ordnung, aber auch jeden Freund Öſter 
reichs, deſſen Blick über das vor den Füßen Liegende hinüber 
reicht, mit der tiefſten Betrübniß erfüllen muß. Das Schul 
geſetz ſtellt Oſterreich neben Baden und neben Baden allein. 
Der katholiſchen Kirche ſoll verſagt werden, was ihr ſonſt in 
ganz Deutſchland, was ihr namentlich in Preußen, das ſich 
offen als einen proteſtantiſchen Staat bekennt, ohne Anſtand 
gewährt wird. 

Ich beklage das Geſetz über die allgemeinen Bürgerrechte, 
weil es Vieles enthält, deſſen Tragweite nicht gehörig erwogen 
wurde, und wenn die Gemüther frei ſind von dem Drucke, 
den die oft angerufene Zwangslage brachte, und die Erfahrung 
ihre Macht geübt hat, ſo werden von Allen, die für Öſter 
reichs Zukunft ein Herz haben, wol nur Wenige eine andere 
Meinung vertreten. Dennoch kann ich nicht zugeben, daß jene 
Zuſicherungen ein ſolches Schulgeſetz nothwendig machten; viel 
mehr enthält es eine Mißachtung der den Religionsgeſellſchaften 
zuerkannten Rechte. Man hat den Kirchen- und Religions 
geſellſchaften die Freiheit zugeſprochen ihre inneren Angelegen 
heiten ſelbſtändig zu verwalten. Daß aber ihre heranreifenden 
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Mitglieder in den Grundſätzen ihres Bekenntniſſes erzogen 
werden, das iſt für jede Religionsgemeinde eine wahre Lebens 
frage: denn ſie wäre mit dem Erlöſchen bedroht, wenn das 
Gegentheil geſchähe. Würden die Araber von Algier nicht 
einen Schrei der Entrüſtung ausſtoßen, wenn die Franzoſen 
ſie zwängen ihre Kinder in Schulen zu ſchicken, wo ſie fünf 
zehn Stunden wöchentlich einen Unterricht erhielten, der die 
chriſtliche Lehre von Gott und dem Zwecke des menſchlichen 
Lebens zur Vorausſetzung hätte, während der Mollah nur 
zweimal in der Woche ihnen vom Islam ſprechen dürfte? 
Und auf welche Seite würden ſich die Verehrer der religions 
loſen Schule ſtellen? Gewiß nicht auf die der Franzoſen, 
vielmehr wär' es ihnen ein willkommener Anlaß wider die 
Intoleranz der Katholiken zu eifern. Doch mit weit beſſerem 
Rechte erhebt der Katholik ſich wider die Intoleranz des Un 
glaubens, wenn man für die katholiſchen Kinder Schulen er 
richtet, wo es dem Lehrer freiſteht, auf ſie fünfzehn Stunden 
wöchentlich in einem der katholiſchen Lehre widerſtreitenden 
Geiſte zu wirken. Daß dazwiſchen der Prieſter ſie zwei Stun 
den lang unterrichten darf, kann dies Unrecht nicht gut machen. 
Es iſt die Intoleranz des Unglaubens, die ich anklage, weil 
es offenbar iſt, daß den Vorkämpfern der religionsloſen Schule 
nichts ferner liegt als die Abſicht, aus den jungen Katholiken 
proteſtantiſche Chriſten zu machen. Für Luther's und Calvin's 
Lehre von der Erbſünde, der menſchlichen Freiheit und der 
Vorherbeſtimmung haben ſie gewiß keine Vorliebe. 

Ein ſolches Verfahren wäre um ſo weniger zu entſchul 
digen, da es ungemein leicht iſt, die heiligen, vielfach verbürg 
ten Rechte der Kirche und der katholiſchen Familie zu ehren, 
ohne die begründeten Anſprüche der nicht katholiſchen Religions 
gemeinden irgendwie zu verletzen oder die Staatsgewalt in dem 
ihr eigenen Wirkungskreiſe zu beirren. Die dem erſten Unter 
richte gewidmete Schule kömmt der Familie zu Hilfe und 
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ergänzet zunächſt den häuslichen Unterricht, greift aber zugleich 
in die eigentliche Erziehung ein. Nächſt der Familie iſt bei 
ihr die Religionsgemeinde und der Staat betheiligt. Jede ka 
tholiſche und jede nicht katholiſche Gemeinde, die eine gewiſſe 
Seelenzahl erreicht, ſorge alſo für eine Schule; die Unter 
ſtützung aus dem öffentlichen Schatze oder den Landesumlagen 
ſey nach dem Zahlenverhältniſſe der katholiſchen und der nicht 
katholiſchen Bevölkerung bemeſſen. Über die weltlichen Lehr 
gegenſtände der Volksſchule ſind unzählige Anträge und Vor 
ſchläge gemacht worden; aber daß man über Leſen, Schreiben 
und Rechnen nicht weit hinauskommen werde, geſteht ſelbſt 
Dieſterweg, welcher doch durch die Volksſchule die Welt erneuern 
und das ſymboliſche Kirchenthum, das heißt das Chriſtenthum 
auflöſen will. Indeſſen iſt hier die Staatsgewalt auf ihrem 
Gebiete, ſie wird wohl thun den Rath der Geiſtlichkeit, die in 
Mitte des Volkes wirkt und ſeiner innerſten Lebensverhältniſſe 
kundig iſt, nicht gering anzuſchlagen; doch hierüber zu ent 
ſcheiden wird ihr von der Kirche nicht im Geringſten ange 
ſtritten, ſie will nur für die Heranbildung zur Gottesfurcht 
und Gewiſſenstreue freie Hand haben. Es fehlt nicht an 
Vereinen und Geſellſchaften, deren Zwecke es mit ſich bringen, 
daß ſie die Unterrichtsanſtalten bis zur Dorfſchule hinab in 
Werkſtätten der Entchriſtlichung verwandeln möchten; doch kein 
vernünftiger Staatsmann, ſelbſt wenn er mit der Religion 
es leichter nimmt als gut iſt, kann dieſe Wünſche und Be 
ſtrebungen theilen. Es liegt ihm daran Bodenbau, Betrieb 
ſamkeit und Handel zu fördern. Allein in welchem Lande 
bedürfen denn die Menſchen eines künſtlichen Anreizes nach 
den zeitlichen Gütern zu verlangen? Wo iſt denn Mangel 
an Leuten, die reich werden möchten? Wohl aber findet ſich, 
daß bei Vielen die Ausſicht auf einen mäßigen Wohlſtand 
nicht hinreicht, ſie zu Anſpannung ihrer Kräfte anzutreiben 
und noch größer iſt die Zahl Derer, welche ſich nicht entſchließen 
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können dem Genuſſe des Augenblickes zu entſagen und in die 
Schenke oder auf den Tanzboden die Gulden tragen, aus 
denen ein anſehnlicher Sparpfennig erwachſen könnte. Daß 
der Unfleiß und die Ungenügſamkeit vieler Einzelner den Auf 
ſchwung der Bodenpflege und Betriebſamkeit hemmen könne, 
unterliegt keinem Zweifel. Der Handel lebt vom Vertrauen 
und wo die unehrliche Speculation wuchert, wird er nie ge 
deihen. Wenn es alſo dem Menſchen mit Hindeutung auf 
Gott, vor deſſen Angeſicht er wandelt, zur Gewiſſenspflicht 
gemacht wird, die Obliegenheiten ſeines Berufes getreu zu 
erfüllen, für Weib und Kinder liebevoll zu ſorgen, Müſſig 
gang, Unmäßigkeit, Diebſtahl, Betrug, Unlauterkeit als eine 
Befleckung der Seele zu fliehen, wie ſollte eine ſolche Lehre 
und das, was ihre Wirkſamkeit fördert, dem Wohlſtande eines 
Volkes zum Nachtheile gereichen ? Bekanntlich wird viel ge 
ſchrieben, deſſen kurzer Sinn darauf hinauskömmt: um reich 
und mächtig zu werden, müſſe Öſterreich die Religion ver 
bannen; aber nur Solche, deren Urtheil durch ihre Parteilich 
keit wider die Religion gänzlich getrübt iſt, oder geiſtig Un 
mündige können dadurch getäuſcht werden. 

Für die Frage der Gymnaſien liegt eine Löſung, die den 
Rechten der Kirche und der Religion Genüge thut, eben ſo 
nahe. Man errichte für die Katholiken katholiſche, für die 
Nichtkatholiken nicht katholiſche Gymnaſien und bemeſſe den 
Betrag, der aus dem öffentlichen Schatze oder aus den Landes 
mitteln darauf verwendet wird, nach der Seelenzahl der ka 
tholiſchen und der nicht katholiſchen Einwohner. Wo die Nicht 
katholiken in geringer Anzahl unter den Katholiken zerſtreut 
wohnen, wird man ſie an den katholiſchen Gymnaſien zulaſſen, 
aber ſie können nicht verlangen, daß um ihretwillen in der 
Einrichtung der Lehranſtalt etwas geändert werde. Daß eine 
ſolche Feſtſetzung von der Gerechtigkeit gefordert werde, iſt 
augenſcheinlich. Die preußiſche Regierung zollt den proteſtan 
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tiſchen Intereſſen die allerſorgſamſte Beachtung, welche bei dem 
Unterrichte ſich dadurch bethätigt, daß ſie für die Proteſtanten 
weit mehr Gymnaſien errichtet als ſie nach der Seelenzahl 
zu fordern hätten. Wo aber die Proteſtanten in Mitte einer 
katholiſchen Bevölkerung zerſtreut wohnen, bleibt ihnen nur 
die Wahl entweder ein proteſtantiſches Gymnaſium in der 
Ferne aufzuſuchen oder das katholiſche zu nehmen wie es iſt. 
Die preußiſche Regierung ſieht ſehr wohl ein, daß wenn ſie 
den Katholiken zumuthen wollte, die ihnen beſtimmten Gym 
naſien ſo einzurichten, daß Proteſtanten und Juden dort Alles 
nach ihrem Wunſche fänden, ſie harten und wohlbegründeten 
Vorwürfen nicht entgehen könnte. Dasſelbe gilt von allen 
Mittelſchulen. 

Katholiſche Schulen ſetzen katholiſche Lehrer voraus; daß 
die Proteſtanten und Juden ſich auf denſelben Grundſatz be 
rufen können, verſteht ſich von ſelbſt. Vielleicht wendet man 
dagegen ein, laut des ſiebenzehnten Artikels der allgemeinen 
Bürgerrechte ſey Unterricht zu ertheilen jeder Staatsbürger 
berechtigt, der ſeine Befähigung hiezu in geſetzmäſſiger Weiſe 
nachgewieſen habe; allein man gibt den Urhebern des Geſetzes 
einen Beweis von Achtung, wenn man für die vieldeutigen 
Sätze, deren es nicht wenige hat, jede der Vernunft wider 
ſtreitende Auslegung zurückweist. Unſtreitig wird durch Be 
fähigung die Geſammtheit deſſen bezeichnet, was erforderlich 
iſt, damit Jemand dem Zwecke der Anſtalt, wo er eine Stelle 
als Lehrer zu erhalten wünſcht, in jeder Beziehung zu ent 
ſprechen vermöge. Doch ſelbſt an der Hochſchule ſind Kennt 
niſſe nicht das Einzige, deſſen der Lehrer bedarf. Hochſchulen 
haben zwei Aufgaben, deren eine ihre Schüler, die andere 
aber die Welt betrifft: ſie ſollen beitragen die Wiſſenſchaft 
zu wahren und fortzubilden, ſie ſollen den Jüngling anleiten 
wiſſenſchaftlich geordnete und begründete Kenntniſſe zu erwer 
ben. Für letzteren Zweck genügt das Wiſſen nicht, man muß 
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auch das Geſchick haben es Anderen mitzutheilen und den 
Schüler von Stufe zu Stufe aufwärts zu führen. Dann 
wird ein Staat, der ſeine Stellung zu wahren weiß, keinen 
wenn auch noch ſo ausgezeichneten Gelehrten, der eine ihm 
feindliche Geſinnung zur Schau trägt, zu einem öffentlichen 
Lehramte zulaſſen, und darf man etwa mit offenkundigen Feinden 
der Religion oder mit Männern von beflecktem Lebenswandel 
es anders halten? Je mehr aber die erziehende Thätigkeit 
zum Zwecke der Lehranſtalt gehört, deſto entſchiedener macht 
die religiöſe und ſittliche Geſinnung ſich als Erforderniß zum 
Lehramte geltend. Ein Proteſtant, der ſeinem Bekenntniſſe 
anhängt, ſieht in der katholiſchen Lehre überall Aberglauben, 
Verderbniß und Menſchenſatzung, wie könnte man ihm eine 
Stellung geben, durch die er berufen wäre bei der religiöſen 
und ſittlichen Erziehung der katholiſchen Jugend mitzuwirken? 
Wenn der Jude an den Gott Abrahams, Iſaaks und Ja 
kobs vom Herzen glaubt und das Geſetz des alten Bundes 
in der von den Rabbinern ausgegangenen Umdeutung als die 
ihn verpflichtende Lebensvorſchrift anſieht, ſo wird er ſelbſt 
keinen Drang fühlen ſich an katholiſchen Schulen zu betheiligen. 
Hat er aber mit dem Judenthume gebrochen ohne ſich der 
chriſtlichen Wahrheit zuzuwenden, ſo gehört er zu den Feinden 
aller Religion; nur pflegt er ſich unter denſelben durch ſeinen 
Ingrimm gegen Chriſtenthum und Kirche auszuzeichnen. 

Die Nothwendigkeit katholiſcher Lehrer für die katholiſche 
Jugend kündet in der Volksſchule ſich am lauteſten an, und 
wollte man in ſie die Juden und Proteſtanten einführen, ſo 
würde ſogar das Lob des deutſchen Fortſchrittes von einem 
halbunterdrückten Hohnlächeln begleitet ſeyn. Aber auch für 
Gymnaſien und Mittelſchulen iſt die Rückſicht auf das Glaubens 
bekenntniß des Lehrers dringend geboten. Man erzeigt dem 
heranreifenden Jünglinge einen ſchlechten Dienſt, wenn man 
ihn zu früh behandelt, als ob ſein Urtheil ſchon ſicher und 
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ſeine Willensrichtung befeſtigt ſey; was aber vollends Knaben 
von zwölf oder vierzehn Jahren betrifft, ſo wird wol Niemand 
behaupten, daß für ſie die Erziehung im engeren Sinne, 
nämlich die leitende Einflußnahme auf Grundſätze und Willens 
richtung ſchon überflüſſig ſey. Alſo muß zum Mindeſten vor 
geſorgt werden, daß kein Lehrer der Mittelſchulen in die reli 
giöſe und ſittliche Erziehung ſtörend eingreife. Die Mathe 
matik iſt freilich weder chriſtlich noch heidniſch, weder katholiſch 
noch proteſtantiſch: denn die Weiſe wie der Menſch ſein Ver 
hältniß zu Gott und der Geiſterwelt auffaſſet, läßt die Ver 
hältniſſe der Zahlen und Raumgrößen völlig unberührt. Aber 
wie kann man denn erwirken, daß der Lehrer nur von Zahlen 
und Raumgrößen ſpreche? Will er, ſo findet er genug Ge 
legenheit durch ein Wort, eine Geberde, einen wohlfeilen Spott 
auf ſeine Schüler zu wirken und beobachtet er einige Vorſicht, 
ſo iſt es nicht einmal möglich es ihm zu beweiſen. Was nun 
vollends die Naturlehre betrifft, ſo iſt ſie nach der Geſchichte 
dasjenige Fach, welches als Handhabe zur Erſchütterung des 
Glaubens am bequemſten iſt. Gewiß kann es geſchehen und 
geſchieht, daß Lehrer, die als Katholiken gelten, auf die 
höheren Überzeugungen ihrer Schüler einen ſehr nachtheiligen 
Einfluß üben; doch der Katholik wird es thun wenn er nicht 
iſt was er heißt, von dem Proteſtanten iſt es aber in mehr 
facher Beziehung gerade dann am meiſten zu erwarten, wenn 
er für ſein Bekenntniß Eifer hat. Ausgenommen bleiben die 
Fragen der Naturlehre: denn über das Räumliche, das Alles 
in Allem ſeyn ſoll, denkt der proteſtantiſche Chriſt genau ſo 
wie der katholiſche. 

Die Einwendung, daß man proteſtantiſcher Lehrkräfte ſich 
nicht berauben dürfe, iſt entweder ein nichtiger Vorwand oder 
ſie gehört zu den kläglichen Beweiſen der öſterreichiſchen Selbſt 
verachtung. Es gibt wiſſenſchaftliche Leiſtungen, deren nur 
ſeltene Geiſter fähig ſind und Proteſtanten, von denen man 
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ſie erwartete, wurden in Öſterreich ſchon angeſtellt, als der 
Gegenſatz zwiſchen dem katholiſchen und proteſtantiſchen Be 
kenntniſſe alle Tagesfragen beherrſchte. Der Däne Tycho de 
Brahe und der Würtemberger Keppler waren beide Lutheraner 
und wurden beide von Rudolf dem Zweiten zu Hofaſtrono 
men gewählt. Aber wer darf behaupten, daß es in Öſterreich 
an Katholiken gebreche, deren Kenntniſſe für die Lehrfächer der 
Mittelſchulen vollkommen hinreichen? Ebenſo unrichtig iſt, daß 
wenn man gegen die Katholiken Gerechtigkeit übe, die Anſprüche 
der Nichtkatholiken auf Anſtellung im Lehrfache verkürzt würden. 
Man berückſichtige bei der Errichtung von katholiſchen und 
nicht katholiſchen Mittelſchulen die Zahlenverhältniſſe der Be 
völkerung, dann wird jeder Theil auf eine Anſtellung bei 
Mittelſchulen gerade ſo viele Ausſicht haben als ihm gebührt. 
Jedem ſein Recht, auch der Minderzahl; aber ſie würde wider 
Vernunft und Gerechtigkeit ſündigen, wenn ſie anſpräche auf 
Koſten der Mehrzahl bevorzugt zu werden. 

Das Geſetz über das Verhältniß der Schule zur Kirche 
berührt die ehrwürdige Pfarrgeiſtlichkeit in ganz beſonderer 
Weiſe: denn es bedroht den Seelſorger bei Erfüllung einer 
heiligen und hochwichtigen Pflicht mit bedenklichen Hemmniſſen. 
Es ſind aber die Vorſchriften über den erſten Unterricht, welche 
dieſe Beſorgniß nahe legen, und die Ausführung derſelben 
kann erſt dann beginnen, wenn die verordneten Schulräthe in 
Wirkſamkeit getreten ſind. Hiezu bedarf es noch mehrfacher 
Vorſchriften über die Zuſammenſetzung und das Geſchäfts 
verfahren derſelben; ſobald dieſe erfolgt ſind, werde ich über 
das Verhalten, welches gegen die neuen Schulbehörden zu 
beobachten iſt, die nöthigen Weiſungen ertheilen. 
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Für die Kirche von Öſterreich beginnt eine neue Zeit; 
ſie iſt ernſt, ſie iſt gefahrvoll, aber nicht hoffnungslos. Über 
blicken wir den Gang der Dinge. Bis zu welchem Grade in 
Öſterreich die Kirche gefeſſelt wurde, weiß Europa. Nichts 
dringt ſo tief ein in das Lebensmark ihrer Wirkſamkeit als 
wenn ihr bei Übung des Lehramtes, bei Leitung des gemein 
ſamen Gottesdienſtes und bei Heranbildung der Geiſtlichkeit 
alle Freiheit der Bewegung entzogen wird. Das war aber in 
Öſterreich der durch die Geſetze vorgezeichnete Stand der Dinge, 
bis die kaiſerlichen Verordnungen vom 18. und 20. April 1850 
in mehrfacher Beziehung Abhilfe brachten. Mit Dank erkennen 
wir, daß dieſe traurigen Zuſtände durch die Gerechtigkeitsliebe 
und Gewiſſenhaftigkeit öſterreichiſcher Herrſcher vielfach gemildert 
wurden: wie ſehr aber dem ungeachtet alle Regungen des katho 
liſchen Geiſtes gekettet blieben, prägt ſich am deutlichſten in 
dem Grabesſchweigen ab, zu welchem die öſterreichiſche Kirche 
in der Frage der gemiſchten Ehen verurtheilt war. Es handelte 
ſich dabei um viel mehr als um die Bedingungen, unter 
welchen katholiſche Chriſten ſich mit nicht katholiſchen ohne 
Verletzung ihres Gewiſſens verehlichen können. Nicht ohne 
Staunen nahmen die Regierungen wahr, daß die von der 
Aufklärung geſchaffene Sachlage ſich geändert habe und aus 
Eingriffen in die Gewiſſensrechte des Katholiken wieder poli 
tiſche Fragen entſtehen könnten; aber auch für die einge 
ſchlummerten Katholiken war dieſe Erfahrung ein gewaltiger 
Mahnruf. Es konnte nicht anders geſchehen als daß die Er 
örterung ſich auf das ganze Verhältniß der Kirche zum Staate 
und die darüber aufgeſtellten Syſteme verbreitete: deſto leben 
diger war die Theilnahme und zahlreiche Stimmen erhoben 
ſich für die Kirche und ihr Recht. Aber die öſterreichiſche Re 
gierung fand es für gut jeder Meinungsäußerung den Weg 
zur Öffentlichkeit zu verſchließen; es durfte nichts dafür und - 
nichts dagegen gedruckt, es durfte nichts, was das Ausland 
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darüber ſchrieb, öffentlich angekündet ſondern nur im Stillen 
verkauft werden. Am wenigſten dachte man daran, den Mund 
der Biſchöfe in dieſer Frage zu entſiegeln und hiebei blieb es 
auch dann, als die Nothwendigkeit von der Angelegenheit in 
Öſterreich Kunde zu nehmen ſich herausgeſtellt hatte. Der 
heilige Stuhl geſtattete die ſogenannte paſſive Aſſiſtenz und 
ein Staatsgeſetz verlieh den Zuſicherungen über die katholiſche 
Erziehung ſämmtlicher Kinder rechtliche Geltung; aber den 
Biſchöfen wurde nicht erlaubt über einen Gegenſtand, der halb 
Europa in Bewegung ſetzte, ein Hirtenſchreiben zu erlaſſen 
oder auch nur eingehende Belehrungen für die Seelſorger durch 
den Druck zu vervielfältigen. Man beſorgte, dies möchte Auf 
regung hervorrufen. 

Trotz dieſer ihrer Gebundenheit und den unabwendbaren 
Folgen derſelben hat die Kirche der Geſellſchaft nicht geringe 
Dienſte erzeigt. Das Jahr 1848 traf in Öſterreich die große 
Maſſe des Volkes von dem Haſſe Gottes und des Thrones, 
der ſeit hundert Jahren in den mannigfachſten Spielarten ge 
predigt wird, völlig unberührt. Für Alle, die dem erſten 
Unterrichte nicht die Aufgabe ſtellen das kommende Geſchlecht 
zur Losſagung von der Religion und zur Hingabe an poli 
tiſche Wühler einzuſchulen, iſt dies zugleich die beſte Recht 
fertigung für das Wirken der Geiſtlichkeit in der Schule: 
denn ſo war es gerade bei jenem Theile der Bevölkerung, 
welche keine anderen als die von der Geiſtlichkeit geleiteten 
Schulen beſuchte. Wenn es in anderen Schichten der Geſell 
ſchaft anders war, ſo kann nur jemand mit unſeren Zuſtänden 
Unbekannter deshalb die Kirche anklagen. Der Kampf zwiſchen 
dem Chriſtenthume und einer ihm gänzlich widerſtreitenden 
Auffaſſung des Menſchen und der Welt hat ſchon vor fünfzig 
Jahren Südamerika erreicht: wie konnte er in Öſterreich ein 
Fremdling bleiben? Das Illuminatenthum war ja hier ſchon 
eine Zeitlang eingebürgert und das Vorurtheil als ſey dies 
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das wahre Licht geweſen, erhielt neben abgeblaßten Erinnerungen 
ſich in gar manchen Kreiſen, vorzüglich der Beamten und des 
Mittelſtandes. Dadurch blieb den Einwirkungen von Auſſen 
her ein Anknüpfungspunct bewahrt. Mit Recht trat die Re 
gierung dieſer Propaganda entgegen; aber ſie fand nicht die 
rechten Waffen. Es ging dem vormärzlichen Syſteme bei dieſer 
Angelegenheit wie bei allen, wo unwägbare Gewalten in An 
ſchlag kommen; das tiefere Verſtändniß gebrach ihm und dem 
von Gott abgefallenen Gedanken ſammt allen Vorausſetzungen 
und Folgeſätzen desſelben wurden bloße Verbote entgegengeſtellt. 
Doch er iſt nun einmal eine Macht in der Geiſterwelt, wenn 
auch keine gute, und deswegen, weil er auf der Oberfläche des 
öffentlichen Lebens ſich nicht zeigen darf und in den Hörſälen 
der Jugend nur durch vorſichtige Andeutungen kann eingeflößt 
werden, hat er weder Reiz noch Spannkraft verloren; es 
müſſen geiſtige Mächte wider ihn aufgerufen werden. Vor 
dieſen trug aber die Regierung jene ängſtliche Scheu, die ſie 
zur Zeit des Kölner Streites bethätigte, und welche keineswegs 
blos dem Eifer für die katholiſche Sache galt; jeder Aufſchwung 
des Geiſtes wurde mit furchtſamem Mißtrauen betrachtet. Die 
Geiſtlichkeit war ganz nach Vorſchrift der Studienhofcommiſſion 
unterrichtet und umzäunt von der Dornenhecke einer willkür 
lichen und meiſtens kleinlichen Cenſur hatte die ſchriftſtelleriſche 
Thätigkeit wenig Anlockendes. Die Biſchöfe waren bei jedem 
Worte, das ſie an die Gemeinden ſprachen, an die Bewilligung 
der Regierung gebunden und auf Hinderniſſe ſtieß jede Ver 
fügung, welche die Andacht zu beleben und das katholiſche 
Bewußtſeyn zu ſtärken diente. Unter dieſen von dem Staate 
hervorgerufenen Verhältniſſen kann man der Kirche keinen Vor 
wurf machen, wenn ſie die Glaubenskraft in den höheren 
Schichten der Geſellſchaft nicht wirkſamer zu beleben vermochte. 

Welche Einflüſſe bei dem Unterrichte der oberſten Stufe 
geräuſchlos Raum gewonnen hatten, ward im Jahre 1848 

II. 37 
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offenbar und die Aula nahm eine Stellung ein, derer kein 
treuer Öſterreicher ohne Schamröthe gedenken kann. Dies war 
allerdings neu; ſonſt Alles war dem Auslande abgeborgt und 
bis zu den Redewendungen hinab nach längſt bekannten Muſtern 
geſtaltet. In dieſem Sinne beſchäftigte man ſich mit der Um 
ſtaltung der Schule; die Religion ganz hinauszuweiſen nahm 
man noch Anſtand, doch in der Wiener Zeitung war zu leſen, 
daß der Geiſtliche auf den Unterricht in der Glaubenslehre 
beſchränkt werden müſſe, die Sittenlehre gehöre in den Be 
reich des weltlichen Lehrers. Bei uns wie überall wendeten 
die Bewegungsmänner den Schullehrern eine beſondere Auf 
merkſamkeit zu und köderten ſie durch Verſprechungen, die des 
beabſichtigten Erfolges nicht bei allen entbehrten. Durch die 
Wiederkehr der Ordnung waren die Nachwirkungen des Jahres 
1848 nicht ſchon aufgehoben; aber die mit dem heiligen Stuhle 
geſchloſſene Vereinbarung gewährte der Kirche die volle Freiheit 
ihrer Lehre und Verfaſſung gemäß zu wirken. Nun konnte 
ſie nicht mehr klagen, daß ſie gehindert ſey ihre heilige Sen 
dung zu üben und war verpflichtet die Wirkſamkeit derſelben 
zu bewähren. Allein wie die Sonne nicht über Nacht die 
Früchte zur Reife bringt, ſo geht es auch auf dem Gebiete, 
wo die Geiſter zu erleuchten und die Herzen zu erwärmen 
ſind. Um zu beurtheilen, was die öſterreichiſche Kirche ſeit 
zwölf Jahren geleiſtet hat, muß man die Schwierigkeiten, mit 
denen ſie zu kämpfen hatte, ſich gegenwärtig halten. Die Ver 
ordnungen, deren es zu Ausführung des Concordates bedurfte, 
waren noch nicht ſämmtlich erlaſſen und manches für die 
Kirche wichtige Verhältniß harrte der endgiltigen Regelung, 
als mit dem Beginne des Jahres 1859 die Sachlage ſich 
änderte. Die planmäſſige Aufwiegelung, zu welcher Jung 
Italien das Loſungszeichen gegeben hatte, verpflanzte ſich aus 
dem ſüdlichen Deutſchland in das Herz des Kaiſerthumes und 
Alles, was der Mißbrauch des Wortes vermag, ward in 
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Bewegung geſetzt um die Blüthen zu tödten ehe ſie Früchte 
brächten. Es liegt dem Staate ob das Recht auf Ehre nicht 
minder als das Eigenthum zu beſchützen und calumniare 
audacter tamen aliquid haeret enthält eine Wahrheit, 
die Niemand in Abrede ſtellt. Wo alſo die Katholiken ſich 
nicht in dem Zuſtande offener Verfolgung befinden, dort iſt 
es durch das Geſetz verboten, die Kirche, ihre Lehre und ihre 
Vertreter zu beſchimpfen und verläumden; die Gemüther durch 
Schmähungen und Lügen wider ſie aufzureizen wird als eine 
ſtrafbare Handlung bezeichnet und behandelt. Natürlich enthält 
auch das öſterreichiſche Geſetz hierüber Beſtimmungen; aber 
ſchon ſeit 1859 wurden ſie unvollkommen gehandhabt; ſeit 
Ende 1866 waren Religion und Kirche den frechſten Angriffen 
ohne allen Schutz preisgegeben und man kennt die Mittel, 
durch welche die Aufregung künſtlich geſteigert wurde, als man 
das Concordat als unhaltbar darſtellen wollte. Um die Hemm 
niſſe, welche der Kirche durch ſolche Zuſtände bereitet werden, 
richtig zu würdigen, braucht man nur einen Blick auf das 
Benehmen der Gegenpartei zu werfen. Wie ſehr fürchtet ſie 
jede öffentliche Rüge von Einrichtungen und Maßnahmen, die 
ihren Zwecken zuſagen, wie eifrig ruft ſie wider dieſelben nach 
ſtrafgerichtlichem Einſchreiten! Nun iſt es aber leichter den 
Stein abwärts als aufwärts zu rollen, und wer den Begierden 
ſchmeichelt und die Leidenſchaften aufreizt, findet in den menſch 
lichen Neigungen Bundesgenoſſen, auf die der Sendbote eines 
Geſetzes, das von den Neigungen Unterwerfung fordert, nicht 
zählen darf. Überdies begann ſeit 1859 die Auflöſung des 
europäiſchen Völkerrechtes. Eine Politik, welche mit Umdeutung 
der Grundſätze Geſchäfte machte, gewann augenblickliche Erfolge, 
die ihr Nachahmer verſchafften: auf dieſe Weiſe vollzog ſich 
die Verflüchtigung des Rechtes, zu welchem die europäiſche Ge 
ſellſchaft ſonſt nach jeder Erſchütterung als zu ihrer unent 
behrlichen Grundlage zurückkehrte. Dieſe Fälſchung der den 
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Völkerverkehr leitenden Gedanken nahm nach allen Seiten hin 
einen nicht zu unterſchätzenden Einfluß: denn es ermuthigte 
alle Entwürfe, denen Pflicht und Recht im Wege ſtanden. 

So ſind wir dahin gekommen, wo wir uns befinden; 
doch die öſterreichiſche Geiſtlichkeit darf die Anklage als habe 
ſie ihren Pflichten nicht genügt, das öſterreichiſche Volk darf 
die Verdächtigung als ſey es nicht katholiſch, mit gleicher Be 
rechtigung zurückweiſen. Begünſtigt durch die Rückwirkung 
europäiſcher Vorgänge und mehr noch durch die Folgen der 
harten Prüfungen, die dem Vaterlande auferlegt ſind, hat eine 
nicht große Partei auf der Oberfläche die Herrſchaft erlangt; 
aber die große Zahl, ohne deren äußerliche Beiſtimmung ſie 
nichts vermöchte, theilt ihre Zwecke nicht; Mangel an Sach 
kunde und Überblick, mehr noch Mangel an dem Muthe, der 
den Schlagworten des Tages Trotz bietet, macht ſie abhängig 
von Führern, deren Ziele ſie nicht kennt oder nicht kennen 
will. Wenn Alle, die in der kirchlichen Frage eine Stimme 
gegeben oder eine Unterſchrift geleiſtet haben, dabei der Geſin 
nung gefolgt wären, die ſie im Herzen tragen und in engeren 
Kreiſen auch unverholen ausſprechen, ſo würden die Feinde der 
Religion ohnmächtig geblieben ſeyn. Die neueſte Geſtaltung 
der Dinge wird Vielen, ſehr Vielen eine ſchwere Verſuchung 
bereiten, die ſchwerſte den Hunderttauſenden zu Wien und in 
den Ortſchaften am Linienwalle, die der Möglichkeit dem 
Gottesdienſte beizuwohnen entbehren, weil ſie auch jetzt noch 
in den Gotteshäuſern keinen Raum finden, während täglich 
die Aufmahnung wider Gott und ſeine Kirche durch Wort und 
Bild unter ihnen verbreitet wird. Doch über uns und ihnen 
waltet der Herr. Wenn wir zu der Herbeiführung ſolcher 
Zuſtände auch nur durch feiges oder kurzſichtiges Schweigen 
mitgewirkt hätten, ſo würden wir für die Seelen, welche die 
Prüfung nicht beſtehen, verantwortlich ſeyn; da ſie aber durch 
Gottes Zulaſſung und ohne unſere Schuld hereingebrochen 
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ſind, ſo dürfen wir mit Vertrauen zu dem Allmächtigen empor 
blicken. Es iſt nicht unſere, es iſt ſeine Sache, die wir zu 
führen haben, und wenn dieſer Gedanke unſer Innerſtes durch 
dringt, ſo wird unſere Kraft mit der Größe der Pflichten und 
Gefahren wachſen. Wer iſt wie Gott? rief der Erzengel und 
die abtrünnigen Geiſter waren beſiegt. Es iſt die Liebe zu 
Gott, welcher der Fortſchritt den Abſagebrief überſchickt, die 
Menſchenliebe nach ſeinem Zuſchnitte hält er noch als ſehr 
brauchbar in Ehren, und es iſt die Liebe Gottes mit der von 
ihr verklärten Liebe zu Gottes Ebenbilde, welcher es in dieſer 
Geiſterſchlacht bedarf: denn ſie allein kann den Sieg erringen. 
Der heilige Geiſt entzünde ſie in unſerem Herzen! Machen 
wir uns würdig, daß er in uns wirke, und er wird durch uns 
wirken. Schon einmal hat er das Angeſicht der Erde erneuert, 
er wird es zum zweiten Male thun. Amen. 
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XXXI. 

Der Gebetsverein zu Erlangung der prieſterlichen 
Beharrlichkeit, 

Hirtenschreiben unm 2. Julius JS6S. 

Zu den wichtigſten Geſchäften unſeres Lebens gehört das 
Gebet. Dies würde wahr ſeyn, wenn das Gebet auch nichts 
wäre als die Erfüllung der Pflicht dem Herrn unſerem Gott 
Lob, Preis und Huldigung darzubringen; doch es ſteht mit 
dem ganzen Zwecke unſeres Daſeyns in unauflöslichem Zu 
ſammenhange, es iſt zu Erreichung desſelben unentbehrlich. 

Durch die Gnade Gottes liegen die Schätze der ewigen 
Wahrheit aufgeſchloſſen vor unſeren Augen. Wir wiſſen, daß 
wir auf dieſe Erde geſetzt ſind, damit ſie für uns der Vorhof 
des Himmels ſey, und was wir thun müſſen, damit ſie es 
werde, hat ſchon das Buch der Schöpfung mit der einfachen 
Hoheit ausgeſprochen, die dem Worte Gottes eigen iſt. Unter 
allen Söhnen der Urwelt iſt Henoch jener, der zu dem wun 
derbarſten Berufe auserkoren wurde. Jahrtauſende ſind vor 
übergezogen, ſeit er in's Leben eintrat und noch hat er den 
Tod nicht gekoſtet; mit dem großen Propheten, der im feuri 
gen Wagen gegen Himmel emporgehoben ward, harrt er an 
uns verborgener Stätte, bis die Zeit ſeiner letzten Bewährung 
wird gekommen ſeyn. Aber die heilige Schrift ſagt von ihm 
nichts als: „er wandelte mit Gott“. Vor Gott wandeln alle 
Menſchen, ſie mögen wollen oder nicht: denn ſein Werk iſt 
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ja Alles, was ſie ſind und haben, nur den Mißbrauch ihrer 
Freiheit ausgenommen: wie ſollte nicht Alles, was ſie ſind 
und haben, dem Allerhöchſten bekannt ſeyn? Wer dieſe Wahr 
heit ſich nicht aus dem Sinne ſchlägt, ſondern das Bewußt 
ſeyn derſelben wach erhält, hat den erſten Schritt gethan; es 
muß aber noch ein zweiter nachfolgen. Das Bewußtſeyn vor 
Gott zu wandeln muß uns bewegen mit Gott zu wandeln 
und dies thun wir nur dann, wenn unſer Wille mit dem 
göttlichen wahrhaft und ausharrend vereinigt iſt. 

Der Herzenskündiger wägt unſer Thun und Streben 
nicht nach dem, was davon äußerlich erſcheint, ſondern nach 
der Abſicht, durch die es geleitet wird. Über den Werth des 
Menſchen vor Gott entſcheidet die Lauterkeit und Entſchieden 
heit, womit er ihm zu gefallen trachtet. Dann will er, was 
Gott will und was dem Willen Gottes widerſtreitet, iſt Gegen 
ſtand ſeines Abſcheues, wenn es ihn auch noch ſo lockend an 
blickt. Damit ſich dies als etwas ganz Natürliches, ſich von 
ſelbſt Verſtehendes darſtelle, dürfen wir nur an den erſten 
Glaubensartikel denken; Gott hat uns ja geſchaffen! und wir 
ſind überdies durch das Blut des Sohnes Gottes erlöst. Hie 
durch iſt uns aber nur die Einſicht in unſere Pflicht eröffnet, 
doch die Möglichkeit ſie zu erfüllen noch nicht gegeben. Vor 
Allem bei der Willensthat, die über unſere Stellung in der 
Geiſterwelt entſcheidet, bewährt ſich das Wort des Heilandes: 
„Ohne mich könnet ihr nichts thun“. Der von ihm geſandte 
Tröſter vermittelt von Gottes Würdigkeit geliebt zu werden 
uns eine Ankündigung, welche das Verlangen ihm zu gefallen 
erweckt. Dieſe heilige Regung kömmt nicht von uns: aber durch 
unſere Schuld kann ſie wirkungslos vorübergehen. Unſere Auf 
gabe iſt das Herz ihr aufzuſchließen und jeden widerſtreitenden 
Antrieb zurückzuweiſen. Thun wir, was an uns iſt, ſo wird 
das Licht von oben immer heller und die Bewegung der Seele 
immer mächtiger, bis ſie endlich das ganze Streben und Handeln 
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beherrſcht. Das iſt die innerſte Lebensgeſchichte aller getreuen 
Diener des Herrn. Alles kömmt ſomit darauf an, daß wir 
den himmliſchen Funken dankbar aufnehmen und ſorgſam hüten, 
damit er wirke, was der Geiſt Gottes durch ihn wirken will. 
Hiezu iſt aber das Gebet nicht nur nützlich ſondern geradezu 
unentbehrlich. 

Um die volle Würde des Gebetes vor Augen zu haben be 
darf es nur der Erinnerung an die Worte des Apoſtels: „Der 
Geiſt ſelbſt begehrt für uns mit unausſprechlichen Seufzern“. 
Es iſt etwas Großes über die Erde und die fernſten Sonnen 
ſich emporzuſchwingen, in den Lobgeſang der Verklärten ein 
zuſtimmen, das Opfer der Reue, des Dankes und der Bitte 
an Gottes Throne niederzulegen; doch überdies waltet, wenn 
wir beten wie wir ſollen, in unſerem Innerſten eine höhere 
Macht. Wiewol der heilige Geiſt jeden guten Gedanken, jedes 
fromme Verlangen in uns anregt, ſo iſt er doch der Seele, 
die ſich ihm lenkſam erzeigt, bei ihrem Gebete in ganz beſon 
derer Weiſe nahe. Er flößet uns die Bitten ein, die der All 
mächtige huldreich annimmt und mit Freuden erhört, und wenn 
wir mit ſeiner Hilfe gelernt haben den irdiſchen Sorgen und 
Wünſchen Stillſchweigen zu gebieten, ſo erweckt er in uns den 
Drang Gott zu verherrlichen, was uns daran hindert zu be 
ſiegen und frei zu ſeyn von Allem, was dem Herrn mißfällt, 
ſo facht er das Verlangen der Liebe zu einer Lebendigkeit an, 
die das menſchliche Wort eben ſo wenig ausdrücken kann als 
ein Schattenriß das Farbenbild darzuſtellen vermag. Dann 
geſchieht, was der heilige Paulus verkündet hat: der Geiſt 
ſelbſt begehrt für uns mit unausſprechlichen Seufzern; unſer 
Herz wird zur Stätte ſeiner heiligen und heilbringenden Wirk 
ſamkeit und wir nehmen an ihr Theil, indem wir ſie uns 
aneignen. 

Alle Vollkommenheit, derer wir fähig ſind, kömmt darauf 
hinaus, daß wir jedes Verlangen, welches der heilige Geiſt in 
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uns anregt, durch Beiſtimmung und Mitwirkung zu dem 
unſrigen machen und ihm Alles, was ſonſt noch auftaucht, 
ſtandhaft unterordnen. Das iſt aber nicht möglich ohne daß 
die Hinwendung unſerer Seele auf Gott entſchieden genug iſt 
um jeden ſtörenden Einfluß abzuweiſen, jeden widerſtreitenden 
zu beſiegen. Die Anerkennung Gottes als unſeres höchſten 
Gutes muß bei allen Geſchäften, Sorgen und Vorkommniſſen 
des Lebens thatkräftig im Hintergrunde des Bewußtſeyns ſtehen; 
damit ſie aber dieſe Wirkſamkeit zu üben vermöge, müſſen wir 
ſie häufig in den Vordergrund des Bewußtſeyns rufen; wir 
müſſen die Seele zu Gott erheben, mit ernſtlicher, doch ruhi 
ger Bemühung ſie frei machen von allen Gedanken und An 
regungen, die kein Werk des göttlichen Geiſtes ſind, und auf 
dieſe Weiſe dem ſüßen Gaſte, der ſie gern beſucht, Raum ver 
ſchaffen um in ihr die Wunder ſeiner Gnade zu wirken. Was 
er vermag, hat er an den Apoſteln gezeigt; er will es aber 
auch an uns bewähren. Von ihm wurde den Zeugen der Auf 
erſtehung verliehen in nie gelernten Sprachen zu reden, die 
Kranken durch Auflegung ihrer Hände zu heilen, Todte zu 
erwecken und weder durch Gift noch durch Schlangenbiß Schaden 
zu nehmen; allein ſo ſtaunenswerth dies Alles iſt, die Götter 
des Capitols wären vor dem Kreuze nicht geſunken, wenn der 
heilige Geiſt nicht noch andere Wunder gewirkt hätte. Die 
Apoſtel hatten nicht nur unzählige Beweiſe von ihres Meiſters 
göttlicher Macht mit Augen geſehen ſondern ſie ſelbſt hatten 
ſchon in ſeinem Namen die böſen Geiſter ausgetrieben und 
die Kranken geheilt; dennoch verloren ſie den Muth, als der 
Heiland that, wie er ihnen oft und deutlich vorhergeſagt hatte, 
als er ſich ſeinen Feinden übergab; ſie entflohen, ſie verbargen 
ſich. Nachdem aber der heilige Geiſt ſie mit ſeinem Feuer 
durchdrungen hatte, traten ſie ſtatt ſich zu verbergen in die 
Mitte des Volkes, verkündeten ſie ſtatt zu entfliehen den Herrn 
vor Juden und Heiden, und keine Beſchwerden und Müh 
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ſeligkeiten, kein Spott, keine Gefahr und Verfolgung, nicht 
Streiche, nicht Bande, nicht der Tod vermochten ihren Eifer 
zu lähmen oder ihren Muth zu brechen. Dieſe Wunder wirkt 
er auch jetzt noch in den Herzen, die ſich ihm gläubig erſchließen. 

Der heilige Geiſt iſt uns durch das Sühnopfer auf Gol 
gatha erworben worden; aber dies größte Werk göttlichen Er 
barmens gehört uns nicht blos durch ſeine Nachwirkungen an; 
es ſteht als gegenwärtig vor uns da: denn der Sohn Gottes 
wiederholt ſeine Hingabe für uns und die Welt, ſo oft die 
heilige Meſſe gefeiert wird. Das iſt ein großes Geheimniß der 
Gnade und alle Güter, die ewig währen, ſind in demſelben 
uns angeboten. Der Vater neigt ſich herab zu dem Opfer 
des vielgeliebten Sohnes, an dem er Wohlgefallen hat, und 
die Engel beten an wie da auf Golgatha das Wort erſcholl: 
„Es iſt vollbracht“. Es iſt uns aber geſtattet, ja wir ſind 
eingeladen dies Opfer zu dem unſrigen zu machen und den 
ganzen Reichthum der Verdienſte, den es umſchließt, dem 
ewigen Vater als Etwas, das von uns kömmt, darzubieten. 
Unendlich wie Der, welcher es darbringt, reicht es in Über 
ſluß hin um Gott die ihm gebührende Verherrlichung zu zollen 
und unſere Verſäumniſſe gut zu machen, um für die began 
genen Sünden volle Genugthuung und für die empfangenen 
Wohlthaten ein würdiges Entgelt zu geben und für uns und 
Jene, für die wir bitten, das Höchſte und Beſte zu erlangen. 
Alles des Wunſches Würdige iſt uns angeboten; wie viel oder 
wenig wir empfangen, richtet ſich nach dem Maße des Glau 
bens und der Liebe, womit wir die Erneuerung des wunder 
baren Sühnopfers uns aneignen. Je ernſter die Ereigniſſe 
uns mahnen, wie ſehr höherer Beiſtand uns noth thut, deſto 
weniger dürfen wir ſäumen aus dem erſchloſſenen Brunnen 
des Heiles ſo zu ſchöpfen, wie wir können und wie wir ſollen; 
aber das vermag Niemand, der nicht in der heiligen Kunſt 
des Gebetes ſchon Fortſchritte gemacht hat. Wir werden bei 
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der Feier der heiligen Meſſe ſo ſeyn wie wir zu derſelben 
hinzutreten. Die Fähigkeit die Worte, die wir bei derſelben 
ausſprechen, durch den Gedanken zu beſeelen und die Wünſche 
und Entſchlüſſe, welche ſie ausdrücken, lebendig im Herzen zu 
haben, muß durch Gebet und Betrachtung erworben werden; 
ja ohne daß wir durch den öfteren Aufſchwung des Geiſtes 
zu Gott in der überirdiſchen Welt heimiſch geworden ſind, 
wird nicht einmal das Verlangen uns die erneuerte Hingabe 
des Sohnes Gottes zu Gottes Ehre anzueignen, zu rechter 
Kraft und Innigkeit gelangen. 

Der Seelſorger darf daher nicht unterlaſſen, die chriſt 
liche Gemeinde über das Gebet und ſeine Wichtigkeit mit aller 
Sorgfalt zu belehren; bei der Begründung und Entwicklung 
muß auf die vorwaltenden Bildungszuſtände der Hörer Rück 
ſicht genommen werden, aber die Pflicht den Geiſt zu Gott 
emporzuſchwingen bleibt für Alle gleich; kein Wiſſen enthebt 
von derſelben und eine Bildung, die darüber hinaus zu ſeyn 
wähnt, iſt eine Frucht, an welcher der Wurm ſchon zehrt. 
Zeit dazu findet Jeder, der ſie finden will, und was nach 
Maßgabe der Umſtände dem Gebete an der Dauer muß ent 
zogen werden, das kann die Innigkeit erſetzen. Was man aber 
lehren ſoll, deſſen muß man ſelbſt mächtig ſeyn. Der Heiland 
ſpricht zu allen Erben des Himmelreiches: „Bittet und man 
wird euch geben, ſuchet und ihr werdet finden, klopfet an und 
es wird euch aufgethan werden: denn Jeder, der bittet empfängt, 
und wer ſuchet, findet, und dem Anklopfenden wird aufgethan“. 
Für Alle ohne Unterſchied ſind die ewigen Güter an die Be 
dingung geknüpft nach denſelben ein Verlangen zu tragen, 
das nicht blos ein vorübereilendes Wort der Bitte ſondern ein 
anhaltendes Suchen, eine entſchloſſene, ausdauernde Bemühung 
hervorruft, und Niemand, dem ein ſolches Verlangen fremd 
iſt, hat eine Verheißung: weshalb der heilige Auguſtinus das 
Verhältniß des Gebetes zum Leben ganz richtig in die Worte 
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zuſammenfaßt: „Recht zu leben weiß, wer recht zu beten ver 
ſteht“. Der Prieſter iſt überdies berufen Gott durch das geiſt 
liche Stundengebet zu verherrlichen und ihm das Opfer des 
neuen Bundes darzubringen; dies würde für ſich allein ge 
nügen um ein ernſtes Beſtreben im Verkehre der Seele mit 
Gott vorzuſchreiten ihm als Pflicht vorzuzeichnen. Der Seel 
ſorger übernimmt aber noch dazu die Aufgabe Andere zum 
Gebete anzuleiten und findet darin eine neue Aufforderung 
täglich beſſer beten zu lernen. 

Ich zweifle nicht, geliebte Mitarbeiter im Herrn, daß Ihr 
die Wichtigkeit des Gebetes vollkommen würdiget; doch eben 
darum wiſſet Ihr aus Erfahrung, daß wir bei dem Gebete die 
Juden nachahmen müſſen, welche während ſie Jeruſalems Mauern 
aufbauten mit dem Schwerte umgürtet waren, um den Feinden 
ihres Werkes Widerſtand zu leiſten. Zudem ſpricht ja der Geiſt 
Gottes durch den Mund des heiligen Johannes: „Wer gerecht iſt, 
werde noch gerechter, und wer heilig iſt, noch heiliger“. Alles, 
was geeignet iſt zur Übung im Gebete einzuladen, verdient 
alſo Beifall und Förderung. Ein Prieſter, der ſchon viele 
Beweiſe von Frömmigkeit, Eifer und Einſicht gegeben hat, 
der wohlehrwürdige Herr Rudolf Koller, geiſtlicher Rath und 
Spiritual meines Alumnates, hat mir die Statuten eines 
Gebetsvereines für Prieſter zur Genehmigung vorgelegt. Es 
iſt die Beharrlichkeit in treuer Pflichterfüllung bis an's Ende, 
welche zu erbitten der Verein ſeine Theilnehmer anweiſet. 
Darin iſt Alles beſchloſſen, deſſen wir zur Erreichung des von 
Gott uns geſetzten Zieles bedürfen: denn wer bis ans Ende 
ausharret, wird gekrönt werden. Um dieſe Gnade zu erlangen 
verpflichten die Mitglieder ſich die Andacht zum heiligſten Herzen 
Jeſu zu üben und nach Vermögen zu verbreiten. Sein vom 
Speere durchbohrtes Herz vergegenwärtigt uns die Liebe, die 
ihn vermochte für uns zu ſterben und in dem Geheimniſſe 
ſeines Leibes und Blutes bei uns zu verbleiben. Welche Er 
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innerung kann mächtiger ſeyn als dieſe, um die Flamme der 
Gegenliebe in uns zu erwecken? Wenn wir aber den Herrn 
Jeſus wahrhaft lieben, ſo gehören wir zu den Begnadigten, 
welchen er verheißen hat, daß er ſie über alle ſeine Güter 
ſetzen werde. Dann ſind wir fähig und würdig für ihn zu 
wirken und indem wir die Seelen retten, das höchſte Werk 
der Nächſtenliebe zu vollbringen. Wer den Sohn ehrt, der 
wird auch die Mutter ehren und die Mutter des Herrn iſt 
die Fürſprecherin, unter deren Schutz und Schirm wir fliehen 
müſſen um ſtark zu ſeyn wider die Feinde unſeres Heiles. 
Die Erhabenheit der ſeligſten Jungfrau gibt aber in der Art, 
wie ſie erlöst wurde, ſich mit beſonderer Deutlichkeit kund: 
umwillen des Lammes, das vom Anbeginn geſchlachtet wurde, 
ſind wir von der Erbſünde befreit, umwillen desſelben Lammes 
iſt Maria vor der Erbſünde bewahrt worden. Jedem Men 
ſchen iſt ein Engel als ſchützender Begleiter beigegeben und 
jedes gläubige Flehen, das auf wahrhafte Güter gerichtet iſt, 
wird von den Engeln vor Gottes Thron gebracht; doch der 
Prieſter hat am meiſten Urſache der Engel in Ehrfurcht und 
Liebe zu gedenken: denn ſo oft er das Opfer des neuen Bundes 
darbringt, ſo oft er den Leib des Herrn ausſpendet oder zu 
einem Kranken trägt, umringen ihn die himmliſchen Geiſter 
ihren Herrn und Gott anbetend. Darum machen die Theil 
nehmer des Gebetsvereines ſich verbindlich, der heiligſten Jung 
frau und den heiligen Engeln innige Verehrung darzubringen 
und die unbefleckte Empfängniß der Königin aller Heiligen 
mit kindlicher Andacht zu verehren. 

Wir bekennen die Gemeinſchaft der Heiligen und der 
Bund der Geiſter, welcher durch ſie geſtiftet iſt, reicht ſo weit 
als das Licht, das den Seelen leuchtet, und die Hoffnung, 
welche das Herz über den Drang des Augenblickes erhebt. Den 
Heiligen, welche Gott ſchauen, iſt nichts auch nicht das an 
ſcheinend Unbedeutende gleichgiltig, wenn es den Willen des 
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Herrn und das Werk der Erlöſung betrifft, und ſie verlangen 
inniger als wir ſelbſt, daß wir die uns beſtimmte Krone nicht 
verlieren, ſondern von ihr geſchmückt ewig bei ihnen unſeren 
Platz haben möchten. Deshalb ſind ſie unſere Fürſprecher bei 
Gott und fördern uns dadurch auf dem engen Pfade, der 
aufwärts geht. Allein auch das Beiſpiel, das ſie uns hinter 
laſſen haben, iſt eine mächtige Hilfe; das wird Jeder erfahren, 
der es ſich in ſtiller Sammlung vor Augen ſtellt und dabei 
ſeine volle Aufmerkſamkeit auf die Lehren richtet, welche ihr 
Kampf und Sieg der nach Gott verlangenden Seele gibt. Der 
mir vorgelegte Gebetsverein lenkt die Andacht und das Ver 
trauen ſeiner Mitglieder auf Freunde Gottes hin, deren 
Wandel im Fleiſche ganz geeignet iſt, dem Prieſter und Seel 
ſorger als ein lebendiges und belebendes Beiſpiel zu dienen: 
denn der Verein wird den heiligen Apoſtel Johannes, den 
heiligen Biſchof Franz von Sales und den heiligen Prieſter 
und Märtyrer Johann von Nepomuk zu Schutzpatronen 
haben. 

Der heilige Petrus iſt der Apoſtel, dem befohlen wurde 
ſeine Brüder zu ſtärken, der Hirt, an den der Ruf erging: 
Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, der Fels, auf den 
die Kirche gebaut iſt. Der heilige Paulus, der Einzige, den 
der Heiland noch da er ſchon zur Rechten des Vaters thronte, 
ſelbſt zu ſeinem Dienſte berief und in den Geheimniſſen ſeines 
Reiches ſelbſt unterrichtete, hat mehr als alle anderen Send 
boten des Heiles gearbeitet und iſt durch die Reihe lebens 
kräftiger Gründungen, die er und der Geiſt mit ihm in ra 
ſchem Siegeszuge hervorrief, zum Apoſtel der Heidenwelt ge 
worden: weshalb die Kirche dankbar ihn nächſt Petrus ehrt. 
Doch der heilige Johannes iſt der Jünger, den der Heiland 
als Menſch am meiſten liebte und wenn Petrus und Paulus 
heller ſtrahlen als er, ſo iſt der Glanz, der ihn umfließt, 
mannigfacher: es gibt keine Pflicht und Aufgabe, bei welcher 
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der Prieſter an dem heiligen Johannes nicht ein leuchtendes 
Vorbild fände. Die Stimme des Rufenden in der Wüſte 
drang in ſein Herz und er wandte von den zeitlichen Gütern 
ſich ab wie er den Vorläufer des verheißenen Retters thun 
ſah; gleich ihm erfüllte er die Mahnung: „Wer es faſſen 
kann, faſſe es“ noch bevor ſie gegeben war; Johannes iſt 
jungfräulich geblieben und der Zeit nach war er unter den 
jungfräulichen Dienern des Heiligthumes der Erſte. Die Innig 
keit ſeines tief fühlenden Herzens wurde für ihn niemals ver 
leitend, das Höchſte galt ihm ſtets als das Höchſte. Gewiß 
hing er an ſeinem Lehrer, dem großen Täufer, mit der leb 
hafteſten Zuneigung, als er aber vernahm, daß Jeſus von 
Nazareth das Lamm Gottes ſey, das die Sünden der Welt 
hinwegnehme, eilte er ihn aufzuſuchen; er und Andreas waren 
die Erſten, welche dem Herrn als ſeine Jünger nachfolgten, 
dann erſt trat Petrus unter die Auserwählten ein, welche die 
Welt umzuwandeln erkoren waren. Anfänglich entſagten ſie 
ihrem Erwerbe noch nicht; ſie begleiteten den Herrn nach Canä, 
wo Johannes zuerſt die jungfräuliche Mutter ſah, deren zweiter 
Sohn er werden ſollte, ſie zogen mit ihm hinauf nach Jeruſalem 
um das Oſterfeſt zu feiern; dann kehrten ſie bis auf Weiteres 
nach Hauſe zurück. Als aber der Sohn Gottes ſie gänzlich 
für ſich haben wollte, wog und wankte Johannes eben ſo 
wenig als ſeine Mitjünger; dem Winke des Herrn gehorſam 
machte er ſich von Allem los, was er auf Erden beſaß und 
liebte, und von Allem, was er hienieden verlangte und hoffte. 
Auch wir ſind zu einem wichtigen Berufe auserkoren und 
wiewol er nicht fordert, daß wir dem Beſitze der zeitlichen 
Güter entſagen, ſo legt er uns doch die Pflicht auf ſie zu 
gebrauchen als gebrauchten wir ſie nicht. Der Apoſtel ſchreibt 
es allen Chriſten vor: denn wenn das Herz voll der Anhäng 
lichkeit an das Irdiſche iſt, ſo geſchieht es leicht, daß die Liebe 
Gottes von dem überwuchernden Unkraute erſtickt wird und 



– 592 – 

im beſten Falle iſt ſie eine ſiechende, dem Verwelken nahe 
Blume. Aber der Prieſter, welcher die heiligen Sacramente 
ausſpendet, der Prieſter, welcher täglich das Wunder der 
Wandlung vollzieht und Den, der ihn erlöſet hat und richten 
wird, den Sohn des lebendigen Gottes unter den Geſtalten 
des Brotes und Weines empfängt, wie dürfte dieſer die Augen 
zum Himmel aufſchlagen, wenn er nicht redlich bemüht wäre, 
jede dem Irdiſchen zugewandte Neigung dem Geſetze Gottes 
zu unterwerfen? - 

Es iſt ſchwer von dem katholiſchen Leben zu ſprechen ohne 
des hochheiligen, des göttlichen Sacramentes zu gedenken; doch 
wie wär' es vollends möglich auf das Prieſterthum und ſeine 
Pflichten einen ernſten Blick zu werfen ohne daß der himm 
liſche Gaſt der Erde, welcher unſer Opfer und unſere Speiſe 
ſeyn will, uns vor das Auge des Geiſtes träte und die ewig 
neue Bewunderung, die der denkende Katholik dieſem Geheim 
niſſe zollet, im Gemüthe wach würde? Größer als die Stunde, 
in welcher dies Sacrament eingeſetzt wurde, iſt eine einzige, 
nämlich die neunte Stunde des Opfertages; heiliger, erhabener, 
wunderbarer iſt keine. Mit der Erinnerung an dieſe Stunde 
voll Hoheit und Huld iſt aber kein menſchlicher Name ſo 
innig verwebt wie der des heiligen Johannes. Mit Petrus 
ward er im Glauben geſandt um das Oſtermahl zu bereiten: 
denn an den Ort, der dazu erkoren war, wurden ſie durch 
ein ihnen vorhergeſagtes Wahrzeichen hingeleitet. Beim Mahle 
nun gab der Menſchenſohn ſeinem Lieblinge den Platz, an 
welchen er, da man nicht ſitzend ſondern liegend ſpeiste, gleich 
ſam in ſeinem Schooſe lag: denn in der Stellung, die Johannes 
einzunehmen hatte, neigte ſein Haupt ſich gegen die Bruſt des 
Heilandes. Er verlor keinen Laut ſeines Mundes, keinen Wink 
ſeines Auges, keine Bewegung ſeiner Hand; der Nächſte ſah 
er ihn das Brot brechen, hörte er mit athemloſem Staunen 
ihn ſprechen: „Dies iſt mein Leib“. Und da bereits das 
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Wunder vollbracht und die Macht es zu erneuern ihm und 
den Theilnehmern ſeiner Sendung verliehen war, empfing er 
von dem Menſchenſohne, der nun ſchon daran war nach kurzem 
Leiden ſeine Herrlichkeit zu offenbaren, noch einen Beweis ver 
traulicher Freundſchaft. Der Heiland ſprach: „Wahrlich, ſag' 
ich euch, Einer von euch wird mich verrathen!“ Petrus wünſchte 
zu wiſſen wer es ſey, doch er wagte nicht darum zu fragen 
ſondern winkte dem Lieblinge es zu thun. Johannes aber 
lehnte ſich an Jeſu Buſen und ſprach: „Herr, wer iſt es?“ 
Und Jeſus antwortete ihm wie der Freund dem Freunde: 
„Der iſt es, dem ich den eingetunkten Biſſen reichen werde“ 
und er tauchte das Brot in die Brühe und gab es dem Ver 
räther. Dieſer letzte freundſchaftliche Verkehr mit dem Menſchen 
ſohne, der das Wort war, durch das Alles gemacht iſt, haftete 
unauslöſchlich in dem Herzen des heiligen Johannes; als er 
gegen das Ende ſeiner faſt hundertjährigen Pilgerſchaft ſein 
Evangelium ſchrieb, ſprach er ſeinen Namen nicht aus, doch 
er nannte ſich den Jünger, welchen der Herr lieb hatte und 
der bei'm Abendmahle an ſeiner Bruſt lag. 

Niemals neigt Gnade und Kraft ſich ſo nahe, ſo mächtig 
zu uns herab wie wenn wir das hochheiligſte Sacrament an 
beten, die heilige Meſſe feiern oder ihr beiwohnen, das Brot 
des Lebens mit würdiger Vorbereitung eſſen. Unter allen übri 
gen Andachten ragt die Betrachtung des Leidens und Sterbens 
unſeres Erlöſers in jeder Beziehung hervor: denn vom Ölberge 
bis Golgatha finden wir bei jedem Schritt ein erſchütterndes 
Zeugniß für die Furchtbarkeit der Sünde und den Werth der 
menſchlichen Seele, für die Barmherzigkeit des Vaters und die 
Liebe des Sohnes. Mit Petrus und Jacobus ſah der heilige 
Johannes die Todesangſt auf dem Ölberge, er folgte dem 
Erlöſer in das Haus des Hohenprieſters und verſchaffte dort 
dem heiligen Petrus Einlaß; doch er war von allen Apoſteln 
der einzige, welcher dem Herrn bis auf Golgatha nachfolgte. 

II. 38 
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Er ſtand mit der Mutter voll der Schmerzen am Kreuze und 
wich nicht von dannen als der Heiland ſein Haupt geneigt 
hatte; er ſah wie der Speer des Soldaten das heiligſte Herz, 
das nicht mehr ſchlug, durchbohrte und Blut und Waſſer her 
vorſtrömte; er harrte aus bis die Freunde kamen, die grimmen 
Nägel aus den Wunden zogen und den entſeelten Leib in's 
Grab legten. Erſt als der Stein vorgewälzt war und des 
Meiſters irdiſche Hülle ſeinen Augen entzog, verließ er die 
Stätte des Entſetzens, die dennoch eine Stätte des Sieges 
war, des Sieges über Sünde, Tod und Hölle; allein in dieſer 
Stunde verhüllten auch die Engel trauernd ihr Angeſicht. Wir 
können uns alſo nicht nach Golgatha verfügen ohne dort den 
heiligen Johannes zu treffen und deswegen können wir ſein 
Leben nicht zum Gegenſtande andächtiger Erwägung machen 
ohne zu Betrachtung des Todes, der uns das Leben gab, an 
geleitet zu werden. 

Groß war die Huld, welche Johannes bei'm letzten Abend 
mahle empfing, die größte erzeigte der Heiland ihm, da er 
unter dem Kreuze ſtand. Jeſus gebot der Natur, aber nicht 
damit ſie ihm ihr Gold und Silber herausgebe: er hatte nicht, 
wo er ſein Haupt hinlege, er lebte von Almoſen. Der ſterbende 
Menſchenſohn hinterließ alſo auf Erden nichts von Allem, 
wornach die Welt begehrt, doch er hinterließ einen Schatz, 
deſſen Größe die Welt nicht ahnte; er ließ ſcheidend ſeine 
heiligſte Mutter zurück und Johannes war es, dem er ſie an 
vertraute, ſiehe deine Mutter! ſprach er zu ihm. Sobald die 
Grablegung vollzogen war, führte der geliebte Jünger Marien 
in ſeine Wohnung und erfüllte gegen ſie alle Pflichten eines 
treuen Sohnes. Die heilige Schrift nennt ſie zum letzten 
Male unter den im Saale des Abendmahles Verſammelten 
und auf den Geiſt Gottes Harrenden. Doch allem Anſcheine 
nach blieb die heiligſte Jungfrau noch eine Reihe von Jahren 
bei den Menſchen, von denen ihr Sohn den Fluch hinweg 
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genommen hatte. Johannes war der Nächſte um die Worte 
ihrer Weisheit zu vernehmen und das Beiſpiel ihres himmli 
ſchen Wandels bis ins Kleinſte hinab zu ſchauen und ohne 
Zweifel war er gegenwärtig, da die nie befleckte Seele ſich 
von dem reinen Leibe ſchied; doch nur für kurze Zeit. Wer 
könnte alſo an Johannes denken und auf die Gebenedeite unter 
den Weibern vergeſſen? Wir alle dürfen Maria unſere 
Mutter nennen: denn ſie iſt es geworden, indem der Heiland 
uns zu ſeinen Brüdern annahm. Wir ſchulden der Himmels 
königin Kindespflicht; dagegen iſt ſie mit Muttertreue bedacht 
unſer Beſtreben der Verheißungen Chriſti theilhaft zu werden, 
durch ihre mächtige Fürbitte zu unterſtützen. Aber Johannes 
iſt noch in einem anderen, ganz beſonderen Sinne ihr Sohn: 
denn er ward am Kreuze auserſehen bei ihr für die noch 
übrige Zeit ihres Erdenwallens den heimgegangenen Heiland 
zu vertreten. Nach dem keuſchen Gemahle der reinen Jung 
frau gibt es alſo keinen Heiligen, durch deſſen Verehrung eine 
innige Andacht zu Maria uns ſo nahe gelegt würde, als durch 
die des Jüngers, von welchem das Lamm Gottes zu Maria 
ſprach: „Weib, ſieh deinen Sohn“ und der getheilt zwiſchen 
Wehmuth und Freude ſie ſogleich in ſeine Wohnung nahm. 
Nach dem heiligen Joſeph iſt er gewiß auch der Heilige, deſſen 
Fürbitte bei Jeſus und Maria am mächtigſten wirkt um die 
Gnade der Andacht zur Mutter Gottes dem gläubig Flehenden 
zu erwerben und zu vermehren. 

Der heilige Johannes waltete ſeines Apoſtelamtes mit 
aller Kraft und Begeiſterung, die man von dem Freunde des 
Menſchenſohnes erwarten durfte; mit dem heiligen Petrus wur 
den er und Jacobus der Biſchof der Mutterkirche von Jeruſalem 
als die hervorragenden Apoſtel, als die Säulen der Kirche geehrt. 
Bei dem Apoſtelconcile zu Jeruſalem war er gegenwärtig&quot;). 

*) Es erhellt dies aus dem Briefe des heil. Paulus an die Galater 2, 9. 
38* 
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Sein erſtes Sendſchreiben wird von dem heiligen Auguſtin und 
Anderen als Brief an die Parther angeführt. Hat er ſeine 
apoſtoliſche Thätigkeit auf das parthiſche Reich ausgedehnt, ſo 
predigte er wol in Babylonien, wo die Juden ſehr zahlreich 
waren. In ſpäterer Zeit war es das proconſulariſche Aſien 
und vorzüglich das hiezu gehörige Jonien, wo er der Ver 
breitung und Befeſtigung des Chriſtenthumes ſein ganzes, 
heilbringendes Wirken widmete. Gewöhnlich hatte er ſeinen 
Aufenthalt zu Epheſus und leitete von da aus die Kirchen des 
Landes. Von einem der vielen Werke, durch die Johannes 
in Jonien wie überall ſich als den Apoſtel der Liebe bewährte, 
hat ſich (in der Kirchengeſchichte des Euſebius von Cäſarea 
I. 23) eine wohlverbürgte Nachricht erhalten. 

Als er eine von Epheſus nicht ferne Stadt beſuchte 
um einige Zwiſtigkeiten der dortigen Chriſten beizulegen, 
zog ein unter den Katechumenen befindlicher Jüngling ſeine 
Aufmerkſamkeit auf ſich, weil er mit ſcharfem Blicke in ihm 
einen Geiſt erkannte, der für die Mittelmäſſigkeit nicht ge 
ſchaffen ſey, ſondern im Guten oder Böſen ſich auszeichnen 
werde, und er empfahl ihn der beſonderen Obſorge des Bi 
ſchofes. Erſt nach langer Zeit kam er in dieſe Stadt wieder 
und fragte ſogleich nach dem Jünglinge. Er iſt todt, ant 
wortete der Biſchof, geſtorben für Gott. Der Unglückliche 
hatte nämlich durch böſe Geſellſchaft verführt ſich Ausſchwei 
fungen hingegeben, welche ſchändlich doch auch koſtſpielig waren 
und war auf des Laſters abſchüſſiger Bahn ſo weit gekommen, 
daß er der bürgerlichen Geſellſchaft den Krieg ankündete, indem 
er ſich an die Spitze einer Räuberbande ſtellte. Ach! du haſt 
ihn nicht geliebt, ſeufzte der Apoſtel und begab ſich nach dem 
Walde, wo der verlorene Sohn hauste. Statt vor den Räubern 
zu fliehen, verlangte er zu ihrem Hauptmanne geführt zu 
werden, und ſie thaten es. Da aber der Gefallene den Apoſtel 
erkannte, wachte die Erinnerung an die Vergangenheit mit 
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ſolcher Macht in ihm auf, daß er den Anblick des Heiligen 
nicht zu ertragen vermochte ſondern tief erſchüttert vor ihm 
entfloh. Johannes eilte ihm nach, durch liebevollen Zuſpruch 
bewog er ihn ſtille zu ſtehen, und Freude war bei den Engeln 
Gottes über einen Sünder, welcher Buſſe that: denn ſtreng 
war die Buſſe und vollkommen die Sinnesänderung des bis 
zum Räuber Herabgeſunkenen. 

In unermüdlicher Erfüllung der dem Apoſtel obliegenden 
Pflichten erreichte und überſchritt Johannes das neunzigſte 
Lebensjahr; da wollte ſein Meiſter, daß er auch noch unter 
den Märtyrern, den Propheten und Evangeliſten eine ausge 
zeichnete Stelle einnehme. Domitian wüthete gegen die Chriſten 
und der große Apoſtel ward in Banden von Epheſus nach 
Rom geführt. Man ſuchte ſeinen Muth zu beugen; daß die 
Folterkünſte nicht geſpart wurden, verbürgt ſchon Domitian's 
Name, daß Johannes ſeinen Jeſus nicht verläugnete, iſt über 
flüſſig zu ſagen. Zuletzt ward er verurtheilt in ſiedendem 
Ole zu ſterben. Er trank den Kelch, den er den Heiland 
trinken ſah: denn Alles, was ſolch ein Ende Gräßliches hat, 
ertrug er, als Zeuge des Herrn ſank er unter im ſiedenden 
Öle. Doch der Allmächtige bewahrte ihn und die Heiden 
wagten nicht mehr die Hand wider ihn auszuſtrecken; er wurde 
nach der kleinen, heißen Inſel Pathmos verbannt. Hier er 
ſchien ihm der Herr Jeſus aber nicht wie er am Tiſche lag; 
ſein Angeſicht war gleich der Sonne wenn ſie leuchtet in ihrer 
Kraft. Er legte in den Mund des getreuen Jüngers göttliche 
Worte der Mahnung und Lehre, des Lobes und der Rüge. 
Zunächſt waren ſie für die Biſchöfe beſtimmt, welche den 
ſieben vornehmſten Gemeinden des proconſulariſchen Aſiens 
vorſtanden; doch ſie ſind für Alle, die Ohren haben zu hören, 
Mark und Bein durchdringende Worte. Dann wurde Johannes 
über die natürlichen Vermittlungen des menſchlichen Erkennens 
hinweggehoben und die Zukunft that ſich ihm auf; die Straf 
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gerichte, die der Feinde des Lammes harrten, der Sieg der 
Kirche über das Heidenthum und der letzte und furchtbarſte 
Kampf, den das Reich Gottes wider den Drachen und ſeine 
Werkzeuge beſtehen wird, zogen in Bildern voll Erhabenheit 
und tiefem Sinne an ihm vorüber. Er ſah den Richter auf 
ſeinem Throne und den neuen Himmel und die neue Erde 
und die Stadt, wo nichts Unreines eingeht. So wurde Jo 
hannes der Prophet des neuen Bundes; doch er war auch 
berufen über das Leben des Herrn die Belehrungen zu voll 
enden, die nach den Rathſchlüſſen der Vorſehung bei der Kirche 
hinterlegt bleiben ſollten. Zu Epheſus, wohin er nach Domi 
tian's Tode zurückkehrte, ſchrieb er das vierte und letzte Evan 
gelium. In das Geheimniß des Wortes, das Fleiſch geworden 
iſt, empfing er einen Einblick, deſſen kein Anderer gewürdigt 
wurde, weshalb das chriſtliche Alterthum ihn vorzugsweiſe den 
Theologen, den Gotteskundigen zu nennen pflegt. Daß ein 
Augenzeuge ſpricht, geht aus der ganzen Darſtellung ſo deutlich 
hervor, daß man es nicht läugnen kann ohne alle Freiheit des 
Urtheiles verloren zu haben. Lange blieb den Gegnern der 
Offenbarung hievon ein Bewußtſeyn und ſie fühlten dem 
vierten Evangelium gegenüber ſich in Verlegenheit. Doch die 
allerneueſte Wiſſenſchaft läßt Niemanden als wiſſenſchaftlich 
gelten, der nicht in Allem, was Gott und die Geiſterwelt be 
rührt, auf die Freiheit des Urtheiles verzichtet. Dies hat ge 
wirkt, und nun macht man auch mit dem vierten Evangelium 
keine Umſtände mehr. 

Der heilige Johannes iſt alſo der jungfräuliche Apoſtel 
und die Erinnerung an den Heiland, der ihn beſonderer Liebe 
würdigte, an das hochheiligſte Sacrament, bei deſſen Einſetzung 
er am Herzen Jeſu lag, an die ſeligſte Jungfrau, die ihr 
göttlicher Sohn ihm anvertraute, iſt mit ſeinem Namen faſt 
unzertrennlich verbunden; er iſt Sendbote des Evangeliums, 
Märtyrer, Prophet, Evangeliſt; Alles, was groß iſt im Kampfe 
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um das Himmelreich und Alles, deſſen wirkſames Andenken 
den Prieſter auf der Höhe ſeines Berufes erhält, findet ſich 
bei dem heiligen Johannes in einem faſt überirdiſchen Lebens 
bilde vereinigt. Aber der Herr iſt zu jeder Zeit wunderbar in 
ſeinen Heiligen und unter den Helden der Liebe und Selbſt 
verläugnung, welche die letzten Jahrhunderte ſchmückten, iſt der 
heilige Franz von Sales ganz vorzüglich geeignet dem Prieſter 
des Herrn zu andächtiger Verehrung und muthiger Nachfolge 
anempfohlen zu werden. 

Franz von Sales gehört zu den Seelen, deren Empor 
ſteigen zur Vollkommenheit der Sonne gleicht, wenn ſie an 
einem ſtillen, wolkenloſen Frühlingstage ſich zur Höhe des 
Mittages erhebt. Er ward am 21. Auguſt 1567 geboren. 
Seine Altern Franz von Sales Herr von Boiſy und Franziska 
von Sionnaz erzogen ihn in Glauben und Gottesfurcht, ein 
frommer Prieſter ſtand ihm von ſeinen Kinderjahren bis nach 
Vollendung ſeiner Studien zur Seite; mit eilf Jahren empfing 
er die Tonſur. Sechs Jahre lang war er zu Paris ein Schüler 
der Jeſuiten, in denen die Begeiſterung, welche ihren Orden 
gegründet hatte, mit jugendlicher Kraft waltete und ſie von 
Erfolg zu Erfolg führte. Hier beſtand er den einzigen harten 
und anhaltenden Seelenkampf, den Gott ihn erfahren ließ. 
Er begann zu zweifeln ob er zum ewigen Leben vorherbeſtimmt 
ſey, der Zweifel wurde zur Furcht, er werde der ewigen Ver 
dammniß anheimfallen, die Furcht ſteigerte ſich zu einer Angſt, 
die ihm Schlaf und Eßluſt raubte. Er ſtellte ſich aus dem 
heiligen Auguſtinus und Thomas von Aquin Alles, was ihn 
beruhigen konnte, zuſammen, aber die Bitterkeit des Gefühles 
wollte nicht weichen. Dies hatte ſechs Wochen gewährt: da 
fand er bei einem Kirchenbeſuche das nun allgemein bekannte 
Gebet: Memorare o piissima virgo Maria; man hatte es 
zum Gebrauche der Andächtigen auf ein Täfelchen geſchrieben. 
Er ſprach es mit dem Munde, er ſprach es mit dem Herzen, 
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er machte das Gelübde immerwährender Jungfrauſchaft und 
der Druck war ihm von der Seele genommen. Später begab 
er ſich nach Padua, wo er nach dem Willen ſeines Vaters 
eine gründliche Kenntniß des Rechtes erwarb, doch hinderte 
dies ihn keineswegs zugleich unter der Leitung des frommen 
und gelehrten Jeſuiten Poſſevin der Theologie eifrig obzuliegen. 
So ſehr der Herr von Boiſy gewünſcht hätte, ihn als Rath 
im Parlamente von Chambery zu ſehen, er gab den Bitten 
des Sohnes nach, der Heilige empfing die Prieſterweihe und 
wurde Propſt des Domcapitels von Genf, das ſeinem Biſchofe 
nach Annecy gefolgt war: denn hier weilte nun der Fürſt 
Biſchof von Genf, dem der Sieg des Calvinismus die Stadt, 
von der er den Namen führte, und den größten Theil ſeiner 
Güter entriſſen hatte. 

Franz von Sales feierte am 21. December 1593 ſeine 
erſte heilige Meſſe und im September 1594 begann er ſchon 
eine Sendung voll Beſchwerden und Gefahren. Die Berner 
und Genfer hatten im nördlichen Savoyen Eroberungen ge 
macht und überall, wo ſie die Oberhand behielten, die katho 
liſche Religion mit Gewalt unterdrückt; doch im Jahre 1593 
ſahen ſie ſich gezwungen, die Landvogteien Chablais und Ter 
nier wieder an den Herzog von Savoyen abzutreten. Dieſer 
war entſchloſſen dort die Proteſtanten eben ſo wenig zu dulden 
als ſie die Katholiken geduldet hatten; allein er wollte ab 
warten, was durch Unterricht und Ermahnung zu erreichen ſey. 
Ein Prieſter, den der Biſchof von Genf nach Thonon der 
Hauptſtadt von Chablais geſchickt hatte, fand die ihm ange 
wieſene Stellung hoffnungslos und verließ ſie; Franz von 
Sales trat muthig an ſeine Stelle. Er bot Alles auf, was 
der mit Sanftmuth gepaarte Eifer und die von der Wiſſen 
ſchaft unterſtützte Beredſamkeit über den Irrenden vermögen, 
und um Jene, die ſeinen Vorträgen ferne blieben, zu erreichen, 
fügte er den mündlichen Belehrungen ſchriftliche bei; dennoch 
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verfloß Monat auf Monat ohne daß irgend ein Erfolg ſich 
kundgab: denn es ſtanden ihm nicht nur eingewurzelte Vor 
urtheile gegenüber, ſondern auch die Beſorgniß es möchten die 
Berner und Genfer wieder vordringen, erſchwerte ſein Werk 
und wiewol der Stadtrath von Thonon für ſeine Sicherheit 
verantwortlich gemacht wurde, ſchwebte ſein Leben doch in ſteter 
Gefahr; von Soldaten ſich begleiten zu laſſen wies er ſtand 
haft zurück. Aber ſeine Geduld, ſeine Liebe und die Gnade 
Gottes, der mit ſeinem Diener war, behielt zuletzt den Sieg. 
Nach vierjähriger angeſtrengter Thätigkeit hatte Thonon eine 
Gemeinde von aufrichtigen, durch Überzeugung gewonnenen 
Katholiken und ungleich größer als in der Stadt war die Zahl 
der Bekehrten unter den Landleuten. Das Werk wurde durch 
die Bemühungen der Jeſuiten und anderer Ordensgeiſtlichen 
vollendet, auch griff zuletzt der Herzog ein; doch der entſchei 
dende Schritt geſchah durch den Eifer und die apoſtoliſche Hin 
gebung des jungen Dompropſtes. Die ſchwere und glücklich 
gelöste Aufgabe erwarb ihm weithin Hochachtung und Ver 
trauen, ſie brachte aber auch ſeine Erfahrung ſchnell zur Reife, 
ſo daß ihm nichts gebrach um der Kirche zur Ehre und den 
Seelen zum Heile unter die Nachfolger der Apoſtel einzutreten, 
und der Herr ließ den Ruf bald an ihn ergehen. 

Im Jahre 1598 wurde Franz von Sales zum Coad 
jutor ſeines Biſchofes ernannt, vier Jahre darauf folgte er 
demſelben nach. In dem Bereiche, wo ihm zu wirken beſchie 
den war, durfte damals ein Biſchof, der den Apoſteln nach 
ſtrebte, auf vielfache Förderung zählen und der gute Same 
des guten Wortes fand einen empfänglichen Boden. In der 
zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhundertes begann ein Auf 
ſchwung des katholiſchen Lebens, der bis in das ſiebenzehnte 
hinein an Kraft wie an Ausdehnung zunahm. Er gab ſich in 
Frankreich mit beſonderem Nachdrucke kund; er trat auch in 
Savoyen mit Entſchiedenheit hervor. Die Staatsgewalt war 
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weit entfernt ihm Hinderniſſe zu bereiten, ſie gewährte viel 
mehr Unterſtützung; aber die katholiſchen Regierungen thaten 
für die Kirche um gar nichts mehr als die proteſtantiſchen für 
ihr Bekenntniß, das ſie bei jeder Gelegenheit förderten. Der 
Glaube an Gott und ſeine Offenbarung hatte eine Anfechtung, 
die für das öffentliche Leben von Bedeutung war, noch nirgends 
erfahren und Niemandem fiel es ein zu behaupten, man müſſe 
bei den Geſetzen und Einrichtungen des Staates von der 
höheren Beſtimmung des Menſchen gänzlich abſehen; dem 
Geſetzgeber eine ſolche Zumuthung zu ſtellen wäre in und 
auſſer der katholiſchen Kirche als barer Unſinn behandelt 
worden. Um aber Alles zu wirken, was die Gunſt der Um 
ſtände möglich machte, mußte der Prieſter, mußte der Biſchof 
den Lebenskeim jeder ächt katholiſchen Bewegung fruchtbringend 
in ſich tragen. Wahrhaftig wie Der, welcher es ſprach, iſt das 
Wort: „Eines thut noth“. Eben darum muß man immer 
wieder auf das Eine zurückkommen. Zur ächten Liebe das 
eigene Herz heranzubilden iſt die Hauptaufgabe jedes Menſchen 
und nur Solche, die ſie redlich erfüllen, pflegt der Herr zu 
dem, was vor ihm groß iſt, zu brauchen. Franz von Sales 
erfüllte dieſe Pflicht mit der Treue eines Heiligen und erhob 
ſich dadurch zu einer Liebe Gottes und des Nächſten wie ſie 
nur bei Heiligen gefunden wird. Von ihr kamen ſeine ſanften 
und doch ſo hohen und mächtig wirkenden Tugenden, die ein 
durch Thaten redender Unterricht für Biſchöfe und Prieſter ſind. 

In ſeinem Äußeren zeigte ſich nichts, was beſondere 
Strenge ankündete. Sein Wohnzimmer war ohne allen Prunk; 
doch in dem Gemache, wo er die Beſuchenden empfing, fehlte 
nichts, was man bei Männern ſeines Ranges zu ſehen ge 
wohnt war; ſein täglicher Tiſch war einfach, ſah er ſich aber 
genöthigt vornehme Gäſte zu haben, ſo wurden ſie ſo reichlich 
bewirthet, daß man nicht begriff, wie der vertriebene Biſchof 
von Genf dies bei ſeinen geringen Einkünften erſchwingen 
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könne. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß er das kirchliche Faſten 
gebot in ſeiner vollen Ausdehnung beobachtete, auch pflegte er 
an allen Freitagen und Sonnabenden und an allen Voraben 
den der Frauenfeſte zu faſten; dies war aber damals nichts 
Seltenes. Dagegen übte er jene Abtödtung, die ſchwerer als 
jede andere iſt, mit der größten Vollkommenheit. Ohne gewalt 
ſame Anſtrengung, doch mit ununterbrochener Bemühung und 
ſteter Aufmerkſamkeit auf ſich ſelbſt hielt er alle Regungen des 
Verlangens und des Widerwillens im Zaume und was aus 
einer anderen Quelle kam als aus dem Streben Gott zu 
gefallen, wurde ausharrend zurückgewieſen, bevor es in Reden 
oder Handlungen ſich irgendwie bethätigen konnte. Beſondere 
Sorgfalt wandte er daran jedes Gefühl des Unwillens und 
der Bitterkeit zu unterdrücken; keine Beleidigung, die er erfuhr, 
kein Vergehen, ja kein Frevel, den er rügte, vermochte ihm 
ein heftiges Wort zu entreißen. Er war ein Mann von mäch 
tiger Einbildungskraft und darum auch von lebendigem, leicht 
erregbarem Gefühle: deswegen fiel es ihm nicht leicht es dahin 
zu bringen, daß der Seelenfriede durch keine Aufwallungen im 
Inneren geſtört wurde; wir wiſſen von ihm ſelbſt, daß es ihn 
eine Arbeit von zweiundzwanzig Jahren koſtete. Doch ſchon 
als er den Hirtenſtab ergriff, war er über ſeine Gemüths 
bewegungen ſo vollkommen Herr geworden, daß ſie ſich niemals 
äußerlich kund gaben. Heitere Sanftmuth, freundliche, unzer 
ſtörliche, unerſchöpfliche Milde waltete nicht nur in Allem, was 
er ſprach und that, ſondern war auch in ſeinem Angeſichte 
abgedrückt und lieh ſeiner äußeren Erſcheinung eine Anziehungs 
kraft, die ſich oft bewährte. 

Der heilige Biſchof verwaltete ſein Hirtenamt mit eben 
ſo lebhaftem als anhaltendem Eifer. Er war unermüdlich das 
Wort Gottes zu verkünden, die Unwiſſenden zu belehren, die 
Sünder zu bekehren; er war ein Vater der Armen, er kam 
Allen, die in leiblichen oder geiſtlichen Nöthen Hilfe ſuchten, 
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mit immer gleicher Liebe und Geduld entgegen. Beſondere 
Mühe gab er ſich den Gläubigen die Andacht zu den Wunden 
des Gekreuzigten durch Wort und Schrift einzuprägen und oft 
waren ſie der Gegenſtand ſeiner innigſten Betrachtung. Hierüber 
ſchrieb er an ſeine heilige Jüngerin Chantal die beachtens 
werthen Worte: „Als ich neulich im Gebete die geöffnete Seite 
unſeres Herrn betrachtete und ſein Herz ſah, kam es mir vor 
als ſey er rings von unſeren Herzen umgeben, die ihm als 
dem höchſten Könige der Herzen huldigten“. Darin finden ſich 
die Umriſſe der Andacht zum Herzen Jeſu, wie ſie ſechzig 
Jahre nach ſeinem Tode ſich verbreitete und zwar von dem 
Orden aus, welchem er Stifter und Führer im Geiſtes 
leben iſt. 

Die Wirkſamkeit des Mannes Gottes beſchränkte ſich nicht 
auf ſeinen Kirchenſprengel, auch nicht auf Savoyen. Das 
Bisthum Genf kam dadurch daß die zu demſelben gehörige 
Landvogtei Gex an Frankreich abgetreten wurde, mit dem Könige 
von Frankreich in Berührung. Franz von Sales hielt ſchon 
als Coadjutor zu Paris die Faſtenpredigten und fand dort 
volle Anerkennung. Auch als Biſchof war er in Frankreich 
mehrmals perſönlich thätig und man drängte ſich nicht nur zu 
ſeinen Kanzelreden ſondern ſuchte ihn auch als Seelenführer. 
Er ſetzte das mündlich Begonnene durch Briefe fort. Die 
Menge derſelben zeigt, wie ganz er in Gott lebte: denn ſo 
ſehr er jeden Augenblick zu Rathe hielt, er hätte nicht neben 
allem Anderen ſo viele lehrreiche, eingehende Schreiben ver 
faſſen können, wenn er nicht aus ſeinem von den ewigen 
Wahrheiten durchdrungenen Herzen wie aus einem vollen 
Strome geſchöpft hätte. Die Männer und Frauen, die er auf 
dem Wege zum Heile leitete, befanden ſich größtentheils in be 
deutenden Stellungen und Franz von Sales hat großen An 
theil an dem Aufſchwunge thatkräftiger Frömmigkeit, der bis 
gegen die Mitte des ſiebenzehnten Jahrhundertes ſich bei dem 
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franzöſiſchen Adel unzweideutig bethätigte; doch er ſah bei 
ſeinen Bemühungen nur die vom Herrn erlöste Seele und 
keine geringere Sorgfalt als den Herzoginnen widmete er dem 
Hirtenmädchen Anna Jacobina Coſte, die er zu Genf als 
Dienſtmagd fand. 

Die Milde, die ſeinem ganzen Weſen das ihm eigene 
Gepräge gab, vertrat er auch als Lehrer des geiſtlichen Lebens. 
Frankreich iſt kein Land der Halbheit, weder im Guten noch 
im Böſen, und hierin liegt das Geheimniß ſeines Einfluſſes 
auf Europa. Die im Kampfe verjüngte Kraft der Überzeu 
gung rief Beiſpiele der Weltverachtung in reicher Fülle her 
vor; die Strenge des Ordenslebens war groß, ſehr groß und 
die Häuſer, wo ſie am größten war, wurden am meiſten ge 
ſucht. Die franzöſiſche Kirche hatte Zeiten erlebt, gegen deren 
Wiederkehr nur der Glaube, welcher die Welt beſiegt, eine 
Bürgſchaft darbot; Beichtväter, Prediger und Lehrer des geiſt 
lichen Lebens förderten alſo dieſe Bewegung der Geiſter, indem 
ſie die Gefahren weltlicher Sorgen und Geſchäfte heraushoben 
und auf Buſſe und Sammlung in Gott als das einzige Unter 
pfand des Heiles hinwieſen. Zwar wußten ſie ſehr wohl, daß 
Gott nicht alle Menſchen zum Ordensleben berufe und die 
äußere Abtödtung nur als Mittel zum Zwecke Werth habe; 
doch häufig ward es nicht gehörig betont, man beſorgte dadurch 
den Nachdruck der Ermahnungen zu ſchwächen. Aber ſo wohl 
gemeint dieſer Eifer war, ſo hatte er doch ſeine Schattenſeiten: 
die Schwachen und die Unentſchiedenen wurden zurückgeſtoßen 
und auch manche treue Seelen entmuthigt. Der heilige Franz 
von Sales trat dazwiſchen; mit anmuthiger Freundlichkeit ver 
ſchaffte er Wahrheiten, die Niemand läugnete, in der Anwen 
dung auf das Leben ihre Rechte wieder. Seine ganze Thätig 
keit als Prediger, Beichtvater und Gewiſſensrath war gemacht 
darauf hinzuwirken; doch er vertrat auch als Schriftſteller die 
richtige Würdigung der Verſchiedenheit, in welcher die Treue 
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der Seele gegen die göttliche Gnade ſich nach Verſchiedenheit 
des Berufes und der in ihm geſtellten Aufgabe zu bewähren 
hat: denn im Jahre 1608 erſchien ſeine Philothea oder An 
leitung zum andächtigen Leben und drang in die weiteſten 
Kreiſe. Während er Alles, was die Frömmigkeit lieb machen 
kann, in Lauten ſchilderte, die aus dem Herzen heraufklangen, 
zeigte er, daß man auch im weltlichen Stande fromm und 
gottgefällig leben und ſogar die Vergnügungen, wofern ſie nur 
nicht an ſich unerlaubt ſeyen, durch eine gute Meinung hei 
ligen könne. Daß dabei der chriſtlichen Tugend nicht das Ge 
ringſte vergeben wird, iſt offenbar und gegenwärtig bezweifelt 
es Niemand; doch unter den damals vorwaltenden Einflüſſen 
fanden ſich Männer von Gelehrſamkeit und redlichem Eifer, 
die nicht ohne Bedenken waren. Einzelne gingen weiter und 
zu Avignon hielt ein Ordensmann wider die verderbliche 
Schlaffheit, die er in der Philothea finden wollte, eine Rede 
von maßloſer Heftigkeit. Allein dieſe wenigen Stimmen ver 
hallten in dem allgemeinen Beifalle, womit das Werk begrüßt 
wurde; ſogar viele Proteſtanten gaben zu, daß es wahrhaft 
von dem Hauche chriſtlicher Frömmigkeit durchdrungen ſey, und 
Jacob I. König von England pries es ohne Rückhalt. 

Erbarmen und Milde leiteten unſeren Heiligen auch bei 
Gründung des Ordens, in welchem er der Kirche ein lebendes 
Denkmal ſeines Geiſtes hinterlaſſen hat. Jungfrauen und 
Wittwen aus den höchſten Ständen fühlten ſich glücklich dem 
Herrn in Bußübungen zu dienen, die unſer weichliches Ge 
ſchlecht mit Schauder erfüllen würden, und gänzlich hörte dies 
auch dann nicht auf, als die vornehme Geſellſchaft ſich ſchon 
durch Unglauben und Liederlichkeit zum Strafgerichte reif 
machte. Eine Tochter Ludwig des Fünfzehnten nahm als 
Carmelitin den Schleier; ſie ſtarb im Kloſter zu St. Denys, 
ſechs Jahre bevor die Leichname ihrer Ahnen aus den Grüften 
von St. Denys geriſſen wurden. Doch es gab nicht wenige 
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Mädchen und Frauen, die den innigſten Drang fühlten ſich 
dem Herrn gänzlich zu weihen, denen aber ihre zarte Geſund 
heit gerade jene Orden verſchloß, deren Heiligkeit ſie am mei 
ſten verehrten, weil ſie die äußere Strenge, die in denſelben 
geübt wurde, nicht zu ertragen vermochten. Der heilige Franz 
von Sales beſchloß alſo einen Orden zu gründen, in welchem 
die ſtrengſte Verläugnung des eigenen Willens geübt und durch 
die Herrſchaft über ſich ſelbſt der Liebe Gottes Bahn gemacht 
würde, doch die äußeren Übungen ſo geregelt wären, daß auch 
für Schwächliche und Kränkliche, wofern ſie es nur mit der 
inneren Abtödtung ernſtlich nähmen, eine Freiſtätte des geiſt 
lichen Lebens eröffnet würde. Zugleich gab aber ſein Erbarmen 
mit allen Leidenden ihm den Gedanken ein, jene Ordensmit 
glieder, deren Geſundheit es erlauben würde, ſollten die er 
krankten Armen in ihren Wohnungen aufſuchen um ihnen alle 
geiſtlichen und leiblichen Werke der Barmherzigkeit zu erweiſen. 
Deswegen war er anfänglich Willens die Dienerinnen Gottes, 
die er zu vereinigen hoffte, Töchter der heiligen Martha zu 
nennen; doch ſpäter entſchied er ſich dafür ihnen von der 
Heimſuchung Mariens den Namen zu geben, damit ſie ange 
wieſen würden bei ihren Krankenbeſuchen ſtets die Königin 
der reinen Liebe, die Mutter des Herrn vor Augen zu haben. 

Gott ſandte ihm die Hilfe, derer ſein gottſeliger Entwurf 
bedurfte, um ſo wie er gedacht war in die Wirklichkeit zu 
treten. Als er zu Dijon die Faſtenpredigten hielt, lernte er 
die Wittwe Johanna von Chantal kennen. Sie war das Vor 
bild einer Mutter wie ſie das einer Gattin geweſen; doch ſie 
ſehnte ſich ganz und wahrhaft ein Tempel des heiligen Geiſtes 
zu ſeyn und durch ſein Walten emporzuſteigen zu der Ver 
einigung mit Gott, die das Handeln, Wollen und Denken 
des Sterblichen zu einem Gottes würdigen Opfer macht. Sie 
fand in dem Biſchofe von Genf den Führer, welchen ſie ſuchte, 
und ſobald ſie über ihren Beruf ſich klar war, bewährte ſie 
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bei der Gründung und Leitung des neuen Ordens ſich als 
eine der ſtarken Frauen, deren Lob die heilige Schrift ver 
kündet. Die Thatkraft, welche Johanna Franziska (ſo hieß ſie 
im Orden) entwickelte, that der Innigkeit ihres Gefühles keinen 
Eintrag und ihre Durchdringung mit dem Geiſte von oben 
ſchritt unter mannigfachen Prüfungen vor, bis ihr Schutzengel 
ſagen durfte: Nicht ſie lebt ſondern Chriſtus lebt in ihr. 

Die fromme Genoſſenſchaft begann ihre Thätigkeit im 
Jahre 1610 zu Annecy ganz nach dem Plane des heiligen 
Franz; doch bald erfuhr ſie eine Umſtaltung. Sie wurde nach 
Lyon berufen; aber der Erzbiſchof verbot den Frauen auszu 
gehen und die Anſichten, von denen er geleitet wurde, herrſch 
ten in ganz Frankreich vor. Der Gedanke die Vollkommenheit 
des inneren Lebens mit der Milde der äußeren Übungen zu paaren 
machte tiefen Eindruck und man begrüßte ihn als Deſſen, der 
ihn dachte, würdig; doch man hielt es für unmöglich, daß ein 
Verein, der keine Clauſur und keine feierlichen Gelübde habe, 
zu einer Schule der Vollkommenheit geeignet ſey. Mit Recht 
war der heilige Franz anderer Meinung; er blickte weiter als 
die Zweifler. Auch fiel es ihm nicht leicht eine Pflanzung, die 
er mit ſo umſichtiger, geduldiger Klugheit vorbereitet und mit 
ſo liebevoller Sorgfalt gepflegt hatte, jetzt da ſie ſchon Früchte 
trug, weſentlich abzuändern; ſchwer ward ihm namentlich der 
Verzicht auf die Krankenpflege, und die Mutter des jungen 
Ordens, die heilige Johanna Franziska, rieth keineswegs den 
vorgefaßten Meinungen zu weichen. Doch in der Demuth 
ſeines Herzens glaubte der ſanfte Heilige, er müſſe das An 
dringen des Erzbiſchofes von Lyon und das beiſtimmende Urtheil 
vieler frommer und gelehrter Männer als einen Wink der 
Vorſehung betrachten und ſeine theuere Genoſſenſchaft ver 
wandelte ſich in einen Orden mit Clauſur und feierlichen 
Gelübden. Der Gedanke, deſſen Verwirklichung er aufgab, 
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wurde von dem heiligen Vincenz von Paul aufgenommen und 
in großartigen Verhältniſſen ausgeführt. 

Aus den Belehrungen, durch die Franz von Sales in 
den erſten Töchtern des Mutterhauſes die heilige Liebe ent 
flammte, gingen ſeine zwölf Bücher über die Liebe Gottes her 
vor; es iſt ſeine höchſte Leiſtung als Lehrer der Gläubigen 
durch das geſchriebene Wort und er hat darin ſich ſelbſt ge 
ſchildert, die heilige Chantal, die ihn ſo vollkommen wie ſonſt 
Niemand kannte, verſichert: dies bewunderungswürdige Werk ſey 
nichts als die treue Geſchichte ſeines Herzens und ſeines Lebens. 

Als der Orden der Heimſuchung begonnen hatte ſich mit 
ſchnellen Schritten über Frankreich zu verbreiten, rief der Herr 
ſeinen zur Krone reifen Diener ab. Im Alter von dreiund 
fünfzig Jahren fühlte Franz von Sales ſeine Geſundheit ſchon 
tief erſchüttert; er beſchloß ſein Bisthum niederzulegen und 
was ihm vom Leben noch übrig ſey, in der Einſamkeit zwiſchen 
Andachtsübungen und ſchriftſtelleriſchen Arbeiten zu theilen. 
Im Jahre 1621 ließ er bereits in der Einſiedelei St. Ger 
main für ſich eine Wohnung herſtellen; er wollte nur noch 
ſo lange ausharren bis er ſeinen Bruder Johann Franz, der 
ihm zum Coadjutor war gegeben worden, in das biſchöfliche 
Amt eingeführt habe. Anfangs 1622 war ſeine Geſundheit 
ſchon in dem traurigſten Zuſtande; im Junius hatte er eine 
bedenkliche Ohnmacht. Demungeachtet ließ er nicht ab nach 
allen Seiten hin thätig zu ſeyn. Im September reiste er nach 
Turin, wo es mehrere für ſeine Kirche wichtige Geſchäfte zu 
ſchlichten gab. Hier nahm ſeine Schwäche zu: bei der Rück 
reiſe ſah er ſich genöthigt, ſehr kleine Tagreiſen zu machen. 
Im November begab er ſich nach Avignon; der Herzog von 
Savoyen hatte dort mit Ludwig dem Dreizehnten eine Zu 
ſammenkunft und wünſchte einen in Frankreich ſo angeſehenen 
Mann, wie der heilige Biſchof war, in ſeinem Gefolge zu 
haben. Franz von Sales ſah ſehr wohl, daß die ſtäte Unruhe, 

II. 39 
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in deren Mitte er verſetzt werden würde, ſchlimme Folgen 
haben könnte. „Dieſe Reiſe wird mich das Leben koſten, ſprach 
er zu einem vertrauten Freunde, doch man muß wie unſer 
Meiſter gehorſam ſeyn bis zum Tode des Kreuzes“. Von 
Avignon begleitete er den Hof nach Lyon, Alles drängte ſich 
an ihn heran, die übrig bleibenden Stunden widmete er ſeinen 
Töchtern von der Heimſuchung; doch er war nun dahin gelangt 
trotz aller äußeren Anregungen ſtets in Gott geſammelt zu 
bleiben. Am Feſte des heiligen Johannes fühlte er, daß die 
Augen ihm verſagten; dennoch feierte er noch die heilige Meſſe, 
und machte mehrere Beſuche: denn nach Tiſch wollte er nach 
Annecy abreiſen. Da befiel ihn ein Schlagfluß; am Tage der 
unſchuldigen Kinder ging er zur Vergeltung ein. 

Der heilige Biſchof von Genf unterrichtet den Prieſter 
durch ſeine Schriften und durch ſein Leben mit gleicher Ein 
dringlichkeit. Sowol bei ſeiner eigenen Heiligung als bei der 
Führung Anderer legte er das Gewicht ſtets auf das, was im 
Innerſten vorgeht; mit Gott Eines und in ſich Herr zu wer 
den hob er mit gleichbleibendem Nachdrucke als die Hauptſache 
hervor und verbreitete über den Ernſt der Selbſtverläugnung 
den Duft der Sanftmuth und Milde. Unſere Zeit bedarf 
dieſer Lehre ganz beſonders, weil die ganze Geſtaltung des 
Lebens den Menſchen einladet ſich ins Äußerliche zu verlieren. 
Dadurch leidet das tiefere Verſtändniß deſſen, welches ſich nur 
im Innerſten offenbart und daraus entſteht eine Lücke, die 
viele Schattenſeiten unſerer Zuſtände erklärt; ſogar bei guten, 
lobenswerthen Beſtrebungen wird ſie nicht ſelten fühlbar. Der 
heilige Johannes von Nepomuk ertheilt uns keine ſo umfaſſen 
den Lehren, doch er gibt einer der wichtigſten Pflichten, die 
der Prieſter zu erfüllen hat, durch das Opfer ſeines Lebens 
Zeugniß; er iſt der Märtyrer des Beichtgeheimniſſes. 

Seht an das Lamm Gottes, welches hinwegnimmt die 
Sünden der Welt! Das iſt die Hoffnung des Sünders, das 
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iſt unſere Hoffnung, weil wir alle Sünder ſind. Das Wort 
der Losſprechung zu verkünden iſt Menſchen anvertraut und 
die Herzen, welche nur Gott ſieht, müſſen ihnen durch das 
Bekenntniß des Verzeihung Suchenden aufgeſchloſſen werden. 
Einem Menſchen ſeine Sünden und Schwächen offenbaren iſt 
eine Übung der Demuth, die Gott Niemandem erläßt und 
welche ganz gemacht iſt der Barmherzigkeit den Weg zu bahnen: 
denn Gott widerſteht dem Hoffärtigen, dem Demüthigen gibt 
er ſeine Gnade. Der Herr will aber keineswegs, daß der den 
verlornen Sohn Nachahmende von der Aufrichtigkeit ſeines Be 
kenntniſſes äußere Nachtheile zu beſorgen habe; was der Prieſter 
nur deshalb erfährt, damit er an Gottes ſtatt löſen oder bin 
den könne, ſoll für ihn ſeyn als wiſſe er es nicht, ſobald er 
ſeines Amtes gewaltet hat. Im feſten Vertrauen auf die Er 
füllung dieſer Pflicht ſchließt der Gläubige ſein Innerſtes auf 
und wenn der Zweifel an der Verſchwiegenheit des Prieſters 
Raum gewänne, ſo träte er zwiſchen den Sünder und das 
Sacrament der zweiten Wiedergeburt, der Wiedergeburt durch 
Erlaſſung der nach der Taufe begangenen Sünden. Der Ver 
ſuch dem Beichtvater einen Bruch des Beichtſiegels abzudringen 
iſt alſo nicht nur ein Frevel an ihm und Dem, der ihm ge 
beichtet hat; es iſt auch ein Frevel an dem Sacramente der 
Barmherzigkeit und Allen, die ſeiner bedürfen, weil durch das 
Gelingen des Erfrechens das Vertrauen der Gläubigen er 
ſchüttert würde. König Wenzeslav hat dieſes Frevels ſich ſchuldig 
gemacht. Er war ein ſtolzer, heftiger, grauſamer Mann und 
da er ſich überdies der Unlauterkeit und Trunkenheit gänzlich 
überließ, ſo verfiel er einer Abſtumpfung, die jedes beſſere 
Gefühl unwirkſam machte. Er warf auf ſeine Gemahlin den 
grundloſen Verdacht ſie habe die ehliche Treue gebrochen und 
glaubte ſie ſelbſt zur Zeugin wider ſie zu machen, wenn er 
den Inhalt ihrer Beicht in Erfahrung brächte. Die Frömmig 
keit und Einſicht des aus Nepomuk gebürtigen Domherrn 
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Johannes war allgemein anerkannt; deshalb hatte die Königin 
Sophia ihn zum Führer auf dem Wege zu Gott erwählt. 
Wenzeslav entbot ihn zu ſich und verlangte das Sünden 
bekenntniß ſeiner Gemahlin zu wiſſen. Natürlich wies Johannes 
dieſe ruchloſe Zumuthung zurück, er wurde gefoltert, er wurde 
mit dem Tode bedroht; doch ſeine Standhaftigkeit blieb uner 
ſchüttert und weder die Folterpein noch das Todesurtheil ver 
mochte ihn etwas Anderes zu antworten als daß er auf eine 
das Beichtbekenntniß berührende Frage nicht antworten dürfe. 

Es iſt die Wichtigkeit des Sacramentes der Buſſe, welche 
dem Beichtgeheimniſſe eine ſo hohe Wichtigkeit verleiht, der in 
den Fluthen ſterbende Heilige mahnt uns daher an alle Pflichten, 
welche die Ermächtigung zu löſen und zu binden mit ſich 
bringt. Die dadurch uns auferlegte Verantwortlichkeit ſteigt 
mit den die Seelen umringenden Gefahren. Es wird plan 
mäſſig auf ſie gefahndet um Glauben und Gewiſſen aus ihnen 
herauszuwühlen: um ſo größeres Recht haben. Jene, die nach 
dem Sacramente der Buſſe verlangen, daß der Diener des 
Erbarmers ihnen bereitwillig entgegenkomme und mit liebe 
vollem Eifer bemüht ſey, das Verfehlte zu berichtigen und 
was wund iſt zu heilen. 

Nicht nur jeder Prieſter ſondern jeder Landmann, der 
ſeinen Katechismus wohl inne hat, weiß mehr als genug um 
heilig zu werden; es kömmt nur darauf an, daß zwiſchen ſeinem 
Wiſſen und Thun der Einklang hergeſtellt werde. Unſeren 
Glauben auf unſere Wünſche und Werke folgerecht anzuwenden 
muß unſer Aller tägliches Beſtreben ſeyn und jeder Schritt, 
den wir darin vorwärts machen, iſt ein Schritt, der gerad 
aus zum Ziele der uns geordneten Pilgerſchaft geht. Hiebei 
iſt das Gebet unentbehrlich und die Beiſpiele der vollendeten 
Gerechten ermuntern uns zum Gebete und zu Allem, was uns 
fördert auf dem Wege zum Herrn. Der fromme Verein, deſſen 
Statuten mir vorliegen, ladet ſeine Theilnehmer ein zu beten, 
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die Liebeswunder des Erlöſers zu betrachten, die Königin ohne 
Makel zu verehren, und weist ſie dabei auf den Jünger, den 
der Herr lieb hatte, auf Franz von Sales, den großen Biſchof 
und ſanften Heiligen, und auf den Märtyrer des Bußſacra 
mentes als ihre Beſchützer und Vorſprecher hin. Dadurch wird 
er mit Gottes Segen Vieles beitragen in ſeinen Theilnehmern 
den durch die Liebe wirkenden Glauben zu beleben und zu 
vermehren. Ich genehmige daher den Gebetsverein zu Erlangung 
der prieſterlichen Beharrlichkeit, ertheile ſeinen Statuten meine 
Gutheißung und übernehme das Protectorat desſelben. Zum Leiter 
ernenne ich den Herrn Spiritual Koller, welcher die fromme Ver 
einigung vorbereitet hat, und für Alles, was ihre Zwecke fördern, 
ihre Früchte mehren kann, die treueſte Obſorge tragen wird. 

„Tretet zum Herrn hinzu und ihr werdet erleuchtet werden“. 
Das wird ſich auch an uns bewähren. „Der Bedrängte rief und 
der Herr erhörte ihn“. Das wird ſich an uns in demſelben Maße 
erfüllen als wir in dem Gebete, wie Gott es liebt, Fortſchritte 
machen. Amen. 
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XXXII. 

Der achtzehnte Auguſt und die Heilandskirche, 

Anrede bei Feier der Pullendung des Thurmbaues der Heilands 
kirche am JS. August JSGS. 

(ute Wünſche ſind ſchön und recht; doch wofern ſie aus der 
Tiefe des Herzens kommen, drängen ſie den Menſchen zu 
Thaten. Wir vermögen bei weitem nicht Alles, was wir 
wünſchen dürfen und ſollen; aber Gott iſt allmächtig und wenn 
die guten Wünſche zu dem Gebete des Glaubens werden, ſo 
finden ſie Zutritt an ſeinem ewigen Throne. Da nun der 
heutige Tag uns zu Wünſchen für das Heil Seiner Majeſtät 
in ganz beſonderer Weiſe auffordert, ſo haben wir uns im 
St. Stephansdome vereinigt um den Herrſcher der Herrſchenden 
anzuflehen, er möge umwillen des großen Opfers, das auf 
ſeinem Altare ſich erneuerte, Franz Joſeph dem Erſten ein 
ſtarker Helfer ſeyn. Die Feier, zu welcher wir jetzt verſammelt 
ſind, bietet den Geſinnungen, mit denen wir den achtzehnten 
Auguſt begrüßen, einen neuen Ausdruck dar. 

Ein Frevel bedrohte das Leben Seiner Majeſtät und Gott 
wandte das Mordmeſſer ab. Öſterreichs Dankbarkeit war ſo 
groß als die vorübergegangene Gefahr und ſie ſollte nicht 
thatlos bleiben ſondern ſich den Geſchlechtern der Zukunft 
würdig und eindringlich bezeugen. Dieſer ſchon mächtig auf 
ſtrebende Bau wird ihr Denkmal ſeyn. Ihm, von Dem alles 
Heil kömmt, geweiht wird die Heilandskirche den kommenden 
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Jahrhunderten im Gedächtniſſe erhalten, daß die Hand Gottes 
über Öſterreichs Kaiſer wachte, und Öſterreichs Volk dem 
gnädigen Walten der Vorſehung die Ehre gab. Nach einer 
Arbeit von zwölf Jahren iſt das bedeutungsreiche, ſeiner Be 
ſtimmung würdige Werk ſo weit gediehen, daß wir der Hoff 
nung es bald vollendet zu ſehen uns hingeben dürfen. Die 
Seitenthürme erheben ſich in die Lüfte und harren nur noch 
darauf, daß die Kreuzblume, welche ſie krönt, ihren Abſchluß 
erhalte. 

Es iſt ein Werk der Dankbarkeit, dem wir unſere Theil 
nahme widmen; um ſo weniger dürfen wir des erlauchten 
Fürſten vergeſſen, der bei Gründung der Heilandskirche voran 
ging und für Alles, was ſie betraf, die regeſte Obſorge trug. 
Der Erzherzog und Kaiſer Ferdinand Maximilian war eine 
edle, glänzende, liebenswürdige Erſcheinung. Sein Geiſt war 
dem Großen zugewandt und alles Gute und Schöne fand in 
ſeinem Herzen lebendigen Wiederklang. Über die Gemeinheit 
des Eigennutzes, den wir auf weiten und engen Schauplätzen 
des Lebens ſo grell hervortreten ſehen, ragte er in allen ſeinen 
Beſtrebungen empor und ein höherer Schwung gab ſich in 
ſeinem ganzen Wirken kund. In der Blüthe der Jahre unter 
lag er der Wuth von Feinden, welche durch verjährte Zuſtände 
der Geſetzloſigkeit mit jedem Verbrechen waren vertraut ge 
worden. Er wählte jenſeits des Weltmeeres eine neue Heimath, 
weil er die Aufgabe dem großen Mexico Geſetz, Frieden und 
ächte Geſittung zu bringen nicht zurückweiſen wollte und für 
die ihm verpfändeten Zuſagen nicht die Winkelzüge fremder 
Politik, ſondern die habsburgiſche Treue zum Maßſtabe nahm. 
Er ſtarb, weil er ſeine Ehre nicht beflecken, weil er kein in 
ihn geſetztes Vertrauen täuſchen, weil er für das Volk, deſſen 
Krone er angenommen hatte, das Äußerſte wagen wollte. Sein 
Tod war ein Opfer, das er den ſich auferlegten Pflichten 
brachte. Dies wird eingezeichnet bleiben bei Gott dem Vergelter 
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und in der Geſchichte leben, während die Größen, welche von 
augenblicklichen Erfolgen zehren, mit dem Tage, der ſie gebar, 
erlöſchen. In der Heilandskirche hat der früh Geſchiedene ſeiner 
Vaterſtadt ein Vermächtniß hinterlaſſen und in ſeinem Sinne 
vollendet wird ſie ein Denkmal und Spiegel des in ihm wal 
tenden Geiſtes ſeyn. 

Noch eine andere Erinnerung bringt uns der Hochbau, 
deſſen Seitenthürme nun des letzten Abſchluſſes gewärtig ſind. 
Um ihn möglich zu machen, haben alle Länder des Kaiſer 
thumes ſich vereinigt. Wenn das Kreuz über ſeinem vollen 
deten Giebel glänzet, möge die Einigkeit des Zuſammenwirkens 
ſich kraftvoll erneuert haben; wenn die Glockentöne von dieſen 
Thürmen niederwallen um den Frieden Gottes zu verkünden, 
habe der Widerſtreit der Wünſche und Ziele den Frieden der 
Verſöhnung ſchon gefunden und Öſterreich ſtehe in ſeiner alten 
Größe da. 

–=&gt;&gt;&gt;D5&gt;&gt;2=– 
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XXXIII. 

Jeſus unſere Hilfe und die chriſtliche Familie, 

Pirtenschreiben unm 24. Säumer JS69. 

Äs das Licht für unſer Auge, was für den Leib die Lebens 
luft iſt, die er athmet, das iſt für unſere Seele der Herr 
Jeſus. Von ihm und durch ihn haben wir Alles, was das 
Daſeyn wünſchenswerth macht. Gott iſt die Liebe und hat 
an den Leiden ſeiner Geſchöpfe kein Wohlgefallen. Der Menſch 
begann ſeinen Lebensweg im Paradieſe. Hier verkündete ihm 
Alles, was ſein Auge ſah und ſein Ohr vernahm, die Macht 
und Herrlichkeit ſeines Urhebers, die Thiere gehorchten ihm, 
Schmerz und Mangel war ihm unbekannt und der Friede des 
Himmels umfing ſeine Seele, zu welcher ſein himmliſcher 
Vater ſich in huldvollen Offenbarungen niederneigte. Der 
Menſch war niemals beſtimmt in alle Ewigkeit auf dieſer Erde 
zu bleiben: denn die ihm angewieſene Stelle war am Throne 
Gottes und in Mitte der Engel; allein er war beſtimmt ſein 
zeitliches Tagewerk in Frieden und Freude zu vollbringen, bis 
der Leib nicht aufgelöst ſondern verklärt und der Geiſt in 
das Allerheiligſte berufen würde, um Gott von Angeſicht zu 
Angeſicht ohne Ende zu ſchauen. Doch auf ſo lichten, dornen 
loſen Pfaden konnte der Menſch ſein letztes Ziel nur deshalb 
erreichen, weil er in Heiligkeit und Gerechtigkeit erſchaffen 
war, und nur ſo lange als er von Heiligkeit und Gerechtigkeit 
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ſich nicht losſagte. Mit der Sünde kam der Tod, mit dem 
Tode das ganze vielgeſtalte Heer der Schmerzen und Trüb 
ſale, der Leiden an Leib und Seele. Um uns Hilfe zu 
bringen iſt der Sohn Gottes zu uns herabgeſtiegen. Er nahm 
die menſchliche Natur an um für unſere Sünden genugzuthun 
und mit der Erkenntniß der Wahrheit uns auch die Kraft zu 
bringen, nach unſerem beſſeren Wiſſen zu handeln; doch un 
erſchöpflich an Mitleid und Liebe hat er überdies ſein ganzes 
Leben auf Erden darnach eingerichtet, um uns bei allen Leiden 
und Widerwärtigkeiten freundlich zu tröſten. 

Es hat Feldherren gegeben, die ſich im Lager mit der 
Soldatenkoſt begnügten, und wenn bei ſchlechtem Wege ein 
weiter Marſch zu machen war, von dem Pferde abſtiegen und 
vor ihren Schaaren einhergingen. Sie thaten es, damit die 
Kriegsleute guten Muthes blieben und den Gefahren und 
Mühſeligkeiten, ohne die der Sieg nicht zu erringen war, ſich 
ſtandhaft unterzogen. Jeſus Chriſtus iſt unſer Heerführer in 
dem Kampfe um das ewige Leben und damit wir nicht ver 
zagen und zurückweichen, ſpricht er zu uns: Thut, was ihr 
mich thun ſehet. Wahrlich, er hat das Recht, ſo zu ſprechen! 
Der Herr Jeſus war arm in der Krippe, er war arm in dem 
kleinen Hauſe zu Nazareth, er war arm, da er das Reich 
Gottes verkündete, und er war es um die Armen zu ermuntern 
alle Beſchwerden und Entbehrungen der Dürftigkeit gleich ihm, 
der ſie um ihretwillen auf ſich nahm, zu ertragen. Während 
er vom Morgen bis zum Abend die Unwiſſenden belehrte, die 
Irrenden zurechtwies, die Kranken heilte und die Nacht im 
Gebete für das Heil der Menſchen zubrachte, ward er von 
den Feinden der Wahrheit geſchmäht, verläumdet, mit dem Tode 
bedroht und ließ es geſchehen, um Jene zu tröſten, welche ver 
ſpottet und verfolgt werden, weil ſie ihre Pflicht höher als die 
Gunſt der Menſchen achten, denn ſie können nun ſagen: 
Wenn ich dieſe Kränkungen geduldig ertrage und mich durch 
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ſie in der Liebe zu Gott und dem Nächſten nicht erſchüttern 
laſſe, ſo werde ich meinem Heilande ähnlich. Jeſus hat mit 
den Schweſtern ſeines Freundes Lazarus geweint und auf dem 
Ölberge in Todesangſt gerungen, damit der Menſch, wenn 
ihn ein ſchmerzlicher Verluſt oder eine drohende Gefahr im 
Innerſten bewegt, auf ſeinen Heiland hinblicke und bei ihm 
für die Bitterkeit ſeines Gefühles Linderung und Heiligung 
finde. Jeſus wurde gebunden, mißhandelt, verhöhnt, gegeißelt, 
mit Dornen gekrönt, an's Kreuz geſchlagen; er ſchmachtete 
an dem Marterholze in Qualen, deren Übermaß er in den 
Worten kundgab: Mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen! 
und dies Alles nahm er auf ſich, damit es keine Pein des 
Leibes und der Seele gebe, in welcher der Menſch nicht denken 
könnte: der Sohn Gottes hat um mich zu erlöſen, dies und 
noch viel Schlimmeres gelitten, warum ſoll ich nicht von dem 
Kelche, den er ausgetrunken, einige Tropfen verkoſten? 

Als Petrus und Johannes vor dem hohen Rathe der 
Juden ſtanden und gefragt wurden, aus welcher Macht und 
in welchem Namen ſie den Lahmen geheilt hätten, ſprach der 
heilige Petrus: Im Namen unſeres Herrn Jeſus Chriſtus 
und es iſt in keinem anderen Heil: denn es iſt kein anderer 
Name den Menſchen gegeben um durch ihn ſelig zu werden. 
Wie dürften wir Gott unſeren Vater nennen, wenn Jeſus 
Chriſtus uns nicht von der Sünde befreit und zu ſeinen Mit 
erben erhoben hätte? Wie könnten wir in den Verſuchungen 
ausharren und unſer Thun und Laſſen durch eine gute Mei 
nung heiligen, wenn Jeſus Chriſtus uns nicht den Tröſter 
geſandt und die heiligen Sacramente eingeſetzt hätte? Allein 
wie für den Einzelnen ſo iſt auch für die Geſellſchaft nur 
in dem Namen Jeſu Heil. Nicht Alles, was der Herr ge 
than hat, iſt aufgezeichnet; der heilige Johannes, welcher der 
unzertrennliche Begleiter ſeines Meiſters war, beſchließt ſein 
Evangelium mit den Worten: „Es iſt aber noch vieles Andere, 
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was Jeſus gethan hat; wollte man dies einzeln aufſchreiben, 
ſo würde die Welt, glaub' ich, die Bücher nicht faſſen, die 
zu ſchreiben wären“. Doch wir wiſſen genug und mehr als 
genug um ſagen zu können, daß jeder Schritt, den der Hei 
land auf Erden that, durch leibliche oder geiſtliche Werke der 
Barmherzigkeit bezeichnet war. Wir ſollen ihn nachahmen, 
wir ſollen einander helfen, hier glücklich und dort ſelig zu 
werden. Zu den Liebeswerken, deren Einfluß am weiteſten 
reichet, gehört die Obſorge für die jungen Pflanzen im Garten 
der Menſchheit, für die Kinder: denn die Art und Weiſe, 
wie ſie ſich entwickeln, iſt für das geiſtige Gepräge der Völker 
und die Geſchicke kommender Geſchlechter maßgebend. 

Wenn der Menſch ſein zeitliches Leben beginnt, ſo iſt 
er ein recht hilfloſes Weſen. Das neugeborne Kind vermag 
nichts als zu weinen, es kann nichts thun um ſeine Blöße 
zu bedecken und nichts um ſeinen Hunger zu ſtillen; es kann 
ſich nicht einmal von der Stelle bewegen, denn es iſt unfähig 
zu gehen oder auch nur zu kriechen; käme man ihm nicht zu 
Hilfe, ſo würde das aufflackernde Flämmchen ſeines Lebens 
bald erlöſchen. Allein damit daß man das Kind in Windeln 
wickelt und ernährt, iſt noch nicht Alles gethan; auch die 
Vögel füttern ihre Jungen, die vierfüßigen Thiere und die 
Walfiſche ſäugen ſie ſogar. Wenn aber das Thier hat, was 
zur Entwicklung des Leibes nothwendig iſt, ſo braucht es nichts 
Weiteres um zu ſeyn, was es ſeyn ſoll; die Bienen bauen 
ihr Zellenhaus und die Biber ihre feſten Wohnungen ohne 
es jemals gelernt zu haben: denn ſie folgen dabei dem blinden 
Triebe und führen einen Gedanken aus, der nicht der ihre 
iſt. Das iſt bei dem Menſchen anders, er iſt nicht nur fähig 
zu denken ſondern es iſt das Denken, wodurch er zum Men 
ſchen wird: deswegen ſteht er über dem blinden Triebe und 
kann nicht ſeyn was er ſeyn ſoll, ohne daß er die ihm nöthigen 
Kenntniſſe erwirbt und ſich von ihnen leiten läßt. Wir können 
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nicht Alle Alles wiſſen und es gibt viele Kenntniſſe und un 
zählige Fertigkeiten, welche nach Maßgabe des Lebensberufes 
für den Einen unentbehrlich und für den Anderen überflüſſig 
ſind. Der Landmann muß die Landwirthſchaft verſtehen, der 
Schuſter und Schneider ſein Handwerk erlernt und ſich die 
erforderlichen Handgriffe eigen gemacht haben; daß er der 
lateiniſchen Sprache kundig ſey, iſt für ihn überflüſſig, wiſſen 
ſchaftliche Unterſuchungen liegen auſſer ſeinem Bereiche. Doch 
für alle Menſchen ohne Unterſchied des Standes und der Be 
ſchäftigung iſt es in gleicher Weiſe nothwendig ihre Pflichten 
gegen Gott und den Nächſten vollſtändig zu kennen und die 
Kraft zu erwerben die Begierde dem Gewiſſen unterzuordnen: 
denn dabei handelt es ſich um die ewige Seligkeit und meiſtens 
auch um das Glück des zeitlichen Lebens; für den Augenblick 
mag es ſüß ſeyn aus dem Becher der Sünde zu trinken, aber 
gar oft iſt ſchon hienieden der Nachgeſchmack ein ſehr bitterer. 

Daher iſt es für den heranreifenden Menſchen von höchſter 
Wichtigkeit, daß er über ſeine Beſtimmung und die ihm ob 
liegenden Pflichten gehörig unterrichtet werde. Aber die Kenntniß 
Gottes und ſeines Willens darf kein kalter Mondenſchimmer 
bleiben; ſie muß das Herz erwärmen und bewegen. Das wird 
ſie ſelten vermögen, wenn die Lehrſtunden vereinzelt bleiben 
wie grüne Halme, die auf einer ſandigen Fläche hie und da 
aufkeimen. „Worte bewegen, Beiſpiele reiſſen mit ſich fort.“ 
Der Spruch iſt zweitauſend Jahre alt, weil die Wahrheit, die 
er ausdrückt, ſich jedem Denkenden wie von ſelbſt aufdringt. 
Daß böſe Beiſpiele mächtiger wirken als die guten iſt ebenfalls 
allbekannt. Wenn alſo der junge Chriſt ein paar Mal in der 
Woche die ſchönſten, beſten Lehren erhält, ſonſt aber Dinge 
ſieht und hört, welche die ſchlummernde Begierde erwecken und 
die ſittliche Scheu abſtumpfen, wenn ſeine Altern die Religion 
mit Gleichgiltigkeit behandeln, vielleicht darüber ſpotten, wenn 
etwa auch ein Lehrer dieſen Ton anſtimmt, wenn Unſauberes 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 622 – 

geſprochen oder gethan wird und rings um ihn her ſich nichts 
bethätigt als das Streben nach Genuß und Geld, iſt es dann 
zu verwundern, wenn die Anregungen, welche Gottes Gnade 
ihm vermittelt, einem Funken gleichen, der auf feuchten Grund 
fällt und nach kurzem Glühen erliſcht? Zwar behauptet auch 
hier die menſchliche Freithätigkeit ihre Rechte und nicht ſelten 
kömmt es vor, das von zwei Brüdern, welche denſelben Unter 
richt empfangen und in derſelben Umgebung aufwachſen, nach 
dem Eintritte in's thätige Leben der Eine links geht und der 
Andere rechts. Doch in der Mehrzahl der Fälle nimmt die 
Erziehung denn doch einen entſcheidenden Einfluß und er kann ein 
ſehr verderblicher, er kann ein ſehr heilſamer ſeyn. Wenn die 
Erziehung, wiewol man Vieles anders wünſchen möchte, im 
Großen und Ganzen dennoch geeignet bleibt, die junge Seele 
auf das Wahre und Gute hinzulenken, ſo wird im Großen 
und Ganzen die Anerkennung des Wahren und Guten bei 
dem Volke thatkräftig hervortreten und das Beiſpiel der Vielen 
den Einzelnen heben und tragen. Wer alſo auf die Entwick 
lung der Jugend Einfluß nimmt, der erfüllt oder verletzt eine 
hochwichtige Pflicht nicht nur gegen den Einzelnen ſondern auch 
gegen die Geſellſchaft, und zu den größten Wohlthaten, welche 
das Chriſtenthum dem Menſchengeſchlechte erzeigt hat, gehört 
die Gründung der chriſtlichen Familie. 

Die ſinnliche Neigung wechſelt wie Wind und Wetter; 
die Berechnungen des Eigennutzes richten ſich nach den Um 
ſtänden. Über dieſe entweihenden Einflüſſe hat Jeſus Chriſtus 
unſer Gott und Herr den Bund der Geſchlechter emporgehoben; 
er that es, indem er hinweiſend auf das Geſetz, welches der 
Ehe vom Anbeginn gegeben war, ſie für unauflöslich erklärte. 
Die Pflicht der Gatten iſt der feſte Grund, worauf die chriſt 
liche Ehe ruht, die Pflicht der Gatten gegen Gott, gegen ein 
ander, gegen die Kinder, die der Herr des Lebens ihnen ſchenken 
wird, gegen die Kirche und menſchliche Geſellſchaft. Und weil 
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ſie ſo heilige, ſo tief eingreifende Pflichten übernehmen, ſo 
mangelt ihnen eine beſondere göttliche Hilfe nicht. Jede Ver 
bindung, die nach dem Geſetze Gottes und der Kirche die 
Pflichten und Rechte der Ehe mit ſich bringt, alſo jede vor 
Gott und dem Gewiſſen giltige Ehe iſt ein Sacrament des 
neuen Bundes und der heilige Geiſt, der Geiſt des Lichtes 
und der Kraft, der ſüße Gaſt der Seele, die ihn ruft, bleibt 
den Ehegatten in guten und böſen Tagen nahe um ſie zu 
treuer Erfüllung ihrer Gelöbniſſe zu ſtärken. Durch die Un 
auflöslichkeit des Bandes und die Gnade des Sacramentes 
hat Jeſus Chriſtus der Welt die chriſtliche Ehe geſchenkt, durch 
die chriſtliche Ehe hat er die chriſtliche Familie gegründet. 

Die Liebe zu den Kindern iſt nicht einmal den Wilden 
unbekannt: aber es geht mit ihr wie mit der Gattenliebe, die 
Neigung muß durch das Bewußtſeyn der Pflicht bewacht und 
geheiligt werden, ſonſt verdient ſie den ſchönen Namen der Liebe 
nicht. Auch die Affen küſſen und herzen ihre Jungen, manch 
mal ſo übermäſſig, daß ſie dieſelben erdrücken. So weit kömmt 
es bei menſchlichen Müttern freilich nicht, doch nicht ſelten iſt 
ihre blinde Zärtlichkeit ganz dazu angethan, den Keim des 
geiſtigen Lebens verkümmern zu machen. Wenn die Mutter 
dem Kinde mehr zu eſſen gibt als ihm gut iſt, ihren letzten 
Kreuzer daran wendet um es herauszuputzen wie die kleinen 
Mädchen ihre Puppen, alle ſeine Launen befriedigt, es durch 
ſtäte Nachgiebigkeit zu Trotz und Eigenſinn gleichſam heraus 
fordert, was thut ſie anders als es wie ihr Spielzeug be 
handeln? Der Knabe, das Mädchen wächst heran, man belächelt 
ſeine kecken Antworten, man findet ſeine Unarten liebenswürdig; 
man pflegt das Unkraut der Eitelkeit, des Eigenwillens, der 
Genußſucht und wenn es die heiligen Anregungen, die keiner 
Kindesſeele fremd bleiben, überwuchert, ſo hat man kein Recht 
ſich darüber zu beklagen. Freilich kömmt die Zeit, wo es dem 
Vater und früher noch der Mutter zu viel wird; doch ſehr 
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oft bleiben die Verſuche einzulenken ohne Wirkung und ſolche 
Kinder werden durch Frechheit und Ungehorſam, Leichtſinn 
und Liederlichkeit das Herzeleid der Mutter und der Gram 
des Vaters. Andererſeits fehlt es bei den Reichen nicht an 
Müttern, denen an ihren Unterhaltungen viel mehr als an 
ihren Kindern gelegen iſt. Sie laſſen die Amme ſchalten und 
glauben viel gethan zu haben, wenn ſie Morgens und Abends 
einen Blick in die Kinderſtube werfen, oft weniger weil das 
Herz ſie drängt als um doch Etwas zu thun, was einer Er 
füllung der Mutterpflicht gleichſieht. Später wird die als Laſt 
gefühlte Pflicht auf den Erzieher oder die Erzieherin gewälzt. 
Die Wahl wird ohne klares Bewußtſeyn deſſen, was noth 
thut getroffen; Eigenſchaften, die nur in zweiter Linie Beach 
tung verdienen, Anempfehlungen, deren wirklichen Werth man 
nicht genau abwägt, die Geldfrage oder auch bloße Zufällig 
keiten ſind dabei häufig das Entſcheidende. Begibt es ſich den 
noch, daß der Erzieher oder die Erzieherin ihrer Aufgabe ge 
wachſen iſt, ſo werden ihre Bemühungen von den Ältern gar 
oft nicht unterſtützt, ſondern vielfach gehindert und durchkreuzt. 
Bei den Armen kömmt es vor, daß die Mutter wie der Vater 
die Kinder, welche ſie durch ihrer Hände Arbeit zu ernähren 
haben, als eine Bürde betrachten; ſie laſſen ſie nicht erhungern 
und erfrieren, doch darüber gehen ihre Leiſtungen nicht hinaus 
und Scheltworte und Schläge vertreten die Stelle der Lieb 
koſungen. Aber ſo groß der Unterſchied iſt zwiſchen dem äußer 
lichen Verhalten der Taglöhnerin, bei welcher das Mutter 
gefühl unter Noth und Beſchwerde wie unter angehäufter Aſche 
verborgen iſt, und der Wohlhabenden, die aus blinder Zärt 
lichkeit ihr Kind verzieht, die Eine wie die Andere iſt dem 
Kinde das, was ſie ihm ſeyn kann und ſoll, nur deshalb nicht, 
weil ſie ſich von den Eindrücken des Augenblickes beherrſchen 
läßt und ſie iſt ihnen unterthan, weil das Bewußtſeyn ihrer 
Pflicht entweder ganz in den Hintergrund getreten oder doch 
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nicht hell und warm genug iſt um dem Drange der Neigung 
und Abneigung gebieten zu können. 

Der göttliche Heiland ſprach zu ſeinen Jüngern: „Ein 
neues Gebot geb' ich euch, damit ihr einander liebet wie ich 
euch geliebt habe“. So oft wir das Kreuz machen, werden 
wir daran erinnert, wie ſehr Jeſus Chriſtus uns geliebt hat, 
denn „Niemand hat eine größere Liebe als der, welcher ſein 
Leben für ſeine Freunde hingibt“. Der Heiland liebt uns 
aber weil wir nach Gottes Ebenbild erſchaffen ſind. Das habt 
Ihr, geliebte Chriſten, ſchon unzählige Male gehört, aber habt 
Ihr auch Alle ſchon den Sinn dieſer wohlbekannten Laute 
ernſtlich in der Stille des Herzens erwogen? Warum iſt denn 
der Elephant nicht Gottes Ebenbild? Er iſt ja viel größer 
und ſtärker als der Menſch. Warum iſt es die Sonne nicht? 
Sie iſt ja ſo geeignet eine mächtige Ahnung des Erhabenen 
in der Seele zu wecken, daß viele Heiden ſie als eine Gott 
heit anbeteten? Deshalb weil kein Thier und kein Himmels 
körper denken und wollen kann. Der Menſch aber kann es 
und der Gedanke iſt ihm verliehen um Gott und ſeine Schöpfung 
zu erkennen, der Wille um zu lieben, was Gott liebt. Wenn 
wir lieben was Gott liebt, ſo werden wir auch von Gott 
geliebt und wenn wir Gott lieben und von ihm geliebt wer 
den, ſo ſind wir Gott dem Urſprunge und Urbilde der Liebe 
ähnlich. Somit ſind wir beſtimmt gleich Lichtern, die an der 
ewigen Sonne ſich entzünden, ringsher um den Vater der 
Geiſter zu ſtehen. Dies iſt es, weshalb uns der Sohn Gottes 
liebt und damit wir unſer hohes Ziel nicht verfehlen, iſt er 
für uns zum Sühnopfer geworden. Indem alſo der Herr 
uns gebietet einander zu lieben wie er uns geliebt hat, weist 
er uns an den Nächſten zu lieben, weil er ein Ebenbild Gottes 
iſt. Überdies iſt der Heiland für ihn eben ſo gut wie für uns 
geſtorben und wenn wir den Heiland lieben, ſo werden wir 
keine Gelegenheit verſäumen um mitzuwirken, daß Alle, für 
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die er ſein Blut vergoß, ſeiner Verheißungen theilhaftig werden. 
Das iſt der große Bruderbund, den das Evangelium verkündet 
hat und der Geiſt, der wahrhaft Schöpfer iſt, durch ſeine er 
neuernde Gnade beſiegelt. 

Das Band, wodurch das Chriſtenthum den Menſchen an 
die Menſchheit knüpft, bewährt ſeine Unentbehrlichkeit auch in 
dem enggezogenen Kreiſe der häuslichen Geſellſchaft. Die Fa 
milie ſteht oben an unter den Verbindungen, von welchen die 
Pflichten des Wohlwollens und der Hilfeleiſtung ſo unzer 
trennlich ſind, daß ſie bei allen Völkern und Stämmen dem 
menſchlichen Herzen ſich mehr oder weniger ankünden. Aber 
in ihrer Reinheit und mit nachhaltiger Kraft machen ſie nur 
dann ſich geltend, wenn man ſich ihres Grundes bewußt ge 
worden iſt. Die chriſtlichen Gatten erkennen, daß ſie verbunden 
ſind die Menſchen zu lieben wie Chriſtus uns geliebet hat; 
doch um ſo heiliger ſind ihnen die Pflichten, die ſie gegen 
einander haben und die Neigung, welche die Erfüllung der 
ſelben erleichtert, wird durch den Aufblick zu dem Urquell' und 
höchſten Ziele der Liebe mit höherer Weihe durchdrungen. Die 
chriſtlichen Gatten ſehen in ihren Kindern Erben des Himmels, 
die der Heiland ihnen übergibt und ſpricht: Auch für dieſe 
Seele hab' ich das ſchwere Kreuz getragen, ſiehe zu, daß ſie 
mir nicht verloren gehe! Sie haben vor Augen, daß jeder 
Dienſt, den ſie ihren Kindern erzeigen, von dem Sohne Gottes 
angenommen wird als ob er ſelbſt ihn empfangen hätte, und 
mit der natürlichen Neigung paart ſich die Achtung vor dem 
unſterblichen Geiſte, den ſie bei ſeiner erſten Entwicklung zu leiten 
und bewachen haben. Zudem kann es nicht anders geſchehen 
als daß die Geſinnung, durch welche die Gatten- und Kindes 
liebe geheiligt wird, ihr Walten im ganzen Hauſe bemerklich 
macht. Ehrbarkeit, Anſtand und Ordnung wird herrſchen und 
der Abſcheu vor dem Ungeziemenden und Schlechten ſich bei 
jedem Anlaſſe bethätigen. Dann athmet des Kindes erwachende 
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Seele reine Lebensluft und der Geiſt Gottes findet ſie frei 
von den ſchweren finſteren Wolken, welche wenn ſie verderb 
lichen Eindrücken ausgeſetzt iſt, ſich ſo leicht um ſie her an 
häufen. 

Aber vermag das Chriſtenthum ſolche Ehen und eine 
ſolche Kindererziehung bei ſeinen Bekennern allgemein zu ma 
chen? Kann die Verkündigung des chriſtlichen Sittengeſetzes 
und das Sacrament der Ehe verhindern, daß Gatten, Ältern 
und Kinder ihre Pflichten verletzen, daß viele ſie verletzen? 
Sollte Jemand dieſe Frage ſtellen, ſo antwortet ihm, geliebte 
Chriſten, mit einer anderen Frage. Geht jedes Samenkorn 
auf? Nein. Auch wenn der Acker mit dem beſten Samen 
auf das Sorgfältigſte beſä't wird, kömmt manchmal ein Jahr, 
in welchem er beinahe gar nichts trägt und ſogar in den 
fruchtbarſten Jahren ſproßt nicht aus jedem Samenkorne eine 
volle Ähre hervor. Wie nun, wenn ein Landmann ſagen 
wollte: Von keinem Korne, das ich ausſtreue, weiß ich ob es 
Frucht bringen werde oder nicht, nur ſo viel iſt gewiß, daß 
nicht jedes aufgehen werde: warum ſoll ich mich alſo mit 
dem Säen plagen? Mit dem Worte der Wahrheit und dem 
Empfange der heiligen Sacramente geht es gerade ſo wie 
mit dem Samen des Landmannes. Der Menſch iſt frei. Das 
iſt ein Wort, welches gerne, aber auch nicht gerne gehört wird. 
Unſer Anſpruch auf Menſchenwürde iſt eine Folge der uns ein 
wohnenden Freiheit; doch genau ſo weit als die Freiheit reicht 
auch die Verantwortlichkeit. Es gilt nun für ungemein frei 
ſinnig alle Verbrecher zu entſchuldigen; mit Jenen, durch die 
man etwa ſelbſt an Leib oder Gut Schaden litt, behält man 
ſich vor eine Ausnahme zu machen, von allen anderen wird 
nachgewieſen, daß ſie bei den Einflüſſen, denen ſie unterſtan 
den, nicht wohl anders konnten als ſie thaten, und daher mehr 
zu bedauern als zu beſtrafen ſeyen. Aber wie kann man es 
freiſinnig nennen, die ſittliche Freiheit, welche die Vorbedingung 
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jeder anderen iſt, nicht gelten zu laſſen? Das hängt ſo zu 
ſammen. Vor hundert Jahren behaupteten in Frankreich einige 
Leute, welche viel Witz und kein Gewiſſen hatten, doch mit 
ernſten Forſchungen ſich nicht befaßten: der Menſch habe keine 
Seele, ſeine Gedanken, Gefühle und Handlungen ſeyen nichts 
als die unausbleibliche, unabwendbare Wirkung der Ortsver 
änderung des ſeinen Leib ausmachenden Stoffes; wer dies 
nicht glaube, der ſey ein beſchränkter, abergläubiſcher Menſch 
und tauge nicht für die gute Geſellſchaft. In Frankreich iſt 
man durch die Erfahrung klug geworden und nur die gemein 
ſten Wühler machen mit der Läugnung des Geiſtes noch Ge 
ſchäfte. Aber in Deutſchland iſt die blödſinnige Behauptung 
zu Ehren gekommen und ihre Gönner verſichern mit anſpruch 
voller Miene, ſie ſey das Ergebniß der freien Forſchung und 
wer Etwas dagegen einwende, der ſtehe nicht auf der Höhe 
der Wiſſenſchaft. Dadurch laſſen die ſogenannten Liberalen 
ſich einſchüchtern: denn Muth und ſelbſtändiges Urtheil iſt 
nicht ihre Sache. Doch die Lehre vom Menſchen, der nichts 
als ein Leib iſt, hat eine Kehrſeite, welche die Feinde des 
Geiſtes nicht in Erwägung ziehen. Wenn Jemand behauptet, 
es ſey eine Maſchine, welche die Erſcheinungen, die man für 
Thätigkeiten und Zuſtände der Seele halte, mit derſelben 
Nothwendigkeit hervorbringe wie die leiblichen Vorgänge, ſo 
mag er daraus folgern, daß er über ſein Denken und Wollen 
eben ſo wenig Herr ſey als über ſeine Nieren und mithin 
für ſeine Handlungen eben ſo wenig eine Verantwortlichkeit 
habe als der Fuchs, der in den Hühnerſtall einbricht; doch 
mit ganz gleichem Rechte läßt ſich daraus folgern, daß man 
ihn wie den Fuchs niederſchießen dürfe, wo er ſich zeige, und 
er nicht mehr als der Fuchs Grund habe darüber zu klagen. 
Allein wie weit auch oberflächliche Denker ſich verirren mögen, 
wir ſind und bleiben Menſchen und Gott der Herr behandelt 
uns nicht wie Maſchinen oder wie Thiere, ſondern wie 
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Menſchen. Er bietet uns ſeine Gnade an; doch er zwingt uns 
nicht ſie anzunehmen, wer ſie zurückweist, hat die Folgen Nie 
mandem als ſich ſelbſt zuzuſchreiben. 

Mit dem Unterrichte, den uns der Herr durch die heilige 
Schrift und die Kirche ertheilt, und mit den inneren Erleuch 
tungen und heiligen Antrieben, die er uns durch den Tröſter 
vermittelt, begibt ſich alſo dasſelbe wie mit dem Samen, den 
der Landmann ausſtreut; nicht immer bringen ſie Frucht, aber 
die Schuld liegt niemals in der Gabe ſondern ſtets in dem 
Empfänger. So verhält es ſich denn auch mit den Lehren und 
Gnaden, durch die der Heiland die chriſtliche Familie gegründet 
hat. Bei weitem nicht immer wirken ſie Alles, was ſie ver 
möchten, wenn das menſchliche Herz der höheren Führung ſich 
lenkſam hingäbe; doch unnütz ſind ſie eben ſo wenig als die 
Ausſaat, der wir unſer Brot verdanken. Die chriſtliche Familie 
reicht ſo weit als der Glaube an Gott und ſeinen Eingebornen 
Sohn und mit ſeiner Lebendigkeit ſteigen und ſinken ihre Seg 
nungen; aber zerſtört kann ſie nicht werden, ſo lange die Ehe 
durch das Sacrament an eine höhere Ordnung der Dinge 
geknüpft iſt. 

Die vierzigtägige Faſte beginnt nächſten Mittwoch. Die 
Kirche ladet uns ein, während dieſer gottgeweihten Zeit einige 
Werke der Selbſtverläugnung zu üben und das, was über uns 
iſt, ernſtlich zu erwägen. Die Kirche ſpricht dabei nicht aus 
ſich ſelbſt; ſie faßt nur in Worte, was der Heiland durch ſein 
Beiſpiel gelehrt hat. Der Herr Jeſus faſtet, er bleibt vierzig 
Tage lang mit ſeinem himmliſchen Vater allein. Darin offen 
bart ſich wieder die zarte Liebe, womit er uns zu dem, was 
noth thut, hinzuleiten ſucht: denn er hat es Eines und das 
Andere nur deshalb gethan um uns zu zeigen, daß er von 
uns nichts verlange, wobei er nicht ſelbſt uns vorangegangen ſey. 

Den Predigern des Fortſchrittes iſt die Lehre von der 
Selbſtverläugnung ein Gräuel: denn ſie verkünden, das Fleiſch 

ewersm90
Hervorheben



– 630 – 

müſſe in ſeine verkannten Rechte wieder eingeſetzt werden; 
die Befriedigung der Begierden ſey des Menſchen Gut und 
Antheil und ſein heiliges Recht. Aber es ſind damit nur jene 
Begierden gemeint, die der Befriedigung ihrer eigenen nicht 
im Wege ſtehen. Es wird jetzt mit frechen Lügen, mit rohen 
Schmähungen und allen Künſten hämiſcher Verhetzung ein ein 
trägliches Geſchäft betrieben. Um die Ehre und die Zukunft 
des Vaterlandes kümmert man ſich dabei nicht mehr als um 
Anſtand, Wahrheit und Gerechtigkeit; jeder Schmutz, jede 
Frechheit, jeder Unſinn iſt willkommen, wenn man dadurch 
die Zahl der Abonnenten zu vermehren hofft, und es verſteht 
ſich von ſelbſt, daß das Gebot der Selbſtverläugnung den Fre 
veln beigezählt wird, die ein finſterer Aberglaube an der ge 
täuſchten Menſchheit begangen habe. Es iſt ſchon gar Manchem 
gelungen ſich auf dieſem Wege zu bereichern. Wie nun, wenn 
ein Arbeiter mit ſechs Kindern, der kaum am Sonntage ein 
Stück Fleiſch in der Schüſſel hat, Einem dieſer Speculanten 
zumuthen wollte, ſeinen Erwerb mit ihm zu theilen? Würde 
dieſer nicht nach der Polizei rufen? Aber er würde dabei nicht 
ſtehen bleiben, er würde den Eingriff in ſein Eigenthum für 
ſchändlich erklären. Die Gegner der Selbſtverläugnung halten 
alſo den Arbeiter für verpflichtet auf eine beſſere Koſt und ein 
bequemeres Leben zu verzichten, wenn er nur durch Verletzung 
ihres Eigenthumes dazu gelangen könnte. Was heißt das 
anders als die Pflicht der Selbſtverläugnung anrufen? Bei 
uns iſt der Liberalismus noch auf jener Stufe, auf welcher 
er die Religion und die ſittliche Scheu zerſtören, doch ſtatt des 
allmächtigen Gottes den Geldbeutel auf den Altar ſetzen will; 
es ſind die Begierden der Reichen, die er privilegirt. Der 
Fortſchritt um jeden Preis thut das Gegentheil; er privilegirt 
die Begierden der Armen und erläßt eine Kriegserklärung wider 
das Kapital, das bei uns über Vernunft und Gewiſſen, über 
Gott und den Thron und das Volk die Herrſchaft führen will. 
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Gewiß wird dieſe Partei, wo ſie ſich die ſtärkere fühlt, zur 
Gewalt ſchreiten; aber auch ſie fordert Selbſtverläugnung und 
zwar eine ſehr große: denn im Namen des Glückes der Menſch 
heit, das ſie ſtets im Munde führt, legt ſie den Beſitzenden 
die Pflicht auf ihrem Beſitze zu entſagen. Der Lügner bedarf 
eines guten Gedächtniſſes und hat es ſelten; je tiefer die Un 
wahrheit in das Heiligthum der Wahrheit eingreift, deſto hand 
greiflicher ſind die Widerſprüche, denen ſie verfällt, ſo daß ſie 
nur Jene betrügen kann, die betrogen ſeyn wollen. Der Selbſt 
verläugnung könnte der Menſch nur auf den Trümmern der 
Geſellſchaft entledigt werden: denn ohne ſie wäre weder Staat 
noch Familie möglich. Wundert Euch alſo nicht, Mitbrüder 
und Freunde, daß der Heiland von uns Selbſtverläugnung 
verlangt, auch die Vorkämpfer der Begierde fordern ſie; nur 
in ihrer Weiſe und zu ihren Zwecken. 

Doch in der Faſtenzeit ſollt Ihr, geliebte Chriſten, nicht 
nur die geringen Euch vorgeſchriebenen Werke der Selbſtver 
läugnung üben, ſondern auch an Gott Euren Schöpfer und 
an Euren beſten, treueſten Freund, den Herrn Jeſus mit ge 
ſammelter Seele denken. Auch hiezu ermahne ich Euch nicht 
nur im Namen der Kirche ſondern auch im Namen des ge 
ſunden Menſchenverſtandes. Der Steuermann vergißt niemals 
auf das Ziel der Fahrt und hütet ſich ſo gut er kann, den 
rechten Weg zu verfehlen, an Klippen oder Riffen aufzufahren, 
in eine Meeresſtrömung zu gerathen. Er hat deshalb den 
Compaß ſtets in der Nähe und blicket fleißig auf die See 
karte. Wie, und wir ſollten uns nicht gegenwärtig halten, daß 
wir uns auf dem Wege zu Gott befinden? Wenn Jemand 
der Meinung wäre, er habe ſich ſelbſt gemacht, ſo würde er 
in's Irrenhaus gehören, und wenn er dort behauptete, es gäbe 
keinen Gott, ſo könnte man ſich darüber nicht wundern ſon 
dern müßte ihn herzlich bedauern. Wenn aber Jemand zugibt, 
daß er ſich nicht ſelbſt gemacht habe, und dennoch läugnet, es 
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gebe ein Weſen, welches das Urbild aller geiſtigen Vollkommen 
heit ſey und durch ſeinen Willen ſowol dem Räumlichen als 
den Geiſtern, die ſich nicht ſelbſt gemacht haben, das Daſeyn 
gegeben habe, ſo muß man ihm antworten: entweder ſpreche 
er Worte, die von keinem Gedanken begleitet ſeyen, und dies 
kömmt öfter vor als man glaubt, oder ſein Denken ſtehe im 
Dienſte ſeiner Begierden und er wende das Auge des Geiſtes 
von der Wahrheit ab, damit ſie ihn bei ſeinen Wünſchen und 
Werken nicht beirre. Erwägt, liebe Chriſten, was aus der 
Gottesläugnung folgt; es iſt leicht einzuſehen, nur nicht für 
Solche, die ſich dadurch beſchämt fühlen. Der Menſch iſt ein 
vernünftiges Weſen. Davon ſind nicht nur wir überzeugt, auch 
die Leute, welche von Gott nichts wiſſen wollen, geben es zu, 
ja ſie können nicht Worte genug finden um die Vernunft nach 
Gebühr zu preiſen, wobei ſie zunächſt an ihre eigene denken. 
Nun bekennen ſie, daß weder ſie noch ein anderer Menſch ſich 
ſelbſt gemacht habe. Hat uns alſo nicht ein Weſen gemacht, 
das zu unſerer Vernunft ſich verhält wie die Sonne zu ihrem 
Abglanze im Thautropfen, ſo muß das Greifbare ſich ſelbſt 
und noch dazu die vernünftigen Weſen ſammt und ſonders 
gemacht haben. Sich hievon wirklich und ernſtlich überzeugt zu 
halten iſt ſchlechthin unmöglich: denn daß hiedurch der Ver 
nunft Hohn geſprochen werde, tritt gar zu grell hervor. Den 
jenigen alſo, welche die einzig vernünftige Folgerung nicht ziehen 
wollen, bleibt nichts übrig als ſich und Anderen das Denken 
über die letzte Urſache zu verbieten. Sieh zu, wie du hier 
erreichen könneſt, was dein Herz verlangt; darüber hinaus zu 
denken iſt Thorheit. Darauf kömmt die neueſte Aufklärung 
hinaus; das heißt aber nichts mehr und nichts weniger als 
der Vernunft abſagen. Ihr ſeht alſo, theuere Chriſten, die 
Vernunft gebietet Euch eben ſo wie die Kirche Euren Geiſt zur 
Betrachtung Gottes und Euerer ewigen Beſtimmung zu erheben. 
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Der Heiland hat ſich freiwillig erniedrigt und war dem 
Vater, der ihn ſandte, gehorſam bis zum Tode, bis zum Tode 
des Kreuzes. Darum iſt er nun auch als Menſch über alles 
Erſchaffene erhöht und vor dem Namen Jeſu beugen ſich alle 
Kniee im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Im 
Himmel huldigen ihm alle Heiligen und Engel, welche im 
Glanze ſeiner Herrlichkeit frohlocken und das Wort, das Fleiſch 
geworden iſt, mit ewig jungem Staunen anbeten. In der 
Hölle zittern vor ihm die gefallenen Geiſter und die Unſeligen, 
welche ihre Peinen theilen, weil ſie ihren Treubruch nachgeahmt 
haben. Auf Erden wird der Name Jeſus in allen fünf Welt 
theilen gefeiert: denn ſo weit Menſchen wohnen iſt er gedrungen 
und wo ſich vor ihm die Kniee beugten, dort ward es Licht 
in der Geiſterwelt und der Glaube, die Hoffnung und die 
Liebe blühten auf. Noch beugen auf Erden ſich nicht alle Kniee 
vor ihm: denn noch währet der Kampf zwiſchen Wahrheit und 
Trug, zwiſchen gut und böſe; er hat ſogar eine neue Geſtalt 
angenommen, er iſt zum Kampfe um die Religion und die 
Anerkennung des menſchlichen Geiſtes geworden. Die Verblen 
deten, welche vor dem Gedanken an Gott wie die Nachteule 
vor dem Tage fliehen, betrachten jede Bethätigung der Glau 
benskraft mit Widerwillen. An der Spitze ſteht eine Partei, 
welche ſich bis zum Ingrimme wider das Chriſtenthum verirret 
hat, und ſie theilt nach allen Seiten hin ihre Loſungsworte 
aus, für welche ſie im Namen des Liberalismus Gehorſam 
fordert; der chriſtliche Gedanke ſoll aus dem öffentlichen Leben 
verdrängt werden und nicht einmal in der Familie eine Frei 
ſtätte finden. Ihre Eingeweihten und ihre blinden Knechte 
arbeiten daher unabläſſig darauf hin, die Ehe von Jeſus 
Chriſtus und der Gewiſſenspflicht gänzlich loszureißen und 
dadurch der chriſtlichen Familie den Boden zu entziehen. Um 
ihr Werk zu vollenden, wollen ſie das Chriſtenthum aus der 
Schule verbannen, wenn es nicht mit Einem Schlage geſchehen 
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kann, Schritt für Schritt, aber jedenfalls ſo ſchnell als mög 
lich. Und ſo frech verhöhnen ſie die Freiheit, welche ſie als 
das höchſte Menſchenrecht verkünden, daß ſie die chriſtlichen 
Ältern zwingen wollen, ihre Kinder in ſolche Schulen zu ſchicken. 

Der Herr der Herren, der ewige Vater hat zu unſerem 
Herrn ſeinem Eingebornen Sohn geſprochen: „Sitze zu meiner 
Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße ge 
macht habe“. Das wird ſich an allen ſeinen unbußfertigen 
Feinden vor der verſammelten Geiſterwelt erfüllen, wenn der 
Menſchenſohn wiederkömmt auf den Wolken des Himmels; 
doch hat es auch auf Erden ſich ſchon oft erfüllt. Das Chriſten 
thum iſt nicht von geſtern her; wir leben ja im Jahre 1869 
nach der Geburt des Herrn und ſtets hat ſich gezeigt, daß 
ſeine Widerſacher zu früh jubelten, weil ſie zuletzt ohnmächtig 
hinſanken an dem Throne des Sohnes, den ſie läſterten. So 
lange wir unſeren Herrn Jeſus lieben, können wir bedrängt 
aber nicht beſiegt werden; eine Gefahr für Öſterreichs Kirche 
wäre nur dann vorhanden, wenn wir ihm ungetreu würden. 
Doch nimmermehr wird dies geſchehen! 

Lamm Gottes, das den Mund nicht aufthat, da es zur 
Schlachtbank geführt wurde, nein, wir wollen dich nicht be 
trüben, nein, an uns ſoll dein Blut nicht verloren gehen! 
Keine Lüge ſoll uns täuſchen, keine Vorſpiegelung blenden, 
kein Geſchrei der Thoren erſchüttern. An dich wollen wir 
glauben, auf dich wollen wir vertrauen, dir wollen wir dienen. 
Dies geloben wir dir bei der Krippe, in die du gelegt wurdeſt, 
bei der Dornenkrone, die du getragen haſt, bei dem Kreuze, 
an dem du geſtorben biſt. Dir gehören wir jetzt und zu aller 
Zeit und du wirſt bei uns bleiben in Ewigkeit. Amen. 

––=&gt;&lt;&lt; 3×&gt;=– 
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XXXIV. 

Die Feinde der Kirche einſt und jetzt, 

Rede in der Generaluersammlung der St. Michaelsbruderschaft 
am 7. Rlär JS69. 

Enſere Wohnſtätte die Erde iſt dem Menſchen das, als was 
er ſie kennt, nur deshalb weil über ihr ſich der Himmel wölbet. 
Von oben kömmt die belebende Wärme, von oben quillt der 
erquickende Regen, von oben leuchtet das Licht, welches die 
Farben bringt und die Geſtalten enthüllt; ohne den Himmel 
wäre die Erde wüſt und öde und auf ihrem Angeſichte läge 
die Finſterniß des Todes kalt und ſchwer. Wir ſelbſt aber 
ſind das, als was wir uns wiſſen, durch Gott, der über uns 
iſt und uns ihm ähnlich zu ſeyn berufen hat. Es iſt eine 
traurige, es iſt eine beſchämende Aufgabe, ſtets wieder auf 
das zurückzukommen, was kein Menſch anders als durch Worte 
ohne Sinn zu läugnen vermag. Aber zugleich iſt es eine 
Aufgabe, welche abzulehnen die Sachlage nicht geſtattet. Daß 
es ſich um das chriſtliche Geſetz des Glaubens und Wirkens 
handle, war ſchon längſt offenbar, und daß die Anklagen, die 
man wider das Chriſtenthum ſchleuderte, zugleich das Bewußt 
ſeyn Gottes, der Unſterblichkeit und der ewigen Vergeltung 
träfen, ſprang in die Augen. Ein Urtheilsfähiger konnte höchſtens 
noch in Frage ſtellen, ob denn dieſe Wühlereien eine ernſte 
Gefahr brächten, ob die Partei, welche hinter den Lohndienern 
der Tagesmeinung ſteht, mächtig genug ſey um dringende 
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Beſorgniſſe einzuflößen? Doch mit jedem Jahre wird es un 
verzeihlicher ſich darüber zu täuſchen und vorzüglich ſeit unge 
fähr zwölf Monaten gewinnt die Läugnung Gottes und alles 
deſſen, wodurch der Menſch zum Menſchen wird, auffallend 
an Einfluß und Zuverſicht. Wie ſind wir bis dahin gekommen? 
Das iſt eine lange und unerfreuliche Geſchichte; doch von ihr 
einen Überblick zu haben, iſt nun keine Sache, die blos Ge 
lehrte angeht: denn es iſt für jeden Denkenden von Belang 
den Zuſammenhang, in welchen das um uns her Vorgehende 
gehört, richtig beurtheilen zu können. 

Als das heidniſche Rom zum erſten Male das Blut der 
Chriſten vergoß, beſchuldigte man ſie das Menſchengeſchlecht zu 
haſſen. Die alte Welt hatte genug Schamgefühl um an dieſer 
Anklage nicht lange feſtzuhalten; die thätige Menſchenliebe der 
Diener des Heilandes ließ ſie als gar zu lächerlich erſcheinen 
und erſt nach vielen Jahrhunderten erlebte ſie eine zweite Auf 
lage. Aber das Heidenthum erhob wider die chriſtliche Lehre 
auch die Anklage auf Gottesläugnung und dieſe ward in 
mannigfachen Wendungen vorgebracht, ſo lange die Staats 
gewalt ihren Arm den Verfolgern lieh. Man wollte ſie nicht 
aufgeben, weil man ſie für die wirkſamſte hielt. Um durch ſie 
getäuſcht zu werden, bedurfte es blinden Haſſes oder grober 
Unwiſſenheit; doch ihre Brauchbarkeit verdankte ſie dem Ab 
ſcheue vor dem Atheismus, der in dem römiſchen Volke ſo 
mächtig war wie in dem griechiſchen, und welchem die heid 
niſche Philoſophie und Staatsklugheit jederzeit Rechnung trug. 
So groß alſo der Unterſchied war zwiſchen dem dreieinigen 
Schöpfer und Herrn und den Nebelbildern der olympiſchen 
und capitoliniſchen Götter, die Anerkennung einer überirdiſchen, 
dem menſchlichen Flehen zugänglichen, auf die menſchlichen 
Geſchicke einwirkenden Macht verſchaffte den Wortführern der 
Wahrheit einen Anhalt im Herzen der Verirrten, welcher 
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für den Sieg des Chriſtenthumes von eingreifender Bedeu 
tung war. 

Während noch die Apoſtel predigten und die Fülle des 
Geiſtes, der auf ſie herabkam, ſich durch Wunder bewährte, 
traten ſchon Leute auf, welche behaupteten, daß ſie beſſer als 
die Sendboten Chriſti wüßten, was Chriſtus eigentlich gelehrt 
habe. Natürlich trafen auch die Nachfolger der Apoſtel auf 
Widerſpruch und es bildeten ſich größere und kleinere Par 
teien, welche die Lehre der Kirche durch irrthümliche Aus 
legungen verunſtalteten. Daß aber Jeſus Chriſtus die Kirche 
gegründet habe um ſeine Lehre rein und unverkürzt zu be 
wahren, zu verkünden und fruchtbringend zu machen, beſtritten 
ſie keineswegs ſondern ſie behaupteten, daß die Kirche bei ihnen 
ſey. Die Überzeugung, daß der Herr Vorſorge getroffen habe 
um die richtige Auffaſſung der geoffenbarten Wahrheit für alle 
Zukunft ſicher zu ſtellen, war eine allen Chriſten gemeinſame 
und blieb es, bis die angebliche Reformation die Kirche läug 
nete, die Überlieferung verwarf und jedem Menſchen das Recht 
zuſprach, das, was er in der heiligen Schrift zu finden meinte, 
als Richtſchnur ſeines Glaubens anzuſehen. Die Bewegungs 
männer ahnten die Tragweite ihrer Behauptung nicht. Wenn 
Jedermann das Recht hat aus der heiligen Schrift ſich ſelbſt 
ſeinen Glauben zu machen, ſo iſt es unmöglich ein gemein 
ſames Glaubensbekenntniß als verpflichtend vorzuſchreiben und 
was iſt eine Religionsgemeinde ohne Glaubensbekenntniß? Doch 
es folgen noch ganz andere Dinge daraus. Wenn der Menſch 
für die Wahrheit deſſen, was auſſer dem Gebiete der Sinne 
liegt, keine von ſeinem Meinen unabhängige Bürgſchaft hat, 
wie darf man von ihm fordern, daß er die Überzeugungen, 
auf denen das Anſehen der heiligen Schrift beruht, als maß 
gebend erkenne? Die Entwicklung des neuen Grundſatzes wurde 
dadurch aufgehalten, daß die Partei, welche ihn anrief, ihren 
Vortheil höher anſchlug als die Folgerichtigkeit. Weder die 
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Prediger des Abfalles noch ihre fürſtlichen Gönner waren ge 
willt ein Chaos zu ſchaffen; das Recht die heilige Schrift nach 
eigenem Ermeſſen zu erklären, ſollte nur wider die katholiſche 
Kirche gelten, nicht aber wider die neuen Glaubensbekenntniſſe; 
für dieſe wurde demüthige Unterwerfung gefordert und nöthigen 
Falles erzwungen. Dann war das Chriſtenthum in das ganze 
Leben und Denken der Völker zu tief verwebt als daß man 
daran gedacht hätte, die Geheimniſſe der Dreieinigkeit und der 
Menſchwerdung anzutaſten. Die Socinianer wagten es, ſie 
wurden aber von den Proteſtanten nicht minder als von den 
Katholiken als Frevler an der Wahrheit verabſcheut. Was nun 
vollends Gott, die Offenbarung und die Unſterblichkeit betrifft, 
ſo waren alle Theile darüber einig, daß nur ein Wahnſinniger 
oder ein abgeſtumpfter Sünder den Zweifel bis dahin aus 
dehnen könne. So tief alſo der Riß eingriff, große und heilige 
Anerkennungen waren noch ein Gemeingut der europäiſchen 
Völker. 

Aber der Gedanke, durch welchen der Proteſtantismus 
ſein Daſeyn rechtfertigte, wirkte im Stillen fort und in Eng 
land traten die ſogenannten Freidenker hervor. Sie hießen 
Proteſtanten; allein trotz allem Schimpfe, womit Luther und 
Calvin die Vernunft überhäuft hatten, wollten ſie von keiner 
anderen Offenbarung wiſſen als von jener, welche Gott uns 
durch die Vernunft ertheile: ſie läugneten alſo das Chriſten 
thum, das proteſtantiſche nicht minder als das katholiſche. Aber 
Gott, die menſchliche Seele und die Unſterblichkeit ließen ſie 
gelten; die chriſtliche Moral, das heißt das Geſetz der Frei 
thätigkeit, wie es ſich im vollen Lichte der Wahrheit kundgibt, 
blieb entweder unberührt oder man behandelte ſie doch mit 
Vorſicht und Zurückhaltung. Ganz anders geſtaltete ſich die 
Sache, als die Auflehnung wider den Sohn Gottes nach 
Frankreich verpflanzt wurde. „Der Sünder ſpricht in ſeinem 
Herzen: Es iſt kein Gott“. Niemals noch hat dies Wort ſich 
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ſo unwiderſprechlich, in ſo großem Maßſtabe und mit ſo welt 
geſchichtlichen Wirkungen bewährt als in dem Frankreich des 
achtzehnten Jahrhundertes. Die Leute, welche ſo lebten, wie 
der liederliche Reichsverweſer Philipp von Orleans, wollten 
der Gewiſſensbiſſe entledigt ſeyn, deswegen jubelten ſie den 
Spöttern, die ſich an das Chriſtenthum wagten, als ihren Be 
freiern aus den Banden des Gewiſſens entgegen; doch eben 
deswegen überſchritten ſie die Gränzen, inner welchen die eng 
liſchen Vernunfthelden ſich aus Überzeugung oder aus Furcht 
vor Englands Unwillen gehalten hatten. Es war ja der heilige, 
allmächtige, allwiſſende Gott und ſein gerechtes Gericht, was 
ihnen beſchwerlich fiel; ſollten ſie dieſen anerkennen, ſo war 
ihnen an dem Angriffe auf das Chriſtenthum wenig gelegen. 
Der Widerſpruch ward alſo auf Gott ausgedehnt. Dies war 
ſogar den bisherigen Führern zu viel. Voltaire trat der Gottes 
läugnung durch Gründe und Witz entgegen; er ſchrieb unter 
Anderem: „Ich möchte mit keiner atheiſtiſchen Regierung 
– Fürſt oder Volk – zu thun haben: denn fände ſie es 
ihrem Vortheile gemäß, mich in einem Mörſer zerſtoßen zu 
laſſen, ſo würd' ich ſicherlich zerſtoßen werden“. Montesquieu, 
der in ſeinen perſiſchen Briefen die Geheimniſſe der Offen 
barung auf das Frechſte verhöhnt hatte, ſchrieb als die Saat 
aufzugehen begann: „Der, welcher die Religion fürchtet und 
haßt, gleicht den wilden Thieren, die in die Kette beißen, 
welche ſie hindert die Vorübergehenden anzufallen, und wer 
ganz und gar keine Religion hat, der iſt das Ungethüm, 
welches ſeine Freiheit nur dann fühlt, wenn es zerreißt und 
verſchlingt“. Aber das heißt zu dem Wildwaſſer ſagen: ſtehe 
ſtill! nachdem man früher den Damm eingeriſſen hat. 

Gott und den Geiſt zu läugnen galt nun in Frankreich 
für Philoſophie, und es war nur noch die Frage, ob der 
Menſch eine Maſchine ſey oder eine Pflanze; das Gewiſſen 
ward als ein Joch betrachtet, das für immerdar zerbrochen 
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ſey, und an dem Ehebruche etwas übles zu finden, erklärte 
man für höchſt lächerlich und gemein. Es zeigte ſich bald, daß 
Montesquieu nicht zu viel geſagt hatte; der wider Gott empörte 
Menſch raste wie ein wildes Thier und wiewol der Mörſer, 
vor welchem Voltaire Grauen hatte, nicht zum Vorſchein kam, 
ſo ward er doch durch die Guillotine, die republikaniſchen 
Hochzeiten und ähnliche Erfindungen der neuen Menſchenliebe 
hinreichend erſetzt. Daneben wälzten die Herren des Tages 
ſich in dem Schlamme der ſchändlichſten Lüſte und ſtahlen ohne 
Maß und Ziel. Schließlich mußte man, um ein menſchliches 
Leben wieder möglich zu machen, zur verfolgten Religion die 
Zuflucht nehmen. 

Die Gottesläugnung klopfte auch in Deutſchland an und 
es ward ihr aufgethan; nur währte es geraume Zeit, bevor 
ſie ſich hier in ihrer ganzen Roheit zeigen durfte. Die Philo 
ſophie des deutſchen Proteſtantismus machte Miene den Glauben 
an Gott ohne Chriſtus feſthalten zu wollen. Dies währte 
nicht lange; doch man ſchämte ſich zu behaupten, das Körper 
liche ſey Alles in Allem, und das Formelwerk des Pantheis 
mus kam nun an die Reihe. Aber in der maßloſen Verwir 
rung, welche dadurch in den Köpfen entſtand, blieb doch Eines 
aufrecht, das einen gemeinſamen Boden darbot. Schon das 
Hegelthum hat mit Allem, was den Menſchen zum Menſchen 
macht, vollſtändig aufgeräumt: denn es läugnet wie Gott und 
die Unſterblichkeit ſo auch die Willensfreiheit, und zwar, wenn 
man die Vorderſätze zugibt, mit unbeſtreitbarer Folgerichtigkeit; 
genau genommen bleibt alſo für die Aufklärung nichts mehr 
zu thun übrig. Allein dies Alles war in einen weiten Über 
wurf vieldeutiger Redensarten eingehüllt und es tönte auch 
manches wohlklingende Wort dazwiſchen; freilich ohne in dieſem 
Zuſammenhange einen Sinn zu haben, doch der Meiſter redete 
überhaupt in Orakelſprüchen, die ſich nicht zuſammenreimen 
ließen. So geſchah es, daß ſogar Jene, welche die Schlagwörter 

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben

ewersm90
Hervorheben



– 639 – 

des Fortſchrittes mit den tiefſten Bücklingen begrüßten, wenige 
ausgenommen, mit der Moral nicht brechen wollten; ſie meinten 
zwar, man könne auch ohne Religion zu haben ein ehrlicher 
Mann ſeyn; aber ſie forderten von jedem ehrlichen Manne, 
daß er wenigſtens ſieben der zehn Gebote Gottes halte und 
nahmen keinen Anſtand, von den daraus hervorgehenden Pflichten 
ganz chriſtlich zu ſprechen. 

Mittlerweile war man aber in dem Lande, das bei allen 
Wendungen der großen geiſtigen Krankheit vorangeht, zu dem 
vollen, unverkürzten Programme der Umwälzung zurückgekehrt. 
Ende 1789 ward in Frankreich eine Stimme laut, welche 
die Abſchaffung der Religion, der Ehe und des Eigenthumes 
verlangte. Das heißt gründlich vorgehen, und ſelbſt die Jaco 
biner brachten es nicht ſo weit. Während der Bürgerkönig 
regierte, nahmen die Communiſten und Socialiſten alle drei 
Forderungen wieder auf, und um die Gottesläugnung als be 
rechtigt hinzuſtellen, wurde mit frecher Stirne behauptet: Gott 
iſt das Übel. Nun hatte man die Heiden aus Nero's Zeit 
überholt. Gewohnt in der Hoffart ihre Ehre und in der 
Sinnenluſt ihr Glück zu ſuchen, ſchauderten dieſe vor der 
Lehre der Demuth und Selbſtverläugnung; ſie wollten die 
höhere Macht, die ſie über ſich fühlten, nach den Bedürfniſſen 
eines verderbten Herzens umdeuten; aber ſie gänzlich zu läug 
nen, erſchien ihnen als eine Ungeheuerlichkeit, mit der ſie ſich 
nicht befaſſen wollten, den Meiſten auch als ein Frevel, deſſen 
Strafe ſie fürchteten. Das Beſte wird zum Schlimmſten, wenn 
es in Fäulniß übergeht; als die Bildung, die unter dem 
Walten des chriſtlichen Gedankens aufgeblüht war, den heid 
niſchen Begierden dienſtbar wurde, begann ſie die Erinnerung 
an Gott und die Ewigkeit als ein Übel zu fühlen und kam 
endlich dahin dies ohne Scham zu bekennen. Die Gottes 
läugnung, welche der Heide von ſich wies, machte an die 
Chriſten den Anſpruch für einen Sieg der Vernunft und eine 

II. 41 
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der Menſchheit erzeigte Wohlthat zu gelten. Der Socialismus 
fand für die Lehrſätze, durch die er die Welt zu erneuern ver 
hieß, auch in Deutſchland gelehrige Schüler, obſchon man hier 
die Ausdrücke zu mildern pflegte. Die Scheu vor dem Ma 
terialismus verflüchtigte ſich und immer kecker wurde behauptet: 
nichts als das Sinnliche ſey ein wirklich Vorhandenes und 
alles Andere leeres Gedankenſpiel oder Dichtung; dies gehe 
aus den Forſchungen der ächten Wiſſenſchaft unwiderſprechlich 
hervor; nur die Dummheit oder der Eigennutz ſträube ſich es 
anzuerkennen. Damit war dem Geſetze der Freithätigkeit der 
Boden entzogen, und im Jahre 1848 ſagte man die Folge 
ſätze ſchon friſch heraus. Allein die Thorheiten und Frevel, 
welche die beginnende Umwälzung begleiteten, riefen eine Gegen 
ſtrömung hervor. Es trat ein Stillſtand ein. 

Indeſſen regte der Aufruhr gegen den Himmel ſich bald 
von Neuem und wurde durch die treuloſe Politik ermuthigt, 
welche in Italien ihre erſten Siege feierte und ſchließlich den 
Rechtsgedanken aus dem Völkerverkehre verbannte. So ging 
es wieder vorwärts und der Riß wurde vollſtändig gemacht. 
Trotz aller Abirrungen der Theorie hielt die deutſche Auf 
klärung bisher eben in den Fragen, die unmittelbar in das 
thätige Leben eingreifen, noch immer an dem chriſtlichen Sitten 
geſetze feſt; ſie nahm ſich nur die Freiheit es Geſetz der Ver 
nunft zu nennen. Einzelne durchbrachen dieſe Schranken und 
ſchon ſeit die Linke des Hegelthumes auf dem Kampfplatze 
erſchien, war es nicht unerhört, daß das ſittliche Gefühl mit 
ſtirnloſer Frechheit verhöhnt wurde. Aber daß man dies als 
ein Gebot der Vernunft behandelte, hatten die Himmelsſtürmer 
bisher nicht zu erreichen vermocht; ſie mußten ſich vielmehr 
gefaßt machen auch in den Kreiſen, wo man zu dem Fort 
ſchritte ſchwor, auf Widerwillen zu ſtoßen. Dies änderte ſich 
nun und dadurch wurde der letzte feſte Punct erſchüttert, wel 
cher den Chriſten und den Gegnern der Religion noch als 
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Anhalt der Verſtändigung geblieben war: denn zu jeder Er 
örterung bedarf es eines Gemeinſamen, von beiden Theilen 
Zugegebenen; wenn dies gänzlich abhanden kömmt, ſo wird es 
unmöglich mit Gründen zu ſtreiten: cum principium ne 
gante disputari nequit. Dieſe äußerſte Zerrüttung des 
ſittlichen Bewußtſeyns kam aber als Theil eines Syſtemes, 
nach welchem der Gedanke an ein Höheres die Krankheit iſt, 
woran die Menſchheit darniederliegt. Es iſt keine einheimiſche 
Pflanze und wir müſſen uns ſchon wieder entſchließen, nach 
Frankreich hinüber zu blicken; um ſo mehr da auch zu der 
Geſtalt, welche der Krieg gegen Gott, den Geiſt und das 
Geſetz der Geiſterwelt in unſerer Mitte nun angenommen 
hat, der erſte Anſtoß von Frankreich ausgegangen iſt. 

Die Träume, mit welchen der Socialismus bei ſeinem 
erſten Auftreten ſpielte, hatten ihre Ziehkraft verloren, aber 
die Begierden, welchen er ſchmeichelte, glühten mit ungeſchwächter 
Heftigkeit; da begann man in Paris den Poſitivismus als 
die ſchönſte Blüthe der ächten Weisheit anzupreiſen. Poſitivis 
mus? Was iſt das für ein Ding? Der Name wird bei uns 
ſelten genannt; aber die Sache macht ſich rings um uns 
täglich breit. Die Geſinnung, welcher der Poſitivismus einen 
ſcharf zugeſpitzten Ausdruck leiht, wird in den öffentlichen 
Blättern als die Forderung des Fortſchrittes und das Geſetz 
der Zukunft verkündet, ſie herrſcht über die Beſchlüſſe der 
politiſchen Körperſchaften, ſie lärmt in den Schenken und 
Kaffeehäuſern, ſie tobt in den Arbeiterverſammlungen; in die 
Rüſtkammer zu blicken, aus der man die Waffen entlehnt, 
iſt alſo keineswegs eine überflüſſige Mühe. 

Der Poſitiviſt bekennt ſich zu einer Lehre, welche ſich die 
poſitive Philoſophie nennt, weil ſie vorgibt: die durch Erfah 
rung und Beobachtung gegebenen Thatſachen mit Ausſchluß 
aller leeren Einbildungen als ihre Quelle und Richtſchnur zu 
haben, und kraft des ihm aufgegangenen Lichtes behauptet er 
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wörtlich wie folgt: „Die ſogenannten religiöſen Vorſtellungen 
mögen wie immer geſtaltet ſeyn, ſie ſind fortwährende Urſachen 
der Trennung in der Familie und der Unordnung im Staate“. 
Hieraus folgert er: „Der Gottesgedanke fördert eben ſo ſehr 
die Auflöſung der Geſellſchaft als den Rückſchritt. (L'idée 
de Dieu est aussi anarchique que rétrograde.)“ Man 
ſetzt die bitteren Früchte der Abwendung von der Religion 
auf die Rechnung der Religion, das iſt der ganze Kunſtgriff. 
Der Poſitiviſt behauptet ferner: „Der Gottesläugner iſt kein 
wahrhaft freigewordener Geiſt; er iſt noch auf ſeine Weiſe 
ein Theologe“. Das iſt ja barer Unſinn? In gewiſſer 
Hinſicht wol, dennoch paßt es in den Zuſammenhang. Um 
Gott zu läugnen muß man an Gott denken; frei iſt aber der 
Menſch erſt dann, wenn er ſich von dem Gedanken an Gott 
gänzlich losgemacht hat, wenn er ſich um gar nichts mehr als 
um das Irdiſche kümmert und an gar nichts denkt als wie 
er unter dem Monde ſo viele Genüſſe als möglich an ſich 
raffen könne. Der Wahn von Gütern, welche jenſeits dieſer 
Erde liegen, hat die Menſchen bisher gehindert, hienieden ſo 
glücklich zu ſeyn wie ſie können und ſollen; er muß ſchnell 
und mit der Wurzel ausgerottet werden. An Gott zu denken 
und ſey es auch um ihn zu läugnen iſt ſchon Zeitverluſt und 
Gefahr, nichts darf von Gott übrig bleiben, nicht einmal 
das Wort. 

Hieraus ergibt ſich von ſelbſt, daß Alle, die an Gott 
glauben, als Feinde der Freiheit und des Glückes der Menſch 
heit von jedem Einfluſſe auf die Angelegenheiten des Staates 
auszuſchließen ſind. Die poſitive Philoſophie erklärt feierlich: 
„Im Namen der Vergangenheit und der Zukunft übernehmen 
die Diener der Menſchheit die Oberleitung der irdiſchen An 
gelegenheiten und alle die verſchiedenen Sclaven Gottes, Ka 
tholiken, Proteſtanten und Deiſten ſind als Zurückgebliebene 
und Ruheſtörer von der Herrſchaft in der Politik unwiderruflich 
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ausgeſchloſſen“. Dieſer Ausſpruch ſteht an der Spitze des 
poſitiviſtiſchen Katechismus. Man verheißt der Welt die Grün 
dung eines Staates, in welchem Voltaire und Robespierre 
wegen übermäſſiger Frömmigkeit unfähig wären an der Re 
gierung theilzunehmen. 

Eine ſolche Freiheitslehre kann nicht anders als zu dem 
gröbſten Materialismus ihre Zuflucht nehmen. Das thut ſie 
denn auch und alle Folgerungen, welche ſich daraus für die 
Moral ergeben, werden herzhaft gezogen. Der poſitive Philo 
ſoph verſichert: „Tugend und Laſter ſind Producte wie Zucker 
und Vitriol“. Alſo gibt es genau genommen weder Tugend 
noch Laſter? Geradezu will man dies freilich nicht zugeſtehen: 
denn es iſt unmöglich von menſchlichen Dingen zu reden ohne 
den Begriff von gut und böſe in Anwendung zu bringen. 
Aber ein Auskunftsmittel hat ſich gefunden. Es gibt, ſagt 
man, keine für alle Menſchen und Zeiten giltige Moral, jedes 
Volk, jedes Jahrhundert hat ſeine eigene. Damit iſt nun 
Alles gerechtfertigt, wornach die entzügelte Begierde lechzet. 
In Büchern, in Tagesblättern, in Vereinen, in Verſamm 
lungen wird der Ruf erhoben: „Das Eigenthum iſt Dieb 
ſtahl! Die Buhldirne iſt ſo gut wie die barmherzige Schweſter! 
Die Ehe iſt Hingabe zur Schändung; das Freudenmädchen 
ſteht höher als die treueſte Gattin!“ Sind wir in einem 
Narrenhauſe? Die Überzeugungen, welchen man Hohn ſpricht, 
ſind ja ein Erbgut, deſſen ſich der Menſch nur zugleich mit der 
Vernunft entäußern könnte! Darauf antworten die neuen 
Moraliſten: Du biſt ein Zurückgebliebener und verwechſelſt 
die Zeiten; das was dir Tugend iſt, hat einſt allerdings für 
Tugend gegolten und damals wären deine ſalbungsvollen 
Reden an ihrem Platze geweſen; aber die Zeit jener engherzigen 
Tugend und aller ihrer Überſchwenglichkeiten, Schwärmereien 
und metaphyſiſchen Thorheiten iſt nun abgelaufen und für 
alle Ewigkeit abgethan; einſt war das Gewiſſen göttlich, jetzt 
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iſt es der Genuß. Aber nicht einmal mit der zeitgemäſſen 
Moral gibt man ſich zufrieden; ſchon wird von den Schülern 
und Sendboten des Poſitivismus die unabhängige Moral ver 
kündet. Das heißt mit anderen Worten: Jedermann darf, was 
er will; es fragt ſich nur, ob er es kann. Damit iſt aus 
der Unabhängigkeit des Glaubens die äußerſte, doch ganz rich 
tige Folgerung gezogen und die toll gewordene Civiliſation 
will das Fauſtrecht zurückbringen, nur ohne den Gottesfrieden. 

Doch wie ſtimmet das zu den Berichten, nach welchen 
die chriſtliche Überzeugung in Frankreich ſtäte Fortſchritte macht? 
Dieſe Berichte mögen manchmal zu ſtark gefärbt ſeyn; aber 
es liegt ihnen etwas ſehr Wahres zu Grunde. Zu Paris 
und in allen Städten des Landes iſt die Zahl der entſchiede 
nen, thatkräftigen Katholiken im Wachſen begriffen; in den 
höheren Schichten der Geſellſchaft und bei den bedeutenderen 
Vertretern der Wiſſenſchaft wird die Religion mit Achtung 
behandelt und die Anerkennung, daß ſie für die Geſellſchaft 
unentbehrlich ſey, gewinnt in dieſen Kreiſen immer mehr Bo 
den. Im franzöſiſchen Senate, wo doch Geiſtlichkeit und 
Adel ſehr ſchwach vertreten ſind, darf man es nicht wagen, 
wider Kirche und Glauben aufzutreten, ſonſt halten ſogar 
Generale ſich verpflichtet Einſprache zu erheben. Die franzö 
ſiſche Akademie, einſt das Heereslager der Encyklopädiſten im 
Kriege gegen das Chriſtenthum hat erſt vor wenigen Tagen 
wieder zwei gute Katholiken zu Mitgliedern erwählt. Deshalb 
iſt aber der Haß gegen Gott noch keineswegs erloſchen und 
die neueſte Form desſelben iſt der Poſitivismus, aus deſſen 
Glaubens- und Sittenlehre ich ſo eben einige Proben gegeben 
habe. Seine Anhänger machen mit den verbiſſenſten Socia 
liſten gemeine Sache. Man ſpiegelt den größtentheils armen 
Landleuten eine Verbeſſerung ihrer Lage vor und thut es nicht 
ohne Erfolg; man hat unter den Arbeitern eine Partei ge 
ſammelt, die mit der roheſten Wuth gegen Gott und Eigen 
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thum tobt. Bei ihren Verſammlungen brüllen dieſe Ver 
führten: Nieder mit der Religion! Doch eben ſo laut und 
ſtürmiſch rufen ſie: Nieder mit dem Geſetze, nieder mit dem 
Kapitale! Wer den Namen Gottes ausſpricht, wird zur Thüre 
hinausgeworfen und Robespierre ein Reactionär geſcholten; 
aber das Hauptverbrechen der Religion findet man darin, daß 
ſie die Bruſtwehr des Kapitales ſey: denn ohne den Wahn 
von Gott und der Pflicht würde kein Arbeiter ſo thöricht ſeyn 
ſich dem Fabrikherrn zum Sclaven darzuleihen. 

So ſteht es in Frankreich, Licht und Finſterniß bereiten 
ſich dort zu einem Kampfe, der entſcheidend werden kann. 
Alles aber, was der franzöſiſche Atheismus in ſeiner neueſten 
Geſtalt gebracht hat, mit Einſchluß eines Abklatſches ſeiner 
Arbeiterverſammlungen, iſt auch zu uns gekommen, jedoch nicht 
unmittelbar ſondern über Deutſchland. Der klägliche Wahn, 
daß es Wiſſenſchaft ſey, nur das Räumliche als wirklich und 
weſenhaft anzuerkennen, hatte hier der Weltauffaſſung des 
Poſitivismus vorgearbeitet; man eignete ſich deſſen Kraftworte 
in leichter Umbildung an und ſeit mehr als zehn Jahren wird 
wiederholt, daß die Religion die Quelle alles Unheiles und 
Elendes auf Erden ſey. Mit jedem Unglücke Öſterreichs wuchs 
die Zuverſicht, womit dieſe Stimmen ſich geltend machten, und 
der Wiederhall, den ſie fanden. Seit dem vorigen Jahre hat 
die Frechheit einiger ſüddeutſcher Blätter den Gipfel erreicht, 
denn ſie fordern geradezu: der veraltete Aberglaube, den man 
auf den Kanzeln noch predige, ſolle nicht länger geduldet wer 
den, mit der Wiſſenſchaft, der Preſſe, der Geſetzgebung müſſe 
die Gewalt ſich vereinigen, um ihm den Garaus zu machen. 
Durch ſolche Lehrmeiſter und Einflüſſe ſind wir dahin gelangt, 
wo wir uns jetzt befinden. Aus zweiter und dritter Hand 
überkommen, manchmal abgeſchwächt, noch öfter in's Plumpe 
überſetzt und mit pöbelhaften Schmähungen verbrämt, bilden 
die Wühlerſprüche der ſogenannten poſitiven Philoſophie den 
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Kern der politiſchen Weisheit, durch welche man Oſterreich ZU 
erneuern gedenkt. Dies ſtellt ſich nirgends ſo deutlich als in 
der Schulfrage heraus. Die Adreſſen und Zeitungsartikel, mit 
welchen man wider die chriſtliche Schule zu Felde zog, waren 
ſämmtlich Variationen des Thema: die Jugend müſſe dazu 
erzogen werden, ſich um nichts als das Irdiſche zu bekümmern; 
die Religion ſchade der Bildung und dem Glücke des Men 
ſchen, der Fortſchritt verlange, daß ihr der Einfluß auf den 
Unterricht ſo ſchnell als möglich entzogen werde. Vor der Hand 
will man dem Prieſter noch erlauben, in der Schule Religions 
unterricht zu ertheilen; aber den Lehrern von Wien wird 
täglich gepredigt: ſo lange dies geſtattet werde, ſey für Öſter 
reich kein Aufſchwung, keine Blüthe zu hoffen. Wenn auch 
Männer, denen die Wiſſenſchaft am Herzen liegt, dieſen Ton 
anſtimmen, ſo beweiſen ſie nur ihre Unbekanntſchaft mit der 
Partei, von deren Tiſche ſie die Broſamen in pflichtſchuldiger 
Ergebenheit aufleſen. Die poſitive Philoſophie ſagt: „Die 
Erziehung muß aufhören der Geiſtlichkeit oder der Univerſität 
(das heißt nach franzöſiſchem Sprachgebrauche den vom Staate 
geleiteten Lehranſtalten und Schulen) anzugehören; ſie ſind 
beide abgelebt“. Sie folgert daraus: „Der Kirche die vom 
Staate ihr beſtimmten Summen entziehen ohne der Univerſität 
das Gleiche zu thun hieße das Ziel verfehlen“. Soll die 
Glückſeligkeit des Menſchengeſchlechtes nicht ein frommer Wunſch 
bleiben, ſo muß eine Erziehungsgewalt (pouvoir éducateur) 
mit weitreichenden Befugniſſen gegründet und die Leitung in 
die kraftvollen Hände der Proletarier gelegt werden. Als 
Helfershelfer bei Zerſtörung des Glaubens hieß man die Doc 
toren und Profeſſoren willkommen, nun können ſie mit ihren 
Grillen und metaphyſiſchen Hirngeſpinnſten nur ſchaden; der 
Mohr hat ſeinen Dienſt gethan und mag ſich trollen. 

Die europäiſche Krankheit iſt jedoch bei uns auf einer 
ganz anderen Entwicklungsſtufe als in Frankreich. Das Volk 
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iſt bis zu dieſem Augenblicke von den Lehren des Unglaubens 
und der Auflöſung noch faſt unberührt; auch die Verſuche, 
die man ſeit einiger Zeit mit den Arbeitern nach Pariſer 
und Genfer Muſtern anſtellt, haben bis jetzt (doch die Zeit 
ſchreitet ſchnell), noch nicht tief eingegriffen. Dagegen befinden 
die höheren Stände im Großen und Ganzen ſich dort, wo 
ſie in Frankreich vor neunzig Jahren waren. In den Büchern 
und Flugſchriften, die man damals in Frankreich mit Heiß 
hunger verſchlang, wurde wider die Religion und den Thron 
das Ärgſte vorgebracht, was ſich erſinnen läßt; man war be 
reits von Spott und Hohn bis zu bluttriefenden Hetzerworten 
vorgeſchritten und unter den Leuten, die ſich zur guten Geſell 
ſchaft zählten, wagten Wenige zu widerſprechen, die Meiſten 
hielten ſich verpflichtet, lauten Beifall zu zollen. Dennoch 
dachten vor neunzig Jahren noch ſehr wenige Franzoſen ernſt 
lich an die Zerſtörung der Religion und der Monarchie, an 
die Zertrümmerung alles Beſtehenden; ſie fanden die Auf 
forderung zum Morde der Könige und Prieſter geiſtreich und 
philoſophiſch, meinten aber im Innerſten doch, damit habe es 
ſeine guten Wege. Sagte Jemand vorher, die Thaten würden 
den Worten nachfolgen oder was dasſelbe iſt, die Feuerbrände 
würden zünden, ſo lachten ſie darüber als über Einbildungen 
der Furchtſamen und Träume der Schwärmer oder ſie warfen 
ſich in die Bruſt und erklärten mit erhabener Entrüſtung: 
Dies ſeyen nichtige Schreckbilder erſonnen von den Finſter 
lingen um die Philoſophie zu verdächtigen. Im Weſentlichen 
geht es jetzt bei uns gerade ſo wie damals in Frankreich, der 
Unterſchied liegt in den Formen. 

Unſer Liberalismus richtet alle Macht, die er über die 
öffentlichen Zuſtände übt, wider Religion und Sittlichkeit; 
was das Illuminatenthum begann, ſoll ſchnell zu Ende ge 
führt werden, alles Andere iſt ihm vor der Hand Nebenſache, 
und die Berechnung iſt eben nicht unrichtig; dem Altare ſtürzt 
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das Andere nach. Es fehlt unter den gebildeten Ständen 
durchaus nicht an Männern, welche das Wahre erkennen und 
das Gute wollen; dennoch dürfen die Neujuden und ihre 
Verbündeten ſich rühmen, die Leute im Frack und Paletot zu 
beherrſchen. Aber die Zahl der Lenkſamen würde ſehr ein 
ſchmelzen, wenn es bei uns nicht ginge wie vor neunzig 
Jahren in Frankreich, und es nicht ſo gewöhnlich wäre vor 
den Folgen der Dinge, die man preist und fördert, das Auge 
zu verſchließen. Sogar unter Jenen, die an allen Kund 
gebungen wider die Religion, die Kirche und die ſittliche 
Ordnung ſich eifrig betheiligen, gibt es ſehr Viele, die weder 
wollen noch erwarten, daß jedes Wort zur That werde und 
eben ſo wenig der Meinung ſind, daß die Grundſätze, welche 
ſie öffentlich vertreten, für das häusliche Leben gut ſeyen. 
Gar Manche ſprechen und ſtimmen für eine Einrichtung des 
Schulweſens, deren folgerechte und dauernde Durchführung das 
heranreifende Geſchlecht dem Chriſtenthume und der ſittlichen 
Scheu entfremden würde, während ſie ganz und gar keine 
Luſt haben, mit ihren eigenen Kindern ſolche Verſuche anzu 
ſtellen, ſondern für die chriſtliche Erziehung derſelben ernſtlich 
Sorge tragen. Aber hat Europa noch nicht genug Erfahrungen 
gemacht? Sprechen die Ereigniſſe einer uns nahe liegenden 
Vergangenheit nicht für Jeden, der Ohren hat zu hören, mit 
Donnerſtimme? Das ſollte man meinen, doch vor den In 
tereſſen des Augenblickes müſſen die Lehren der Vergangenheit 
ſchweigen; das iſt nicht gut, aber es iſt nichts Neues. Auch 
hat man jetzt weniger als jemals Grund darüber zu ſtaunen: 
denn die Logik hat ihre Rechte verloren; man mag den 
Wortführern der Menſchheit ohne Gott noch ſo deutlich be 
weiſen, daß ſie bei ihren anſpruchvollen Redensarten ſich in 
ſtäten Widerſprüchen bewegen, ſo verfängt dies nicht das Ge 
ringſte. Der Fortſchritt geht über Alles, auch über den geſunden 
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Menſchenverſtand. Das iſt der vornehmſte Glaubensartikel der 
allerneueſten Vernunft. 

Und iſt nirgends Hoffnung, iſt nirgends Hilfe? So 
könnte nur ein Kleingläubiger fragen; es lebt ja noch der 
alte Gott. Aber zu bequemen, läſſigen Gebahren iſt nun 
keine Zeit. Genau genommen iſt dazu niemals Zeit: denn 
jeder Tag iſt von dem Herrn des Lebens uns zugezählt und 
wir werden über die Verwendung desſelben einſt Rechenſchaft 
geben müſſen. Doch wenn wilde Horden hereinbrechen, die 
Häuſer anzünden, die Männer tödten, die Weiber und Kinder 
in die Knechtſchaft ſchleppen, wer wird da gleichgiltig im 
Winkel ſitzen bleiben? Von Türken und Tartaren haben wir 
freilich nichts mehr zu fürchten, aber täglich und ſichtlich 
wachſen die Gefahren, welche die Würde, die Hoffnung, das 
höchſte Gut des Geiſtes bedrohen, und hätten die Entwürfe, 
zu welchen man ſich offen bekennt, bis zu einem gewiſſen 
Grade Erfolg, ſo würde, gewiß nicht zur Freude der jetzigen 
Parteiführer die Grundlage der geſelligen Ordnung wie der 
Boden zur Zeit des Erdbebens erſchüttert werden: wie, und 
wir könnten die Hände läſſig in den Schoos legen ? Was 
ſollen wir alſo thun ? Die That, welche Gott von uns ver 
langt, muß in unſerem eigenen Herzen beginnen. Das Reich 
des Glaubens und der Liebe iſt es, deſſen Zerſtörung unver 
holen gefordert wird, und von der Kraft des Glaubens und 
der Liebe muß die Rettung kommen. Der Hauch des Früh 
linges macht ſich überall fühlbar; das unſcheinbare Veilchen 
keimt duftig hervor und die ſtolze Eiche umgibt ſich mit ver 
jüngter Blätterkrone, im ſtillen Thale grünt die Wieſe und 
geſchwellt von dem thauenden Eiſe der Berge braust mit ge 
waltigen Fluthen der Strom daher. So geht es auch mit 
dem ächten Eifer für Gott und ſein Reich, der mit der Liebe 
kömmt und in ihr ſein Maß findet: er bethätigt ſich im 
Großen und Kleinen und das Kleine wird durch ihn groß. 
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Mit Recht empfehlen die Lehrer des geiſtlichen Lebens das 
Stillſchweigen, zur rechten Zeit und am rechten Orte hat es 
hohen Werth. Jetzt aber ſtellen die Dinge ſich ſo, daß man 
durch Sprechen ſich um Gott und die Menſchheit viele Ver 
dienſte erwerben kann. Und dazu braucht es weder künſtlich 
geſetzter Worte noch tiefſinniger Weisheit; auch hat man 
nicht zu befürchten von Löwen zerriſſen oder mit eiſernen 
Krallen zerfleiſcht zu werden wie dies den Märtyrern begegnet 
iſt. Man ſage einfach ſeine Überzeugung heraus und kümmere 
ſich nicht um den Spott der Thoren und Speculanten. Thäte 
dies Jedermann, ſo würde das Blatt ſich bald wenden: denn 
in Religion und Politik bilden die Vernünftigen immer noch 
die große Mehrzahl. Auch haben ſie keineswegs Widerſacher 
gegenüber, welche ſich durch Muth auszeichnen, die Wühler 
unſerer Tage ſind nur tapfer wo ſie keinen entſchloſſenen 
Widerſtand beſorgen; aber die guten, braven Leute ſind noch 
furchtſamer und dabei ſehr bequem, daher räumen ſie einer 
kleinen Minderzahl das Feld. Freilich iſt auch dies nichts 
Neues. Der berüchtigte Danton wurde zu dem damals ſehr 
wichtigen Amte eines Syndicus der Stadtgemeinde von Paris 
bei 80.000 Stimmberechtigten mit 1662 Stimmen gewählt, 
die anderen waren ausgeblieben. Hebert und Chaumette, die 
an heimtückiſchen Ingrimm wider Altar und Thron den 
Würger Danton überboten, wurden in den Gemeinderath von 
Paris, wo ſie einen ſo verderblichen Einfluß übten, der erſte 
mit 56, der zweite mit 53 Stimmen gewählt. „Es iſt 
überall wie bei uns“, ſagt der Franzoſe. Hat er nicht Recht? 
Ein paar Dutzend Schreier beherrſchen Hunderttauſende, weil 
die Hunderttauſende ſchweigen. Aber dennoch wird der Wille 
des Volkes als das höchſte Recht und Geſetz hingeſtellt; die 
Revolution und der Unglaube, welche Zwillinge ſind, haben 
nämlich dies gemeinſam, daß ſie von Lügen leben. 
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Seine Überzeugung muthig bekennen iſt alſo in unſeren 
Tagen ein großes Werk der chriſtlichen Barmherzigkeit. Manches 
Wort iſt ein zündender Funke; doch jedes Wort iſt wenigſtens 
ein Tropfen und aus vielen ſolchen Tropfen könnte ein 
Strom werden, der den Schmutz und den Frevel wegzu 
ſchwemmen vermöchte. Doch ſollen Werke mit den Worten 
ſich vereinen. Die St. Michaelsbruderſchaft muntert ihre Ge 
noſſen zu dem Einen wie dem Anderen auf. Es ſind mehr 
als zweitauſend Jahre her, daß Rom ein Mittelpunct für 
die Entſcheidung von Weltgeſchicken iſt, nur nicht immer in 
derſelben Weiſe. Die Siebenhügelſtadt herrſchte über die be 
wohnte Erde bis jenſeits des Euphrat; ſie wurde dann durch 
den heiligen Petrus und ſeine Nachfolger zur feſten Burg 
des Chriſtenthumes und ſeit eilfhundert Jahren unterſteht ſie 
auch in weltlichen Dingen dem Papſte, iſt die Hauptſtadt des 
Gebietes, durch welches die Unabhängigkeit ſeines Waltens 
ſicher geſtellt wird. Gerade jetzt ſchweben zu Rom wieder 
Fragen ob, welche die Geſchicke der Welt berühren. Die Er 
haltung des Kirchenſtaates iſt für die Kirche von hoher Wich 
tigkeit, ſie iſt es aber auch für die Geſellſchaft. Mit dem 
Völkerrechte iſt das Recht, mit dem Rechte die Pflicht geläug 
net und es bleibt nichts übrig als die rohe, der Begierde 
dienende Gewalt und der Flitterſtaat nichtiger Worte, womit 
ſie ihre Thaten bekleidet. Wider dieſen Frevel an den Bedin 
gungen eines menſchenwürdigen Völkerlebens wird zu Rom 
und für den Augenblick nur zu Rom thatkräftige Einſprache 
erhoben. Der denkende, folgerechte Katholik wird an dieſer 
Einſprache ſich nicht nur dadurch betheiligen, daß er für Recht 
und Wahrheit die Stimme erhebt ſondern ſie in ſo weit er 
vermag auch durch Beiträge fördern, die den äußeren Mitteln 
des Widerſtandes gewidmet ſind, und indem die St. Michaels 
bruderſchaft hiefür thätig iſt, erfüllt ſie eine wahrhaft zeit 
gemäſſe Aufgabe. Segen und Gedeihen verleihe Der, deſſen 
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heiliger Name geläſtert wird! Gott der Allmächtige, Allwal 
tende ſegne, beſchütze, leite Pius den Neunten, welcher uner 
ſchütterlich wie der Fels im Meeresſturme den Gewalten des 
Verderbens gegenüber ſteht; ein Hort des Glaubens, deſſen 
Fittige den Menſchen zu ſeiner ewigen Heimath emportragen, 
ein Hort der Gerechtigkeit, die von dem Widerſcheine höherer 
Überzeugungen lebt und der Geſellſchaft, von welcher ſie ſchei 
det, die Zuckungen des Todes als Erbe hinterläßt. Gott, der 
Vater des Lebens und des Lichtes, verherrliche ſeine Gnade 
an der heiligen Verſammlung, die mit ſeiner Hilfe am Schluſſe 
des Jahres beginnen wird; das allgemeine Concilium werde 
zum Wendepuncte, es gehe von ihm die Erneuerung aus, 
derer das müde, zerrüttete Europa bedarf. 

–E&gt;SSSSLS&gt;S– 
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XXXV. 

Die kirchliche Gerichtsbarkeit in Eheſachen. 

Snschrift an den Herrn Klinisterpräsidenten Grafen unu Taaffe. 

Hochgeborner Graf! 

Ein Erlaß, den die ergebenſt Unterzeichneten mit Befremden 
empfangen haben&quot;) verſetzt ſie in die Nothwendigkeit eine Er 
klärung zu wiederholen, welche am 30. März 1868 in einer 
an den damaligen Herrn Miniſterpräſidenten gerichteten Zu 
ſchrift gemacht worden iſt: 

„Der Staat iſt eine Geſellſchaft, er iſt aber nicht die ein 
zige Geſellſchaft, die es auf Erden gibt, und keine iſt ſo zahlreich 
und verfolgt ein ſo hohes Ziel wie die katholiſche Kirche. Wäh 

- rend ihre Kinder Bürger der verſchiedenſten Staaten ſind, gehören 
ſie Alle dem großen Ganzen an, deſſen Zuſammenhang durch das 
Weltmeer nicht unterbrochen wird und ſind unter einem gemein 
ſamen Oberhaupte dem Papſte durch dieſelbe Glaubens- und 
Sittenlehre, denſelben Gottesdienſt und dasſelbe Kirchengeſetz feſt 
geeiniget. Durch den Eintritt in eine Handels- oder Eiſenbahn 
geſellſchaft erwirbt man Rechte und legt ſich Verbindlichkeiten auf, 
die nicht in dem Staatsgeſetze ſondern in einem freiwillig geſchloſſe 
nen Vertrage begründet ſind. Wer die übernommenen Verbind 
lichkeiten nicht erfüllt, kann der erlangten Rechte von der Geſell 

*) Der Miniſterialerlaß vom 19. Februar 1869. 
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ſchaft in der durch ihre Verfaſſung feſtgeſetzten Weiſe beraubt wer 
den und ſie vollzieht dies kraft ihres eigenen aus dem Vertrage her 
vorgegangenen Rechtes. Da die erwähnten und ähnlichen Geſell 
ſchaften die Erwerbung von Gütern, die ganz in den Bereich des 
Erzwingbaren fallen, zu ihrem einzigen Zwecke haben und ihre Ver 
faſſung darnach eingerichtet iſt, ſo ſtehen ſie zur Staatsgewalt 
in einem weſentlich anderen Verhältniſſe als die katholiſche Kirche; 
wie kann alſo ein Recht, das nicht einmal ihnen verſagt wird, der 
Kirche angeſtritten werden! Offenbar haben die Mitglieder der 
Kirche Rechte und Verbindlichkeiten, die ihnen entweder ſchon als 
ſolchen zukommen oder aus einem von denſelben übernommenen 
Kirchenamte hervorgehen und durch die Kirchenverfaſſung ſind 
Jene bezeichnet, welche die Macht haben über dieſe Rechte und Ver 
bindlichkeiten in der durch das Kirchengeſetz vorgeſchriebenen Weiſe 
ein für den Katholiken verbindliches Urtheil zu fällen. Die Macht 
über Rechte zu ſprechen iſt doch unſtreitig eine jurisdictio und 
wie ſoll man im Deutſchen ſie anders als Gerichtsbarkeit nennen? 
Von der des Staates unterſcheidet ſie ſich durch die Natur der 
Gegenſtände, auf die ſie ſich bezieht. Wie könnte im Namen Sei 
ner Majeſtät entſchieden werden, ob ein Katholik von der Kirchen 
gemeinſchaft auszuſchließen oder einem Prieſter die Befugniß zu 
entziehen ſey, das Wort Gottes zu verkünden, die Losſprechung im 
Beichtſtuhle zu ertheilen, das Opfer der heiligen Meſſe darzubrin 
gen? Dies und Alles, worüber die Kirche kraft der von Gott em 
pfangenen Sendung urtheilt, hat ja Fragen der Glaubenslehre, 
der Gewiſſenspflicht und des kirchlichen Geſellſchaftsrechtes zur 
Vorausſetzung; es liegt alſo jenſeits des Gebietes der Staatsge 
walt und berührt ſie nur in den ſeltenen Fällen, in welchen ſie 
um Hilfe zur Vollſtreckung des Spruches angegangen wird. Dieſe 
zu verweigern ſteht in ihrer Macht; dadurch wird aber im Rechte 
nichts geändert und meiſtens gibt die gleichgiltige Haltung der 
äußeren Gewalt nur Veranlaſſung, daß die der Kirche eigenthüm 
liche Macht unzweideutiger hervortritt. 
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In Nordamerika, wo die Katholiken erſt ſeit dem Jahre 
1830 des Staatsbürgerrechtes theilhaft ſind, entwickelte die 
dermalige Stellung des Staates zur Religion ſich im alleinigen 
Hinblicke auf die proteſtantiſchen Bekenntniſſe, deren Zerſplitte 
rung und Wandelbarkeit dort Alles, was Europa bis jetzt ge 
ſehen hat, weit, ſehr weit übertrifft. Öſterreich iſt im Schooſe 
der katholiſchen Kirche entſtanden und groß geworden; Seine 
Majeſtät ernennt faſt alle Erzbiſchöfe und Biſchöfe, die meiſten 
Domherren und viele Pfarrer; die Staatsgewalt erſtreckt ihren 
Einfluß bis in die biſchöflichen Seminarien, wo kraft der 
Vereinbarung, die man zerreißen will, kein Seiner Majeſtät 
mißfälliger Lehrer vortragen darf. Daher iſt es in Oſterreich 
für die Regierung ſchlechthin unmöglich von der katholiſchen 
Kirche und ihrer Verfaſſung keine Kunde zu nehmen. Wie 
ſollte alſo ein öſterreichiſches Geſetz die Abſicht haben zu läug 
nen, daß es eine Gerichtsbarkeit in der Kirche gebe? Dem 
erſten Artikel des Grundgeſetzes über die richterliche Gewalt 
kann eine ſolche Läugnung um ſo weniger beigemeſſen werden, 
da er fremden Geſetzgebungen nachgebildet und ſomit der Sinn 
desſelben durch eine vieljährige Übung auſſer Zweifel geſtellt 
iſt. Das baieriſche und ſächſiſche Geſetz erklärt, daß alle Ge 
richtsbarkeit vom Könige ausgehe, und dennoch wird in Baiern 
und Sachſen über die Ehen der Katholiken von der Kirchen 
gewalt nach dem Kirchengeſetze geurtheilt, weil man der Natur 
eines bürgerlichen Geſetzes gemäß keine andere als die weltliche 
Gerichtsbarkeit im Auge hat.“ 

In dem eben dargelegten Sinne aufgefaßt gehört die 
Gerichtsbarkeit zum Weſen der katholiſchen Kirche; ſie läugnen 
heißt die Kirche läugnen. Dieſe und keine andere Gerichts 
barkeit nimmt die Kirche in Eheſachen als ihr unveräußerliches 
Recht in Anſpruch und ſie bleibt dabei ganz auf ihrem eigenen 
Gebiete: denn die Entſcheidungen, welche ſie in Eheſachen aus 
eigener Macht erläßt, haben einerſeits die katholiſche Glaubens 

II. 42 
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und Sittenlehre und die auf dieſelben gegründeten Vorſchriften 
des Kirchengeſetzes und andererſeits die Pflicht der Gläubigen 
die Kirche zu hören zu ihrer Vorausſetzung. 

In wie fern dieſe Entſcheidungen für die Zuerkennung 
der bürgerlichen Rechte maßgebend ſeyen, hängt ohne Zweifel 
von dem Staatsgeſetze ab und die Änderung, welche darin 
durch die Mai-Geſetze in Öſterreich hervorgerufen wurde, iſt eine 
ſo offenkundige Thatſache, daß wol Niemand den Biſchöfen 
die Abſicht unterlegen wird, ſie verhehlen zu wollen. Die An 
klage, daß durch das Verfahren ihrer Gerichte die Katholiken 
über die nunmehrige Tragweite der kirchlichen Entſcheidungen 
getäuſcht würden, müſſen die ergebenſt Unterzeichneten mit 
aller Entſchiedenheit zurückweiſen. Wenn die Biſchöfe und ihre 
Beauftragten mit Strafen bedroht werden, weil ſie inner den be 
zeichneten Gränzen die Gerichtsbarkeit in Eheſachen üben und die 
dazu unentbehrlichen Handlungen durch Ausdrücke bezeichnen, 
welche ſelbſt zur Zeit als die kirchlichen Grundſätze Joſeph des 
Zweiten herrſchten, als ganz unbedenklich galten, ſo überlaſſen 
ſie es jedem Billigdenkenden in Öſterreich, in Europa darüber 
zu urtheilen. Doch halten ſie ſich verpflichtet Verwahrung 
einzulegen wider jede Mißachtung eines Rechtes, das mit der 
Natur und Sendung der Kirche unzertrennlich verbunden iſt. 

Übrigens bitten die ergebenſt Unterzeichneten Euere Excellenz 
den Ausdruck ihrer ausgezeichnetſten Hochachtung zu empfangen. 

Wien, Brünn, Marburg, Klagenfurt, Breslau, Görz, 
Königgrätz, Lemberg, Trient, Leitmeritz, Budweis, Krakau, Zara, 

am 9. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 29. März; 5. Mai 1869. 

Friedrich Kard. Schwarzenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Prag. 
Joſeph Othmar Kard. Rauſcher, Fürſt-Erzbiſchof von Wien. 
Maximilian von Tarnóczy, Fürſt-Erzbiſchof von Salzburg. 
Friedrich Landgraf Fürſtenberg, Fürſt-Erzbiſchof von Olmütz. 
Andreas Gollmayr, Fürſt-Erzbiſchof von Görz. 
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Gregor Michael Szymonowicz, Erzbiſchof von Lemberg (arm. Rit.). 
Franz X. Wierzchleyski, Erzbiſchof von Lemberg (lat. Rit.). 
Peter Dominik Maupas, Erzbiſchof von Zara. 
Spiridion Litwinowicz, Erzbiſchof von Lemberg (griech. Rit.). 
Joſeph Sembratowicz, Erzbiſchof von Nazianz, Adminiſtrator 

der gr. kath. Pfzemysler Diöceſe. 
Heinrich, Fürſt Biſchof von Breslau. 
Karl, Biſchof von Königgrätz. 
Anton Erneſt, Biſchof von Brünn. 
Bartholomäus Legat, Biſchof von Trieſt-Capodiſtria. 
Johann Valerian, Biſchof von Budweis. 
Franz Joſeph Rudigier, Biſchof von Linz. 
Joſeph Alois Pukalski, Biſchof von Tarnow (lat. Rit.). 
Benedict, Fürſt-Biſchof von Trient. 
Vincenz Zubranich, Biſchof von Raguſa. 
Johann Joſeph Vitezich, Biſchof von Veglia. 
Vincenz Gaſſer, Fürſt-Biſchof von Brixen. 
Markus Calogerá, Biſchof von Spalato und Macarska. 
Valentin Wiery, Fürſt-Biſchof von Gurk. 
Georg Dobrila, Biſchof von Parenzo-Pola. 
Joſeph Feßler, Biſchof von St. Pölten. 
Jakob Max Stepiſchnegg, Fürſt-Biſchof von Lavant. 
Anton Joſeph Manaſtyrsky, Biſchof von Pfzemysl (lat. Rit.). 
Johann Zaffron, Biſchof von Sebenico. 
Bartholomäus Widmer, Fürſt-Biſchof von Laibach. 
Johannes Zwerger, Fürſt-Biſchof von Seckau. 
Anton Galecki, Biſchof von Amathus, Apoſt. Vicar von Krakau. 
Georg Dubocovich, Biſchof von Leſina. 
Auguſt Paulus, Biſchof von Leitmeritz. 
Georg Marchich, Biſchof von Cattaro. 
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